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gs^enn die historische Cntwickelung der heutigen

<«^5 Staatsverfassung desTeutschen Reichs, wo,

von ich hier den zweyten Theil liefere, ihrer Absicht

und erhabenen Veranlaßung nur einigermaßen ein

Gnüge leisten sollte^ so brachte es die Natur der

Sache mit sich , daß die hier in Betrachtung kom?

Menden Gegenstände mit dem Fortgange der Zeiten

immer zahlreicher wurden, und, je neuer sie sindj je

unmittelbarer sie auf unsern jetzigen Austand wirken^

desto ausführlicher sie behandelt, desto Heller sie ins

Licht gesetzt werden mußten; — so wie in einer pen

spectivischen Aussicht die uns näheren Gegenstände

sich unserm Auge ungleich genauer und entwickelter

darstellen als die entfernter«. — Das ist die Ur,

fache, warum dieser zweyte Theil kaum einen Feit,

räum von zwey Jahrhunderten fassen konnte, an

statt daß der erste Theil, ohne an der Bogenzahl

größer zu feyn , sich über sechzehn Jahrhunderte hin,

aus erstreckte, — freylich je höher über unsere Zei,

«n hinauf, desto gedrängter, desto weniger mit
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Vorrede.

Darstellung aller einzelnen Stücke, wie sie sich sonst

vielleicht näher betrachtet zergliedern ließen. — Ich

denke nicht, daß es einer weitern Entschuldigung be

dürfen wird, warum dieser zweyte Theil noch nicht

den Beschluß des ganzen Werkes enthält. Der

dritte Theil, der den Ueberrest dieser historischen

Entwickelung kaum noch von einem halben Jahrhun

derte vor sich hat, wird den gegenwärtigen und vo->

rigen Theil an Größe doch nicht erreichen; es müßte

dann seyN, daß einige Bemerkungen vom Zustande

des Teutschen Reichs, wie es jetzt würklich ist, die

ich vielleicht als Resultate oder zum Theil auch als>

Ergänzungen der vorhergegangenen historischen Ent

wickelung hinzufügen werde, eine größere Bogen

zahl einnehmen möchten , als ich mir jetzt noch vor

stelle. Ein Register über das ganze Werk gedenke

ich am Ende desselben zum bequemeren Gebrauche

des ganzen Buches hinzuzufügen.

Göttingen den is. Zun. 1786.

Johann Stephan Pütter.
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erfuhr das Reich nichts , bis sie vollendet waren , — da

dem Reiche nichts übrig blieb, als den geschlossenen Frie»

den zu genehmigen. S. 288. — Vir. Unter den Friedens«

bedingungen war der Verlust der Grafschaft Burgund, S.

2I8. — VIII. nebst der Stadt und dem Erzstifte Bisanz.
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S. 289. — IX. Ans Philippsburg wurde eine Reichsfe«

siung. S. 290. — X. Einige Cefsionen an die Häuser

Brannschweig und Brandenburg, — welchem lelzttrn in der

Folge noch die Anwartschaft auf Ostfricsland und auf die

Grasschaft Limburg in Franken gegeben wurde. S. 2yl.

IV. Unmittelbare Folgen des Nimweger Frieo

dens ,679 ,68s.; insonderheit neu eingerichtete

Relchskriegsvcrfassung ur-u) Association der Kreifi.

(S. 292.297.

I. Widriger Erfolg des Nimweger Friedens , — un«

ter audl'in mit Anlegung der Franzbstschen Reunionscam,

mern. S. 292. — II. Confcrcnz zu Frankfurt. — Ucber,

rumpelung der Reichsstadt Straßbnrg. — Neue Reichs-

kricgsverfassung, W. 29z. — III. IV. mittelst Vertheilung

eines allenfalls doppelt oder dreyfach ins Feld zu stellenden

KrKvMecreS von qo. taufend Mann auf die zehn Kreise.

S. 29z. - V. VI. Besondere Verhältnisse der Kreise Chur-

rhein , OberrKein , Baiern und Oesterreich in Ansehung die,

ser Reichskricgsverfassung. S. 295. — VII -IX. Anfang

und Fortgang der Association der Kreise. S. 296.

V. Zlbgang derPfalzsimmerischen Churlinie, und

deren Folgen 1685 - 1697. Neuer Reichskrieg mit

Frankreich , und Ryßwickischer Friede. S. 298-

ZO6.

I. Tod des Churfnrsten Carls von der Pfalz , womit

die bisherige Simmcrische Ehurlinie ein Ende nahm. —>

l^jeg'n die folgende Pfalzneubnrgische Churlinie uiUcrstützte

Frankreich Ansprüche der Herzoginn von Orleans; — wor,

über cs zuleizl zum neuen Reichskriege mit Frankreich kam,

dem erst der Rvßwickische Friede ein Ende machte. S. 29». —

II. Neue Schwierigst bey der Art dieser Fricdenshandlun,

gen. S. 299. — III. Durch den Frieden erhielt dasReich

an Kehl eine neue Reichsfestung, «erlohr aber Straßburg

Lind andere reuirirte Orte jenfeits des Rheins. S. zcxz. —

IV- IX. Wegen der an dieser Seite des Rheins in Besitz He
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»ommenen Orte, die Frankreich zurückgeben mußtet ward

im vierten Artikel des Friedens eine dem evangelischen Reli«

gionswesen sehr nachtheiltge Clausel eingerückt: daß die ca»

tholische Religion an solchen Orten bleiben sollte, wie sie

jetzt sev ; — ganz gegen den Inhalt des sonst zum Grunde

gelegten Westphälischen Friedens , und gegen die vermöge

d.r Wahlcapitulation darauf in Beziehung gestandene ReichS-

instruction. S. 3«s. — X. Gleichwohl erfolgte die Unter

schrift des Friedens, wiewohl nur von drey evangelischen

Depntirten, S. zoz. — XI. und die Ratification durch

ein Rcichsgutachten, nur lnit Beyfügung eines Postfcriptes

«uf Verlangen der Protestanten. S. 304. — Xll. Am

Reichstage kam eS aber noch zu weiteren Widersprüchen;

S. 3c>5> ^> XIII. zumal da es um 1922. Orte galt, wor,

in der Religionszusiand unter dem Schutz dieser Clausel ver«

«ndert wurde. S. 305.

VI. Veränderter Religionszusiand in der Pfalz.

Erledigung der Ansprüche der Herzoginn von Or^

Kans. Streit über die Churfolge in der Pfalz

1685-1697. S. Zs6?Zl8.

I. II. Unter den catholischen Landesnachfolgern in der

Pfalz ward die catholische Religion zum Nachtheil der evan,

AeUchen gar fehr begünstiget. S. 306. — III. Ein Ver

trag, den das Haus Brandenburg im Jahre 1705. mitCbur«

Pfalz schloß, half zwar etwas, mußte aber doch schon sehr

vieles nachgeben. S. 309. — IV. In der Folge wurden

die Protestanten in der Pfalz doch noch immer mehr ver«

drängt und beschweret; S. zu. — V. insonderheit da fast

alle Dienste bey Hof und im Lande nur mit Catholischen de,

setzt wurden. S. 314. — VI. Andere protestantische Lan:

der nahmen sowohl Pfalzer als Französische Flüchtlinge, die

nach der Wiederrufung des Edicts von Nantes ihr Vater

land verließen, willig auf. S. 314. — VII. Vitt. Ent,

scheidung der Ansprüche der Herzoginn von Orleans. S.

3rz. — IX. Streit über die Ordnung der Nackfolge in der

Pfälzischen Chur. — Von nun an mehr berichtigte Be,

griffe von der Linealfolge nach dem Rechte der Erstgebuhrt.
 

b 4
VII.
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VII. Vielerlei) andere Successionsfälle 1685-

1697. S- 318-324.

l. Abaang des Hauses Pfalzveldenz. S. 3l8. — II.

Mehr andere zusammengestorbene Häuser durch Abgang ein

zelner Linien, «IS der Altenduraischen und Jenaischen iin

Hause Sachsen, S. zry. — III. IV. und der Güstrow!«

schen im Hause Mecklenburg. — Dieser letztere veranlagte

picht nur einen Äuccesft'onsstreit, sondern auch einen Streit

zwischen dem Kaisex und den Niedersächsischen kreisauösckrei«

benden Fürsten wegen der Execution. S. ziy. ^ V. Ver«

gleich zwischen Mecklenburg . Schwerin und Strelitz über

die Güstrowische Succcssion. S. 320. — VI. Noch andere

SuccesswnSirrungen wegen Oldenburg und Delmenhorst. S.

zzl. ^ VII. Irrungen zwischen Dänemark und Holstein«

gottorp wegen Schleswig. S- ZZl. — VlII. ChurbraN«

dcnburgische Ansprüche auf Liegnitz, Brieg und Wohlau, wie

auch auf Jägerndorf, — und Vergleich darüber. S. 322. —

IX, Abgang des Hauses Sachsen 'Wallenburg, und darauf

erfolgte Suecessionsstreitigkeiten. S. Z23.

Vitt. Einige neueLinien im Hause Sachsen, und

verschiedene neue Fürsten 1685-1697. S. 324-328.

I. Durch die vielen SuceessionSfälle ward die Zahl der

regierenden Häuser nach dem Rechte der Erstgebuhrt sehr

vermindert. — Nur im Hause Sachsen entstanden von neuem

mehrere Linien. S. 324. — II. III. Im Churhause Sack),

ftn gab es neue Nebenlinien zu WeissenfelS, Merseburg, Aeiz.

S. 325. — IV. Im l»rzoglichen Hause bildeten sich sieben

neue Linien zu Gol'>a, Coburg, Meinungen, Römhild, Ei,

senberg, Hildbuvghausen, Saalfeld. S. 326. — V. Durch

kaiserliche Standeserhöhungen wurden viele Grafen zu Für»

stcn gemacht. — Einige neue Fürsten gelangten auch zu

Sitz und Stimme im Fürstenrathe. S. 327.

IX. Erhebung des Hauses Hannover zur neun,

ten Chur 1692,1708- S- 329-333.

I. II. Wie die Errichtung einer neuen Chur für Han,

nover nebst der Wiedereinführung der Böhmischen Chur zu«

erst in Bewegung gekommen? S. Z29. — III. Schwierig,

Ki,
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leiten und Widerspruche, die sich babey ereignet. G. zzs. —

!V. V. Wie solche nach und nach gehoben, und endlich die

Sache zu Stande gebracht worden? S. zzi. — VI. unter

andern mit der Versicherung , daß künftig keine neue Chur

rkne Einwilligung des gesammten Reichs errichtet werden,

S. ZZ2. — VII. und daß auf den Fall, wenn nach Ab«

gang des Hauses Baiern etwa vier evangelische Churfürsten

seyn würden , eine catholische überzehlige Stimme statt sin»

den solle. S. zzs.

X. Religionsverhältniß der Reichsstände und ih

rer Stimmen; insonderheit wenn evangelische Reichs-

stände cathvlisch geworden. S. zZ4-Zs6.

I. Viele bisher vorgegangene und noch weiter erfolgte

ReligionsverZndcrungen einzelner Reichsstande gaben erheb»

lichen Stoff zu neuen Betrachtungen; — wovon deswegen

hier ein chronologisches Verzeichnis von Xl.1. solchen Fällen

eingerückt wird. S. 335. — II. Verschiedenheit dieser Falle

in Vergteichung mit den Religionsveränderungen des XVI.

Jahrhunderts, und in Ansehung ihrer Umstände und Folgen.

S> Z4i. ^ HI. IV. Das cathvlisch gewordene Haus Pfalz-

Neuburg konnte zum Beyspiele dienen, wie vortheilhaft es

war, nachgebohrne Herren mit Pfründen und Stiftern zu,

versorgen, die vermöge des geistlichen Vorbehaltes nur in ca»

tholischen Händen seyn konnten ; S- 342. — V. aber auch,

was Lander, die bisher evangelisch gewesen waren, von ca,

tbolisch gewordenen Landesherren oder von Nachfolgern von

dieser Religion zu erwarten hatten, S. Z44. — Vl. und zu

wessen wahrem Vortheile das alles adzweckte. S.Z45. — Vll,

Auch in Ansehung der Reichstagsstimme schien seit dem An,

fange der Religionstrennung ein jeder Reichsstand sich zu sei«

nen Glaubensgenossen gehalten zu haben. S. 345. — Vlll.

Es schien also auch billig, daß ein cathvlisch gewordener Lan«

desHerr, oder ein catholischer Landesnachfolger, dessen Land

bisher evangelisch gewesen, sich nun wieder zum katholischen

Religionsthcile Kalten könnte. S. 346. — IX, X. Allein

in jenen Fallen waren Herr und Land einerley Religion ge«

wesen; jetzt sollte bloß auf die Person des Landesherrn gese,

Ken werden ; S. 347. — XI. da doch auf die Länder bil<

lig mit ju sehen ist; S. Z49. — XII. zumal da jetzt nicht

b 5 mehr
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mehr Reichssiande in Person , sondern nur durch Gesandte»

in reichsständischen Versammlungen zu erscheinen pflegen.

S. zzo. — XIII. Nur bey^ vermischten Reichsstädten/ wie

Augsburg, und Ländern, wie Osnabrück, kann eine abwech,

selnde Religionseigenschaft reichsständischer Stimmen statt

finden ;^ber nicht bcy Religionsveränderungen, die bloß ein

Landesherr für seine Person vornimmt. S. 350. — XlV.

Wey Euriatstimmen wurde auf den größten Tbeil der Mit«

glieder gesehen, S. 351. — XV. so daß die Prälaten und

Schwäbischen Grafen für eatholisch , die Wetterauischen,

Fränkischen und Wrstphalischcn Grafen für evangelisch gerech

netwurden. S. 35l. — XVI. XVII. Noch eine besondere

Frage entstand über daS Oberrheinische Kreisdirectoriurn,

ob jetzt in diesem vermischten Kreise beide ausschreibende Für,

sten Worms und Pfalz catholisch seyn könnten? S. 352. —

XVIII -XXI. Als endlich der Cburfürst von Sachsen catho

lisch wurde, stellteer eine Religionöversicherung aus, daß

weder im Lande, noch in reichsständischen Versammlungen

deshalb eine Veränderung vorgehen sollte. S. 35z. — XXll.

Mit dem Ausgange des XVII. Jahrhunderts ward endlich

auch die bisherige Verschiedenheit des Ealenders der beiden

Religionstheile gehoben. S. 356.

XI. Erhebung des Hauses Brandenburg zur kö

mglichen Würde von Preussen 1701. Ueberhaupt

jetzt merklicher Unterschied zwischen Reichsstanden,

die Kronen tragen, und anderen. S- 357-363-

I. Neu errichtete Krone von Preussen. S. Z57> ^- ü.

Deren Einfluß in Teutschen Sachen. S. 358- HI. Ue«

derhaupt jetzt vermehrte Anzahl solcher Rcichsstände, die zu,

gleich Könige sind. S. 359- ^- IV. Deren Verhältniß zu

anderen, die eö nicht sind, S. 35Y. V. insonderheit

in Ansehung der Throbelehnungcn, S. zHo. — VI. und deS

ReichstagsceremonielS. S. 361. — VII. Verschiedenheit

des Verhältnisses, worin die Kronen selbst zur Teutschen

Reichsstandschaft stehen. S. 362. — VIII. Ganz besonde

re Eigenschaft der in einer Person vereinigten Reichsstand

schaft und königlichen Würde von Böhmen. S. 362.

XII. Neue
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XII. Neue Kriege in Norden und Süden; Und

deren Einfluß in die Deutsche Reichsverfassung 1700-

7705. S. 364-367.

I. Zwey neue Kriege, der Nordische Krieg, und dee

Spanische Successionskrieg. — Nur in den letztern wurde

das Teutsche Reich mit verwickelt. S. zöq. — II. Aber

auch der Nordische Krieg zog sich zu Zeiten auf Teutschen

Boden ; — wobcy das Recht der Bündnisse mit auswart»»

gen Machten selbst eine Ausnahme vom Landfrieden zu ma

chen schien. S. 365. — III. Mit dem Spanischen Suc-

«sstonskriege kam die Association der Kreise wieder in Be

wegung, S. z66. — IV. wie auch ein Borschlag die Reichs-

contingente auch in Friedenszciten bestandig zu unterhalten,

die jedoch nicht völlig zu Stande kam. S. 366.

XIII. Kurze Regierung Josephs des I. 1705«

1711. und deren Merkwürdigkeiten für die Teutfche

Reichsverfassung. S. Z68 - Z74>

I - VII. Irrungen mit dem päpstlichen Stuhl über das

kaiserliche Recht der ersten Bitte und dessen Ausübung ohne

ein päbstliches Indult dazu abzuwarten. S. z68- — VIII.

Achtsn klarung der Ehurfürsten von Cölln und Vaiern , und

des Herzogs von Mantua. S. z?l. — IX. Neue Berath,

schlagungen über die bestandige Wahlcapitulation. — Be

richtigung des Eingangs und Schlusses derselben, und der

Artikel von Achtserklarungcn und Römischen Köniqswahlen.

S. 372. — X. Verwandelung der Herrschaft Mindelheim

in ein Reichsfürstenthum zum Vortheile des Herzogs von

Marlborough. S. 372. — XI. Andere neue Fürsten, so

aber vergeblich um Sitz und Stimme sich bemühten; —

denn auf solchen Fall meldeten sich jetzt auch alte Fürsten um

Vermehrung ihrer Stimmen , — und in der Wahlcapitula«

tion ward die Sache noch mehr, als zuvor, eingeschränkt.

S. 373-

Zehn
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^ ' Z e h n t e s B u ch. Der neueren Zeiten fte-

benter Abschnitt von Kaiser Carl dem VI. 171 1-

1740. S. 375-454-

I. Ende des Spanischen Successionskrieges mit

dem Badischen Frieden , und fernere Geschichte der

Ryßwickischen Clausel. S. 375-382.

I. Umschlag in der Spanischen Successionssache , da

das Englische Ministerium verändert wurde, und zwey To,

desfälle des Dauphins und des Kaiser Josephs derselben eine

andere Gestalt gaben. S. 375. — II. So wurde Carl der

VI. <war Kaiser; aber zwischen England und Frankreich wur«

den schon geheime Friedensbcdingungen berichtiget. S. 376. —>

III. Präliminarien zu London gezeichnet. —> Friedensschlüs,

se zu Uetrecht. S. 377. v IV. Kaiser und Reich nahmen

daran keinen Theil. S. 377- — V. Der Kaiser schloß aber

einseitig zu Rasiadt, S. 378. — VI. und» mit Vollmacht

des Reichs zu Baden. S. 378. — VII ^ IX. Nur wegen

der Ryßwickischen Clausel gab es neue Irrungen, da man

schon 1711. Schwierigkeit machte, die Ausnahme des Ruß«

wickischen Friedens von den 169«. benannten Friedensschlüs

sen zuzugestehen , S. 379. — X. und zu Uetrecht die Sache

nicht gerührt war. S. 381. — XI. Die evangelischen

Rcichsstäiide wiederholten deswegen ihren Widerspruch dage

gen bey Genehmigung des Badischen Friedens, S. 382. —

Xll. aber ohne den gewünschten Erfolg, — bis erst 1734.

die Herstellung des vorigen Kustandes zugesaget wurde.

S. 382.

II. Neue Religionsbeschwerden nach dem Badi

schen Frieden, bis zu einem darüber im Werk gewe

senen Vertrage im Jahre 1720. S. 384-389.

I. Mit dem Badischen Frieden schien die bisherige Un«

gewißheit, worin man wegen der Ryßwickischen Clause! noch

bis dahin seyn mußte, aufzuhören, S. 384. — II. also der

Much
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Mutb Zu Schriften und Unternehmungen gegen die Protestan

tin von neuem zu wachsen; S. 385- ^ Hl. insonderheit in

der Pfalz , wo jetzt den Rcformirten ihr Catcchismus und die

bcüige Gcistkirche zu Heidelberg genommen wurde. S. Z87. —

IV. Durch gegenseitige Repressalien ward zwar der Clmrfürst

von der Pfalz davon zurückgebracht; — aber ein kaiserliches

öommissionsdecret veranlagte ein standhaftes Vorstellungs°

schreiben des gesammten evangelischen ReligionstheilS. S.

zZ7. — V. Die Besorgniß eines Religionskrieges ward

noch durch eine vom Hause Hannover vermittelte Convention

gehoben, — vermöge deren vorerst alles auf den Fuß deS

Badischen Friedens hergestellt , und dann weiter auf die Aei,

ten der vorigen Friedensschlüsse und Entscheidungszicle zu,

ruckgegangen werden sollte. S. 388- ^ VI. Allein die Voll«

ziehung dieser Convention unterblieb, und benahm ihr damit

ihren Bestand. S. 389- — VIl. Sehr widerrechtlich hat

das Jahr 1714. für ein neueö Cntscheidungs,

wollen. S. 389.

III. Mißhelligkeiten über einige Fälle, da das

evangelische Corpus auf dem Reichstage in partes

gegangen 1712-1727. S. 391-408. . -

man nacyyer

ziel ausgeben

I. Vier Falle, worin auf dem Reichstage beide Religi«

onstheile ungleicher Meynung waren , gaben zu neuen Strei

tigkeiten Anlaß. S. zy2. — II. Diese vier Fälle betrafen

») die Religionsgleichheit einer Reichsdeputation, welche die

Toggenburqer Sache in der Schweiz vermitteln sollte; S.

Z92. — III. K) eine von der Reichsstadt Cölln begehrte Mo,

deration ihrer Reichsanlagen ; S. 393. — IV. c) das Erz-

siallmeisteramt, so dem Haufe Hannover aufgedrungen wer«

den sollte; S. 393. — V. ä) die Vollziehung eines Reichs,

deputationsurtheils, vermöge dessen Churpfalz die Herrschaft

Zwingenberg an eine evangelische adeliche Familie zurückgeben

sollte, wowider Churpfalz einen Recnrs an den Reichstag ge

nommen hatte. S. 394. — VI-VIII. In diesen Fällen wolle

Kn die Catholifchen behaupten, es müßte eine Religionssache

seyn, wenn man in psrtes gehen wollte. S. 39z. — IX.

Inn« wollte man behaupten, es könnte nicht anders gesche«

hen.
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hen , als wenn alle evangelische Reichssiände ganz einmüthtg

waren; S. 398. — X. da doch sonst ein jedes rcickSständi«

sches Corpus nach Mehrheit der Stimmen Schlüsse fasset,

S. zyZ. — XI. Xll. und hier nicht wie bey den Reichsge

richten eine Ausnahme vorgeschrieben ist. S. zyy. — XIII»

Selbst.als zwey Partheyen sind beide Religionstheile zu be,

trachten, wenn gleich nicht immer alle Stände von einer

Religion ganz einmütkig zusammenhalten. S. 401. — XIV.

Sonst würde dieses Hülfsmittel der Protestanten gegen die

Mehrheit der catholischen Stimmen bald vereitelt werden. S.

402. — XV. XVI. Es ist auch nicht nöthig, allezeit schon

vor Ablegung der einzelnen Stimmen die Gesammterklärung

von sich zu geben, — wenn es nur vor Abfassung des

Schlusses geschieht. S. 4<ZZ- ^ XVII -XIX. Die Wir,

kung der Trennung eines ReligionstheilS besteht darin, daß

der andere mit der Mehrheit der Stimmen nicht zu des erster»

Nachtheil etwas durchsetzen kann ; S. 404, — XX. wobep

nicht nur das evangelische Corpus seine Erhaltung, sondern

in der That die Ruhe von ganz Teutschland gewinnt. S.

406. — XXI. Von Seiten der Catholischen ist in der Ge

neralmajors « Sache 1672. alles obige auch schon so gehalten

worden. S. 407. — XXII. Eine merkwürdige Schrift, wo

zu sich das ganze evangelische Corpus bekannt, hat das alles

in Helles Licht gesetzt. S. 408.

IV. Schicksale des Cammergerichts unter Leo

pold und Carl dem VI. S- 409-419-

I. II. Die Verordnungen, die der Wesiphälische Friede

und jüngste Reichsabschied vom Cammergerichte gemacht hat

ten, konnten wegen Abgangs der Cammerzieler nicht zur

Vollziehung kommen. S- 409. — Hl. IV. Ueberdies muß,

te das Eammergericht wegen Einäscherung der Pfalz von

Speier nach Wetzlar flüchten. S. 410. — V. VI. Hier ent

stand vollends ein Justitium , das eine ausserordentliche Visi

tation zuwege brachte. S. 411. — VIl. VIII. Auf deren

Bericht kam es in Gang sowohl die Zahl der Assessoren, als

ihre Besoldung zu vermehren. S. 412. — IX. X. Um 25.

Assessoren mit 4000. Gulden besolden zu können, wurden die

Cammerzieler von 2. zu 7. erhöhet. S. 41z. — XI. Dar

unter
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unter waren aber viele ungangbare Posten, S. 414. —

XII. und vom Berliner Hofe wurden die Cammerzicler nur

auf den alten Fuß fortgezahlt. S. 414. — XIII. Also konn

ten würklich nur 17. Assessoren seyn, — woraus ein neues

Uebel der Sollicitatur entstand. S. 415. — XIV. Mehrere

Präsentirte schössen also immer über, und mußten warten,

bis erst von neuem Stellen l«r würden. S. 416. — XV.

Unter den 25. Assessoren sollten ohnedem zwey neue von Böh,

men und Hannover mit begriffen seyn. S. 417. — XVI.

Dagegen hatte es aber auch noch Schwierigkeit mit den Weff-

phälischen Kreispräser.tationen S. 418. — XVII. und mit

der abwechselnden Präsentation der evangelischen Kreise. —

Welches alles erst 1782. erlediget ist. S. 41«.

V. Verhandlungen über die Frage von der Ge-

richtbarkeit der höchsten Reichsgerichte in evangeli

schen geistlichen Sachen. S- 420,-438.

I-III. Auf Veranlassung eines abgesetzten evangelischen

Predigers zu Wetzlar kam eö bey der Visitation des Cammer«

gerichts zur Sprache: ob in protestantischen geistlichen Sa«

chen die Gerichtbarkeit des Cammergerichts gegründet sey?

S. 421. — IV. V. Sowohl der Religionöfncde als der

Westphälische Friede l?at die geistliche Gerichtbarkeit, wie sie

bis dahin war, über die Protestanten aufgehoben , ohne eine

neue Art der geistlichen Gerichtbarkeit an deren Stelle z«

setzen. S. 422. — VI. Der Westphälische Friede hat na»

nientlich die ganze geistliche Gerichtbarkeit mit allen ihren

. Gattungen über die Protestanten aufgehoben. S. 42z. —

VII. Damit siel auch der Anstand weg , den man nach dem

Religionsfrieden noch wegen der protestantischen Ehesachen

gemacht hatte, — deren Annehmüng dem Cammerqcrichte

doch schon 1570. verboten ward. S. 424. — VIII -X.

Dabey hat es nun der Westphälische Friede gelassen, — und

was von Ehesachen gilt, gilt auch von anderen Gegenständen

der geistlichen Gerichtbarkeit. S. 425. — XI. Üeberhaupt

erfordert auch hier die völlige Gleichheit beider Religionsthei,

le, daß gegen Evangelische 'und Catholische bey Reichsgerich

ten einerley Verhältnis statt finde. S. 426. — XII. Daß

evans
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evangelische Reichsstande in ihren geistlichen Sachen keinen

höheren Richter haben , macht nach der Teutschen Verfassung

keine so große Anomalie. S. 427. — Xlll. Unsere Reichs-

stände werden auch in anderen Fallen in ihren eignen Sache»

oft von ihren eignen Gerichten gerichtet, — zumal mit ge,
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sondern nach der Resignation seines Vorgängers

ihren Anfang nahm. Dieses erste Beyfpiel in

seiner Art konnte in soweit dazu dienen,, ein Her

kommen zu begründen, daß ein Kaiser seine Re

gierung niederlegen könne, ohne erst dazu eine

Einwilligung des Reichstages oder auch nur der

Churfürsten zu bedürfen ; daß aber, was die Art

und Weife betrifft, eine feierliche Erklärung an

das churfürstliche Collegium darüber erforderlich

sey, wie sie Carl derV. durch eine eigne Gesandt

schaft thun ließ.

ff. Die wahlcapitularisn, die Ferdinand schon

im Jahre lszi. als Römischer König beschworen

hatte, war auf den Fall gerichtet gewesen , wenn

er nach dem Tode seines Bruders, zur Regierung

kommen würde. Weil sich jetzt der Salt nicht erst

nach dem Tode, sondern nach der Resignation

Carls des V. ereignete; so nahm das churfürstli-

che Collegium davon Anlaß, Ferdinanden beym

Antritt feiner kaiserlichen Regierung von neuem

eine Capitulation vorzulegen ; ( wie doch seitdem,

wenn Römische Könige zur Regierung gekommen

isind, nicht wieder geschehen ist, da man es bey

derjenigen, die bey der Römischen Königöwahl

beschworen ist , zu laßen pflegt.) Die Hauptsache

war wohl diesmal, daß man die Erwehnung des

Religionsfriedens, der inzwischen geschlossen war,

der nunmehrigen kaiserlichen WahKapimlation aus

drücklich einrückte. Eben das geschah auch in

der Churverein, die diesmal von den Churfürsten

mit mehreren Zusätzen erneuert wurde; (wie sie

seitdem bis auf den heutigen Tag im Gange ge,

bliebe« ist.) ^

Eine
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Eine Unzufriedenheit , die der Pabst über Fer

dinanden, äußerte, weil er als Römischer König

den Religionefrieden geschlossen hatte, und ein

Widerspruch , den er gegen die Niederlegung der

Regierung von Seiten Carls des V. einlegte, weil

seiner Meynung nach solche in seine Hände hätte

geschehen sollen, hatte für den pabstlichen Stuhl

den widrigen Erfolg, daß Ferdinand unterließ, die

kaiserliche Krönung, wie bisher gewöhnlich,

und noch von Carl dem V. geschehen war, zu

Rom zu empfangen. In der Folge ist diese Krö

nung darüber ganz in Abgang gekommen. Sonst

war weder unter dieser noch unter der folgende«

Regierung Max des II., den fein Vater Ferdi

nand zum Römischen Könige hatte Wehlen laßen,

und der wieder die Römische Künigöwahl seines

Sohns Rudolfs des II. zu Stande brachte, eine

erhebliche Veränderung in der Verfassung des Teuv

schen Reichs wahrzunehmen.

Nur das Ende der Trientischen Rirchens

Versammlung, das noch in Ferdinands Regie

rung fiel, war fo beschassen, daß an statt der

Hoffnung, die man sich noch immer von einer Wie

dervereinigung der Religion gemocht hatte, die

Scheidewand zwischen der catholifchen und evam

gelischen Kirche durch die zu Trient gefaßte»

Schlüsse noch ungleich stärker, als vorher, gemacht

war. Viele Sätze, die bisher unter den Catho

lischen selbst noch als problematisch angesehen wa

ren, hatten die Trientischen Prälaten zu Glaubens

artikeln gemacht, und so, wie alle andere, für

die, so nicht damit übereinstimmig dächten, mit

ihrem Fluche (snatkema est«) beleget.

A s Fer-



4 VI. Neuere Zeit. Ferd.I—III. 15581648.

V. Ferdinand selbst hatte Mühe, nur dafür zu

wachen, daß nicht die geistliche Gewalt zum Nach

theile der catholischen weltlichen Mächte noch wei

ter um sich griff, wie man es zu Trient gut vor

hatte, an statt der Reformation der Kirche, die

selbst catholische Machte von der Kirchenversamm

lung erwarteten, vielmehr das Blatt umzuwenden,

und auf eine Reformation oder noch größere Ein

schränkung der weltlichen Machte zu denken. Man

ches von der Art wandte Ferdinand noch glücklich

ab. Verschiedentlich wurde aber doch auf eine

indirecte Art der Weg dazu gebahnet. So war

z. B> in Ehesachen bisher in den meisten tändern

Rechtens gewesen, daß Ehen, wenn sie ohne elter

liche Einwilligung eingegangen waren, als null

und Nichtig auch von weltlichen Gerichten hatten

aufgehoben werden können. Um auch diese Gat

tung Ehesachen den weltlichen Gerichten zu ent

ziehen, ward zu Triettt fest gesetzt, daß Ehen des

wegen nicht für Nichtig gehalten werden sollten,

wenn sie gleich ohne der Eltern Einwilligung ein

gegangen wären. Das catholische Teutschland

hat sich nun zwar bequemt, die Schlüsse der Trien-

tischen Kirchenversammlung anzunehmen. Ver

schiedene andere catholische Reiche haben sie aber

entweder gar Nicht angenommen, oder doch nicht

anders als mit Vorbehalt ihrer Freyheiken.

Noch einige Jahre vorher, ehe das Concilium

zu Trient zu Ende gieng, hatte Ferdinand (155 9.)

den Begriff der Kirchenreformation vom Jahre

1548. erneuern laßen, worin zwar das Hauptwerk

der lehre der catholischen Kirche ungeändert blieb,

jedoch viele Andächteleyen übergangen und nicht ge,

< billiget
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billiget waren. Das Concilium machte aber kek

l«n Gebrauch davon, und war so weit entfernt,

in solchen Dingen , die alle aufgeklärte Catholiken

als Mißbräuche erkannten , die aber der Geistlich?

seit und insonderheit den Mönchsorden vortheilhaft

waren, einige Aenderung zutreffen, daß vielmehr

llach geendigter Kirchenversammlung sowohl die

längst gerügten Ablaßmißbräuche als die Mönchs?

brüderschaften und andere Erfindungen des Mitt

lern Zeitalters selbst durch Beförderung der Jesuiten

nicht nur im Gange erhalten, sondern zum Theil

noch weiter ausgedehnt wurden («).

Zwi-

(s) Im Jahre 1569. ließen die Jesuiten zu Rom

drucken: "/«^«/Zc«//«e »«»»«//«?, ^««^ z«e^/ö»«e

/ocittstt'v co»/e^»i xoA««." Nach deren Inhalt

sollten iniluloentiss plensris« haben : "Oeiebrsn-

tes sut communicgntes xok,e/ ^«ott'el; recitsnte«

coronsm «Zomirii noltri l. <ü. c^use continet ZZ.

pster et zz, sue ; cticentes csnticum Arsäuum;

oicentes plslinum Miserere." Dann hieß eö:

"Oicenäo iz. vster noster, et 15. sue in memo-

rinm omnium vulnerum , quse lDIiritrus l).

vertulit, 15c«. snnorum inänlFentise ; jinAuli,

6iebus recirsnte« pster notier et rer Issum nomi»

«sntes, leinel in clie, lcxz«, snnorum inäul^en»

tise," Ferner hieß es "darin: "8aceräotll,u5 cele-

Krsntiuu^ millss tres pro »nims slicuiu« äefun»

Kl V5que »6 terrium ^rsäum incl. luver vrio

»ltsri in eccleli» collegil (8, l.) vel Zomus «K

eins luveriore iistut« concellum elt likersri esm

s poenis pur^st^ril per moäum tuffrgFii" etc.

Wie übrigens die Jesuiten nach Art der Mönchs

brüderschaften ihre Michels - und Marianische So-

dalitäten für Studenten, und wieder andere So

dalitaten der schmerzhaften Mutter für Weiber,

der heiligen Dreyfaltigkeit für Bürger, noch an»

dere für Weltgeislliche, für ledige HandwerkSbur-

A s sche.
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VII. Zwischen den ^acholischen und Protestan

ten äußerten sich zwar auf jedem Reichstage schon

gegenseitige Beschwerden, da insonderheit jene

über die fortgehende Einziehung der Klöster, letz

tere über d.en geistlichen Vorbehalt klagten. Auch

kam die Trennung zwischen lutherischen und Refor-

mitten noch immer mehr zur Sprache. Jedoch

unter diesen beiden Regierungen blieb es noch da-?

Hey , daß überhaupt der Religionsfriede in seiner

Kraft erhalten wurde. Vergleicht man damit,

die Verfolgungen,, welche die Protestanten in den

Niederlanden und in Frankreich auszustehen hat

ten, so kann man nicht verkennen, daß es theils

den personlichen Gesinnungen Ferdinands des I. und

Max des II. , theils dem glücklichen Gleichgewichte

der katholischen und evangelischen Churfürsten zu

zuschreiben war, daß Teutschland noch so ruhig blieb.

vi». Ein Vorfall, der noch in öffentliche Unruhen

ausbrach , war nicht soivohl der Religionstrennung

zuzuschreiben, als vielmehr noch ein wahres Ueber-

bleibst! der ehemaligen Faustrechtsgesinnungen.

Ein

fche. mMchett TodeSanqstbruberschaften, HerzZesu^

brnderschaften, Hcrzzesu-Andachtcn u. s. w. vcr«

ansialtet; wie sie 1561. zu Augsburg ihre Eos«

troverspredigtcn, wie sie ihre so genannte Exerci-

tien und Selbstpeitschereyen eingefnhret, und wie

sie, nach Art der unter den Namen St. Vinccnz,

fegen, St. Peterssegen, St. Felixsegen, St. Lucas,

fegen u. f. w. dey den Ordensgeistlichen einge

schlichenen Generalabsolutionen, vorzuglich eine

Art von Bollmacht zur päbstlichen Segenserthei-

lung sich eigen zu machen gewußt, — daö alles ist

in den Sendschreiben über das während der Je«

suitcrepoche ausgestrenete Unkraut allenfalls aus,

führlicher zu finden.
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Ein Fränkischer Reichsritter, Wilhelm von Grum

bach, hatte den Bischof Melchior von Würzburg in

seiner eignen Residenz erschießen laßen, und her

nach nicht nur mittelst Belagerung der Stadt

Würzburg das Domcapitel zu einem Vergleiche ge-

nöthiget, sondern auch den Herzog Johann Fried

rich den Mittlern von Gotha dergestalt eingenom

men, daß derselbe ihn in Gotha und in dem da

zu gehörigen Schlosse Grimmenstein aufnahm , und

auf den Fall eines Angriffs fowohl zur Gegenwehr

als zu anderen Unternehmungen weitaussehende

kriegerische Anstalten machte. Der Sache wurde

nur damit ein Ende gemacht, daß sowohl wider

den Herzog von Gotha als wider Grumbachen und

alle seine Helfershelfer die kaiserliche Achtserklärung

ergieng, deren Vollziehung dem Churfürsten von

Sachsen aufgetragen wurde, der nach einer kurzen

Belagerung endlich Gotha und Grimmenstein in

seine Gewalt bekam, worauf Grumbach nebst eini

gen seiner Genossen am leben gestraft, und der

unglückliche Herzog von Gotha auf Zeitlebens in

Gefangenschaft nach Oesterreich abgeführt wurde.

Diefe Unruhen, die in ihrer Art die letzten ix

waren, gaben unter andern Anlaß, daß von einer

Verordnung, die fchon in den Reichöabschieden

1548. 1555. 1559. auf solche Fälle gemacht war,

Gebrauch gemacht wurde, indem an statt eines

vollständigen Reichstages nur die Churfürsten und

von wegen der Fürsten, Prälaten, Grafen und

Reichsstädte nur einige deputirte Stände zu einem

so genannten Depucationsrage zusammen berufen

wurden, um desto geschwinder, tttte es dergleichen

eilende Fälle erforderten, die nöchigen Schlüsse faf-

A 4 st«
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sen zu können. Der Deputationsabschied, der

diesmal unterm 1 8- März 1564. zu Worms er

richtet wurde, enthielt einige nützliche Verfügun

gen, wie die Kreisanstalten gegen solche landfrie-

denöbrüchige Unruhen noch wirksamer gemache

werden sollten. Insonderheit ward darin bemerk

lich gemacht, daß zu Zeiten eine große Anzahl Reu

ter und Knechte unter blinden Namen ohne einige

Anzeige des Kriegsherrn, oder auch unter dem

Verwände , das Kriegsvolk diesem oder jenem Po

tentaten zuzuführen, aufgebracht würden, zu Zeiten

auch dergleichen Kriegsvolk ohne Vorwissen und

Erlauöniß einer ordentlichen Obrigkeit sich selbst-

eignes Vorhabens zusammenschlüge, und ganze tän

der mit Versammlungen, Musterplätzen, tagern,

Durchzügen, Brandschatzungen und Plünderungen

beunruhigte. Wogessen allerdings Aufträge an

die Kreisobersten jeden Kreises das einzige wirk

same Mittel schienen. Ueber das alles wurde im

Jahre 1567. von wegen sämmtlicher Kreise (nur

den Burgundischen ausgenommen) noch eine eigne

allgemeine Reichskreisversammlung zu Erfurt gehal

ten, wo man die Ueberbleibsel jener Unruhen vollends

zu berichtigen suchte (K), Damit ist auch seitdem

die innere Ruhe von Teutschland gegen landfrie

densbrüchige Unternehmungen von der Art mehr

befestiget worden,

(b) Der Abschied dieser Versammlung vom

s?.Sepl. ,567. findet sich in der neueren Samml.

der R.A, Th.z. S.s6z. 4

II.
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11.

Von den ersten Jahren der Regierung K. Ru

dolfs des II. 1576 -,582. Recht der Erstge

buhrt im Hause Oesterreich und mehr anderen

Häusern : und Veränderungen in den Stimmen

des Rcichsfürstenrathes mit dem Jahre 1582.

I. Einführung des Rechts der Erstgebuhrt in dem Hause

Oesterreich, allem Ansehe» nach von Mar dem Ii. — il.

Eben dergleichen Verordnungen erschienen nach und nach in

mehreren fürstlichen und gräflichen Häusern; — lil. Einfluß des

Rechts der Eriigebuhrt auf die Zahl der weltlichen Stimme»

im Reichsfürstenrathe, — IV. Zufällige Richtschnur dieser

Zahl vom Jahre 1582. her.

>H^ach Max des II. Tode äußerte sich zuerst im r.

Hause Oesterreich eine Veränderung, die

wahrscheinlich auf einem von demselben errichteten

neuen Hausgesetze beruhete. Bis dahin war nehm?

lich , so oft ein regierender Herr vom Hause meh

rere Söhne hinterlaßen hatte, von diesen eine Thei?

lung vorgenommen worden; so, daß zwar das

eigentliche Herzogthum Oesterreich nach Vorschrift

des Gnadenbriefes K. Friedrichs des I. vom Jahre

1156. immer ungetheilt nur nach dem Rechte der

' Erstgebuhrt vererbt worden war, aber doch die

übrigen tander des Hauses, als Steiermark, Ty-

rol u. s. w. vertheilet waren, und jüngeren Söh

nen und deren Nachkommen zu einem Sitze gedient

hatten, um ebenfalls als regierende Herren leben

zu können. So hatte nach einem Testamente, das

Ferdinand der I. am 25. Febr. 1554. errichtet, und

feine Söhne durch einen besonderen Vertrag am

A s I.Marz
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i.März 1564. genehmiget hatten, Mar der II.

zwar Ungarn, Böhmen und Oesterreich für sich

alleine bekommen. Aber seine Brüder waren doch

auch regierende Herren, Ferdinand in Tyrol und

den Vorderoesterreichischen tanden, Carl in Steter?

mark, Kürnchen, Krain. Hingegen von sechs

Söhnen, die Max der Is. hinterließ, bekam nur'

der Erstgebohrne, Rudolf der II., tand und teute

zu regieren. Den übrigen war nur ihr standes-

mäßiger Unterhalt angewiesen, oder sie wurden auf

andere Art versorgt. Also läßt sich aus dem Er

folge urcheilen, daß Max der II. das Recht der

jLrstgebuhrr durch eine neue allgemeinere Ver

ordnung eingeführt haben muß , obgleich diese Ver,

ordnung selbst, so viel ich weiß, noch zur Zeit nicht

bekannt geworden ist. Scine Nachkommenschaft

hat jedoch nicht lange den Genuß davon gehabt,

da sie schon mit der ersten Generation ein Ende

nahm. Sein Bruder Ferdinand in Tyrol hinter?

ließ zwar Söhne, aber aus einer unstandesmäßi«

gen Ehe mit eines Augsburgischen Patricien Toch

ter, Philippine Welserinn; Daher den Kindern

dieser Ehe weder das väterliche Erbtheil, noch der

erzherzoglich Oesterreichische Titel zu Theil wurde.

Die Steiermarkische Unie hat den Stamm hernach

alleine fortgesetzt, und in Carls Sohne und Enkel,

den , beiden Ferdinanden dem II. und III., alle

Staaten der Teutschen Unie des Hauses Oesterreich

vereiniget; außer daß Ferdinands des II. Bruder

teovold nach Absterben des mit der Welserinn ver

mählten Erzherzog Ferdinands einen Theil der Ty-

rolischen Verlaßenschaft bekam , und wieder auf sei

nen Sohn, Ferdinand Carl, vererbte, der erst , 662.

ohne mannliche Nachkommenschaft gestorben ist.

Nach
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Nach und nach kamen jetzt in mehr fürstli, n.

chen und gräflichen Häusern primoyenirurver-

ordnungen zum Vorschein , als in Mecklenburg

157z., in Braunschweig-Wolfenbüttel 1582., in

Baiern 1588., in Pfalzzweybrücken 1591., in

tippe 159z., in Sain- Wittgenstein 159Z/ in

Hessendarmstadt 16O6., in Holsteingottorp 1608-,

in Nassauoranien 16 l 8-, in Wied 1624., in

Lothringen 1625., in Hessencassel 1628. u. f. w.

Doch waren auch viele Hauser dem Rechte der

Erstgebuhrt noch so entgegen, daß sie glaubten,

es könne mit dem biblischen Spruche : "Sind wir

dann Kinder, sind wir auch Erben," nicht beste

hen, und deswegen vielmehr einen Fluch darauf

legten, wenn auch nur ihre Nachkommen diese Art

der Erbfolge einzuführen sich in Sinn kommen

laßen wollten.

Eine der Folgen des häusiger eingeführten Rechts

der Erstgebuhrt äußerte sich bald darin, daß nach

und nach mehr fürstliche Häuser erloschen, weil

nicht mehr, wie bey fortgesetzten Theilungen , meh,

rere Brüder sich standesmäßig vermählen und ihren

Stamm fortsetzen konnten. Insonderheit wurde es

bald in den weltlich fürstlichen Stimmen <mf

dem Reichstage merklich, daß sie an der Zahl

abnahmen, wenn immer weniger regierende Herren

im Fürstenrache erschienen. Bisher hatte es zum

Vortheile des weltlichen Fürstenstandes demselben

oft ein Uebergewicht über die geistlichen Fürsten

verschafft, daß man die Stimmen nach der Anzahl

der erscheinenden Personen zehlte. Bey den geist

lichen Fürsien war diese Anzahl einmal wie das

«ndere unveränderlich. Auf der weltlichen Bank

vor-
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vermehrte sich die Anzahl der Stimmen Key jedem

Todesfall, wenn ein Vater mehr Sühne hinterließ,

die sich in die väterlichen tande theilten. So galt

z.B. ganz Hessen nur für eine Stimme, fo lange Phi-

lipp der Großmüchige lebte, der es allein in Be-

sitz hatte. Als hernach feine vier Söhne sich in

Cassel, Marburg, Rheinfels und Darmstadt ver

teilten, konnten sie vier Stimmen im Fürstenrathe

führen. So wie das Recht der Erstgebuhrt mehr

in Gang kam, verlohr sich diefer Vorrheil.

Doch eben diese Umstände hatten vielleicht eis

nigen Antheil daran, daß unter diefer kaiserlichen

Regierung die ganze ReichStagsverfassung, was

die Zahl der fürstlichen Stimmen betrifft, eine an

dere Wendung nahm. Ohne daß man Ursache

und Umstände genau angeben kann, scheint der

Reichstag ,582. für die folgende Zeit eine ganz

neue Richlfchnur abgegeben zu haben. An statt,

daß bisher die Zahl der weltlichen Stimmen, nach

dem in einem Hause bald mehr, bald weniger re

gierende Herren waren, veränderlich gewesen war,

indem man immer nur die erscheinenden Personen

zehlte; fo wurde in der Folge mehr auf die Län

der, als auf die Perfonen, gefehen. Und zwar

gerade, wie zufalliger Weife die Zahl der Stimmen

auf dem Reichstage 1582. sich verhalten hatte;

fo ward sie nachher immer beybehalten. Waren

damals mehrere tjnien, fo blieben auch für die

Zukunft eben foviel Stimmen, wenn gleich die ti«

nien zusammen starben, wie z.B. der Fall im

Haufe Braunfchweig.-lüueburg war, das damals

mehrere iinien in Calenberg, Zelle, Wolfenbüttel

und Grubenhagen hatte, wovon zwey bald hernach

erlo
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«loschen, deren Stimmen aber doch im Fürsten!

räche ihren Fortgang behalten haben. Haue hin

gegen im Jahre 1582. ein tand nur einen Herrn,

der hernach mehrere Söhne, die sich wieder ver-

theilten, hinterließ; so blieb auf dem tande doch

nur eine Stimme haften. Das war z. B. der

Fall im Hause Anhalt, da der Fürst Joachim Ernst

1582. noch ganz Anhalt hatte, seine Söhne aber

1586. vier regierende Knien zu Dessau, Bern-

bürg, Cörhen, Zerbst stifteten , und doch nur eine

Stimme behielten. Oder wenn nach 1582. auch

die Besitzer eines Landes ganz ausstarben, und das

tand einem andern Fürsten zufiel, fo wurde doch

die vorige Stimme fortgeführt, wie z.B. der Fall

gleich im Jahre 158Z. mit den gefürsteten Grafen

von Henneberg, die damals ausstarben, und seit?

dem noch mit Pommern, teuchtenberg, und mehr

anderen tandern sich zugetragen hat; an statt daß

mit allen tändern, deren Besitzer vor 1582. aus?

gestorben, auch ihre Stimmen erloschen sind, wie

die Beyspiele von Kärnthen, Steiermark, Krain,

Teck, und unzehlig andere davon zum Beweise

dienen.

III.
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Anfang neuer Religionsirrungen unter Rudolf

dem II.

I. Spanische und jesuitische Nathschläge. — Nieder«

kindische Unruhen. — li. Weitere Trennung der Lutheri

schen und Reformisten durch das so genannte Concordien,

buch in. Jesuitische Angriffe auf die Verbindlichkeit deS

Weligionsfriedens. — iv. v. Aufgestellte Grundsätze zur

Behauptung einer gewaltsamen katholischen Gegenreforma

tion. — vi. Deren Erfolg in Steiermark und Würzbnrg,—

Vli. und, «ach etlichen Religionsveränderunzen, im Badi

schen, — Vlil, Verdrängung der Protestanten zu Aachen

IX. x. Durchsetzung des geistlichen Vorbehalts im Erzstifte

Cölln und Hochstifte SNaßvurg. — XI. Bedenkliche Lage

der mit Protestanten besetzten Stifter in Ober? und Nicdcr-

sachsen. — xil-xiv. Bewegungen über dm neuen Gre^

Syrischen Calender.

t^^er größte Unterschied zwischen Rudolfs des II.

und den beiden vorigen Regierungen zeigte

sich bald darin , daß der Kaiser für seine Person

wenigen Anrheil an Geschafften nahm , und sich

von Eingebungen des Spanischen Hofes und jesui

tischer Rathschläge lenken ließ. Nach dem An,

fange, der in den Niederlanden und in Frankreich

schon gemacht war, sollte nun die Reihe auch an

Teutschland kommen, um sowohl da als in den

Niederlanden die evangelische Religion gänzlich zu

vertilgen. In den Niederlanden kam es darüber

zur genauem Vereinigung zwischen sieben Provin

zen, die am sz.Jan. 1579- eine Union zu Uetrecht

mit einander schlössen, und in deren Gefolg am

2<5.Jul. is8r. der Krone Spanien den Gehorsam

völlig aufkündigten. Darüber behielten die Thät-

lich-
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kichkeiten, die schon seit dem Jahre 1568. hie«

Dum Ausbruch gekommen waren, einen solchen

Fortgang, daß erst nach einem jährigen Kriege

diese Sache zum Frieden kam. Bis dahin war

sehr natürlich, daß diese Niederländische Unru

hen sich oft in Teutsche Sachen verflochten. Den

Teutschen Protestanten konnte das Schicksal der

Niederländer nicht gleichgültig seyn. Der kaiser-

liche Hof und der «acholische Religionstheil hielten

es meist mit der Krone Spanien. So fanden

beide Theile bey jeder Gelegenheit eine gewisse

Willfährigkeit zu gegenseitigen Unterstützungen.

.Für die Protestanten war es ein großes Un- l

Hlück, daß die theologischen Streitigkeiten , die sich

schon zwischen tuthern und Zwingli hervorgethan

hatten , durch Johann Calvin zu Genf noch viel

weiter getrieben wurden, und nach Melanchthons

Tode unter den Theologen in Ober - und Nieder

sachsen in große Gährungen ausbrachen, denen

man nur dadurch abhelfen zu können glaubte, wenn

man sich über ein neues symbolisches Buch ver

einigte, zu dem sich alle Kirchen- und Schuldiener

der evangelischen Kirche bekennen sollten. Ein sol

ches Concordienbuch, wie man es nannte, wo

zu ein Tübingischer Theologe, Jacob Andreä, den

chauprentwurf gemacht hatte, brachte man nach

mühsamen Unterhandlungen mehrerer Jahre im

Jahre 1580. im Kloster Bergen bey Magdeburg

zu Stande. Man setzte darin über alle Sätze,

die unter den Theologen von beiden Partheyen

bisher bestritten waren , solche Bestimmungen fest,

daß dadurch zwischen lutherischen und Reformir-

ten beynahe eben eine solche Scheidewand gezogen

wur.
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wurde, als das Concilium zu Trient zwischen Cas

tholischen und Protestanten gethan hatte. In den

meisten Teutschen evangelischen tändern wurde dies

ses Concordienbuch zwar eingeführt, aber doch nicht

in allen. Viel weniger fand eö in Dänemark-

und England den gehofften Beyfall. Inzwischen

entstand eben darüber zwischen den lutherischen und

reformirten Ständen in Teutschland ein der gemei

nen Sache der Protestanten äußerst nachtheiliges

Mißverständnis Selbst das glückliche Gleichge

wicht, so bisher die drey evangelischen Churhöfe

gegen die drey geistlichen gehalten hatten , litt gar

sehr durch das üble Vernehmen, das sich zwischen

Chursachsen und Churpfalz hervorthat , da letzteres

zur reformirten Parthey gehörte, und derselben

treu blieb.

m. Alle diese Umstände wußten insonderheit die

Jesuiten vortrefflich zu benutzen. Sie glaubten

jetzt, ohne Scheu behaupten zu können, daß der

Religionöfriede an sich nicht nur nicht zu Recht

beständig und höchstens nur ein Bedingungsweise

eingegangenes, aber nun längst entkräftetes Tem

poralwerk sey, sondern daß er jetzt auch überall

nicht mehr in Anwendung gebracht werden könne; —

auf die Reformirten nicht, weil die lutherischen

selbst sie nicht für ihre Glaubensgenossen anerkänn-

ten; — auf die lutherischen auch nicht, weil sie

sich nicht mehr an der alleine im Religionsfrieden

zum Grunde gelegten Augsburgischen Confessio»

hielten, fondern ein neues fymbolisches Buch, die

Concordienformel angenommen hätten, wovon der

Religionsfriede nichts wüßte.

Sie
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Sie behaupteten überdies, mit eben dem Rechte, iv.

wie ehedem ein Churfürst von Sachsen , ein land-

gras von Hessen und andere evangelische Reichs?

stände in ihren tändern und Gebieten die evange

lische Religionsübung eingeführt hätten , könnten

jetzt (acholische Landesherren, die evangelische

Unterchanen hätten, denselben ihre Religions

übung wieder nehmen, und sie zur katholischen

zurückzubringen; zumal da ohnedem der Gültig

keit der Erklärung, die Ferdinand der I. zum

Vortheile der Freysiellung des Gottesdienstes für

evangelische Unterchanen unter katholischen tandeör

Herren ertheilet hatte, widersprochen wurde.

Wenn man die Frage auswarf, ob es auch v.

recht sey, allenfalls Gewalt zu brauchen , um Pro

testanten in den Schooß der katholischen Kirche

zurückzubringen; so wurde in jesuitischen Schriften

der Unterschied ge'macht, daß eS zwar Unrecht seun

tvürde , wenn man Judett oder Türken zum Chri-

sienchume zwingen wollte, weil.'.solche noch nicht

zur christlichen Kirche gehörten" Aber Protestan

ten seyen einmal durch die Taufe schon Gliedes

der christlichen Kirche geworden, und also schuldig,

zu glauben, was die Kirche glaube, oder könnten

widrigenfalls mit allen möglichen Zwangsmitteln

dazu angehalten werden. Das sey ohnedem ihr

eigenes Bestes, und verhalte sich eben so, wie man

einen rasenden Menschen oder einen, der im hitzi

gen Fieber liege, zu seinem eignen Besten binde und

zwinge, um Arzney zu nehmen, und sich und an

dern nicht zu schaden.

Durch solche Gründe unterstützt, durch den vi.

lebhaftesten Haß gegen alles, was Ketzer hieß, an-

p,«nt«. d.Sr««uverf. LH.II. B ge-
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gefeuert, und belebt durch den Eifer fo vielen Men?

schen, die sonst verdammt seyn würden, die Se

ligkeit zu verschaffen, sich selbst aber damit ein

Verdienst für die Ewigkeit zu erwerben, — fien-

gen jetzt catholische Fürsten an, eine so genannte

Gegenreformation in ihren Ländern vorzuneh

men. Das Schicksal traf insonderheit die Pro

testanten in den Oesterreichischen Erblandern unter

dem Erzherzog Carl von Steiermark, und die im

Würzburgischen, wo der Bischof Julius in den

Jahren 1585 1587. sich schmeichelte über 100.

tausend Menschen zu seiner Kirche zurückgebracht

zu haben, und wo diejenigen, die fich nicht be

quemen wollten, sowohl aus seiner Residenz als

aus l 20. Orten seines Bisthums nebst ihren Pre

digern gewaltsam vertrieben wurden.

Auch an anderen Mitteln und Künsten wurde

Nichts gespahret, wo man es nur möglich ma

chen könnte, Personen von Stande, oder auf die

sonst etwas ankam , zum Ilebergange zur katho

lischen Kirche zu bewegen , oder Kinder aus ver

mischten Ehen in der catholischen Religion erziehen

zu laßen. So ward erst Johann Pistoriuö , ein

Räch des Marggrafen Jacobs von Daden.Hoch-

der'g , katholisch , und darauf auch dieser Marg

graf selbst, der auch schon in seinem tandesan-

theile die catholifche Religion wieder einführte;

wiewohl das nicht von Bestand war, weil er früh

zeitig starb, und sein Bruder Ernst Friedrich her

nach wieder der evangelischen Religion ihren freyen

tauf ließ. Aber in Baden-Baden ward Phi

lipp der II. von seiner Mutter Anverwandten ka

tholisch erzogen, und sein Vetter und Nachfolger

Eduard
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Eduard bekannte sich ebenfalls zur katholischen

Religion. Darüber kam es auch im Badischen

zu Veränderungen zum Nachtheile der evangeli?

hHen und zum Vortheile der katholischen Religion.

Für evangelische Einwohner in Reichsstädten vm.

gab es keine bessere Aussichten, da zu Aachen den

seit 1567. aus Antwerpen dorthin geflüchteten

reformirren Bürgern sowohl ihre Religionsübung,

«ls die seit 1574. schon erlangte Rathsfahigkeit

durch einekaiserlicheCommission abgesprochen wurde.

Um endlich den kseistlicken Vorbehalt zum ix.

Nachtheile der Protestanten durchzusetzen, wurde

in zwey namhaften Fallen alles angewandt, und

die Absicht glücklich erreicht. Im Erzstifte Cölln

hatte der Churfürst Gebhard, gebohrner Truchseß

von Waldburg, am 19. Dec. 1582. sich öffentlich

zur resormirten Religion bekannt, und den 2, Febr.

15,8.3- sich mit der Gräsinn Agnes von Mansfeld

trauen laßen; in der Meynung, des geistlichen

Vorbehalts ungeachtet doch das Erzstift zeitlebens

beyzubchalten. Er wurde aber mit Hülfe Spam.'

scher aus den Niederlanden dorthin gezogener Völ

ker genvthiget, das Erzstift mit dem Rücken anzu?

sehen, und dem an seine Stelle ernannten Prins

zen Ernst von Baiern zu überlaßen.

Nicht besser gieng es dem Prinzen Johann x.

Georg von Brandenburg , der im Jahre 1 592. zu

Grraßburg von den dortigen Domherren, deren

damals 14. evangelisch, 7. katholisch waren, jedoch

mit Widerspruch der letzteren zum Bischof erweh-

let> aber auch bald genöthiget würde, dem von

B 2 den
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den catholischen Domherren ihm entgegengesetzten

Prinzen Carl von Lothringen zu weichen.

xr. In den Er; - und Hochstiftern des Ober > und

Niedersächsischen Kreises, als in Magdeburg,

Bremen, Halberstadt, Verden, tübeck, Minden,

Schwerin, Camin, Ratzeburg, Merseburg, Naum

burg, Brandenburg, Havelberg, waren meist

Herren von den Häusern Sachsen, Brandenburg,

Braunschweig, Mecklenburg, Pommern und Hol

stein in Besitz. Aber ihre tage konnte nicht an

ders als sehr bedenklich werden, sobald es sich

anließ , daß der geistliche Vorbehalt mit Gewalt

würde durchgesstzt werden.

xii. Noch vermehrten sich die MißHelligkeiten bei

der Religionötheile , als ein neuer Calender, der

unter dem Ansehen des Pabstö Gregors des XIII.

seit dem 15. Ott. 1581. in den catholischen Staa

ten eingeführt war, auf dem Reichstage 1 582. für

ganz Teutschland in Antrag kam, aber nur von

den catholischen Ständen , nicht von den evange

lischen angenommen wurde. Der bisherige Julia-

Nische Calender (noch von Julius Cäsar her) war

allerdings unrichtig ; das Sonnenjahr war darin

zu z<5s. Tag«, 6. Stunden berechnet, an statt daß

es einige Minuten weniger betrug. Dieses machte

nach dem Verlaufe sovieler Jahrhunderte schon

einen Unterschied von 1 O.Tagen aus, die man da

her in diesem Gregorischen Calender vom s. bis

zum 15. Ott. ls8i. auf einmal überschlug, um

wieder in eine richtige Ordnung zu kommen.

xm. Die Richtigkeit und Erheblichkeit dieser astro

nomischen Berechnung sah sreylich nicht ein jeder

ein;
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ein ; ein berühmter Rechtsgelehrter, Andreas Gail,

that darüber den Ausspruch: Mit dem neuen

Calender ist es Narrenwerk. Das Hauptwerk kam ,

aber darauf an : ob eine päbstliche Vorschrift hier?

in den Ausschlag geben könne? Weil von Berich?

ligung des Calenders auch die Bestimmung der

Zeit des Osterfestes und anderer Feiertage abhteng,

so sah man es als einen kirchlichen Gegenstand an.

Auf der Kirchenversammlung zu Costnitz war des?

wegen schon davon die Rede gewesen. Endlich

harte man zu Rom selbst einige Astronomen die

Sache berechnen laßen. Und so glaubte der Pabst,

die Sache aus seiner Gewalt durchsetzen zu kön?

nen. Das fand natürlicher Weise bey allen pro?

restantischen Mächten Widerspruch. Die Protestan

ten blieben daher überall bey dem bisherigen alten

Calender; zehlten also ihre MonarhStqge um i«.

Tage später, als die Cacholischen.

In Reichen und Staaten, wo nur einerleyxiv.

Religionsverwandte waren, hatte es am Ende nicht

so viel zu bedeuten , welchem Calender man folgte.

Aber in einem Reiche, wie in Teutschland, wo

auf dem Reichstage und bey vielen anderen Gele?,

genheiten catholische und evangelische Stande bey.

sammen waren, oder in Städten, wo von beider

lei) Religionen Einwohner waren , konnte es nicht

anders als vielerley Verwirrung machen, wenn

der eine Theil Ostern, Pfingsten, Weinachten,

Neujahr u. s. w. zehn Tage eher oder spater als

der andere feierte; ohne zu gedenken, was in an

deren Dingen, die auf gewisse Tage bestimmt wa

ren , als in Wechselsachen , Messen , Jahrmarkten

u. s. w. für Irrungen daraus entstehen mußten.

B z Es
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Es konnte also nicht fehlen, daß bloß der Unter

schied des alten und neuen CalenderS vielfältig neuen

Stoff zu Beschwerden und Streitigkeiten bald zwi

schen Herren und Unterthanen . bald zwischen Mit

bürgern einer Stadt, abgeben mußte.

, . IV.

Neuer Streit über des Reichshofraths concur-

rirende Gerichtbarkeit mit dem Cammergerichte.

1. Streit über die Gerichtbarkeit des ReichshosrathS

be» Gelegenheit der Achtserkläruug der. Stadl Donawertk>

und einer Hessischen Successiousftreitigkeit. — n Ursprüng

liche Vorzüge des Cammergerichts. — Iii, Bedenklichkeitcn

in Ansehung des Reichshofraths, sofern er Gerichtbarkeit

ausüben sollte, — IV. Einleitung der Sache in der Frage:

ob der Kaiser neben dem Camniergerichte noch eine Gericht

barkeit habe ? — V. Richtige Bmrtheilung dieser Frage —

Vl. selbst nach dem wahren kaiserlichen Interesse. — Vll, Un,

glückliche .Hemmung der Cammergerichtsvisitation iZ88 >

Vlii. Was anfangs scheinbarblendende Vertheile zu bewähre»

schien, erhielt sich doch nicht in der Folge. — IX. Concept

der Cammergerichtsordnnng 161A.

Endlich kam unter dieser Regierung auch das

^ wieder zur Sprache, daß Falle, die sich zur

Ausübung der kaiserlichen Gerichtbarkeit eigneten,

nicht mehr dem Cammergerichte alleine überlaßen

wurden, sondern auch der Reichshofrarh der

gleichen Sachen an sich zog , und selbst solche Aus

sprüche, die ehedem die Kaiser nur nach gehaltenem

Fürstenrechte zu thun pflegten , jetzt für sich Meine

unternahm. So geschah es, daß die Stadt Dona-

werth, eine zum Schwabischen Kreise gehörige

evangelische Reichsstadt, weil sich ihre Einwohner

einer
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einer gegen den bisherigen Besitzstand eigenmäch

tig unternommenen Klosterproeession widersetzt hat?

ten, ohne große Umstände in die Acht erklärt, und

die Vollziehung dieser Acht nicht dem Schwäbischen

Kreise, sondern dem Herzoge von Baiern aufgetra-

gen wurde, der sich bald der Stadt so zu bemächti-

gen wußte, daß sie darüber aus einer evangelischen

Reichsstadt in eine katholische Landstadt verwan

delt wurde. Und so nahm der Reichshofrath auch

eine Klage des Hauses Hessendarmstadc gegen

Hessencassel an, da jenes wegen der unter beiden

Häusern in Streit gediehenen Succession im erles

digten Marburgischen Antheile mit Vorbeygehung

der Austrägalinstanz sich gerade an den kaiserlichen

Hof wandte. Worauf in der Folge immer meh

rere Rechtssachen am Reichshofrathe angebracht

und vorgenommen wurden.

Die Sache konnte für jeden Reichsstand, der u.

darüber nachdachte, nicht gleichgültig seyn. Das

Cammergerich c war einmal dasjenige Gericht,

worüber Kaiser und Reich sich vereiniget hatten,

daß es die kaiserliche Gerichtbarkeit in der höchsten

Instanz ausüben sollte, ohne daß man daran ge

dacht hatte , daß außer dem Cammergerichte noch

an irgend einem andern Orte, als allenfalls nuv

an einem unter des Kaisers persönlichen Vorsitz

mit Reichsständen selbst besetzten Fürstenrechte,

kaiserliche Rechtssprüche statt finden könnten. Da-

bey war dem Cammergerichte eine durch viele Reichs

gesetze bestimmte Proceßordnung vorgeschrieben,

woran die Reichsstände insonderheit bey den jahr

lichen Visitationen des Cammergerichts noch immer

Verbesserungen zu veranlaßen, gute Gelegenheit

B 4 bat-
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hatten. Selbst was die Mitglieder des Gerichts

betrifft, hatten die Reichsstände es in ihrer Ge

walt, sowohl durch die Präsentationen, die sie zu

vergeben hatten, dafür zu sorgen, daß Männer,

zu denen sie Zutrauen haben konnten , an das Ge

richt kamen, als auch bey den Visitationen ein

wachsames Auge darüber zu halten, daß ein jeder

seine Pflicht nicht aus den Augen setze, oder allen

falls einer jeden beschwerten Parthey noch ein förm

liches Rechtsmittel der Revision offen stand.

Der Reichshofrarh bestand hingegen aus lau

ter Personen, die nur der Kaiser nach eignem Wohl

gefallen annahm, und rn feiner unbeschränkten

Abhängigkeit hatte, ohne daß hier weder an ein

reichsständisches Präsentationsrecht, noch an eine

Visitation und Revision , noch an Beobachtung

einer strengen Proceßordnung zu denken war. Die

ganze Einrichtung des Reichshofraths war auch von

seinem ersten Ursprünge her nicht für Justitzsachen

gemacht, sondern so, wie ein Staateministerium

eingerichtet zu seyn pfleget, dessen Wesen nur dar

in besteht, daß es seinem Herrn in vorkommen

den Fällen so , wie es demselben am vortheilhafte-

sten ist, zu rächen hat, die Entscheidung selbst je-

hoch dem Willen des Herrn überlaßen muß. Der

Retchshofrath war von Anfang an darauf einge

richtet, daß er über die ihm vorkommenden Sachen

dem Kaiser schriftliche Gutachten erstatten, und die

Entscheidung darauf von der Person des Kaisers

oder aus dem kaiserlichen Cabinete erwarten sollte.

Was konnte jeder Reichsstand hierüber für Be

trachtungen anstellen, wenn er sich jetzt den Fall

gedachte, daß eine ihn betreffende Rechtsfache am
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kaiserlichen Hofe zur Entscheidung konunen möchte?

Wie mußte aber vollends den Protestanten zu

Muthe werden, da sie wußten, daß am Reichs-

hofrathe nicht, wie am Cammergerichte, auch evan

gelische Mitglieder, sondern nur katholische Reichs-

hofrathe waren, und da sie bald erfuhren, daß der

Einfluß , den Jesuiten und Spanische Minister auf

das kaiserliche Cabinet hatten, auch in Entschließun

gen auf Reichshofrachsgutachten oder in anderen

unmittelbaren Einflüssen auf dieses hohe Collegium

nicht unwirksam blieben?

In einem Schriftwechsel, den die Donawer

thische Achtserklärung veranlaßt«, kam es am ersten

hierüber zur Sprache. Man suchte die Streitfrage

so einzulenken : ob der Raiser mit dem Cammer

gerichte noch eine concurrenre Gerichtbarkeit

habe? Man suchte also nicht sowohl das Reichs-

hofrathöcollegium, als die Person des Kaisers selbst

hier zum Gegenstande aufzustellen. Nun hieß es :

der Kaiser habe seine Gerichtbarkeit zwar dem Cam?

mergerichte aufgetragen , aber (wie jetzt mit jesui

tischscholastischem Scharfsinn distinguirt wurde)

nicht abdicativisch , so, daß er sich seiner Gericht

barkeit damit ganz begeben oder derselben ganz ent

saget hatte; sondern nur communicativisch habe

der Kaiser dem Cammergerichte seine Gerichtbar

keit mitgecheilt, ohne daß ihm die Hände gebun

den wären, auch noch neben dem Cammergerichte

eben diese Gerichtbarkeit auszuüben.

Nach richtigen Grundsätzen eines gesunden

allgemeinen Staatsrechts , aus der Natur des Ju-

stitzwesens geschöpft, und mit der besonderen Ver-

B 5 fast
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fassung des Teutschen Reichs gefchichtsmäßig ver

glichen, Hütte es nicht schwer fallen können, dar,

auf zu antworten: daß allerdings die Ausübung

der kaiserlichen Gerichtbarkeit, wie sie am Cammer

gerichte geschehen solle, einmal von Kaiser und

Reich durch gegenseitige reichsgesetzliche Uebereit^

kunft dergestalt festgesetzt sey, daß ohne ebenmaßige

gegenseitige Einwilligung beider Theile nicht wie

der davon zurückgegangen werden könne, und also

der kaiserliche Hof für sich alleine diesem einmal

mit den Standen verglichenen höchsten Reichsge

richte nicht noch ein anderes an die Seite zu setzen

berechtiget sey.

Im Grunde wäre selbst das wahre kaiserliche

Inreresse besser dabey gefahren, wenn man es

bey dem verglichenen Cammergerichte gelaßen, und

dasselbe nur desto mehr in Aufnahme zu bringen

gesucht hätte. Je vollkommener man diefes Ge

richt hätte machen können, um dessen Erkenntnisse

über alle Vorwürfe zu erheben, je mehr würde

das kaiserliche Anfehen dabey gewonnen haben,

da es allerdings keine gründlichere Stütze als an

Handhabung einer gerade durchgehenden Gerechtig

keit haben konnte. So aber ließ man das Cam

mergericht vielmehr sinken, obgleich auch dessen

Erkenntnisse unter des Kaisers alleinigem Namen

und Siegel ausgefertiget wurden.

Was infonderheit dem Cammergerichte unter

diefer Regierung einen unwiederbringlichen Stoß

gab , bestand darin, daß man die jährlichen ordent

lichen Visirarionen desselben aus dem Gange kom

men ließ. Nach der bisherigen Einrichtung, da

immer
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immer sieben Reichsstände nach der Ordnung , wie

sie auf dem Reichstage Sitz und Stimme hatten,

dazu kamen, waren gemeiniglich unter den sieben

Stünden mehr katholische als evangelische, ohne

daß letztere, wenn sie sich über partheyisches Ueber-

stimmen beschwerten, Gehör fanden. So waren

noch 1 5 87. bey der damaligen Visitation und Res

Vision fünf katholische und nur zwey evangelische

Stände; nehmlich ,)Churmainz, 2) Chursachsen,

z) Salzburg, 4) Herzog Johann Casimir zu Sachs

sen, 5) Prälaten, 6) Schwäbische Grafen, 7)

Reichsstadt Cölln, wovon nur die zwey Stimmen

vom Hause Sachsen auf evangelischer Seite waren.

Für das Jahr 1588. folgten nun in der Ordnung

des reichstäglichen Sitzes ,)Churmainz, 2) Chur?

brandenburg, z) Magdeburg, 4) MarggrafGeorg

Friedrich von Brandenburg, 5) Prälaten,, 6)Wet-

terauifche Grafen , 7) Reichsstadt Regensburg.

Darunter waren ganz zufalliger Weise einmal ums

gekehrt nur zwey katholische Stimmen (Churmainz,

und Prälaten), die übrigen fünf hingegen evan

gelisch. Um diese Mehrheit der Stimmen auf

evangelischer Seite nicht zur Würklichkeit kommen

zu laßen, wurde der Fortgang dieser Visitation

zurückgehalten , und darüber diese herrliche Anstalt

auf unübersehliche Zeit ins Stecken gebracht (c).

Womit das Cammergericht in einen Verfall gerieth,

der dem kaiserlichen Ansehen eben so sehr , als den

daselbst in Rechtssachen verwickelten Partheyen zum

Nachtheil gereichte.

Frey?

sc) Joh. Phil. Conr. Falke Verwahrung und

Befestigung desRevisionsgerichts (Hanno». 1777.)

S. 29. §.25. Meine Litteratur deö T. Staats,

rechts Th.«. S.lLS.
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VIN. Freylich waren es scheinbarblendende Vs«75

theile, solche wichtige Sachen, wie die bereits

erwehnte Marburgische Successionssache, und die

«och wichtigeren Fälle , die bald hinzukamen , von

der Jülichischen Erbfolge und von den Zwistigkei-

ten im Hause Baden und mehr anderen evange

lischen Häusern unmittelbar an den kaiserlichen Hof

zu ziehen, und nach dessen Staatsabsichten zu

lenken. Allein am Ende mißlangen doch meist selbst

diese so scheinbar angelegten Versuche. Und was

war nicht schon damit verkehren., daß man Blöße

gab, gegen kaiserliche Rechtssprüche Beschwerden,

die jeder Unbefangener nicht für ungegründet hak?

ten konnte, zu veranlaßen!

ix. Für das Cammergericht wurde noch auf dem

Reichstage 1 598. eine nützliche Verfügung getrof

fen, die aber auch bis jetzt noch nicht ihre völ

lige Wirkung gehabt ha:. Es waren nehmlich

feit dem Jahre 1555.-, da die Cammergerichts

ordnung unter Carl dem V. das letztem«! promul-

girt war, in den nachherigen Visitationsschlüssen

und Reichsabschieden soviele Zusätze und Verän

derungen erfolget , daß man fast bey jeder Stelle

der Cammergerichtsordnung erst mühsam nachfor

schen mußte, ob man sie noch als Gefetz anfüh

ren könnte , oder ob nicht ein neueres Gefetz eine

Aendenmg darin gemacht habe. Es ward daher

beschlossen, einigen Cammergerichtöbeysitzern den

Auftrag zu geben, daß sie die Cammergerichts

ordnung mit Einschaltung solcher neuen Verbesse

rungen und Zusätze von neuem umarbeiten sollten.

Diese Umarbeitung ist geschehen, und schon im

Jahre i6Qz. dem Churfürsien von Mainz zuge

stellt.
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stellt, auch von selbigem dem Reiche vorgelegt

worden. Man hat sie aber im Jahre i6iz. nur

unter dem Titel : Concept der verbesserten

Cammergerichtsordnung, drucken laßen (6),

damit sie noch erst von einer Visitation aufs neue

durchgesehen, und dann nach Befinden von Kaiser

und Reich mit der gesetzlichen Kraft versehen wer

den könnte. So weit ist es aber bis auf den

heutigen Tag damit nicht gediehen. Die dama

ligen Zeiten waren am wenigsten dazu gemacht,

ein solches Werk zu Stande zu bringen, das ru

hige Zeiten und übereinstimmende Gesinnungen des

Kaisers und der Stände erforderte.

(ä) Meine Litteratur des Staatsrechts Th. s.

S. 419.
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v.

Succcjsionsstreitigkeiten im Hause Oesterreich

und über Jülich und Berg, unter Rudolf dem II.

und Matthias. Anfang des dreißigjährigen

Krieges.

l. Bewegungen über die künstige Succession in de»

Mstaaten des Hauses Oesterreich, — II. Weiraussehender

Successivnsstreit über Jülich und Berg :c. — in. Gegen

seitige Bündnisse beider ReligionstKcile unter den Name»

Union und Liae. — IV. Des Kaiser Matthias Thronfolge

und Wahlcapitulativn. — V. Umschlag der Jülichische»

Sacke durch Verunwilligunq der Häuser Brandenburg und

Pfalzneubnra ; — des letztern Religionsveränderung. —.

Vi. THätlichkeiten zu Prag , und damit unerwartet eröffneter

Anfang des dreyßigjäbrigen Krieges.

^F^chon unter Rudolf dem II. kam außer den

^ fchon erwehnten Handeln von Cölln, Aachen,

Donawerth, Hessen, u.f.w. noch immer eine Un

ruhe über die andere zum Auebruch. Selbst im

Haufe Oesterreich kam es zu weit aussehenden

Bewegungen , da man damit umgieng , nach Ru

dolfs Tode mit Uebergehung feines Brudkrs Mat

thias gleich der Steiermärkifchen Knie, zu deren

Religionseifer man mehr Vertrauen hatte, die

Succession zuzuwenden ; dem aber Matthias durch

eigne Besitzergreifungen in den Jahren 1 6O8- und

i<5l,. noch zuvorzukommen wußte. Worüber

auch die Protestanten fowohl in Oesterreich als

in Böhmen und Schlesien neue Religionsversiche

rungen erhielten.

Der
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Der wichtigste Vorfall ereignete sich aber noch n.

mit dem Tode des letzten Herzogs Johann Wil-

Helms von Jülich (f 1 609. März 2 5 .). Auf die

damit eingetretene Erledigung der beträchtlichen

tander Jülich, Berg, Cleve, Mark, Ravensberg

und Ravenstein war man fchon von mehreren Iah?

ren her aufmerksam gewefen, weil man voraus

wußte, daß soviele Häuser, als Churfachsen, Chur-

brandenburg , Pfalzneuburg, Pfalzzweybrücken,

die Sächsischen Herzoge von der Ernstischen Knie

und der Marggraf von Burgau Ansprüche darauf

machen , und sich schwerlich in Güte darüber ver-

einigen würden. Diese Sache wurde doppelt weit

aussehend , da zwar der Churfürst Johann Sigis-

mund von Brandenburg und der Pfalzgraf Phi

lipp ludewig von Neuburg am z i.May ,609.

sich eineweilen über eine gemeinfchaftliche Inte

rimsregierung verglichen harren; der Kaiser aber

den Erzherzog teopold zum Sequester ernannte, der

auch die Festung Jülich schon in seine Gewalt be

kam, bis erst im Sept. ,6io. Französische und

Holländische Hülfsvvlker zum Vortheil jener besitzen

den Häuser ihn daraus vertrieben.

Unter diesen Umständen kam es schon am m.

Z.Febr. ,6'«. über alle die Vorfalle, wodurch die

evangelischen Reichsstände sich beschwert hielten,

zu einer Union derselben, zu deren Haupte der

Churfürst Friedrich der IV>, hernach sein Sohn und

Nachfolger Friedrich der V. erkläret wurde; aber

bald kam es auch zu einer derselben entgegenge

setzten katholischen Lige, wovon Herzog Max von

Baiern das Haupt wurde, ohne daß sich einige

Hoffnung zum Vergleiche anließ, da alle in sol

cher
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cher Absicht angestellte Zusammenkünfte und Unter?

Handlungen fruchtlos abliefen. : .

Nach Rudolfs des II. Tode ward zwar fein Brüx

der Matthias, dem er fchon Key lebendigem !.eibe

zuletzt alle feine Erblande hatte abtreten müßen,

ganz ruhig zum Kaiser erwehlet ; außer daß einige

das erstemal in feine wahlcapirularion zum Vor

theile der Churfürsten neu eingerückte Stellen einen

Widerspruch der Fürsten gegen diefe Wahlcapitu-

lation veranlaßten. Aber alle übrige öffentliche

Angelegenheiten blieben noch in ihrer vorigen (Wäh

rung. Nur in einer derfelben ereignete sich ein

ganz unerwarteter Umschlag , und an einem andern

Orte, wo man sichö gewissermaßen am wenigsten

versehen hätte, kam endlich ein Kriegsfeuer, das sich

gar nicht übersehen ließ , zum völligen Ausbruch.

Jener Umfchlag ereignete sich in der Iülichi?

sehen Sache, ^a der Prinz Wolfgang Wilhelm

von Pfalzneuburg (Philipp tudewigs ältester Sohn)

vom Churfürsten von Brandenburg, zu dessen Toch,

termann er bestimmt war, zu Cleve über Tafel

eine Ohrfeige bekam, und darüber sich' an den

Bairifchen Hof wandte, wo er sich 161?. mit einer

Schwester des Herzog Maximilians vermählte, und

am 2z. May 1614. catholifch wurde (e). Damit

' : . . nahm

(e) Ein Brief, den der Pfalzgraf Wolfgang

Wilbelm hierüber am 24. Apr. 1614. an seinen

Bater geschrieben, findet sich Teutschen Zu,

schauer B.z. Heft?. (1785 ) S. zy. Er meldet

darin: er habe gesucht, den Herzog Mar von

Baicrn zur evangelischen Religion zu bringen;

sey aber von ihm vielmehr vom Vorzuge der ca«
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n«hm vorerst die Jülichische Sache eine ganz an

dere Wendung, indem Pfalzneuburg von nun an

den Beystand des cacholischen Religionstheils Und

der Krone Spanien hoffen durfte. Hernach ist

aber außerdem diese RelKsionsveränderung an sich

selbst für einen beträchtlichen Theil von Teutsch

land noch eine Quelle vieler wichtigen Nevolutio?

nen geworden. Man hoffte zwar anfangs, da

der Vater Philipp Kudewig noch lebte, daß die

Religionsveranderung cmf das tand keinen Einfluß

'haben würde. Allem Philipp tudewig überlebte

diesen Vorfall nicht lange mehr (f , 6,4 Aug. ,2.).

Wie hernach Wolfgang Wilhelm am 2 , . Febr.

161^. als regierender Herr nach Neuburg kam,

ließ er nicht nur die Schloßkirche gleich von neuem

weihen und zum cacholischen Gottesdienste einrich

ten, sondern auch sonst im ganzen tande die ca<

cholifche Religionsübung einführen. Seine Brü-

der, August und Johann Friedrich, die vermöge

väterlichen Testaments in Snlzbach und Hilpolt-

stein ihre eigne Ansitze hatten , blieben zwar evan

gelisch. Aber vermöge der Hoheit, die Wolfgang

Wilhelm als der Erstgebohrne auch in diesen Ge

bieten behauptete, ließ derselbe auch da bald ge

waltsame Anstalten zur cacholischen Gegenreforma

tion machen. (In der Folge werden wir hören,

wie diefe Neuburgifche tinie hernach 1685. felbst

zum Besitz des ChurfürstenthumS Pfalz geAmmen,

und auch da beynahe den ganzen Religionszustand

verändert hat.) Doch

tholischen Religion überzeuget worden, , besonders

durch den Eatechismus von Peter Canisius, Er

hoffe jetzt selbst seinen Vater noch zu eben der

Ueberzeugung zu bringen ic.

P. «nrw. d. Sr«»rsverf. Th. 11. C
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Vi. Doch weder die durch diese Pfalzische Religions?

Veränderung veranlaßt Beschwerden, noch die Jü,

ltchtsche, noch eine der andern bisher angeführten

einzelnen Streitsachen, sondern ein ganz besonderer

Vorfall, da es über Beschwerden wegen Ueber-

tretung der Böhmischen Religionsversicherungen

Hu Prag zu Tätlichkeiten kam, machte den An«

fang des unseligen Krieges , den schon der Name

des dreyßigjährigen als einzig in seiner Art in un?

serer Geschichte auszeichnet.

VI.

Fortgang des dreyßigjährigen Krieges unter Fer

dinand dem II. bis zum Prager Frieden !<5is-

^ . , I6Z5.

 

!. Schlacht bey Prag. Deren Folge, Achtserklärung beS

"Chmfürsten von der Pfalz. — n. Uebertragung der Pfäl

zische» Chur an das Haus Baier». — Dainit auf ewig

gehemmte bisherige Religivnsgleichheit der Churfürsten. —

Nl. Andere Fortschritte gegen Badendurlach und Hessencas-

, sel. Bon Till» unterstützte katholische Gegenreforma«

tion. ^- IV. Kaiserliches Nestitutionsedict ^egen die Pros

teftante». V. Verunglückte Unternehmung des Königs

in Dänemark. — Friede ,u Lübeck. — Vi. Einzige noch

übrige protestantische Macht in Schweden , — Vll. die Gu

stav Adolf über alle Erwartung geltend macht, — viii. auch

sein Tod Zm Siege bey Lützen nicht gleich unterbricht, —

bis nach einer Niederlage bev Nördlingen Clmrsachfen z»

Prag Frieden schließt. — ix. Inhalt des Prager Frie

dens. —» X. Dessen erster Erfolg.

z. /Sebald mit der Schlacht auf dem weissen Berge

vor Prag (l 620, Ort. 29., Nov. 8.) das

Glück der Waffen sich zum Vorcheile Ferdinands

des ll. anließ , wurde gleich der Entwurf gemacht.
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den Churfürsten von der Pfalz (Friedrich den V.)

dafür, daß er sich hatte gelüsten laßen, die ihm

von den mißvergnügten Böhmischen tandstanden

angetragene Krone anzunehmen, mit der Achrs-

erkiärung zu züchtigen. Die Schwierigkeit, die

selbst der damalige Reichshofrathspräsident, Graf

von Hohenzollern, machte, war nicht vermögend,

ihren Ausspruch zurückzuhalten , wie sie vom Spa

nischen Minister Ognate und von jesuitischen Rath-

gebern an die Hand gegeben war. Selbst der

Fortgang des Kriegsglücks begünstigte die Voll

ziehung dieser Acht nicht nur in der Oberpfalz, die

gleich damals dem Herzoge von Baiern zugedacht

ward , sondern auch in der Nnterpfalz am Rheine,

die, nach einem schon von Spanischen KriegsvöK

kern gemachten Anfange, mit der Eroberung von

Heidelberg und Manheim (1622. Sept. Nov.)

gänzlich vom General Tilly überwältiget wurde.

Diese Umstände wurden unverzüglich dazu be-

nutzt, auf einem so genannten Chur? und Fürsten-

rage, den Ferdinand der II. noch zu Ende des Jah

res r622. nach Regensburg ausschreiben ließ, die

bisherige Religionsgleichheit der sechs Churfürsten

auf ewig zu unterbrechen , indem mittelst eines am

iZ-(2Z )Febr. 162z. durch Mehrheit der Stim

men gefaßten Schlusses die bisherige pfälzische

Chur auf Baiern überkragen wurde. Der

Kaiser hatte wohlbedüchtlich keinen vollständigen

Reichstag hierzu beschrieben, sondern nebst den

Churfürsten nur einige wenige Fürsten, von denen

er keinen Widerspruch besorgen durfte. Die Chur

fürsten von Sachsen und Brandenburg erschienen

zwar nur durch Gesandten , welche die Sache zum

C 2 Bs,



z6 VI. NeuereZ. Ferd.I—III. 1558 1648.

Berichte an ihre Höfe stellten. Allein auch diese

beiden Churhöfe wurden in den Jahren 1 624. und

1626. nach einander dazu vermocht, ihre Ein

willigung dazu zu geben. Auffallend war es , daß

weder auf des geachteten Churfürsten Sohn, noch

Brüder, noch Stammsvettern des Haufes Pfalz

einige Rücksicht genommen, fondern mit aller deren

Uebergehung die Chur an einen weit entfernter«

Stammsvetter eines ganz andern Stammes über?

tragen wurde. Aber jene Absicht, die Religions

gleichheit der Churfürsten auf ewig aufzuheben,

kann das alles begreiflich machen. Wenn je ein

von weitem angelegter Entwurf gelungen ist, so

war es diefer.

Nun kam die Reihe auch an die Hauser Ba

dendurlach und Hessencassel, denen jetzt mit widri

gen Erkenntnissen in ihren Angelegenheiten vom

Reichshofrathe zugefetzt wurde. Hauptfächlich

aber ward der General Tilly, wie sonst kein Feind

mehr gegen ihn unter Waffen stand, noch dazu

bestimmt, nunmehr die ^acholische Gegenrefor

mation mit Zwangsmitteln , wo man sie nöthig

fand, gegen evangelische Unterchanen katholischer

tandesherren zu unterstützen, und fowohlBisthümer

und Erzbisthümer oder Abteyen und Domherren-

stellen, die schon in evangelischen Händen waren,

als andere von evangelifchen Landesherren oder

Reichsstädten eingezogene oder mit evangelifchen

Perfonen befetzte Stifter und Klöster wieder in

catholifche Hände zurückzubringen.

Da vollends auch der König in Dänemark,

dem sich der Niederfächsifche Kreis noch mit neue»

Kriegs-
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Kriegsrüstungen in die Hände geworfen hatte, am

27. Aug. 1626. Key tutter am Barenberge von

Tilly geschlagen war; ergieng endlich am 6. Marz

1629. ein schon geraume Zeit in Bereitschaft ge

haltenes förmliches Restirurionsedicr, vermöge

dessen alles , was von Stiftern oder Klöstern und

Kirchen, nach der Catholischen Meynung wider?

rechtlich, in evangelische Hände gekommen war,

auf catholischen Fuß wieder hergestellt werden sollte.

Auch sollten catholische Stände an der in ihren lan-

den vorzunehmenden Reformation nicht gehindert,

und überall keine andere als der ungeänderten Augs?

burgischen Confession Verwandte geduldet werden.

Die Vollziehung dieses EdictS folgte, so weit man

reichen konnte, bald auf dem Fuße nach. Unter

andern wurden jetzt dem Erzherzoge Leopold Wils

Helm, dem der Erzherzog teopold schon 1625. die

Bisthümer Straßburg und Passau resignirt hatte,

nicht nur das Bisihum Halberstadt und die Abtey

Hirschfeld»eingeraumt, sondern auch das Erzbiö-

thum Magdeburg, mit Hindansetzung des daselbst

an statt des bisherigen Administrators postulirten

Sächsischen Prinzen Augusts, vom Pabste ange

wiesen. Ueberhaupt konnten die Protestanten aus

damaligen jesuitischen Schriften (5) am besten ab

nehmen, was sie noch ferner zu erwarten hatten.

Die

(k) Insonderheit gehört Hieher comzsv/i.

«« IO?o?-«»k , OillinA. 1Ü29. 4.

und ein sonderbarer Schriftwechsel , den die "Ver-

„theidigung der evangelischen Stande Augapfels,

„nehmlich der A. C. und des Religionsfriedens,"

(Lpz. 1628- q.) veranlaßt?, als Brill auf den evan

gelischen Augapfel, Brillenputzer, Ausputzer des

Brillenputzers u. s. w. Mein Handb. der Reichshist.

Th. l. S.özz. « «



^8 VI. Neuere Z. Ferd.l—ül. 1558 1648.

Die Diversion, die inzwischen der Cardinal

Richelieu wegen der Succession in dem eben er

ledigten Herzogthum Mantua in Italien veranlaßt

hatte, und der Friede, den hierauf der Kaiser am

12. May ,629. zu Lübeck mit dem Könige in

Dänemark schloß, machten in allem dem so we

nig Aenderung , daß der König vielmehr sich an

heischig machen mußte, der Teutschen Reichssachen

sich nicht weiter, als in Ansehung des Herzog-

thums Holstein , annehmen zu wollen. Selbst die

Herzoge von Mecklenburg, die unter dem Ver

wände, weil sie Dänische Völker in ihrem lande

aufgenommen hatten, in die Acht erklaret waren,

und deren Herzogthum der Kaiser so gar dem Ge

neral Walleustein verliehen hatte, wurden nicht

einmal im Mecker Frieden mit eingeschlossen.

Der einzige König in Schweden blieb noch

übrig, dem alle diese Unternehmungen nicht gleich

gültig feyn konnten. Allein den achtste man zu

Wien so wenig , daß vielmehr gerade gegen ihn

»och die Hauptabsicht dahin gieng , in dem Kriege,

den er mit den Polen führte, den letzteren bey-

zustehen , und allenfalls mit einer Flotte auf der

Ostfee selbst in Schweden einzubrechen. So weit

war der Kaiser entfernt, Gustav Adolfen auch nur

als König in Schweden zu erkennen, und auch

nur feine Gesandten zu den tübeckifchen Friedens-

Handlungen zuzulaßen.

!- s-Doch eben diefer Gustav Adolf war es, der

allein uoch zur Rettung der Teutschen Freyheit und

der evangelischen Religion bestimmt zu feyn fchien.

Durch einen von Richelieu bewirkten fechsjähris

ge»
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gen Stillstand mit Polen von dieser Seite gesichert,

harte er sein geübtes Kriegsheer kaum aufTeutt

schen Boden hinüber geführet, als seine Fortschritte

gerechtes Erstaunen verursachten. Konnte er gleich

die Tillysche Zersiöhrung von Magdeburg nicht hin

dern, weil er sich erst den Besitz von Pommer»

Versichern, und die festen Plätze in Brandenburg

und Sachsen erst mit dem Degen in der Faust weg«

nehmen mußte; so bekam er doch mit dem Stege,

den er nunmehr in Verbindung mit den beiden Chure

fürsten von Sachsen und Brandenburg am 7. Sept.

i<5zi. bey Leipzig über Tilly erfocht, auf einmal

eine folche Ueberlegenheit, daß ihm jetzt sowohl in

die kaiserlichen Erblande als in ganz Teutschland

der Weg offen stand.

Der zweyte am 6. Nov. r6z2. bey tützen über vi»,

den General Wallensiein erfochten? Sieg wurde zwar

durch Gustav Adolfs eignes leben nur zu theuer

erkauft. Aber unter dem an feine Stelle getretenen

Feldherrn , dem Herzoge Bernhard von Weimar,

und unter dem Schwedischen Canzler, Axel Oren-

stiern, blieben die Sachen doch noch im glücklichen

Zuge, bis eine Niederlage, die sich Bernhard am

5,7. Aug. (7.Sept.) i6Z4. bey Nördlingen zuzog,

die üblen Folgen hatte, daß die Schweden bis

nach Pommern zurückmußten, und Chursachsen

inzwischen am zo.May i sz s. zu Prag einen für

die Protestanten sehr untröstlichen Frieden schloß.

Vom Inhalte dieses prarser Friedens ist hier ^

nur folgendes zu merken. Alle Stifter, die nach .

dem Passauer Vertrage, und alle unmittelbare

Stifter, die auch vorher eingezogen worden, sollten

noch 40. Jahre bleiben, wie sie am 12. Nov. 1627.

.' . C 4 gew«
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gewesen. Dabey sollte es auch in Zukunft bleiben^

sofern nicht in den 4« Jahren ein anderes vergli

chen würde. Das Erzstift Magdeburg sollte dev

Sachsische Prinz August auf Zeitlebens , das Bis-

thum Halberstadt sollte der Erzherzog teopold Wil-

^lm behalten. Eine Amnestie sollte vom Jahre

l6zo. her statt finden, mit ausdrücklicher Aus?

schliessung der Böhmischen und Pfälzischen Händel.

Durch einen Nebenreceß ward die tausitz mit völli

gem Eigenthume an Chursachsen übertragen.

So wenig diese Friedensbedingungen den Wüns

schen und Hoffnungen, die man sich vorher gemacht

hatte, entsprachen, so wurden doch die meisten

Stände noch in eben dem Jahre 1 6 z c . nach einan?

der genöthiget, sich zum Beytritt zu diesem Prager

Frieden zu bequemen. Namentlich geschah das nach

einander (i6zs. Jul.4.) von der Stadt Frankfurt

am Main und von mehreren zu Straßburg versam

melten Fürsten und Grafen, (Jul. 6.) von der Stadt

Erfurt, (Jul. 20.) vom Herzoge Wilhelm von Sach

senweimar, (Jul. 29.) von den Herzogen von Meck

lenburg, wie auch von den Herzogen August und

Georg von Braunschweig- Lüneburg ^ (Aug. iz.)

vom gesammten Niedersächsischen Kreise, (Aug. 26.)

von den Hansestädten , (Aug. 27.) von dem Chur-

fürsten von Brandenburg u. s. w. Dem Herzoge

von Würtenberg ließ man den Frieden nicht ein

mal angedeihen ; die Würtenbergischen Klöster wur

den vielmehr, mit Abschaffung der darin angeleg

ten Schulen , den Carholischen wieder eingeräumt.'

Der Marggraf von Badendurlach meldete sich nicht

einmal, sondern hielt sich lediglich an Frankreich.

Der tandgraf Wilhelm von Hessencassel ließ sich

über
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über Annehmung des Friedens zwar in Nnterhands

lungen ein, die aber langsam von statten giengen.

VN.

Letzte Auftritte des drcyßigjahrigen Krieges unter

Ferdinand dem II. und lll. vom Prager Frieden

bis zum Wcftphälischen Frieden 1 6z 5- 1648.

l. Bruch der Arone Frankreich, und erneuertes Glück

der Schwedischen Waffen. — II. Reichstag zu Regcnsbnrg,

und Absicht des Kaisers , die Reichsstände von den beiden

Kronen zu trennen. — ili vi. Sonderbarer Querstrich,

den ein einziges Buch, der tt!pp«IIlKu5 » l^picle, darin ge

macht, — Vli. Vitt, nebst noch einer wichtigen Veränderung,

die mit dem Tode des Churfürsten von Brandenburg vor«

gieng. — IX- Im Reichsabschicde 1641. mußte schon nachs

gegeben werden, Münster und Osnabrück an statt Cölln und

Lübeck zu den Friedenscongressen zu bestimmen. — X.

Friedenspräliminarien zu Hamburg. — Xl. Reichsdeputa

tionstag. — Fortgang und Ende der Westphälischen Fri«

denshandlungen zu Münster und Osnabrück.

^n der mißlichen tage, worin der Prager Friede

die Freyheit des Temschen Reichs und der

evangelischen Religion gesetzt hatte, war es für beide

ein Glück, daß nunmehr selbst Frankreich gegen die

Spanischen Niederlande losbrach , und daß, nach

einer von Frankreich wieder vermittelten Verlange:

rung des Schwedischpolnischen Stillstandes auf an;

verweile 26. Jahre (1635. Sept. 12.), auch die

Schwedischen Waffen wieder im Felde das Ueber?

gewicht gewannen. Unter Ferdinand dem lll.

wurde von '6Z9. an der Schauplatz des Krieges

von der Schwedischen Hauptarmee mit dem besten

Erfolge meist immer in des Kaisers eigne Erblande

verseht. Eben das geschah vom Herzoge Bern-

C 5 hard
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Harb von Weimar am Rheine, insonderheit- ty

Elsaß, unter dem Vorschub eines Subsidientracta-

teö, den die Krone Frankreich am 27. Ott. isz s.

mit ihm geschlossen hatte. Davon waren aber auch

die Früchte, daß nach seinem Tode die Krone Franks

reich seine Eroberungen sich zu eigen machte, und

desto eifriger an dem weitern Fortgange des Krie-

ges Theil nahm.

Jetzt machte Ferdinand der III. noch einen Ver,

such, sich mit den gesaminten Reichsständen zu

setzen , um mit vereinigten Kräften die beiden frem

den Mächte Frankreich und Schweden vom Teut-

schen Boden wegzuschaffen. Nachdem seit dem

Jahre l6»z., in einer Zeit von 27. Jahren, kein

Reichstag mehr war gehalten worden , hielt Fer

dinand endlich im Jahre 1 64«. wieder einen Reichs

tag zu Regensburg, wo sich nicht geringe Hoff

nung anließt jene Absicht vielleicht erreichen zu

können. Der Kriegsdrangsale müde, und zum

Theil vielleicht von übertriebenen Vorstellungen

des Verhältnisses zwischen Teutschen Reichsständen

und der Majestät des Kaisers eingenommen, schie

nen viele. Reichsstände nicht abgeneigt, den kaiser

lichen Gesinnungen sich zu fügen.

Eine Unternehmung , die der Schwedische Ge

neral Banner mitten im Winter auf die Regenö-

burgische Reichsversammlung wagte, gieng zwar

nicht nach Wunsch von statten. Aber desto erheb

licher war der Querstrich, den hier in den kaiser

lichen Entwürfen ein einziges Buch machte; —

ein Buch, das deswegen in historischer ^mwicke-

lung Her Teutschen Reichsverfassung eben so sehr,

als manche Kriegs.- und Friedensgeschichte, eine

Stel-
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Stelle verdienet. Ein gewisser Bogislaus Pht-

lipp Chemnitz, dessen Vater Martin Chemnitz (ei»

Sohn eines ehemaligen berühmten wucherischen

Theologen gleiches Namens) erst in Stettin , he«

nach in Schleswig geheimer Rath und CaiHler ge?

wesen war, der vielleicht von seinem Vater zu die?

fem Zwecke dienliche Collectaneen geerbt hatte, und

der übrigens zwar auch studiert, aber selbst erst

Holländische, hernach Schwedische Kriegsdienste

genommen hatte, — dieser Mann schrieb eben

damals in lateinischer Sprache ein Buch von der

wahren Staatsbeschaffenheit des Teutschen Reichs

(c!e rstioriö liatus in imperio nolir« liomsno»

Lertnsnico.) Der lateinische Titel sollte das

ausdrücken, was die Franzosen ^?a?/«»

nennen. Seine Hauptabsicht schien dahin gerich

tet^« seyn, den Teutschen Reichsständen das Vor-

Unheil zu benehmen , als ob das Teutsche Reich

eine solche Fortsetzung des ehemaligen Römischen

Reichs wäre, daß der Inhalt des Rcmischjustinia-

nischen Gesetzbuches noch jetzt dazu gebraucht werden

könnte, um das Teutsche Reich sich als eine solche

Monarchie, wie das ehemalige Römische Reich,

vorzustellen, und einem Kaiset Ferdinand solche Ma

jestät und Hoheitsrechte, wie sie weiland Kaiser Ju?

stinian ausgeübt habe, beyzulegen. Nach seiner

Vorstellung sollte in Teutschland eigentlich eine ari

stokratische Regierung statt finden, und die wahre

Majestät des Reichs vielmehr auf der gefammte»

Reichsversammlung, als auf der Person des Kai

sers, haften.

Mit solchen Grundsätzen beleuchtete er nun iv.

nicht nur die Reichsversassung im Ganzen, sou-

dern
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dern auch mit Durchgehung der wichtigsten ein,

zelnen Hoheitsrechte, als der gesetzgebenden Ge-

walt, des Rechts in Ansehung der Religion, Kriegs

und Friedens, Justitzwefens, Steuerwefens, Mün

ze u. s. w. In allem bemühet er sich die irrigen

Vorstellungen der bisherigen Schriftsteller und

Staatsmänner, und zugleich die wahren Gebre

chen der Teutfchen Reichsverfassung mit ihren

Quellen und Ursachen an Tag zu legen. Dann

thut er aber auch Vorschlage, wie denselben abzu

helfen fey ; — aber mit unter fo abscheuliche Vor?

schlage, daß er so gar in die Worte ausbricht:

Man solle gegen die Kinder des verstorbenen Ty

rannen (so nennt er Ferdinand den II.) gefammter

Hand die Waffen ergreifen, fein ganzes Haus

vom Teutschen Boden vertreiben , und seine tan

der confisciren. Am Ende sagt er: "Viele, die

das Her; nicht am rechten Orte haben, werden sich

wundern, daß wir selbst gegen den Kaiser die Feder

führen. Aber schon lange sind wir bereit gewesen,

gegen jenes unserm Vaterlande und altväterlicher

Freyheit so gefährliches Hauö, fo lange sich noch

eine Ader in uns reget, mit der Feder oder mit

dem Schwerdte zu fechten. Man nehme uns das

teben, den Himmel wird man uns doch nicht

rauben; und fo werden wir doch frey vom Joche

die Welt verlaßen" :c.

Im ersten Abdruck erschien das Buch 164c?.

zu Stettin in Quart, unter dem verkappten Namen :

HippolirKus a I^spiäe. Der Wendische Name

Chemnitz foll einen Stein bedeuten ; der Vorname

Philipp war nur mit wenigen Veränderungen der

Buchstaben in Hipvolichus verwandelt. Alfo
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Hatte der Verfasser seinen wahren Namen so sehr

eben nicht versteckt. Dennoch sind wenige ver?

kappte Schriftsteller so lange verborgen geblieben,

wie dieser. Er hat hernach 1648. und i6sZ.

noch eine ausführliche Geschichte des Schwedisch,

Teucschen Krieges geschrieben , und ist als Schwe

discher Historiograph, nachdem ihn die Königin^

Christin« noch geadelt und mit einem Gute be^

schenkt hatte, 1678. gestorben.

- Das Buch wurde zu Wien gleich verboten und' vl.

verbrannt; aber in Holland, unter der Aufschrift

Freystadt 1647. 12., desto häusiger nachgedruckt,

und überall verbreitet, und begierig, nur zu sehr

mir Beyfall, gelesen. Noch in den Jahren 171 2. --^

und 1720. sind Französische Übersetzungen davon

erschienen; noch 17 61. eine Teutsche w.it eben so

bitteren Anmerkungen in zwey Octavbanden. Nicht

leicht hat ein litterarisches Product so großen EM

druck in Staatöverhaltnissen gemacht, wie dieses.

Gleich damals that es merkliche Wirkung gegen die

kaiserliche Absicht, die bisherigen Gesinnungen der

Reichsstände zu desto größerer Anhänglichkeit an

den kaiserlichen Hof gegen die auswärtigen Kronen

zu benutzen. In der Folge hat es für das ganze

Studium des Teutfchen Staatsrechts beynahe Epo-?

che gemacht. Sowohl Fürsten und Churfürsten als

ihre Staatöräthe fiengen an sich jetzt in einem ganz

andern Uchte als bisher zu betrachten. Unbemerkt >

flößten sich solche Grundsätze von einem Zeitälter

zum andern eikn ' ' ,

Das alles aber gleich damals noch mehr geltend vir.

zu machen , hätte nichts gelegener koimnen können>

als
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«ls der gerade um eben die Zeit eingetretene Todes

fall des Chursürsren Georg Wilhelms von Bran

denburg (f l 640. Nov. 2 1 .). Derselbe war von

seinem Minister, Grafen von Schwarzenberg, gan?

nach den Absichten des kaiserlichen Hofes gelenket

worden. Die Befehlshaber in seinen Festungen

standen so gar in kaiserlichen Pflichten. Den Schwe

dischen Absichten wurde hingegen zu Berlin immer

entgegen gearbeitet, weil sie auf Beybehaltung des

Herzogthums Pommern gerichtet zu seyn schienen,

das Nach Abgang des letzten Herzog Bogislavs den

Vertragen nach dem Hause Brandenburg zufallen

sollte.

vm. Der neue Churfürst Friedrich Wilhelm , der

zwar damals erst 20. Jahre alt war, aber sich bald

den Beynamcn des Großen erwarb, nahm gleich

ganz andere Grundsatze an. Vor allen Dingen

machte er sich Meister von seinen Festungen , und

los von aller bisherigen Abhängigkeit vom kaiser

lichen Hofe. Mit Schweden setzte er sich hingegen

auf einen solchen Fuß^Gaß, wenn die Krone Schwe

den vom Hause Brandenburg ein Opfer verlangte,

er auf ihren Beystand zur hinlänglichen Entschä

digung rechnen konnte, hingegen die gemeine Sache

der Teutschen Freyheit und der evangelischen Reltt

gion nicht darunter leiden durfte.

«. So ward der im Sept. 1640. von Ferdinand

dem III. persönlich eröffnete Reichstag am lO.Oct.

1641. zwar mit einem Reichsabschiede beschlos,

sen , worin noch ein und anderes nach des Kaisers

Wünschen durch Mehrheit der Stimmen eingerückt

war; aber ohne daß es in der Folge Bestand hatte.
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Verschiedene Puncte wurden schon ganz anders ge

fasset, als es nach dem Sinne des kaiserlichen Ho

fes hätte gefasset werden sollen. Insonderheit was

°)en Ort betraf, wo allenfalls die Friedenshandlun

sen mit den beiden Kronen Frankreich und Schwe-

>en vorgenommen werden sollten, hatte schon Ferdi

nand der II. die Sache so einzuleiten gesucht, daß mir

Frankreich zu Cölln unter pabstlicher, mit Schweden

zu Hamburg oder tübeck unter Danischer Vermitte-

lung die Unterhandlungen vor sich gehen sollten.

Wegen allerley Collisionen, die zwischen den päbst-

lichen und protestantischen Botschaftern entstehen

möchten, schien es nicht wohl thunlich, den Friedens

kongreß nur an einem Orte zu eröffnen. Zu Wien

brachte man aber gern zwey von einander entfernte

Orte in Vorschlag, um desto eher die beidenKronen

in den Friedenshardlungen von einander trennen zu

könne,,, und allenfalls nur mit einer mitZurücksetzung

der andern zu schließen. Zu Cölln fanden sich auch

schon päbstliche, kaiserliche und Spanische Gesandten

ein. Allein der Französische Gesandte, (^«mte

gieng vielmehr nach Hamburg, wo nebst

Dem Schwedischen Gesandten Johann Salvius auch

schon drey kaiserliche Gesandten waren. Nun wur

den selbst im Reichsabschiede an statt Cölln und Lü

beck die Städte Münster und Osnabrück, die nur

wenige Meilen vött einander entlegen waren, zu den

zweyerley Friedenscongressen bestimmt. Auch mußte

schon nachgegeben werden , daß auch Reichsstände

sowohl einzeln als insgesammt bey den Friedenshand

lungen erscheinen könnten, und daß über die Be

schwerden der Reichsstande und des JustitzwesenS

halber ein besonderer ReichsdepUltttionStag gehalten

werden sollte.

Auf
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X. Auf diesen Fuß kam es nun auch zu Hamburg

am 25. Dex. i Schl. zu Lriedensprälimlnarien,

worin der kaiserliche Gesandte von tützow mit dem

Französischen und Schwedischen vorerst wegen Aus

wechselung der Geleitsbriefe sich verglich, und dann

VerAufang der Friedenshandlungen zu Münster und

Osnabrück auf den 2 s. Marz 1642. angesetzt wurde.

Doch selbst die Ratification dieser Präliminarien

mußten die Schweden noch erst mit einem neuen

Siege bewirken. Und so vergiengen noch mehrere

Jahre, bis nach mancherley Abwechselungen das im

Ganzen doch den beiden Kronen günstig gebliebene

Kriegsglück aui Ende Ferdinand den III. nöthigte,

zu den beiden Friedensschlüssen, wie sie zu Münster

und Osnabrück endlich mühsam verglichen waren,

feine Einwilligung zu gebeu.

».- Der im. Reichsabschiede 1641. beschlossene

zAtzicksdepurarionsrag kam schon im May 154F.

inGang, und berichtigte vieles, was dieinnereReichs?

Verfassung, insonderheit manche Verbesserung und ge

nauere Bestimmung des Reichsjuftitzwesens betraf.

Ä)ie beiden westfälischen Friedenscongrcsse

wurden erst den so.Apr. , 64s. eröffnet, und bekamen

nach demgroßenAuffthen, was dieam i.Jun. 1645.

i«M:Namen beider Kronen geschehenen Propositionen

gemacht hatten, erst ihr rechtes teben, als am , 9.N0V.

1645. endlich selbst der erste kaiserliche Staatsmini-

ster, Graf von Trautmannsdorf, sich beym Congresse

einfand; obgleich doch noch beynahe jeder Fortschritt

,iu derFriedenshandjung mit neuenKriegSoperationen

bewirkt werden mußte, bis noch ganz zuletzt dieSchwe-

dische Ueberrumpelung der kleinen Seite von Prag

der Sache den letzten Nachdruck gab. . , . , , ^«j

^ Sie-
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Siebenres Buch.

Der neueren Zeiten vierter Abschnitt

vom

Westphälischen. Frieden

1648.

1.

Hriedenshandlungen wegen der vereinigten Nie

derlande und der Schweiz. Andere vom Frie

den ausgeschlossene Mächte: Spanien, Por

tugal!, Lothringen.

l. Friede zwischen Spanien und den vereinigten Nieder

landen. — li, lil, Döllen Erfolg i» Ansehung des Deutschen

Reichs. — iv. Abgebrochene FricdcusKandlunqen zwischen

Spanien, und Frankreich und Portugal!; wie auch zwischen

Frankreich und Lvklmnqen ; — dock wurden diese Mächte

als gegenseitige BuudeSgenvssen im Ssnabri'ickischen Frieden

mir eingeschlossen. — v. Bewilligte Unabhängigkeit der

Schweiz.

^^u Münster kam es schon am 20. (?O.)Jan.

c^/ 1648. zum Frieden zwischen der Krone Spa?

nien und den vereinigten Niederlanden, tetz?

tere wurden als unabhängig von jener anerkannt,

und behielten alles, was sie erobert hatten und

damals besaßen, sowohl in den übrigen Nieder

landen, als in anderen Welttheilen Asien, Africa

und America. Wegen Ostindien ward ausgemacht,

Haß die Spanier ihre dortige Schifffahrt nicht

p, «MW. d. Sr««reverf, Th. n. D . wei?
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weiter ausbreiten sollten. Auch sollten die Unte«-

thanen des einen Theils keine Besitzungen des an

dern Theils in Ost- und Westindien besuchen und'

daselbst Handlung treiben. Selbst die Schelde

und andere Ausflüsse in die See sollten für die

Spanischen Niederlande geschlossen bleiben. Hin

gegen in den Spanischen Besitzungen sollten di>

Teucschen Hansestädte mit den vereinigten Nie

derlanden, und diese mit jenen gleiche HandlungS-

freyheiten zu genießen haben.

Mit der in diesem Frieden nunmehr anerkann

ten Unabhängigkeit der vereinigten Niederlani«

entzogen sich diese "natürlicher Weise auch aller Ho

heit des Tektschen Reichs. Doch nahm das Reich

selbst an diesem Frieden keinen Theil. Die Krone

Spanien hatte sich aber im 5 z. Artikel des Frie

dens anheischig gemacht, die Fortsetzung und Beob

achtung der Neutralität, Freundschaft und guter

Nachbarschaft von Seiten des Kaisers in zwey

Monctthen, und von Seiten des Reichs binnen

Jahresfrist zu bewirken. Diefe Erklärung erfolgte

auch vom Kaiser unterm 6. Jul. 1648. (Z) und

aufeinen kaiserlichen Antrag vom i6.Aug. i6s Z.(K)

nach einer Reichötagsberachschlagung vom iZ-Febr.

1654. li) in einem förmlichen Reichöschlusse vom

22. Mar; 1 654. (K>

(F) L-SNdorpS «Ks public» Tl). 6. S. Z4Z.,

Meiern att« comitisl. Th. I. S. 4O8.

(K) Meiern am a. O. S. 407.

(i) Meiern am a, O. S. 480. .

(K) L.ondorp Th. 7. S. Soz. Io. I.. S. 6e

I.UAij. Lac. 1774.
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Die Staaten der vereinigten Niederlande hat.' ni.

Ren inzwischen schon lange vorher, da sie in ihren

Beschwerden über die Spanische Regierung vom

Reiche Hülflos gelaßen waren, auch dem Reiche

«lle Verbindlichkeit von ihrer Seite abgesagt. Von

Ferdinand dem ll. nahmen sie schon keine Schrei?

den mit der Anrede: Uebe Getreue, mehr an.

Sie begnügten sich nicht einmal mit der an die

Venetianer gewöhnlichen Anrede: UIultrMmi,

sondern verlangten: (^eili et potentes cZommi,

«nd veiira cetiituä« (t). Gleich anderen Euro?

Mischen Machten haben seitdem auch die vereinig?

ten Niederlande das Teutsche Reich mit Gesandten

beschickt, und die Anerkennung ihrer Unabhängig?

keit in der Thar selbst übersiüßig erhallen. Da

mit hat mm der Burgundische Kreis, wie er zur

Zeit des unter Carl dem V. 1 548- errichteten Ver?

träges war, einen gewaltigen Abfall gelitten.

Diejenigen Niederlande, die seitdem noch unter

Spanischer Herrschaft blieben, standen zwar noch

ferner unter eben dem Vertrage. Aber was jetzt

noch ihrentwegen zum Reiche bezahlt werden sollte,

beruhte nun auf neuer Bestimmung.

Außer dieser Angelegenheit, welche die Krone iv.

Spanien mit den vereinigten Niederlanden zu

berichtigen hatte, sollte diese Krone auch mit Frank?

reich und porrugall, ingleichen die Krone Frank?

reich mit Lothringen auögesohnet werden Al?

lein alle Unterhandlungen > die hierüber angestellt

wurden, zerschlugen sich fruchtlos, so daß diese

Jrrun?

(1) Kl r x » « 4 « u /. c. §. 56. 57. ?. ISZ 105.,

§.?l. P.IZZ. .

D 2
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Irrungen, um die übrigen Friedensschlüsse damit

nicht aufzuhalten , gänzlich zurückgesetzt werden

mußten , und also darüber der Krieg zwischen die

sen Mächten noch seinen Fortgang behielt. An

dem Frieden , der zu Münster zwischen dem Kaiser

und der Krone Frankreich geschlossen ward, konnte

deswegen die Kröne Spanien keinen Antheil neh

men. Jedoch im Osnabrückischen Frieden (Art. 1 7.

§. iO.) ward derKö ig in Spanien unter den im

Frieden mit eingeschlossenen Bundesgenossen des

Kaisers mit benannt, so wie auch England, Da

nemark, Polen, Portugall, Rußland, Lothrin

gen, Venedig, die vereinigten Niederlande, die

Schweiz, und Siebenbürgen in diesem Frieden

mit begriffen wurden.

lv. Die Schweizer , die sich wegen ihrer Unab

hängigkeit ebenfalls bey den Westphslischen Frie

denshandlungen gemeldet hatten, erreichten ihre

Absicht völlig. Sie hatten sich zwar schon seit

Max des I. Zeiten im Besitz der Unabhängigkeit

erhalten. Es war aber noch kein Friedensschluß

darüber errichtet. Das Cammergericht fuhr auch

zu Zeiten fort , Erkenntnisse gegen sie zu exlaßen.

Dawider hatten sie aber schon unterm 14. May

1647. mit Einwilligung des Reichs eine kaiser

liche Erklärung erlangt : daß sie sich im völligen

Besitz einer gänzlichen Befreyung vom Reiche

befänden, und den Reichsgerichten auf keine Weise

unterworfen seyen. Eben das wurde jetzt von

neuem in beiden Friedensschlüssen festgesetzt, im

Osnabrückischen im sechsten , im Münstexischen im

achten Artikel (S. 61.), die beide völlig gleich?

lautend waren. Damit blieb es also auch bey

dem
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dem Abgange, den von dieser Seite das Teutsche

Reich an seinem ehemaligen Zuwachse des Bur

gundischen Königreiches schon längst erlitten hatte.

Die Ausdrücke des Friedens waren so gefaßt, daß

die Stadt Basel und ganz Helvetien, oder die

Stadt Basel und die übrigen Helvetischen Cantons

benannt wurden. Der Bischof von Basel war

nicht darunter begriffen, sondern ttie^nüt seinem

iande nach wie vor ein Teutscher Reichsstand.

II.

Friedcnshandlungen über die Gnugthuung für

die beiden Kronen Schweden und Frankreich,

und über die davon abgehangenen Compen-

sationsfordcrungen.

1. Gemeinschaftlicher und besonderer Inhalt der beide»

Friedensschlüsse zu Münster und Osnabrück.— II-IV. Gnu«-

thuungsforderunzen der Krone Schweden an Land und Ken

ten, und einigen vorzüglichen Gerechtsamen. — v-vn. Da

von abgehangene Vergütungen der Häuser Brandenburg,

Mecklenburg und Braunschweig-Lüneburg, — Vlil. Gant

besondere nur dem Hause Hessencassel zugestandene Vorthei-

lx. — ix. Gnugthuung der Krone Frankreich.

A^eide Friedensschlüsse zu Münster und Os-

nabrück waren überhaupt fo gefasset, daß

jener insonderheit das, was Frankreich sich für

sich ausbedang, letzterer das, was Schweden

nur alleine bedungen hatte, jeder" besonders ent

hielt, andere Dinge aber, welche beide Kronen

durch ihre Unterhandlungen unterstützt hatten , in

beiden Friedensinstrumenten gleichlautend eing«

D 5 rneK
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rückt wurden. Das Osnabrückische Instrument

war eher fettig, als das Münsterische; worüber

die Französischen Gesandten zuletzt von Münster

nach Osnabrück hinüber kamen, um Nicht etwa

zurückgesetzt zu werden. Allein das Osnabrück!/

sche Friedensinstrument ward so lange hinterlegt,

bis auch das Münsterische völlig berichtiget war,

und beide endlich an einem Tage (1648. Oct.^.)

unterzeichnet werden konnten.

Beiden Kronen Frankreich und Schweden war

unmittelbar nichts angelegener, als das, was sie

für die Kriegskosien und sonst zu ihrer Gnug-

thuung begehrten , weil sie durch das Glück der

ÄZaffen zu ihrem Vortheile für entschieden hielten,

daß sie durch widerrechtlich ihnen zugefügte Be

schwerden zu einem gerechten Kriege genöchiget

seyen. Die Krone Schweden verlangte anfangs,

«ebst dem Herzogthume Pommer« noch verschie

dene zu ihrem Vortheile zu secularisirende Erz-

und Bisthümer, und so gar auch das Herzog

thum Schlesien. Bey den großen Schwierig

keiten, die sich in Ansehung der Secnlarisationen

von Seiten aller Cacholischen voraussehen ließen,

mußte es den größten Ausschlag geben, daß der

kaiserliche Hof doch am Ende lieber in Seculari-

sationen einwilligte, als von seinen eignen Erblan

den ein Opfer machte. Damit also, daß Schwe

den von der Forderung eines Stücks der kaiser

lichen Erblande abließ, wurden jene übrige Forde

rungen endlich glücklich durchgesetzt. So bekam

Schweden 1) ganz Vorpommern sammt der Insel

Rügen, und einige namhaft gemachte Stücke von

Hinterpömmern, als Stettin, Garz, Dam, Gol-

nsu,
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«au, die Insel Wollin, das frische Haf und die

dazu gehörigen One Peine, Schweine, Divenau;

s) die Stadt Wismar mit dem Hasen und allem

Zugehöre, wie es die Herzoge von Mecklenburg

besessen; z) das Erzbisthum Bremen und das

Wisthum Verden, beide in weltliche tänder ver

wandelt, als Herzogthümer, mit Aufhebung dor,

tiger Domcapitel und Stifter.

Die Schweden begehrten nicht diese länder ut.

vom Teutschen Reiche abzureissen und in völliger

Unabhängigkeit zu besitzen. Sie sollten Reichs?

lehne bleiben, und die Krone Schweden sollte sie

künftig als ein Teutscher Reichsstand, mit Sitz und

Stimme auf Reichs- und Kreisversammlungen so

wohl wegen Bremen und Verden, als wegen Vor

pommern, besitzen, auch sonst alle damit verbun

dene Vorrechte und Freyheiten behalten. Woge

gen auch den Städten Bremen, Wismar und

Stralsund sowohl als den übrigen Hansestädten

die Beybehaltung ihrer bisherigen Freyheiken aus

bedungen wurde. Doch bedang sich auch die Krone

Schweden noch das Vorrecht aus, eine Universi

tät anlegen zu dürfen, und die bereits angelegte»

Zölle oder Ucente zu behalten.

Weil aber bey allem dem einige Besorgniß

übrig blieb, daß der kaiserliche Hof der Krone

Schweden die bisherigen Umstände entgelten laßen

möchte, wenn sie als Besitzer dieser tander in

Rechtsfachen bey den Reichsgerichten, insonderheit

am Reichshofrath , verwickelt werden möchte ; fs

bedang sich die Krone Schweden noch das ganz

besondere Vorrecht «us, daß, wenn in Zukunft

D 4 sie
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sie jemand von wegen ihrer nunmehrigen Teutschen

tander bey Reichsgerichten belangen würde, sie als

beklagter Theil die sonst nur einem Kläger zuste-

hende Wahl haben sollte, ob sie am Reichshofrache

oder am Cammergerichte belangt seyn wollte?

worüber ein jeder Klager sie erst um ihre Erklä

rung ersuchen sollte. Sodann mußte für alle diese

Schwedischteutschen tänder ein unbeschränktes Ap-

pellationsprivilegium ausgefertiget werden, daß aus

selbigen gar keine Appellation mehr an die Reichs?

gerichte stau finden sollte. Damit jedoch die Un

tertanen dann künftig nicht eine Instanz weniger

hätten, sollte an einem gelegenen Orte ein eignes

Oberappellarionsgerichr für die Schwedischteutschen

tänder angelegt werden, (wie hernach zu Wismar

geschehen ist.)

Weil auf Pommern das Haus Brandenburg

ein unwiderfprechliches Recht hatte, und also dem

selben nicht zugemuthet werden kennte, zu Befrie

digung der Krone Schweden für das, was sie

vom ganzen Reiche forderte, für sich alleine ein

Opfer zu machen ; fo entsprang aus diesem Stücke

der Schwedischen Gnugthuung eine natürliche

Compensarions - oder Vergümngs Forderung für

das Churhaus Brandenburg, welche die Krone

Schweden bey den Friedenshandlungen mit allem

Nachdruck unterstützte. Der Churfürst verlangte

für sich das Erzbisthum Magdeburg , und die Bis-

thümer Halberstadt, Minden, Osnabrück und

Münster zu secularisiren , und dann begehrte er

(nach dem Beyspiele von Schweden) auch von

kaiserlichen Erblanden einige Stücke, namentlich

die Schleichen Fürstentümer Glogau und Sagan.
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Mach vielen Widersprüchen und beschwerlichen

Unterhandlungen kam es endlich dahin, daß Chur-

brandenburg die Bisthümer Halberstadt, Minden/

Camin , als weltliche Fürsienthümer, das Erzbis-

rhum Magdeburg aber als ein Herzogthum haben

sollte. Nur letzteres behielt noch auf Zeitlebens

der Sächsische Prinz August, der es schon als Ad

ministrator besaß. (Nach dessen hernach l68c?.

erfolgtem Tode bekam es der Churfürst erst würk-

lich in Besitz ).

Unter der Schwedischen Gnugthuung war fer? vi.

«er die Stadt Wismar, welche der Herzog von

Mecklenburg abtreten mußte. Daffir wurden

demselben die'Bisthümer Schwerin und Ratzeburg -

als weltliche Fürstenthümer, nebst den Johanniters

Commenden Mirow und Nemerow, zur Vergü?

tung gegeben. '

Endlich waren etliche Prinzen vom Hausevii.

Braunschweig Lüneburg schon mitCoadjutsrien

auf die Erzbisthümer Magdeburg und Bremen und

auf die Bisthümer Halberstadt und Ratzeburg ver

sehen gewesen. Die daraus erlangten Hoffnun

gen und Rechte giengen mit obigen Secularisatio-

nen und Cessionen dieser tander verlohren. Zu

deren Vergütung wurde ausgemacht, daß im Bis-

thume Osnabrück abwechselnd mit einem katholi

schen Bischöfe immer einmal um das andere die

Succession eines zu postulirenden jüngern Prinzen

vom Haufe Hannover statt finden follte. Auch

wurden die Klöster Walkenried und Groningen dem

Hause Braunschweig überlaßen. Und überdies,

zwar nicht im Frieden selbst, aber doch in einer

D s . gleich-
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gleichzeitigen durch die Friedensunterhandlunge»

bewirkten Ausfertigung bekam auch dieses Haus ein

kaiserliches Privilegium , wie die Krone Schweden,

als beklagter Theil jedesmal zwischen beiden Reichs,

gerichten die freye Wahl zu haben.

vrii. Das Haus Hessencassel war zwar nicht in dem

Falle, auf Vergütungen oder so genannte Com-

pensationen Ansprüche machen zu können , weil es

weder an Schweden noch an sonst jemanden etwas

abzugeben hatte. Von allen Teutschen Fürsten

war aber der tandgraf Wilhelm der V., dem sein

Water Moritz schon 1 627. die Regierung überge

ben hatte, der erste gewesen, der sich mit dem

Könige Gustav Adolf in Verbindung eingelaßen

hatte. Und seine Wittwe Amalia Elisabeth , ge-

bohrne Gräsinn von Hanau-Münzenberg, hatte seit

16Z7., da ihr Gemahl gestorben war, in Von

nmndschäft ihres unmündigen Sohns, Wilhelms

des VI. (geb. ,629.), diese Verbindung mit sol

cher Standhaftigkeit und Klugheit fortgeführt, daß

sie jetzt auch eine vorzügliche Unterstützung von

Seiten der Krone Schweden fand (m). Kurz das

Haus Hessen war von allen reichöständifchen Häu

sern das einzige, das, ohne einen besonderen Grund

wegen

(m) Auch der Französische Gesandte, vuc 6s

I.«nFnevilIe, sagte bey dieser Gelegenheit zu den

übrigen Gesandten: "ölaäsms ls I^snä^rsve m'»

fsit tsnr ge politesse« qu' Zl ms tsut contelZer

que js ne parle qu' svec quelczue psllion pour

elle — II tsut ssire besucoup sux tsveurs ä'une ,

Osme li vertueule comme elt k^lscZsme ls I^sncl»

Arsve. ?ourquc>i >1ellieurs lurmonre? vous möme

et cionner touts lsti«fs^tion ä k^säsme.'' ^ v > « l

«le x«c,/. 0/». ^ko»sF. (I.ips. 1737. 4 ) ?» 525»
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wegen Vergütung oder sonst dazu anführen zu

können, es dahin brachte, daß ihm zu Gefallen

ein geistliches Fürstenthum fecularisirt wurde. Es

bekam die gefürsiere Abtey Hirfchfeld als ein welt

liches Fürstenthum zu besitzen.

Zur Gnugthuung der Krone Frankreich erhielt ix.

diefelbe im Münsterischen Frieden erstlich die völlige

Hoheit über die Städte und Bisthümer Metz, Tüll,

Verdün, wie sie solche schon seit 1552., aber bis

her ohne eine förmliche Abtretung von Kaiser und

Reich, besessen hatte , nur mit Vorbehalt des Ver

hältnisses, worin diese drey Bischöfe als Suffra-

ganbischöfe unter dem Erzbischofe von Trier stan

den. Sodann bekam Frankreich die Hoheit über

Pignerol, und das Besatzungsrecht in Philipps

burg, und endlich die tandgrafschaft Elsaß mit

allem , was das Haus Oesterreich bisher in Elsaß

gehabt hatte ; wogegen dem Erzherzoge Ferdinand

Carl, der bisher diese tandgrafschaft besessen hatte,

drey Millionen tivres von Frankreich zur Vergü

tung versprochen wurden. Den Bischöfen von

Straßburg und Basel, der Reichsstadt Straßburg,

nebst noch zehn anderen Reichsstädten, die zu«

tandvogtey Hagenau gehörten , wie auch den Ab

tönen Murbach, tüder, Andlau, Gregorienthal,

und den Pfalzgrafen von tützelstein, den Grafen

und Herren von Hanau, Fleckenstein, Oberstein,

nebst der gesammten Reichsritterschaft in Nieder-

elfaß ward ihre Verbindung mit dem Teutfchen

Reiche und unmittelbare Reichsfreyheit ausdrück

lich vorbehalten.
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Fricdenshandlmigen über die Amnestie.

l. Schwierigkeiten wegen der Amnestie, — U. die dee

Kaiser nur von iözc>. oder 1627. her gestatten wollte, je

doch der Reqcl vvn 1618 nachgeben mußte z — in. nur mir

besonderer Bestimmung wegen der in den kaiserlichen Erb-

landcn confiscirten Güter; — IV. wie auch wegen der Pfalzi

schen Restitutio» , — v. und vieler' noch besonders benann

ter Partbene», — vi. Besondere Entscheidung der Irrun

gen des Hauses Hessen. — Aber unentschieden gelaßene Jus

lichische und Donawerthische Sache.

l- on anderen Forderungen , die der Krieg selbst

veranlaßt hatte, war die natürlichste, daß

beide Kronen für sich und alle ihre Bundesgenos?

sen außer dem , was nicht durch besondere Abreden

davon ausgenommen war, wie es bey allen Fries

densschlüssen die gewöhnliche Regel ist, eine all,

gemeine Amnestie, und also eine durchgängige

Herstellung in den Zustand, wie sich alles vor Ans

fange des Krieges im Jahre 1 6 1 8- befunden hatte»

begehrten. Von einer solchen Amnestie wollte aber

der kaiserliche Hof lange Zeit durchaus nichts wist

sen, weil davon nicht nur eine völlige Herstellung

des Haufes Pfalz, fondern auch die Zurückgebung

vieler confiscirten Güter, die Ferdinand der II. der

Böhmischen Unruhen halber in seinen Erblanden

eingezogen und großentheils wieder an andere

Günstlinge vergeben hatte, abhangen würde.

Wohlbedächtlich hatte deswegen Ferdinand

derlll. auf dem Reichstage zu Regenöburg unterm

20. Aug. 1641. eine nur fo genannte Generals

amnestie
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«mnestie dahin bekannt machen laßen: daß "alle

„bisher unauögesöhnte Stände, wenn sie sich mit

„dem Kaiser zusammensetzen würden, wohin auch

„das wandelbare Glück der Waffen künftig fallen

„möchte, der weltlichen Güter halber von i<5zo.,

„der geistlichen vom 12. Nov. 1627. an zu rech?

„nen, völlige Restitution zu gewarten haben soll?

„ten ; nur mit Ausnahme der Stände und Unter?

„thanen aus den kaiserlichen Erblanden , ingleichen

„der auf besondere Traktaten ausgesetzten Pfälzi?

„schen Sache und anderer Beschwerden." Und

so war auch damals in dem mit Mehrheit der

Stimmen bewirkten Reichsabschiede vom i«. Oct.

1 64. i . diese so sehr eingeschränkte Amnestie wieder

holet worden. Nach einer der beschwerlichsten Un

terhandlungen kam es jetzt endlich dahin, daß doch

zur allgemeinen Regel festgesetzt wurde, daß alles,

was während des ganzen Krieges auf feindselige

oder thatliche Art aus seiner Ordnung gesetzt wor

den, wieder völlig in den Stand, wie es vor dem

Anfange des ganzen Krieges gewesen, hergestellt

werden sollte.

Weil jedoch der kaiserliche Hof wegen vorge? 1

dachter Consiscationen durchaus nicht nachgeben

wollte ; die beiden Kronen hingegen auch unbillig

fanden, daß diejenigen, die sich aus den kaifer?

lichen Erblanden in ihre Dienste begeben, deswegen

um ihre Güter kommen sollten ; fo wurde über diefen

Punct endlich der Mittelweg getroffen, daß letztere

ihre Güter wieder bekommen sollten, wenn die Eon?

fifcation erst nach der Zeit, als sie in Diensie einer

dieser Kronen getreten, geschehen sen; nicht aber,

wenn sie schon vorher geschehen.

Wegen
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Wegen der pfälzischen Restirurion mußte

so viel nachgegeben werden, daß Baiern sowohl

die alte Pfälzische Churwürde als die Oberpfalz

nebst der Grafschaft Cham behielt. Hingegen

ward für Pfalz eine neue achte Chur errichtet, mit

Vorbehalt deren künftiger Erlöschung, falls die

Bairisch - Wilhelmische tinie ausgehen würde, als

in welchem Falle die Bairische Chur nebst der

Oberpfalz an das Pfälzisch - Rudolfische Haus zu

rückfallen sollte. Im übrigen ward dieses Chun

Haus in der Unterpsalz, sammt allen zugehörigen

geistlichen und weltlichen Gütern und Gerechtsa

men, mit der völligen Amnestie auf den Fuß,

wie alles vor den Böhmischen Unruhen im Jqhr

1618. gewesen, Hergestellt. Auch was sonst von

Activ- und Passiv-Ansprüchen dieses Hauses vor

gekommen war, wurde noch durch besondere Ver

ordnungen bestimmt.

So wurden endlich auch nach den Grundsätze»

der Amnestie die Herzoge von Würtenberg, der

Marggraf von Baden - Durlach , der Herzog von '

Croy, die Häuser Nassau, Hanau, Solms, Isen

burg, Rheingrafen, Sain-Hachenburg , Falken

stein, Waldeck, Oeningen, Hohenlohe, töwen-

stein, Erbach, und selbst einige namhaft gemach

te Privatpersonen zum Theil mit ausdrücklicher

Entscheidung einzelner Irrungen , in den vorigen

Stand hergestellt; doch ohne daß denen, die nicht

mit Namen benannt waren, am Rechte der allge

meinen Amnestie etwas abgehen sollte.

Von einzelnen Irrungen , die schon vor dem

Ausbruche des dreyßigjährigen Krieges entstanden,

und
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und zum Theil als dessen Ursachen mit anzusehen

waren, wurden nur die, so das Haus Hessen

betrafen, im Frieden verglichen. Oder vielmehr

der Vergleich, welcher zu Cassel am 14. Apr. 1648.

zwischen Hessen-Cassel und Hessen-Darmstadt über,

die Marburgische Succession geschlossen war, wurde

im Frieden so gut, als ob er von Wort.zu Wort

darin eingerückt wäre, bestätiget ; wie auch der Ver?

gleich, den Hessen-Cassel mit Waldeck am 1 r. Apr.

geschlossen, und den Hessen-Darmstadt am

14. Apr. 1648. genehmiget hatte, nebst dem Rechts

Der Erstgebuhrt, wie es sowohl in der Casselischen

als Darmstadtischen tinie eingeführt, und vom

Kaiser confirmirt war. Hingegen die Iülichische

Successionsfache blieb noch unentschieden , und auf

«eitern Weg der Güte oder Rechtens ausgesetzt.

Und der Stadt Donawerrh Herstellung ward eben?

falls erst der Beurcheilung des nächstkünftigen

Reichstages heimgestellt.

IV.
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IV.

Fxiedenshandlungen über die Religionsbeschwer-

V . den.

1. Ein Hauptgeqenstand des Friedens waren die Be

schwerde« der Reichsstände, wegen derer eigentlich der Krieg

gcführet war ; —' sowohl politische als Reliqivnsvesebwer-

den; — letztere wurden nur im Osnabrückischen Frieden

behandelt. — ll. Allgemeine Bestätigung des Religionsf, ie-

dens mit Inbegriff der Reformirten, — lli, Bestimmung

des Verhältnisses zwischen Lutherischen und Reformirteu ; —

.IV. wovon man die Beyspiele theils vom Brandenburgischen,

^ theils vom Selbstischen und Sanciuischen vor Augen hatte.,

v. vi. Zwischen Catholischen und Evangelischen venilichcnes

Entscheidungsziel des JaKrs 1624. — Vli. insonderheit i»

Ansehung der geistlichen Stiftungen, — Viil. und der «eist«

lichcn Gerichtbarkeit, — IX. die übrigens nebst dem «anzen

Dioccesanrechte über die Protestanten von neuem völlig aufgehos

- den wurde, — x. Gleichmäßige Bestimmung wegen der Neli-

gionsübung — Xl. und Hausandacht ; — xii. nur mit dei'ons

derer Ausnahme der kaiserlichen Erblande, — xill. Eigene

Erwehnung der Reichsritterschaft. — xiV-xvi. Besondere

Bestimmung des Religionszustandes der RcichSffidte. —

XVli. Solchemnach erwuchs in den besoude, cn Teutschen Staa

ten allerdings ein sehr ungleiches Verhältniß der verschiedenen

Religionen. — xvill. XIX. In Ansehung des geianimtcn

Reichs ward aber eine vollkommene gegenseitige Gleichheit

beider Religionen festgesetzt; — xx. wo sichs tbun ließ,

selbst mit völlig gleicher Anzahl Personen von beiden Reli

gionen ; — xxi xxn. oder doch so , daß in Fällen , da

sich beide Religionstheile trennten, nicht die Mehrheit der

Stimmen, sondern um gütliche Vergleich»»» gelten sollte, —

xxm. xxiv. es möchte von Religionssachen oder anderen

Gegenständen die Frage seyn; — XXV. nicht aber, daß

dre» Religionen unter einander gegenseitige Rechte haben

sollten, — da von Lutherische» und Refvrmirten unter sich

aufEatholische und Protestanten unter sich kein Schluß gilt. —

xxvi. Andere Religionen sind darunter nicht begriffen.

l.
k^er Hauptgegensiand der Friedenshandlungen,

wegen dessen eigentlich der Krieg geführt

worden war, bestand in den Beschwerden der

Teur
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Teurschen Reichsstände, die theils in das Reli

gionswesen einschlugen, theils nur die politische

Verfassung des Reichs betrafen. Jene wurden

alleine von Schweden im Osnabrückischen Frieden

behandelt. Was bloß politische Beschwerden wa

ren, die wurden sowohl mit Frankreich als Schwe

den in jedem der beiden Friedensschlüsse gleichlau

tend verglichen. ' '

In Ansehung der Religion war das erste, daß n.

der Passauer Vertrag vom Jahre 1552. und der

Religionsfriede vom Jahre 1555. von neuem

aufs vollkommenste bestätiget wurden , ohne daß

irgend ein Widerspruch dagegen geachtet werden

solle. Damit wurden die Einwendungen, die

insonderheit in jesuitischen Schriften wider die Gül

tigkeit und fortwahrende Verbindlichkeit dieser

Reichsgrundgesetze gemacht waren, auf einmal gk

hoben. Da man aber auch noch den besonderen

Zweifel aufgeworfen hatte, ob auch die Reformir-

ten zu den Augsburgischen Confessionsverwandten

gehörten , und der Religionsfriede also auch ilMti

zu gute kommen könnte ; fo ward auch diese Frage

völlig zum Vorlheile der Reformirten entschieden.

Das Verhältniß, so zwischen lutherischen und m.

Reformirren Unter einander in Frage kommen

könnte, oder zum Theil schon gekommen war, er

hielt ebenfalls in einem eignen Artikel seine Be

stimmung. Was vor dem Frieden durch Vertrage

öder sonst schon auf einen gewissen Fuß gesetzt

war, dabey ließ man es bewenden. Für die Zu

kunft wurden aber infonderheit die Falle, wenn

ein lutherischer oder reformirter Landesherr von einer

p. «nr«. d. Sra«tsv«rf. Th. V. E die-
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dieser beiden Religionen zur andern übergehen,

oder einen landeefolger von der andern Religion

bekommen würde, ganz genau bestimmt. In bei?

den Fällen sollte der Landesherr nicht nur den Hof

gottesdienst nach seiner Religion in seiner Residenz

zu halten, sondern auch im lande seinen Glaubens?

genossen ihre Religionsübung zu gestatten berech?

tiget seyn ; jedoch dem andern Religwnötheile sonst

keinen Nachtheil zufügen, deren Gottesdienst, Con?

sistorium und ganzesKirchen - undSchulwesen viel

mehr unverändert bleiben sollte.

Nach dieser Richtschnur konnte das seit isrz.

derreformirten Religion zugethane Churhaus Bran?

denburg, als es hernach ,<58o. zum Besitz des

Herzogthums Magdeburg kam , das bis dahin tu?

therische Landesherren gehabt hatte, z. B. zu Halle

in der so genannten Residenz den reformirten Got?

tesdienst halten laßen. Aber die Sradtkirchen blie-

den lutherisch , und ^uf der 1 697. daselbst errich?

töten Universität wurden die theologischen und phi?

losophischen Lehrstellen nicht anders als mit luthe?

rischen lehrern besetzt. Im Zerbstischen (n) und

Hatt

en) Bon den Söhnen des Fürsten Joachim Ernsis

von Anhalt 1586.), der sich zur reformirten

Religion bekannt hatte, war der Fürst Rudolf von

Anhaltzerbft l6«2., mit Hinterlaßung einer Luthe«

rischen Gemahlinn, Msgdalene gebohrner Grä-

sinn von Oldenburg, gestorben, dle hernach ihre»

Sohn, Johannes (geb. 1621.) bey ihrem Bruder

in der Lutherischen Religion erziehen ließ. Das

war der Grund der Veränderungen, die im Zerb«

stifchen zum Vortheile der Lutherischen Religion

vorgiengen.
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Hanauischen («) waren noch vor dem Westfäli

schen Frieden größere Veränderungen zum Vor,

«heile der lutherischen vorgegangen ; dabey ließ es

der Friede bewenden. :

Zwischen den ^acholischen und Evangeli- v.

fchen kam es zu anderen Bestimmungen. Hier

lagen eine Menge Streitfragen im Wege, worüber

eine Vereinigung beider Religionscheile, um aus?

zumachen, was da Recht oder Unrecht sey, gar

nicht zu erwarten war. Meist flochten sich gewisse

Religionsgrundsätze ein, worin immer ein Theil

ohne dem Gewissen Gewalt anzuthun nicht glaubte

dem andern nachgeben zu können. In solcher Rück

sicht war es noch ein Glück, daß man einen Aus

weg fand, ohne in die Frage: wer Recht oder

Anrecht habe? hineingehen zu dürfen. Da es

«ehmlich bey Gelegenheit der Amnestie über die

Frage, von welchem Jahre dieselbe anzurechnen

sey, zu so vielerley Erörterungen und Unterhand

lungen gekommen war; so fiel man endlich auf

den Gedanken, ob nicht auch die Herstellung der

Beschwerden über die Religionssachen sich nach

dem Zustande eines gewissen Jahres vergleichen

laßen möchten; so daß man daraus ein ewiges

iLnrscheidungsziel machen könnte, und dann nur

«achforschen dürste, wie sich die Sachen gerade

damals

<«) Die Hanau-Münzenberaische Linie, worin

der Graf Philipp Ludewig reformirr war, erlosch

im Jahre 1642. Der Graf Friedrich Casimir von

der Hanau-Lichtenbergischen Linie, der hernach zur

Snccession kam, war Lutherisch, und machte in

Hanau verschiedene Veränderungen zum Vvrtheile

seiner Religion.

E «
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damals befunden , ohne daß in Ansehung der etwa

sonst dabey in Betrachtung kommenden RechtSfra-

gen oder Religionsgrundsätze ein Theil dem andern

nachgeben dürfte.

So hatte der Kaiser schon in der oben erwehn?

ten so genannten Generalamnestie vom 2c>. Aug.

1641. einfließen laßen, daß eine Restitution der

geistlichen Güter, vom 1 2. Nov. 1 627. an zu rech?

nen, statt finden sollte. Die Protestanten bestan

den aber darauf, daß man auch darin auf den

ersten Anfang des Krieges, also aufs Jahr >6i8.,

zurückgehen müßte. Unter Vermittelung des

Grafen von Trautmannsdorf kam es nach und nach

dahin, daß zu Festsetzung eines solchen Entschei

dungszieles die Catholischen von 1.627. bis 1626.

1625. hinaufrückten; die Protestanten hingegen

von 1618- auf 1620. 1621. 162z. herunterließen;

bis dann endlich beide Theile über das Jahr 1 624.

sich verglichen, und, wo sichs thun ließ, selbst

den ersten Tag dieses Jahres zum bestimmten Ent-

scheidungsziele annahmen.

Nach diesem Entscheidungsziele sollte nun vor

erst das Schicksal aller geistlichen Stiftungen

für die Zukunft bestimmt werden. Zwar diejeni

gen Stifter, worüber zum Vortheile der Krone ^

Schweden und ihrer Bundesgenossen besondere

Verordnungen verglichen waren, blieben nur die

sen , unabhängig von jenem Entscheidungsziele,

unterworfen. Aber alle übrige unmittelbare Stif

tungen sollten von nun an ewig in eben dem Re-

ligionsverhältnisse bleiben, wie sie gm l.Jan. 1624.

gewesen waren, nachdem sich damals katholische

oder
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oder evangelische Glaubensgenossen in ihrem würkli,

chen Besitze befunden hatten (p). Damit ward auch

nunmehr für die Zukunft der bisherige Streit über

den geistlichen Vorbehalt dergestalt erlediget, daß es

von nun an dabey blieb, daß, wenn der Inhaber

irgend einer geistlichen Stelle feine Religion veran?

derte, auch der Verlust der Stelle davon abhieng,

und ein anderer von eben der Religion, die der

Abgegangene verlaßen, an dessen Stelle genommen

werden solle. Auch über alle mittelbare Klöster

oder aridere Stiftungen mit allen ihren Zugehören

sollte bloß der würkliche Besitzstand, wie er am

i.Jan. 1624. gewefen, für beständig zur alleinigen

Richtschnur dienen.

Selbst die Ausübung der geistlichen Gericht? vm.

barkeir ward in soweit nach dem Entscheidungö.-

jähre bestimmt, daß über catholische Unterthanen

evans

(p) Von unmittelbaren Bisthümern behielten

die Evangelischen vermöge dieser Verordnung nur

das zu Lübeck, wo zur Zeit des Westphälischen

Friedens der Prinz Johannes von Holstein ?Got-

torp Bischof war. Mit demselben hatte das Dom«

capitel zu Lübeck am 6. Jul. 1647. einen Vertrag

errichtet, daß nach ihm und dem damaligen Coad-

jutor noch sechs Bischöfe aus dem Hause Holsiein-

Gottorp gewehlet werden sollten. 6.ünigs Reichs,

«rch. psrt. tpee. Th. l. S. 55 l. , I « » 0 r

xl'oce,'«», kmxe^tt IIb. 1. csp. 2Z. §. 6. P. lyb. ZU

Meissen, Merseburg, Naumburg, Brandenburg

und Havelberg blieben zwar evangelische Domca-

pitel; aber die Bisthümer, deren drey ersten das

Haus Sachsen , den beiden andern das Haus

Brandenburg die Reichsunmittelbarkeit bestritt,

waren zur Zeit des Entscheidungsjahrs schon in

Administration von Herren dieser beiden Hauser.

Ez
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evangelischer Reichöftände das bischöfliche Dioece-

sanrecht sowohl in tandern als in vermischten

Reichsstädten nur da statt finden sollte, wo es

im Jahre 1624. in Uebung gewesen; nach wel

chem Besitzstande sich auch die geistliche Gericht-

barkeit in Beytreibung der Einkünfte catholischer

Stiftungen in evangelischen tändern richten sollte.

Hinwiederum sollten evangelische Unterthanen ca

tholischer Reichsstände nur nach Maßgabe eben

dieses Entscheidungsziels , jedoch allemal mit dem

Vorbehalte, daß nichts der Augsburgischen Confes-

sion oder ihrem Gewissen zuwider geschehen dürfe,

der katholischen geistlichen Gerichtbarkeit unterwor

fen seyn; da hingegen, wenn sie im Jahre 1 624.

ihr eignes Consistorium gehabt, ihnen auch solche«

bleiben sollte.

Sonst aber wurde nicht nur die geistliche Ge

richtbarkeit, wie man solche in Auslegung des Re-

kigionöfriedens nur im engern Verstände hatte neh

men wollen, sondern auch das völlige Dioecesan-

rechc und die ganze geistliche Gerichtbarkeit mit

allen ihren Gattungen gegen die evangelischen

Reichssiände und ihre Unterthanen sowohl unter

katholischen und evangelischen, als bloß unter evan

gelischen Parcheyen unter sich gänzlich aufgeho

ben, und ausdrücklich hinzugesetzt, daß das Dioe-

cesanrecht und die geistliche Gerichtbarkeit sich auf

die Granzen eines jeden Landes einschränken solle.

Damit war wieder ein wichtiger Punct entschieden,

weil noch nach dem Religionsfrieden in protestan

tischen Ländern benachbarte katholische Bischöfe

manchmal Rechte sich zueignen wollten, die sie

nicht unter der geistlichen Gerichtbarkeit, wie sie

der
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der Religionsfriede aufgehoben hatte, begriffen wisi

sen wollten, fondern zu anderen Gegenstünden ihrer

Dioecesanrechte rechneten. Jetzt waren fowohl

«vangelifche Reichsstande als ihre Unterthanen für

dergleichen Ansprüche auf beständig gesichert.

Was hernach die unter beiden ReligionSthei- «.

len eben fo fehr bestrittene Frage anbetraf, wie es

mit der Religionsübung evangelifcher Untertha?

neu unter catholifchen Landesherren gehalten wer?

den follte ? fo ward auch da zum Entscheidung«?

ziele angenommen, daß solche Unterthanen, die

nur in irgend einem Theile des ganzen Jahres 1 624.

ihren öffentlichen oder Privatgottesdienst gehabt,

denfelben mit allen Zugehören behalten sollten.

Wo sie im Jahre , 624. gar keine Religionsübung

gehabt, follte ihnen frey gelaßen werden, aus dem

iande wegzuziehen, oder auch dem Landesherr»

unbenommen bleiben, ihnen den Abzug aus dem

iande anzubefehlen. Doch follte auch alsdann

den Unterthanen, nachdem sie fchon vor dem West?

phälischen Frieden ihrer Religion zugethan gewefen,

oder erst nachher sich dazu gewandt hatten, eine

Zeit von fünf oder drey Jahren zum Abzüge gestat

tet, auch weder mit ungebührlichen Abgaben, noch

mit Versagung ihrer benöthigten Zeugnisse und

Kundschaften, noch mit Einschränkung der Frey?

heit ihre Güter zu verkaufen , oder ferner verwalk

ten zu laßen, und deshalb ab.- und zuzureifen, et?

was in Weg gelegt werden.

Sofern aber weder von gezwungenem noch frey? xi.

willigem Abzüge die Frage fey, sollten solche Unter?

thanen auch da, wo sie im Jahre 1624. gar keine

E 4 Re?
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Religionsübung gehabt, doch ruhig geduldet wer-'

den. Man sollte sie ungestöhrt bey ihrer Haus-

andachr laßen. Oder es sollte ihnen auch unver-

wehrt seyn, dem Gottesdienste an benachbarten/

Orten beyzuwohnen. Desgleichen sollte ihnen frey

stehen, ihre Kinder in auswärtige Schulen zu

schicken, oder durch Privatlehrer zu Hause unter

richten zu laßen. Ueberall aber sollten dergleichen

evangelische oder catholischeUnterthanen weder ver

ächtlich gehalten, noch von der bürgerlichen Ge

meinschaft, noch vom Genuffe gemeiner Rechte,

noch von ehrlichen Begräbnissen ausgeschlossen,

sondern anderen Mitbürgern gleich gehalten werden.

i. Nur für seine eigne Erblande wollte sich der

Kaiser die Hände weiter nicht binden laßen, außer

daß den Herzogen in Brieg, Uegnitz, Münster

berg und Oels, wie auch der Stadt Breslau ihre

bisherige evangelische Neligionsübung gelaßen, und

außerdem den Schlesischen Protestanten noch drey

neue Kirchen bey Schweinitz, Jauer und Glogau

zu bauen gestattet, auch den Schlesischen Prote

stanten kein gezwungener Abzug zugemurhet wer

den sollte. Doch ward der Krone Schweden und

den evangelischen Reichsständen ausbedungen, um

weitere Religionefreyheit für ihre Glaubensgenos

sen allenfalls künftig noch eine Fürsprache oder

Fürbitte einzulegen.

l. Der unmittelbaren Reichsritterschafc wur<-

den hingegen eben die Rechte in Ansehung ihrer

Güter und Unterrhanen beygelegt, wie sie von

Neichöständen festgesetzt waren. (In den folgen

den Wahlcapitulationcn ist sie deswegen in solchen'

. Stel-
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Stellen, wo von Rechten der Landesherren über

ihre Umerthanen die Rede war, mehremheils durch

eine besondere Parenthese mit eingeschlossen worden.)

In Ansehung der Reichsstädte wurde endlich xiv.

zwischen pur evangelischen oder pur katholischen

und vermischten Reichsstädten noch ein Unterschied

gemacht; so daß für pur evangelische solche er

kläret wurden, in welchen im Jahre ,624. außer

der evangelischen Religionsübung keine andere von

der Obrigkeit und Bürgerschaft (nachdem nehmlich

nach Verschiedenheit der Verfassung einer jeden

Stadt entweder jene allein, oder etwa nur mit

Zuziehung der letztern es habe thun können) ein?

geführt gewefen sey, wenn auch gleich einige ka

tholische Einwohner daselbst wohnten, oder ein

und ander Kloster oder Stift und dazu gehörige

Kirche catholifch geblieben sey.

Als vermischte Reichsstädte von gleichem xv. ,

Verhaltnisse beiderley Religionen wurden nur Augs

burg, Dünkelspühl, Biberach, Ravensburg und

Kaufbeuern benannt. Für deren innere Verfassung!

wurde zugleich meist eine völlige Religionsgleichheir

in Besetzung aller obrigkeitlichen Stellen , oder wo

nur eine Stelle vorhanden , darin eine Abwechse

lung beider Religionen vorgeschrieben. Auch wur

de namentlich wegen Augsburg noch ausdrücklich

festgefetzt, daß die Mehrheit der Stimmen in Sa

chen, welche die Religion gerade zu oder auch nur

durch entfernten Einfluß beträfen, durchaus nicht

geachtet werden sollte.

E 5 Von
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XVI. Von den übrigen Reichsstädten , die nicht als

vermischt angesehen werden konnten , waren eigent

lich nur lz. an der Zahl, denen das Entschei

dungsjahr zu statten kam, um sie für pur katho

lisch rechnen zu können. Ungleich mehrere an der

Zahl, nehmlich zz., von denen die meisten auch

überdies ungleich wichtiger und mächtiger waren,

gehörten zum evangelischen ReichStheile.

xvii. So war demnach sowohl nach dem Ausschlage,

den das Entscheidungsjahr gab, als nach anderen

Vorschriften des Westfälischen Friedens, nicht

nur in den kaiserlichen Erblanden, sondern auch

in allen übrigen besonderen Teutschen Staaten das

Verhältnis der cacholischen und evangelischen Re

ligionsverwandten gar sehr unterschieden , nachdem

in einem derselben die catholische Religion ganz

.alletne, in einem andern die evangelische alleine

die Oberhand behielt, in andern beiderley Religio

nen in mehr oder minderem Gleichgewichte neben

einander statt fanden. Evangelischer SeitS hatte

man zwar noch in den Westphälischen Friedens^

Handlungen mehrmalen darauf angetragen, daß

auch in jeden einzelnen tändern und Reichsstädten

völlig freygestellt werden möchte, von welcher der

beiden Religionen jeder Einwohner und Bürger

seyn möchte. Von Seiten der Cacholischen war

man aber so weit entfernt, darein zu willigen,

daß vielmehr in den meisten cacholischen iändern

einem jeden Unterthanen zur Pflicht gemacht wur?

de, erst einen Religionseid abzulegen, ehe er zum

tehns? oder Huldigungs- oder Dienst-Eide gelaßen

werden könnte.

So,
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So, sage ich, war und blieb das Verhültnißxvin..

der beiderley Religionen in den besonderen Teut-

schen Staaten gar sehr unterschieden, da aller«

dings bald die eine, bald die. andere als die Herr-

sichende Religion angesehen werden konnte, nur

an wenigen Orten eine Religionsgleichheit obwal

tete. Aber sollte nun auch für das Teutsche Reich

im Ganzen die cacholische Religion noch als die

herrschende gelten? die evangelische nur als un«

gleich geduldete, etwa wie die jüdische? — Das

war freylich wohl der Sinn der Jesuiten und

derer, die von ihren Grundsätzen eingenommen

waren, die selbst im Religionsfrieden höchstens

nichts als eine den Protestanten versprochene Si

cherheit, etwa auf den Fuß, wie in tandern, w»

man den Juden Schutz ertheilt, solchen Schutz

juden , zugestanden wissen wollten. Das Teutsche

Reich im Ganzen als ein in Ansehung der Reli

gion vermischtes Reich anzusehen, und einen Re-

ligionölheil dem andern darin gleich gelten zu laßen,

wollte ihnen nicht in den Sinn. Gleichwohl war

das eben so, als wenn man die ganze Schweiz

noch für einen pur carholischcn Staat rechnen, oder

doch die catholische Religion als die herrschende

ausehen wollte, da von den i z.Cantons nur 4.

evangelisch, 7. catholisch, und 2. vermischt sind.

Freylich war und blieb die Person des Kaisers xix.

catholisch. Es ward auch nicht ausgemacht, wie

sich vielleicht hatte denken laßen können, daß ab

wechselnd bald ein catholischer, bald ein evangeli

scher Kaiser seyn sollte. Es war aber doch auch

durch kein Grundgesetz ausgemacht, daß kein evan

gelischer Kaiser seyn könnte. Und allemal konnte

der
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der Umstand alleine, daß die Person des Kaisers

katholisch blieb, in Bestimmung des Religionsver

hältnisses für das ganze Teutsche Reich den Aus

schlag nicht geben. Bey einem so zusammenge

setzten Staatskörper, wie dieser war, kam es viel

mehr auf das Verhältniß an, worin die verschie

denen besonderen Staaten , woraus Teutschland zu

sammengesetzt ist, sich gegen einander verhielten.

Da möchte man nun die Zahl der Einwohner, oder

das Gewicht der tander , in Ansehung ihrer Ein

künfte, Kriegsmacht, und selbst ihre Beyträge zu

den Reichsbeschwerden , zum Maßstabe angenom

men haben; so stände noch wohl dahin, auf wel

cher Seite sich ein Uebergewicht hervorgethan ha

ben möchte. Selbst die Zahl der reichsständischen

Stimmen war bisher unter den Churfürsten gleich,

unter den Reichsstädten überwiegend evangelisch

gewesen; im Fürstenrath allein waren der katho

lischen Stimmen nur einige wenige mehr, als der

evangelischen. So war es doch wohl keine unbil

lige Forderung , wenn der evangelische Neligions-

theil darauf bestand , daß in Ansehung des Teut-

schen Reichs im Ganzen ein ReligionStheil so gut

wie der andere gehalten werden müßte! Nun das

wurde dann endlich auch im Osnabrückischen Frie

den als einer der ersten Grundsätze angenommen:

daß unter beiderlei) Religionen Ständen eine voll

kommene gegenseitige Gleichheit statt finden

solle; so daß eben das, was dem einen Theile,

auch dem andern Recht seyn solle.

Mit diesem Grundsatze konnte nichts weniger

bestehen , als wenn ein Theil dem andern bloß mit

Mehrheit der Stimmen ein Uebergewicht abzuge-'

win-
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«Vinnen suchen wollte; worüber schon bey allen

Gelegenheiten Beschwerden der evangelischen Slam

de vorgekommen waren. Um diese Beschwerden

zu heben, wurde für solche Fälle, wo es darauf

ankommen würde, von Kaiser und Reichs wegen

eine gewisse Anzahl Personen anzustellen, zur Re?

gel angenommen , daß immer eine gleiche Anzahl

Personen von beiden Religionen angesetzt werden

sollte, als namentlich bey Reichsgerichten, Reichs.-

deputationen und CommissioneN, die in Angelegen?

heiten verschiedener Religiottöverwandten unter ein.'

ander zu erkennen seyn möchten. Wo sich aber

die Zahl der Stimmen selbst nicht in völlige Gleich?

heir setzen ließ , wie in reichsständischen Versamm.-

lungen, wo man die Stimmen nehmen mußte,

wie sie einmal waren ; da sollte doch , sobald sich

die beiderley Religionsverwandken in zwey ver

schiedenen Meynungen trennten, nicht die Mehrheit

der Stimmen , sondern bloß gütliche Vergleichung

den Streit entscheiden.

Daß man der NZehrheic der Stimmen nicht xxi.

nachgehen könne, wenn von Religionssachen die

Frage sey, hatte der catholische Religionötheil allen?

falle einräumen zu können sich schon mehrmalen

erkläret. Auch konnte bey dem Satze, den die

Protestanten behaupteten, daß in Sachen, wo es

auf eines jeden Gewissen ankomme, ein jeder nur

als einzeln für sich , keinesweges aber als Mitglied

der bürgerlichen Gesellschaft zu betrachten, und

deren colleqialifcher Entscheidung zu unterwerfen

sey, mit Grunde nichts erinnert werden. Die-

Protestanten trugen aber darauf an, daß auch

dieser Fall, wenn Stände als einzeln zu betrachten

wä?
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wären, überhaupt zur Ausnahme von der Mehr?

heit der Stimmen mit ausgedrückt werden möchte.

Wohey viele der Meynung waren , daß auch Com

tributionssachen, wenn mehrere Stimmen die übri

gen wider ihren Willen zu Steuerbewilligungen

nöthigen wollten, darunter begriffen seyn müßten.

Doch dieser Punct des Contributionöwesens , der

allerdings einigen Anstand hatte, mußte am Ende

unverglichen gelaßen, und zur Entscheidung des

nächsten Reichstages ausgesetzt werden (die gleich«

wohl noch immer nicht erfolget ist, und also keine

geringe Unvollkommenheit in unserer Reichsverfas

sung übrig läßt, da wider reichötägliche Steuer-

bewilligungen noch immer eingewandt werden kann,

daß es noch nicht ausgemacht sey, ob auch die

Mehrheit der Stimmen darin entscheiden könne.)

> Nun hatte aber überdies schon mehrmalen die

Erfahrung gelehret, daß theils selbst die Frage : ob

dieses oder jenes eine Religious - oder Gewissenssachs

sey? in Streit gekommen war, und theils auch

nicht selten in bloß weltlichen Sachen nur in Rück,

sicht naher oder entfernter Vortheile, die der (acho

lische Religionstheil für sich oder auch nur für einen

oder andern seiner Religionsverwandten davon hof

fen konnte, die Mehrheit der Stimmen dazu benutzt

wurde, Sachen durchzusetzen. Darum war nun

der erste Antrag der Protestanten in ihren im Nov.

164s. übergebenen Beschwerden über diesen Punct

so gefasset: "daß nicht allein in Religions - Cou-

„tributions .-, und denen Sachen , da die Stände

„(einzeln) vt linFuIi zu consideriren, fondern auch

„in allen und jeden anderen, sie treffen an, was

„sie immer wollen, darin die Römischcatholischett

„eine.
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„eine, und die Evangelischen die andere Parthey

„constituiren, das Überstimmen hinfüro nicht mehr

„gelten solle" (q). Von den hier benannten vte-

rerley Gegenständen blieb nun zwar der zweyte.

Die Contributionssachen betreffend, wie ich vorhin

s<hon angemerkt habe, ausgesetzt. Die drey übri-

gen wurden aber endlich im Frieden in folgenden

Worten bestimmt: "In Religionssachen , und

«llen anderen Geschäfften, worin die Stände nicht

«ls ein Corpus angesehen werden können, wie auch

wenn die katholischen und evangelischen Stände in

Hwey Theile gehen (oder zweyerley Meynungen be

haupten,) so soll allein gütliche Vergleichung den

Streit entscheiden, ohne die Mehrheit der Stim

men zu achten."

In den Verbindungsworten: wie such, warxxiih

Hier offenbar der Uebergang von den beiden vor

her benannten Gegenstanden , worin die Mehrheit

der Stimmen wegfallen sollte, auf einen davon

unterschiedenen dritten Gegenstand enthalten , der

unstreitig den Sinn hatte, daß ohne alle Ein,

schränkung, so oft und in welchen Fällen es auch

seyn möchte, wenn der catholische und evangelische

Religionstheil zweyerley Meynungen gegen einan

der behaupteten, kein Theil den andern überstim

men sollte. Sowohl nach der Veranlaßung als

dem Zusammenhange dieser Stelle des Friedens

war nicht die Frage, (wie man sie nachher ver

schiedentlich aufgeworfen hat) : in welchen Fällen

«der über welcherley Gegenstände beide Religions-

theile sich zu trennen berechtiget seyn sollten? son

dern

(q) L.sndsrp sKk puKl. Th. 1. S. 138.,

Meiern ,«» WeihI,. Th.l. S. 701. s«4.
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dem die Frage war: wann soll die Mehrheit der

Stimmen ihre Wirksamkeit verliehren ? Die Am?

wort war: Nicht nur in Religionssachen, und

anderen Fällen , wo jede Stände nur als einzeln

zu betrachten sind; sondern auch in allen und jeden

Sachen, wo beide Religionscheile sich in ihren

Behauptungen von einander trennen.

xxiv. Es war also nichts weniger als dem Sinne

dieser Stelle gemäß , wenn man die eingeschränkte

Auslegung davon machen wollte, daß eine solche

Trennung der beiden Religionscheile nicht anders

als in Religionssachen statt finden dürfe. Eben

darum war das zur wahren Schutzwehr der Pro?

testanten festgesetzt, daß, wenn in reichsständischen

Versammlungen die katholischen Stände die Mehr,

heit der Stimmen zu ihrem Vortheile benutzen woll

ten/ dagegen dieses Hülfömittel zurHand genommen

werden könne, ohne erst in eine besondere Erörterung

hineingehen zu dürfen, ob von einer Religionsfache,

oder von einem nahen oder entferntem Einflüsse der

Religion die Frage sey, oder nicht. Zu Erhaltung

des Gleichgewichts zwischen beiden Religionstheilen

war das unstreitig das einzige Mittel. Auf an

dere Art würde jener Grundsatz von der vollkomme

nen Gleichheit der beiden Religionen, und daß ein

Theil mit dem andern gleiche Rechte haben sollte,

nie zur Erfüllung Haben gebracht werden können.

XXV. Ich sage, Gleichheit der beiden Religio

nen. Das ist sowohl die Sprache des Westfä

lischen Friedens als der nachherigen Reichsgrund

gesetze ; Nicht drey Religionen. Denn wenn gleich

unter den Augsburgischen Confessionsverwandten

sowohl
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sowohl Reformirte als lutherische begriffen sind;

so ist doch das Verhaltniß zwischen diesen beiden

ganz anders bestimmt, als zwischen ihnen und den

Catholischen. Waslutherische und Reformirte ein?

ander gestatten , kann nicht von Catholischen gegen

Protestanten behauptet werden. Auch gilt umge-

kehrt nicht unter jenen, was zur Richtschnur zwi

schen Catholischen und Protestanten angenommen

ist. Unter andern zeigt sich das selbst in Ansehung

des EntscheidungöjahreS 1624., das durch eine

ganz besondere Verordnung des Westphalischen Frie

dens nur noch in der Pfalz zum Entscheidungsziele

zwischen den dortigen lutherischen und Reformirten

angenommen ist, sonst aber zwischen diesen beiden

Religionsverwandten nicht zur Entscheidung die

net. — So, sage ich, sind nicht alle drey Reli

gionen, sondern nur zwey einander völlig gleich

gesetzt, obgleich unter einer von diesen beiden wie

der zweyerley Abtheilungen begriffen sind , die aber

unter sich wieder ihr besonderes Verhaltniß haben.

Außer diesen benannten Religionen sollte nunxxvr.

aber nach weiterer Vorschrift des Westphalischen

Friedens keine andere im Reiche ausgenommen noch

geduldet werden. So hat sich wenigstens von

Reichs wegen keine andere Religion eines gleichen

Bürgerrechts zu erfreuen. Doch hat das nicht

den Sinn gehabt, daß auch in einzelnen landen«

oder Reichsstädten keine andere Religionsübung

gestattet, oder gar kein anderer Glaubensgenosse

geduldet werden dürfte; wie davon das häufige

Beyspiel der Juden schon das Gegentheil zeiget,

da ihnen zwar kein allgemeines Reichsbürgerrecht

zu statten kömmt, aber doch ein jeder Reichsstand

p. «nr». d. Sr«»rererf. Th. Ii. F so?
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sowohl Schutz als Freyheit des Gottesdienstes ge,

ben kann. Auch von Quakern, Menonisten u. d. g.

läßt sich deswegen eben das behaupten.

 

Friedenshandlungen über der Reichsstände poll>

tische Beschwerden, ihre landesherrlichen IZechtt

betreffend.

l. Befestigung der Landeshoheit überhaupt— N. mit

Inbegriff des Rechts der Bündnisse. — Hl. Zugleich gesi

cherter Besitz der Reichspfandschaften, — IV, Befestigter

Instand der Reichsstädte, Reichsritterfchaft und Reichsdörfer.

l 5H)on politischen Beschwerden, die in den West/

«'V phalischen Friedenshandlungen zu erörtern

vorkamen, betraf eine der ersten die Landeshoheic

der Teutschen Reichsstände. So sehr der Besitz,

stand und ein Herkommen von mehreren Jahrhun

derten her derselben das Wort redete; so wurden

doch noch öftere Zweifel erhoben, was ein jeder Reichs-

stand in seinem lande eigentlich für Rechte auszuüben

begehren könne. Man wollte einem jeden allen

falls nur die besonders ihm verliehenen Regalien,

aber nicht den vollständigen Inbegriff aller HoheitS?

rechte zugestehen. Dagegen bewirkten aber beide

Kronen den Ausspruch des Friedens: daß "alle

und jede Reichsstände in freyer Ausübung ihres

Territorialrechts und im Besitze aller ihrer Rechte

geschützt und befestiget, und von niemanden, wer

es auch sey, künftig gestöhrt werden sollten." Was

also irgend in einem Staate die höchste Gewalt

al<
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als einen Inbegriff von Höheitörechten in sich fast

set, das wird auch nunmehr der Landeshoheit

eines jeden Reichsstandes zugeeignet; nur daß diese

nicht unabhängig ist, sondern Kaiser und Reich

«och über sich hat, und gewisse Rechte, die dem

Kaiser schon vor der Vollständigkeit der iandeö-

Hoheit in ganz Teutschland zukamen, demselben

als so genannte Reservatrechte eigen geblieben sind,

als vorzüglich das Recht der Standeöerhöhungen

und akademischer Würden, und einige anders

Rechte, wozu wenigstens noch immer eine kaiser

liche Verleihung erforderlich ist, als das Recht

der Zölle und der Münze. Alle übrige Rechte,

die auch etwa von neuem erst in Gang kommen,

sind nun von selbsten in der Landeshoheit begriffen.

MOZamentlich wurde noch insonderheit Hinzuge- ir.

fugt, daß jeden einzelnen Reichsständen beständig

frey stehen sollte, zu ihrer Erhaltung und Sicher?

heit sowohl unter sich als mit Auswärtigen Sund,

nifse zu machen ; doch so , daß solche nicht gegen

Kaiser und Reich gerichtet seyn, noch gegen den

Landfrieden und gegen die Pflicht , womit ein jeder

dem Kaiser und Reiche zugethan ist, anstoßen dürx

fen. Dadurch war nunmehr ausgemacht, daß

ein jeder Reichsstand nicht nur als Bundesgenosse

einer andern Macht, sondern auch als selbst krieg/

führender Theil sich in Bündnisse von allen Gat

tungen einlaßen, folglich auch Krieg führen und

Frieden schließen könne. Der iandfriede und das

Verhülmiß , worin alle Reichsstände als Mitglie,

der eines Reichs in gegenseitiger Verbindung ste

hen, bringt jedoch die natürliche Einschränkung

mit sich, daß ein Reichsstand den andern nicht

 

F s mit
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mit Krieg überziehen darf. (Wie aber, wen»

zwey auswärtige Mächte mit einander Krieg füh

ren, und eine derselben einen, die andere einen

andern Reichsstand zum Bundesgenossen bekömmt?

So hat sichs doch fügen können, daß im nachher

rigen Nordischen Kriege Chursachsen mit Dänemark,

Braunschweig.Zelle mit Schweden verbündet war?

und Sachsen als Dänische Hülfövölker ins Zeltt-

fthe einbrachen^)

Noch war unter dem, was Reichssiände an

Rechten und tandern besaßen , manches, das ur

sprünglich ehedem einmal von ein oder anderm

Kaiser ihnen nur Pfandweise eingegeben war.

Solche Reichspfandschafren waren zwar meist

von einem Kaiser zum andern erneuert worden;

auch war schon seit Carl dem V. in der Wahl?

eapitulatton das Versprechen mit enthalten, einem

jeden Stande seine Psandschaft bestätigen und

ihn dabey schützen zu wollen. Inzwischen blieb

doch immer nach der Natur des Pfandrecht« eine

Wiedereinlösung möglich ; womit Ferdinand der II.

mit de« Reichsstädten Undau und Weißenburg

im Nordgau schon einen Anfang zu machen ver

sucht hatte. Der daraus entstandenen Besorgniß

ward damit abgeholfen, daß zwar Pfandschaften

der Stände unter einander für wiedereinlösbar

erkläret wurden, Reichöpfandschaften aber ihren

Besitzern gelaßen werden sollten (r). Vorzüglich

wa-

(r) In den neuesten WahKapitulationen (1742.)

Art. lo §.4. ist es noch bestimmter gefaßt: "die

Stande bey ihren inhabenden Reichspfandschaftcn

ohne Wieberlösung und Widerrufung zu schützen,

und bis auf anderweire Bergleichung ruhig dabey

bleiben zu laßen."
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waren damit viele Reichestädte gerettet, denen

ehemalige Kaiser ihre reichsvogteyliche Rechte ver

pfändet hatten, mit deren Einlösung die meisten

Reichsstädte den Kaiser zu ihrem wahren iandes-

Herrn bekommen haben würden. Den Reichs-

städten Undau und Weissenburg, denen ihre Reichs-

pfandschaften würklich schon genommen waren, wur

de selbst deren Rückgabe zugesichert.

Ueberhaupt wurden alle Reichsstädte in ihren iv.

hergebrachten Regalien und dem völligen Umfange

ihrer Hoheit und Gerichtbarkeit innerhalb ihrer

Ringmauern und in ihren Gebieten aufö vollkom

menste geschützt. Auch der Reicksritrerschafc

wurde ihre hergebrachte Reichsunmittelbarkeir ge

sichert, und der Religion halber eben das zuge

standen, was von Reichsständen überhaupt ver

ordnet war. Selbst einige unmittelbare Gemein

den, die noch unter dem Namen Reichsdörfer

übrig sind, wurden in dem Frieden mit einge

schlossen.

VI.
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vi.

Friedenshandlungen über die Reichstagsrechte

und Cammergcrichtsverfassung.

1. Antrag der beiden Kronen wegen der norhwendig

zu erfordernde» Einwilligung deö Reichstages mit dem freye«

Stimmrechte der Reichsstande in wichtigen Reichssachen, —

II. Vergebliche kaiserliche Bemühungen dagegen. — III.

Der Reichsstädte entscheidendes Stimmrecht, — IV, mit der

Re- und Eorrelation zwischen den drev reichsftckndische»

Eollegien, — V. vhue daß eine Mehrheit der Stimme» nn«

ter diesen drcy Kollegien statt findet. — vi. Für daS

Cammcrgericht festgesetzte Religionsaleichheit derBeysitzer,—

vii. und darnach eingerichtete Präsentationen, — vill. mit

Vorbehalt der Freyhcit einzelner evangelischen Stande in

katholische» Kreisen, — ix. Prastdeutenftellen am Cammer,

gcrichte, — X, Cammerrichtersstelle. — XI. Religivns«

gleichheit der Canzleopersonen.

:gen des AncheilS, den die Reichsstände an

Her Regierung des ganzen Reichs zu haben

begehrten, gab es nicht weniger Anstände zu he

ben. Der kaiserliche Hof wollte es beynahe als

eine nur von seinem Belieben abHangende Sache

ansehen , ob er einen Reichstag zu halten nöthig

finde oder nicht, und in welchen Sachen er das

Gutachten der Stände bedürfe oder entrathen kön

ne? Auch schien man die Benennung eines Reichs,

gutachtens im engsten Verstände so deuten zu

wollen , daß es nur als ein guter Rath anzusehen

sey, dessen Befolgung oder Nichtbefolgung auf des

Kaisers Gutfinden ankomme, ohne daß derselbe

eben an der Einwilligung des Reichs als an einer

Nochwendigkeit gebunden sey. Hierwider thaten

beide Kronen gleich den Antrag : "daß die Reichs,

stände ohne Widerspruch in allen Berathsthlagungen

über
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über Reichsgeschäffte des freyen Stimmrechts sich

zu erfreuen haben müßten ; insonderheit wenn es

darauf ankomme. Gefetze zu machen oder zu

erklären, Krieg zu führen, Steuern aufzulegen,

Werbungen oder Einquartierungen der Soldaten

zu veranstalten, neue Festungen in der Stände

Gebieten anzulegen, oder alte mit Besatzungen

zu belegen, Frieden oder Bündnisse zu schließen,

oder andere dergleichen Geschaffte vorzunehmen.

Nichts dergleichen, noch irgend etwas ähnliches

sollte künftig jemals geschehen oder zugelaßen wer?

den, wenn nicht der Reichstag seine Einwilligung

Hazu gäbe , und allen Ständen die Freyheit ihrer

Stimmen dabey gelaßen würde".

Vergeblich schlugen die kaiserlichen Gesandten n

vor, daß wenigstens noch eine Clause! hinzugefügt

werden möchte, "daß alles doch nur mit Vorbe

halt der Rechte, die für den Kaiser alleine, oder

doch nur für ihn und das churfürstliche Collegium

alleine gehörten, und überhaupt nach alter Weife

zu verstehen feyn folle." Da die Gesandten der

beiden Kronen von dieser Aeußerung Gelegenheit

nahmen, darauf anzutragen, daß der kaiserliche

Hof allenfalls ein Verzeichniß der fo genannten

Reservarreckre, die dem Kaiser alleine zukämen,

herausgeben möchte; fanden die kaiserlichen Mi?

nister das doch auch bedenklich. Man würde

vielleicht über verschiedene Rechte, ob sie zu den

Meservaten gehörten, noch Streit erregt haben;

und am Ende wäre dann die kaiserliche Gewalt

nur auf einige namhaft gemachte einzelne Rechte

beschränkt worden. So wurde also endlich jene

Stelle völlig so, wie sie von beiden Kronen ent-

S 4 wor-
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worftn war, in beide Friedensschlüsse eingerückt.

Von dieser Zeit an hat nur noch darüber zu Zeiten

Zweifel entstehen können, was unter den Ausdrücken ?

"Reiche geschaffte — und andere dergleichen Gez

schaffte — oder irgend etwas ähnliches"— noch

begriffen seyn möchte, oder wie weit hingegen der

Umfang der kaiserlichen Reservatrechte über gewisse

Gegenstände mit Recht ausgedehnt werden könne;

z. B. wenn die oberstrichterliche Gewalt ein kaiser-

Kches Reservatrecht ist, ob und wie weit bey einer

Visitation des Cammergerichts der Kaiser für sich

alleine zu Werke gehen, und diese oder jene Ve«

fügungen erlaßen könne?

^ Von der inneren Verfassung des Reichstags

kam nur das zur Sprache , daß den Reichsstäd

ten sowohl auf der allgemeinen Neichsverfamn«

lung als in besonderen reichöftändischen Zusammen,

künften nicht minder als anderen Reichsständen

ein entscheidendes Stimmrecht gebühren solle.

Von der Zeit an, als zuerst eigne Abgeordnete

der Reichsstädte bey den Reichsversammlungen

erschienen waren, hatte man ihnen nur eine guts

«chtliche, keine entscheidende Stimme (nur ein

vormn conlulradmum, kein deciliuum) zugeftez

hen wollen. Schon unter Carl dem V. hatten

die Reichsstädte gegen die übrigen Reichsstände

darüber Klage erhoben. Jetzt erhielten sie im

Frieden den Ausspruch zu ihrem Vortheile, daß

sie unter der Benennung der Reichsstände immer

mit begriffen seyen, und daß ihre Stimme mit

den Stimmen der übrigen Stände von gleichem

Werths seyn sollte.

3»
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- In allem übrigen blieb es bey dem bisheri-iv.

gen Herkommen, vermöge dessen es nunmehr schon

lange hergebracht war, daß das churfürstliche Col-

legium vom Fürsienrathe immer abgesondert seine

Beratschlagungen anstellte, und hernach diese

beide höhere Collegien, (wie man sie in Ansehung

der Reichsstädte nannte,) erst durch eine so ge

nannte Res und Correlation sich eines gemein/

samen Schlusses vereinigten, ehe man die Reichs

städte, als das nunmehrige dritte reichsständische

Collegium dazu zog, um sich eines gemeinsamen

Schlusses aller drey Reichscollegien und eines

daraus zu errichtenden Reichsgutachtens zu ver

einbaren.

Wenn nicht alle drey Reichscollegien einig sind, v.

bleibt gemeiniglich die Sache liegen. Eine Mehr

heit der Stimmen gilt unter den drey Reichs

collegien nicht. Selbst die beiden höheren Col

legien haben sich erklärt, dergleichen wider das

reichsstädtische Collegium nicht zu begehren. Viel-

weniger wird es diesem zugestanden, in zwiespäl

tigen Meynungen der beiden höheren Collegien

den Ausschlag zu geben. In solchem Verstände

darf also jenes entscheidende Stimmrecht, das der

Westphälische Friede den Reichsstädten zugesteht.

Nicht genommen werden. Von einer Mehrheit

der Stimmen unter den drey Reichscollegien war

da nicht die Rede, sondern nur vom Stimmrechte

der Stände überhaupt, das nunmehr den Reichs

städten auf gleiche Art, wie anderen Reichsstäw

den, eingeräumt wurde ; im Gegensatze der bloßen

Consult«ivstimme, die man ihnen sonst nur hatte

.85 ,. i«ge-
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zugestehen wollen («). Die wichtigste Wirkung

davon zeigt sich bey Reichsdeputationen , wo eini

ge Churfürsten, Fürsten, Prälaten, Grafen und

Städte im Namen aller Stände beysammen be-

rathschlagen , und alsdann jede Stimme einer ein?

zelnen Reichsstadt soviel gilt, als die von einem

Fürsten oder Churfürsten oder von einem ganzen

gräflichen oder reichsprälatischen Collegium.

Wegen des Cammergerichts wurde festge

setzt, daß in Sachen catholischer und evangelischer

Reichsstande unrer einander, oder auch in Sachen

einerlei) Glaubensgenossen , wenn ein dritter Inter

venten! von anderer Religion dazu komme, eine

völlige Rellgionsflleichhelr unter den Mitglie

dern des Gerichts beobachtet werden sollte. Man

war deswegen schon vorher übereingekommen, daß

das ganze Cammergericht mit Personen von bei

den Religionen in gleicher Anzahl besetzt werden

sollte; wie es auch dem allgemeinen Grundsatze

von der völligen gegenseitigen Gleichheit beider Re-

ligionötheile in Ansehung des Reichs gemäß war.

Wie man aber zugleich gut fand, das Cammer

gericht mit so. Beysitzern zu besetzen , damit desto

mehr Senate gemacht, und damit alle in so großer

Zahl dahin kommende Rechtssachen desto sicherer

erlediget werden könnten ; so wurden doch den evan

gelischen Neichsstanden nicht 25.,' wie es nach der

völligen Gleichheit hätte geschehen sollen, sondern

nur 24. Präsentationen zugetheilt. Die katholi

schen Reichssiande sollten zwar auch nur 24. Prä-

sen-

(«) Meine Beyträge zum Teutschen Staats«

und Fürstenrechte Th. i. S. 77-88.
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senrationen zu vergeben haben. Aber zwey, die

noch an der Zahl 5«. fehlten, wurden dem Kai'

ser, doch beide catholifch, zu präsentiren über?

laßen. Also kam dennoch das Cammergericht zu

keiner völligen Religionsgleichheit, sondern unter

50. Beysitzern konnten 26. katholische, nur 24.

evangelische seyn.

Ueber die evangelischen Präsentationen wur- Vir.

de gleich im Frieden eingerückt, daß die evange-

Zischen Churfürsien Pfalz, Sachsen, Brandenburg,

jeder zwey, die beiden pur evangelischen Kreise Ober-

und Niedersachsen jeder vier, und zusammen abwech,

selnd noch einen , die evangelischen Stände in den

vermischten Kreisen Franken, Schwaben, Ober

rhein und Westphalen für jeden Kreis zwey, und

auch für diefe vier Kreise abwechselnd noch einen,

also zusammen 24. evangelische Beysitzer präsenti

ren sollten. (Von Seiten der catholischen Stände

wurde die Vertheilung ihrer Präsentationen erst

auf dem folgenden Reichstage völlig berichtiget, so

daß auch die vier catholischen Churfürsien Mainz,

Trier, Cölln, Baiern, jeder 2., die Kreist Oester

reich und Burgund, jeder ebenfalls 2., der Bai-

rifche Kreis 4. , die catholischen Stände der ver

mischten Kreise Franken, Schwaben, Oberrhein,

Westphalen von jedem dieser Kreise 2. , also zu

sammen ebenfalls 24. katholische Beysitzer zu prä

sentiren bekamen.)

Im Bairischen Kreise waren zwar ein und viu.

andere evangelische Reichsstände, als die Grafen

von Wolfstein und Ottenburg, und die Reichs

stadt Regensburg. Er wurde aber doch wegen

der
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der ungleich größern Anzahl catholischer Mitglieder

als pur catholisch angesehen. Daß inzwischen

jenen evangelischen Kreisständen es nicht zum Nach-

theile gereichen solle, daß ihnen kein Antheil an

den Präsentationen des Kreises zugestanden war,

dafür ward selbst im Westfälischen Frieden durch

eine besondere Verwahrung gesorget. Ein ähnli

cher Fall war im Niedersächsischen Kreise, der für

pur evangelisch galt, wenn gleich der Bischof von

Hildesheim ein Mitglied desselben war.

Von der ersten Errichtung des Cammerge-

gerichts her wußte man von keinen anHeren Stel

len, als von Cammerrichter und Urtheilern, wo

mit das Gericht besetzt seyn sollte, letztere , oder

wie man sie jetzt nannte, die Beisitzer oder Asses

soren des Cammergerichts sollten zur Hälfte wenig'

stens aus der Ritterschaft seyn. Man hoffte, daß

auch Personen von hohem Adel sich ans Cammer

gericht begeben würden. Gleich anfangs fand sich

auch ein Graf von Eberstein, dem man doch die

Ehre anthat, daß er als ein Beysitzer vom Her

renstande («ilk'llor ßenewlus) unmittelbar nach

dem Cammerrichter vor allen übrigen Beysitzern

den Rang bekam. Weil nach damaligen Begrif

fen ein Gericht ohne Vorsitz des Richters nicht

gehalten werden konnte, fo zeigte sich gleich der

Nutze, daß in Abwesenheit oder Krankheit des

Cammerrichters doch einer vom Herrenstande da

war, der an seiner Stelle den Vorsitz führen konn

te. Dieser Vortheil verdoppelte sich , als man

vollends ansieng, die Beysitzer in verschiedene Se

nate abzutheilen, deren jeder dann doch billig einen

Vorsitzenden aus dem Herrenstande haben sollte.

So
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So wurde es bald in Gesetzen zur Nothwendig-

keit gemacht, daß allezeit zwey Grafen oder Frey?

Herren am Cammergerichte seyn sollten, um in

denen Senaten, worin der Cammerrichter nicht

gegenwärtig sey, den Vorsitz zu führen, und be-

nölhigten Falls überhaupt des Cammerrichters

Stelle vertreten zu können. Nun nannte man sie

die prasidirenden Beysitzer, und endlich Cammer-

Gerichtspräsidenten. Ihre Präsentation ward

«ber dem Kaiser überlaßen. So ward ihrer nun

auch im Westfälischen Frieden gedacht, und zwar

so, daß nach Verhältniß der s O.Assessoren 4. Prä.-

Denken, 2. katholische und 2. evangelische vom

Kaiser ernannt werden sollten (t).

Die Cammerrichtersstelle ließ sich zwar nicht Z

vertheilen, und blieb billig der Ernennung des

Kaisers allein überlaßen. Es war aber doch

schon in Vorschlag gewesen, abwechselnd einmal

einen catholischen, und das anderem«! einen evan

gelischen Cammerrichter anzusetzen (u), wobey das

Cam- ^

(r) So gut der Kaiser verbindlich gemacht

werden konnte, zwey evangelische Präsidenten zu

ernennen ; eben so gut hätten auch die beiden

Beysitzer, die der Kaiser zu präscntiren haben

sollte, von beiden Religionen seyn können, um

alle 50. Beysitzer in völlig gleicher Anzahl beider

Religionen zu haben. So aber blieb doch das

ungleiche Verhältniß 26. katholischer und nur 24.

evangelischer Beysitzer, das man auch seitdem

nie gehoben hat.

(u) Besage des Prager Friedens (l özz.) §.26.

hatte Ehursachsen darauf angetragen : daß nach

dem damaligen katholischen Cammerrichter ein

Augsburgischer Confessionsverwandter, und nach

Ab.
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Cammergericht im Ganzen wohl nicht verlohren

haben würde. Allem im Westfälischen Frieden

wurde dem Kaiser die Ernennung des Cammer.'

richters schlechterdinge überlaßen, ohne ihn der

Religion wegen einzuschränken.

Die Canzleyperssnen , die als Subalterne»

zur Ausfertigung und zu Archivarbeiten am Cam?

mergerichte gebraucht werden, hat der Churfürst

von Mainz als Reichserzcanzler zu ernennen. Wv

gen des Einflusses, den auch diese Personen wenig:

stens in Beförderung oder Verzögerung einzelner

Rechtssachen haben können, war es nicht unbillig,

daß auch für sie eine Religionsgleichheit beobachtet

würde. Schon im Religionefrieden 1555. hieß

es deswegen, "daß Cammerrichter und Beisitzer,

desgleichen alle andere Personen des Cammers

gerichtö von beiden der alten Religion und der

Augsburgischen Confession geordnet seyn sollten."

Eben die Absicht gab der Westphälische Friede deut,

lich gnug zu erkennen, da er der einzuführenden

Religionsgleichheit bey Cammerrichter, Präsiden,

ten, Assessoren und allen, die bey Handhabung

der Gerechtigkeit Dienste zu leisten hätten (qu»^

cumyue iultiriae mmistros), gedachte. Die

genauere Bestimmung wurde aber hierüber dem

nächsten Reichstage überlaßen, und ist seitdem bis

auf den heutigen Tag nicht erfolget. (Churmainz

berüft

Abgang desselben wieder ein Catholischer, und

also fortan per vice« geordnet werden möchte.

Es ward aber damals noch auf eine andere Zu

sammenkunft ausgesetzt; doch sollte es ehestens

vorgenommen werden. Samml. der R. A. TH.Z.

S. 53«.
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erüft sich auf sein althergebrachtes Recht, diese

Ztellen zu vergeben, ohne daß man ihm darin

Schranken setzen dürfe. Jenem Rechte unbe-

schadet können aber doch persönliche Eigenschaf

ten , wie die Canzleybedienten beschassen seyn sol

len, durch Reichsgesetze vorgeschrieben werden.

So wenig das kaiserliche Recht, Präsidenten am

Cammergerichte zu ernennen, darunter gelitten

hat, daß diese Ernennung von beiden Religionen

geschehen muß; so wenig konnte CHUrmainz ge

gen eine ähnliche Einschränkung sich auf sein

althergebrachtes Recht berufen. Für das Cam

mergericht würde selbst im Ganzen eine gewisse

Aemulation , die sich unter den verschiedenen Re,

ligionsverwandten vielleicht selbst bis auf bessere

Hönde im Schreiben erstreckt haben dürfte, ihren

ganz guten Nutzen gehabt haben. Wenn aber

sikitdem diese Chorde nur von weitem hat berührt

werden wollen, ist es kaum glaublich, wie sehr

sichs der gesammte catholische Religionstheil- hat

angelegen seyn laßen, es «Uf alle Weise zu ver

hindern.)

 

VN.
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vir.

Friedenshandlungen, den Neichshofrath betres-

 

^ r. Des Reichshofraths Concurrenz mit dem Cammett

gerichte wurde für bekannt angenommen , und nur den

Vorwürfen entgegengearbeitet. — n. Zur Proceßordnnng

sollte die CamMergerichtövrdnung dienen, — Hl. und eins

eigne Reichshofrathsordnung gemacht werden, — die Ferdi«

nand der il>.- hernach für sich machen ließ. — lv. Di«

Religionsgleichyeir blieb ebenfalls eingeschränkt. — V. Ein

Wisitation sollte erst künftig berichtiget werden. — V

vir. Zum Rechtsmittel sollte eine Revision gleich der ot

Cammergerichte statt finden! ->>'-,

HAun blieb in den Westphälischen Friedenshand-

lungen noch der wichtige Punct vom Reichs^

hofrache zu erörtern übrig. Derselbe wurde von

den kaiserlichen Ministern solchem Eifer betrieben,

daß .sie mehrmalen äußerten: Das hieße, dem

Kaiser an Krone und Scepter greifen, wenn man

in Ansehung des Reichshofraths Einschränkungen

machen wollte. Nichts desto weniger kam die

Hauptfrage, wie sie bisher aufgestellt war: ob

der Kaiser oder vielmehr der Reichshofrath noch

eine concurrirende Gerichcbarkeir mit dem Cam-

Niergerichte behaupten könne? gerade zu im West?

phälischen Frieden nicht zur ausdrücklichen Ent

scheidung. Man wußte aber von Seiten der

Kaiserlichen die Sache so einzuleiten, daß nur ein

zelne Anstände , die man dem Reichshofrathe ent

gegensetzte, durch besondere Verordnungen geho

ben wurden ; die Sache selbst schien man eben

damit schon als bekannt anzunehmen.

So
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So hatte man dem Reichshofrathe den Vor- ii.

wurf gemacht, daß er keine Gerichts ? und pro- '

ceßordnung habe, ohne welche doch die Ausübung

einer Gerichtbarkeit sich nicht wohl denken laße,

weil sie sonst bloß willkührlich styn würde. Es

waren zwar schon von Ferdinand dem !. , Rudolf

dem II. und Matthias eigne Reichshofrathsord-

nungen vorhanden (v). Allein das waren nicht

sowohl eigentliche Proceßordnungen, als vielmehr

nur Instructionen, wie sie ein jedes Rathscolle-

gium, das auch zu anderen Geschäfften als zu

Justitzsachen bestimmt ist, von seinem Herrn haben

kann, nehmlich eine Anweisung, wie Geschaffte,

von welcher Art sie auch ftyn mögen, zum Vor

trage und zur Erörterung gebracht werden sollen.

Man durfte nur die Cammergerichtsordnung mit

diesen Reichöhofrachsordnungen in Vergleichung

stellen, um sich im ersten Anblick zu überzeugen,

wie weit «letztere von solchen Bestimmungen ent?

fernt waren, die einem Gerichte zur Vorschrift in

Behandlung der Rechtssachen dienen können. —

Doch diesem Vorwurf begegnete der Graf von

Trautmannsdorf mit der ganz kurzen Erklärung,

daß der Kaiser sich gefallen laßen werde, daß die

Cammergerichtsordnung auch dem Reichshofrathe

zur Richtschnur dienen solle. Im Frieden wurde

also festgefetzt: Was den gerichtlichen Proceß

betref-

(v) Die Reichshofrarhsordnung Ferdinands

des I. war vom z. Apr. 15 ?y. Die von Rudolf

dem U. führte den Titel: Reichshofraths.Jnstru-

ction. Die von Matthias war vom z, Jul. 1617.

Sie finden sich beysammcn in einem Anhange voF

p.«ncw.d.Sra«rsverf.Td.U. G
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betreffe, solle die Cammergerichtsordnung auch am

Reichshofrathe, oder, wie man hier den Ausdruck

brauchte , am kaiserlichen Hofgerichte in allen

Stücken befolget werden.

Man konnte zwar noch die Einwendung da-

gegen machen, daß die Cammergerichtsordnung,.

die in vielen Stellen die ganz besondere Verfassung^

des CammergerichtS, als z. B. dessen EintheilutM

in Senate u. d. g. , voraussetze, nicht in allen

Stücken auf den ganz anders eingerichteten Reichs-

Hofrath passen würde. Allein auch diese Emmen-

düng, ward damit gehoben, daß man Hoffnung

machte, daß noch eine besondere Reichshofrachs-

ordnung verfasset werden sollte, worin die näheren^

Bestimmungen, die in besonderer Anwendung auf

des Reichshofraths eigne Verfassung «och . nöthig

befunden werden möchten, eingerückt werden könn«

ten. (Die Reichsstände hofften, daß diese neue

Ordnung vermöge der ün Frieden ftlbst schon der

reichstäglichen Berathschlag«ng «nterworfenen ge

setzgebenden Gewalt auf dem Reichstage zur Ab

fassung und Berichtigung in Vortrag kommen wer

de. Ferdinand derill, nahm es aber auf den Fuß,

wie die vorigen Kaiser die bisherigen Reichshof-

rathöordnungen, als eigentliche Instructionen für

ihre Räthe, für sich alleine gemacht hatten Er

ließ also ohne Zuziehung des Reichs eine neue

Reichshofrathsordnung , mit Einrückung einiger

wörtlich aus dem Westvhalischen Frieden übersetz

ten Stellen, «och ehe der nächste Reichstag in

Gang kam, zu Wien abfassen und gedruckt dem

Reiche bekannt machen; erklarte jedoch, als die

öseichssiände Schwierigkeit machten, eine solche
￼

 

Gefetz,
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Gesetzgebung anzunehmen, daß er geneigt seyn

würde, Erinnerungen der Stände dawider anzu-

nehmen.)

Emen andern Vorwurf hatte man dem Reichs,

hofrathe gemacht, daß er bloß mit catholischen

Rathen besetzt sey. Dagegen ließ sich der Graf

von Trautinannödorf gefallen, daß die Verordnung

des Osnabrückischen Friedens von der am Cammer?

gerichte zu beobachtenden ReligionsIleichheic

«uch auf den Reichöhofrath erstreckt werden sollte.

"Und zu diesem Ende, wurde hinzugesetzt, soll der

Kaiser einige der Augsburgischen Confession ver-

wandte gelehrte und der Reichssachen kundige Man?

ner aus den evangelischen oder vermischten Krei

sen zu Reichshoftäthen annehmen, und zwar in

solcher Anzahl, damit bey entstehendem Falle die

Gleichheit der Urtheiler von beiden Religionen ge

haltenwerden könne." (In der nachherigen Reichs?

Hofrathsordnung erklärte sich Ferdinand der II!,

bestimmter: der Reichöhofrath solle über iZ-Per-

sonen mit Einschließung des Präsidenten sich nicht

erstrecken ; unter diesen 1 8> Personen wolle er aber

ftchs der Augsburgischen Confession verwandte aus

den Reichskreisen annehmen. Jene Anzahl der

1 8- Reichshofräthe ist mehrmalen weit überschrit

ten worden. Unter ieopolds Regierung waren

ihrer einmal z?.; aber doch immer nur 6. evan

gelische Reichshofräthe, und von diesen manchmal

ein oder anderer geraume Zeit abwesend.)

Eine Visitation, wie sie am Cammergerichte

üblich war, ließ sich am Reichshofräthe wohl nicht

erwarten. Wegen der Verbindung, worin der

G « Reichs?
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Reichshofrath nach seiner ursprünglichen Bestim

mung mit der Reichshofcanzley gewesen war,

hatte man in vorigen Zeiten dem Churfürsten von

Mainz wohl zugestanden, wie noch die Reichs?

Hofrathsordnung des Kaiser Matthias vom Jahre

1617. es beschreibt) "den Reichshofrath zu besw

chen, und demselben zu präsidiren, auch mit des

Kaisers Vorwissen denselben sonst nach Erheischung

der Nothdurft zu visitiren." Doch diese Churmain-

zische Visitation war mit der, wie sie am Cammer,

gerichte üblich war, in gar keine Vergleichung zu

stellen ; gab also wiederum Stoff zu einem Vor-

würfe, den man dem Reichöhofrathe machte, daß

die Reichsstände nicht das Vertrauen zu demsel

ben, wie zum Cammergerichte, haben könnten. Im

Osnabrückischen Frieden wurde hierüber nur das

verfüget: "Die Visitation des Reichshofraths solle

vom Churfürsten von Mainz geschehen, so oft es

nöthig feyn möchte, mit Beobachtung dessen, was

auf dem Reichstage von gefammten Reichs wegen

deshalb gut gefunden werden möchte." (In der

Reichshofrathsordnung sagt Ferdinand der III,:

"Soviel die Visitation unfers Reichshofraths be

treffen thut, laßen wir es bey der Verordnung

des zu Münster und Osnabrück aufgerichteten Frie

densschlusses allerdings verbleiben." In den neue

sten Wahlcapitulationen stehet seit 1742. noch fol

gende Stelle : "Wir sollen und wollen ein Reichs

gutachten über das, was im Wesiphälischen Frie

den zur nächsten Reichsdeliberation ausgesetzt wor

den, und den mocium viliran6i (die Art und

Weise der Visitation des Reichöhofraths) betrifft,

erfordern, und dem darauf erfolgenden Reichs

schluß seine gehörige Kraft und Nachdruck geben;

. inzwi-
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inzwischen aber und bis dahin geschehen laßen,

daß von dem Churfürsten von Mainz als des

heil. Reichs Erzcanzler vorerst diese Visitation vor

genommen, damit alle drey Jahre so lange, bis

auf dem Reichstage ein anderes beliebt, conti-

nuirt, die bey der Visitation ergangenen Acten jedes

mal der Reichsversammlung vorgelegt, auch, wo

fern darunter der geringste Mangel erscheint, so

fort auf dem Reichstage gemessene Vorsehung ge

macht werde." Der Erfolg hiervon ist noch zu

erwarten.)

Sowohl mit dem Mangel der Visitation als vi.

einer förmlichen Proceßordnung stand auch noch

der Vorwurf in Verbindung, den man demReichs-

hofrathe machte, daß es an einem bestimmten

Rechtsmittel fehlte, wodurch Partheyen, die sich

beschwert hielten, sich noch zu Abhelfung ihrer

Beschwerden Hoffnung machen könnten, wie am

Cammergerichte einer jeden beschwerten Parthey

der Gebrauch der Revision offen stand. Diesen

Vorwurf zu heben wurde in dem Osnabrückischen

Frieden verordnet : "Damit auch die am Reichs-

hofrathe streitenden Partheyen nicht alles Rechts

mittels beraubt feyn möchten , folle einer Parthey,

die sich von einem Reichshofraths-Urtheile be

schwert halte, an statt der am Cammergerichte

üblichen Revision ftey gestellt feyn, an kaiserliche

Majestät zu suppliciren, damit die gerichtlichen

Acten von neuem nachgesehen (revidirt) würden,

mit Zuziehung anderer der Sache gewachsenen un-

panheyischen Räche von beiden Religionen in glei

cher Anzahl, die bey Abfassung des vorigen Unheils

nicht gegenwärtig gewesen, oder doch wenigstens

G z nicht
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nicht die Referenten? oder Correferenten- Stelle

vertreten." (Diese Stelle wiederholte hernach die

Reichöhofrathsordnung Ferdinands des III. ohne

weitern Zusatz. Es blieb aber die große Frage,

wie sie ins Werk zu richten seyn sollte, da am

Reichöhofrache alles im vollständig versammelten

Rache vorgehen soll, und also unchunlich ist, zur

Erörterung einer Revision andere Rache zu neh-

men, die dem vorigen Erkenntnisse nicht beygewohnt

hätten. Nach der würklichen Praxi wird nur, so

oft eine Parthey zur Revision ihre Zuflucht nimmt,

ein neuer Ne - und Correferent bestellt. — Ein

Umstand, der allerdings desto erheblicher ist, je

mehr aufRe- und Correferenten anzukommen pflegt.)

vu. In Vergleichung mit der Revision, am Cam-

mergenchte ist hier selbst der Vortheil, daß die

ReichshofrathSkRevisionen nicht, wie am Cammer-

gerichte jetzt seit zwey Jahrhunderten der Fall ge

wesen, unerörtert bleiben, sondern ohne großen

Verzug zur Endschaft gebracht werden können.

Aber freylich ist es auch kein solches Devolutiv-

mittel, wodurch die Sache, wie bey der Visitation

des CammergerichtS, in ganz andereHände kömmt;

sondern die Beurtheilung der Frage: ob das vo

rigemal recht oder unrecht gesprochen sey? hängt

von eben den Stimmen ab, die das vorige Erkennt-

niß selbst haben machen helfen. Sonst werden

allerdings die Vorschriften , welche die Reichsge

setze in Ansehung der Zeicfristen , Formalien und

anderer Erfordernisse bey der Revision am Cam

mergerichte enthalten, foviel sich thun läßt, auch

beym Reichöhofrache in Anwendung gebracht.

Unter andern müßen auch hier die Partheyen so

genann
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genannte Succumbenzgelder erlegen, K i. gewisse

Summen Geldes, die der Neichshofrath nach

Beschaffenheit der Sache auf mehrere hundert oder

tausend Thaler ansetzt, die derjenige, welcher die

Revision verlangt, vorlausig binnen gewisser Zeit

erlegen muß, und zwar auf die Bedingung, daß

er sie nur alsdann zurückbekömmt, wenn seine

Beschwerden gegründet befunden werden, und das

vorige Erkenntniß abgeändert wird. Bleibt es

hingegen der Revision ungeachtet beym vorigen

Erkenntnisse, fo sind die Succumbenzgelder ver

fallen. Ben Cammergerichts-Revisionen hat als

dann die Visitation darüber zu verfügen, ohne

daß doch weder die Visitatoren selbst, noch die

Cammergerichts -Beysitzer Vortheil davon haben.

Am Reichshofrache gibt es aber mehrere Fälle,

wo gewisse Sperteln , z. B. taudemialgekder bey

Belehnungen, die an Seitenverwandten , oder auS

neuer kaiserlicher Begnadigung ertheilt werden, un

ter sammtliche Mitglieder des Reichehofraths ver

theilt werden, und gewissermaßen einen Theil der

Besoldung mit ausmachen. Auf gleiche Art wer

den alle Revisionssporteln, sobald die Revision ver

worfen, und das vorige Erkenntniß gerecht befun

den ist, unter fammtlichen Mitgliedern des ReichS-

tzoftaths vertheilt.

G4 VIII.
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VIII.

Friedenshandlungen über einige Puncte inAnse,

hung beider höchsten Reichsgerichte.

l. Aufrechthaltung der Austrckgalinstant und anderer

Vorrechte in Ansehung des Gerichtsstandes — ll. Ver

weisung einiger Sachen an den Reichstag. — ill-Vli. Aus

dieser Stelle nachher erwachsener Streit: ob dem Cammer«

richter in Fällen einer Stimmengleichheit eine entscheidende

Stimme gebühre ? — vin. ix Hemmung der Mehrheit

der Stimmen , wenn einmüthige Stimmen des andern R«

ligivnstheils dagegen sind. — X. Grab des ehemaligen

Fürstenrechts, da der Westphälische Friede es nur in deS

Kaisers Belieben stellt, in wichtigeren Sachen das Gutachten

einiger Stände zu fordern. — xi. xn. Einfluß dieser Ver«

«rdnung auf die Deutung einer andern Stelle der Cammer,

gerichtsordnung , vermöge deren dem Kaiser das Erkenntniß

in Sachen, die ganze Fürstenthümer betreffen, vorbehalten

wird. — Xlll. Nock stand damit in Verbindung die Frage

von der Art und Weise , gegen Neichsstände Achtserklcirunge»

zu erkennen, — xiv. die erst 1711. entschieden worden. —»

XV. XVl. Von Reichshvfrathsgutachten.

' —„».

! A^eiden Reichsgerichten, sowohl dem Reichs-

hofrathe als dem Cammergerichte wurde im

Westfälischen Frieden noch die Weisung gegeben,

daß sie weder das Recht der Austräge, noch die

erste Instanz der Territorialgerichre, noch die Ber

freyungen von der Appellation , die einige Stände

durch Privilegien erhalten, außer Acht laßen , und

weder durch Mandate noch durch Commissionen,

Avocationen oder auf irgend eine andere Art da«

in Eingriff thun sollen.

" In gewissen Fällen wurden die Reichsgerichte

gar angewiesen, die Partheyen an den Reichstag

zu verweisen. Diese Fälle waren erstlich, wenn

über
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über den Verstand der Reichsgesetze ein Zweifel eins

trete, der einer authentischen Erklärung bedürfe;

und zweytenö , wenn in Rechtssachen solcher Par

theyen, in Ansehung deren die Religionsgleichheit

zu beobachten wäre, eine Verschiedenheit der Mens

nungen unter beiderley Religionen gleicher Anzahl

Stimmen sich hervorchäte, so daß alle «acholische

Stimmen einer, alle evangelische einer andern

Meynung wären. Sachen anderer Partheyen,

oder wenn die Stimmen zwar in der Anzahl gleich,

aber von beiden Religionsseiten untermischt wären,

sollten nach der Cammergerichtsordnung abgethan

werden.

Ueber diese Stelle des Westphälischen Friedens "l.

find in der Folge verschiedene Anstände erwachsen.

Zuverläßig ist es, daß, so oft in neueren Gesetzen

die Cawmergerichtsordnung angeführt wird , keine

andere als die vom Jahre 1555. gemeynt ist. Alle

vorige sind selbst in derselben aufgehoben, sofern ihr

Inhalt nicht darin wiederholet worden. Wenn

also eine Stelle aus einer der älteren Cammerge

richtsordnungen durch ein neueres Reichegesetz

wieder hergestellt werden sollte; so würde dasselbe

unfehlbar zugleich ganz eigentlich bestimmen , was

für eine altere Cammergerichtsordnung , ob die von

1495. oder die von 1500. 1521. u. f w. gemeynt

sey, daß man sie herstellen wolle. Man kann

daher unmöglich annehmen , daß in dieser Stelle

des Westphälischen Friedens, wo die Cammerge

richtsordnung überhaupt ohne Beyfügung einer

Jahrzahl oder andern nähern Bestimmung ange

führt wird, darunter gerade die erste Cammerge-

G 5 richts-
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richtsordnung von 1495. oder irgend eine andere

als die von 1555. verstanden seyn sollte.

v. Gleichwohl haben einige behaupten wollen,

hier sey die Mennung gewesen, eine Stelle aus

jener ersten Cannnergerichteordnung von 1495. zu

erneuern, vermöge deren der Cammerrichrer in

dem Falle, wenn die Stimmen der Urtheiler i»

zwey gleiche Theile zerfielen, eine entscheidende

Stimme haben sollte. Ben der ersten Errich

tung des Cammergerichts , da man noch gleichsam

mit einem Fuße im mittlem Zeitalter stand, ließ

sich das vielleicht als chunlich gedenken, da man

von vorigen Zeiten her gewohnt war, daß eben

keine so subtile Rechtssachen vorkamen , die nicht

eine Person von Stande und Erfahrung nur mit

einiger Beurtheilungskraft und Ueberlegung hatte

richtig entscheiden können, ohne einer großsn Ge

lehrsamkeit aus den Römischen und päbstlichen Ge

setzbüchern zu bedürfen. Wie aber am Cammer,

gerichte bald alles zum schriftlichen Verfahren kam,

und von den Sachwaltern mit lauter Gründen aus

Kiefen lateinischen Rechtsbüchern gefochten wurde;

so ergab sichs Haid , daß eine solche durch Probe

relationen und Examen bewährte Geschicklichkeit

zur richtigen Entscheidung solcher Sachen gehörte,

daß man sie einem Fürsten oder Grafen , der sonst

doch ein sehr guter Cammerrichter seyn konnte, um

die Gerichtspersonen durch sein Ansehen und recht

schaffenes Betragen in Ordnung zu erhalten, nicht

zumuchen durfte. Es war also gewiß nicht von

ungefähr, daß man diese Stelle aus der ersten

Ordnung von 1495. in keiner der folgenden wie-

-i - , der-
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verholte, und insonderheit in der von 1548. und

sie wohlbedächtlich ausließ. Wenn die

Verfasser des Westphälischen Friedens in dieser

Stelle die Absicht gehabt hätten, nunmehr den

noch jene entscheidende Stimme des Cammerrich

ters von neuem in Gang zu bringen, würden sie

sich ganz anders erkläret haben.

Eine Schwierigkeit liegt zwar noch darin, daß v.

die Cammergerichtsordnung vom Jahre isss. ein

weitläuftiges Werk ist, das aus drey Theilen be

stehet, wovon der erste 86., der andere z6., der

dritte 5 5. Titel, und jeder Titel wieder mehrere

Paragraphen hat. Hier hätte billig genau ange

zeigt werden sollen, welcher Paragraph, aus wel- -

chem Titel , in welchem Buche , eigentlich gemey-

«et sey. Vermuthlich hat derjenige, der hier die

Feder geführet hat, einige dunkele Erinnerung ge

habt, einmal etwas Hieher gehöriges in der Cam

mergerichtsordnung gelesen zu haben; hat sich

aber nicht die Mühe gegeben, erst nachzuschlagen.

Sonst würde er vielleicht veranlaßt haben, die

Sache etwas bestimmter zu fassen , da in der

Cammergerichtsordnung weiter nichts stehet, als

daß man in vollem Rache sich eines Unheils ver?

gleichen solle. Möchte es doch nur der einzige

Fall seyn , daß unsere Neichsgesetze nur so ins all

gemeine angeführer würden, oder möchte doch die

ses Beyspiel in allen ähnlichen Fällen zur War-

»ung dienen!

In der Reichshofrachsordnung ist zwar dem v,

Präsidenten eine entscheidende Stimme beygelegt

worden. Aber ReichshofrathSprasidencen sind ge-

mei-
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meiniqlich erst mehrere Jahre vorher selbst Reichs-

hofräche gewesen, also schon in Relationen und

Slimmengeben geübt und geprüfet worden. Und.

von der Cammergerichtsordnung, kann allenfalls

beym Reichshofrache , aber nicht von der Reichs-

Hofrathsordnung beym Cammergerichte Gebrauch

gemacht werden.

Wenn auch ohne alle Rücksicht auf die Reli

gion z.B. zwey catholische Churfürsten, wie die

von Cölln und Pfalz vor einigen Jahren wegen

des ticents zu Kaiserswerth beynahe in dem Falle

waren, eine am Cammergerichte in gleiche Stim

men verfallene Rechtssache hätten; würde doch

- wohl sehr zu zwetflen seyn , ob sie es gerathen fin

den möchten , die Entscheidung derselben bloß auf

die Person des Cammerrichters ankommen zu laßen.

Zwischen verschiedenen Religionsverwandten würde

es freylich noch mehr Bedenken haben. . Wenn

auch ein Cammerrichter einmal die nöthige Ge

lehrsamkeit und andere erforderliche Eigenschaften

dazu hat; so würde doch für die Zukunft die

Sache nie gesichert feyn, da hier von der Stelle

eines Cammerrichters überhaupt die Rede ist , und

von den Eigenschaften , die gesetzmäßig damit ver--

bunden erwartet werden können.

Noch ist in dieser Stelle des Westphälischen

Friedens eine Verordnung enthalten, die zu erken

nen gibt, daß auch Key Reichsgerichten, wenn

deren Mitglieder nach den beiden Religionen

zweyerley Meynungen behaupten, nicht die Mehr

heit der Stimmen entscheiden, sondern die Sache

an den Reichstag verwiesen werden soll. Hier

wird
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wird aber ausdrücklich hinzugefügt, daß, wenn

auch nur ein oder anderes Mitglied der einen Re

ligion der Meynung der anderen Religionsver?

wandten beytritt, diese Verordnung nicht in Am

Wendung kommen solle. Also wird hier zur Hem

mung der Mehrheit der Stimmen eine völlige

Einmüthigkeit erfordert; ganz anders als in dem

oben vorgekommenen Falle der Religionstrennung

auf dem Reichstage, wo die Einschränkung, daß

derjenige Religionötheil, der sich vom andern tren

net, unter sich ganz einmüthig feyn müße, nicht

hinzugefügt worden. Woraus sich sicher abneh

men laßt, daß eine solche Einmüthigkeit der Stim

men nur in jenem, nicht in letzterem Falle erfor

derlich sey, weil fönst eben die Einschränkung auch

bey diesem Falle würde bemerklich gemacht worden

seyn; zumal da am Cammergerichte in den Sc?

naten zugleich eine geringere Anzahl Personen und

diese wieder in völliger Religionsgleichheit beyfam-

men sind , da es freylich sonderbar gewesen wäre,

wenn in einem Senate von 4. katholischen und

eben so viel evangelischen Beysitzern drey die Mehr

heit der s. übrigen Stimmen hätten hemmen sol

len. Hingegen auf der allgemeinen Reichsver

sammlung oder auch nur im Reichsfürstenrache,

wo eine fo große Anzahl Stimmen auf einer jeden

Religionsfeite sind, würde die Mehrheit der Stim

men selten gehoben werden können , wenn es nicht

anders als mit völlig einmüthigen Stimmen eines

gesammten Religionötheilö geschehen könnte. Folg

lich läßt sich gar wohl einsehen, was für ein Grund

der Verschiedenheit hier eine Einschränkung nur in

einem Falle veranlaßt habe, die deswegen auf den

«ndern nicht zu ziehen ist.
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Am Cammergerichte fehlt es seitdem nicht an

Beyspielen, daß Sachen dieser Art von da an

den Reichstag verwiesen sind. Vom Reichs,

hofrathe ist meines Wissens noch kein Fall vor

gekommen. Und doch sollte man da wohl erwar

ten können, daß die sechs evangelischen Reichs-

hofräche mehrmalen Ursache gehabt haben möchten,

sich der Mehrheit der übrigen Stimmen zu wider

setzen. Es mag aber auch hier wohl seltener vor

kommen, daß von den sechs evangelischen Reichs-

hofräthen nicht einer oder der andere den Stimmen

der übrigen beytreten sollte. Oder man sucht viel

leicht auch sonst zwischen beiderley Meynungen

eine Vereinigung zu treffen ; wo nicht die Sache

gar liegen bleibt, und also gar keinen Ausgang

gewinnt.

Endlich kam noch Key Gelegenheit des Reichs

hofraths in den Friedenshandlungen vor, daß, wenn

ehedem auch wichtige Sachen vom Kaiser außer

dem Cammergerichte zur Erörterung genommen

wären , solches mit Zuziehung einer gewissen An

zahl Fürsten geschehen sey , wie Max der I. in der

BaierN'tandshutischen Erbfolgssache noch ein solches

Lürstenrechr gehalten, auch selbst Rudolf der II.

noch 1580. bey Entscheidung eines Streits zwi

schen dem Churfürsten von Trier und der Stadt

Trier ein Gutachten der Churfürsten erfordert hat

te^). Dieses Herkommen ließ sich allerdings

nicht widersprechen ; die kaiserlichen Minister tha-

ten also auch nicht, als wenn sie dasselbe bey

Seite setzen oder entkräften wollten. Sie schienen

viel-

z. IZ«. ,
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vielmehr ganz in die Sache hineingehen zu wollen,

indem sie sich erklärten, der Kaiser würde sich nicht

abgeneigt bezeigen , "in größeren Sachen und sol

chen, wovon Unruhen im Reiche zu besorgen seyn

möchten, auch einiger Churfürsten und Fürsten bei

der Religionen Gutachten zu vernehmen." Allein

da es darauf angekommen wäre, das dem Kaiser

zur Pflicht zu machen, daß er ein solches Gut,

achten zu begehren und zu befolgen verbunden

seyn solle ; so wurde im Frieden selbst nur gesetzt :

es solle ihm frey gestellt bleiben. In diesem ein?

zigen Worte lag also in der That das Grab des

uralten Herkommens des ehemaligen Fürstenrechts.

Alles, was mit dessen Zuziehung ehedem gesche

hen war, konnte nunmehr bloß mit Zuziehung des

Reichshofraths geschehen.

Unter andern hat das auf eine der wichtigsten xi.

Stellen in der Cammergerichtsordnung einen be

merkenswürdigen Einfluß gehabt. Zu der Zeit,

als man im Jahre 1521. dem Kaiser Carl dem V.

ein Reichsregiment an die Seite setzte, um allen

falls in seiner Abwesenheit die Reichsgeschaffte in

ihrem Fortgange zu erhalten, und an seiner Stelle

zu besorgen, behielt sich doch der Kaiser vor, daß,

wenn Sachen vorfielen, die ganze Fürstenrhü,

mer beträfen, solche nicht vom Reichsregimente,

sondern von ihm persönlich vorgenommen werden

sollten. So floß damals in der Regimentsordnung

1 5 2 1 . folgende Stelle ein : "Ob auch Sachen vor

fielen, Fürstenthümer, Herzogthümer, Grafschaf

ten :c. belangend, so vom Reiche (ohne Mittel)

zu lehn rühren, so einem Theile gänzlich und end

lich abgesprochen werden sollen; derselbigen Er-

, . kennt-
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kennmiß wollen wir uns (als Römischer Kaiser)

vorbehalten; doch sonst in anderen Sachen die'

fem unserm Regiment und der Cammergerichts,

ordnung unabbrüchig (x)." Als das Reichsregi,

ment hernach nicht von Bestand war, ließ Carl

der V. l 548. diese Stelle (nur die letzte Clause!

ausgenommen,) in die Cammergerichtsordnung ein-

rücken, wo sie auch 1 sss. beybehalten wurde, als«

noch jetzt ihre Rechtskraft hat.

xu. So lange noch der Gedanke von einem Für,

stenrechte möglich war, so ließ sich diese Stelle

ganz wohl dahin deuten, daß auch Rechtssachen

über svlche wichtige Gegenstände nicht dem Cam,

mergerichte überlaßen, sondern vom Kaiser selbst

mit Zuziehung mehrerer Fürsten erörtert werden

sollten. Aber nunmehr ward daraus ein Vorzug,

den sich der Reichshofrath mit Behauptung einer

ausschließlichen Gerichtbarkeit in diesen Sachen

zueignete. Seitdem wird nun nur über den Ver?

stand dieser Worte gestritten, da sehr begreiflich

ist, daß das Cammergericht mit Unterstützung der

Reichsstände denselben einen so einschränkenden

Sinn als möglich beyzulegen sucht, der Kaiser hin?

gegen zum Vortheile des Reichshofraths die Worte

eher ausdehnend als einschränkend verstanden haben

will. Das Cammergericht behauptet z. B. es gehe

nur bis aufGrafschaften herunter, nicht aufReichö?

Herrschaften oder Dynastien ; auch von Graffchaft

ten und Fürstentümern jenen doch nur solche

hier zu verstehen, die reichelehnbar seyen, keine

Allo-

(x) Samml. der R. A. Tl>. 2. S. 17z. §.7.,

Harpprechts Staatsarchiv des E.G. TH.4. S.24.,

Mcini:' opusculs 9. ZZ7.
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Allodiabiänder; und dann sey nur von petitori, >

schen, nicht auch von possessorischen Erkenntnissen

die Rede, und zwar über ganze Länder , nicht, wo

etwa nur ein Drittheil oder anderer gewisser Theil

eines Landes in Frage stehe. Von allem dem be

hauptet aber der Reichshofrath mit Bestimmung

des Kaisers das Gegentheil. Seit 1742. hat die

Sache zur authentischen Erklärung des Reichstags

gebracht werden sollen; so jedoch noch nicht ge,

schehen ist.

Ein ähnlicher Gegenstand kam selbst in den xm.

Westphälischen Friedenshandlungen vor, ohne aber

auch da zur Entscheidung zu gelangen. Wenn je

eine Sache ehedem zum Fürfienrechte gehöret hatte,

so war es der Fall, wenn ein Reichsstand in die

Acht erklart werden sollte. Die Achrserklärun-

gen der Stadt Donawerch, des Churförsten von

der Pfalz, der Herzoge von Mecklenburg und mehr

andere waren aber nur durch des Reichehofraths

Hände gegangen , oder gar bloß im kaiserlichen

Cabinete , wer weiß mit wessen Zuziehung oder auf

wessen Eingebung, beschlossen worden. Das schien

dann doch der Mühe werth zu seyn, darüber we?

»liHstens eine besondere Verordnung zu machen.

Im-, Frieden selbst kam man aber nur so weit,

daß über die Art und Weise, wie künftig Achrs-

erklärungen zu erkennen seyn möchten, auf dem

nächsten Reichstage gehandelt werden sollte.

Erst im Jahre 17 1 1. ist hernach ein Reichs,- xiv.

schlug über .diesen Umstand dahin zu Stande gv

kommen, daß nun zwar die Reichsgerichte berech

tiget bleiben, einen Proceß auf die Achtserklärung

p. «nr». d. Sra«rsverf. Th. n. H in
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in Gang zu bringen, und den Fiscal oder den be

leidigten und klagenden Theil mit dem Beklagten

darüber bis zu Ende rechtlich verfahren zu laßen.

Aber wenn die Acten zum Spruche beschlossen sind,

solle» sie an den Reichstag geschickt, daselbst von

einer Reichsdeputation von beiderley Religion Stän-

den aus Hen drey Reichöcollegien in gleicher An

zahl erörtert, deren Gutachten aber an das ge-

sammte Reich gebracht, und das von diesem zu

vergleichende Urtheil endlich im Namen des Kaisers

eröffnet , die Exemtion aber nicht anders als nach

der Kreisverfaffung vollzogen werden; widrigen

falls soll alles null und nichtig ftyn. (Noch im

Jahre 1758. gieng man zu Wien damit um, den

König in Preussen als Churfürsten von Branden

burg in die Acht zu erklären, ohne den hier ver

glichenen Weg der Reichsdeputation einschlagen zu

wollen. Der evangelische Reichstheil bestand

aber darauf, daß eine Achtserklärung nicht anders,

als auf die ewmal verglichene Art und Weift rechts,

beständig vorgenommen werden könne. Wobey es

dann auch vor dasmal blieb.)

xv. An statt ein Fürsienrecht öder andere reichs

ständische Gutachten zuzuziehen , ist an, ReichslM

räche eine ganz andere Art in wichtigen Sachek^zü

verfahren hergebracht, die im Weftphälischen Friedet?

zwar nicht berührt ist, aber durch dessen übrige

Verordnungen doch noch eine ganz eigne Rücksicht

bekommen hat^ Nehmlich von der ersten Errich

tung dieses kaiserlichen Hofrachs her war es ganz

natürlich , daß , wenn am kaiserlichen Hofe Gna

de» - oder Staats-Sachen , wie auch Belehnungö-

Sachcn vorkamen^ der Reichshofrath für sich dar

in
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in nichts entscheiden konnte, sondern nur dem Kckl,

ser sein Gutachten zu geben hatte, demselben aber

die endliche Entschließung darauf nach seinem Gut?

finden heimstellen mußte. So stand schon in der

ersten Ordnung vom Jahre 1 501., daß der Hof

rath dem Kaiser in allen vorkommenden Fällen von

der Art schriftlich Gutachten geben solle. Sonst

pflegen große Herren wohl persönlich ihren Mini

sterien beyzuwohnen, und deren Gutachten münd

lich zu vernehmen. Hier scheint aber von je her

«ie die Absicht gewesen zu seyn, daß der Kaiser selbst

den Reichshofraths, Sitzungen beywohne« wollte.

Das schriftliche Gutachten mußte also dem Kaiser

zugeschickt, und mit dessen Entschließung, geneh?

miget oder abgeändert, zurück erwartet werden.

So lange der Reichshoftath nur ein Sta«s? xvr.

«llegium blieb, ohne förmliche Gerichtbarkeit aus-

zuüben, war bey dieser Einrichtung der Reichs-

hofrarhsgurachren nichts zu erinnern. Aber nun

stellte der Reichshoftath auch ein Justitzcollegium

vor. Man konnte also jetzMerwarten, daß Er?

kenntnisse in Rechtssachen gar keiner andern Be

stimmung fähig seyn würden, als wie sie durch

Vereinigung oder Mehrheit der Stimmen unter

den Mitgliedern des Gerichts bloß nach ihrer Ue-

berzeugung und der Pflicht eines unvartheyifchen

Richters sich ergeben würden. Wie aber, wenn

nun auch in Rechtssachen Reichshofraths-Gutachk

ten an das kaiserliche Cabinet ergiengen ? Wie,

wenn hier andere Minister, die mit Reichssachen

sonst nichts zu thun haben sollten, und die auf

die Gerechtigkeit keine besondere Pflicht geleistet

haben, zur Beratschlagung gezogen würden? Wie,

H s . wenn
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wenn gar ein Beichtvater Einfluß haben könnte (wie

von den Zeiten der Ferdinande Spuhren vorkomme«

sollen, daß alle Reichöhofrathsgutachten erst durch

die Hände des Beichtvaters, der ein Jesuit war,

gegangen seyen(x); so freylich in Ansehung des

Teutschen Reichs kein geringes Stück der Herrschaft

der Welt von Seiten dieses Ordens gewesen wäre?)

Wie, wenn sich selbst aus einigen Beyspielen he«

vorgethan hätte, daß in den Reichshofrarhs-Gut,

achten nicht bloß Rechtsgründe, sondern auch po-

Mische Gründe mit angebracht würden ? — Kurz

hier ließen sich freylich allerley Betrachtungen an

stellen, die wenigstens begreiflich machen, daß auch

dieser Artikel nicht ohne Beschwerden geblieben ist.

Gemeiniglich ergibt sich aber doch aus den Aus?

fertigungen der Erkenntnisse, wie sie auf die Reichö

hofrathsgutachten zu erfolgen pflegen, daß es heißt:

Kaiserliche Majestät haben gehorsamsten Reichs,

Hofraths Gutachten approbirt.

xvii. Ausser der kaiserlichen Gerichtbarkit, wie sie

heutiges Tages atnwCammergerichre und Reichs-

hofrarhe, als den beiden höchsten Reichsgerichten,

für ganz Teutschland in der höchsten Instanz aus

geübt wird, konnte nach der Verfassung des Mitt

lern Zeitalters der Kaiser auch über mittelbare Mit

glieder des Reichs in Concurrenz mit deren ordent

licher Obrigkeit eine Gerichtbarkeit erster Instanz

ausüben; fo daß ein Unterthan den andern sowohl

beym

(y) In dieser Rücksicht ward schon 1644. die

Erinnerung gemacht, künftig der Reichshofraths,

vrdnung einzuverleiben: "daß sonderlich dem ge,

Heimen und Cönscienz - Raths in Justitzsachen die

Hände ganzlich gebunden werden möchten."

Meiern acis comllisl. TH. s. S. 28«.
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beym Kaiser als bey den landesherrlichen Gerich

ten belangen konnte. Diese Gattung der kaiser

lichen Gerichtbarkeit ward bisweilen in gewisse»

Districten einem besondern Richter verliehen , der

alsdann in dem ihm angewiesenen Districte sowohl

über mittelbare als unmittelbare Personen und Gü

ter Recht sprechen konnte, jedoch der Appellation

an den Kaiser unterworfen blieb. Von solchen

kaiserlichen Landgerichten, wie man sie nannte,

sind verschiedene in Abgang gekommen, weil mit

der heutigen Verfassung, da ein jeder Reichsstand

ewe völlig ausschließliche Gerichtbarkeit in seinem

4ande behauptet, und keine Evocation seiner Unter-

thanen in erster Instanz an die Reichsgerichte ge

startet, jene Art der kaiserlichen Gerichtbarkeit sich

nicht wohl vereinbaren läßt. Indessen waren zur

Zeit des Westphalischen Friedens noch einige solche

Gerichte im Gange , als insonderheit das kaiser

liche Hofgericht zu Rothweil, und das kaiserliche

Landgericht in Schwaben. Ueber beide wurde in

den Friedenshandlungen verschiedenes verhandelt,

weil viele Reichsstände in Schwaben und Franken

erhebliche Beschwerden dawider vorbrachten , und

auf eine gänzliche Abstellung dieser Landgerichte

drangen. Das in Schwaben war aber in Hän

den des Hauses Oesterreich; Daher konnte im

Frieden weiter nichts bewirket werden, als daß

auf dem nächsten Reichstage über Abschaffung der

kaiserlichen Landgerichte weiter gehandelt werden

sollte. (Eben das ist in den folgenden Wahlca-

pitulationen wiederholet worden , aber noch nicht

zur Vollziehuvg gekommen.)

>? >
'

H 5 , IX.
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. IX.

Einige Sachen, so noch von dem Friedenscon-

gresse auf den nächsten Reichstag zur Erörterung

und Entscheidung verwiesen wurden. ,

IM. Vorzüglich wurden «och auf dm nächste» Reichs,

tag »ermieseu die Errichtung einer beständigen kaiserliche»

Wahlcapitnlation, — IV. V. und die Art, wie künftig mit

Römischen Königswahlen zu Wel k gegangen «erden sollte. —

Vi. Mehr andere Gegenstände benannte der Friede, als eine

Sxortelvrdnung, Verbesserung des RcichsjustitzwesenS, der

Reichsxelizey, — vn. und desReicksstenerwefens. — vm»

Xll. Ferner war die Rede von ordentlichen und ausserordent,

kichen Reichsdeputationen ; — XlilXVii. wie auch von Di»

rectorien w rcichsftändischenVersammlungeu, — xvilixx.

Endlich, unter ähnliche» Gegenständen, die erst vom nächsten

Reichstage ihre Erledigung zu erwarten haben sollten,, war

hauptsächlich noch das Poftwesen begriffen, wie es das HauS

TariS in Aufnahme ««bracht hatte ; — XXI. theilS in Co!-

lisi» niit der dem Frepherr« von Par verliehenen Oester«

reichisckcn Landpost und kaiserlichen 5?vfp«ff, — xxuxxv^

theils mit andere» reichsftändischeu Territorialposten.

Schicksal, von de» Wesiphälischen Friedens,

^> Handlungen an den nächsten Reichstag verwieg

sen zu werden, traf noch mehrere beträchtliche Ge-

genstäsde, von denen nur noch zwey das Giück ges

habt haben, nebst dem oben erwehnten Artikel von

der Achtsevklarung im Jahre 1711. zu eimm g«

wissen Schlüsse zu komme».

Einer derselben betraf die Abfassung der kai

serlichen wahlcapitulation, die bisher immer

von den Churfürsten alleine geschehen , und nur in

soweit von den übrigen Ständen genehmiget wor

den war, als die Churfürsten nur das allgemeine

Beste
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Beste des Reichs vor Augen gehabt zu haben

schienen. In der Wahlcapitulation des Kaiser

Matthias hatten sie aber angefangen , einige Ar

tikel nur zu ihrem Vortheile einzurichten, z. B.

daß nur ihre, nicht des ganzen Reichs Einwilligung

in gewissen Fällen nöthig seyn sollte. Darüber

hatten die übrigen Reichsstande Widerspruch er

regt, und fanden beym Friedenscongreß in so weit

Unterstützung, daß man für billig erkannte, daß

eine auf bestandig zur Richtfchnur dienende Wahl

capitulation in Krqft eines wahren allgemeinen

Reichsgrundgesetzes auf dem nächsten Reichstage

mittelst gemeinfamer Einwilligung fämmtlicher

Reichsstände entworfen werden möchte.

(Die Sache kam jedoch noch nicht auf dem näch- m.

sten Reichstage 165 z., fondern erst 1664. inwürk-

licheBerachschlagung, und, nach neuen Schwierig

keiten , die über den Eingang und Schluß entstan

den, erst 1711. zu einem Vergleiche, vermöge des

sen den Churfürsten zwar unbenommen blieb, mit

einem neu zu erwehlenden Römischen Könige oder

Kaiser noch weiter zu capituliren, aber doch nicht

in gemeinen Reichsgeschäfften oder gemeinsame Ge

rechtsame sämmtlicher Reichsstände betreffend, und

ohne weder in der verglichenen beständigen Capi-

tulation ohne der übrigen Stande Bewilligung

etwas zu ändern , noch anderen Reichsgesetzen und

Gerechtsamen der Stände Abbruch zu thun. So

blieben die folgenden Wahlcapitulationen bis 171 l.

noch auf den vorigen Fuß; Aber die von Carl

dem Vl. wurde zuerst nach der beständigen Wahl

capitulation eingerichtet, deren Ordnung und Haupt

inhalt auch hernach immer beybehalten wurde, bis

H 4 auf
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auf einige Zusätze, die von neuem Widerspruch

gefunden haben, und nach Beschaffenheit einer

jeden Stelle zu prüfen sind. Ueber einige Gegen?

stände haben seitdem selbst die Churfürsten Beden«

ken gefunden, etwas neues in die Wahlcapitulation

einzurücken ; nur durch chutfürstliche Collegialschrei-

ben haben sie dann den Kaiser ersucht, solche Sa

chen an die allgemeine Reichsversammlung zur Be-

rathschlagung zu bringen.)

5 Ein anderer Gegenstand, der mit der bestan

digen Wahlcapitulation ungefähr gleiches Schick

sal hatte, betraf die Rönnjchen RönigswuhleNi

Obgleich Teutschland ein unwjderfprechliches Wahl

reich war, so hatte man doch zur Zeit des West-

phälischen Friedens schon eine Reihe von 20«. Jah

ren hindurch wahrzunehmen gehab! , daß die Kai

serwürde unvcrrückt beym Hause Oesterreich geblie

ben war. Das zu bewirken , glaubte man , habe

hauptsachlich ein jedesmaliger Kaiser nur das chur,

fürstliche Collegium gesucht auf feiner Seite zu

haben , um von Fall zu Fall durch eine Römifche

Königewahl sich der ferneren Thronfolge zu-ver*

sichern. Weil die goldene Bulle der Römischen

Königswahl nicht gedenket, sondern nur die Kai

serwahlen den Churfürsten überläßt; so ward die

Frage aufgeworfen, ob die Churfürsten auch mit

der Römischen Königswahl bloß nach ihrem Gut

dünken zu Werke zu gehen berechtiget feyen, und

ob es nicht auch rathfamer feyn möchte, wenig?

stens die jedesmalige Bestimmung der Frage: ob

auch eine Römifche Königswahl nöthig und zuträg

lich fey ? nicht den Churfürsten alleine zu über?

laßen, damit nicht unvermerkt durch diefes Mittel,

da
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da der Kaiser leichter die Churfürsten allein« ,

das ganze Reich , auf seine Seite bringen könne,

die Kaiserwürde doch so gut wie erblich bloß dem

Hause Oesterreich zu Theil werden möchte. Beide

Kronen Frankreich und Schweden hielten eben das

für sehr wichtig, und unterstützten deswegen dieses

Anliegen auf alle Weise. Allein im Frieden wurde

auch hiervon nur so viel verordnet, daß die Sache

auf dem nächsten Reichstage vorgenommen wer,-

den follte.

(Ehe der nächstfolgende Reichstag zu Stande

kam, brachte Ferdinand der III. 165z. doch noch

die Römische Königswahl Ferdinands des IV. zu

wege; und so auch teopold 169«. noch die von

Joseph. Aber t7li. kam es auch hierüber zwi?

schen den beiden höheren Reichöcollegien zum ver-

gleichsmäßigen Schlüsse: "daß die Churfürsten

bey Lebzeiten des Kaisers nicht leichtlich zur Wahi

eines Römischen Königs schreiten sollen , es wäre

denn , daß der regierende Kaiser sich aus dein Rei

che begeben und bestandig oder allzulange sich aus-'

wärts aufhalten wollte, oder derselbe wegen hohen

Alters oder beharrlicher Unpäßlichkeit der Regierung

nicht mehr vorstehen könnte, oder sonst eine ander

weite hohe Nothdurft, daran des Reichs Conser-

vation und Wohlfahrt gelegen, es erforderte, noch

bey Lebzeiten des Kaifers einen Römischen König

zu Wehlen." 'Diese letzteren Worte haben seitdem

doch wieder Anlaß gegeben, daß von neuem die

Frage entstanden ist: ob darüber, ob außer den

vorhin benannten Fällen eine sonstige hohe Noch-

d«rft von der Art vorhanden sey, die Churfürsten

alleine, oder nur mit Einwilligung der übrigen

H s . Stün
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Stände den Ausschlag zu geben berechtiget seyrr

sollen? Wenn Vergleiche den Rechten nach keine

ausdehnende Erklärung gestatten, so ist hier nach

den Worten des Vergleichs den Fürsten kein Recht

beygelegt, die Frage: ob eine Nothdurft da sey?

mit bestimmen zu helfen. Noch 1764. ist deswe

gen auch die Frage: ob eine Römische Königswahl

nvchig sey? nur durch einen churfürstlichen Celle?

gialschluß entschieden worden.)

. » ? >

Noch verschiedene andere Gegenstände sind im

Westfälischen Frieden auf den nächsten Reichstag

verwiesen , ohne feitdem bis jetzt noch ihre Erledi

gung erhalten zu haben. So sollte l) eine Spor-

telmTaxe am Cammergerichte und 2) eine vollstän

dige Verbesserung des Reichsjustitzwesens vorge

nommen werden. (Davon kam aber in dem fol

genden Reichsabschiede hauptsächlich nur das zu

Stande, was auf dem Deputationötage 164z.

vorgearbeitet war.) Auch z) die Reichspolizey-

ordnung, wie sie 1548. und 1577. abgefaßt wor

den war, sollte von neuem verbessert werden. (Dar

in ist es aber bey einigen Versuchen geblieben, die

1670. auf dem Reichstage in Beratschlagung,

aber nicht zum Schlüsse kamen. Einige wenige

Stücke sind in einzelnen Reichsfchlüssen zur Gesetz

gebung gediehen , alS'insonderheit die Handwerks

mißbrauche 17z l. und noch 1771. die Abschaf

fung des blauen Montags und 1772. der Unehr

lichkeit gewisser Handwerker.)

Vom Reichssteucrwesen ward nicht nur die

Hauptfrage: ob die Mehrheit der Stimmen darin

gelten solle? der Entscheidung des nächsten Reichs-

. tage«
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tages überlaßen, sondern auch vieles, das sonst

noch damit in genauer Verbindung stand. Bey

der Art, wie die so zufällig entstandene Reichsma

trikel des Jahres 1521. zur beständigen Richtschnur

des Retchssteuerfußes geworden war, und bey

den vielfältigen Veränderungen, die sich seitdem

mit vielen Reichsständen zugetragen hatten, konnts

es nicht fehlen, daß sich in dem Verbältnisse der

Beyträge, die jeder Reichsstand thun sollte, große

Mängel Hervorthun mußten. Manche, die als un

mittelbare Reichsstände und Mitglieder dieses oder

jenen Kreises zur Reichssteuer mit angesetzt waren,

hatten seitdem das Schicksal gehabt, von anderen

als Unterthanen behandelt zu werden. Manche wa

ten in ihren Vermögensumständen so heruntergekom-

men, daß sie nicht nur eine Herabsetzung ihrer An

lage, sondern auch einen Nachlaß ihrer Rückstände

suchten. Andere hatten hingegen wohl eine Erhö

hung ihres Ansatzes ertragen können. Also war es

wohl der Mühe werth, vom nächsten Reichstage zu

erwarten, daß alle die Puncte vott Moderationö-

und Renussions-Gesuchen, von Wiederherbeybrin-

gung abgekommener und unter andere Hoheit gezoge

ner, oder nach der Sprache der Reichsgesetze eximir-

ter Stände, und von Ergänzung der Reichskreise ge

hörig erörtert werden möchten, und alsdann eine

vollstndige und richtigere Reichsmatrikel erst ganz,

von neuem zu Stande gebracht würde. Hernach wür

de auch die Frage von der Mehrheit der Stimmen in

Steuersachen wentgerSchwierigkeitgefunden haben;

Denn die wichtigste Schwierigkeit war allemal die,

daß viele sich immer beklagten, durch die Mehr

heit der Stimmen in unverhältnißmäßige Beschwer

den gezogen zu werden , und daß selbst unter de»

A»
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Anzahl Stimmen und den von jeder Stimme zu

erwartenden Beyträgen gar kein erträgliches Ver?

hältniß obwalte. (Alle diese Dinge sind zwar seit

, 171 1. in den neueren Wahlcapimlatiotten von

neuem zur reichstäglichen Berichtigung empfohlen

worden, aber noch immer nicht dazu gekommen.)

vill. Noch gedachte der Westphälische Friede in et,

lichen Stellen der ordentlichen Reichsdepura?

tton, zu deren Berichtigung auch noch verschie

denes dem nächsten Reichstage überlaßen wurde.

Man hatte nehmlich seit ,548. die Verfügung ge?

troffen, daß, wenn es auch zu weitlauftig fiel, eine

allgemeine Reichsversammlung auszuschreiben, oder,

wenn sie schon im Gange wäre , langer beysammen

zu laßen, allenfalls nur die Churfürsten und von

allen übrigen Ständen nur eine gewisse Anzahl de-

putirte Fürsten, Grafen, Prälaten und Reichsstädte

zusammen berufen oder beysammen gelaßen werden

möchten, um Geschäffte, die keinen Verzug litten,

oder zweckmäßiger von wenigem als gar zu zahl

reichen Versammlungen behandelt werden könnten^

im Namen des gesammten Reichs vorzunehmen.

Solche Reichsdeputationstage, die man wie ver?

jüngte Reichsversammlungen ansehen konnte, wo?

bey auch übrigens meist völlig wie beym Reichs- -

tage verfahren wurde, waren schon mehrmalen mit

Nutzen gehalten worden, wie davon die Reichs«

deputationeabschiede 1564. 1571. und 1600. zum

Beweise dienen können. Der Westphalische Friede

setzte aber auch hier eine völlig zu beobachtende

Reliqionsgleichheit fest, und überließ nur dem

nächsten Reichstage, die auf evangelischer Seite

noch fehlende Anzahl der Personen zu ergän-

, ... zen
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Jen (^) und überhaupt diese ordentliche Reichsde,

putation zur gemeinen Reichswohlfahrt noch näher

«inzurichten (s).

(Diesen Auftrag hat nun der nächste Reichs

tag 1654. dergestalt vollzogen, daß soviele evan-

gelisch fürstliche gräfliche und reichsstädtische Stim?

men hinzugefügt sind, als nöthig war, um beide

Religionötheile auch hier in völlige Gleichheit zu

setzen, weil von denen, die auf catholischer Seite

einmal unter der Zahl dieser Deputirten waren,

keiner davon abgehen wollte; Selbst in Ansehung

der Churfürsten, deren damals vier catholische und

drey evangelische gerechnet wurden , verordnete der

Reichsabschied 1654., daß bey dem nächsten De?

putationötage zwischen den drey evangelischen Chur

fürsten ein viertes unter ihnen alternirendes Vo

tum statt haben sollte (b). Diesen Vorschriften

gemäß ward auch noch unter Ferdinand dem III.

ein solcher NeichödeputationStag eröffnet , und

unter Leopolden fortgesetzt. Man brach ihn aber

ab, um einem Reichstage Platz zu machen, der

seitdem zufälliger Weise immerwährend geworden

ist., und eben damit die ordentliche Reichsdeputa

tion, so lange diese Umstände fortwähren , entbehr

lich gemacht hat. Seit 1742. hat zwar die Wahl-

capitulation wieder in Erinnerung gebracht, die

ordentliche Reichsdeputation wieder in Stand und

Aktivität zu fetzen. Allein die Personen, aus wel

chen jetzt unfere Reichsverfammlung besteht, sind

selbst

O) Osnabr. Friede Art. 5. §.51.

(s) Osnabr. Friede Art. z. §. z.

(b) Reichsabsch. 16Z4. §.191. 194.
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selbst in so geringer Anzahl, daß man deswegen

nicht nöthig hat, den Reichstag in eine Deputa-

tion zu verwandeln, deren Hauptzweck ohnedem

wegfallt, so lange der Reichstag selbst beysammen

ist; ohne der Schwierigkeiten zu gedenken, die

wegen des Religionsverhältnisses sowohl in Anse

hung der Chursürsten als sonst von neuem entstan

den sind.)

Schon lange vorher, ehe man an jene ordent

liche Reichsdeputativn dachte, war eine ganz an

dere Gattung Deputationen üblich , die man

jetzt zum Unterschiede von jenen außerordentliche

Reichsdepurarionen nennt, auf welche ebenfalls

eine im Westphälischen Frieden enthaltene Verord

nung gerichtet ist. So oft nehmlich im Namen

sämmtlicher Reichsstände gewisse Ausrichtungen vor

kamen , es fey nun am Orte des Reichstages selbst,

z.B. dem Kaiser oder anderen hohen StandeS-

personen ein Compliment zu machen, oder auch

außerhalb des Reichstages etwa einen FriedenS-

congreß zu beschicken oder einer Cammergerichrs-

visitation beyzuwohnen, u. s. w. , so wurden jedes

mal aus allen drey Reichöcollegien so viele Stände,

als man nöthig fand, dazu auöersehen. Auch

hierauf erstreckte der Westphälische Friede die aus

drückliche Vorschrift der unter den Deputirten zu be

obachtenden Religionegleichheit ; worüber doch seit

dem neue Anstände erwachst« sind. Man hat nehm

lich erstlich die Frage aufgeworfen : ob die Wahl

und Ernennung solcher Deputirten von beiderley

Religionen einem jeden Religionstheile für sich zu

überlaßen fey ? oder ob z. B. im gestimmten Für-

stenrathe sowohl die evangelischen als katholischen

Devu-
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Deputirten durch einen nach Mehrheit der Stim

men abzufassenden Collegialschluß ernannt werden

sollen ? tetzternfalls würde wohl zu erwarten seyn,

daß zwar Stände von beiden Religionen in gleicher

Anzahl, aber nicht von gleichem Nachdruck, son

dern z.B. lauter mächtige catholtsche, und minder

mächtige evangelische Deputirte ernannt werden

möchten. Es ist aber gleich in den ersten Fällen,

die sich nach dem Westvhälischen Frieden ereigne

ten, so gehalten worden, daß jeder Religionötheil

seine eigne Deputirten bestimmt hat (c). Von

Seiten des evangelischen Religionschetls hat man

seitdem sehr der Mühe Werth gefunden , bey die

sem Herkommen zu bleiben, und sich keine davon

abweichende Art der Ernennung der Deputirten

aufdringen zu laßen (6).

Außerdem hat sich aber, insonderheit bey den

außerordentlichen Comitialdeputationen, auch noch

folgender besonderer Anstand hervorgechan. Wenn

am Orte des Reichstages Deputirte zu ernennen

. waren,

(c) Am 27. Apr. (7. May) 165z. ward im

Reichsfürstenrathe eine Deputation beschlossen, um

die fürstlichen Erinnerungen zur Wahlcapitulation

) zusammenzutragen. Darüber ward das fürstliche

Conclusum dahin gefasset: Es seyen Deputirte

in gleicher Anzahl von beiden Religionen zu er«

Wehlen, "und deren Denomination beiden Religionss

„verwandten heimzustellen, welche selbst unter

, „einander sich würden zu vergleichen wissen."

Schauroths Samml. vom cor?. eusnA. Th. 1.

S. 41z.

(6) Die Schlüsse, die das evangelische Corpus

am 4. Nov. 1664. und 6. Der. hierüber ge

fasset hat, finden sich bey Schauroth am a. O.

S. Z9Z. u. f.
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waren, hatte das churfürstliche Collegium gewöhn-

lich den ersten geistlichen und den ersten weltlichen

Churfürsten dazu genommen , also in vorigen Zei

ten Churmainz und Churpfalz, aber seit 162z.

Churmainz und Churbaiern. Jetzt, da der West,

phälische Friede auch hier die Religionsgleichheit

beobachtet wissen wollte? mußte entweder an statt

Churbaiern Churfachsen eintreten ; oder, da Chur-

baiern jetzt auch hier ein beständiges Recht solchen

Deputationen beyzuwohnen behauptete, mußten

nebst Churmainz und Churbaiern auch zwey evan-

gelische Churfürsten , also Chursachsen und Chur-

Brandenburg zu jeder außerordentlichen Reichs

deputation zugelaßen werden. Unter den ersten

Mitgliedern des Reichsfürstenraths gab es gleiche

Anstände, dergleichen nachher auch bey den Chur

fürsten sich noch von neuem geäußert haben. Dar

über ist es zuletzt dahin gekommen, daß die Aus

richtung solcher Comitialdeputationen , wozu sonst

ein jedes der drey Reichscollegien einige seiner Mit

glieder herzugeben pflegte, jetzt gemeiniglich Chur

main; alieine aufgetragen werden, wiewohl mit

jedesmaligem Vorbehalte, daß kein nachtheiliges

Recht daraus erwachsen solle.

xn. So geringfügig diefe Sache fcheint , erheb

lich kann sie' in mancher Rücksicht werden. Unter

' andern bringt ein alt.es Herkommen mit sich , daß

ein jedes Reichsgutachten dem Kaiser, oder in des

sen Abwesenheit dem Principalcommissarien durch

ei.ie außerordentliche Reichsdeputation feierlich

überbracht wird. Das Reichsgutachten an sich

wird übrigens nur von Mainzifcher Canzleyhand

mit den Worten : Churfürstlich Mainzifche Canzley,

unten
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unterschrieben und besiegelt. Was hstr der Aus

fertigung emer so wichtigen Urkunde an Feierlich-

keit abzugehen scheint, ward durch jene persönliche

Feierlichkeit, wenn Mitglieder aller drey Reichs-

collegien das Reichsgutachten selbst überreichte«,

Hinlänglich ersetzt. Aber wenn nun Churmainz im

Reichsgutachten allein die Feder führt, und also bei

des die Ausfertigung und feierliche Ueberbringung /

Hesselben jetzt allein in seiner Gewalt hat; sollten sich

ha nicht zu Zeiten bedenkliche Umstände ereignen

können? — Mich dünkt, das könnte wohl pa

triotische Wünsche veranlaßen, daß die außerordent

lichen Comitialdeputationen auf einen gewissen Fuß

kommen möchten. Wenn außerhalb des Reichs

tages außerordentliche Deputationen zu ernennen

ßnd , wird ein bestandiges Deputationsrechr weni

ger eingeräumt, sondern jede Deputation nach

den Umständen ernannt. - : -

Nebst der Materie von Reichsdeputationen ge- xm.

dachte endlich der Weftphälische Friede auch noch der

Dlrecrorien der relchsftändlscken Versammlun

gen, wovon ebenfalls auf dem nächsten Reichs

tage gehandelt werden sollte. Es hatte nehmlich

in allen reichsständischen Versammlungen von ih

rem ersten Ursprünge her sich meist von selbsten

ergeben, daß, wenn eine gewisse Ordnung in den

Geschäfften und Beratschlagungen herrschen sollte,

doch einer zuerst das Wort führen, einen Vortrag

thun, andere zu Ablegung ihrer Stimmen darüber

veranlaßen , und die Stimmen nach ihrer Gleich

förmigkeit oder Mehrheit zu einem gewissen Schlüsse

sammlen mußte. Kurz jede collegialische Berath-

p. «new. t>. Sraarsverf, Th, II. I schla-
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schlagung könnte nicht wohl ohne ein gewisses Di,

rectorium , wie man nachher jenes alles in diesem

Worte zusammengefasset hat, von statten gehen.

Jedes Collegium haue es nun freylich in seiner

Gewalt, einem seines Mittels durch freye Wahl ein

solches Direktorium auszutragen. Gemeiniglich

geschah es inzwischen, daß der erste im Range auch

jene Directorialverrichtungen übernahm. Dadurch

hörte jedoch das reichsstandifche Collegium nicht

auf, seine völlige Freyheit und die vollkommene

Gleichheit seiner Mitglieder beyzubehalten. Nicht

etwa, wie ein Cammercollegium aus mehreren

Cammerrathen besteht, denen der Fürst einen Cam-

merprasidemen mit selbstbeliebiger Macht vorsetzen

kann, der alsdann Befehlsweise sprechen darf.

Sondern hier hatte unter mehreren völlig gleichen

Mitgliedern einer collegialifchen Versammlung nur

einer als der erste im Range (primus inter pzres)

das Direktorium zu führen. >>

So war z. B. was das churfürstliche Colle

gium betrifft, Churmainz, indem es das Direkto

rium darin zu führen bekam, damit nicht berech

tiget, seine Mitehnrfürsten gleichsam als seine Un

tergebenen anzusehen , oder nach Willkühr zu ver

fahren, oder gar Befehlsweife zu sprechen. Son

dern von selbigen Zeiten her, da die Churfürsten

meist noch in eignen Personen sich zu verfamMlen

pflegten, liefet man mit Vergnügen, wie der Chur-

fürst von Mainz bey allen Gelegenheiten , z. B.

wenn die Frage war, was bey der nächsten Ses

sion vorzunehmen feyn möchte? erst fteundfchaft-

liche Rücksprache mit den übrigen Churfürsten hielt^

und
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und nach deren Entscheidung sich richtete (e);

weit entfernt, daß er alleine hätte unternehmen

sollen, nach seinem Gmfinden zu bestimmen, ob

«nd welche Materien jedesmal zur Berachschlagung

gebracht werden sollten? .. . ...

B><<'> < . : . «'» ' < '-'M:^!>^-iH '

In der That sah man das Direktorium mehr xv.

far eine mit Mühe verknüpfte Dienstleistung an,

als für einen Vorzug von der Art, wie er sich

nur in ungleichen Verhaltnissen über Unrergeordk

ntte oder Subalternen gedenken läßt. Wo chur-

Mrstliche Versammlungen nur durch Gesandten

beschickt wurden, und Churmawz gemeiniglich mehr

«ls einen Gesandten schickte; da war der erste

Gesandte ordentlicher Weise nur zum eigentliche«

Repräsentiren und Stimmen angewiesen ; der

zweyte oder letzte im Range, der gewöhnlich zu

Mainz die Canzlerstelle bekleidete, meist ein Ge,

lehrter von Profession, wenn die ersten Gesandv

. . : . . / , . - , .schaftSk

(e) So kam z. B. in den Wahlhandlungen

des Kaiser Matthias folgendes vor : Den ly. May

?6l2. — "hat man sich verglichen, auf Morgen^

„geliebt es Gott, früh um 7. Uhr wieder im Ra-

' „the zu seyn. — Den 20. May. — Als man

„gestrigem genommenen Verlaß nach früh um 7. Uhr

„wieder im Rathe zusammengekommen, harMainz

' „zu vorstehender Deliberation nachfolgenden Ein«

„gang gemacht: Dieweil man gestern die — Ca°

„pitulation zu verlesen angefangen, — stellten.Se.

.„churfürstliche Gnaden zu Dero Mitchurfürsten

„freundlicher Beliebung , ob man in solcher Ver-

^ ' „lesung continuiren— wolle? Das ist also von

' „den sammtlichen Herren Churfnrsten approbirt,

„und darauf fortgelesen worden" «. Mosers

Anmerk. zur WahKap. K. Franz, Anh. z. S. 4«<?.
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schaftsstellen mit Domherren oder Standespersonen

besetzt waren, hatte das Direktorial -Ministerium

(man nahm hier das Wort Ministerium im eigent

lichen Verstände einer Dienerschaft oder Dienstlei

stung) zu besorgen. So wenig hielt man anfangs

das Direktorium für einen Vorzug, der zu einer

Art von Befehlshabung führen könnte. ,-,

Mit der Zeit nahmen sich aber diejenigen , die

ein Direktorium in reichsständischen Versammlun

gen zu führen hatten, weit mehr heraus. Sie

fiengen an, Sessionen nach ihrem Gutsinden an

sägen zu laßen, Materien nach ihrer Auswahl m

Vortrag zu bringen, in Ausrufung , Niederschrei-

'bung, Sammlung der Stimmen mit mancherley

einseitiger, Willkühr zu verfahren, kurz Key allen

Gelegenheiten sich gewisse ausschließliche Vorrechte

anzumaßen. Das Churmainzische Direktorium

sthien den Vortheil doppelt benutzen zu wollen, da

es zugleich als Erzcanzler des Teutschen Reichs

alle Ausfertigungen in Reichssachen , und was da

hin einschlug , zu besorgen hatte. Ben einer nam

haften Gelegenheit wurde ihm aber einmal zu

Gemüthe geführt, daß sein Direktorium ursprüng

lich eigentlich nur eine dem untersten der Mainzi

schen Gesandten obgelegene Dienstleistung, kein Ma-

gisterium, sondern ein Ministerium, gewesen sey,

und noch seyn müße.

' * '
,

' « .,

Im Reichsfürstenrathe war die Sache beynahe

noch bedenklicher, da von Carl dem V. her der

Oesterreichische Gesandte mit dem Salzburgischen

abwechselnd nach den Materien das Direktorium

zu führen hatte, und mit doppeltem Nachdruck
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sprechen zu können glaubte, weil der Herr, dein

er diente, zugleich die Kaiserwürde bekleidete.

Auch in allen übrigen collegialischen Versammlung

gen der Grafen, Prälaten, Reichsstädte verdiente

die Sache alle Aufmerksamkeit. Hauptsachlich

aber kam in Ansehung der Kreisdirectorien noch

der besondere Umstand in Betrachtung, daß in so

fern , als den kreisausschreibenden Fürsien von

Kaiser und Reichs wegen gewisse Theile der voll

ziehenden Gewalt aufgetragen waren, hier nicht

so völlig, wie in anderen bloß collegialischen Ver?

Haltnissen , eine vollkommene Gleichheit ohne alle

Subordination behauptet werden konnte. Wenig

stens durfte von dem , was in solchen Füllen ver?

möge der Kreisverfassung geschehen konnte, auf

andere reichsständische Direktorien kein Schluß ge-

macht werden. — Nun über alles das kamen

schon bey den Westphälischen Friedenshandlungen

allerley Beschwerden vor. Man konnte sie aber

da nicht erörtern, sondern verwies sie an den Reichs-

tag, wo sie nebst vielen anderen Dingen ihre Er

örterung immer noch erst zu erwarten haben.

Außer den bisher beschriebenen Gegenstände«, xvm.

die der Friede ganz namentlich an den nächsten

Reichstag verwies , kamen bey den Friedenshand

lungen noch verschiedene andere Materien vor, die

nur unter der allgemeinen Anzeige begriffen wur

den, daß auch noch ähnliche Gegenstände vor

gekommen waren , die auf dem Friedenscongresse

nicht hätten abgethan werden können, und also

noch auf künftiger reichstäglicher Erörterung beru

hen würden. Von dieser Art war vorzüglich das

I z Post-
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Postwesen, das deswegen hier noch einige Erläu

terung verdienet.

An statt daß ehedem nur einige Reichsstädte,

als Nürnberg, Cölln, Bremen, :c. ein gewisses

Votenwesen unterhielten, da wöchentlich eine

Fuhr oder ein Schiff an einen gewissen entfern?

tern Ort, z.B. von Nürnberg nach Hamburg, oder

nach Wien abgieng , dem jedermann Sachen gegen

eine billige Abgabe mitgeben konnte; oder daß

Man sonst sich damit behalf, an Orten, wo Canz-

leyboten unterhalten , und öfters mit obrigkeitlichen

Ausrichtungen abgeschickt wurden, denselben oder

auch Metzgern, die zum Viehkauf ausgiengen,

Briefe mitzugeben, ward, nach der in Frankreich

schon seit 146z. in Gang gebrachten Postanstalk,

in Teutschland der erste Anfang des postrvefens

damit gemacht, daß Franz von Taxis dem Kaiser

Max dem I. den Vorschlag that , zwischen Wien

und Brüssel eine reitende Post anzulegen. Wor

auf ihn der Kaiser Max im Jahre 1516. zu sei

nem Postmeister bestellte. Nach seinem Tod«

(15 k 8.) führte seines Bruders Sohn Johann

Baptist« auch unter Carl dem V. diese Stelle fort.

Dessen Sohn Leonhard ward im Jahre 154z. von

Carl dem V. als Niederländischer Generalpostmei-

sier bestellt, und errichtete in eben dem Jahre eine

beständige reitende Post aus den Niederlanden über

tünich und Trier nach Speier, und von da durch

das Würtenbergische über Augsburg und Tirol

nach Italien. Vom Kaiser Ferdinand dem I. be

wirkte eben dieser Leonhard von Taxis schon im

Jahre i s 6z. einen Befehl an alleChurfürsten und
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Dürsten , ihn Key Carls des V. Bestallungsbriefe

zu laßen, und seinen Postboten Key Tag und Nacht

offenen Durchgang zu gestatten. Doch die Nie,

derländischen Unruhen hätten beynahe die ganze

Sache rückgängig gemacht. Allein seit 1595., da

Leonhard von Taxis vom Kaiser Rudolf dem II.

in Freyherrenstand erhoben , und zum Generalober-

Postmeister im Reiche bestellt ward, kam erst die

Sache auf festern Fuß, indem jetzt mit verschie-

denen Neichsstanden , durch deren tander die Po

sten giengen , eigne Verträge darüber errichtet wur

den.- Nun wurde >6czz. noch eine neue Post von

Frankfurt nach Rheinhausen (zur Communication

mit Frankreich), angelegt, und, nachdem Leonhards

Sohn, tamoral Freyherr von Taxis, im Jul.

16 is. vom Kaiser Matthias eine erbliche Belch-

nung über das Generalpostmeisteramt im Reiche

erhalten , erfolgten noch mehr neue Posten in der

Pfalz, in Hessen, nach Nürnberg, Leipzig, Ham

burg u. f. w. »

tamoral ward fchon in Grafenstand erhoben, xx.

und rühmte stch schon vor dem Jahre 1 626. jähr

lich über hundert tausend Ducaten Ueberschuß von

seinen Posten zu haben. Nach Befehlen , die der

Kaiser Ferdinand der II. unterm 2z. Nov. 1627.

erließ, sollte vollends dieses Taxische Postwesen in

den damaligen Kriegszeiten in ganz Teutschland als

ein kaiserlich hochbefreytes Regal eingeführt werden.

Inzwischen hatte Ferdinand der II. auch fchon xxi.

im Jahre 1624. den Freyherrn von Par mit den

Posten in den Oesterreichiscken Erblanden

und zugleich als kaiserlichen Hofpostmeister be-

J4 lehnt.
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lehnt. In dieser letztern Eigenschaft behauptete

er dem kaiserlichen Hofe auch außer den Erblanden

zu folgen, und alsdann auch ohne Rücksicht auf

die Taxifchen Posten das Postwefen sich zueignen

zu können. Hierwider erhielt nun zwar der Graf

von Taxis am >2.Jun. 1641. ein churfürstliches

Gutachten an den Kaiser zu seinem Vortheile (5).

Jin übrigen behielt aber doch das Pansche Post?

wesen in den Erblanden selbst seinen ungehinder

ten Fortgang. '

xxn. Hatte nun das Haus Oesterreich in seinen lan

den de ,^ Taxischeu ReichsgeneralpostmeisteramtS un

geachtet noch eigne Territorialposten angelegt, so

glaubten jetzt auch andere fürstliche Häuser mit

eben dem Rechte ein gleiches thun zu können.

So erhielt z. B. im Jahre 1 640. ein Kaufmann

zu Hilocsheim, RötgerHinüber, eine Concession vom

Herzog Georg von Braunschweig.iüneburg, in des

sen landen Posten anzulegen. Auch die Reichsstädte

hielten sich nicht für schuldig , in ihrem schon von

älteren Zciten hergebrachten Botenwesen durch die

Taxischen Posten sich hindern zu laßen.

'xiii. Das Haus Taxis berief sich hingegen auf die

einmal als Reichsgeneralpostmeister erhaltene kai

serliche Beiehnung, und auf kaiserliche General-

vostpatente, dergleichen Ferdinand der I!. noch am

54. Aug. 1655. ins Reich erlaßen hatte. Selbst

eine im Römischen Gesetzbuche vorkommende Ver

ordnung ehemaliger Römischer Kaiser (ß) sollte

zum Beweise dienen, daß das Postregal ein kai-

se«

(5) L.ünigS Reichsarchiv Th. 4. S. 544. ' ^

(ß) Ii. y, O. c!e f>«i//cs.
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serliches Reservatrecht sey, und niemanden zukom

me, als dem es der Kaiser ausdrücklich verliehen

habe. (Dieses Römische Gesetz sprach eigent

lich von einer Art Vorspann , die außer dem Kai

ser nur noch zweyerley benannten obrigkeitlichen

Stellen zukommen sollte. — Eine feine Probe,

aus Gerechtsamen und Verfügungen der ehemali

gen Kaiser zu Rom und Constantinopel noch jetzt

ausschließliche Hoheitsrechte für das Oberhaupt des

Teutschen Reichs zu behaupten.)

Auf der andern Seite wurden schon über un,xxiv.

mäßige postraxen große Beschwerden geführet,

deren Abstellung selbst im Westphälischen Frieden

Verordnet wurde (K).- Die übrigen Irrungen blie

ben aber in den Friedenshandlungen unerlediget,

«nd mit anderen unverglichenen ^Gegenständen der

künftigen Reichsversamnrlung überlaßen. Darauf

kam zwar in die Wahlcapitulation 1658- eine Stelle

mit Beziehung aufdas churfürstliche Gutachten 1641.

zum Vortheile der Tarischen Reichspost gegen diö

Parische kaiserliche Hofpost. Da inzwischen nach

geendigtem dreyßigjahrigen Kriege auch Churbran-

denburg eigne Posten in seinen Landen angelegt

hatte, welchem Beyspiele hernach ferner die Häu

ser Sachsen, Braunschweig und Hessen folgten;

so ward weder von diesen Territorialposten, noch

vom reichrstädtischen Botenwesen in der Wahlca

pitulation etwas erwehnet. Vielmehr gab eine

Erinnerung, die der Churfürst von Branden

burg bey dieser Gelegenheit thun ließ, daß seinem

Post-

(K) Osnabr. Friede Art. 9. §. 1.

I 5
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Postregale nichts zum Nachtheile verfügt werde»

möchte , zu der Erklärung Anlaß , daß jene Stelle

der Wahlcapimlation nicht das Territorialrecht der

Neichöstande, sondern nur die Collision der Reichs.'

und kaiserlichen Hofpostamter zum Gegenstand«

habe (i). > -

Auch in den Beratschlagungen über die be

standige Wahlcapimlation konnte man zu keiner

entscheidenden Bestimmung hierüber gelangen , die

deswegen noch immer dem Reichstage vorbehalten

blieb, aber bis jetzt noch nicht erfolgt ist. Nur

' seit 1 690. wurde noch bey einer andern Gelegen.'

heit der kaiserlichen Posten in der Stände landen und

Gebieten gedacht, jedoch mit dem merkwürdigen

Zusätze : "wo dergleichen kaiserliche Postamter vors

„Händen und hergebracht" sind. Nach dieser Be.'

stimmung wird es noch jetzt so gehalten , daß die

kaiserlichen oder Taxischen Posten nur da statt fin

den, wo sie vorhanden und hergebracht sind. Wo

das nicht ist, können sie keinem Reichestande auf

gedrungen werden. Denn um selbige Zeit, als

die Taxischen Posten in Gang kamen, war die

Landeshoheit eines jeden Reichsstandes schon so

beschaffen, daß keinem wider seinen Willen der

gleichen Anstalten in seinem lande aufgedrungen

werden konnten ; wie daher auch überall , wo das

Haus Taxis mit feinen Posten aufgenommen und

zugelaßen zu werden verlangte, dazu die Einwil

ligung der tandesherrfchaft gesucht wurde, Eben

so wenig konnte einem Reichsstande verwehrt wer

den,

(!) Mosers Anmerk. zur Wahlcapitul. Carls

des VII. Th. 2. S. 676.
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den, vermöge seiner Landeshoheit auch neu auf

kommende Anstalten , wie diese damals war, in

seinem tande selbst anzulegen, ohne daß es dazu

einer kaiserlichen Concession bedurfte, oder irgend

eine andere Einschränkung dagegen statt fand, als

die sich ein Reichsstand durch eingegangene Vers

träge selbst gemacht hatte. Das Haus Taxis,

das inzwischen bis zur fürstlichen Würde hinauf

gestiegen ist, kann bey der Menge Posten, die

es gleichwohl in einem großen Theile von Teutsch

land im Gange hat, mit seiner tage wohl zufrie

den seyn. Man will jetzt den Ueberschuß dieser

Posteinkünste jährlich auf eine Million Rthlr.

schätzen.
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x.

Friedcnsexecutionshandlungen und Forderung««

der Schwedischen Militz.

I. 11. Schwierigkeiten, die sich wegen Vollziehung bet

Friedens hervorthatcn. — m. Unerwartete Forderung der

Schwedischen Kriegsvolker, — IV. die auf fünf Million«.»

Thc'ler verglichen , — V. und auf sieben Kreise ver

theilt wurde- — vi. Aehnliche Forderung von Hessencas

sel. — VII, Abrede, was sonst gleich nach unterzeichnetem

Frieden zu dessen Vollziehung geschehen sollte, — Vitt, uy,

ter andern , wie die Schwedischen Gelder terminsweise be

zahlt ? und dagegen Plätze geräumt und Kriegsvölker «bge-

dankt werden sollten. — IX. Künftige reichsgrundgesctzliche

Kraft des Friedens, — X-Xtt. mit dessen ausbeduugener

Gewährleistung für alle Theilhader des Friedens, — Xitt.

«ermöge deren ein Schwerst das andere in der Scheide

erhalten muß. — xiv. Trübe Aussichten , die sich gleich

nach geschlossenem Frieden zeigten. — XV. Kaiserliche Be

fehle ,ur Vollziehung des Friedens. — xvi. Widriger

Sckliiß des Congresses zu Münster. — xvn. Erccutionss

Handlungen zu Prag und Nürnberg. — Erecutionshaupt-

receß. — xvm. Selbigem zufolge angesetzte Reichsdcpu- ,

tation, und deren Rcstirutionsverzeichnisse. — XIX, Nun

mehrige Coiisi'sten; des Friedens. — xx. Endlich auch noch

gehobene Schwierigkeiten wegen der Pfälzischen Restitution

in Ansehung des Erzamts, — xxi. uud der Stadt Fran,

kenthal.

l. ^^«s alles, was ich bisher beschrieben habe,

mag hinlänglich seyn , um sich einen Begriff

zu machen, welchen weitumfassenden Einfluß der

Westphälische Friede auf die ganze Teutsche Reichs-

Verfassung bekommen hat. Aber wie bey den Frie

denshandlungen alles fo weit verhandelt war,

daß man schon dem völligen Schlüsse des Friedens

und der Unterschrift desselben entgegen sah; so

kamen noch zwey Gegenstande aufs Tapet, die

von
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Hon der größten Wichtigkeit waren, und, so große

Schwierigkeiten sie auch^ fanden, doch noch berich-

tiget werden mußten^

Mit den zu den eigentlichen Friedenshandlun- n.

gen bevollmächtigten Schwedischen Gesandten war

meist schon alles so, wie es sich noch jetzt im

Osnabrückischen Frieden in dessen ersten 15. Arti

keln findet, vollkommen berichtiget, als nur noch

die Frage übrig blieb, wie es mit Vollziehung

der vielerley abgeredeten Puncte sowohl jetzt zu?

nächst nach Unterschrift des Friedens als für die

fernere Zukunft gehalten werden sollte. Insonder

heit hatte man hiebe» eines Thetls auf die vieler

ley Restitutionsfälle sowohl von wegen der Amne

stie als zu Abthuung der verhandelten Beschwer

den zu sehen, und andern Theils auf die Erledi

gung der mit fremden Kriegövölkexn befetzten Plätze

und Länder, und, wie es bey.den damaligen Krie

gen noch gewöhnlich war, zugleich auf Abdankung

Ver bisher gebrauchten Kriegsvölker. ^ ,

Ehe hierüber noch die Beratschlagungen in "l.

Gang kamen, fand sich außer den Schwedischen

Gesandten noch von der Schwedischen Armee

ein besonderer Abgeordneter, Johann Ersken, beym

Congresse zu Osnabrück ein, mit dem Ankrage :

Weil doch noch zehn Monathe hingehen dürften, '

ehe der Friede und die darauf zu erwartende Ab

dankung der Kriegsvölker zu Stande kommen möch

te, bis dahin aber die Armee es noch immer in

ihrer Gewalt haben würde, nach ihrer Ausbrei

tung in ganz Teutschland Brandschatzungen aus

zuschreiben ; so hätte sie statt dessen eine Rechnung

7 . ent-
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entwerfen laßen, vermöge deren 50. Escadrons

Cavallerie, jedes monathlich 19064. Rthlr., 6. Re

gimenter Dragoner, jedes monathlich iO98Q.Rthlr.,

6z. Regimenter Infanterie, jedes monathlich

8619. Rthlr. i2Ggr. , die Artillerie 100000., die

Generalität 220507. Rthlr. l2.Ggr. haben müß

ten, fo zusammen auf zehn Monathe zwanzig Mil

lionen Thaler ausmachen würde. Diese 20 Mil

lionen verlangte gedachter Ersken vermöge seines

von dem Schwedischen Kriegsheere habenden Auf

trages noch im Frieden selbst zur baaren Auszahlung

vom ganzen Teutschen Reiche versichert zu haben, um

alsdann mit Abdankung der Militz und Räumung der

festen Platze zu Werke gehen zu können , und dage?

gen dann auch keine Brandschatzungen weiter aus

zuschreiben, jedoch mit Vorbehalt der Unterhaltsgel

der für die Besatzungen und übrige Militz, so lange

sie noch im Dienste begriffen seyn würden.

. i..'^.,.. ^ÄK > (in»' ^

«V. So allgemeingroßes Erstaunen diese unerwar

tete Forderungen machten , so unmöglich erklärten

doch die Schwedischen Gesandten, daß ihnen aus

zuweichen seyn würde. Man mußte sich also,

man mochte wohl oder übel, auch hierüber in

Unterhandlungen einlaßen. Aufdie20 Millionen

Thaler wurden anfangs nur 2. Millionen Gulden

. geboten. Herr Ersken bestand aber auf 1 o Mil

lionen Thaler. Man bot drey, hernach vier Mil

lionen Gulden. Ersken gieng bis auf 8./ hernach

7. Millionen Thaler herunter. Endlich vereinigte

man sich im Junius 1648. auf fünf Millionen

Thaler.

Die
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Die Forderung war zwar eigentlich an das v.

ganze Teutsche Reich gerichtet. Allein von den

zehn Kreisen, worin Teutschland eingetheilt ist,

gierig erstlich der Burgundische Kreis ab, weil

dessen Inhaber, der König in Spanien, an dem

Frieden keinen Theil nahm. Das Haus Oester-

reich und das Haus Baiern behaupteten für ihre

Kriegsvölker allenfalls zu gleichen Forderungen be

rechtiget zu feyn. Alfs entließ man auch die bei

den Kreise Oesterreich Und Baiern von diefer Ver

bindlichkeit. Die übrigen sieben Rreise mußten

sich aber bequemen, die Zahlung zu leisten.

" Eine ähnliche Forderung von 6oo. tausend Tha- vr.

lern wurde nur noch der Frau iandgräfinn von

Hessencassel zu ihrer Schadloshaltung Und für

die Räumung der mit Hessischen Völkern besetzten

Plätze zugestanden. Deren Zahlung wurde auf

die Erzstifter Mainz und Cölln, auf die Bisthümer

Paderborn und Münster und auf die Abtey Fulda

angewiesen. ^5^5"

Nun blieb noch übrig zu bestimmen, wie es vn.

mit der Vollziehung und künftiger Festhalrung ,

des Friedens felber gehalten werden sollte, I«

dieser Absicht ward festgefetzt, daß von der Zeit

an, da die Gesandten den Frieden unterzeichnet

haben würden , in acht Wochen die allerseitige

Genehmigungsurkunden gegen einander ausgewech-.

selt werden sollten. Doch schon unmittelbar nach

der Unterschrift des Friedens sollten alle Feindseligr

feiten aufhören, und die verglichenen Puncte sofort

zur Vollziehung gebracht werden. Zu dem Ende

sollte
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sollte sofort ein kaiserliches Edict ins Reich erge

hen, vermöge dessen ein jeder, dem der Friede

etwas zu restituiren oder zu leisten auflege, an

gewiesen werben sollte, schon in der Zwischenzeit

zwischen der Unterschrift und Genehmigung des

Friedens demselben nachzuleben. Eben das Edict

sollte auch sowohl den kreisausschreibenden Fürsten

als den Kreisobersten eines jeden Kreises anbefeh

len, auf Ersuchen derer , die vermöge des Friedens

restituirt werden sollten, denselben die erforderliche

Hülfsvollstreckung zu leisten. Nur wenn sie selbst

dabey imeressirt waren, oder denExecurionsauftrag

ablehnten, sollten die ausschreibenden Fürsten oder

Kreisobersten eines benachbarten Kreises denselben

übernehmen. Auch sollte einem jeden unbenom

men seyn, wo er es nöchig fände, eine kaiserliche

Commission zur Vollziehung dessen, was der Friede

zu seinem Vortheile enthalte, zu erbitten, wozu

ein jeder Theil zwey oder drey Commissarien vor

schlagen, der Kaiser aber von jeder Seite einen,

mit Beobachtung der nöthigen Religionsgleichheit,

Wehlen könnte.

VIII. Von den für die Schwedische Militz bedun

genen fünf Millionen Thaler sollten ebenfalls gleich

nach Unterfchrift des Friedens 18O0. taufend Tha

ler baar, 120«. tausend Thaler in Anweisungen

auf gewisse Reichsstande, die zwey übrigen Millio

nen zu Ende des Jahres 1649. und ,650. ent

richtet werden. Wogegen dann auch die Räumung

der befetzten Plätze und die Abdankung des Kriegs-

volkes, foviel davon nicht jede Macht zu ihrer Sicher

heit in ihr eigen land zurückzuführen dienlich finden

wür
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würde, mit gleichen Schritten, und nach einer zwi

schen den Befehlshabern der Kriegsheere zu treffen

den Verabredung ins Werk gerichtet werden sollte.

Wider die Verbindlichkeit des Friedens sollte m.

weder irgend eine gegenwärtige oder künftige Pro-

testätion, oder Widerspruch, noch sonst jemalen

etwas, es rühre auch her, von wem es wolle,

geachtet werden. Der Friede selbst sollte auch für

die Zukunft als etnReichsgrundgejey allen und

jeden Mitgliedern des Reichs zur Richtschnur die

nen, und zu dem Ende auch dem nächsten Reichs

abschiede sowohl als der kaiserlichen WahKapitu-

lation einverleibt werden. Wer ihm entgegen

handeln würde, sollte des Friedbruchs schuldig er

klärt und zur vollkommenen Gnugchuung angehal

ten werden. , ^ . . , >.i -«.Z

, . . ' ' , 'i:

er,. Alle und jede Theilhaber des Friedensschlusses x.

sollten hingegen verbunden seyn , dessen Inhalt ge

gen einen jeden zu vertheidigen Wenn sichs

zutrüge, daß irgend etwas dawider vorgenommen

würde, so sollte der beleidigte Theil den Beleidi

ger zwar vor allen Dingen von aller Thätlichkeit

abmahnen, und die Sache selbst entweder in Güte

oder im Wege Rechtens erörtert werden. Wenn

aber auf keine von beiderley Arten die Sache in

drey Jahren berichtiget würde, sollten alle und

jede Theilhaber des Friedens gehalten seyn , dem

beleidigten Theile mit vereinigten Nachschlagen und

Kräften beyzustehen, und zu Abstellung des Un

rechts die Waffen zu ergreifen , sobald der leidende

Theil nur anzeigte, daß weder der Weg der Güte

«och des Rechts statt gefunden habe; ohne übri-

p. «nkw. d. Sraarsverf. Th. II. K gSNS
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gens jemands Gerichtbarkeit und der Verwaltung

der Gerechtigkeit Abbruch zu thun.

zri. Durch diese Stelle, welche sowohl im Mün-

sterischen als Osnabrückischen Frieden gleichlautend

eingerückt wurde, bekamen vors erste die beiden Kro

nen Frankreich und Schweden die Pflicht und das

Recht der Gewährleistung über den ganzen In

halt deöFriedens, und also beynahe über die ganze

Reichsverfassung; — freylich nur in so weit, als

der Westphalische Friede etwas bestimmte, dessen U«

bertretung hernach in Frage käme, ohne über dies«

Gränze hinaus sich in Reichssachen mengen zu

dürfen. — So konnten z. B. beide Kronen allen

dings darüber wachen, daß die Churfürsten sich

nicht entziehen durften, über die Art und Weise

der Römischen Königswahl mit den Fürsten sich in

Unterhandlung einzulaßen. Da aber dieses Ge-

schäfft mit dem 171 1. geschlossenen Vergleiche seine

Endschaft erreicht hat; ob jetzt dennoch die Krone

Frankreich noch berechtiget sey, jede einzelne Rö

mische Königswahl als einen Gegenstand der Ga

rantie des Friedens anzusehen, das ist eine andere

Frage. Doch wenn nun diese auswärtige Kronen

behaupten, es sey ein Fall der Garantie vorhan

den, und wenn man dann auch in Teutschland

das Gegentheil glaubt ; wer soll da entscheiden?

So laßen sich Fälle denken, wo selbst diese Fra

ge nicht anders als durch das Glück der Waffen zu

entscheiden seyn würde.

xn. Es ist aber ferner diese Gewehrleistung des

Friedens nicht etwa nur den beiden Kronen auf

getragen, sondern allen und jeden Theilhabern des

., . Frie-
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Friedens, d.i. allen denen, die als kriegführende

und Friedenschließende Theile oder deren Bundes

genossen auf einer oder der andern Seite standen.

Waren also z.B. in Ansehung derer Sachen, wo die

Religion in Betrachtung kam, auf der einen Seite

der Kaiser und alle katholische Reichsstande, und auf

der andern Seite alle evangelische Reichsstände; so

galt unwidersprechlich auf alle Falle, wenn, einem

evangelischen Mitglieds des Reichs gegen die Vor-

schrift des Friedens von catholischer Seite zu nahe

geschähe, die Gewahrleistung des Friedens auch für

den evangelifchen Religionötheil. Auch dieser blieb

also berechtiget, in jedem Contraventionsfalle dem

beleidigten Theile mit Rath und That beyzustehen,

und selbst zu den Waffen zu greifen, ohne daß

weiter etwas erforderlich war, als nach Ablauf

der zu Güte oder Recht bestimmten dreyjahrigen

Frist vom beleidigten Theile darum ersucht zu werden.

Freylich sollte sonst nach ebenmaßiger Vor

schrift des Friedens kein Reichsstand mit Gewalt

der Waffen oder anderen Thällichkeiten sich selber

helfen , sondern sich am Wege Rechtens begnügen.

Allein der Friede selbst darf nur nicht überschritten

oder hintangesetzt werden. Sonst bleibt da jene

Gattung der Selbsthülfe, die auf der Gewährlei

stung des Friedens beruhet, nach den klaren Worten

des Friedens vorbehalten. — (So könnte es aber

von neuem zu einem innerlichen Kriegein Teutschland

kommen; gar zur schlimmsten Gattung bürger

licher Kriege, zu einem Religionskriege , wie selbst

der dreyßigjährige Krieg einer war! — Aller

dings wäre das möglich, wie der Erfolg der Ge

schichte auch mehr als einmal di« Möglichkeit

K s - bey
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beynahe bis zur Würklichkeit gebracht hat. Alleitt

wer würde dabey gewinnen! — und wer anders

vermehren, als zuverlaßig beide Theile! — Und

was folgt daraus? — was anders, als daß beide

Theile Ursache haben, den Westphälischen Frieden,

der einmal so viel Blut gekostet hat, und für ganz

Teutschland so theuer zu stehen gekommen ist,

von allen Seiten heilig und unverbrüchlich zu hal

ten, — auch schon von weitem zu meiden, was

nur zum Fall der eintretenden Gewährleistung füh-

ren könnte, — also brüderlich als Mitglieder eines

Staats mit einander zu leben — oder doch nie

außer Acht zu laßen, daß ein Schwerdt das an,

dere in der Scheide erhalten mögel)

Unmittelbar, nachdem der Friede sowohl zu

Münster als Osnabrück am 14. (24-)Oct. 1648.

gezeichnet war, zeigten sich schon trübe Aussich

ten, ob er auch jemals zur Vollziehung gelangen

würde. Das verabredete kaiserliche iLdicr ward

zwar unterm 7. Nov. 1648. ins Reich erlaßen.

Allein an statt der acht Wochen, binnen welchen

die Ratisication erfolgen sollte, vergiengen über

drey Monathe, ohne daß es dazu kam; es geschah

kein Schritt zu Befolgung dessen, was im Edict

befohlen war; man hörte von nichts als Wider

sprüchen und Schwierigkeiten, die sich von allen

Enden und Orten hervorthaten. Die Kriegsvöl

ker blieben noch, wo sie waren; der ihnen vor

behaltene Unterhalt verursachte noch tägliche Er

pressungen großer Geldsummen. Auch die Con-

gresse zu Münster und Osnabrück konnten noch

nicht geendigt werden. Was würde erst geschehen

sevn , wenn nicht in Abfassung des Friedens schon

^. ^ zum
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zum Voraus auf alles , was zur Vollziehung des

selben gehörte, so sorgfältig Bedacht genommen

worden wäre!

Nachdem endlich am 8. Febr. 1 649. die Aus- xv.

wechselunA der Ratificationen geschehen war,

erfolgte am 2. März 164?. nach einem von den

Ständen dazu gemachten Entwürfe ein genauer

bestimmtes kaiserliches Schreiben an die kreisaus-

schreibenden Fürsten, wie nach dem Buchstaben

des Friedens oder auch nach allgemeinen Grund,

sähen desselben die darin verordneten Restitutionen

auf Unkosten dessen, der zur Restitution angehal

ten werden müßte, geschehen sollten, und wie

allenfalls Zweifel von Erheblichkeit, die sich etwa

über das bloße Factum des Besitzstandes ereignen

möchten, äußerst fummarisch gleich an Ort und

Stelle der Exemtion zu erörtern seyn würden.

Kaum hatte hierauf der Osnabrückische Con-xvi-

greß, wo meist der evangelische Reichstheil war,

in der besten Zuversicht im Mär; 1649. sich aus

einander begeben ; so ließen die zu Münster' noch

beysammen gebliebenen Reichsstände sich in Sinn

kommen, am i z.Apr. 1649. noch einen Schluß

dahin zu fassen: daß von den verschiedenen Ge

genständen der Vollziehung des Friedens erst die

Abdankung der Kriegsvölker und Räumung der von

ihnen befetzten Platze, und nachher alsdann die

Restitutionen, fo der Friede verordnet habe, vor

genommen werden sollten. Wenn es diesem Schlüsse

nachgegangen wäre, würden wohl wenige Par

theyen die ihnen zugesicherte Herstellung oder an

dere Leistungen würklich erlanget haben, sobald von

, , K z Sei-

«
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Seiten der Kriegsheere weiter kein Nachdruck mehr

zu erwarten gewesen wäre. Allein natürlicher

Weise widersprachen die Schwedischen Gesandten

diesem ganzen Schlüsse , womit auch der Münste

rische Congreß im Junius 1649. ein Ende nahm.

xvil. Mittlerweile waren zwischen den Befeßlsha-

bern der kaiserlichen und Schwedischen Kriegsheere

schon im Nov. 1648 zu Prag einige Umerhand^

lungen angegangen , die jetzt zu Nürnberg fortge?

sehr wurden, wo sich nebst den kaiserlichen und

Schwedischen Gesandten bald nach und nach auch

der meisten Reichsstände Abgeordnete einfanden.

Hier ward noch im Jun. 1649. eine Deputation

aus allen drey Reichscollegien niedergesetzt, und

von derselben vorerst am 1 1. Sept. z 649. ein

Präliininär-Receß des Inhalts errichtet: Gleich

nach Unterschrift dieses Recesses sollten gewisse be

nannte Länder und Platze gegen einander ausge

wechselt, und ihren rechtmäßigen Herren zurück?

gegeben werden , als die Oberpfalz gegen die

Nnterpfalz, Prag gegen Augsburg u. s. w. Dan«

sollten in , drey Terminen, jedem von 14. Tagen,

von den fünf Millionen für die Schwedische Armee

drey Millionen, in jedem dieser Termine aber auch

eine gewisse Anzahl Regimenter abgedankt, und

ferner gewisse namhaft zu machende Plätze von

beiden Seiten gegen einander geräumet werden.

Hernach sollte in sechs Monathen die Zahlung

der vierten, und wieder in sechs Monathen die

Zahlung der fünften Million erfolgen. Während

obiger drey Termine sollten alle liquide Restitu

tionsfälle unverzüglich ihre Vollziehung erhalten;

andere, die etwa wegen der großen Menge oder

wegen
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wegen Schwierigkeit des Beweises nicht so ge

schwind erörtert werden könnten, doch in drey

Monathen vom Tage dieses Recesses anzurechnen.

Die hierzu ernannten Reichsdeputirten fiengen xv,

auch gleich an, die Untersuchung der Restitutions

fälle vorzunehmen, und Executionscommissionen zu

erkennen. Es verzog sich aber doch noch bis

zum 16. Jun. i6s<z., daß man mit den beiden

Verzeichnissen derer, die in den drey Terminen

von 14. Tagen, und derer, die in drey Monathen

restimirt werden sollten, zu Stande kam. Da

mit ward dann nun auch der Friedens - Execu-

rions - Haupcreceß geschlossen, der vollends be

richtigte, wie in jeden 14. Tagen Zug um Zug

eine Million Thaler an die Schweden bezahlt, so

viel benannte Plätze gegenseitig geräumet, soviel

Regimenter abgedankt, und die in den Restitu

tionslisten für die drey Termine benannten Par

theyen restituirt werden sollten. Für den ersten

Termin waren deren zy. , für den zweyten 17.,

für den dritten 19., und für die nachherigen drey

Monathe 6c>., ohne andere auszuschließen, die

sich noch melden und ihr Recht dazü beybringen

würden. (Glücklich waren die, welche gleich w

den ersten drey Terminen Zug um Zug mit zu

ihrer Restitution gelangten. Andere haben großen

teils bis auf den heutigen Tag das leere Nach

sehen behalten, als unter andern z.B. die refor,

mitten Einwohner zu Aachen und Cölln mit ihrem

Privatgottesdienste, ungeachtet sie in dem Ver<

zeichnisse für die drey Monathe ausdrücklich mit

benannt waren.)

K 4 S,
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XIX. So kam also erst im Jun. 1650. der schon

im Ott 1648. geschlossene Friede nunmehr in so

weit zu seiner Consistenz, daß jetzt erst Teutsch

land anfangen konnte, die Früchte des Friedens

zu genießen Noch wurde dennoch nöthig gefun-

den, durch ein am 27. Jun. 1650. ins Reich

erlaßenes kaiserliches Edict alle Disputationen,

Predigten und andere Unternehmungen gegen de»

Frieden und dessen Vollziehung zu untersage«.

Nichts desto weniger erschien noch unterm z.Jan.

1 6 5 1 . eine väbstliche Bulle, worin Jnnocenz der X.

den ganzen Frieden, weil er ohne sein Zuthu»

über geistliche Sachen diöponirr habe, für null und

nichtig erklärte.

^ Von einigen besonderen Schwierigkeiten, die

sich Noch in der Vollziehung des Friedens hervor-

thaten, darf ich die nicht unberührt laßen, die

den Churfürsten von der Pfalz betrafen. Bey der

für denselben neu errichteten achten Churwürde

war noch kein Erzamt für ihn ausgemacht, s»

man doch als ein nochwendiges Erforderniß bey

jeder weltlichen Chur ansich. Man mußte alf»

jetzt noch auf ein neues Erzamt denken. Was

dabey in Betrachtung kam, war ein anständi

ger Titel, sodann eine schickliche feierliche Ver

richtung bey der Krönung eines Kaisers oder Rö-

, mischen Königes , und in feierlichen Processionen

dem Kaiser etwas vorzutragen, das zugleich den

Mittelfthild im churfürstlichen Wapen ausfüllen

könnte. Zum Glück fiel man darauf, daß sich

im Erzscharzmelsteramre das alles vereinigen

ließe. Beym Titel war an sich nichts zu erin-

4 nern.
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«er«. Bey der Krönung überließ man dem Erz-

schatzmeister, die Krönungsmünzen unrer das Volk

auszuwerfen; und von den Reichsinsignien , die

dem Kaiser vorzutragen sind, war noch die Krone

übrig, die der Erzfchatzmeister nun eben fo,^Me

der Erztruchseß den Reichsapfel, der Erzmarschall

das Schwerdt , und der Erzkämmerer den Scepter

im Wappen führen konnte. Durch ein Reichs-

gutachten vom i.Nov. 1649. ward das alles des

richtiget. Am 22. Dec. 1651. bequemte sich end

lich der Churfürst Carl ludewig, es anzunehmen,

da er bis dahin noch immer das Erztruchseßamt

nicht hatte wollen fahren laßen.

Eine noch größere Schwierigkeit fand sich in xxl.

der Besitznehmung feines Landes in der Unter-

pfalz am Rheine, dessen völlige Herstellung ihm

der Friede zugesichert hatte. Diese erfolgte zwar

in fo weit, daß die Baiern am 25. Sept. 1649.

Heidelberg , Manheim und andere Platze , die sie

bis dahin befetzt hatten, räumten; worauf Carl

iudewig am 7. Oct. 1 649. selbst wieder nach Hei

delberg kam. Aber in Frankenrhal (einer Pfäl

zischen Stadt, die zwifchen Manheim und Worms

liegt,) war noch Spanifche Besatzung. Weil die

Krone Spanien am Westphälifchen Frieden keinen

Antheil nahm, fo hielt sie sich auch nicht für

schuldig, ihre Besatzung aus Frankenthal abgehen

zu laßen. Der Churfürst hielt sich inzwischen

an Kaiser und Reich , um seine völlige Herstellung

in der ganzen Pfalz zu erhalten. Jm Execu-

tionörecesse vom ,6. Jun. 16 so. ward ihm eins

weilen zur Versicherung die Reichsstadt Heilbronn

5' : ' Ks ' . ein-
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eingeräumt. Endlich wurde der Krone Spanieti

die Stadt Bisanz (Sesan^on) als die Haupt,

stadt in der Grafschaft Burgund (kr»vcde>

domt6), fo bisher eine Reichsstadt gewesen war,

der Krone Spanien, als Inhaberin« besagter

Grafschaft, von Kaiser und Reich als eine Land

stadt abgetreten, wogegen nunmehr am 2z.Apr.
 

Achtes



Achtes Buch.

Der neueren Zeiten fünfter Abschnitt

von den

Folgen des Westfälischen Friedens

und

Ende der Regierung Ferdinands des IN.

164g — i6z?.

1.

Regierungsform des Teutfchen Reichs über

haupt, nue sie nunmehr durch den Westphäli-

fchen Frieden erst recht befestiget worden.

I. Merklich veränderte Verfassung des Teutschen Reichs, —

ll. wie es nunmehr aus lauter besonderen Staaten bestand,—

«ur noch unter einem Oberhaupte vereiniget; — in. ganz an-

ders, als in Frankreich, da die Könige immer ihre Cammergüter

behalten , und zuletzt alles wieder mit der Krone vereiniget

haben ; — iv, olme daß weder Carl der V. noch die Ferdinande

das rückgängig machen können , was endlich der Westphälische

Friede völlig befestigte- — V. So ward Teutschland ein

zusammengesetzter Staatskörper, — vi. vn. der jetzt anders

im Ganzen, anders in seinen einzelnen Theilen zu betrach

ten ist. — vlil. Letztere sind lauter besondere Staaten,—

«on einander eben so unterschieden, wie die verschiedenen

Europäischen Staaten. — ix. x. Daraus entspringt noch

ein besonderer Unterschied der mittelbaren und unmittelba«

ren Mitglieder des Teutschen Reichs, — Xl. Xll. und des

Verhältnisses , worin beide unter der kaiserlichen Regierung

stehen; — insonderheit in Ansehung der kaiserlichen Reser

vatrechte — Xlif. oder in Ansehung dessen , was vor den

Reichstag gehöret ; — XlV. dessen Schlüsse erst durch Ge

nehmigung des Kaisers die Kraft verbindlicher Reichsgesetze

«lange».

Bey
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cy so vielerley Veränderungen, die theils die

vielen wichtigen Verordnungen des Friedens,

theils die so lange angehaltenen und so allgemein

gewordenen Drangsale des Krieges mit sich brach?

ten, war es nicht zu bewundern, wenn nunmehr

beynahe auf einmal eine sehr veränderte Verfas

sung des Teurschen Reichs im Ganzen merklich

ward, oder doch erst recht zu ihrer Festigkeit ge

langte, und jetzt bald in sehr erheblichen Folgen

sich zeigte.

u. Wie zwar nicht leicht so gar große Verände

rungen ganz plötzlich auf. einmal entstehen, ohne

daß zum voraus manche Vorbereitungen wahr

zunehmen wären, deren Folgen sich erst nach und

nach zu entwickeln pflegen ; so war freylich auch

Teutschland schon seit etlichen Jahrhunderten in

dem Falle, daß man wohl sehen konnte, daß es

nicht so, wie Frankreich und andere Europaische

Reiche, ein solch ungetheilteö Reich bleiben wür

de, das nicht anders, als nur im Ganzen, wie ein

einiger Staat betrachtet werden könnte. Nach

dem , was ich oben bey den Zeiten Henrichs des IV.

und Friedrichs des II. von der Erblichkeit der Her

zoge und Grafen, als ursprünglicher Kronbedien

ten, und von den Hoheitsrechten, die nach und

nach geistlichen und weltlichen Reichsständen eigen

wurden , bemerklich gemacht habe (K) , konnte man

schon lange nicht mehr sagen, daß die kaiserliche

Regierung die einzige in ganz Teutschland sey ; und

daß also ganz Teutschland in allem Betrachte nur als

ein einiger Staat angesehen werden könne. Jeder

geist-

(K) Oben Th. 1. S. 16z. Z04. u. f.
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geistlicher und weltlicher Churfürst oder Fürst, Graf

und Prälat, war in der That schon lange wahrer

Regent in seinem tande. Jede Reichsstadt machte

einen eignen kleinen Freystaat aus. Selbst Städ

te, die nicht Reichsstädte waren, hatten sich großen-

theils beynahe auf eben den Fuß gesetzt. Jeder

Reichsritter beherrschte den Bezirk, der zu seinem ,

Rittergute gehörte , wie sein eignes Gebiet. So

gar gab es Dörfer, die sich als kleine Freystaa-

ten ansahen. Also war Teutschland schon lange

in so vielerlei) besondere Sraacen vertheilt, als >

es Churfürstenthümer,- Fürstenthümer, Grafschaf

ten, Reichöprälaturen , Reichsstädte, Reichsritter

und Reichsdörfer gab. Nur in so weit , als alle

diese besondere Staaten das Band, das sie ur

sprünglich noch als Mitglieder eines Reichs zu- '

sammen hielt, nicht ganz zerriffen, sondern noch

in gegenseitiger beständiger Verbindung , und un

ter einerley Reichsgrundgesetzen einem gemeinsa

men höchsten Oberhaupts unterworfen blieben, —

nur in so weit konnte man sagen, daß Teutsch

land im Ganzen doch noch immer Einen Staat

ausmache, noch immerhin Reich sey.

' ' ' ' ' -5 " ^ ' ' '

So lange es in Frankreich noch Herzoge von m.

Burgund und Bretagne gab, sah man selbst in

Frankreich noch Ueberbleibsel einer ähnlichen Ver,

fassung, die in vorigen Zeiten mit der Teutschen

beynahe völlig gleichförmig gewesen war. Aber

bald zeigte sich der große Unterschied , worin

beide Reiche, das Teutsche und Französische, in

ihrer innerlichen Verfassung von einander abgien-

gen, in zwey Hauptsiücken ; einmal darin, daß

der König in Frankreich bey allem Anwachst der

Iran-
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Französischen Herzoge, Grafen , und Prälaten,

doch immer eigne Cammergüter behielt, der Kai?

ser hingegen alle CsMmergüter nach und nach ein?

büßte; und dann darin, daß in Frankreich nach

und nach alles, wie zuletzt auch noch Bourgogne

und Bretagne, mit der Krone vereiniget wurde,

in Teutschland hingegen selbst die Hoffnung, auch

nur verpfändete Cammergüter wieder einzulösen,

zuletzt verlohren gieng.

Alles das, sage ich, war schon lange in

Teutschland auf einen solchen Fuß gekommen , daß

man wohl urtheilen konnte , daß es schwerlich mehr

zu ändern seyn würde ; zumal da selbst der Zw

schnitt, den der übermächtige Kaiser Carl der V«

schon mit großem Anscheine eines glücklichen Fort

ganges dazu gemacht hatte, dennoch durch eine

von Frankreich unterstützte muthige Unternehmung

eines einzigen Teutschen Fürsten vereitelt worden

war. Inzwischen waren noch nicht alle Fragen,

die man über die sonderbare Verfassung, die sich

in Teutschland fast ganz einzig in ihrer Art gebil

det hatte, aufwerfen konnte, schon so bestimmt

entschieden , daß sich nicht noch Einwendungen hät

ten dagegen machen laßen, und daß nicht einen

Ferdinand den II. nach den Siegen bey Prag,'

bey tutter am Barenberge und bey Nördlingen

noch die lust hätte anwandeln können , noch einen

Versuch, wie Carl derV., zumachen, um Teutsch

land so, wie Frankreich, wieder unter Einen Herrn

zu bringen. In so weit kann man den ganzen

dreyßigjahrtgen Krieg als einen gegenseitiaen Streit

über diesen Versuch ansehen. In so weit ist aber

auch klar, daß der westphälische Friede hier-

* über
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über die endliche Entscheidung völlig zum Aus,

schlag wider die Ferdinandischen Entwürfe, zum

Vortheile der Verfassung, wie sie schon so lange

wörtlich im Gange gewesen war, zum Besten der

Teutfchen Reichsstände gegeben hat. — Nicht

daß derselbe die Landeshoheit, und was davon ab,

hängt, erst begründet hätte; — nein, sie war

schon seit Jahrhunderten im Anwachse, und schon

vor dem dreyßigjährigen Kriege so gut, wie in

ihrer völligen Reife; — aber gleichsam das Sie?

gel hat erst der Westphälische Friede darauf ge

drückt, — fürs vergangene damit alle Zweifel ge-

hoben, — für die Zukunft der Sache ihre rechte

Consistenz gegeben.

So ist also nunmehr Teutschland als Ein Reich v.

betrachtet zwar noch ein einiger Staatskörper, aber

nicht wie die übrigen Europäischen Reiche ein ein

facher, fondern ein zusammengesetzter Sraars-

körper , dessen einzelne Theile wieder lauter beson

dere Staaten sind, die nur noch ihren Zusammen

hang unter dem Kaiser als einem gemeinsamen

höchsten Oberhaupte behalten haben. Mit diesem

Begriffe verschwinden alle Schwierigkeiten, die

man sich bisher von der Regierungsform des Teut-

schen Reiches gemacht hat, da man zweifelte und

stritt, ob sie monarchisch, aristokratisch, democra,

tisch, oder vermischt sey. Man dachte nicht daran,

daß zum Maßstabe der verschiedenen Regierungs

formen sich noch eine höhere Abtheilung einfacher

und zufammengefetzter Staaten denken ließ, und

nur auf erstere jene dreyfache Eintheilung paßte.

Die Beyspiele der sieben Provinzen der vereinig

ten Niederlande, der dreyzehn Camons der Schwei

zer
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zer Eidgenossen , und der dreyzehn vereinigten

Staaten in Nordamerika zeigen die Möglichkeit der

Vereinigung mehrerer Staaten in einen zusammen

gesetzten Staatskörper, dessen einzelne Theile deswe

gen doch nicht aufhören, besondere Staaten zu seyn.

Das Teutsche Reich hat nur Noch das eigene, daß

es, ungeachtet seiner Zergliederung in so viele be

sondere Staaten, dennoch sein monarchisches Ober

haupt von vorigen Zeiten her beibehalten hat.

Das läßt sich aber ganz wohl vereinigen, wie

man alle zusammengesetzte Wesen anders im Gan,

zen, anders in seinen einzelnen Theilen zu betrach

ten hat. ^ ^ - -

- «- - '. > , i?Kj«M^

Als ein zusammengesetzter Staatskörper besteht

Teutschland aus so vielerley Staaten , als es

Reichsstande und Gebiete hat, wovon jeder unter

seiner ganz eignen Regierung steht, die wieder

fast nach allen möglichen Gattungen unterschieden,

mehr oder minder monarchisch, aristocrarisch oder

demokratisch, ist. Im Ganzen hat aber das

Teutsche Reich, als Ein Reich betrachtet, noch

immer seine monarchische Verfassung, so lange

die Person des Kaisers von aller höhern mensch

lichen Gewalt unabhängig ist; denn darin zeigt

sich eben der wesentlichste Unterschied zwischen Mon

archien und Republiken, daß in diesen nie eine

einzelne Person unabhängig seyn kann, wie nur

in jenen gekrönte Häupter sind. Kann also Teutsch

land im Ganzen betrachtet in Aufzehlung aller

Europaischen Staaten eben so wenig als Groß

britannien, Schweden, Polen, aus der Zahl der

Reiche und Monarchien weggelaßen werden ; ss

ist deswegen doch keine Folge, daß der Kaiser eine

abso
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«bsolute monarchische Gewalt haben müße, wie

wir sie bey den Königen in Dänemark , Frankreich

und anderen wahrnehmen; sondern er bleibt ein

Monarch , wenn er gleich eben so wenig ohne Be

willigung des Reichstages, als ein König in Groß

britannien ohne Zuziehung des Parlaments , die

Hahin gehörigen Geschaffte vornehmen kann, und

wenn er gleich nicht, wie andere Könige, seinen

Thron erblich, sondern eben, wie der König in

Polen, aus freyer Wahl besitzt.

«5 Betrachten wir aber diesen zusammengesetzten v«.

Staatskörper mit einem davon unzertrennlichen

Blicke auf seine besondere Theite; so zeigt sich

offenbar eine weit größere Aehnlichkeit mit den ver?

einigten Niederländischen , Helvetischen und Nord-

americanischen Staaten, als mit anderen bloß ein?

fachmonarchischen Reichen. Von jenen bleibt frey

lich allezeit das unterscheidende Merkzeichen übrig,

daß wir nicht bloß unter einem Congresse, oder

unter gewissen Generalstaaten, sondern noch immer

unter einem monarchischen, aber mit keiner unbe

schränkten Gewalt versehenen, sondern meist an

reichsständische Einwilligung gebundenen gemeinsam

men höchsten Oberhaupte vereiniget sind. Das hin

dert aber, so oft eine Rücksicht auf die einzelnen

Theile in Betrachtung kömmt, jenen dritten Ver,

gleichungspunct nicht, worin gedachte vereinigte

Staaten mit der Verfassung des Teulschen Reichs,

sofern es in lauter besondere Staaten vertheilet ist,

verglichen werden können.

Jedes Churfürstenthum, jedes Fürstenthum, vm.

jede Grafschaft, jede Reichsstadt, jedes noch so

p. «nc«. d. Sk««tsverf. Th. II. 4 kleü
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kleine Gebiet, das jetzt unter der Anzahl der be

sonderen Teutschen Staaten begriffen ist, hat seine

ganz eigne Regierung, seine eigne Grundgesetze,

sein eignes Steuerwesen, Justitzwesen> Polizey,

Münze, und was noch mehr ist, wenn es will

und kann, seine eigne Kriegsverfassung, und das

Recht Bundnisse zu machen, Krieg zu führen,

Frieden zu- schließen und Gesandten zu schicken.

Kurz, was irgend einem, der mehrere unabhän

gige Staaten in Europa bereiset, deren Verschie

denheit in Verfassung, Gesetzen und anderen Ein-

Dichtungen begreiflich machen kann, das wird einen

Reisenden in Teutschland bald eben so deutlich,

und oft noch viel auffallender belehren, daß es ganz

verschiedene Staaten sind, wo er oft nicht halbe

Tagereisen braucht , um bald republiccmische , bald

inonarchische, bald eingeschränkte, bald beynahe

despotische, bald erbliche, bald auf Wahlfreyheit

beruhende Regierungsformen wahrzunehmen , um

mit jedem neuen Gebiete wieder ganz andere Ge

setze , ganz «ndere Münzen , andere Posten , an

dere Soldaten zu finden. Ungleich häufiger wird

«in jeder, der auch nur kurze Zeit auf Teutfchem

Boden lebt, die Erfahrung machen, daß Teutsch

land aus mehreren ganz verschiedenen Staaten

besteht, als daß es noch unter einem gemeinsa

men höchsten Oberhaupte vereiniget ist.

«r. Ein der Teutschen Verfassung ganz eignes

Berhältniß, so Hieraus erwachsen ist, wird in

Unterscheidung micrelbarer und unmittelbarer

Mitglieder des Temfchen Reichs bemerklich ge

macht. Gleichwie nehmlich zweyerley Dinge, de

ren Verhültniß unter einsnder sich denken läßt,

ohne
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ohne ein drittes dazwischen zu denken, in unmit

telbarem, sonst aber nur in mittelbarem Verhält

nisse gegen einander stehen, (wie z. B. das Ver-

hältniß zwischen Großeltern und Enkeln nur mit

telbar , zwischen Eltern und Kindern hingegen un

mittelbar gedacht werden kann;) so stehet zwar

alles, was sich an Personen oder Sachen in Teutsch

land findet, unter der Hoheit des Teurschen Reichs

und seines gemeinsamen Oberhaupts. Aber da

z. B. ein Rittergut, das in einem Teutschen Für-

stenthume liegt und der fürstlichen Landeshoheit

unterworfen ist, doch nur in fo weit ein Theil des

Teutfchen Reichs ist , als es zugleich einen Theil

jenes Fürstenthums ausmacht; fo kann es in An

sehung des ganzen Reichs doch nur als ein mit

telbares Mitglied desselben angesehen werden. Un

mittelbar sind hingegen nur solche Güter oder Ge

biete, die nicht zugleich Theile eines andern Teut-

schenStaats, fondern nur Theile des ganzen Reichs

sind.

^ Nach diefem Begriffe ist jetzt ganz Teutsch- x.

land in lauter mitttelbare und unmittelbare Glie

der vertheilt, teßtere sind der Regel nach zugleich

Reichsstande, die selbst eigne Staaten zu regieren

haben; jene sind als Theile dieser Staaten deren

Landeshoheit unterworfen. Doch gibt es auch

einige unmittelbare Mitglieder des Reichs, die nicht

Sitz und Stimme auf dem Reichsrage haben, und

also nicht Reichsstände sind (als deren Wesen ei

gentlich in fothanem Sitz und Stimme besteht,)

als namentlich die Reichsritterfchaft und Reichö-

dörfer. Manche Rittergüter, Klöster, und Städte

haben auch ihre Unmittelbarkeit verlohren, und sind

i 2 al«
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als mittelbare Unterthanen unter anderer Stände

Hoheit gebracht worden. Ueber einige wird noch

jetzt gestritten , ob sie für mittelbar oder unmitteK

bar gelten sollen.

Nun concenirirt sich die ganze Verfassung de«

Teutschen Reichs dahin, daß über mittelbare Glie

der desselben von kaiserlichen Hoheirsrechren nur

in so weit noch die Frage seyn kann, als entweder

Beschwerden über ihre ordentliche Obrigkeiten gefüh-

ret werden, oder gewisse kaiserliche Reservatrechte,

die schon vor Entstehung der Landeshoheit im

Gange gewesen , in ganz Teutschland bey der kai

serlichen Gewalt geblieben sind, wie insonderheit

noch der Fall mit Standeöerhöhungen , academi?

schen Würden und Ernennung kaiserlicher Hofpfalz?

grasen und Notarien ist. Doch werden auch sol-

che mit den davon abHangenden rechtlichen Wir

kungen in den meisten tändern nicht anerkannt,

wenn sie nicht erst der landesherrlichen Prüfung

und Genehmigung vorgelegt sind.

Ueber unmittelbare Mitglieder des Reichs kann

kein Hoheitsrecht anders als im Namen des Kai

sers in Ausübung kommen ; nur wieder mit Un

terschied, ob es dem Kaiser alleine überlaßen ist,

wie die meisten Gnadensachen, Belehnungen und

die Gerichtbarkeit, wie deren Ausübung nunmehr

an beiden Reichsgerichten , nur mit Vorbehalt der

Austrägalinstanz, geschieht; oder ob des Reichs

tages, oder doch der beiden höheren Reichscolle-

gien, oder auch nur der Churfürsten Einwilligung

dazu gehöret. Hierüber sind nun theils im West-

phälischen Frieden, theils in den kaiserlichen Wahl-

capitu
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oapimlationen verschiedene Bestimmungen enthalten;

jedoch über letztere ist noch nicht aller Streit ge-

hoben , in welchen Fallen der Churfürsten Einwil

ligung alleine hinlänglich sey.

Selbst der Westphälisthe Friede hat noch Zwei- xm.

fel übrig gelaßen, was außer den darin benanw

ten Fällen , die für den Reichstag gehören sollen,

unter der angehängten Clause! von anderen ähn

lichen Fällen zu verstehen sey oder nicht. Auch

scheint in denen Sachen , die vor den Reichstag

gehören, insonderheit wenn etwas in Frage stehet,

das in allen Teutschen tändern die Gesetzkraft ha-

ben soll , oder wovon die Beschwerde auf die .

Reichsstände selbst zurückfällt, das Gewicht mehr

auf Seiten der stände als des Kaisers zu feyn,

Daher es beynahe häusiger geschieht, daß von

Seiten der Reichsstände etwas in Bewegung ge

bracht wird , um es unter kaiserlichem Ansehen zum

Reichsschluß zu bringen, als daß der Kaiser etwas

vorträgt, wo ihm nur die Einwilligung des Reichs

abgehet. In so weit läßt sich wenigstens zwi

schen dem Kaiser und dem Reichstage noch ein ganz

anderes Verhalmiß wahrnehmen, als dasjenige,

worin ein König von Großbritannien gegen das

Parlament, oder die Könige von Schweden und

Polen gegen ihren Reichstag stehen. Da sind es

immer an sich nur Privatpersonen , hier sind es

wahre Regenten von iand und teuten , die Sitz

und Stimme auf dem Reichstage haben. Selbst

der Congreß in Nordamerica besteht nur aus Ab

geordneten der vereinigten Staaten, deren jeder

von dem Staate, der ihn abgeordnet hat, abhän

gig und an dessen Instruction gebunden ist. Un-

t, z sere
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sere Reichsstände sind selbst Regenten der iänder,

deren Besitz ihnen Sitz und Stimme auf dem

Reichstage gewähret ; die Stimme selbst führen

sie nach ihrem eignen Gntfinden; oder wenn sie

andere dazu bevollmächtigen, steht es bey ihnen,

denselben zugleich Anweisung zu geben, wie sie

stimmen sollen. >

Zum förmlichen Reicksschluß in Kraft eines

Reichsgesetzes oder sonst für ganz Teutschland aus,

zuübenden Majestätsrechts gehört dann freylich

außer dem Reichögutachten, worüber sich die Reichs?

stände vereinigen können, noch die Genehmigung

-des Raisers, mit deren Versagung derselbe jene

Kraft des Reichsgutachtens hemmen kann. Doch

gibt es auch Fälle, wo eine gemeinsame Abrede

sämmtlicher oder mehrerer Reichsstände ohne kai

serliche Genehmigung ihre Wirksamkeit haben kann,

wie auf solche Art über den Münzfuß schon mehr

malen mehrere Stände gewisse vertragsmäßige Ver,

einigungen getroffen und ins Werk gerichtet haben.

ZK
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Verfassung der besonderen Teutschen Staaten, ,

wie sie durch den Weftphälischcn Frieden erst

völlig ihre Consistcnz bekommen; insonderheit

Verfassung der Länder, wo Landstande sind.

I, Nicht nur von Seiten des Kaisers, sondern auch

von Seiten, der Landesobrigkeiten in de» besonderen Tente

schen Staaten gilt von Rechts wegen kein Despotismus. —

Ii. Jeder besondere Staat hat zwar seine eigne Autono

mie; — in. jedoch mit unbenommener Aussucht zum höhern

Nichter. — iv. Der meisten Landesherren Gewalt ist über

dies durch Landstande eingeschränkt. — V. Nur einige Län

der , die ursprünglich nur aus mehreren Dörfern bestanden,

haben gar keine Landstände. ^ vt. In einigen fehlt such

wohl eine oder andere Gattung derselben, z.B. Prälaten

oder Ritterschaft. — vn. Hin und wieder werden nur

noch Dcputationstage gehalten ; oder sind auch alle land?

ständische Versammlungen aus dem Gange gekommen

sehr die Verfassung des Teutschen Reichs,

wie sie der Westphälische Friede erst auf recht

festen Fuß gefetzt hat, sowohl dem ganzen Reiche

als dessen Gliedern sammt und fonders dafür Bürge

seyn kann, daß von Seiten der kaiferlichen Regierung

nicht leicht eine Ausübung despotischer Gewalt zu

beforgen ist ; eben so zweckmäßig ist nach eben die?

ser Grundverfassung auch für die Sicherheit und

Wohlfahrt aller und jeder besonderen Teutschen

Staaten gesorgt, wenn anders nur irgend alles in

dem Verhältnisse bleibt, wie es nach dem Zufchnitt

jener gefetzmäßigen Verfassung feyn sollte.

< Ein jeder dieser besonderen Staaten, er mag u.

noch so klein oder groß oder mittelmäßig seyn , ist

^4.. in
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iü seiner inneren Einrichtung, sofern nur nichts

gegen Reichsgesetze, die doch sehr wenige Ein?

schränkungen dieser Art enthalten , oder gegen ver-

, tragsmaßige oder andere Gerechtsame anderer

Reichölliicglieder dabey vorgehet, aufs vollkom

menste seiner eignen Freyheit überlaßen. Nicht

nur Fürsten und Grafen, sondern auch alle Mit

glieder der Reichsritterschaft genießen in ihren

Familiensachen eine uubeschränkte Autonomie,

d. i. die Freyheit, ihre Einrichtungen nach eigenem

Gutsinden zu machen und nach ihren eignen Ge

setzen zu leben. Und eben die Autonomie gilt

in der innern Einrichtung eines jeden landes , ei

ner jeden Reichsstadt und eines jeden reichöunmit-

telbaren Gebietes, sofern diejenigen, die darüber

zu sprechen haben, unter sich «erstanden sind. Nur

alsdann wenn ein oder der andere Theil der Mey-

«ung ist, daß ihm unrecht geschehe, können solche

Sachen im Wege des Rechrs zur reichsgerichtlichen

Erörterung oder nach Befinden auch an die allge

meine Reichsversammlung gelangen.

Eben dadurch ist nicht nur jede tandschaft und

jede Reichsstadt, sondern jeder einzelner Unterthan

gesichert, daß auch keine landesherrliche oder obrig

keitliche Gewalt zu ihrem Nachchcile gemißbraucht

werden kann; ganz anders als in unabhängigen

Staaten, sie mögen monarchisch, oder aristokra

tisch oder demokratisch regiert werden, wo in keinem

Falle gegen Mißbrauch der höchsten Gewalt noch

die Zuflucht zu einem höhern Richter offen stehet.

In den meisten tändern sind überdies die lar»

desherrlichen Regierungen durch Landstände ein-

ge
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geschränkt, die dann ebenfalls zur Schutzwehr ge

gen Despotismus dienen können. Nach der ur

sprünglichen Teutschen Verfassung, wie sie zur Zeit

des Westphälischen Friedens noch mehr als jetzt zu

erkennen war, ließ sich selbst einige Gleichheit znv-

schen der Verfassung des Reichs im Ganzen und

der einzelnen Lander, wie in mehr anderen Din-

gen, so auch hierin wahrnehmen, daß ungefähr

auf eben die Art , wie der Kaiser zum Reichstage,

so die meisten Fürsten sich zu ihren tandtagen ver

hielten. Ordentlicher Weise waren es alle im

tande befindliche Prälaten , alle Besitzer freyer Rit-

tergüter und alle ursprüngliche Städte des tandes,

die auf dem Landtage Sitz und Stimme hatten.

Nur der einzige Unterschied war freylich nicht zu

verkennen, daß nicht fo, wie ganz Teutschland

unter Reichsstände vertheilt und dem Kaiser nichts

übrig geblieben ist, die tandstände das ganze tand

ausmachen , sondern ein großer Theil des Landes

landesherrlich Cammergut ist. Hauptsachlich war

also alsdann den Landesherren ihrer tandstande

Einwilligung nöthig, wenn gesetzliche Verfügungen,

Steuern oder andere Hoheitsrechte auch auf ihren

Gütern und in ihren Gebieten zur völligen Wirk

samkeit gelangen sollten. Wenn es auch damit

so weit gekommen war, daß überhaupt allgemeine

tandesangelegenheiten auf Landtagen verhandelt

wurden , und tandstände also sich gewisser maßen

als Repräsentanten des ganzen Landes ansahen;

so war doch die Aehnlichkeit, welche die Reichs-

Verfassung mit Congressen verbundener Staaten hat,

von der Verfassung der Teutfchen tander, die tand

stande haben, weit -entfernt.

t 5 ' Eigent-
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V. Eigentlich waren aber auch nur in solchen

tändern tandstände, wo zu der Zeit, als die tan-

desHoheit zuerst aufkam, schon Klöster, Rittergü

ter und Städte vorhanden waren. Manche Gra-

fm und Herren, deren tand oder tandchen nur aus

ihrem eignen Stammsitz und einer Anzahl dazu

gehöriger Dörfer bestand, die also nur leibeigne

nicht freye Unterchanen zu regieren hatten, haben nie

tandstände gehabt, wenn auch gleich in der Folge

ihr Stammsitz selbst, oder ein oder anderes Dorf,

nachher zur Stadt gemacht worden ist. Selbst

größere tänder können jetzt aus mehreren solchen

Grafschaften und Herrschaften zusammengesetzt seyn,

ohne tandstande zu haben , wie davon selbst die

Pfalz am Rheine zum Beyspiele dienen kann.

vi. Hin und wieder hat auch der Umstand, daß der

Adel sich etwa zur unmittelbaren Reichsritterschaft

hält, und so die Klöster sich zu Röichsprälaturen

hinaufgeschwungen, und aus Städten Reichsstädte

geworden sind, daran hinderlich fallen können, daß

keine landschaftliche Verfassung aufgekommen ist,

oder auch eine oder andere Classe von tandständen

fehlet; wie z. B. im Würtenbergischen nur Präla

ten und Städte die tandschaft ausmachen, weil es

da keine landfaßige Ritterschaft gibt. In anderen

protestantischen tändern fehlt es zum Theil am Prä

latenstande, wo man alle dazu gehörig gewesene

Stiftungen fecularisiret, oder auch eine oder andere

derselben nur der Ritterschaft zugewandt und deren

landschaftlicher Vertretung einverleibet hat.

In manchen tändern , wo noch zur Zeit des

WestvlMfchen Friedens Landrag zu halten ganz

gewöhn
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gewöhnlich war, sind die landschaftlichen Verfas

sungen in späteren Zeiten beynahe ganz in Abnahme

gerathen, oder doch an statt eines vollständigen tand-

rages nur Versammlungen eines größeren oder en?

gern Ausschusses der tandschaft oder so genannte

Depmationstaae in Gang gekommen. Viele an?

sehnliche tänder fahren aber noch jetzt fort, von Zeit

zu Zeit tandtag zu halten. Freylich läßt sich der

mögliche Fall gedenken, daß eine aus Eigensinn

versagte landschaftliche Einwilligung eine oder an?

dere gemeinnützige Anstalt zurückhalten könne. Aber

ob der Fall nicht häusiger zu besorgen sey, daß, wo

tandschaften nichts zu sagen haben, willkührliche

Auflagen und despotische Gesinnungen eines tan-

desHerrn oder Ministers ein tand zu Grunde richten

können, ist eine andere Frage. Es fehlt zwar

nicht an Beyspielen, daß übel gesinnte Minister

auch in tändern, wo noch tandtage üblich sind,

groß Unheil gestiftet haben. Würde aber das Un

heil vielleicht nicht noch größer geworden seyn, wenn

keine tandstände da gewesen wären ? Oder wenn

es auf den Credit eines tandes ankömmt, oder,

wenn einem unter zwey tändern, wo tandstände

sind, oder wo keine sind, die Wahl gelaßen würde,

wo man sich niederlaßen wollte; sollte es da wohl

schwer fallen, sich darüber zu bestimmen, welchem

«on beiden man den Vorzug geben möchte?

 



172 Vitt. Folgen d.Westph.Fr.1648-1657.

' - III.

Besondere Beschaffenheit der geistlichen Lander.

1. In den geistlichen Ländern machen die Domcapitel

den ersten Landstand ans, oder vertreten auch wohl überhaupt

die Stelle der Landschaft. — il. Sie errichten besondere

Wahlcapitulativnen mit den geistlichen Fürsten, — ttl. Wenn

kein Eoadjuror zum voraus gewehlr ist, führen sie in der

Sedisvacanz die Regierung. — IV. Auch sonst haben ihre

Vorrechte großen Einfluß auf die Verfassung der geistlichen

Länder. — v. Sind sie gleich nicht Grundherren oder Mit«

eigenthÜMer des. Landes; so bekleiden doch Domherren meist

wichtige Stellen im Lande. — vi. Einiger Unterschied, nach-

^dem Prinzen oder Edelleute geistliche Fürsten werden.' —

Vit. Vortheile adelicher Familien, deren Verwandte Bischöfe

oder auch nur Domherren sind. — vm. Manche Stifter

sind fürstlichen Häusern auf lange Zeit nach einander zu Theil

geworden. — >X. Sonst gibt es gemeiniglich öftere s

ivechselungcn in der Regierung, — und eben deswegen ,

Niger Gleichförmigkeit in Grundsätzen. — X-X,l. Anßerd

find die geistlichen Länder mit starke'» Abgaben nach Rom

beschwert. — xm. Alles das macht einen merklichen Unter

schied zwischen dem Wohlstande geistlicher und weltlicher

Länder.

^ Unsere geistliche tänder haben noch das beson,

^ dere, daß sie Domcapitel haben, d. i. eine

gewisse Anzahl geistlicher Herren von stiftömaßigem

Adel, die berechtiget sind, das Haupt ihrer Kirche,

das dann zugleich der Regent des dazu gehörigen

geistlichen tandes wird, zu Wehlen, oder auch selbst

dazu gewehlet zu werden. Diese Domcapitel ma

chen in den meisten geistlichen tandern zugleich den

ersten tandstand aus. Oder, wo auch keine tand,

stände sind , ersetzen sie gewissermaßen ihre Stelle,

in so fern als wenigstens ohne Einwilligung der

Domcapitel in wichtigen Sachen , die den Staat

oder
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oder die Kirche betreffen, nichts verbindliches von .

genommen werden darf.

' Als Wahlfürstenthümer haben diese tänder u.

noch eine besondere Aehnlichkeit mit der Teutschen

Reichsverfassung. Wie da einem jeden Kaiser oder

Römischen Könige bey seiner Wahl eine Wahlca

pitulation vorgelegt wird; so müßen die meisten

geistlichen Fürsten auch bey ihrer Wahl eine Ca-

pirularion beschwören, die ihnen das Domcapitel

vorlegt (I). Nach Vorschrift des vübstltch canoni?

schen Rechts und nach der Art, wie von Rechts

wegen alle geistliche Stellen ohne alle andere Rück

sicht nur nach Würde der Person besetzt, keines-

weges aber durch Geld oder andere Vortheile er

langt werden sollten, versteht sich freylich, daß

ein wehlendes Domcapitel von dem zu wehlenden

geistlichen Fürsten sich keine Vortheile versprechen

laßen darf, ohne in den Vorwurf einer Simonie

zu fallen; wie dann verschiedene Fürsten aus die

sem Grunde von Päbsten und Kaisern von der

Verbindlichkeit solcher Capitulacionen losgesprochen,

und diese zum Theil für null und nichtig erklart

worden sind. Sofern jedoch eine bischöfliche oder

erzbischöfliche Wahlcapitulation nur solcher Ver

sprechungen, die bloß dem wchlenden Domcapitel

zum Vortheile gereichen, sich enthält, und nur auf

solche Dinge, die der Verfassung unserer Teutschen

iänder und der catholischen Kirche ohnedem gemäß

sind , sich einschränkt ; so ist dabey nichts zu erin

nern. Für das Bisthum Osnabrück gab selbst

der Westphälische Friede die Verordnung, daß eine

beständige Wahlcapitulation zwischen dem Domca-

pitel

(!) Oben Th. l. S. 153.
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pitel und dem Hause Braunschweig errichtet wer?

den sollte; wie auch geschehen ist. So wenig

läßt sich überhaupt bezweifle«, daß nicht alle bi

schöfliche Wahlcapimlationen verworfen werden

können.

in. Auch diese besondere Ähnlichkeit zeigt sich

hier noch mit der Reichöverfassung , daß, wenn

nicht zum voraus ein Nachfolger, wie für das

Teutsche Reich ein Römischer König, so hier ein

Coadjuror gewehlt ist, ein Interregnum , oder,

wie es> hier heißt, eine Gedisvacanz entsteht,

und alsdann eine Interimsregierung, wie dort von

Reichsvicarien , so hier vom Domcapitel eintritt.

Ein solch regierendes Domcapitel, wie es als

dann genannt wird, hat aber, so lange dieSe-

disvacan; wahret, die ganze Regierung zu führen

und alle Hoheitsrechte, selbst mit Inbegriff des

Stimmrechts auf reichsstandischen Versammlungen

auszuüben; außer daß den Domcapiteln der geist

lichen Churfürsten die Theilnehmung an Kaiser-

und Römischen Königswahlen, und dem Chur-

mainzischen insonderheit das Directorium auf dem

Reichstage und unter den Churfürsten bestritten

wird.

iv. Solche Domcapitelische Regierungen geben als

dann (damit es der Teutschen Verfassung an kei

ner Gattung fast nur erdenklicher Mannigfaltig

keiten von Negierungsformen fehle,) ein völliges

Beyspiel wahrer anstocratischer Regierungen

ganzer 5cm der ab. Natürlicher weise hat es auch

nicht an Veranlaßnngen gefehlt, dafür zu sorgen,

daß nicht Mangel und Versuchungen, worin Ari-

stocra?
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sivcraten vorzüglich leicht gerachen können, auch

hier einreißen oder gefährlich werden möchten ; wie

wohl Domherren die Einkünfte des Landes

id ihrer Regierung nur unter sich vertheilen

wollten u. d. g> Ueberhaupt hat sich jedoch un

möglich verhüten laßen, daß nicht der Umstand,

daß Domherren zu Zeiten selbst regierende Herren

sind, und nicht nur das ausschließliche Recht ha

ben, den regierenden Fürsten zu Wehlen, sondern

auch selbst dazu gewehlt werden können, — daß

nicht dieser Umstand selbst auf die ganze Verfassung

solcher geistlicher tander einen merklichen Einfluß

hatte bekommen sollen.

Wenn gleich den Domcapiteln nicht zugestan- v

den wird, was einige behaupten wollen, auch

bey Lebzeiten des regierenden Fürsten Grundher,

ren des iandeS zu seyn, und ein gewisses Mit?

eigenthum desselben zu haben (m) ; so bleibt doch

immer ein solches Verhältniß zwischen dem geist

lichen Fürsten und seinem Domcapitel, daß dieses

nie gänzlich zurückgesetzt werden darf. In den

meisten geistlichen tändern, (wo nicht etwa, wie

zu Bonn , der Hof mit dem Domcapitel nicht an

eben dem Orte ist,) sind gemeiniglich die Prasi-

dentenstellen in der Regierung, in der Cammer,

im geheimen Rache und anderen tandeöcollegien

selbst mit Domherren befetzt. Auch wohl zu Ober-

ömtern im tande, oder zu Statthalterfchaften, Ge

sandtschaften und dergleichen Stellen werden vor

züglich Domherren gebraucht. Oder wo auch

^> deren

(m) Dav. Ge. Strube von der Teutschen Dom

capitel Erb- und Grundherrschaft, in seinen Neben

stunden Th. I. (174?.) S. i-isi.
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deren Gelegenheit selbst nicht ist, solche Stellen W^-'.

bekleiden , da bringt doch ,die Verbindung , worin

gemeiniczlich nur der stiftsmäßige Adel in solch«M^

tändern durch Familienverhältnisse mit Domherren

oder selbst mit dem regierenden Fürsten stehet, «B^/

kürlicher Weise das mit sich, daß außer dem Dom,

capitel der gesammte Adel auf alle Vortheile im

tande den vorzüglichsten Anspruch machen kann.

Wenn Ausländern, die Teutschland näher kennen

lernen, die Vorzüge, die der Teutsche Adel an

den meisten Hosen genießt, auffallend vorkommen;

so sind sie doch nirgend so ausgezeichnet, als in

den meisten geistlichen tändern.

r. , Nur alsdann, wenn etwa einmal ein Prinz

von einem großen Hause zum Besitz eines geistli

chen tandeö kömmt , kann sich vielleicht einige

Mäßigung hierin wahrnehmen laßen. Ist aber,

wie doch gemeiniglich der Fall ist, der Fürst selbst

von adelicher Herkunft; so läßt sich auch von selb,

sten wohl nicht anders erwarten, als daß dieje

nigen Familien, die das Glück haben, des Fürsten

Brüder, Schwäger, Vettern u. s. w.. unter den

ihrigen zu zehlen, nicht unterlaßen werden, die

Gunst des Fürsten auf alle mögliche Weife zu

benutzen, auch anderen das nahe Verhältniß, wor

in sie zum Fürstenthrone stehen, allenfalls wohl

fühlbar zu machen.

l. - Sieht man also unsere geistliche Stiftungen

von der Seite an , wie sie zur Versorgung sol

cher Herren von Adel , die nicht zu Stammhal

tern ihres Hauses bestimmt sind, und zur Auf

nahme ihrer Geschlechter dienen sollen; so wird

diese
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diese Absicht in den meisten geistlichen tändern voll

kommen erreicht. Eine Familie, die nach mehre

ren Generationen nur einmal das Glück hat, einen

geistlichen Herrn ihres Stamms zum Fürsten be

fördert zu sehen, kömmt nicht selten auf einmal

aus Verlegenheiten, worin sie eine Schuldenlast

von hundert und mehr Jahren her gestürzt haben

kann, oder auch in solche Glücksumstande, daß sie

auf Jahrhunderte ihrer ferneren Aufnahme entge

gensehen darf. Glückts auch nicht mit dem Fürsten

hute, so kann doch ein Domherr in mehreren Stif

tern zugleich so einträgliche Pfründen besitzen, daß

auch Domherren, wenn sie nur einigermaßen gute

Haushälter sind , und mit ihren Verwandken eS>

gut meynen, diesen allemal beträchtliche Verlaßen-

fchaften und andere Vortheile zuwenden können.

Von Prinzen aus großen Häusern fehlt es vm.

nicht an Beyspielen, daß sie oft in jüngeren Jah

ren zum Besitz eines oder mehrerer geistlicher Für-

sienthümer gelangen , und daß also alsdann ihre

Regierungen nach Verhältnis ihrer Lebensjahre

geraume Zeit dauern können , oder auch wohl von '

einem Herrn des Hauses auf den andern gleichsam

aus einer Hand in die andere kommen ; wie z. B.

von is8Z. bis 1760. lauter Prinzen von Baiern

das Erzstift Cölln, und mehrentheils noch zugleich

andere Bisthümer gehabt haben. Sonst aber sind

doch geistliche Fürsten gemeiniglich schon Herren

von gewissen Jahren, wenn eine Bischofswahl

auf sie fällt. Folglich gibt es hier seltener lang

wierige Regierungen. " .' '

Eben diese öftere Abwechselung in der Re- ix.

gierung, zumal wenn noch domcavitelische Regie-

p. «mw. d. Sraareverf, Th. li. M run-
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-rungen dazwischen kommen, hat wieder ihre Unbe,

quemlichkeiten, da theils ein jeder dann vorzüglich

nur auf seine Lebenszeit für sich und feine Familie

die Vortheile seines erhabenen Standes, fo gut er

kann, zu benutzen suchen wird, theils auch noch

ungleich weniger, als in erblichen tändern, von

einer Regierung zur anderen eine gewisse Gleichför-

migkeit in Grundfätzen beybehalten wird. Da

kann sichs also nicht felten fügen, daß von einer

Regierung zur andern nicht nur Günstlinge und

Minister, sondern auch ganze Regierungssysteme,

Entwürfe und Anstalten sich änderu , und in ganz

entgegengesetzten Gestalten erscheinen. — Viele

glauben schon darin einen hinlänglichen Grund

wahrzunehmen, warum selten gemeinnützige An?

stalten von allen Gattungen, es sey zur Aufnahme

der Handlung und des Gewerbes , oder zur Beför

derung der Künste und Wissenschaften , oder was

sonst zu eines tandes Aufnahme dienen kann, in

geistlichen tändern fo, wie in weltlichen, zu gedei

hen pflegen.

x. Es ist aber noch etwas, das die geistlichen

tänder drückt, und unabläßig drücken wird, fo

lange sie in dem Verhältnisse bleiben werden, wor

in sie die Römische Hierarchie bisher fest gehalten

hak Der Fürstbischof, den Carl der Große noch

gleich den übrigen Erzbifchöfen und Bischöfen fei

nes Reichs jenfeitö und diesseits der Alpen nur

als den ersten im Range namhaft machte, der

aber stitdem das Glück hatte , als das sichtbare

Oberhaupt der ganzen christlichen Kirche verehrt

zu werden, ist zwar verhältnißmäßig gleich unse

ren Teutfchen Fürstenbifchöftn und Erzbifchöfen auch

, . mit
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mit iand und ieuten und davon zu hebenden Ein-

künften reichlich gnug versehen worden. Weil

aber soviele seiner hierarchischen obersten Gewalt

unterworfene Kirchen und iander ihm soviele Mühe

machen, und an so genannten Curialisten, die er

zu solchen Geschafften und Ausfertigungen braucht,

ihm fo großen Aufwand verursachen; so hat er

es nicht unbillig gefunden, daß seine ehemalige

Collegen und nachherige Unterthanen , wie er nun

mehr die Teutschen Bischöfe und Erzbifchöfe ansah,

seinen Aufwand noch mit stattlichen Geldbeytragen

erleichtern möchten, wie solche auch unter dem

Namen Annaten, Palliengelder oder anderen Dienst

leistungen an Gelde (leruirium) nach und nach

glücklich in Gang gebracht wurden (u), und nach

den vergeblichen Bemühungen der Kirchenvers

sammlungen zu Costnitz und Basel unter dem

Schutze der Aschaffenburger Concordate («) im

Gange blieben (p).

Selbst

(n) Oben Th.r. S. 23r. III.

(0) Oden Th. l. S. 28y. 2yZ.

(p) Annaren werden eigentlich nur von gcrin«

geren Beneficien und von Prälaturen, die nicht

Consistorial sind, bezahlt, und kommen bloß der

pabstlichen Cammer zu gute, ohne daß die Car«

dinale etwas davon bekommen. Was von Erz»

disihümern, Bisthümern und Consistorial-Prälatu-

ren bezahlt wird, kömmt halb an die padstliche

Cammer, halb an das Cardinalscollegium, daker

es c«mm«»e leruitium heißt. (Von izy6. her

betrug es für Salzburg io. tausend Goldgulden.)

Unter dem Namen minut« teruiti» werden ausser

dem noch Sporteln an die Bedienten des Pabstes

und des Cardinalscollegii bezahlt. Die daran

Theil nehmen, sind folgende; l) >Vuäzk»r csräi.

. . . M « N,l>5
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Xl. Selbst die Französische Kirche, die doch sonst

so viele vorzügliche Freyheit behauptet, hat in

de^n

nsll» proteÄoris , 2) lecietsrinZ conßreFgtion!»

conliltorislis , in czus vslläikss eleätionis 6iscuti»

tur, z) relstor csräinslis , 4) vicecsncellsriu«,

Z) lecretsrius prote6toris, 6) lcrivtores spolrolici,

7) sukreulstores, 8) O«pellsni, y) lüukiculsrii,

ic>) Oentensiiu», Ii) Oüinersrii, 12) ?srefrer>grji

. pgpss, ^la?,erii et slii pgrtic!psnte5, 14) prae»

fettus lollicitgtorum , 15) protonotsril spolkolicl,

16) pro msnrellettis clericorum csmerse, 17) Ou-

ttos cancellsrise, 18) i^orrector csncellsrise, ly)

Oltlgriu5 csncellsiise , zc>) Olerici csmerse, 21)

pro plumbo, 22) pro loNiciratione. Nachricht

von Juvavia S. 162. 16z. , wo am Ende noch

, diese Bemerkung hinzugefügt wird : "Freylich ein

„Schwärm Römer, wovon die Primaplana meist

„auf die Veyschüssc der übrigen Christenheit an

gelegt ist; folglich, wie diese entgehen, die apo

stolische Cammer in die größte Verlegenheit ge-

„rathen muß." Im XVl. und XVIl.Jahrlnmdert

betrug die Taxe für Salzburg pro communi et

minuti« seruitiis zusammen 25. bis 26. tausend

Scudi. — Was gibt es aber auch für eine Menge

Ausfertigungen zu Rom zu machen, so oft ein

neuer Erzbischof qewehlr wird? Nehmlich l) ein

vorläufiges päbstliches Placet; 2) die eigentliche

Bestatigungs-Bulle; z> eine Bulle an dieSuffra-

ganbifchöfe; 4) eine an das Domcapitel; 5) eine

an die übrige Geistlichkeit ; 6) eine an die Vasallen ;

7) noch mehr solche Bullen an das Volk der Stadt

und Dioeces; 8) die Consecrations-Bulle ; 9) das

Commissorium, um das Pallium anzulegen; io)

die dabey zu gebrauchende Formel ; 11) die vom

neuen Erzbischofe abzulegende Eidesformel; und

12) noch eine große Anzahl so genannter Facultas

ten, wodurch den Erzbischöfen besondere Gewalt

verliehen wird, z. B. Absolutionen, Dispensatio

nen u. d. g. zu ertheilen, die freylich von Rechts

wegen die erzbischöfliche Gewalt schon von selbsten

in sich fassen sollte. Nachr. v.Juv. S. 157.161.
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Hen Concordaten , wodurch zwar Franz der I. sich

und seinen Nachfolgern das große Recht, alle

Französische Bischöfe und Erzbischöfe zu ernennen

ausbedungen, doch der Annaten sich nicht entle

digen können, (die aus Frankreich jährlich noch

immer ungefähr z, Millionen 6c>O. tausend tivres

betragen sollen.) Also sind auch unsere Teutsche

Bischöfe und Erzbischöfe diesen Abgaben , wie sie

einmal hergebracht waren , unterworfen geblieben;

nur freylich diejenigen ausgenommen, die in pro

testantische Hände gekommen sind, die nun einmal

das ganze Band mit Rom zerrissen haben.

Bey den Friedens - Executionshandlungen zu

Nürnberg gedachte (besage eines in Gegenwart des

kaiserlichen Gesandten Volmac am i2.Jul. 1650.

gehaltenen Protokolls) der Churmainzische Gesandte

Discursweise : "Der Pabst begehrte von dem Trie?

„rischen Coadjutor zo. tausend Ducaten fürs Pal?

„lium ; den Churfürsien von Mainz verirte er eben

„auch so. Das wäre eine schöne Andacht ; beide

„Erzstifte wären ruinirt, und man sollte eine solche

„Summe Geldes nach Rom schicken, daß sie da

„etwas zu verzehren hätten. In Italien wären auch

„Erzbischöfe, die gäben über 100, Kronen nicht. —

„Herr Volmar lachte, und sagte , sie sollten dem

„Pabste schreiben: wo er ihnen die Taxe für das

„Pallium nicht erließe, wollten sie lutherisch wer,

„den. — Jener: es möchte übel aufgenommen

„werden; sonst wäre es wohl das beste Mittel." (q)

Sol-

^ (q) Meiern Nürnbergische Fnedensexecutions«

Handlungen Th. 2. S. 462. Noch in unserm XVIII.

Jahrhunderte mußte der Erzbischof Iacvb Ernst

M 3 von
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xm. Solche Geldsummen« die so oft und ohne alle

Rückkehr nach Rom' gehen, müßen freylich unsere«

geistlichen Ländern zur last fallen. Und so läßt sich

überhaupt begreifen , wie, ungeachtet sonst die Mei;

sien geistlichen tänder den besinn Grund und Bode«

haben, auch sonst der gelindern Regierung wegen dat

Sprüchwort aufgekommen ist : daß unter Krumme

stab (unter dem oben krumm gebogenen bischöflichen

Hirtenstabe) gut wohnen sey, dennoch die meisten

geistlichen tander gegen andere so wenig aufkomme»

können (r). Der Unterschiedwürde recht auffallend

dargethau werden können , wenn man eine genaue

Beschreibung der im Westphalischen Frieden secuta«

risirten tänder, wie sie jetzt sind, und wie sie in vorii

gen Zeiten gewesen, mit einander in VergleichunA

stelle« könnte.

von Salzburg, zwar für das Pallium nur 99z.

Scudi, aber für die päbstliche Bestätigung seiner

Wahlzizz»., also zusammen 32333. Seudi dezahs

len. Der folgende Erzbischof, Andreaö>Jacob v"?

Dietrichsiein, bat um einige Mäßigung (bezahlte

auch überhaupt nur s«. tausend Scndi.) Bene

dict der XIV. nahm eS aber sehr übel , und sagte

im Marz 1748. zum Salzburgischen Agenten Eri?

velli: —^ "IncieFno srtikicio cke s'vete concertsk?

z>er ren^erini oäiolo si dsro'msli e ä tutta Rom,»,

<ZueK« S lc> Kuäio coriluet« 6elts na^ionel'eäeleK

öl voler veäere vilivel« il ?g^>a e ls lsnts leÄe.^

Nachr. von Juvavta S. 164.

(r) Manche lefenswürdige Betrachtungen sin«

den sich hierüber in einer von einem catholische«

Verfasser herrührenden Schrift, unter dem Titel:

"Christ. Friedr. Menschenfreunds Untersuchung

der Frage : warum ist der Wohlstand der prote

stantischen Länder so gar viel größer, als der cath«

Zischen? Salzb. u. Freisingen 177?." «. (96. S )

IV.
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IV.

Einige Eigenheiten der Deutschen Verfassung,

wie sie insonderheit von den Zeiten des dreyßig-

jährigen Krieges und Westfälischen Friedens

her merklich geworden.

l. Vortheile der Deutschen Verfassung , daß unsere Lckn,

desherren eigentlich nur die Gewalt haben sollen GuteS,

nichts Böses z„ thu«. ll. ltt. Nur der Wahn, Herr

des Landes zu fe»n , und eine unglückliche Nacheiferungsfucht

hat oft üble Folgen. — iv. Vor den Seiten des dreyßig«

jährigen Krieges war unter den Fürsten noch eine ganz an,

dere Lebensart. — v. Der Aufwand fieng aber schon an

merklich zu steigen. ^- vi. vn. Auf dem Westphälischen

Friedenskongresse entstand vollends der Streit über Rang

und Erccllenz zwischen republikanischen und churfürstlichen

Gesandten, — VlllX. und die Churfürsten fetzten sich KS«

niqen gleich. —. XI. xn. Das veranlaßt« aber wieder Nach»

eiferung der Fürsten und anderer Stände. Xlli. Einige

Käufer wurden selbst durch den Westphälischen Frieden merk«

lich vergrößert. Auch bequemten sich immer mehrere,

das Recht der Erstgebuhrt einzuführen, Xiv. und die

Nachgebohrnen nicht fowohl mit einer eignen Botmäßigkeit,

nur mit jährlichen Geldzahlungen zu verfolgen.

Halles zusammengenommen, was der Teutschen i.

^ Verfassung eigen ist, wie sie der Westphä-

tische Friede nunmehr eigentlich auf festen Fuß ge

setzt hat, zeigt sich ein Hauvtvorcheil derselben dar

in, daß, wenn alles in der gehörigen Ordnung

ist, ein jeder Landesherr Mittel und Wege gnug

hat, in seinem tande Gutes zu thun, und, wenn

er hingegen Böses thun möchte, entweder 4and-

siände dagegen ins Mittel treten, oder auch alle

und jede Unterthanen noch bey einem höhern Rich

ter Hülst suchen können. — Gewiß im Ganzen

M 4 eine
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eine glückliche Verfassung, womit zugleich dafür

geforget ist, daß von der Landeshoheit, wie sie

sich in fo gar vielerley Händen findet, die freylich

Nicht von emerley Weisheit und Herzensgüte ge

lenket werden können , doch nicht so großes Unheil

zu beforgen ist, wie fönst kleine Tyrannen für ih

ren kleinen Bezirk oft noch gefährlicher, als große

für größere Staaten, feyn können.

u. Nur zwey Klippen gibt es noch , die der Teut-

schen Verfassung ganz besonders eigen zu feyn

scheinen, deren Vermeidung unfern regierenden

Herren und denen, die es werden sollen, nicht

gnug empfohlen werden kann. Einmal scheint

selbst das Teutfche Wort: tandeshcrr, vielen

solche Begriffe beyzubringen , als wenn sie in eben

dem Verhältnisse, wie ein Besitzer eines Gutes

dasselbe für fein Eigenthum hält, fo auch wahre

Herren ihrer tänder wären, um nur nach ihrem

Gutfinden und nach ihrer persönlichen Convenienz

damit schalten und walten zu können. Freylich

sind die Vorfahren unserer jetzigen Reichsstande

ursprünglich nur als Privatbesitzer großer Güter

anzusehen gewefen, und erst nach und nach in die

tage als wahre Regenten gekommen. Da sie aber

das nun einmal sind, so müßen sie auch nicht den

ken, daß die tänder nur ihrenthalben da sind, oder

daß nur eine Anzahl Sclaven zu ihrem Gebote ste

hen, und daß nur Rechte, keine Verbindlichkeiten

ihren erhabenen Stand begleiten, sondern daß sie

auch wahre Regentenpflichten auf sich haben, die

nur dahin gerichtet feyn dürfen, tand und teute

glücklich zu machen , und den Unterchanen Sicher

heit und Wohlfahrt zu verschaffen.
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Ein anderer Umstand, der insonderheit seit den m.

Zeiten des Westphalischen Friedens mehrmalen zum

Unglück ganzer Hauser und Länder ausgeschlagen

ist, und ebenfalls vorzüglich der Teutschen Verfas

sung eigen zu seyn scheint , bestehet in einer

«nbegranzten ^acheiferungssuchr, worin bey der

großen Menge unserer Teutschen Landesherren, die

nicht nur an Macht und Größe, sondern auch

nach den Stuffen ihrer Würde, als Churfürsten oder

Fürsten, geistliche oder weltliche, alte oder neue

Fürsten, Grafen und Prälaten, so gar sehr ver

schieden sind, dennoch immer einer dem andern

nichts nachgeben will, sondern, wie der Churfürst

Könige, so der Fürst wieder Churfürsten, der Graf

Fürsten u.s.w. zuBeyfpielen seinesAufwandeswehlet. /

. Es laßen sich insonderheit in Vergleichung der iv

Zeiten vor und nach dem Westphalischen Frieden

manche, lehrreiche Bemerkungen machen , wie sehr

sich in der Zeit fowohl der Aufwand als die Sit

ten und Gesinnungen an unferen Teutschen Hofen

geändert haben. Ein herzoglicher Rentfchreiber

schrieb einmal in fein Tagebuch : "Heute dato ist

„unser. Herzog mit allen feinen Junkern in das

„Weinhaus gegangen, haben da bankerirt, und

„habe ich dafür acht Thaler ausgezahlt, dar her

„schlampampen." («) Ein anderer Herzog

schickte seinen Sohn auf Reifen, und schrieb an

einen Churfürsten: "Nachdem unser Sohn groß

„und bengelhaft wird, fo sinden wir nöthig, ihn

„in die Fremde zu schicken, und vornehmlich an

..Eurer Uebden Hof, damit er daselbst moi e8 lerne.

., , "Wir

(«) Reißlers Reisen Th. i. S. i iz., (Aufl. 2. S. 84.)

Ms ;
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„Wir haben ihn also mit einem reisigen Knechte

„wohl versehen." (t) tandgrafPhilipp von Hessen?

Rheinfels (geb. 1541. f 1583.) hörte, als er

einen Besuch von einigen Herren vom Hause Pfalz

erwartete, daß ein gewisser Privatmann eben "große

Welsche oder Indianische Hahne" hatte. Damit

er nun "die Pfalzgrafen der Gebühr nach wohl

tractiren möchte," bat er ihn, gegen Bezahlung ihm

einen oder zwey solche Hähne zukommen zu laßen;

der Cammerschreiber sollte die Schuld dafür gleich

entrichten. Auch schrieb er seinem Beamten.: er

möchte 2OO. Hammel für ihn kaufen, die er zu

Rheinfels in feinen Psirch schlagen wollte (u),

v. Eben diesem Landgrafen Philipp machte sein

Bruder, der tandgraf Wilhelm der IV. von Hessen?

Cassel, in einem weitläuftigen Briefe vom 1 4.,Marz

1575. eine lebhafte Beschreibung vom Verfalle

des Fürsteustandes, wie er ihn wegen des schon

damals gestiegenen Aufwandes besorgte. Unter

andern ließ er einfließen: Ihr Vater, tand?

gras Philipp der Großmüthige, habe, ungeachtet

er daöj ganze tand, das seine Söhne in vier

Theile getheilt, zusammen besessen, und noch die

Schmalkaldischen Bundessachen zu besorgen gehabt

habe, dennoch nur einen Canzler, und einen Do?

clor, nebst einem Secretär gehabt, wovon der

erstere für 80. Fl. , der andere für so. Fl., der

dritte zwanzig Jahre ohne Besoldung gedienet.

Jetzt habe ein jeder von ihnen weit mehr Docto,

ren , Secrerarien und Schreiber in hoher Besol

dung. Zudem halte ein jeder einen solchen Hau?

fen

(t) Reißler am a. O.

t«) Schlözers Briefwechsel Th. 7. S. ly8.
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fen Jäger, Köche und Hausgesinde, daß schier

zu. einem jeden Berge ein eigner Jäger, zu einem

jeden Topfe ein eigner Koch, und zu jedem Fasse

ein Schenker sey. Dazu komme das Spiel und

Ausreisest auf Tanze und zu fremden Fürsten , web

che beide Stücke (fügt er hinzu) den Beutel weid

lich fegen und räumen. Auch klagt er über auf?

kommende Welsche Pracht in Kleidung von Sum

met und Seide, und in Ausputzung der Pferde mit

Federn und sammeten Zeugen, "anders nicht,

„als wären wir Welsche Ziebetkatzen , welches sich

„gar übel in diese landeöart schicket. Denn wahr-

„lich Welsche und Teutsche Pracht dienet nicht zu-

„sammen ; sintemal ob sich wohl die Welschen in

„Kleidung stattlich halten, to essen sie desto übler

„und spahrsamer, laßen sich mit einem Gerichte

„Eyer und Salat begnügen, da die Temschen Maul

„und Bauch voll haben wollen/' (v)

Vergleicht man damit den Zustand der Teut- vi.

scheu Höfe, wie sie sich nach den Zeiten des West

fälischen Friedens nach und nach Hervorthun, ss

zeigt sich freylich ein ganz anderes Bild derselben,

wovon manches selbst auf den beiden Congressen zu

Münster und Osnabrück die erste Grundlage be

kommen hat. : .

Unter andern äußerte sich hier der Umstand, v»

daß der Kaiser Ferdinand der II. im Jahre i<5z6.

der Republik Venedig in einem besonder« Decre«

den Rang vor den Churfürsten zugesichert hatte,

den doch selbst das Haus Baiern , ehe es noch

ein-

(v) F. C. v.Mosex Teutsches Hofrecht Th. r.

S. s8-zr.
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einmal die Churwürde hatte , den Venetianern so

wenig ,als auswärtigen Fürsten zugestehen wollen.

Wie nun der Venetianische Botschafter von den

kaiserlichen Gesandten zu Münster mit Kutschen

eingcholet, und mit dem Excellenzritel, der hier

zuerst als ein Eigenthum der Gesandten vom ersten

Range in Gang kam, beehret worden war, so beides

bisher die churfürstlichen Gesandten nicht erhalten

hatten ; so bestanden die Churfürsten darauf, daß

ihnen für ihre Botschafter nunmehr ein Gleiches

zugestanden werden müßte, um der Republik Ve

nedig keinen Vorzug einräumen zu dürfen, ob?

gleich diese wegen der Insel Cypern , die sie von

147z. bis 1 als ein Königreich besessen hatte,

sich in die Reihe der Könige setzen wollte. Die

Churfürsten waren in ihrer Forderung so stand

haft, und wurden von den beiden Kronen Frank

reich und Schweden dergestalt unterstützt, daß end

lich 164z. ein Courier die kaiferliche Entschließung

überbrachte : den churfürstlichen Botschaftern dann

in Gottes Namen die Excellenz zu geben.

vnl. Hiermit kamen nun die Churfürsten in un-

widerfprechlichen Besitz , auf gleiche Art, wie Rö

ntge, Gesandten vom ersten Range oder fo ge

nannte' Botschafter, (Ambassadeurs) schicken zu

können. Sie fuhren auch fort, nicht nur über

Venedig , fondern überhaupt über Republiken, de

ren Zahl jetzt felbst mit den Helvetischen Cantons

und den vereinigten Niederlanden vermehrt war,

den Rang zu behaupten. Sie rückten also (i 6s z.)

in Ferdinands des IV. Wahlcapitulation ein: daß

weder auswärtiger Potentaten und Fürsten, noch

der Republiken Gesandten die Präcedenz vor den
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ehurfürstlichen Gesandten gestattet, noch der Vor

wand, als waren die Republiken für gekrönte

Haupter, und also denselben in Würden gleich zu

halten, geachtet werden sollte. Nur gekrönter

Könige, oder königlicher Wittwen und zur Regie-

rung bestimmter Pupillen Botschafter sollten chur-

fürstlichen Gesandten, diese aber aller auswärtigen

Republiken Gesandten , und auch den Fürsten in

Person ohne Unterschied vorgehen. Die dawider

ehedem ertheilten kaiserlichen Decrete (insonderheit,

wie hernach 1658. namentlich hinzugefügt wurde,

das von 16Z6.) sollten abgestellt und kraftlos seyn.

In der Folge haben sie über dieses Vorrecht (167,.

Aug. 24,) noch einen besonderen Vertrag unter

sich geschlossen, und in den neueren Wahlcapitu-

lationen (1711. u f.) noch deutlicher bestimmt,

daß ihren Gesandten vom ersten Range, es mögen

auch deren mehr, als einer, seyn, allen und jeden

gleiche K«n«re8, in allem, wie den königlichen

Gesandten gegeben werden sollen. So behaupten

demnach die Churfürsten bis auf dett heutigen Tag,

den Königen gleich gehalten zu werden.

Zu Begründung dieses Vorrechts beziehen sie >x.

sich auf eine uralte von etlichen hundert Jahren

her fortgesetzte Observanz , vermöge deren sie weder

am kaiserlichen noch an anderen. Höfen niemals

anderen als gekrönten Häuptern oder königlichen

Wittwen und zur Regierung bestimmten Pupillen

gewichen feyen, fondern jederzeit gleich nach den

selben sowohl in Person als durch ihre Gesandten

ihre Ehrenstelle genommen und hergebracht hatten.

Freylich schien ihnen der Umstand entgegen zu

stehen, daß sie doch nicht so , wie Könige und freye

Re-
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Republiken , einer völligen Unabhängigkeit sich zu

erfreuen , sondern noch Kaiser und Reich als eine

höhere Gewalt über sich hatten. Allein in vori

gen Zeiten war der Mangel der Unabhängigkeit

kein solches Hinderniß , weil man es nicht für wi

dersprechend hielt, daß auch Könige noch den Kai

ser, als den Herrn der Welt und das sichtbare

weltliche Haupt der ganzen Christenheit über sich

haben könnten ; wie dann selbst unter den Chur?

fürsten einer ihres Mittels König in Böhmen war.

Zudem hatte schon der Kaiser Carl der IV. die

Churfürsten mit der Person des Kaisers für so genau,

verbunden erkläret, daß, wer sich an einem Chur

fürsten vergriffe, eben so wie gegen den Kaiser des

Verbrechens beleidigter Majestät schuldig erklart

werden sollte. Insonderheit waren endlich bey

den Kaiserwahlen die Churfürsten in der That so

gut wie unabhängig, und indem sie da zugleich

von anderen Mächten beschickt wurden, hatten sie

immer Gelegenheit, ihren Gesandten auch in der

würklichen Praxi die völlige Gleichheit mit könig

lichen Gesandten zu verschaffen.

r. Damit aber alles das nicht etwa bloß bey den

Ehrenbezeugungen, die sie für ihre Gesandten be,

haupteten, stehenbliebe, fiengennun die Churfür

sten bald an , auch ihre Höfe auf den Fuß der

königlichen einzurichten. Hatte ein Churfürst vor

her etwa einen Hofmarschall und etliche Cammer-

junker und Edelknaben gehalten ; so wurden jetzt

Cammerherren und Obersthofämter, als ein Ober

hofmarschall, Oberkämmerer, Oberstallmeister u.s.w.

eingeführt. Auch in Curialien und im Ceremo-

niel wurde all?s höher gestimmt. Die Anrede:

Durch
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Durchlauchtigster Churfürst , und Eure churfürst?

liche Durchlaucht wurde güng und gäbe gemacht.

Das ganze Ceremoniel in der Hofhaltung selber

und insonderheit im Empfange fremder Gesandten

wurde ganz nach dem Beyspiele der königlichen

Höfe eingerichtet; einige nur mehr nach dem Frau?

zösischen. einige nach dem Spanisch-Burgundischen

Zuschnitt.

Alles das galt nun eigentlich nur von Chur, xt.

surften. An dem, was ihren Gesandten zu Mün

ster und Osnabrück zugestanden war, hatten die

Fürsten keinen Theil bekommen. Ihnen hat man

nie eingeräumt, andere Gesandten, als vom zwey?

ten Range, zu schicken. Alle übrige Gründe,

welche die Churfürsten für sich hatten, kamen auch

nur denselben , nicht den Fürsten zu statten.

Inzwischen gab es verschiedene Fürsien, die mit

den Churfürsten von einem Hause waren , als die

Herzoge von Pfalzneuburg, Zweybrücken, Wei

mer, Eisenach, Gotha, die Marggrafen von An

spach und Bayreuth. Andere fürstliche Häuser

schienen wenigstens manchem Churfürsten, zumal

den geistlichen , an Macht und Ansehen nicht viel

nachgeben zu dürfen. Was war da anders zu

erwarten , als Nacheiferung in Vergrößerung des

Hofstaats, in Erhöhung der Curialien und des

Ceremoniels (v?), und in möglichster Gleichfetzung

der fürstlichen mir allen anderen Gesandten?

Ahm?

(v) Im Jahre 1700. wurde zu Nürnberg im

Namen der correspondirenden altfürstlichen Hauser

ein besonderer Schluß darüber gefasset: daß es

billig und nöthig sey, be». den 'fürstlichen Höfen

in



,S2 Vlll. Folgen d.Westph.Fr.!648 1657.

F,s. Ahmten aber so die größeren altfürstlichen

Häuser den chursürstlichen nach, so merkte man

bald , daß auch die geistlichen Fürsten nicht zurück

bleiben wollten. Auch mindermächtige altfürstliche

Häuser thaten ein Gleiches. Denen folgten wie

der neufürstliche Häuser^, diesen die Reichsgrafen ;

endlich fehlte nicht viel, daß nicht auch Reichs

prälaten und Reichsritter an diesem Geiste der

Nacheiferungssucht Theil nahmen. So kam es

beynahe dahin, wie der erhabene Verfasser des Au,

timachiavells die Beschreibung davon macht, daß

kaum ein iandchen in Teutschland übrig blieb, dessen

regierender Herr sich nicht dünkte, etwas ähnliches

von tudewig dem XIV. zu seyn, sein Versailles

zu bauen, Mätressen und Soldaten zu halten (x).

Noch

in Chargen und Titeln den chursürstlichen sich gleich

zu halten. Au dem Ende sey den Premiermini,

siern und würklichen geheimen Rathen der Titel

Excellenz , wie bey den chursürstlichen Höfen , zu

geben. Und weil die Churfürsten auch eine beson

dere Prärogativ durch die Cammerherren suchten,

dk doch erst vor zo. Jahren diese Chargen bey den

Churfürsten angefangen, nachdem sie vorher nur

an kaiser- und königlichen Höfen gewesen; so hät

ten die Reichsfürsten auch dergleichen Chargen an

ihren Höfen einzuführen, "zumal da es keine wei,

„rere Spesen oder Unkosten verursache, sondern

„an statt des Cammerjunkers der Titel Eammer-

„herr gegeben werden könne." Doch sey darauf

zu sehen, daß er nur solchen Personen gegeben

werde, die nicht geringer, als Rathe, General»

Wachtmeister oder Obersten, im Range standen,

damit sie an chursürstlichen Höfen oder an dritten

Orten keine Schwierigkeit finden möchten. Mosers

Staatsrecht Th. 35. S. 484.

(x) ^»/«'««c/ttsve/ ckszz. 10.
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Noch ein Umstand, der die Zeiten vor undxiu.

nach dem Westphälischen Frieden sehr unterschie

den macht, bestand in der merklichen Vcrgröß^

runcs verschiedener Häuser. Einige derselben

hatten unmittelbar durch den Frieden selbst be

trächtlich gewonnen, als die Häuser Brandenburg,

Mecklenburg und Hessen an secularisirten Stiftern;

so wie fast alle protestantische Reichsstande an

Einkünften ehemaliger Klöster und Stifter, die

ihnen der Besitz vom i.Jan. 1624. nunmehr

auf ewig sicherte. Nach und nach entschlossen

sich auch immer mehrere Häuser das Rechc der

iLrstgebuhrt einzuführen, so daß in einem jeden

solchen Hause, oder doch in einer solchen tinie,

worin diese Successionöordnung beliebt wurde , von

nun an immer nur Ein regierender Herr seyn .

sollte ; wodurch dann nicht nur weiteren Verth«-

lungen solcher tänder vorgebeugt, sondern auch

dazu der Grund gelegt wurde , daß durch heim

fallende oder sonst neu zu erwerbende tänder auch

in Zukunft immex größerer Zuwachs des Hauses

zu hoffen war; wie insonderheit das Beyspiel

des Hauses Brandenburg immex einleuchtender

werden mußte.

In manchen Häusern wurde zwar noch den xiv. ^

nachgebohrnen Herren ein Stück tandes zur eignen

Bewohnung und Benutzung, nur mit Vorbehalt

der Hoheit für den regierenden Herrn , angemie

sen, wie im Hause Hessen - Cassel der Nebenlinie

von Hessen-Rheinfels und Rotenburg, und im

Hause Hessendarmstadt den Landgrafen von Hom

burg an der Höhe, im Hause Anhakbernburg

p. «nnv. d. Sr«»rsverf. Th. il. N . einer
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einer Nebenlinie von Anhalt -Hoym, im Hause

tippe den Grafen von Brake, in Isenburg den

Grafen von Philippseich u. s. w. Doch in allen

diesen Fällen erwuchsen über das eigentliche Ver?

halmiß zwischen den regierenden und Nachgebohr?

nen Herren in der Folge solche Streitigkeiten, daß

diese Einrichtung bald ihren Beyfall verlohr, und

zuletzt alle nachgebohrne. Herren meist nur auf

den Genuß einer Pension an baarem Gelds ge

setzt wurden. Auch damit näherten sich unsere

Teutsche besondere Staaten der Art, wie ganze

Königreiche regiert und vererbt, und Prinzen von

Geblüte nur mit gewissen Einkünften an Geld«

versehen werden, noch immer mehr.
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v. . ' >

Merklich veränderter Zustand der meisten Städte

seit den Zeiten des dreyßigjährigen Krieges und

Westfälischen Friedens.

l. II. Die Teutschen Städte kamen fast alle mit dem

Werfall der Hanse und der Handlung in große Abnahme. —

lii. Dazu kamen die ausserordentlichen Unfälle des dreyßig-

jährigen Krieges, — wovon sich wenige Städte haben

«rholen können. — V. Auf Landtagen zogen sie überdies

gegen Prälaten und Adeliche meist den kürzer«, — vi-xi.

insonderheit in Ansehung der Stenerfreiiheit und Landes,

schulden, — Xll XV. Auch kamen die meisten Landstädte in

weir größere Abhängigkeit von ihren Laudesherren, als in

vorigen Zeiten.

den meisten tändern zeigte sich nach denk.

Zeiten des Westfälischen Friedens noch inson

derheit ein sehr verändertes Verhältniß zwischen den

darin gelegenen Städten und ihren Landesherren.

Schon während des dreyßigjährigen Krieges gieng

für viele Städte eine mächtige Stütze zu Grunde,

die sie bisher an der Hanse gehabt hatten. Neue

Handlungsgrundsätze, die in den Niederlanden

schon unter Carl dem V. , und in England unter

der Königinn Elisabeth aufgekommen waren, nebst

dem Widerwillen, den man in Dänemark und

Schweden gegen die Hanse gefasset hatte, legten

den ersten Grund dazu, daß die Handlungsvor

theile der Teutschen Hanse nach und nach verkeh

ren giengen; worüber viele Städte, die nicht mehr

den bisherigen Vortheil genossen, und nun nur

die tust der Geldbeyträge fühlten, sich der Hanfe

zu entziehen anfiengen. Noch im dreyßigjährigen

N 2 Krie?
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Kriege rechnete Ferdinand der II. darauf, durch

die Hanse eine Flotte auf der Ostfee in Stand zu

bringen ; in welcher Absicht er in den Jahren 1 626.

1628. eine Zusammenkunft der Städte tübeck,

Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund und

Wallenburg veranlaßt, und der Hanse aufs neue

zu großen Handlungsvortheilen in den Spanischen

Staaten Hoffnung machte. Er konnte aber seine

Absicht nicht erreichen. Als hernach im Jahre

i6z«. wieder ein Hansetag ausgeschrieben war,

da aber fast alle Städte ausblieben , und die mei

sten eine Abneigung bezeigten den Bund fortzu

setzen; ward derfelbe nur noch von den drey Reichs

städten Lübeck, Hamburg und Bremen erneuert,

die seitdem bis auf den heutigen Tag in diefer

Verbindung noch geblieben sind(x).

Wenn also gleich im Osnabrückischen Frieden

die Krone Schweden verbindlich gemacht ward,

den Hansestädten die Freyheir der Handlung und

Schifffahrt, wie sie solche vor dem Kriege gehabt,

aufrecht zu erhalten (^), so hat doch das den

Teutschen Landstädten , die sonst in so großer An

zahl an diesem Bunde Theil genommen hatten,

nicht mehr zu statten kommen können. Eine mit

Beziehung auf diese Verordnung des Westphäli-

scheu Friedens seit 1742. in die neueren Wahl-

capitulatioNen eingerückte Stelle verspricht zwar

noch die Handlung treibenden Städte überhaupt,

namentlich aber doch insonderheit die vor anderen

zum

tz) Vüsch Welthandel (Aufl. 2. Hamb. 178z.

8 ) V. izh- »4«.

(?) Osnabr. Friede Art. ro. S. l6.
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zum gemeinen Besten zur See trafikirenden Städte

Lübeck, Bremen und Hamburg, bey ihrer Schiff,

fahrt und Handlung, Rechten und Freyheiten zu

schützen (»). Von anderen Städten sind außer

einigen wenigen, denen ihre j,age an der Ostsee

oder an einem großen Strohme, oder etwa eine

besondere Meß - und Stapclfreyheit, oder eine

besondere Fabrik und Handlungs- Industrie noch

zu statten gekommen, seit dem Westfälischen Frie-

den wenige übrig geblieben, die sich beträchtlicher

Handlungsvortheile rühmen können..

Auch sonst haben meist nur solche Städte, inm.

welchen etwa eine landesherrliche Residenz und

Hofhaltung, oder eine Universität , oder ein be

rühmtes mineralisches Wasser, oder Salzwerk,

Bergbau und dergleichen Gewerbe ist, noch wie

der in einige Aufnahme gebracht werden können.

Gar viele Landstädte haben sich von den Nnfäl-

len des dreißigjährigen Krieges her gar nicht

wieder erholen können. Es würde aber auch ein

alle Erwartung übertreffend schreckliches Bild ftyn,

wenn man jede einzelne Teutsche Stadt in dem

Zustande, wie sie vor und in dem dreyßigjahrigen

Kriege gewesen, in einer treu verglichenen Abbil

dung vor sich sehen sollte. — Eine Stadt, wie

Magdeburg, vor der Tillyschen Zerstöhrung von

ZO. tausend Einwohnern auf einmal bis auf 400.

zu Grunde gerichtet , Und keinen Stein auf dem

andern gelaßen. — Die Stadt Frankenthal von

I8OO. Bürgern, die meist Künstler und Fabrikan

ten waren, auf Z24. Einwohner zusammenqe-

. - schmol-

(») Wahlcap. Axt.?. §.2.

N z
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schmolzen. — In Göttingen von l ooc?. Häusern

im Kriege 179. . niedergerissen oder umgefallen,

237. ledig und wüst stehen geblieben, ,37. nur

von Wittwen, 460. von Bürgern oder Fremden

bewohnt. ^- In Minden 1625. eine Tillysche

Besatzung , die in zwey Jahren 6oo. tausend Rthr.

kostete, wovon noch jetzt so genannte EintheilungS-

eapitalien auf den Bürgerhausern haften. — In

dem einzigen Würtenbergischen Amte und Stadt

teonberg 1270. Bürger abgegangen, 88s. Hauser

verbrannt, 1.1 5 94. Morgen Aecker unbebaut liegen

geblieben. — Im ganzen Herzogthume Würtenberg

5772 r. Haushaltungen eingegangen, 8. Städte,

4^. Dörfer, 1 58. Pfarr- und Schulhäuser, 65.

Kirchen, und z6O86.Privathauser abgebrannt! —

Wenn man mehr solche Verzeichnisse von tändern

und Städten hätte ; würde man da nicht bewun

dern müßen, daß solche Wunden doch noch so,

wie es geschehen ist, nach hergestelltem Frieden

haben geheilt oder verschmerzt werden können?

iv. Der Bevölkerung ward zwar damit etwas

aufgeholfen, daß von den abgedankten Kriegshee«

ren viele da, wo sie sich eben befanden, oder wo

es ihnen vorzüglich gefiel, sich verheiratheten und

häuslich niederließen (b). Auch von Flüchtlingen,

die sich in andere tänder begeben hatten , mochten '

sich wohlviele in ihrem verlaßenen Vaterlande wieder

einfinden. Aber den vorigen Wohlstand wieder zu

finden,

(K) Im Würtenbergischen blieben auf einmal

zwey tausend Mann von der Schwedischen Armee ;

Weiber und Land mochten sie leicht gnug für sich

finden. Sattlers Würtenb. Gesch. Th. 9. S. 97.,

Spittlers Würtenb. Gesch. S.274.
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finden, oder von neuem herzustellen, das war eine

ganz andere Sache; zumal da jetzt überall Nach

träge zu den Schulden, die im Kriege gemacht

waren, und noch die ganz neue last des Beitra

ges zu den fünf Schwedischen Millionen hinzukam.

In vielen tändern wurde jetzt freylich Land- v,

rag auf Landtag gehalten , um das landschaftliche

Schuldenwesen in Ordnung zu bringen, und an/

dece gemeinnützige Anstalten zu treffen. Allein

hier zeigte sich wieder ein Umstand, der in der Ver

fassung der meisten Länder bis auf den heutigen Tag

nicht zu heben gewefen , aber den Städten und der

von deren Gewerbe zn erwartenden Aufnahme der

tänder äußerst nachtheilig ist. Auf tandtagen

haben zwar Städte, fo gut wie der Adel und

Prälatenstand, ihre Stimmen; ohne ihre Einwil

ligung können auch den Einwohnern der Städte

keine tasten aufgebürdet werden. Allein von Sei

ten der Ritterschaft kauu «n jeder Besitzer eines

Rittergutes auf dem tandtage erscheinen , und für

sich selber sprechen ; jeder Prälat desgleichen. Von

Städten erscheinen nur Deputirte, die zusammen

genommen selten das Gewicht haben, wie der Prä

latenstand und die Ritterschaft. Auch gehört für

einen jeden einzeln schon eine große Gabe von Be-

redtsamkeit und Geschicklichkeit, und nicht wenig

Herzhaftigkeit , Standhaftigkeit und patriotische

Gesinnung dazu, wenn er das Interesse der Stadt

mit eben dem Eifer und Erfolge wahren foll, wie

jene Herren ihre eigne Sache wahren. .

Nun waren freylich beym Ursprungs des Teut- v

schen Steuerwesens die Umstände so, daß die tan-

N 4 ' des-
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desHerren bey den tandständen gemeiniglich nur

darauf antrugen, daß bewilliget werden möchte,

die Umerthanen nicht nur in den landesherrlichen

Aemrern, sondern auch in den prälatischen und

adelichen Gerichten sowohl als in den Städten mit

Steuern zu belegen, um die meist verschuldeten

Cammergüter zu retten , oder auch wohl zur Er

gänzung dessen , wozu deren Einkünfte nicht mehr

Hinreichen wollten , dem tandesherrn unter die

me zu greifen. So wenig hier des iandesherrn

eignes Cammergut mit in die Besieurung gezogen

wurde; so wenig war auch nur die Absicht, we

der des Prälaten eignes Gut, noch die Rittergü

ter selbst mit Steuern zu belegen, sondern es

galt nur um eine allgemeine Besteurung der

Bauern , die ohne Einwilligung der Prälaten und

der Ritterschaft über deren Hintersassen sonst nicht

statt gefunden hätte. In so weit war also, in

Ansehung jener Steuern, die nur zur Rettung

oder Ergänzung der landesherrlichen Cammergüter

bewilliget wurden , allerdings eine Sreuerfreyheir

der Prälaten und des Adels gegründet, daß sie

nicht für ihre eigne Guter, die sie selbst in ihrem

unmittelbaren Genuß hatten , sondern nur für die

Bauern, deren Gerichts - oder Gutsherren sie wa-

ren, die Steuern bewilligten. - '

vir. Diese Steuerfreiheit wurde noch dadurch un

terstützt, daß der Prälat auf die Immunität, wel

che von alten Zeiten her vermöge der päbstlichen

Rechte allen Kirchengütern zukäme, und der Adel

auf die tehnsdienste mit Ritterpferden , womit er

sein Rittergut mit eigner Ausrüstung in eigner

Person verdienen müße, sich berief. Beides w«r

auf
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auf Städte nicht anwendbar; nur in jener Rück?

ficht wurde ihnen auch eine Steuerfreyheit zuge

standen, daß von demjenigen, was die Städte

selbst als ihr Eigenchum im Ganzen besaßen, oder

von den gemeinen Stadt - und Kämmereygütern,

keine Steuern bezahlt werden durften , sondern nur

von jeden einzelnen Bürgern und Einwohnern der

Städte. Allein was war das nicht für ein großer

Unterschied: Gegen zehn Städte in einem lande

konnten leicht etliche hundert Rittergüter seyn;

diese blieben einzeln alle steuerfrey, und mußten

nur ihre Hintersassen besteuern laßen; jene genos

sen nur eine Freyheit in Ansehung ihres Gesammt-

eigenthums ; jeder einzelner Bürger mußte bezah-

len. Also fiel die ganze Last des Sreucrrvescns

auf den Bürger und Bauern, und drückte jenen

desto empfindlicher, je größere Beyträge von den

Städten nach Verhaltniß der Anzahl und ange

nommenen Vermögensumstände ihrer Einwohner

erwartet wurden, und je mehr gemeiniglich über-

das eine jede Stadt noch ihre eigne Schuldenlast

und vielerley andere Anstalten hatte, zu deren

Unterhaltung jeder Bürger das seinige beitra

gen mußte.

Nun mochte das alles endlich seyn, sofern von vi«.

Steuern zu Ergänzung der landesherrlichen Cam

mereinkünfte die Rede war. Aber wenn doch

nun in Kriegszeiten ein feindliches Heer von einem

ganzen lande Forderungen machte, und, im Fall

ihnen kein Gnüge geschähe, mit Feuer und Schwerdte

drohete , — wenn dann solche Brandschatzungen

würklich geliefert, oder zu deren Befriedigung Gel

der aufgenommen wurden, und damit das ganze

N 5 land
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tand sich von Verheerung rettete; — sollten da

auch der Prälaten eigne Güter und die Rittergü

ter des Adels frey seyn? — Da trat unstreitig

ein ganz anderer Grund der Besteurung ein ; wo-

bey weder die Immunität der Geistlichkeit, uoch

die Dienstleistung der Ritterpferde da in Betrach

tung kommen konnte; wie daher schon unter Carl

dem V. mehrmalen die Verbindlichkeit zur Türken

steuer, ohne irgend auf einige Steuerfreyheit Rück

sicht ztt nehmen, ganz allgemein anerkannt worden

war. — Und wie wenn vollends der Dienst mit

Ritterpferden ganz aufhörte, wie derselbe würk-

lich im dreyßigjährigen Kriege nur noch selten,

hernach fast gar nicht mehr vorkam, und endlich

bey der ganz veränderten Kriegöart ganz aus dem

Gange gekommen ist? —

ix. Nichts desto weniger hat der Adel und Prä

latenstand in den meisten tändern jene alte Steuer

freyheit, wo nicht ganz unbeschränkt, dock) bis

auf geringe nnverhältnißmäßige Beyträge auch

in solchen Fällen behauptet, wo nach richtigen

Grundsätzen des allgemeinen Staatsrechts bil

lig ein jedes Mitglied eines tandes nach Verhalt-

niß seines Vermögens und des Schutzes und an

derer Vortheile, die er davon im lande genießt,

auch das seinige zur allgemeinen Mitleidenheit bey?

tragen sollte. Insonderheit war das der Fall in

vielen^ändern mit den Schulden, welche von gan

zen tandschaften zu Entrichtung ihrer Beyträge zu

den Schwedischen fünf Millionen oder auch wegen

anderer Drangsale des dreyßigjährigen Krieges

hatten gemacht werden müßen.

Nicht
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Nicht selten geschah es zugleich, daß einzelne x.

Prälaten oder Edelleute, oder auch wohl die tan-

desHerrschaften selbst das Geld, so die tandschaft

aufnehmen mußte , auf deren Credit entweder selbst

verzinslich vorschössen, oder doch in der Folge von

anderen Gläubigern , welche ihre Capitalien dazu

hergeliehen hatten, die darüber erhaltenen land-

schaftlichen Schuld - und Pfandverschreibungen ein-

löseten. Alsdann gab es selten bessere Mittel,

Capitalien auf Zinsen so sicher anzubringen. Was

hatte nun Landesherren oder auch Prälaten und

Ritterschaft bewegen sollen , auf Abtragung solcher

landschaftlichen Capitalien oder auf Verminderung

dieser Art Nationalschulden sonderlich bedacht zu

seyn?

So geriethen aber ganz natürlich insonderheit xi.

die Städte immer tiefer in unabsehlich fortwahrende

Steuerlasten. Und wie wäre es da möglich gewesen,

daß Städte in Aufnahme Hütten kommen können?—

zumal wenn nun noch in manchen Gegenden hin?

zukam, daß Prälaten und Ritterschaft auf ihren

Gütern oder in ihren Gerichtsdörfern zum Thetl

selbst solche Anstalten unterhielten, die man bis?

her nur als ein Eigenthum der bürgerlichen Nah

rung in Städten angesehen hatte, als Bierbraue

reyen zum feilen Kaufe, Kaufmannfchaft, zünftige

Handwerker, u. d. g.

Hin und wieder mochte auch wohl in Städten xii>

bey der Art, wie ihre Stadtobrigkeit besetzt war,

und wie- das gemeine Stadtwesen verwaltet wurde,

manches zu erinnern seyn. Wenigstens fehlte es

da
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da nicht an Klagen der Bürgerschaft, daß der Stadt

rath meist' aus Personen, die mit einander verwandt

oder verschwägert wären, bestände; daß gemeine

Stadtgüter zum Theil zu Privatvortheilen ver

wandt würden; daß keine richtige Rechnung ge

schähe u s. w. Um alles das hatte bisher selten

ein Landesherr sich mit Nachdruck bekümmern dür

fen , so lange jede Stadt selbst ihre Wehr und

Waffen hatte, und durch Verbindung mit der

Hanse oder anderen Städten sich in einer gewissen

Unabhängigkeit zu erhalten wußte. Doch diese

Umstände hatten sich nun mit den Zeiten des drei

ßigjährigen Krieges und Westfälischen Friedens

gar sehr geändert. Viele Städle hatten sich schon

zur Abhängigkeit von ihren Landesherren bequemen

müßen; andere wurden nach und nach noch immer

mehr dazu genöthigst. Und dabey gewannen nun

allerdings viele Städte für ihre innere Aufnahme,

wenn eine billige tandesherrfchaft nur in der Absicht,

sie wieder empor zu bringen, sich um ihre innere

Wtrchschaft bekümmerte. "

' Unser Güttingen kann selbst davon ein Bey-

spiel abgeben. Erst im Jahre ,664. nahm Her

zog Christian indewig das der Stadt versetzt gewe

sene Gerichtsschulzenamt, wie auch Zoll, Münze

und Wechsel, nach geschehener Einlösung wieder in

Besitz. Hernach erkannte Herzog Johann Friede

rich im Jahre 1 677. eine Commission über Klage

der Gilden wegen übler Verwaltung der Stadt-

kämmerey, wegen ungleicher Eintheilung der ge?

meinen Beschwerden, wegen schlechter Einrichtung

des Brauwesens, wegen übler Besetzung der Raths
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stellen u. s. w. Zuletzt erließ Herzog Ernst August

im Jahre 169«. gar den ganzen Rath, Und be-

stellte ihn ganz von neuem (<^).

Wie sehr stach aber auch nunmehr das Verhalt- xiv.

niß der Stadt gegen ihren tandeöherrn oder andere

fürstliche Personen gegen vorige Zeiten ab ? Als

im Jahre 1500. eine Mecklenburgische Prinzessinn

nach Cassel vermählt ward , und nebst ihren fürst

lichen Eltern und Geschwistern mit 40«. Reitpfer

den und 2OO. Wagenpferden durch Güttingen kam ;

schickte ihr der Rath von Güttingen zwey Raths

freunde mit 40. Pferden ungefähr auf 2. Stun

den entgegen, und stellte zc?O. geharnischte Bür

ger an das Thor, wo sie hereinkamen, da in

zwischen die anderen Thore geschlossen gehalten

wurden. Die fürstlichen Herrschaften wurden

hernach in verschiedene Herbergen verlegt , und

mit einem Fasse Eimbecker Bier, io. Stübchm

Wein , 10. Malter Haber :c. beschenkt (6).

Noch im Jahre 1577. ward der Rath derxv.

Stadt Göttingen von ihrem angebohrnen Landes-

fürsten, Herzog Julius zu Braunschweig, zu Ge

vattern gebeten, und schickte zwey Rathsherren

mit einem Secretar dahin , die Gevatterschaft zu

übernehmen. Auch der Erbprinz Henrich Julius

ließ im Jahre 158s. den Göttingischen Stadtrath

zur Feier seiner Vermählung mit einer Sächsischen

Prinzessinn nach Wolfenbüttel einladen ; wo auch

' , die

(c) Göttingische Chronik Th. r. S. 214. zig. szo.

(ä) Götting. Chron. Th. 1. S. 21.
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die Bürgermeister mit ihren Trabanten und noch

fünf Knechten alle wohl ausstaffiert erschienen (e).

Damals fand sich aber auch die Stadt noch meist

in solcher Aufnahme, wie man ums Jahr 1475.

allein von Tuch- und Zeugmachern 8^0. Meister

zu Göttingen gezehlt hatte, und wie man gewohnt

war, daß Kaufleute von Augsburg, Frankfurt,

Nürnberg, Lübeck, Hamburg, Leipzig und Lüne

burg auf den Göttingischen Jahrmarkt kamen.

Auch hatte die Stadt nicht nur mehrere Dörfer,

sondern auch ein ganzes benachbartes Amt, und

noch ein adelicheö Gericht Pfandweife in Besitz (5). -

Ich denke, dieses einzige Beyfpiel kann hinläng

lich feyn, um sich einigen Begriff davon zu ma

chen, wie fehr sich der Zustand vieler, wo nicht

der meisten Tsutschen Landstädte mit den Zeiten

des dreyßigjahrigen Krieges und Westfälischen

Friedens geändert hat.

(e) Vötting. Chron. Ty. r. S. 2Z.

(5) Vötting. Chron. Th.i. S-Z7- 28.

Vl.



6) Verfassung der Reichsstädte. 207

vi.

Verfassung der Reichsstädte , wie sie durch den

Westphalischen Frieden recht befestiget worden.

l. Alle Reichsstädte haben eine republicanische Negie-

rungsform; — n. m- nur mehr oder minder aristokra

tisch ; — lV. zum Theil auch wohl democratisch. — V. Ei

nige haben noch Ueberbleibsel ehemaliger NeichSvogteyen. —

vi. UebrigenS hat eine jede Reichsstadt jetzt ihre Landes

hoheit. — vii. Der Kaiser erhebt aber noch eine jährliche

Steuer aus einigen Reichsstädten; — übt auch sonst wohl

noch mehr Gewalt über Reichsstädte als über andere Reichs"

Mnde auö. '

A^UN habe ich nur noch übrig, auch von unseren l

A/^ Reichsstädten etwas zu gedenken, da solche

unter der bisher beschriebenen Verfassung der Teut-

schen Fürstenthümer und Grafschaften nicht begrif

fen sind, fondern wieder ihre einer jeden eigenthüm-

liche Verfassung haben. Man würde sich sehr in

ren, wenn man dächte, daß vielleicht alle Reichsstädte

in ihrer innerlichen Einrichtung auf einerley Fuß

gesetzt wären. Nein, auch hier hat Teutsche Frey?

heit das zuwegegebracht , daß eine jede Stadt ihre

innere Einrichtung völlig nach ihrer eignen Eons

venienz hat machen können. Zwar das haben

Reichsstädte mit anderen Teutschen Städten ge-

mein, daß ein Collegium, das gemeiniglich den

Namen Bürgermeister und Rath führet, die Obrig

keit der Stadt ausmacht. In so weit haben also

alle Reichsstädte eine republicanischeRegierungs?

form, daß keine derselben etwa von einem ein

zelnen Befehlshaber auf monarchischen Fuß regie-

7 ret
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ret wird. Vielmehr ist dadurch , daß die meisten

Reichsstädte das ehemalige kaiserliche Recht, einen

Reichevogt oder Reichsschultheißen in einer jeden

Reichsstadt zu halten, mit der im Westphalischen

Frieden festgesetzten Unwiederköslichkeit der Reichs-

pfandschaften auf beständig an sich gebracht haben,

ihre republikanische Freyheit jetzt auf festen Fuß

gesetzt. Aber ob nun der Magistrat in der Reichs?

stadt aristokratisch , oder Mit Zuziehung, der Bür

gerschaft mehr oder minder demokratisch die Regie?

rung zu führen habe, das ist noch eine ganz an

dere Frage. '

In vielen Reichsstädten hat es hierüber manch

mal blutige Auftritte gegeben, da oft die Gilden

gewaltsam der Obrigkeit sich widerfetzt haben, wenn

dieselbe ihrer Meynung nach defpotifch -und unrecht

zu Werke gehen wollen. Nachdem alsdann der

eine oder der andere Theil in solchen bürgerlichen

Kriegen den kürzern gezogen, und mehr oder min

der nachtheilige Vergleichsverträge eingehen müßen;

«der nachdem auch manchmal die Befchwerden an

den Kaifer oder an eines der höchsten Reichsge

richte -gediehen , und von diefen Gerichtsstellen sel

ber oder durch kaiserliche localcommissionen Ent

scheidungen erfolget sind ; hat bald der Magistrat,

bald die Bürgerschaft den Vorcheil auf ihrer Seite

erhalten.

l. So gibt es einige Reichsstädte, die fehr ari-

stocraristh regiert werden, wie die Reichsstadt

Nürnberg ; zum Theil auf eine solche Art, die

von allen Regierungsformen die gehässigste ist,

daß beynahe auf den Fuß einer erblichen Aristokratie

gewisse
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gewisse adeliche oder patricische Geschlechter aus

schließlich oder doch vorzüglich in den Nach zu kom?

men berechtiget sind. Verschiedentlich hat das je

doch so gemildert werden müßen, daß keine nahe

Verwandte zu gleicher Zeit im Rache seyn dürfen,

und daß außer einigen etwa privilegirten Geschlech

tern doch auch andere vom Bürgerstande zum Ra

che genommen werden müßen ; oder auch , daß in

Bestimmung der jedesmal zu befördernden Perso

nen theils die Bürgerschaft mittelst eines zu thuen-

den Vorschlages oder auch mit einer Exclusivstim-

me mit beywirken kann , oder cheils auch das toos

unter mehreren den Ausschlag zu geben gebraucht

wird.

In vielen Reichsstädten hat sich der Magistrat iv.

allerley Arten von Einschränkungen müßen gefallen

laßen, als daß zu Abfassung neuer Gesetze, zu

Einführung neuer Auflagen, zu willkührlichen Aus

gaben , die über gewisse Summen gehen , zu Ver

äußerungen gemeiner Stadtgüter u. f. w. die Ein

willigung der Bürgerschaft erfordert wird, daß

derselben die Rechnungen über Einnahme und Aus

gabe vorgelegt werden müßen, und was dergleichen

mehr ist. Das alles macht nun zwar noch keine

eigentliche Democrarie aus, fo lange nicht der Ma

gistrat als ein der gefammten Stadt und Bürger

schaft subordinirtes Collegium anzusehen ist. Man

hat auch nicht nöthig, eine aus Aristocratie und

Demokratie vermischte Regierungsform daraus zu

machen. Sondern fo, wie Monarchien in solche,

die durch Stände eingeschränkt , oder es nicht sind,

eingecheilt werden, so laßen sich auch zweyerley

Gattungen von Aristokratien denken, nachdem die

p. «nrw. d. Sca«ksverf. rh. ll. O Ari-
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Aristokratien entweder in gewissen Fallen an Ein,

willigung des Volks gebunden sind, oder alles nur

für sich thun können. Und jene Gattung einge?

schränkte? arrstocratischer Regierungsform ist ei?

gentlich die, welche in den meisten Reichsstädten,

wo die Bürgerschaft in wichtigen Dingen ihre Ein?

willigung zu geben hat, würklich obwaltet. In?

zwischen hat in mancher Reichsstadt, z.B. selbst

in Hamburg, als ein Grundsatz angenommen wer

den müßen , daß das Kyrion (>o «v^ov , mit die?

fem Griechischen Worte hat man da die eigentliche

RegierungSmacht auszudrücken gesucht,) nicht dem

Magistrate alleine, sondern dem Rache und der

Bürgerschaft inögesammt zustehe.

<. Alles übrige beruhet nun in jeder Reichsstadt

auf ganz besonderen Bestimmungen. Nur einige

haben sich doch der ehemaligen Reichsvogceyen

nicht ganz entledigen können , wo nehmlich benach

barte Reichsstände noch jetzt solche hergebracht ha?

ben , wie das Churhaus Pfalz von wegen Jülich

und Berg in Aachen, und Hessendarmstadt zu Wetz?

lar. Von wegen solcher Höfe wird alsdann ein

eigner Beamter in der Stadt , worin sie die Vog?

tey haben, gehalten; über die damit verbundenen

Gerechtigkeiten pflegt es aber oft zu Streitigkeiten

zu kommen , z. B. über das Recht der Besatzung,

über Ausübung der peinlichen Gerichtbarkeit, über

Einmengung in Polizeysachen u. d. g. Ben man?

chen Reichsstädten ist es nur eine Art von Schutz?

gerechtigkeit, die ein benachbarter Reichsstand

ausübt, wie z. B. das Haus Braunschweig zu

Goslar.

UebrK
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Uebrigens sieht jetzt einer jeden Reichsstadt in vi.

ihrem Gebiete sowohl innerhalb als außer ihren

Ringmauern unstreitig das Recht der Landesho

heit eben so gut, als den höheren Reichsständen,

zu. Doch wird solche nicht sowohl dem Magistra

te für sich, als einer jeden Stadt im Ganzen zuge

standen. Und einiger Unterschied läßt sich doch von

anderen Reichsständen wahrnehmen. Denn da

diese z. B. gemeiniglich als Vasallen dem Kaiser

den tehnseid schwören und darum keine besonn

dere Huldigung leisten, so ist bey den Reichsstäd

ten , die für sich nicht lehnbar sind, wenn sie gleich

zufälliger Weise auch iehngüter besitzen können,

doch noch üblich, daß sowohl Bürgerschaft und

Besatzung, (wenn welche da ist,) als der Magi<

ftrat der Stadt jedem neuen Kaiser huldigen mu

tzen; es sey nun, daß der Kaiser diese Huldigung

in Person empfängt, wie noch nach der Kaiserkrö

nung zu Frankfurt bisher üblich gewesen, oder daß

er einen kaiserlichen Commijsarien dazu ernennt/

oder daß auch der Stadt, wie jetzt vielfältig zu ge

schehen pflegt, Dispensationsweise gestattet wird,

durch einen Agenten zu Wien den Huldigungseid

vermöge besonderer Volkmacht vom Magistrate und

der ganzen Bürgerschaft in ihre Seele ablegen zu

laßen.

Von einer jährlichen Steuer, welche der Kai vn.

ser ehedem aus allen Reichsstädren zu erheben hat

te, haben sich zwar viele in neueren Zeiten frey ge

macht. Viele sind aber auch noch in dem Falle,

daß sie jährlich eine solche Steuer abtragen müßen,

wie z. B. 'von der Stadt Frankfurt alle Herbste

O 2 2784»
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2784. Gulden bezahlt werden (Z). Ben man?

chen Gelegenheiten ist es doch auch sonst nicht zu

verkennen , daß der kaiserliche Hof über Reichs«

städte sich ungleich mehr herauszunehmen pflegt,

als es über andere Reichsstände gewöhnlich ist.

VII.

Verfolg der Geschichte nach dem Westfäli

schen Frieden. Römische Königswahl. Rcichs-

hofrathsordnung. Reichsabfchied 1654.

I. Römische Königswahl Ferdinands des IV. — II.

Jüngster Reichsabschicd, — ill l v. Reichshofrathsvrdnung.—

V. Der Reichsstände Erinnerungen dawider, und darüber

erfolgtes kaiserliches, Decret, — vi. Der jüngste Reicksal'-

schied gedenkt des Reichshvfraths nur in wenigen Stellen ;

in den meisten spricht er nur vom Cammergerichte, — vn.

Die heutigen Cammerzicler nehmen hier ihren Anfang ; —

Vlll. wie auch das heutige Präsentationsweseu. — IX. X.

Um die Revision am Cammergerichte wieder in Gang zu brin

gen ward eine Visitation beschlossen , die von fünf Classen,

jeder von 24. Ständen vorgenommen werden sollte, die aber

erst nach 10«, Jahren zu Stande kam , und doch verunglück

te. — X. Die Anzahl der Rechtssachen am Cammergerichte

verminderte sich inzwischen durch erhöhete Avvellationssum-

men und Privilegien; — XI. wogegen Verschickung der

Acten gestattet, oder eigne Oberappellativnsgerichtc angelegt

werden mußten— xn. xm. Erneuerte Erecutionsvrdnung,

und den Rcichsständen gestattete Beyziehung der Unterth«,

nen zu Unterhaltung nöthiger Festungen und Besatzungen.

„,

Unmittelbar nach dem Westphälischen Frieden

44 und dessen endlich so weit vollbrachten Execu?

tionshandlungen war eine allgemeine Erwartung

,.. . , des

(k) Wahldiarimn K. Franz Th.z. S. 179.
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des Reichstages, auf welchem so viele vom Frie

den selbst dahin verwiesene wichtige Gegenstande

noch zu erörtern übrig waren. Ferdinand der III.

erließ zwar schon am 27. Apr. 1652. die gewöhn

lichen Ausschreiben, besage deren der Reichstag

im October 1652. zu Regensburg eröffnet werden

sollte. Aber er bewirkte noch erst zu Augsburg

den 21. May 165 z. die Römische Rönigsrvahl

seines Sohns Ferdinands des IV., wodurch schon

die im Westphälifchen Frieden gemachte Hoffnung

zu einer zwischen den Churfürsten und den übrigen

Ständen zu treffenden Abrede wegen der Römi

schen Königswahlen und einer beständigen Wahl-

capitulation vorerst zur großen Unzufriedenheit der

Fürsten zurückgefetzt wurde; wiewohl der baldige

Tod Ferdinands des IV. (f 1654. Iun. 29.) doch

wieder einen großen Querstrich machte.

Zu den Berachschlagungen des Reichstages'

wurde erst am Iun. 165 z. mit der kaiserlichen

Proposition der Weg geöffnet. Kein volles Jahr

nachher (1654. May 17.) erfolgte auch diesmal

«och ein Reichsabschied, der seitdem der letzte in

seiner Art geblieben ist, und daher noch immer der

jüngste Reichsabschied heißt. Dessen ausführ

licher Inhalt betraf hauptsächlich einige Verbesse

rungen des Reichsjustitzwesens , wie sie größten-

theils im Jahre 164z. von der damaligen Reichs

deputation waren vorbereitet gewesen. Viele Re

stitutionen , die noch vom Westphalischen Frieden

her von wegen der Amnestie oder Beschwerden

übrig geblieben waren, und alle übrige Geschaffte,

die' der Friede auf diefen Reichstag verwiesen hat

te, wurden von neuem auf eine anderweite Reichs-

 

O z depu-
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deputation oder auf einen künftigen Reichstag aus,

gesetzt.

ui. Wegen des Reichshofraths war insonderheit

das ganze Reich in der Erwartung gewesen, daß

der Kaiser auf dem Reichstage in Vortrag brin

gen würde , eine demselben besonders angemessene

Gerichts- und Proceßordnung abzufassen. Nach

der buchstäblichen Vorschrift des WestplMschen

Friedens, daß ohne Berachschlagung und Einwil

ligung des Reichstages keine Gesetze mehr gemacht

werden sollten (K) , hatten sie fest darauf gerechnet,

daß auch eine ^eichshofrarhsordnunct nicht an

ders als mittelst einer vollständigen Reichstagö-

berathschlagung zu Stande gebracht werden könnte.

Ferdinand der lll. hatte es aber auf den Fuß ge

nommen , wie ehedem Ferdinand der I. , Rudolf

der ll. und Matthias schon Reichshofrathsordnun-

gen oder vielmehr Instructionen für die Reichshof-

räthe für sich alleine gemacht hatten (i). Un

term i6. März 1654. ließ er eine nur unter fei

nem Namen vollzogene Reichshofrachsordnung be

kannt machen , ohne erst des Reichs Genehmigung

darüber abzuwarten.

In dieser neuen Reichshofrachsordnung war

das Hauptwerk aus vorgedachten älteren Ordnun

gen oder Instructionen beibehalten; ein und an

ders aus demjenigen, was bey der Reichsdeputa«

tion 164z. vorgekommen war, mit eingerückt; und

das meiste, was der Westphälische Friede verord

net

(K) Osnabr. Fr. Art. 8- §. 2. S. oben S. 87.

' (!) Oben S. 97. u. f.
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net hatte, buchstäblich übersetzt; vieles aber auch

so eingerichtet, daß es der Absicht des Friedens gar

nicht entsprach. Da es z.B. im Frieden hieß:

daß die Cammergerichtsordnung auch am Reichs-

hofrathe durchgangig beobachtet werden sollte (K);

erklärte jetzt die Reichshofrathsordnung: daß die

Reichshofräthe des Cammergerichts Ordnung so?

viel möglich beobachten sollten. Dabey ward aber

jetzt die schon 1617. in des K. Matthias Ordnung

eingerückte Stelle wiederholet, daß der Reichshof

rath insonderheit, was die Substanz des Processes

betreffe , nicht davon abweichen , sonst aber an un-

nöthige GerichtSsollennien keinesweges gebunden

seyn sollte. — Ein Umstand, der sich daraus er-

läutert , weil man mit Beziehung auf einige Stel

len des Römisch - Justinianischen Gesetzbuchs be-

Hauptete, wie schon bey mehreren Gelegenheiten

vorgekommen war, daß die höchste Gerichtsstelle

unter den Augen des Monarchen an subtile Rechts?

svrmlichkeiten so genau nicht gebunden sey, son

dern gleichsam mit offenen Segeln verfahren kön

ne. — In einer andern Stelle hatte der West-

phalische Friede wegen der Visitation des Reichs-

hofraths sich auf dasjenige bezogen , was auf dem

Reichstage darüber ausgemacht werden würde.

Ferdinand der III. ließ es aber hinwiederum bey

dem bewenden, was der Friede verordnet hatte (1).

Die

(K) Osnabr.Fr. Art. 5. §. 54.: "yuosä pr«.

cellum iuälcisrium oräinsti« csmerse imperis1l8

stism in iuäicio sulico leruabitur zse? om»,«.''

(I) Oden S. 99. u. f.

O 4
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Die Reichsstände unterließen nun zwar nicht,

ihre Erinnerungen wider diese Neichshofrathsord-

nung Key jeder Gelegenheit anzubringen. Sie er,

hielten aber nicht eher, als im Jahre 17 14. ein

durch solche wiederholte Erinnerungen bewirktes

Decret, worin Carl der V!. noch einige Dinge be,

sonders einschärfte (m). Darauf bezog sich her,

nach eine Stelle in den neueren Wahlcapimlatior

nen

(m) z. B. Art. Iy,: "Alldieweil auch Ihre

kaiserlichen Majestät vorgekommen, daß öfters eini,

ge Raths, obwohl sie der ganzen Relation nicht

deyqewohnet, dennoch mit votirer, und dem Ver«

laut nach dadurch sowohl, als auch zu Zeiten einer

dem andern zu Gefallen , beygestimmet, die ms«

!«ra gemacht worden seyen ; so wollen zwar Ihre

kaiserliche Majestät von einem Gott« Recht- und

Ehrliebenden Reichshofrath ein solches nicht ver-

muthcn. Sie haben jedoch um Rechts und Orb»

nung willen ernstlich zu verordnen hiemit gnädigst

gut befunden, daß man solche Partheylichkcit un

terlassen, und nicht nur sich deö allzulangen, zu

weilen unnöthigen Votir, und Referirens, sodann

des Aeitunqslesens, und andern ohnachtsamen Zeit«

vertreibens in so hohem Richteramte, gleichwie ei

nen jeden sein eigenes Gewissen ermahnen wird,

enthalten , und fürohin diejenigen Räthe , welche

dem Anfange einer Relation nicht beygewohnet, in

einer unvollkommen angehörten Sache nicht befragt

werden, oder allenfalls sich des Votirens enthal

ten; und wofern der Reichshofraths - Präsident,

oder dessen Amtsvertreter vermerken thäte, daß ei,

ner dem andern zu Gefallen votiren, oder für oder

gegen eine Sache oder dessen Referenten eine Fa«

etion unter den Rathen wäre, (welches sich in ei-

einem, und zwar solchen Gerichte ganz und gar

nicht geziemet, auch wider der Räthe Eid und Pstich,

ten läuft, ) der Präsident oder dessen Amtsverwe-

sex, alsdann der Reichshofrathsordnung gemäß
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nen (seit 1742.), wodurch die Reichshofrarhsord-

nung nebst demjenigen , was in jener Verordnung

17 14. aus den Erinnerungen der Stande einges

rückt sey, provisorisch zur Richtschnur empfohlen

ward , " bis von Kaiser und Reich eine den heuti

gen Umständen gemäß eingerichtete vollständige

Reichshofrathsordnung verfasset werden könne."

Wovon der Erfolg nun noch immer zu erwarten

seyn wird.

Im Reichsabschiede 1654. kam nur einmal vi.

gleichsam im Vorbeygehen vor : der Kaiser habe

über die schon bey den Westphülischen Friedens,

Handlungen vorgekommene Frage, wie es mit

Schuldnern, die im Kriege zurückgekommen, ge«

halten werden sollte, "sowohl vom Reichshofrathe

als vom Cammergerichte" Bericht erfordert (n).

Hernach kam noch eine Stelle, wo verordnet wu«

de, daß, wenn jemand gegen die Execurionsord,

nung am Reichshofrathe oder Cammergerichte Pro?

cesse

verfahren, die Ungebühr gegen den Schuldigen

ahnden, diejenigen aber, so sich daran nicht kch,

ren wollten, zu verfügender Nothdurft Jhro kaiser,

- lichen Majestät anzeigen, sonst nach den msiorlbus

schließen , oder auch in wichtigen Sachen , wo die

Meynnngen in ziemlicher Anzahl zertheilet, und

beide Theile mit wohl festen Gründen versehen wä

ren, darob vor dem endlichen Schluß allerhöchst-

gedacht Jhro kaiserlichen Majestät von beiden Meys

nnngen schriftlich berichten und Dero Entschluß von

Jhro erwarten solle. " Schmauß corp. iur. publ.

S. 126z.

(n) R. A. 1654. §. 170. : " sowohl von unsenn

gehorsamsten Reichshofrathe als von unserm Cam-

mergerichte :c."

O 5
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cesse suchen würde , er nicht gehört, sondern gleich

abgewiesen werden sollte («). Außerdem wurde

aber des Reichshofraths in diesem Reichsabschiede

nicht gedacht, und bey den vielen Verordnungen,

die für den Proceß darin enthalten waren, nie vom

Reichshoftathe, oder überhaupt von zwey höchsten

Reichsgerichten , fondern nur vom Cammergerichte

gesprochen; ungeachtet kein Zweifel ist, daß eben

die Vorfchristen , die hier dem Cammergerichte ge-

geben sind, auch dem Reichshoftathe zur Richt

schnur dienen müßen. (Die meisten Verordnun

gen, die hier für das Cammergericht gemacht wur

den, waren schon von der Reichsdeputation 164z.

vorbereitet, da die Frage von der reichsgerichtli

chen Concurrenz des Reichshofraths noch nicht so

ausgemacht war. Vielleicht war das die Ursache,

daß auch in diesem Reichsabschiede noch nicht der

Reichshofrath, sondern nur das Cammergericht

ausdrücklich zum Gegenstande der Gesetzgebung ge

nommen wurde.)

vii. Vom Cammergerichre handelte der Reichs-

abschied, der größtentheils mit dessen Angelegen

heiten angefüllet war, desto ausführlicher. Man

nahm für bekannt an, daß in Gefolg des West-

phälifchen Friedens dieses Tribunal jetzt mit fünf

zig Assessoren besetzt werden sollte, deren jeder, wie

man jetzt festsetzte, tausend Rthlr. (oder 2000.

Gulden) zur Besoldung haben sollte. Man be

schloß deswegen auch, die Cammergerichts - Matri

kel, oder das Verzeichniß, was ein jeder Reichs

stand jahrlich in zwey halbjährigen Zielem zur Uru

terhaltung des Cammergerichts beytragen sollte,

dar-

(0) R. A. 1654. §- lös.
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darnach verhältnißmäßig zu erhöhen, und die Zahl

der Zieler in den jahrlichen Berechnungen vom Jah

re 1 654. an neu anzufangen (wie man sie auch feit-

dem noch immer fortführt, fo daß bis zu Ende des

Jahrs 1785. das 26zte Ziel berechnet worden.)

Man konnte sich desto eher fchmeicheln , daß es an

den nvthigen Geldbeyträgen nicht fehlen würde,

weil ausdrücklich im Reichsabfchiede verordnet wur-

de : "es folle den Standen bevorstehen , ihre tand-

stände, Bürger und Unterthanen zur Beyhülfe

zu ziehen"

, Die Churfürsten und Kreist, von denen die viil.

Assessoren präfentirt werden follten , fäumten nicht

die nöthigen Anstalten dazu zu machen. Auf ei?

uem Niederfachsischen Kreistage verglich man sich

über fünf Männer, die dazu auserfehen waren.

Allein die Gelder, die würklich einliefen, reichten

kaum hin, überhaupt i z. Assessoren mit ihren Be

soldungen zu versehen. Sobald sich Prüfentirte

über diese Zahl einfanden, mußten sie, wenn sie

anders der Gottgefälligen Justitz zu Ehren nicht

umfonst Arbeiten wollten , fo lange zurückreifen, bis

wieder fo viele Stellen erlediget waren, daß sie

die Reihe traf einrücken zu können. Alfs blieb

das. Cammergericht immerfort nur mit einer gerin

gen Anzahl Männer befetzt, die der Menge Arbei

ten Hey weitem nicht gewachst« waren. Gewissen

Nachrichten zufolge follten fchon im Jahre ,62«.

über 50. taufend Stücke Acten in den Cammerge-

richtsgewölbern unerörtert gelegen haben (q). Wenn

die

(?)R.A. 1S54. S- 14-

(q) Meiern Westphöl. Fnedenshandl. Th. z.

S.Zlö.

5
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die Zahl auch vielleicht übertrieben ist, läßt sich doch

sicher annehmen, daß eine ungeheure Menge Rechts

sachen, die von einem Jahre zum andern noch im

mer anwuchs, immer unerörtert übrig bleiben

mußten (r).

'. Eine gleiche Bewandtniß hatte es mit den vie

len Revisionen, deren seit 1582. keine mehr war

erörtert worden ; deren Anzahl aber eben deswegen

zugenommen hatte, weil es damals gnug war, nur

ein Revisionsgesuch anzubringen, um gegen die

Vollziehung des Unheils, das man dadurch an

focht, gesichert zu seyn. Damit war nun natür

lich beynahe das ganze Ansehen des Gerichts ver

kehren gegangen, weil den Partheyen, wenn sie

auch mir Mühe und Kosten ein Unheil erhielten,

doch keinen Vortheil davon hatten, sobald ihr Ge

gner nur mit einem Revisionegesuche die Rechts

kraft und Vollstreckung des Unheils hemmte.

'. Um Hierwider Rath zu schaffen , beschloß der

Reichsabschied, daß am 1. Nov. 1654. eine aus

serordentliche Reichsdeputation von 24.' Reichs,

standen nach der Religionsgleichheit sich zu Speier

einfinden , und nächst Verrichtung der Visitation

die Revisionssachen unter Hand nehmen sollten, zu

welchem Ende die 24. Stände in vier Senate ver

teilt werden sollten. Am 1. Nov. 16s s. sollten

. !' 24.

(r) Noch der letztern 1776. verunglückten Visi,

tation wurde vom Eanzleyverwalter ein Verzeich,

niß von 612ZZ. Acten zugestellt. Doch ließ sich

nicht genau bestimmen, wie viele Sachen darunter

noch eigentlich ihre Entscheidung erwarteten. (Ba-

lemanns) Beyträqe zur Revision der C. G. V.

(Lemgo 1773. 4.) S. Ii.
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24. andere Stände die ersteren ablösen ; hernach

halbjährig ferner solche Ablösungen geschehen, bis

die alten Revisionssachen erlediget seyn würden.

Man verglich sich deswegen über fünf solche Clas-

sen jedesmaliger 24. Stände beider Religionen,

wie sie sich nach einander ablösen sollten. Wenn

man damit fertig wäre, sollte qlsdann die ehemali

ge Art der ordentlichen Visitationen nach einem

darüber inzwischen zu verabredenden Entwürfe wie?

der in Gang gebracht werden. Allein aus der gan

zen Sache wurde nichts. (Nicht eher, als im

May 1767. kam die Visitation, die schon im Nov.

1654, geschehen sollte, in Gang; und leider nahm

im May 1776. auch jene vom May 1767. bis das

hin fortgewährte Visitation ein unglückliches Ende.)

Zum Glück wurde noch im Reichsabschiede 1654.

ausgemacht , daß von nun an keine Revision mehr

die Vollziehung der Unheils hindern sollte, wenn

anders der obsiegende Theil Caution leisten würde,

auf den Fall, wenn über kurz oder lang ein refor-

malerisches Revisionsurtheil erfolgen sollte, das

erhaltene zurückzugeben. Doch wie wenige sind

im Stande , eine solche Caution zu Stande zu

bringen? -

Die Anzahl der Rechtssachen, die an das Cam? xr.

mergericht gelangten , wurde dadurch etwas gemin?

derr, daß die bisherige gesetzliche Appellarions?

summe, unter welcher niemanden dahin zu appel?

liren gestattet werden sollte , diesmal von zoo. auf

6c>o. Gulden erhöhet wurde («). Verschiedene

Reichs,-

(5) Die gesetzliche Appellationssumme war lZ2i.

erst nur auf 50. Fl. angesetzt gewesen. Im Reichs-

ab-
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Reichsstände haben noch höhere Summen , unter

welchen von ihren Gerichten nicht appellirt werden

sollte, durch kaiserliche Privilegien ausgewirkt (r).

Einige haben sogar unbeschrankte Befreyung von

allen Appellationen erhalten (u).

Da-

abschiede l 570. 66. war sie auf rzo. , im De:

putationsabschiede 1600. §. 14. auf zos. Fl. erhö

het worden. Nun bestimmte der jüngste R. A. §.

112^ die Summe von 6c>«. Fl. oder 400. Rthlr.

(die nach dem jetzigen Wertbe der Dinge doch wie--

der nicht mehr verhaltnißmaßig ist, sondern wohl

von neuem erhöhet zu werden verdiente.)

(t) Von 1554. Apr. 6. hatte die Stadt Ham«

bürg ein Appellationsprivilegiu,in auf 700. Gold,

gülden; von 1586. März 22. derBifchof vonWürz,

bürg auf looo. Goldgulden; von 1588. May sz.

die Stadt Lübeck auf zo«. Goldgulden; von 1595.

Jul. zo. die Stadt Augsburg auf 600. Goldqul-

den; von 1621. Jul. 14. dasHerzogthum Holstein

auf iQOO. Goldgulden ; von 162z. Apr. z. die

Stadt Cölln auf locxz. Goldguldcn ; von 1637.

Sept. 19. die Grafschaft Oldenburg auf isczo.

Rheinische Gulden ; von 1648. Nov. 24. d«5 Her,

zogthum Braunschweig - Wolfenbüttel auf 2ocx?.

Goldgulden; von 1650. Nov. 6. die Grafschaft

Ranzau auf 500. Goldgulden; von 1651. Ort. 28.

das Hcrzogthum Mecklenburg auf ioao. Goldgul

den; von 1655. Jul. 28. die Grafen Reuß auf

400. Goldgulden :c.

(u) Von unbeschrankten Appellationsbefreyun-

gen sind die ersten Beyspiele für das Haus Oester

reich von 15ZO. Sept. 8-, und für die Burgund!«

schen Niederlande in dem darüber geschlossenen Ver

trage 1548. Jul. 26. §. 5. 6. Auch Würtenberg

hat seit seiner Erhöhung zum Herzogthume 1495.

und vermöge einer 1555. von Carl dem V. bestä

tigten Hofgcrichtsordnung die Befreyung von Ap

pell«-

i
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Damit gleichwohl die Unterthanen durch'solche xu

Beschränkung der Appellation an die Reichsgerich

te nicht die Wohlthat einer weitern Instanz ver-

löhren, ward ihnen vorbehalten, in solchen Sa,

chen, die nicht appellabel wären, doch um Revi?

sion und Verschickung der Acren an ein unpar,

theyisches Rechtscollegium zu bitten (v). Oder

man erwartete, daß ein von der Appellation an

die Reichsgerichte gänzlich befreyter Reichöstand

an deren Stelle in seinem lande ein eignes Ober?

appellarionscsericbc errichtete , wie solches zu

Dresden und Berlin geschehen, und im Westphüs

tischen Frieden der Krone Schweden zur Pflicht

gemacht

pellationen an die Reichsgerichte behauptet , sofern

Wurtenbergische Untertbanen nur unter sich, nicht

' mit auswärtigen im Rechtsstreite begriffen sind.

'Die übrigen unbeschränkten Appellationsprivilegien

sind in folgender Ordnung nach einander ertbeilt

worden: izzy. May 2, an das gesummte Haus

Sachsen; IZ86. Jul. 24. an Cburbrcmdenburg ;

1620. May 16. an das Haus Vaiern; 1648. im

Westphälischen Frieden an die Krone Schweden we

gen Pommern, Bremen und Verden; 1652. Jul.

17. an Churpfalz; 1653. Apr. so. an Churcölln,

(so jedoch durch einen Landtagsfchluß 1655. auger

Gang gefetzt worden); 1Ü55. Apr. z«. an Chur,

mainz; 1716. Aug. 16. an Churbraunfchweig ;

1721. Sept. zo. an Churtrier; ^742. Dec. 7. an

Hessencassel; 1746. May zi. an Preusscn für fei«

ne nicht churfürstliche Länder; 1747. May li. an

Hessendarmstadt; 1748. Nov. 8- an Hannover für

Sachfenlauenburg und das Land Hadeln; 1764.

Jul. l. an Pfalzzweybrücken, und an Eburpfalz

für Jülich und Berg; und endlich in Gefolg des

Tefchner Friedens 1779. an Mecklenburg.

(v) Reichsabfchied 1654. I. uz.
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gemacht war, das Tribunal zu Wismar anzu,

legen (^).

xiii. Von dem übrigen Inhalte des jüngsten Reichs.'

abschiedes verdienet nur noch eine Stelle hier er«

wehnt zu werden, wo in Beziehung auf vorige

Reichsabschiede die Execurionsordnung von

' neuem eingeschärft wurde, sowohl wider auswär

tige Gewalt als etwa hervorbrechende Empörun

gen die erforderliche Hülfleistung mit würklicher

starker Hand unverzüglich ins Werk zu richten,

auch deswegen die Stellen der Kreisobersten über

all zu besetzen. Dabey wurde am Ende noch hin

zugefügt, daß "eines jeden Churfürsten und Stan

des tandfassen, Unterchanen und Bürger zu Be

setzung und Erhaltung der einem oder anderm

„Reichsstande zugehörigen nöchigen Festungen,

„Platze und Garnisonen ihren landesfürsten, Herr

schaften und Oberen mit hülflichem Beytrage ge-

„horsamlich an Hand zu gehen schuldig seyn" soll

ten (x). Diese Stelle wurde seitdem vielfältig

dazu benutzt, den Landschaften es zur Schuldig

keit anzurechnen, daß sie auch ohne ihre Einwilli

gung sowohl zu den hier benannten Gegenständen

als besage der oben (y) schon vorgekommenen Stel

le auch zu den Cammerzielern mit Steuern beleget

werden könnten.

zciv. Hiergegen widersetzten sich verschiedene land-

fchaften , die sich auf ihre Verträge und herge-

brach-

(w) Osnabr. Friede Art. lo. §. lz.

(«) R. A. 1654. §. i8o.

sv) R. A. 16L4. §. 14. S. oben S. 219.
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brachte Verfassung beriefen, vermöge deren der

Landesherr solche Ausgaben von feinen Cammer

einkünften zu bestreiten schuldig fey, überall aber

keine Steuer ohne ihre Einwilligung statt finden

könne. Allein nach dem fubordinirten Verhält

nisse, worin alle Teurfche tandschaften unter Kai?

ser und Reich stehen, ließ sich wohl nicht bezwei-

slen, daß ein allgemeines Reichsgefetz, worin für

die gemeinfame Wohlfahrt des ganzeu Reichs etwas

neues verordnet wurde , auch von jeder einzelnen

iandfchaft befolget werden müße. Die tandschaft

ten haben auch, früh oder spät, doch endlich durch

gängig sich dazu bequemen müßen. Jene von

neuem vorgeschriebene Wahlen der Kreisobersie»

sind aber auch diesmal nicht zur Vollziehung ge

kommen. Jn^en meisten Kreisen haben die kreis-

ausschreibenden Fürsten diese Stelle oder doch die

derselben beygelegten Vorzüge sich sechsten zuge

eignet.

p. Entw. d. Sc«aksverf. Th. il. P VUI»
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VIII.

Streit der beiden Neligionstheile über das sv

genannte Simultaneum.

1. li. Unter dem Namen Simultaneum kam die Frage

auf: ob ein katholischer Landesherr zum Vortheile seiner Re

ligion in einem evangelischen Lande , wo im Jahre 1624.

keine katholische Relizivnsübung gewesen , dieselbe einführen

könne? — in. Der Westphältsche Friede gestattet derglei

chen nur zwischen Lutherischen und Reformisten, — IV. oder

in wiedereingelöseten verpfändeten Landern, — V, oder wo

Herr und Land von einerlei) Religion sind. — vi Rur in

diefem Falle bleibt es beym Reformationsrechte als einem

Territorialrechtc ; Wo Herr und Land verschiedener Religion

sind , gilt bloß das Entscheidungsjahr. — v». Beides sind

zwey neben einander bestehende Regeln ; nicht jenes Regel,

dieses Ausnahme, — vui. Sonst kann man auch nicht sa

gen , daß evangelische Unterthanen behalten , was sie haben,

wenn ihnen das Simultaneum aufgedrungen wird. — IX.

Hier gilt auch nicht die Vergleichung mit Fremdlingen vo»

anderer Religion, die nur aus Gnaden aufgenommen sind.—

X— xil. Alles das erläutern die besonderen Fälle, die

gleich anfangs vorgekommen sind , — von Hildesheim, —

Xlil. von Pfalzsulzbach, — xiv. von Hölter, — xv.

von Werkheim; — xvi. wobe» man von katholischer Seite

immer stuffenweise zu Werke gieng.

1. A^ebst den gesetzlichen Verordnungen, die im

Reichsabschiede 1654. zu Stande gebracht

wurden , kamen auf diesem Reichstage sonst noch

einige Sachen von großer Wichtigkeit vor, die

nicht alle ihre völlige Erledigung erhielten ; inson

derheit wo sich unter den beiden ReligionSthei-

len eine Ungleichheit ihrer Gesinnungen hervorchat.

il. Eine der wichtigsten Angelegenheiten, worin

beide Religionstheile über den Sinn des Westphä-

ltschen
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lischen Friedens verschiedene Meynungen hegten,

äußerte sich schon auf diesem Reichstage über die

Frage : ob an einem Orte , oder in einem lande,

wo in dem Entscheidungsjahre 1 624. nur die evan?

gelische Religionsübung im Gange gewesen, ein

cacholischer landesherr neben her noch die Uebuttg

seiner Religion (als ein ^?««/5ans«m religionis

exercitinm) einführen könne? (Mit dem einzigen

Worte: Gimulraneum, hat man hernach diese

ganze Frage angedeutet, die bis auf den heutigen

Tag einen der wichtigsten Gegenstände ausmacht,

worüber beide Religionsrheile in Teutschland unei

nig sind ; nicht etwa bloß als theoretische Spekula

tion , sondern eine Quelle , woraus der veränderte

Religionszustand ganzer tander herzuleiten ist ; al

so wohl der Mühe werth , der Sache etwas tiefer

auf den Grund zu gehen , und die dabey in Be

trachtung kommenden historischen Vorfälle zu ent

wickeln.)

^Ä^z„ ' / , ° '

Der Osnabrückische Friede hatte im siebenten ni

Artikel, der das Verhaltniß zwischen Lutherischen

und Reformirren bestimmte, ausdrücklich festge

setzt, daß in einem wucherischen lande, das einem

reformirten landesfolger zu Theil würde, oder des

sen lutherischer Besitzer sich zur reformirten Reli,

gion bekennen würde, der reformirte landesherr

berechtiget seyn follte, nicht nur für sich einen re

formirten Hofgottesdienst zu halten, sondern auch

reformirten Gemeinden im lande ihre Religions

übung, nur ohne Nachtheil der lutherischen, zu

gestatten, und so umgekehrt auch ein lutherischer

landesherr in einem reformirten lande lutherische

Religionsübung ohne übrigens den Reformirten

P » Ab-
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Abbruch zu thun 0). Bey der nahen Verwandt

schaft, worin diese beiden Religionen mit einander

standen, war es sehr wohl zu begreifen, daß un

ter ihnen gegenseitig es ungleich weniger Bedenken

hatte, dergleichen einzuräumen, als catholischen

Landesherren in evangelischen tandern. Im fünf

ten Artikel, wo das VcrkMniß zwischen Catholi

schen und Evangelischen seine Bestimmung erhielt,

war nun iener Vorbehalt , daß auch ein racholi-

scher Landesherr in einem evangelischen tande noch

eine cacholische Religionsübung neben her einzu

führen berechtiget feyn sollte , gar nicht eingerückt.

Das alleine konnte schon jeden Unpartheyischen be

lehren , daß zwar zwischen lutherischen und Refor

minen, aber teineöweges zwischen Catholischen und

Protestanten ein so genanntes Simultaneum dem

Sinne und Zusammenhange des WestplMschen

Friedens gemäß fty.

Nur als eine Ausnahme von der Regel verord

nete der fünfte Artikel des Osnabrückischen Frie

dens, daß ein catholifcher Landesherr, der ein ehe

dem verpfänderes Äand, worin währender Pfand

schaft die evangelische Religion eingeführt sey, wie

der einlöse, auch seine Religionsübung wieder ein

zuführen berechtiget feyn solle (s). Da war aber

offenbar nur von dem ganz besonderen Falle eines

verpfändeten und wieder eingelvseten tandes die

Rede. In anderen Fällen mußte nach der Ab

sicht des Friedens unstreitig das Gegentheil statt

sinden ; sonst wäre es nicht nöchig gewesen, diese

Ver-

, (5) Oben S. 65. M.

(«) Osnabr. Fr. Art. §. S. z?.
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Verordnung nur auf diesen besondern Fall einzu?

schränken.

Noch deutlicher ergibt sich aber aus dem gan- ^

zen Zusammenhange des fünften Artikels, inson

derheit aus der Verbindung, worin §. zo. und z i.

unmittelbar auf einander folgen, daß man die

zweyerley ganz verschiedenen Fälle vor Äugen ge-

habt hat, auf deren Auseinandersetzung selbst nach

der Natur der Sache hier alles ankömmt; nehm:

lich einmal den Fall, wenn Landesherr und Um

terrhanen eincrley Religion sind; davon han?

delt §. z« , und läßt es da billig bey dem Rechte,

das ein jeder Regent, der mit seinem tande einer?

ley Religion ist, in Ansehung fremder Religions

verwandten ausüben kann, wie,z. B. das Chur-

Haus Hannover zu Hannover, Zelle, Göttingen

auf solche Art einen katholischen Gottesdienst ge

statten können, und Joseph der II. jetzt in seinen

Erblanden die Duldung der evangelischen Reli-

gionsübung einführen können ; welches alles ge

dachter §. zo. unter dem Namen des Reforma

tionsrechts (ms retormariäi) in sich fasset. Ein

ganz anderer Fall aber ist es, wenn evange^

lische Nnrerchanen einen (acholischen Lan

desherr« haben, und dieser nun zum Vortheile

seiner Religion Aenderungen im tande vornehmen

will. Da setzt der §. z l, im fünften Artikel zur

einzigen Richtschnur das Entscheidungsziel des

Jahres 1624. Wie es damals war, so muß es

in dem Falle bleiben. War da in einer Stadt,

oder in einem Dorfe oder Flecken'nnr evangelischer

Gottesdienst, so darf der catholifche Landesherr d«

P z auch

> ' ' -iL.« > . L
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auch keinen anderen Gottesdienst neben her einfüh

ren. Also gilt da kein Simultaneum.

vr. Nach dieser in der Sache selbst liegenden Aus?

einandersetzung der beiden Paragraphen, worauf

es hier ankömmt (b), ist es gewiß nicht die Absicht

gewesen, jenen §. zc>., worin das Recht zu refor-

miren oder anderen Glaubensgenossen ihre Reli

gionsübung zu gestatten als ein Terrirorialrechc

anerkannt wird , zur Regel, und den §. zr., der

das Emscheidungsjahr zur Richtschnur setzt, zur

Ausnahme zu machen, und dadurch ein solches

Verhälmiß zwischen diesen beiden Stellen des Frie-

Kens zu begründen, daß bey der erster« als der Re

gel eine noch so weit ausgedehnte, bey der andern,

als Ausnahme von der Regel, eine nie gnug ein

zuschränkende Auslegung statt finden müßte. Nein,

beide Paragraphen können als zwey gleich kräftige

Regeln , die nur zweyerley ganz verschiedene Fälle

vor Augen haben, ganz wohl mit einander beste

hen; Nehmlich §. zo. wenn Herr und iand einer

lei), §. z l . wenn sie verschiedener Religion sind.

In jenem Falle ließ man es bey der Regel , daß

die Aufnahme und zu gestattende Religionsübung

anderer Religionsverwandten von der landesherr

lichen Gewalt abHange. Im andern Falle gab

man eine ganz andere eben so allgemeine Regel,

daß da alles nach dem Entscheidungsztele des Jahrs

1 624. gehalten werden sollte.

vi:. Die Verbindung der beiden §§., wie sie un

mittelbar auf einander folgen , gibt das deutlich

gnug zu erkennen. Im §. zo. heißt es: das

Recht,

(d) §. z«. u. Zl. des 5. Axt. im ssn. Frieden.
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Recht, das einem jeden Reichsstande vermöge der

Landeshoheit in Ansehung der Religion zukomme,

solle ungekränkt bleiben. Gleich darauf heißt es

§. Zi.: Dessen ungeachtet sollen jedoch evangeli,

sche Unterchanen eines cacholischen Landesherren ih?

re Religionsübung mit allem Zugehöre so behal

ten , wie sie solche zu irgend einer Zeit des Jahres

1624. gehabt haben. In Beziehung auf diese

Verordnung werden hernach in dem darauf folgen?

den S. zz. alle Urtheile, Verträge und Verglev

che, die mit dem Religionszustande, wie er im

Jahre 1624. gewesen, nicht übereinstimmen, für

nichtig und unkräftig erkläret, mitdem ausdrück-

lichen Zusätze : daß nur die Observanz des Jah

res L 624. als Regel gelten solle (c).

Wenn also gleich im §. zi. nur der Ausdruck vm.

vorkam : daß evangelische Unterchanen eines cacho

lischen tcmdesherrn behalten sollten, was sie im

Jahre 1624 gehabt hätten; so war doch damit

nicht die Meynung , daß sie zufrieden seyn müßten,

wenn ihnen im strengsten Verstände eigentlich

nichts genommen würde, und daß hingegen nichts

dabey zu erinnern wäre, wenn gleich neben dem

Gottesdienste, den sie im Jahre 1624. für sich

alleine gehabt hätten, jetzt neben her auch noch ein

carholischer Gottesdienst eingeführer würde. Gnug

wo ,624. nur einerley Religionsübung gewesen

war, und jetzt zweyerley Gottesdienst seyn sollte,

da

sc) Osnabr. Fr. Art. 5. §. zz. : "snmkil»tis

omnibu« «»«' 1624. «ö/e^»«»««, «rxore ^««e

/?a^ ?eS«iae ok,'»e«, contr»rüs Istis lententü?,

reuerKKbu», psÄis" öic.

V4
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da konnte man nicht sagen, daß es bey der auf

diesen Fall nun einmal zur Regel angenommenen

Observanz des Jahres 1624. bliebe; ohne zu ge-

denken, wie wenig zu erwarten war, daß den Pro

testanten nichts genommen werden würde, wenn

sie einen katholischen tandesherrn haben, dessen

Schutz und Gunst alsdann seine Glaubensgenossen

bald immer weiter zu benutzen suchen würden, wie

die Erfahrung bald nur zu sehr lehrte, daß in

solchen Falken sowohl Kirchen als Kirchengüter und

Theilnehmung aller Einkünfte und Pfarrgebühren

in Anspruch genommen wurden. Ewige Schrift,

fieller haben zwar nachher ein schädliches und uns

schädliches Simultaneum von einander unterscheid

den, und dem Scheine nach doch nur letzteres ver-

theidigen wollen. Aber die Erfahrung hat am be

sten gelehret , daß ein unschädliches Simultaneum

nach katholischen Grundsätzen gar nicht zu erwarte»

war; und, wasgnugisi, mit Her Richtschnur des

Emscheidungsjahrs, die nun einmal Regel feyn

soll , kann gar kein Simultaneum bestehen.

«. Eine Hauptbetrachtung, die auch hier nichts

außer Acht zu laße« ist, beruhet in allen den Ver

hältnissen , die zwischen der katholischen und evan

gelischen Religion in Frage kommen, allemal auf

der irrigen Vorstellung , die besonders von den Je

suiten ausgebreitet und unterhalten wurde , als ob

die evangelische Religion zur katholischen in dem

Verhältnisse stände, wie ein Fremdling, der iy

einem tande neu aufgenommen würde , und allen

falls nur das, was ihm einmal gestattet sey, im

engsten Begriffe für sich behaupten könne; da hin

gegen diejenigen, die ihn aufgenommen, immer

die
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die Vermuthung für sich hatten, daß alles, was

fie vorhergehabt, und dem Fremdlinge nicht aus

drücklich eingeraumet hätten , von ihnen jedesmal

mit Recht zurückgenommen und nur für sich behau?

Pter werden könnte (/i). Höchstens würde diese

Vergleichung passen, wenn ein katholischer Staat z.

B. Spanien Protestanten als Colonisten aus ans

dern Mandern unter gewissen Bedingungen aufge

nommen hätte. Aber auf unsere Teutsche evange-

tische Städte und Länder , deren eingebohrne Ein

wohner und Unterthanen nicht etwa als Fremdlin

ge aufgenommen, sondern ihre Religion nach ver

änderten Einsichten und mit Einstimmung ihrer

Obrigkeiten geändert hatten, wie sollte da jene Ver

gleichung passen ? Wie sollten nicht vielmehr gera

de im Gegentheile nach der Vergleichung katholi

sche nur als Fremdlinge in einem evangelischen lan

de angesehen werden, wenn auch gleich die Person

des i,andesherrn catholisch geblieben, oder wie der

Fall am häufigsten sich ereignet hat, durch eine

Religionsveränderung von seiner Seite oder ver-

möge einer auf ihn gefallenen Succession catho

lisch geworden war? So lange solche Vorstellun

gen und Gesinnungen obwalteten , konnten Prote

stanten, die einen katholischen tcmdesherrn hatten,

. sich wenig Hoffnung machen , in ungestöhrtem Be

sitze ihres RetigionSjustandes vom Jahre 1624.

her zu bleiben.

Schon vor dem Wesiphälischen Frieden har-x.

ten sich einige Fälle ereignen , wo sich diese Gesin

nungen deutlich gnug zu erkennen gaben. Im

Bi,

(6) Oben Th. 1. S- 409. VN.

 

P 5
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Bisthmn Hildesheim, dessen größten Theil seit

152z. das Haus Braunschweig ingehabt hatte,

war fast durchgängig die evangelische Religion an

genommen worden. Aber im Jahre 164z. wur

de der Herzog Christian tudewig von Braunschweig

geNöthiget, dem damaligen Churfürsten Ferdinand

von Cölln, der zugleich Bischof von Htldesheim

war, das so genannte große Stift, oder den grö

ßern Theil des tanoes, so das Haus Braunschweig

bis dahin in seinem Besitz erhalten hatte , mittelst

eines zu Braunschweig am 17. (27.) Apr. 164z.

darüber errichteten Recesses wieder abzutreten (e).

Bey dieser Gelegenheit wurde an eben dem Tage

der Religion wegen noch ein besonderer Nebenre-

ceß errichtet, vermöge dessen für den evangelischen

Adel nur noch auf -7«., für die übrigen Untertha,

nen auf 40. Jahre der öffentliche Gottesdienst fer

ner statt finden sollte. Doch sollte dem Churfür

sten als Bischöfe vonHildeöheim und feinen Nach

folgern frey stehen , die öffentliche catholifche Reli

gionsübung überall daneben einzuführen ; so, daß,

wo.an einem Orte zwey Kirchen vorhanden, eine da

von den Cacholischen überlaßen werden solle. Wo

aber nur eine Kirche wäre, sollte beiden Theilen

zugelaßen seyn , in derselben zu verschiedenen Zei

ten und Stunden ihren Gottesdienst zu übeH«

Auch sollten zu dein Ende Beichtstühle, Canzeln,

Klecken, Schlüssel und Kirchhöfe beiden sowohl

Cacholischen als Evangelischen gemein seyn (k).

Wie

(e) L.ünigs Rcichsarchiv p»rr. special. Th. r.

S. Z2Z. - ^ ,

(f) s.ünig am a. O. S. 537. 54«-
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Wie dieser Vertrag dem nachher bey den West-

phälischen Friedenshandlungen verglichenen Ent,

scheidungöziele des Jahrs 1624. ganzlich entgegen

war , und also vermöge der Stelle des Friedens,

welche alle demselben entgegenlaufende Verträge

für nichtig erklärte, nicht bestehen konnte; fo gab

sich der catholische Neligionötheil bey den Friedens-

Handlungen alle Mühe, diesen Hildeöheimischen

Vertrag doch mittelst einer ausdrücklichen Ausnah-

me von jener Nichtigerklärung zu retten. Allein

gerade im Gegentheile wurde vielmehr im Frieden

selbst bey eben der Stelle noch ausdrücklich hinzu

gefügt , daß namentlich auch dieser wegen des Hil

desheimischen Religionswesens im Jahre 164z.

geschlossene Vmrag als null und nichtig angesehen

werden sollte, nur neun Klöster ausgenommen,

die ohne Rücksicht auf das Jahr 1624. auf katho

lischen Fuß bleiben sollten (Z).

Nun konnte das nachher so genannte Simul

taneum nicht deutlicher beschrieben werden, als es

hier geschehen war. Ware es also der Absicht des

Friedens nicht zuwider gewesen ; so hätte es ja gar

keine Schwierigkeit haben können , wenigstens die

ses Simultaneum, eben so wie die ausdrücklich

ausbehaltenen neun Klöster, aus dem nichtig er

klärten Vertrage beyzubehalten. Da dieses aber

nicht geschah , lag offenbar hierin ein neuer Be

weis, daß das Simultaneum gegen den Zustand

der Religion, wie er im Jahre 1624. an jedem

Orte gewesen, der Absicht des Westphä tischen Frie

dens, allerdings nicht gemäß sey. — Und den

noch war auch nach dem Frieden das Bisthum

HM

(ß) Osnabr. Fr. Art. 5. §. zz.
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Hildesheim wieder eines der ersten , wo die Sache

von neuem rege gemacht wurde, indem den Capu-

cinern zu Hildesheim ein Kloster , das sie im Jah

re 1624. nicht besessen hatten, jetzt von neuem ein

geräumt und hergestellt werden sollte; worüber die

Sache eben auf dem Reichstage 165z. in Bewe

gung kam.

xm. Ein anderer Fall entstand aus dem oben schon

einmal erwehnten Verhaltnisse zwischen Pfalzneu-

bürg und psalzsulzbach (K). Hier hatte der

Pfalzgraf von Neuburg am 17. Jul. 1628. erst

im völligen Geiste der gewaltsamen Gegenreforma

tion Befehle ergehen laßen: "daß alle Kirchen-

und Schuldiener, die sich zur katholischen Reli

gion nicht bequemen wollten, sich in drey Wochen

aus dem lande begeben sollten, desgleichen alle

Beamten in sechs Monathen , ohne daß auch bis

dahin ihnen gestattet seyn sollte, einigen lutheri

schen Gottesdienst zu besuchen ?c." (i). Wie die

se Befehle durch das nachher verglichene Entschei

dungsziel vermöge des Westphälischen Friedens ih

re Kraft verlohren; so suchte Pfalzneuburg noch

nach dem Frieden wenigstens das Simultaneum

im Sulzbachischen einzuführen ; Das gab Gele

genheit, daß Bamberg bey den Friedens - Execu-

tionshandlungen < 1650. Aug. z.) schon den Na

men Simultaneum gebrauchte, und es zu verchei-

digen suchte. Die Evangelischen erwiederten aber

gleich damals: ob einem sein Haus verbleibe, wenn

ein

(K) Oben S. 33.

(i) Struvs Pfälzische Kirchenhisiorie S. 562.
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«n anderer sich zur Hälfte mit eindringen wollte? (K)

Auch der Reichshofrath , ob er gleich damals noch

bloß aus cacholischen Mitgliedern bestand, war

dennoch selbst der Meynung , daß sich dieses Sulz?

bachische Simultaneum nicht vercheidigen laße (I).

Inzwischen nahm auch hier die Sache nachher eine

andere Wendung, da der Pfalzgraf Christian Au?

gust von Sulzbach, der 1632. seinem Vater Au

gust gefolget war, am zo. Der. 1655. sich eben

falls zur katholischen Religion bekannte (m).

Ein dritter Vorfall ereignete sich zu Höxter, xiv.

in einer an der Wefer gelegenen Stadt, die zur

Abtey Corvey gehöret, aber unter des Haufes

Braunschweig Schutzgerechtigkeit stehet. Hier

war ebenfalls im Entfcheidungsjahre 1624. nur

evangelische Religionsübung gewefen. Der Äbt .

zu Corvey führte aber auch da das catholifche Si

multaneum ein. Bey dieser Gelegenheit wurde

(165 1. März 19.) zuerst der Grundsatz geäußert:

daß das landesherrliche Reformationsrecht die Re

gel ausmache , das Entscheidungsjahr nur als eine

Ausnahme davon zu betrachten sey (n).

Endlich war auch noch in Wertheim der be, xv.

sondere Fall, daß von mehreren Grafen von tö-

wen-

(K) Meiern Erec. Handl, Th. 2. S. 599.

(!) Moser von der Landeshoheit im Geistl.

S. 6l6.

(m) Struvs Pfalz. Kirchenhist. S. 623. Roe-

lers Münzbelust. Th. l. S. 323.

(n) Moser von der Landeshoheit im Geistl.

S. 019.
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wenstein, welche die Grafschaft Wertheim gemein

schaftlich befaßen, ein Graf Johann Dieterich,

der in Spanischen Kriegsdiensten war, schon im

Jahre ,621. sich zur catholischen Religion bekannt,

aber bis ins Jahr l 6z l . sich in einer Niederlan-

difchen Herrschaft Rochefort aufgehalten hatte.

Als derselbe hernach zu Wertheim wider Willen

seiner evangelischen Stammsvettern und Mitregen

ten das catholische Simultaneum einführen woll

te ; kam es auch da zur Sprache.

Alle diese Falle waren jedoch nur geringe Vor

spiele von dem, was nachher noch nach diesen

Grundsätzen durchgesetzt worden; wobey sich deut

lich wahrnehmen läßt, wie man, vielleicht mit gm

tem Vorbedachte, stuffenweise nach und nach da

mit zu Werk gegangen ist. Ungeachtet der Hil

desheimische Fall deutlich gnug zeigt, daß man

catholischer SeitS diese Grundsätze schon vor Er

öffnung der Friedenskongresse zu Münster und Os

nabrück geheget hat; so geschah doch bey den Frie-

denshandlungen selber keine Aeusserung davon ;

wahrscheinlich um nicht etwa zu veranlaßen, daß

wohl gar das Gegentheil ausdrücklich im Frieden

verordnet werden mochte. Bey den Erecutions-

handlungen fieng man schon an, Versuche einer

für das Simultaneum günstigen Auslegung des

Friedens zu machen. Auf, dem Reichstage 165 z.

wurden nun eigene gleichsam problematisch geschie

nene Fragen darüber aufgeworfen (0). Deren

Er-

(0) Von den Direktorien der beiden höheren

Collegicn wurden vier Fragen entworfen, folgen

den wesentlichen Inhalts: I) Ob in Reichsstädten

ge-
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Erörterung blieb aber auf einen Reichsdeputations?

tag, der zunächst gehalten werden sollte, ausge

setzt; womit zugleich auch alles, was noch von

Restitutionen wegen Amnestie und Beschwerden

übrig war , dahin verschoben blieb.

gemischter Religion ein oder anderm Theile frey

stehe, auf seine Kosten und ohne Schmälerung dcS

gemeinen Guts und Stiftungen, Kirchen, Schu

len, Klöster ic. einzuführen, ungeachtet derglei,

chen am i. Jan. 1624. nicht "vorhanden gewesen?

II) Ob ein Landesherr in seiner Landstadt nicht

öde und verlassen stehende Kirchen zu seiner Reil«

gionsöbung gebrauchen könne, sofern nur der an

dern Religionsübung , wie sie 1S24. gewesen, kein

Nachtheil geschehe? III) Ob nicht ein gleiches

von einem solchen Landesherrn geschehen könne,

der mit einem andern verschiedener Religion in Ge»

meinschaft regiere? IV) Ob ein evangelischer

Reichsstand eines auswärtigen Klosters Einkünfte,

so er 1624. eingezogen, nicht dem Kloster restitui-

ren müsse?

IX.



24« Vitt. Folgen d.Westph.Fc. 16481657.

IX.

Fortgesetzte collcgjalische Berathschlagungen des

evangelischen ReligionstheilS.

r lll. Bey den Berathschlagungen , welche die eva>«

gelischen Reichsstäude über das Simultanem« und andere Re?

ligionsbeschmerden anzustellen hatten, bekam Chursacksen von

neuem das Direclorium zu führen. — IV. So bekam daS

Corpus der evangelischen Stande seine heutige Verfassung, —

v. wozu der Westphälische Friede den Grund der Gerechtsa

me, als Corpus zu handeln, völlig befestiget hatte, — Vl.

so gut, wie jedxr Reichskreis ein Corpus ausmacht. —

vil. Erst i» neueren Zeiten hat man angefangen , den Na

men Corpus anzufechten; — vm. ix. wvbey jedoch die

Evangelischen große Ursache haben zu beharren.

!. 8V^?it den Fragen, die über das Simultaneum

in Bewegung kamen, stand noch eine wichtige

Sache in Verbindung , welche die Art und Weise

betraf, wie der evangelische Religionscheil , oder

wie nun der Ausdruck nach und nach gewöhnlich

wurde , das Corpus der evangelischen Srände

( corpus eusnAe!ic«rum,) auf eben diesem

Reichstage seine Beratschlagungen und ein eignes

Directorium von neuem in Gang brachte.

n. Es kam nehmlich bald am Anfange dieses

Reichstages vor, wie die evangelischen Stande

wahrnähmen , daß verschiedene ihrer Glaubensge

nossen schon gegen den Westvhülischen Frieden be-

schwere wären , und daß über die Auslegung eini

ger Stellen des Friedens Streitigkeiten aufgewor

fen würden. Wie sie nun Nachricht erhielten, daß

die
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die Cathvlischen unter sich schon darüber gefasset

wären, und also nöthig fanden , auch ihres Orts

darüber in Beratschlagung zu treten, um das,

was sie im Frieden erhallen, nicht alsobald wie?

der zu vermehren ; so ersuchten sie Chursachsen, wie

es schon in vorigen Zeiten der evangelischen Sa?

chen sich eifrig angenommen habe, auch jetzt wie?

der das Direcrorlum in den evangelischen Com

fcrenzen zu übernehmen; welches sonst, wenn

Chursachsen Schwierigkeit machen sollte, dem Mag?

deburgischeu Gesandten einswellen zu übertragen

seyn würde (9).

... Von den Zeiten des Schmalkaldischen Bundes r

her hatte Chursachsen, als der damalige erste evan

gelische Reichöftand, schon bey allen Beratschla

gungen der evangelischen Reichsstände das Dir«,

ctorium geführet. Nur in den Zeiten, da vor

dem dreyßigjührigen Kriege die protestantische

Uni«« geschlossen war, .hatte Churpfalz, so noch

über Chursachsen den Rang hatte, als Haupt dee

Union, wovon sich ohnedem Chursachsen damals

zurückhielt, die evangelischen Sachen zu dirigiren

bekommen. Hernach hatte seit Gustav Adolfs Zeil,

ken sowohl währenden Krieges, als bey den West?

phalischen Friedenshandlungen, meist die Krone

Schweden alles zu besorgen gehabt. Jetzt wae

aber Chursachsen wieder der erste evangelische

Reichsstand, und bekam nun billig wieder, wie

ehedem , das Direktorium in den Berarhschlagun?

gen des evangelischen ReligionStheilS.

. . Der.

'1 (p) Meiern RegenSb. Reichstagshandl. Th. 1.

S. 2Z2. u. f. ,

p «nr». d. Sr«arsV«rf. Th. n. A
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' Der Stoff zu diesen Beratschlagungen

wurde nun immer häufiger. Es geschah sehr oft,

daß ein jeder Religionscheil dem andern seine Mey-

nung zu erklären hatte ; daß also beide Theile, als

zwey moralische Personen, mit einander handel

ten ; daß ein jeder Theil in solcher Absicht zuvor

unter sich Berachschlaqungen anstellen , und ge

meinsame Schlüsse fassen mußte. Alles das war

schon seit dem ersten Anfange der Religion Stren-

nung her geschehen , und der ursprünglichen Frey?

heit der Teutschen Reichsstände völlig angemessen,

die von je her nach ihren besonderen Verhältnissen

eigne Beratschlagungen anstellen und Schlüsse

fassen konnten , wie z. B. die besonderen Verfassun

gen der Churfürsten, der reichsstüdtifchen Ver

sammlungen, der gräflichen Cotlegien , und selbst

der Kreise auf solche Art ihren Ursprung genommen

hatten.

Nur im Anfange hatte man zum Theil immer

noch einige Hoffnung gehabt, daß noch eine Ver

einigung der beiden Religionstheile möglich feyn,

»nd also deren Trennung nicht auf beständig fort

währen möchte. Zum Theil war auch im Streit

gewefen, ob und wie weit eine solche Trennung

beider Religionstheile statt finden könne., und was

für rechtliche Wirkungen davon abhangen sollten.

Nunmehr hatte aber der Westphölische Friede zur

ewigen Richtschnur angenommen, daß ein Reli

gionscheil dem andern völlig gleich gehalten wer«

den, daß keiner über den andern mit Mehrheit der

Stimme» ein Uebergewicht behaupten, und daß

über jede Verletzung des Friedens ein gesammrer

Religionscheil mit dem beleidigten Theile sowohl
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in Rathschlägen als mittelst vereinigter Kräfte

gemeine Sache zu machen berechtiget seyn sollte.

Also war jetzt bey der Vereinigung aller Stände

von einerley Religion vollends nichts mehr zu erin

nern. Und es war schon längst vorher zu sehen

gewesen , daß eine Vereinigung der beiden Reli

gionen sich nicht mehr hoffen ließe; daß also die

Einrichtungen, die ein jeder Religionscheil jetzt

in Ansehung seiner Berakhschlagungen und ferner

zu fassenden Schlüsse machte, eben so fortwährend

bleiben würden, wie auf ähnliche Art ein jeder

Kreis ein eignes immer fortwährendes Corpus

ausgemacht hatte.

So wenig es also widersprechend war, wenn vi.

das gesammte Corpus der Reichsstände, in so fern

als es sich nach der läge der iänder in zehn Theile

zergliedert hatte, jetzt zehn Corpora ausmachte; fo

wenig war auch dabey zu erinnern, daß in sofern,

als die beiden Religionötheile sich trennten , jetzt

ein jeder Religionscheil ein eignes Corpus aus

machte; wie nach und nach der ganz schickliche

Ausdruck: Corpus der evangelischen Stände, und

Corpus der katholischen Stände, und daß bei

de Religionölheile cie corpore sä corpus mit

einander handelten, aufgekommen war, und

in der Folge immer mehr gänge und gäbe wurde.

Selbst carholische Stände trugen anfangs bey meh

reren Gelegenheiten kein Bedenken den Namen Cor

pus sowohl von ihrem (^) als dem evangelischen

Religionscheile zu gebrauchen (r).

In

(q) z. B. l) in der wegen der Ryßwickischcn

Clause! ertbeilten Erklärung vom 2y. Sept. 1709.

in Zabers Staatseanzley Th. 15. S. izo.: "Man

Q « „könn.
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V«. In der Folge mögen aber einige geglaubt ha

ben, gewisse Absichten eher durchsetzen zu können»

> - ^ . wen»

» ' , ' 'MM

„könnte von corporis catliollcorum wegen die <zan-

' „ze ehrbare Welt urtheilen laßen :c." — Man

„wollte daher zu denselben (evangelischen Stän-

>. „den) sich dahin versehen, sie würden «uf des ca«

„tbolischen corporis Deklaration in gutem Vertrauen

„sich näher vernehmen zu laßen von selbstcn belie-

„den." So kam auch II) in der zu Cölln den 4.

MZrz 1711. gezeichneten Erklärung der kaiserliche»

Administration wegen Restitution der reformirte»

Gemeinde zu Oedenkirchen der Ausdruck vor: .'?YW

„dem auf dem Reichstage zu Regensburg versams

„melten corpore csrkolicornm,'' Labers Staatö«

> ' ' ranzley Th. 17. S. 46. Desgleichen ward IN)

am lz. Ort. im Namen Churmainz erklärt:

''so würde man es mit dem ganzen katholischen «M. ,

„pore zu thun haben." Zabers Staatscanzley

Th. 35^- S. 369. Man sehe auch allenfalls die

von Eonferenzen des catholischenReligionötheils des

karmt gewordenen Verhandlungen von den Jahren

?7oz. und 172«. in eben der Staatscanzley Th. ?.

S. 51 -,55. , Th. 5Z - S. szS - 247. , „ 5^

(r) So geschah I) schon auf dem Reichstage

. ., IZY8. von den Oesterreichischen Directorialgesand-

, ten der Vortrag: ''Sie könnten wegen Jhro kai,

„serlichen Majestät unangezeigt nicht laßen, daß

„ein Unterschied zu halten in den Sachen. Denn

> „was die Gewissen beträfe, dieseibigen Sachen

„wärm Key dem Religionsfrieden zu laßen; wie

„dann i« solchen nicht, wie in anderen Sachen,

„sondern durch sondere Ääthe gehandelt (wer-

„de) , Äso' daß die «katholischen einen beson,

„dern Rath, die andern auch einen besonr

„dern Rath gehabt. ' Schaurotbs Samml.

vom corp. eusnA. Th. 2. S, 79z. II) In dem

1700. mit dem König« in Preußen geschlossenen

Krontractate versprach der Kaiser Leopold die Er«

«rterung der Neligio«sbcschwerden sich angelegen

sey»
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wenn sie nur mit evangelischen Ständen einzeln zu

thun hätten, und diesen alle Mittel und Wege

gesammrer Hand sich zu vereinigen immer mehr

eingeschränkt oder gar benommen würden. Die

so gesinnt waren, haben nachher angefangen, des

Ausdrucks Corpus von beiden Religionscheilen sich

nicht nur zu enthalten, sondern so gar zu wider?

sprechen , wenn der evangelische Religionötheil die?

se Benennung nach wie vor von sich gebrauchte.

Oder man hat es nur mit dem Beysatz: das aN-

maßliche, oder das sich so nennende Corpus, be-

nannt. Natürlicher Weise hat das dem evangeli

schen Religionötheile nicht gleichgültig seyn können.

In einem hernach (1720 Nov. 16.) darüber an

den Kaiser Carl den VI. erlaßenen Vorstellungs?

schreiben hat man deswegen so gründlich als nach

drücklich geäußert, daß man zwar in Ansehung der

Benennung gleichgültig seyn könnte, ob die ge-

sammten evangelischen Reichsstände als ein Cor

pus, oder als ein Religionscheil, eine Gemein

heit u. s. w. benannt werden möchten ; daß es aber

desto bedenklicher sey, wenn die Absicht, wie es

. schie-

seyn zu laßen, "sobald dieselben vom co^o^e ^u-

„Auttsnse conselllonis an Sie allerunterthäm'gst

„würden gebracht werden." Schauroth am a.

O- S. 82z. III) In der Churmainzischen Erkla«

rung vom iz. Oct. 1719. hieß es ebenfalls unter

andern: "Ihre Churfürstliche Gnaden hatten sich

„dergleichen nicht versehen, indem man sich von

„Seiten c«rp«r!« eusnAeiici selbst — engagirt bat«

„te ic." Zabers Staatscanzley Tb. 35. S. z66.

Noch mehr äknlicke Stellen finden sich zusammen«

getragen in Lrn. t.uä. ?os«Li.? ^/?em«e i«^«««

co^>»r« e«a»zetttt (KeKl I?8Ü. 8 ) ?. 5«. lg.

Q z
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schiene, dahin gienge, mit dem Namen zugleich

die Sache selbst, und die einmal im Westphäli-

schen Frieden so theuer erworbenen Rechte der ver-

einigten Berachschlagung und Zusammenhaltung

zu untergraben (s).

viil. Der Erfolg der Geschichte hat es nur gar zu

oft gelehrer, wie große Ursache der evangelische

Reliqionstheil hat, als Corpus zusammen zu hal

ten ; wozu auf katholischer Seite freylich weit we

niger Nothwendtgkeit vorhanden ist, da in den

Reichstagsberarhschlagungen ohnedem die Catholi-

schen ordentlicher Weise die Mehrheit der Srim-

men auf ihrer Seite haben, und da in einzelnen

Vorfallen, wo der Unterschied der Religion Ein?

fluß hat, gemeiniglich ein Protestant der leidende

Theil ist. Selbst die Verschiedenheit der Reli-.

gionsgrundsätze bringt das mir sich, daß Prote

stanten, entfernt von Bekehrungssucht oder Ver

folgung anderer Religionsverwandten, gerne je

dem duldend seine Gewissensfreyheit laßen; si>

aber bey Catholifchen , wenigstens nach dem vabst-

lichen und jesuitischen Systeme, der Fall bisher

nicht gewesen ist.

ix. Catholische Reichsstände könnten also, ohne

als Ein Corpus sichtbar zu handeln, um so eher

zu rechte kommen , da sie weder wider eine gegen-

theilige Mehrheit der Stimmen, noch wider Be,

schwerden, die ihnen zugefügt werden, so leicht zu

kämpfen haben, und da überdas alle Mitglieder

der catholifchen Kirche durch das genaue Band

der

(«) Schauroths Samml. vom corp. eusnA.

Th. z. S. 759. ?yl. u. f.
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der Unterwürfigkeit, das sie unter Einem Ober-

Haupte und dem gesammten Clerus, als dessen Uns

terbefehlshaber, ohnedem in solcher Vereinigung

gehalten werden , daß sie keiner weitern besonderen

Verbindung bedürfen. Daran fehlt es aber auf

Seiten der Protestanten dergestalt, daß, wenn

die evangelischen Stande des Teutschen Reichs

nicht noch als ein Corpus zusammenhielten, die

Erhaltung ihrer Freyheit und der im Westphüli?

schen Frieden erworbenen Rechte bald auf schwa-

chen Füßen stehen würde. Es war also weder

überflüßig noch gesetzwidrig, daß der evangelische

Religionscheil gleich auf dem ersten Reichstage

nach dem Westphälischen Frieden sich von neuem

auf den Fuß setzte, als ein Corpus sein eigenes

Direktorium und seine eigene Verfassung zu ha-

den, um jedesmal gefaßt zu seyn, sowohl.Berach-

schlagungen anstellen, als Schlüsse fassen zu kön

nen, wie es den Umständen nach erforderlich feyn

möchte. Die erste Conferenz wurde diesmal am

22. Jul 165 z. beym Chursächsischen Gesandten

gehalten.

Ä, 4
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Stimmen der stcularisirten Länder und einigem

«euen Fürsten auf dem Reichstage berichtiget.

- Neuer Deputationstag und Tod des.

Kaisers.

x. ». Im RrichSfürstenrathe dekmen die evangelisthe»

Bisthümer eine eigene Querbank. — ui. Die fecularistrte»

Länder kamen von' der geistliche» Bank zur weltlichen hinü»

der, — als namentlich Bremen, — iv. Verde», —

V. Halberftodt, Minden, Schwerin, Canun, Ratzeburg,

Hirschfeld, — VI. Einigen neuen Fürsten wurde zwar Sitz

»nd Stimme geftattet; — vil. aber init erheblichen Ver«

»atnunqen für die Zukunft. — vill. ix. Womit nunmehr

der ReichSfürstcnrath vollends feine geschlossene Anzahl Stilns

men bekam , —, X. indem setzt auch die Curiatsiimmen der

Grafen und Pra'laten auf den heutige« Fuß kamen, —.

Xl. Ende des Reichstages 1654- und Anftug du Reichsdepu?

tttio» 1655-

A^och war verschiedenes auf dieftm Reichstage

wegen der Stimmen im ReichsfürstenraK

the zu berichtigen, da theils die Stelle, die den

vermöge des Westphälischen Friedens in protestan

tische Hände gekommenen Hochstiftern anzuweise»

sey, theils die Aufnahme ewiger neuen Stimme»

in Frage kam.

Für das Bisihum lübeck, das auf beständig,

und für das Bisthum Osnabrück, das abwech,

selnd einen evangelischen Bifchof zu erwarten hat

te , wie auch für den Sächsischen Prinzen August,

der noch auf feine Lebenszeit das Erzbisthum Mag,

Heburg als Administrator behalten sollte, war im

West?
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Westphälifchen Frieden ausgemacht , daß ein jeder

evangelischer geistlicher Fürst auf einer besonderen

(Querbank im Reichsfürstenrathe seinen Sitz neh-

wen , seine Stimme aber in der bisher gewöhnli

chen Ordnung ablegen sollte (t). .

Wegen der secularisirten Stifter war im Frie- iit.

den selbst nur fürOremen ausgemacht, daß es auf

der weltlichen Bank den fünften Platz einnehmen

sollte (u), den es auch jetzt zwischen Pfalzneuburg

und Pfalzzweybrücken in Besitz nahm. Nachher

hat aber doch Magdeburg, als es nach des Sach

sischen Prinzen Augusts Tode (i68o.) an Chur-

brandenburg siel, den zweyten Platz auf der welt

lichen Fürstenbank bekommen; da dann Bremen

billig zwischen Pfalzsimmern und Pfalzneuburg hin

auf hätte rücken müßen, wenn es den im Westphä-

tischen Frieden einmal erhaltenen fünften Platz hät

te behalten sollen. Das ist aber nicht geschehen ;

und so wird die Stimme vom Herzogthume Bre,

men, wie sie jetzt das Haus Hannover zu führen

hat , würklich nicht «ach Vorschrift des Westphä-

lifchen Friedens auf der fünften, fondern erst auf

der sechsten Stelle, der weltlichen Fürstenbank ab

gelegt.

Für das Herzogthum Verden mag wohl der iv.

Gesandte der Krone Schweden, die es damals be

saß, es dahin gebracht haben, daß es gleich nach

der Stimme von Pommern folgte, und diese Stel

le hernach, ungeachtet die Pommerischen Stimmen

'> selbst

(t) Osnabr. Friede Art. 5. S. s,.

(«) Osnabr. Zr. Axt. 10. K. y.

Q 5
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selbst mit anderen altfürsilichen Stimmen nach ei

ner verabredeten Alternationsordnung abwechseln,

doch immer unverändert behalten hat.

v. . Wegen der übrigen secularisirten Stifter

kam es erst auf diesem Reichstage im May 1654.

zur Richtigkeit, daß Halberstadt unmittelbar nach

den Braunschweigischen Stimmen noch vor den

alternirenden, Minden gleich nach Sachsenlauen-

bürg, Schwerin, Ratzeburg und Hirschfeld nach

Henneberg zu votiren kamen. Für Camin ist erst

1668. der Platz zwischen Schwerin und Ratzeburg

ausgemacht worden.

vi. Was andere neue Stimmen betrifft, die jetzt

erst neu eingeführt werden sollten, so hatte Ferdi

nand der lll. schon auf dem Reichstage 1641. er

klart, daß er drey neue Fürsten, von Hvhenzollern,

von Eggenberg und von tobkowitz, zu Sitz und

Stimme im Reichsfürstenrathe zugelaßen . habe.

Die würkliche Einführung kam aber damals nicht

zu Stande, weil Fürsten und Churfürsten dagegen

erinnerten, daß die beiden letztern, als bloß Oe

sterreichische tandsassen, keine unmittelbare Güter

im Reiche besäßen, und keinem Kreise mit Ben-

trägen zu den gemeinen Beschwerden des Reichs

und der Kreise zugethan wären , ohne welche Be,

dingungen keine Stimme im Fürstenrache zuge

laßen werden könnte (v). Jetzt wurde angezeiget,

daß diese Bedingungen erfüllet feyen ; worauf fthon

am z«. Jun. 165 z. die Einführung besagter drey

neuer Fürsten im Fürstenrache erfolgte. So wur

den auch am 28. Febr. 1654. noch die Fürsten von

Salm

(v) R. A. 1641. §. 97. 9s.
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Salm, Dietrichstein, Piccolomini, Allersbergs

jeder mit einer Stimme, und am z. Marz .1654.

die Fürsten von Nassau mit zwey Stimmen, nehnu

lich die cacholische Knie von Hadamar und Siegen

mit einer, und die evangelische Knie von Dillen?

bürg und Diez mit der andern, also zusammen

neun neue fürstliche Stimmen auf diesem Reichs.'

tage eingeführt.

Alles das wurde auch im Reichsabfchiede O) vir.

wiederholet , jedoch erstlich mit der beygefügten

Verwahrung, "daß diejenigen, welche ohne vor?

hergegangene Vollziehung der schuldigen Prästa?

tionen , insonderheit der unmittelbaren Begüterung

im Reiche, diesmal nur wegen ihrer persönlichen

Verdienste im Fürstenrathe eingeführet worden,

von niemanden über kurz oder lang zum Präjuditz

angeführt oder zur Consequenz gezogen, auch diese

Sitz und Stimme auf ihre Erben und Nachfolger

nicht extendirt werden sollte, sie haben sich dann

mit unmittelbaren fürstenmaßigen Reichsgütern

versehen," Daneben wurde nun noch Hinzuge?

fügt: "daß forthin ohne vorgehende Realerfüllung

aller nothwendigen und bestimmten Requisiten, in

sonderheit erstgemeldter Begüterung , und ohne der

Churfürsten und Stände Vorwissen und ConfenS

keiner zur Session und Stimme im Fürstenrathe

zugelaßen werden sollte. "

Die Sache war deswegen von großer Wichtig? vm.

keit, weil sonst, wenn neue Fürsten so leicht zu

Sitz und Stimme im Fürstenrathe gelangen könn?

ten, der kaiserliche Hof bald Mittel und Wege ge?

fun?

(v) R. A. l6Z4. F. 19?.
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funden haben würde, die Mehrheit der Stimmen

auf dem Reichstage immer auf seiner Seite zu Hai

ben, und alsdann mit Reichsschlüsse», die nur

mit den meisten Stimmen zu Stande gebracht

werden dürften, alles nach eignem Gutfinden durch

zusetzen. Der kaiserliche Hof schien das für sich

zu haben , daß in vorigen Zeiten alle Standeser

höhungen, wodurch der Kaiser Grafen oder Prä,

laten zu Fürsten erhoben hatte, auch auf dem

Reichstage mit Zulaßung ihres fürstlichen Sitz?

und Stimmrechts keine Schwierigkeit gefunden

Hatten, wie die Beyspiele der Häuser Savoyen,

Holstein, Würtenberg, Henneberg, und selbst

des noch erst 1576. in Fürstenstand erhobenen

Hauses Arenberg zum Beweise eines solchen Her

kommens dienen konnten. Allein vors erste war

bis ins XV l. Jahrhundert überhaupt die Zahl der

Stimmen im Fürstenrathe, nachdem mehr oder

weniger Personen erschienen, noch sehr veränder

lich , und insonderheit der Unterschied der gräflichen

Curiatstimmen und der fürstlichen Virilstimmen

vielleicht noch nicht so bestimmt, wie jetzt; da'dalin

auch der Uebergang einer graflichen Stimme zur

fürstlichen , wenn es nur um einen höhern Rang

zu thun gewesen ware> nicht soviel auf sich gehabt

haben würde, als wenn nunmehr damit eine ganz

neue Stimme aufkommen, und die Zahl der fürst

lichen Stimmen überhaupt einen Zuwachs bekom

men sollte.

ix. Hauptsächlich aber konnte es nicht anders, als

äußerst auffallend seyn, da die Ferdinande sich nicht

mehr begnügten, wie es ehedem nur geschehen

war, alte reichsgräfliche Hauser, deren Grafschaf

ten
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, ten die Größe mancher Fürstenthümer übertrafen,

j in Fürsienstand zu erheben, sondern gerade zu an?

> siengen, bloß adeliche Geschlechter, die in den Oex

, fterreichischen Erblanden nur als tandsassen begü?

j «rt waren, erst zu Graftn, hernach zu Fürsten

i zu machen. Wenn es dabey geblieben wäre, hat-

. ttn nach und nach mehr Oesterreichische tandsassen,-

, als ursprünglich reicheständische Familien , in den

, Fürstenrach gebracht werden können ; — freylich

zum augenscheinlichen Vorcheiie derer, die dem

s kaiserlichen Hofe eine unbeschrankte Macht über

i ganz Teutschland beyzulegen wünschten ; aber auch

.> iy Vergleichung mit der wahren Teutschen Verr

, sassung so übertrieben, daß darüber am Ende auch

, dieses kaiserliche Vorrecht noch mehr als ehedem

, eingeschränkt wurde. — Wahrscheinlich haben

diese Umstände sthon auf dasjenige einen Einfluß

gehabt, was ich oben vom Jahre 1582. ange

merkt habe, wie man von diesem Jahre her eine

gewisse geschlossene Zahl der Stimmen im Fürsten-

rathe angenommen hat (x).

Eben diese geschlossene Zahl der Stimmen be- >

Km auch dadurch jetzt noch eine größere Ründung,

da endlich auch die sämmtlichen Curiarsnmmen

auf diesem Reichstage völlig auf den heutigen Fuß

kamen. Bisher war nehmlich von allen Prälaten

nur eine Curiatstimme üblich gewesen, und von

den Refchsgrafen hatte man unter dem Namen der

Wetterauischen und Schwäbifchen Grafen möge-

sammt nur zwey Stimmen gezehlt. ^ Die Fränki?

schen Grafen hatten aber schon geraume Zeit her

mir den Schwäbischen Grafen , mit denen sie sonst

zusam,

(x) Oben S. l«.
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zusammengehalten hatten , wegen ihrer ReligionSsk

Verschiedenheit nicht mehr gemeine Sache machen

können , und daher schon auf dem vorigen Reichs

tage 1640. eine eigne Euriatstimme erhalten.

Nach diesem Vorgange bekamen jetzt auch die noch

übrigen Westphalischen Grafen auf gegenwärtigem

Reichstage die vierte gräfliche Curiatstimme. Und

so brachten es endlich auch die Prälaten dahin, daß

sie nach ihrer Abtheilung in zwey Bänke unter dem

Namen Schwäbische und Rheinische Prälaten eben-

falls zwey Curiarstimmen erhielten; so daß nun?

mehr nach abgelegten sänumlichen Virilstimmen

aller geistlichen und weltlichen Fürsten noch sechs

Curiatstimmen , nehmlich zwey Prälatische, und

vier gräfliche, ebenfalls abwechselnd von der geift-

lichen zur weltlichen Bank, folgten, und damit

von allen Stimmen im Fürstenrache den Beschluß

machten. , . -

. Nachdem endlich der Reichstag im May 1654.

mit dem oben beschriebenen Reichsabschiede geschlos

sen ivorden war ; nahm die ordentliche Reichsdex

purarion, auf welche der Rcichsabschied haupt

sächlich die vom Westfälischen Frieden her noch

rückständig gebliebenen Restitmionsfalle verschoben

hatte, am i z.Sept. 1655. Zu Frankfurt am Main

ihren Anfang ; ohne jedoch viel gedeiliches auszu

richten. Durch den baldigen Tod des Kaisers

(f 1657. Marz 2z.) und das darauf erfolgte In

terregnum kam überhaupt fast alles in eine ziemlich

veränderte i,age.

Neun-
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' Neuntes Buch. .

. Der neueren Zeiten sechster Abschnitt

von den

Kaisern Leopold und Joseph dem I.

Interregnum und erste Regierungsjahre Leo

polds ; insonderheit Anfang des seitdem immer

während gewordenen Reichstages und dessen

', Verfassung 1 657 - 1 670.,

i. Streit zwischen Churbaiern und Churpfalz über das

Rheinische Reichsvicariat. n. Thätlichkeiren, die dar

über auf dem Wahlconvente vorfielen. — Hl. Wahl Leo

polds, und dessen Wahlcapitulation. — Vergleich zwischen

Churmainz und Churcölln über das Krönungsrecht. — lv.

Pyrenäische und Slivische Friedensschlüsse. — Unabhängig

keit deS Herzvgtt,ums P«ussen. — V. Rheinische Allianz

und andere reichsständische Bündnisse. Ueberwältigung

der Stadt Münster. — vi. Anfang des Reichstages, der

seitdem immerwährend geworden ist, — VII, Damit ver

änderte Gestalt des Reichstages, da derselbe jetzt auö lauter

Bevollmächtigten bestehet; — vm. die jetzt als Gesands

ten behandelt werden. — IX. Die churfürstlichen Comi-

' tialgesandten wurden selbst als Ambassadeurs characlerisitt,

^ und genossen viele Vorzüge vor den fürstlichen, — X. Dar

über sind aber vielerley Cvllisionen entstanden. — Xl. xn.

Im Namen des Kaisers erscheinen beym Reichstage Com-

missarien, — ein Fürst als Principalcommissarius und ein

Concommissarius. — Xlil. Durch jenen läßt der Kaiser

die Hauprproposition bey Eröffnung des Reichstages thun,

«nd in der Folge Commissivusdecrete an das Reich erge-

!,.-. . . den.
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Yen. — Xiv, Bielerlcy Ccremonielstreitigkeiten, so es eh«

dem am Neichstage gegeben, und zum Theii noch gibt : —

XV. mgleichen Rangsireitigkeiten, — Sin besonderes Bey,

spiel davon bey Gelegenheit des edenialigeu Gesundheittrin«

L"?' ^" Verschiedene Arte» der Legitimation der

Gesandten durch Credit,»? und Vollmachten. — xvil Ge

sandten auswärtiger Mächte, — deren Creditive sind nur

an die Stände oder deren Gesandten gerichtet- — XViil

Cimge neue Fürsien dieser Zeit-

r. 5^«s Interregnum veranlaßt? diesmal einen

heftigen Streit über das Rheinische Reichs-

vicariat. Der Churfürst von Baiern behauptete,

es gebühre ihm, weil im Westphälischen Frieden

die ehemalige Pfalzische Chur mit allen Rechten

seinem Haufe übertragen sey. In der Pfalz glaub?

te man hingegen, das Rheinische Reichsvicariat

sey nicht sowohl ein Zugehvr der Pfälzischen Chur,

als vielmehr ein der Würde eines Pfalzgrafen am

Rhein anklebendes Etgenthum, und also unter den

an Baiern mit der Pfälzische« Churwürde über,

trägem« Rechte« nicht mit begriffen gewesen.

(Wenn man bedenkt, daß beym Reichsvicariate

die Ausübung der oberstrichterlichen Gewalt eines

der wesentlichsten Stückeist, und daß ursprünglich

die Würde eines Pfalzgrafen hauptfächlich im Nicht

teramte bestanden ; so schienen die Pfälzische«

Gründe von nicht geringem Gewichte zu sey».

Bey der erste« Ueberrragung der Pfälzischen Chür

an das Haus Baiern , wie sie Ferdinand der II.

noch ohne einen Reichsfchluß bewerkstelliget hatte,

war zwar das Vicariqt unter den dazu gehörigen

Rechten mit benannt worden. Im Westphülifthen

Frieden selbst war aber das Vicariat nicht mit

überkragen. Ts war auch schwer abzusehen ^ was

die Churwürde an sich mit dem Vicariare für Ver,
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bindung haben sollte. Inzwischen schien es auf

der andern Seite vielleicht jetzt mehr Schwierigkeit

zuhaben, daß der Churfürst von der Pfalz, der

nunmehr unter den Churfürsten der unterste im

Range war, dieses große Vorrecht in Uebung ha?

den sollte.) Der Churfürst von Baiern, der vom

Tode des Kaisers eher Nachricht haben konnte,

als der Churfürst von der Pfalz , nahm gleich das

Vicariat in Besitz, und hatte den catholifchen

ReligionStheil, da der Churfürst von der Pfalj

reformirt war, gleich völlig auf seiner Seite.

Bey der Kaiserwahl selbst gab diese Streitig: n

keit noch zu einem ganz außerordentlichen Vorfall

Anlaß. Der Bairische Gesandte, Doctor Oerel,

las in der chursürstlichen Versammlung einen Auf

satz vor, worin der Ausdruck vorkam, daß Pfalz

feine Chur verwirket habe. Der Churfürst Carl

tudewig von der Pfalz, der persönlich zugegen war,

ahndete gleich auf der Stelle diesen Ausdruck, und

warf dem D. Oerel, als derselbe dennoch zu lesen

fortfuhr, das Dintefaß an den Kopf. Mit Mü-

helegte das churfürstliche Collegium diefe Sache

noch durch einen Vergleich bey, und setzte für die

Zukunft auf ähnliche Thätlichkeiten die Suspension

der Wahlstimme zur Strafe. „ .

Die Kaiserwürde einmal vom Hause Oester? n

reich abzubringen , wurden diesmal allerley Versu

che gemacht. Die Krone FrankreNh suchte die

Wahl auf den Churfürsten von Baiern , die Kro

ne Schweden auf den Pfalzgrafen von Neuburg zu

lenken. Sie fiel aber doch auf Leopold von Oe

sterreich. In der wahlcapirularion fehlte es

p. «ntw. d. Scaarsverf. Th. ll. R nicht
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nicht an neuen Zusahen ; aber ein von der Fron,

zösischen Gesandtschaft veranlaßter Antrag, die

Clause! einzurücken , daß der Kaiser, sobald er ei

nen Artikel der Capitulation überschritte, seiner

Krone verlustig seyn sollte, konnte doch nicht durch

gesetzt werden. Hingegen ein uralter Streit, den

die Churfürsien von Mainz und Cölln über das

Recht die Kaiserkrönung zu verrichten mit einander

gehabt hauen, ward (1657. Jun. 16.) glücklich

dahin verglichen, daß einem jeden das Rrönungs-

rechr in seiner Dioeces zukommen, sonst aber einer

um den andern abwechseln sollte,

nv. Von den beiden Kriegen , die noch von der vo

rigen Negierung her im Gange waren, aber in den

ersten Jahren der jetzigen Regierung durch die Py-

renäischen und Olivischen Friedensschlüsse geendi

get wurden, ist hier nur so viel zu bemerken, als

beide Friedensschlüsse auf die Teutsche Verfassung

einen Einfluß hatten. Dahin gehört aus dem

pvrenälschen Frieden der Abgang , den der Bur

gundische Kreis wieder an den Orten in Artois,

Flandern, Hennegau und Uixenburg erlitt, die der

Friede mit aller Hoheit an Frankreich abtrat. Durch

den Olivischen Frieden wurde dem Hause Bran

denburg der wichtige Vortheil der durch einen Tra

ktat zu Wehlau (1657. Sept. 19.) erlangten Un

abhängigkeit des Herzogthums Preussen bestätiget.

v. ^ Noch ehe*es zum Olivischen Frieden kam, hat

ten die geistlichen Churfürsten und verschiedene geist

liche und weltliche Fürsten (1658. Aug. zu

Frankfurt ein Bündniß mit einander geschlossen,

um die Nordischen Kriegsunruhen vom Tentschen
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Boden abzuhalten. Diese so genannte Rheim?

scbe Allianz wurde selbst nach dem Friede« ( , 66«.

Aug. z i.) noch auf drey Jahre erueuert, und

bald darauf kam meist unter eben den Bundeöge-

«offen (l66i. März HK.) noch eine Verbindung

LU Stande , um zu Erhaltung ihrer Regalien , be-

sonders des Rechts der Bündnisse, Krieges und

Friedens, gemeine Sache zu machen. So ward

das Recht der Bündnisse, das man als ein durch

den Westphalischen Frieden bestätigtes Kleinod an?

sah, immer lebhafter in Ausübung gebracht. Un

ter andern wußte es der damalige Bischof von

Münster, Bernhard von Galen, sehr gut zu be

nutzen, um mit Oesterreichischer und Französischer

'Hülfe (i 661. Marz 26.) die Gradr Münster

«öllig unter seine Botmäßigkeit zu bringen.

Die Reichsdeputation, welche stit dem Ende

der vorigen Regierung zu Frankfurt versammlet

war, harte zwar auch nach Ferdinands des III,

Tode bisher noch ihren Fortgang behalten, aber

nichts erhebliches ausgerichtet. Ein neuer Tür

kenkrieg, worein sich teopold verwickelt sah, machte

es demselben zur Nothwendigkeit , au statt jener ,

Reichsdeputation einen vollständigen Reichstag

nach Regensburg auszuschreiben ; — gewiß nicht

in der Meynung, daß daraus eine immerwäh

rende allgemeine Reichsversammlüng erwach

sen sollte ; sondern nur in der Hoffnung bald eine

ergiebige Hülfe gegen die Türken bewilliget zu be

kommen , und dann nach wenigen Monathcn dem

Reichstage ein Ende zu machen. Allein die Für

sten, — unzufrieden, daß die ihnen im West

phalischen Frieden wegen der beständigen Wahlca-

R 2 pitu-
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pimlation und Römischen Königöwahl gemachte

Hoffnung bisher so wenig in ihre Erfüllung gegan-

gen war, — drangen jetzt desto eifriger darauf,

daß vor oder doch zugleich mit der Berachfchla-

gung über die Türkenhülfe auch die beständige

Wahlcapitulation vorgenommen werden sollte. Zu

Aufrechthaltung ihrer Gerechtsame hatten sie ( l 662.

Apr. ^Z.) so gar in Nachahmung der Churverein

eine besondere Fürstenverein unter einander errich

tet. Sie brachten es also dahin, daß unmittel?

bar, nachdem die vom Kaiser begehrte Türkenhül

fe bewilliget war, auch an die beständige Wahl

capitulation Hand angelegt wurde. Ein Entwurf

derselben kam in wenig Wochen zu Stande ; allein

nun erhob sich ein neuer Streit über den Eingang

und Schluß , worin sich die Churfürsten das Recht

neue Zusätze einzurücken vorbehalten wollten. Da

zu kamen bald so viel andere neue Gegenstände

wichtiger Berathschlagungen , daß sich der Reichs

tag in eine ungewöhnliche länge verzog , und end

lich dessen Verewigung daraus erfolgte, wie sich

dadurch bis auf den heutigen Tag unsere Reichs

verfassung als einzig in ihrer Art auszeichnet, daß

nicht, wie es bisher gehalten war, und wie es noch

jetzt in anderen Reichen, wo Reichsstände sind,

gewöhnlich ist, ein Reichstag jedesmal nur gewisse

Zeit währt, fonder» auf beständig feinen Fortgang

behält.

Vli. Damit hat nun unfer Reichstag selbst eine

fehr veränderte Gestalt bekommen. So lange er

nur von kurzer Dauer war, erwartete man immer,

daß fowohl der Kaiser als die Churfürsten, Für

sten, Grafen und Prälaten, wo nicht alle, doch

gu
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guten Theils, in Person erschienen; so wie man

in anderen Reichen, wo Reichsstande sind, es nie

anders erwartet, als daß diejenigen, die einmal

Sitz und Stimme auf dem Reichstage oder im

Parlamente haben, ihr Stimmrecht jedesmal in

eigner Person ausüben. Aus unseren Reichstagen

war es zwar schon lange hergebracht, daß ein

Reichsstand auch durch Bevollmächtigte seine Stim-

me ablegen konnte. Man sah es aber doch bisher

nur als Ausnahme von der Regel an, an statt

daß es jetzt zur allgemeinen Regel wurde, daß alle

Stände nur ihre Bevollmächtigten am Reichstage

hatten. War es also ehedem weder unmöglich

noch ungewöhnlich gewesen , daß persönlich erschie

nene Reichsstände in colleqialischen Beratschla

gungen gleich aus eigener Entschließung ohne wei

tere Rückfrage hatten Schlüsse fassen können; so

brachte es jetzt die Natur einer aus laurerScvoll-

macbrigren bestehenden Versammlung von selbsten

mit sich , daß ihre Stimmen nie anders als nach

Vorschrift ihrer Principalen, und also erst nach

vorgängiger Anfrage und erhaltener Instruction

abgelegt werden konnten.

Hiernächst entstand jetzt ganz natürlich die Fr«? vm.

ge; was das für eine Art von Bevollmächtigten

sey, aus denen jetzt der Reichstag bestand? In

vorigen Zeiten hatte man meist unbestimmte Be

nennungen von Rathen, Abgeordneten, Bevoll

mächtigten , Anwälden , Sendboten u. s, w. ge

braucht. Jetzt fieng man durchgehende an, ei

nem jeden reichsständischen Bevollmächtigten am

Reichstage als einen Gesandren anzusehen , und

völlig auf gesandtschaftlichen Fuß zu bebandeln.

R z Der
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Der ganze Reichstag bekam also unvermerkt die

Gestalt eines Congresses von lauter Gesandten , in

großer Aehnlichkeir mit einem Friedenscongresse,

den mehrere Machte durch ihre Gesandten be-

schicken. In anderem Betrachte ließ er sich auch

mit einem Congresse vergleichen, der im Namen

mehrerer auf beständig verbündeter Staaten gehal

ten wird, wie in der Schweiz, und in den verei

nigten Niederlanden , oder jetzt auch in Nordame-

rica etwas ähnliches ist; nur daß hier die Ver

sammlung unter dem Ansehen eines gemeinsame»

höchsten Oberhaupts geschieht, daß aber auch nicht

bloß Abgeordnete, als bevollmächtigte von ihren

Principalen abHangende Repräsentanten, hier er

scheinen, wie allenfalls bey uns nur in Ansehung

der Reichsstädte der Fall ist; sondern so, daß ein

jedes Mitglied der beiden höheren Reichseollegie»

selbst ein wahrer Beherrscher des Staates ist , von

deffeü wegen er durch seinen Gesandten die Stim

me nur nach seiner eignen Vorschrift ablegen laßt.

rx. Die Churfurftcn haben nun gar bey der

Reichsversammlung, wie sie eS bey Kaiser? und

Römischen Königswahlen gewohnt sind , ihre Co-

mitialgesandten zu förmlichen Botschaftern (Am

bassadeurs oder Gesandten vom ersten Range

erkläret, so daß dieselben sich unter einander den

Excellenztitel und alle unter Botschafter» unab

hängiger Mächte gewöhnliche Ehrenbezeigungen

gegenseitig erwiedern, auck solche von jeden anderen

erwarten , ohne sie doch den fürstlichen Gesandten

zurück zu geben. Diese Vorzüge hatten sie in den

ersten Jahren des gegenwartigen Reichstages auch

würklich schon in Besitz, so daß alle fürstliche Ge-

sand
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sandten bey den churfürstlichen ohne Unterschied

den ersten feierlichen Besuch ablegten , und densel

ben die Excellenz gaben, ohne sie zurückzubekom

men. Die churfürstlichen schienen aber in diesen

Vorzügen kaum Ziel und Maaß halten zu wollen.

Sie verlangten z. B. bey feierlichen Gastmahlen auf

rorh beschlagenen Stühlen zu sitzen , da die fürst

lichen nur grüne haben sollten. Sie wollten durch

Edelknaben mit goldenem Messer und Gabel , die

fürstlichen sollten durch livreebedienten nur mit

Silber bedient werden. Neu ankommenden chur

fürstlichen Gesandten mußte die Stadt Regens

burg das gewöhnliche Geschenk von Wein, Frucht

und Fischen in größerer Anzahl, als den fürstli

chen geben. Am Maytage pflegte der Reichövro-

foß den Gesandten Maybaume zu stecken ; da soll

ten den churfürstlichen sechs, den fürstlichen nur

vier gesteckt werden ; u. s. w.

Am empfindlichsten fiel es endlich den Gefand'' x.

ten altfürstlicher Haufer , daß die churfürstlichen fo

gar in ihren eignen Hausern über die fürstlichen die

Hand nehmen wollten. Darüber brachen zuletzt

(1682 ) die alrfürstlichen Gesandten allen feier

lichen Umgang mit den churfürstlichen ab, und fien-

gen unter einander eben das Ceremoniel an, wie es

die churfürstlichen unter sich zu halten pflegten, ga?

ben hingegen den churfürstlichen nicht mehr Titel

Und andere Ehrenbezeigungen , als sie von densel

ben zurückbekamen. Und fo ist es seitdem großen-

theils noch bis auf den heutigen Tag geblieben;

ohne zu gedenken , was noch in Ansehung der neu-

fürstlichen, gräflichen und reichsstädtischen Ge

sandten oder Stimmführer, wie sie zum Theil auch

, R 4 ge?



264 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-171?.

genannt werden, ingleichen mit Gesandten vom

zweyten Range, die von fremden Mächten am

Reichstage zu seyn pflegen (y) , für vielerley Ab

stuffungen und Collisionen hinzugekommen sind-.

Eine andere Frage war noch , zu was für ei-

ner Gattung Bevollmächtigten diejenigen zu rech?

nen feyen, die des Kaisers Stelle beym Reichstage

vertreten sollten. Bei) anderen Gelegenheiten,

wenn kaiserliche Minister an Tcutsche Höfe oder

auch an Kreise geschickt werden, trägt man kein

Bedenken, sie auch Gesandten zu nennen. Am

Reichsrage ist aber unter Carl dem V. der Aus-

druck Commissarien aufgekommen, wie er dem

Verhältnisse, worin eine höhere Macht gegen ihre

Untergeordneten stehet, gemäßer zu seyn scheint.

Der Erzbisch of von Salzburg, der diese Stelle bey

Eröffnung des Reichstages 166z. vertrat, bedien?

te sich zuerst des Ausdrucks : wegen obtragender

kaiserlicher Principalcommission. Der Name prins

cipalcommlssarius , der hierauf zur Gewohnheit

gewor-

(y) Noch im Jahre 1711. beschlossen die Chur,

furstcn, daß ihre Gesandten vom ersten Range alle

andere, die nur vom zweyten Range waren, nur

in oder vor dem Zimmer empfangen, und dieHand

über sie nehmen sollten. In einem anderweiten

Schlüsse (1726. Nov. 18 ) haben sie nachher so

weit nachgegeben, daß jene von letzteren zwar den

ersten Besuch und den Ercellenztitel erwarten, je

doch dieselben an der halben Treppe empfangen,

auch so wieder bis dahin begleiten, und ihnen im

Gehen, Stehen, Sitzen die Hand geben. Sie

verlangen hingegen Empfang und Begleitung we

nigstens am Ende der Treppe , wenn sie auswar,

rige Gesandten vom zweyten Range besuchen. Za

bers Staatscanzley Th. 49. S. 690.
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geworden ist, bezog sich darauf, daß ihm vom

kaiserlichen Hofe nvch ein Mann von Geschäfften

an die Seite gesetzt war, der in vorigen Zeiten als

Assistenzrath characterisirt war, und jetzt als Mit-

bevollmächtigter erschien, oder wie es in der Folge

(r688.) aufkam, Concommissarius genannt

wurde. ,. ., ^ , ,

Daraus hat sich nun am Reichstage ein fol- xn.

ches Herkommen gebildet , daß immer nur Einer

als kaiserlicher Principalcommissarius anerkannt

wird, der fürstlichen Standes seyn muß. Ob

es ein geistlicher oder weltlicher, ein alter oder neuer

Fürst sey, das ist einerlei). Aber kein Graf wird

zu dieser Stelle zugelaßen , weil sich schon in ältök

ren Reichsgefttzcn eine Stelle findet, wo es heißt :

"kaiserlicher Majestät verordnete Commissarien, so

Fürsten des Reichs seyn sollen" (?). Einen Gra

ft« von Weissenwolf, der 1668., und einen Gr«,

fen von Windischgrätz, der 168 z. zu dieser Stelle

bestimmt war, wollte man deswegen nicht zulaßen,

letzterer sollte damals nebst dem Bischöfe von Eich-

städt, der PrineipalcommissariuS war, als Mit?

principal -Repräsentant legitimirt. werden; so aber

ebenfalls nicht zugegeben wurde, weil beym Reichs?

tage nur Ein Principalcommissarius feyn könne.

Dieser «kleine ist also derjenige , den man am xin.

Reichstage für berechtiget halt, die Person des

Kaisers förmlich vorzustellen. Selbst Key Eröff

nung des Reichstages oder anderen feierlichen Von

fällen kann er die Stelle einnehmen , die fönst nur

für

(2) R. A. 1543. S- 17. ...

R 5
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für den Kaiser, wenn er da wäre, bestimmt ist.

Auch die Hauprproposirion, womit der Reichs

tag (ungefähr s«, wie das Parlament zu London

mit der königlichen Anrede) eröffnet ward , ließ der

Principalcommissarius verlesen. Was außer der

Hauptproposition der Kaiser dem Reiche von Zeit

zu Zeit zu eröffnen hat, geschieht durch kaiserliche

Hofdecrete, die nur zu Regensburg im Namen

des Principalcommissarien umgefertiget, und von

ihm unterschrieben werden. Alsdann nennt man

sie kaiserliche Commissionsdccrere. Wenn aber

der Principalcommissarius nicht zu Regensburg

selbst anwesend ist , darf der Concommissarius au

seiner Stelle die Unterschrift nicht besorgen ; son

dern so wird unmittelbar vom kaiserlichen Hofe das

Hofdecret mit der Unterschrift des ReichSvicecanz-

lcrs an den Reichstag geschickt.

xiv. In dem Hofe, den der Principalcommissarius

halt, in feierlichen Gastgeboten und Gefellschaft

tcn, die er gibt, und in den verschiedenen Stuft

fen der Ehrenbezeigungen, die da einem jeden wi

derfahren, vereiniget sich nun der Mittelpunkt des

ganzen Ceremoniels, wie es am Reichsrage viel

leicht mehr, als an irgend einem andern Orte, mit

aller Pünktlichkeit beobachtet zu werden pfleget.

Wenigstens werden kaum irgend von anderen Or

ten so vielerley Ceremonielstreitigkeiten aufzuweisen

seyn, als sie hier vorgekommen sind, und noch im-

mer vorzukommen pflegen. — Hier war es eben,

wo in den ersten Jahren des jetzigen Reichstages

der Unterschied zwischen churfürstlichen und fürstli

chen Gesandten fo weit getrieben wurde, daß letz

tere bey der Tafel so gar nur auf grünen Stühlen
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sitzen sollten , wann jene auf rochen saßen. Ends

lich brachten die Fürsten es doch dahin , daß über?

all nur grüne Stühle gesetzt wurden. Als das

zum erstenmal geschah, erschien ein churfürstlicher

Gesandter mit einem rochen Mantel, den er wah

render Tafel so über den Stuhl zurückfallen ließ,

daß es doch so scheinen konnte, als ob er auf ei

nem rothbefchlagenen Stuhle säße. Hernach be-

richtete er an seinen Hof, er glaube dadurch doch

den für die churfürstlichen Gesandten bisher herge

brachten Vorzug gerettet zu haben. — Eine an

dere Distinction von der Art wurde darin gesucht,

daß churfürstlichen Gesandten der Muhl auf den

Teppich gesetzt wurde , worauf der Principalconl-

missarius unter dem Baldachine saß ; den fürstli

chen nur auf den bloßen Boden des Zimmers, bis

endlich vermittekt wurde, daß den fürstlichen Ge

sandten der Stuhl doch wenigstens noch auf die

Frangen des Teppichs gesetzt werden sollte.

Kam nun vollends noch etwa der Rang zwi- xv

schen mehreren gebetenen Gästen in Collision, z.

B. zwischen geistlicher und weltlicher Fürsten Ge

sandten , oder zwischen churfürstlichen Gesandten

vom ersten, und auswärtigen Gesandten vom zwey-

ten Range, oder zwischen Comitialgesandten und

dem Concommissarius , und so zwischen allersem-

gen Gemahlinnen ; so gab es nicht selten die un

angenehmsten Verlegenheiten für alle dabey inter-

essirte Theile. Unter andern entstanden selbst

über die Ordnung, in welcher die Gesundheiten

bey Tafel nach der ehemaligen Gewohnheit getrun

ken werden sollten, große MißHelligkeiten. Der

kaiserliche Hof ließ selbst einmal ( 1 679.) bey eini

gen
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gen churfürstlichen Höfen Beschwerde darüber füh-

ren , daß die churfürstlichen Gesandten nicht zuge

ben wollten , daß nach der Gesundheit des Kaisers

und der Kaiserinn, nicht auch erst auf die Gesund?

heit des Hauses Oesterreich und Burgund, und

des Principalcommissarien, getrunken würde, ehe

die Reihe an die Churfürsten und an das fürstli

che Collegium käme (s). Dieser Umstand und

manches andere hat sich nun feitdem zwar durch

neuere Veränderungen der Sitten gehoben. Im

zwischen ist es weit gefehlt, daß auch jetzt noch

alle Streitigkeiten von der Art gehoben feyn sollten.

xvi. Jeder neuer Principalcommissarius legirimirr

sich durch ein Creditiv und durch eine offene Voll

macht, so er vom Kaiser unterschrieben mitbringt;

jenes in Gestalt eines verschlossenen Schreibens an

sämmtliche reichsständische Gesandten, denen es

deswegen von Churmainz durch die Diktatur mit-

gecheilt wird. Die Vollmacht wird vom Mainzi

schen

(s) In einem gewissen Aufsatze ward hiebey noch

die gründliche Anmerkimg gemacht: "Man könne

aus diesem Streite über daö Gesundheittrinken

urtheilen , wie stark man damals an des Princi-

palcommissarien Tafel getrunken haben müße.

Denn erstlich habe man des Kaisers Gesundheit

getrunken, dann der Kaiserinn , hernach der Chur

fürsten insgesammt, und noch besonders derjeni

gen, deren Gesandten zugegen gewesen, ferner

des gesammten Rcichsfürstenraths, des Principal-

und Eoncommissarien, der chur- und fürstlichen

Gesandten ; außer was sonst noch von Krieg und

Frieden oder anderen Veranlaßungen ausgebracht

worden; zumal da die Glaser dem löblichen Ge

brauche nach nicht klein waren, man auch nicht

die Freyheit hatte, sich nach Belieben einschenken

zu laßen."

>
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schen Gesandten nur zu den Acten gelegt. Der

Concommissarius bringt nur ein Creditiv vom Kai?

ser mit, keine Vollmacht. Des Mainzischen Ge

sandten Vollmacht macht hinwiederum der Princi-

palcommissarius durch ein Commissionsdecret der

ganzen Reichsversammlung bekannt. Alle übrige

Comitialgesandten stellen ihre Vollmachten dem

Mainzischen Gesandten zu; worauf jedes Cölln

gium in seiner ersten Session von seinem DirectX

rialgesandten davon benachrichtiget wird. Einige

werden auch wohl noch besonders an den Principal-

commissarius accreditirt, so aber keine Nochwen?

digkeit ist; einen jeden auf vorgedachte Art legiti-

mirten Reichstaqsgesandten muß der Principal-

comnlissarius ohnedem dafür erkennen.

Auswärtiger Nlächte Gesandtschaften kön- xvn.

nen auch in den Fall kommen, einer Vollmacht

oder so genannten Pienipotenz benöthiget zu seyn,

wenn sie Aufträge haben, mit der Reichöversamm-

lung verbindliche Vertrüge zu schließen. Sonst

bringen sie ordentlicher Weise nur Creditive mit,

die nur an das gesammte Corpus der Reichestande

oder ihrer Gesandten gerichtet sind , nicht mit an

die Person des Kaisers oder des Principalcommis-

sarien. — Ein Umstand, worin die Teutsche

Reichsverfassung einzig in ihrer Art ist, da sonst

an versammelte Reichsstände, abgesondert von der

Person ihres Monarchen , keine eigene Gesandt

schaften üblich sind. — Hier bekömmt auch ein

jeder abgehender Gesandter fremder Mächte sein

Recreditiv von Seiten der gesammten Reichs?

stände.

Was
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xviii.7 Was Geschähen in teopolds ersten Regie,

rungsjahren auf dem Reichetage vorkam , bestand

außer den Unterhandlungen über die beständige

Wahlcapitulation meist nur in vorübergehenden

Dingen, die hier keinen Platz verdienen. Nur

die Zahl der fürstlichen Virilstimmen wurde doch

wieder mit einigen neuen Fürsten vennehret, de

ren Einführung dem Kaifer zu Ehren bewilliget

wurde. So hatte ieopold infonderheit seinen

Staatöminister, Johann Ferdinand Grafen von

Porti«, in Fürstenstand erhoben, dessen Einfüh

rung in den Fürstenrath am 26. Apr. 1 664. ge

schah. Worauf ferner noch Ostfriesland und Für

stenberg (,667. Sept. 6.), und Schwarzenberg

und Waldeck (1674. Aug. 22.) eingeführet

wurden. ,

II.
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Reichsangelegenheiten der Jahre 1670-1672.;

insonderheit das erweiterte Recht der LandsKuer

und einige unterjochte Städte betreffend; auch

nun in Gang gekommene ' beständige

-> r«' l? ' Kriegsrüstung. ^- - -

. . ...
.

.... : ..- . . .
"

- - . . . . .

1. Verordnungen zum Vortheile der Meichsftände i«

Ansehung ihrer Landsteuern. — n. Deren Ausdehnung auf

die Legationskosten zu reichsständische» Versammlungen. - -

Dadurch erleichterte Fortwähning des Reichstages — und

doch in der Folge verminderte Iaht der Comirialgesandten. —

' Hl. Noch verlangte weitere Ausdehnung der Landsteuern ; —

IV. die aber der Kaiser, zur Sicherung mancher Landschaft

ten gegen Despotismus, versagte. — v. Nur das ward

bewilliget, was in jedem Lande rechtmäßig hergebracht sev,

rind die Landesverrheioigung erfordere. >— vr. So wäre»

iu viele» Ländern schon Fräuleinsteuern und andere Bevträ«

ge zu Ergänzung der CainmereinkHnfte üblich, — vn. Aus

serdem blieb billig der Grundsatz :' daß sein Reichsftand seis

nen Unterthanrn ohne ihre Einwilligung Steuern anftege»

dürfe. — Vlii. Mit Bewilligung der Landschaften ward

jetzt i» verschiedenen Ländern Accise eingeführt, — ix-xr.

Verschiedene Städte harten um diese Zeil noch das Schick

sal ihre bisherige Freyheit zu verlichren, — als Erfurt, —

Magdeburg, — Braunschwcig. — xn. Doch retteten sich

noch die Städte Bremen und Cölln. — xiu. Ueber die

Jülichische Succefsivnsfache zwischen Churbrandenburg und

Pfalzneuburg errichteter Vergleich, — xiv. doch ohne die

Westphälische Kreispräsentation zum Cammergerichte und

die Jülichifche Stimme im Fürstenrathe i» Gang zu brin«

gen. — xv-Xvili. Anfang einer beständigen Kricgsvcr-

fassung in den größeren Teutsche» Staaten.

^ ine der wichtigsten Angelegenheiten , die auf l.

^ dem Reichstage betrieben wurden , betraf das

Srcuerwescn in der Reichsstände Mandern. Da;

von war schon in Leopolds Wahlcapitulation eine

Stel-'



272 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Stelle eingerückt, vermöge deren die Landschaften

und Unterchanen den im jüngsten Reichsabschied

ihnen auferlegten Beyträgen zu Unterhaltung nv-

thiger Festungen und Besatzungen, wie auch des

Cammergerichts sich nicht entziehen sollten, den

tandstanden aber auch nicht gestattet werden sollte,

die Disposition über die tandsteuer mit Ausschlie

ßung des tandesherrn ausschließlich sich alleine zu

zueignen, oder in dergleichen und anderen Sachen

ohne der tandesfürsten Vorwissen und Bewilligung

Convente anzustellen (b).

ii. Jetzt wurde noch in einem Reichsgutachten

unterm 26. Jan. 1667. darauf angetragen: daß

ein jeder Reichsstand die nöthigen Legarionsko-

sten zum Reichstage , wie auch zu Deputations

tagen und Kreisverfammlungen , von seinen Un

terchanen erheben möge (c). Dieses genehmigte

auch der Kaiser am 19. Jun. 1 670 (6). Somit

war jetzt auch eine Schwierigkeit weniger, den

Reichstag zu verewigen , da ein jeder Reichsstand

die dazu erforderlichen Gesandtschaftskosten nicht

mehr von seinen eignen Cammereinkünften zu tra

gen brauchte, fondern durch tandsteuern erheben

konnte. (Mancher Reichsstand hat feitdem viel

leicht noch Vortheil davon gehabt, wenn die tand

schaft gewisse Steuerbeyträge dazu übernommen

hat, und sich in diefer Ausgabe noch etwas er

späh-

(K) Wahlcap. Art. 15. §. Z.

(c) pachner von Sggenstorf Samml. der

Reichöschlüsse Th. 1. S. 2S1. 377- 4«Z-

(6) pachner am a. O. S. 451. Schmaust

«orp. iur. publ. ^V. 1076,
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spahren läßt. Wenigstens schicken manche Höfe,'

die sonst, wenn sie in beiden höheren Collegien

Stimmen hatten, für jedes einen eignen, oder

überhaupt auch wohl nur zu einer churfürftliche»

Stimme mehrere Gesandten schickten, jetzt nur ei

nen Gesandten für beide Collegien. Häufig führt

auch ein Gesandter jetzt die Stimmen von mehr

«ls einem Reichsstande ; da dann , je mehr Slim?

men einer hat, je wohlfeiler er diejenigen, die

ihm ihre Stimmen anvertrauen, bedienen kann.

Dieser Umstand macht unter andern begreiflich,

wie nach und nach die Anzahl sämmtlicher Comi?

tialgesandten sich ungemein vermindert hat. Von

den meisten Reichsstädten sind nach und nach nur

einige Rathsherren der Reichsstadt Regensbuvg zu

ihren Stimmsührern bestellet worden.)

Viele Reichsstände wünschten aber noch eine lir.

weitere Ausdehnung der oben aus dem jüngsten

NeichSabschiede angeführten Stelle (e), und zwar

dahin : "daß eines jeden Reichsstandes tandstände

und Unterchanen nicht allein zur 4andesdefensionS-

Verfassung, sondern auch zurHandhabung und Er-

süllung der dem Westphalischen Frieden nicht zu,

wider laufenden Bündnisse, wie auch nicht nur zu

Erhaltung und Besatzung der nöthigen, sondern

unbestimmt (ohne Einschränkung) der Festungen,

Oerter und Plätze, auch zu Verpflegung der VöK

ker, und anderen hierzu gehörigen Nothwendigkei?

ten , ihren tandesfürsien , Herrschaften und Oberen

die jedesmal erfordernden Mittel, und folglich

alles, was an sie und fo oft es begehrt werde, ge,

hott

(e) R. A. 1654. F. i8o. oben S. 224. ^

p. «ncw. d. St«acsverf. Th. II. S



274 IX. Leop. u. Joseph I. lH? !??,.

lzorsamlich und unweigerlich darzugeben schuldig

seyn sollten." Auch sollten dagegen weder bey

Reichsgerichten Klagen der Umerthanen angenom

men werden, noch denselben einige Privilegien

oder Exemtionen dawider zu statten kommen.

v. Auf diesen Fuß ward nun zwar unterm 29.

Ott. 1670. durch Mehrheit der Stimmen ein

Reichsgutachten zu Stande gebracht (l). Der

Kaiser versagte aber demselben in der im Febr.

1671. darauf ertheilten Entschließung seine Geneh

migung, und erklärte vielmehr, daß er sich gemü

ßiget halten würde, einen jeden bey dem, wozu er

berechtiget, und wie es bisher hergebracht sey, zu

laßen (ß). (Diese preiswürdige kaiserliche Er

klärung hat seitdem manche tandschaft noch für

übertriebene Steueranlagen und überhaupt für De

spotismus gerettet. — Zugleich ein herrliches

Beyspiel von den Vorzügen der Teutschen Reichs

verfassung , da zwar Reichsschlüsse auch zum Vor

theile der Landeshoheit wirksam seyn können ; je

doch schon vieles dazu gehöret, die Mehrheit der

Stimmen in solcher Absicht zu wege zu bringen,

und, wenn solche auch da ist, doch der Kaiser durch

seine versagte Genehmigung noch die Freyheit der

Landschaften retten und schützen kann , wie es alle

mal dem kaiserlichen Interesse gemäß seyn wird.)

v. Das einzige gab teopold in seiner im Febr.

1671. ertheilten Entschließung nach: daß diejeni

gen Reichsstande, welche ein mehrereö, als im

jüng-

(t ) pachner am a. O. S. 495.

(s) Pachner am a. O. S. 518- u. f. Schmaust

«m a. O. S. 1077. u. f.
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jüngsten Reichsabschiede enthalten, gegen ihre Un

terthanen und iandsassen rechtmäßig hergebracht

hatten , dabey geschützt werden sollten. Auch soll

ten die Unterthanen ferner angewiesen werden, zu

allem demjenigen zu contribuiren , was das Reich

zur allgemeinen Sicherheit verwillige und die Exe-

cutionsordnung mit sich bringe, oder auch die ian-

desvertheidigung gegen jeden Angriff oder Ueber-

fall dem Herkommen und erheischender Nothdurft

nach erfordere (K).

Unter jener Clause!, was in jedem lande her

gebracht fey, war für viele iander schon eine ge?

wisse Gattung oder Anzahl Steuern begriffen , die

als allgemeine Beyträge zur Unterstützung der Cam

mer oder zu Ergänzung der von derselben zu bestreb

tenden Ausgaben ein vor allemal eingeführer wa

ren. Auch war es in den meisten Mandern

schon zum Herkommen geworden, daß, wenn

eine Tochter vom Hause standesmäßig vermählet

wurde, zu deren Brautschatz und Aussteuer die

Landschaften unter dem Namen der Fräulcinjtcuer

gewisse Summen hergaben. Manche Reichsstän

de ließen aber auch sonst keine Gelegenheit vorbey,

Geldbeträge von den Unterthanen zu begehren, so

oft nur außerordentliche Ausgaben von einiger Er

heblichkeit vorkamen , als zu besserem Auskommen

nachgebohrner Herren, zu Standeserhvhungen, zu

Reisen , zu Brunnencuren u. s. f. (Ein regieren-

- der

(K) pachner am a. O. S. 519. Schmauß am

a. O. S. 107L.

S 2
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der Reichsgraf hatte einmal ein Bsin gebrochen z

eine dazu bewilligte Beinbruchssteuer mußte viele

Jahre nach einander bezahlet werden.)

l. So billig es ist, daß zu gemeinnützige« An

stalten, die einem jeden zu statten kommen, auch

ein jeder seinen verhalmißmäßigen Beytrag gibt,

und fo gering es scheint, wenn ein einfacher Steuer-

beytrag für einen jeden Nmerchanen auch nur ei

nen oder etliche Pfennige ausmacht, und doch von

einem ganzen lande dadurch beträchtliche Summen

zusammengebracht werden ; fo bedenklich ist es,

wenn nur einmal die Bahn gebrochen ist, daß

auf Begehren der tandeshsrrfchaft Steuern bezahlt

werden müßen, für deren Vervielfältigung alsdann

niemand gesichert ist. Eben damit aber lauft man

Gefahr, von dem ersten Hauptzwecke aller Staa

ten abzuweichen , der eben dahin gehen soll, daß

ein jeder mit dem Seimgen sicher sey. Bin ich

aber einer unbeschränkten Steuerforderung meines

iandesherrn unterworfen , fo verliehre ich diese Si

cherheit, die doch eigentlich den wichtigsten Grund

enthält, warum man in bürgerlichen Gesellschaf

ten fovieles von der natürlichen Freyheit aufopfert.

Alfs war nichts billiger, als daß es dabey blieb,

daß außer den Steuern, die einmal durch allge

meine Reichsgefetze oder befondere iandesgrundge-

setze gebilliget sind, kein Reichsstand feine Unter-

thanen ohne ihre Einwilligung mit Steuern zu be

legen berechtiget feyn follte.

5. Unter den verschiedenen Gattungen von Steu

ern waren schon lange Zeit her in vielen Ländern

Ver,
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Versuche gemacht worden, unter dem Namen

Trankstcuer, oder Accise und ticent, gewisse Ab-

gaben aufs Getränke oder andere Bedürfnisse zu

legen. Um diese Zeit fieng mau aber zuerst im

Brandenburgischcn an, (unter dem Finanzministev

von Grumbkow 1676.) an statt der bisher Haupt-'

sächlich nur auf liegenden Gründen oder auf Vieh,

und auf dem Nahrungsstande gelegenen Beschwer,

den aus einer weiter ausgedehnten Consumtions-

sieuer oder Accife den Hauptsteuerfuß zu machen,

so hernach in mehr tändern (z. B. im Churbraun-

schweigifchen 1686.) Nachahmung gefunden hat;

wie dabey , wo die tandständs ihre Einwilligung

dazu gaben, nichts zu erinnern war. Eigenmäch

tig kann aber auch das kein Landesherr einführen,

so wenig als die Einführung des Stempelpapiers,

dessen Erfindung wir den Hollandern zu danken

haben, ohne landfchaftliche Einwilligung von

Rechtswegen statt findet.

Während der Zeit, als Kaiser und Reich mit in

den bisher beschriebenen Gegenstanden beschäfftiget

waren, traf nach dem oben schon vorgekommenen

Beysviele der Stadt Münster (i) ein ähnliches

Schicksal noch mehrere Srädre, die sich bisher

in einer Art von Unabhängigkeit erhalten hatten.

So ward insonderheit die Stadt Erfurt , die bis

her nur unter Sächsischem Schutze gestanden hatte,

von Churmainz in Anspruch genommen, und nach

einer am 17. Sept. 1664. wider sie ausgewirkten

kai-

(!) Oben S. 259.

S Z
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kaiserlichen Achtserklärung, mit Hülfe eines Fran

zösischen Kriegsheeres am 5. Ott. 1 664. genörhiget,

nur mit Vorbehalt einiger Freyheit , insonderheit

in Ansehung der Religion, der Hoheit des Chuv-

fürsten sich zu unterwerfen.

x- Die Stadt Magdeburg hatte ebenfalls in Be

ziehung auf alte Privilegien , welche der Westphä?

lische Friede bestätiget habe, die landesherrliche

Gewalt des damaligen Administrators nicht aner

kennen wollen. Sie ward jedoch durch einen am

29. May 1666. gezeichneten Vergleich dahin ge

bracht, nicht nur dem Administrator, sondern auch

auf dessen Abgang schon zum voraus dem Hause

Brandenburg die Erbhuldigung zu leisten.

Ein gleiches bewirkte endlich auch das Haus

Braunschweig von der Stadt Kraunschweig, da

diese nach einer von dem Grafen Georg Friedrich

von Waldeck commandirten Belagerung am 12.

Inn. 1671. genöthiget ward, eine herzogliche Be

satzung einzunehmen , und sich ebenfalls zur Huldi

gung zu bequemen.

xii. Die Stadt Bremen ward zwar ebenfalls von

einem Schwedischen Kriegsheere beschossen, erhielt

sich aber doch noch durch einen Vergleich , den die

Krone Schweden am 15. Nov. 1666. mit ihr

schloß, im Besitz ihrer Reichsunmittelbarkeit. Und

so ward auch noch die Reichsstadt Cölln gegen die

Unternehmungen, womit sie 1670. vom Churfür-

sten von Cölln mit Französifcher Hülfe bedrohet

ward, dennoch mittelst Holländifcher Unterstützung

glücklich gerettet.

Die ,
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Die im Westphälischen Frieden u«verglichen xlil.

Hebliebene Iülichische Guccessionssache, die feit-

dem schon einmal ( > 65 1 .) in weitaussehende Thät'

lichkeiten ausgebrochen war, kam endlich am 9.

Sept. 1666. zu einem Vergleiche zwischen Chur-

brandenburg und Pfalzneuburg, auf den Fuß, daß

die bisherige Gemeinschaft zwar fortwähren, je

doch der Besitz getheilt seyn sollte. Churbranden-

bürg sollte Cleve , Mark und Ravensberg , Pfalz:

neuburg sollte Jülich , Berg und die Herrschaften

Winnendal und Breskesand besitzen. Ueber Ra

venstein sollte ein Compromiß entscheiden , und das

Condirectorium des Westphälischen Kreises sollte

von einem Tage zum andern wechselsweise von beu

den Hausern geführet werden. '

Bey allem dem blieb die Art, wie die Prasen- xiv.

tationen am Cammergerichte vom Westphälischen

Kreise geschehen sollten , noch unberichtiget; daher

diese Stellen am Cammergerichte immer unbesetzt

blieben. Auch war dieses der einzige Fall in sei?

n er Art, daß ein fürstliches Haus nach dem Jahre

1582. erloschen war, und doch von dessen tande

im Reichsfürstenrathe keine Stimme geführt wur

de; wie dennoch unstreitig hätte geschehen können,

wenn beide Häuser Brandenburg und Pfalz sich

darüber verglichen hatten, und von den übrigen

Prätendenten nicht etwa auch noch ein Wider

spruch zu erwarten gewesen wäre. So aber ist bis

auf den heutigen Tag diefe Stimme nicht wieder

in Gang gekommen.

Unter allen diesen Vorfällen bildete sich allge- xv.

mälig noch eine der wichtigsten Veränderungen in

S 4 der
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der Teutschen Staatsverfassung, da verschiedene

der mächtigeren Reichsstände einen stehenden

Ariegsstaar von beständigen Regimentern zu uru?

terhaltey anfiengen^

xvi. So hatte der Churfürst Georg Wilhelm von

Brandenburg nur l2.Eompagmen zur Besatzung

in Berlin, Spandau, Cüstrin und Colberg ge«

habt. Sein Sohn und Nachfolger, Friedrich,

Wilhelm harte schon vor ,66s. zwey Regimenter

Infanterie, und ließ 1665« noch eines zu Regens?

bürg , Nürnberg und Frankfurt anwerben. Im

Jahre l<666. errichtete er das zwsyte Regiment

Cülassiere. Und fo fuhr er von Jahren zu Iah?

ren fort, daß er am Ende feiner Regierung l688.

schon ein stehendes Kriegsheer von Z s. Bataillons,

Fußvolk jedes zu 4. Compggnien von 150. Mann;

Zoo. Mann Artillerie; Z2. Eöcadrons Cürafsiere;

8- Eöcadrons Dragoner, und 18. Garnifonöcon«

psgnien , zusammen 28 Z 00. Mann hinterließ (K).

xvii. Von der stehenden Kriegsmacht des Hauses

Oesterreich gehen die Nachrichten meist nur bis

auf das Jahr l68z. hinauf, weil vorher die in

Kriegszeiten errichteten Regimenter nach geschlosse

nem Frieden gleich wieder abgedankt wurden. Das

älteste noch jetzt stehende Regiment Infanterie hat

i68>. der Graf Ernst Rüdiger von Stahrenberg

errichtet, der hernach durch dje Vertheidigung dex

Stadt Wien gegen die Türken 168z. fo berühmt

wurde. Im Jahre 1 68z. wurden auf einmal 1 5.

Regimenter errichtet, die alle noch jetzt vorhanden

sind;

(K) Stsmmliste der Preussischen Armee (Frf.

u. Lpz. i?z6. 4.) S. l.59> 116. u.f.
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find; darauf folgten 1684. noch 2., 1685.1.,

Z68s- 1691. I., I6S8' I., 1?Ol.2., 1702.

«'/ 1703. I., 1704. I., 1706. I., 1709. I.,

171c?. 1., 17^5. 1., 1715,2., 1716, i„ 1717.

17181,, 1721.1., 1725.2., ,794.5.,

,74.2.7., 1744. 1., 1745. 1. zc. Das älteste

Oesterreichifche Cürafsier , Regiment ist von 168«.,

ein anderes von 1682. Im Jahre ,68z. wur

den ihrer auf einmal i l, errichtet, 1684. i-, l7«r.

S., 17O2. 1., 1721. 1, Dragoner? Regimen

ter entstanden 168Z. 5., 1688. 1., 1701. 1.,

171O. 1., 1718. 1., 1725. 1., 17Z4. 2. «.

Hufaren -Regimenter 1689. 1., 1696. 1., 1702.

z., 17Z4. 3-, ^73?- l., i?4l- 1742' r-,

174z. 1. :c. (I). Zu Leopolds Zeiten ward ein

Infanterie - Regiment zu 2500., die Comvagnis

zu 150, Mann gerechnet; ein Regiment Cavalle-

rie zu icxzc?., die Compagnie zu Mann (m).

Im Jahre 167z. rechnete man die Oesterreichifche

Kriegsmacht auf <5o. taufend Mann (n). Im

Jahre 1705. bestand sie aus 97.244, Mann zu

Fuß, Z5OO9, zu Pferde, zusammen 132,244,

Mann («).

Von den Regimentern , welche jetzt das Cbur.'XVNl,

hxaunschwetAische Kriegsheer ausmachen , ward

süsse?

(!) Kurzgefaßte Gestdichte affer kaiserlichkönigz

Zichen Regimenter bis 1759. Frf. u. Lpz- 17ÜY. z,

(rn) Rinks Leben Leopolds S. 245.

(n) Reyßlers Reisen Th. 2. S. loor, >

(«) Rinks Leben Leopolds S. zzz,

S 5



282 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-171!.

ausser der Garde zu Pferde und zu Fuß, deren

Ursprung sich schon höher hinauf führen läßt, und

drey Regimentern, deren Errichtungsjahr nicht

bekannt ist, ein Regiment zu Fuß 1667. errich

tet, dann 1668. 1670. l.; ,675.4.; 1680.

i.; 1691. 1.; 1692. l.; 1702. l.; 1704. 1.;

1707. ,.; 17,7. 1.; 1724-'.; 174'- '-; >745-

1. :c. Von Cavallerie. Regimentern mit Jnbe?

griff der Dragoner entstanden, ausser zwey älteren,

deren Errichtungsjahr nicht bekannt ist, 1671. 1.;

1675. 2.; 1680, i.; i6«2. i.; 1689. 2.; 1701.

2, ; 1744. 1.; 1745. i.;:c. (p).

(?) I- F- S. kurzgefaßte Geschichte aller Ebur-

braunschwciglüneburgischcn Regimenter lc. Frf. u.

Lpz. 176«. «. ; F, v. W. kurzgefaßte Geschichte

dcr Errichtung sämmtlicher Churbraunscl)weigischen

Truppen u. Zelle 1769. 8-

II!.
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Hl.

Meichsangelegenheiten der Jahre 1672 ? 167s.

Besetzung der Neichsgeneralitat. Reichekrieg

mit Frankreich und Nimweger Friede. .

I. II. Zum RekchSkriege, wie der mit Frankreich jetzt

zum Ausbruche kam, mußte» jedesmal die Contingente be

williget, und die Reichsgeneralitckt bestellt werden. — lll.

Wegen der letztern gab ein besonderer Vorfall Anlaß, daß

der catholische Reliqionstheil sich deS im Westphälischcn Frie

den gegründeten RcchtS, die Mehrheit der Sünimen zu

hemmen, bediente, — IV. Au de» Nimweger Friedens?

Handlungen ward den, Kaiser vom Reiche Vollmacht gege

ben; — doch einzelnen Ständen vorbehalten, de» Congreß

zu beschicken ; —. V. worüber die Fürsten den ^Kurfürsten

im Gesandtschaftsrechte gleich zu kommen suchten, vi.

Von den Friedcnshandlungen selbst erfuhr das Reich nichts,

bis ste vollendet waren, — da deni Reiche nichts übrig

blieb, als den geschlossenen Frieden zu genehmigen. — vn.

Unter den Fricdcnsbedinawigen war der Verlust der Graf- '

schaff Burgund, —, viil. nebst der Stadt und dem Srz-

stifte Visanz —' ix. Aus Philippsburg wurde eine Reicks-

festunq. — X, Einige Cessionen an die Häuser Braunschweig

und Brandenburg, — welchem letztern in der Folge noch

die Anwartschaft auf Ostfriesland und auf die Grafschaft

Limburg in Franken gegeben wurde.

^^ie beständige Kriegsverfassung , die jetzt nach i.

^^>- und nach in Teutschland aufkam , galt doch

nur von einigen einzelnen Reichsständen. Von

Reichs wegen war noch nicht daran zu denken.

Da mußte bey jedem bevorstehenden Reichskriege

erst einem jeden Reichsstande sein Contingent zu

stellen angesagt werden , und die Generalität wnr-

de jedesmal auf dem Reichstage bestellt , wie man

sie jur Befehlöhabung der Reichsarmee nörhig fand,
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und zwar nunmehr nach der auch hier erfordern-

chen Religionsgleichheit,

li. Bey dem Kriege, womit tudewig der XIV.

1671. die Hollander bedrohet«, (weil sie ihm in

Ausführung der Ansprüche , die er auf die Spani-

schen Niederlande wegen des in Brabant üblichen

Devolutionsrechts gemacht hatte, hinderlich gewe-

sen waren,) ließ es sich bald dazu an, daß «uch

das Teutfche Reich genöthiget werden dürfte, ge

gen Frankreich die Waffen zu ergreifen; wie es

dann 1 674. würklich zumReichskriege m«Frank

reich kam, der erst 1679. mit d?m Wmweger Frie

den ein Ende nahm.

«l- Um auf diefen Krieg gefaßt zu styn, kam es

schon l 672. zu Berarhschlagungen auf dem Reichs-

, tage über Bestellung der Rcichsgeneralicär , wo-

bey sich ein Vorfall ereignete , der wegen verschie

dener dabey vorgekommenen Umstände hier erwehnt

zu werden verdienet. Es stllten nehmlich unter an

dern vier Generalmajorsstellen von Reichs wegen

besetzt werden. Dazu waren diesmal zwey fürstli

che Competenten, der Herzog von Weimar und

der Marggraf von Bayreuth, und zwey adeliche,

ein Herr von teyen und ein Herr Von Stauf.

Die Mehrheit der Stimmen fiel auch für sie

. «uö, und zwar fv, daß die beiden fürstlichen Com

petenten als Generalwachtmeister zu Pferde , die

adelichen als Generalmajors zu Fuß angefetzt wer

den sollten. Letztere waren aber catholifch, jene

evangelisch. Darüber besannen sich die katholischen

Stande, daß es ihnen nachtheilig styn möchte, ein

solches Beyfpiel gelten zu laßen, da zwar der Zahl
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«ach die Religionsgleichheit beobachtet wäre, aber

doch eine Ungleichheil darin läge, daß die zwey

evangelischen Herren bey der Cavallerie, die zwey

«acholischen nur bey der Infanterie angesetzt wer?

den sollten. Nun war zufälliger Weise die Mehr

heit der Stimmen im Fürstenrathe diesmal für je-

ne ausgefallen, weil einige catholifche Stimmen

gefehlt, andere gleichförmig mit den Protestanten

sich geäußert hatten. Hier entstand alfo der uner

wartete Fall, daß der carholische Religionstheil

einmal die Mehrheit der Stimmen gegen sich sah.

Diese zu hemmen beriefen sich nun die ecttholischen

Stande im Fürstenrathe (1672. Apr. auf die

Verordnung des Westphälischen Friedens, daß

nicht die Mehrheit der Stimmen sondern nur güt

liche Vergleichung statt finden sollte, sobald ein

Religionstheil eine vom andern abgehende Mey-

nung erklärte. Sie bestanden darauf, daß nicht

beide Generalmajors zu Pferde evangelisch, und

beide zu Fuß cacholifch feyn dürften, fondern noch-

wendig sowohl jene Stellen zu Pferde, als diese

zu Fuß nach der Religionsgleichheit befetzt werden

müßten. Man verglich sich endlich < 1 672. Jun>

io.),daß man anstatt vier diesmal sechs Generalma-

jors ernennen wollte, und zwar zu den oben be

nannten noch einen ^acholischen, Herrn von Am

drimont, zu Pferde, und einen evangelischen,

Herrn, von Kielmannsegge, zu Fuß ; wie solches her

nach im Reichsgutachten i672.Jul. 22. (Aug. 1.)

vollzogen wurde (c>). Dieser Vorfall war fchon

deswegen merkwürdig, weil damit der cacholische

Religionstheil noch eher, als der evangelische jene

Vor-

(y) Pachners von EggenstorfReichstagsschlüsse

Th. 1. S.Z74.
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Vorschrift des WestplMschen Friedens in Ausü-

bung brachte, überhaupt aber damit ein lehrrei

ches Beyspiel gab, was davon für ein Gebrauch

gemacht werden konnte.

Die ITliinweger Frlcdcnshandluttgen wa-

ren in Ansehung der dabey zu beobachtenden Art

und Weise selbst in Rücksicht auf die Teutsche

Reichsverfassung von großer Erheblichkeit, weil

diesmal nach dem Westphalischen Frieden der erste

Fall war, da ein Friedensschluß einem geführten

Reichskriege ein Ende machen sollte. Hier kam

also nicht wenig darauf an , wie man sich von

Reichs wegenchabey benehmen würde, um das im

WestphÄlischen Frieden befestigte Recht geltend zu

machen, daß der Kaiser ohne Einwilligung des

Reichs keinen Frieden schließen sollte. Gleich an?

fangs war es zwar- im Werke, daß eine eigne

Reichsdeputalion ernannt werden sollte, um den

Congreß zu Nimwegen von Reichs wegen zu be

schicken. Weil sich aber allerley Schwierigkeiten

dabey hervorthaten, der Kaiser hingegen im April

1677. von dem, was bis dahin zu Nimwegen vor

gegangen war, dem Reichstage Nachricht geben

ließ , und damit fortzufahren versprach ; so wurde

(1677. May z l.) beschlossen, diesmal dem Kaiser

das Friedenswerk alleine zu überlaßen; unter der

Bedingung , daß der Kaiser alles , was zu Nim

wegen ferner vorgienge, dem Reiche in Zeiten

mittheilen , und dessen Gutachten darüber erwar

ten sollte. Doch wurde auch einzelnen Standen

vorbehalten, den Congreß für sich durch eigene

Gesandten zu beschicken.

Die,
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Dieses letztere machte damals bald die Eifer- v.

sucht zwischen Churfürsten und Fürsten von neuem

rege, da letzteren nicht wie jenen gestattet wurde,

Gesandten von? ersten Range nach Nimwegen

zuschicken; ungeachtet der berühmte Seidnitz, der

damals zu Hannover lebte, für die altfürstlichen

Häuser, wozu damals auch das gesammte Haus

Braunschweig noch gehörte, ein eignes Buch hier-'

über schrieb (r).

Was aber jene Bedingung betrifft, unter web vi.

cher das Reich dem Kaiser die Friedenöhandlungen

überlaßen hatte, so ließ der Kaiser unterm 2Z.Jun.

1678- Zwar dem Reiche zwölf Puncte zur Berath-

schlagung vorlegen. Aber ohne hernach dem Rei

che weitere Nachricht zu geben, ließ er am 20. Jan.

1679. sich beym Reiche entschuldigen, daß er von

dem fernem Erfolge der Nimwegischcn Friedens,

Handlungen dem Reiche nicht mehrere venrauliche

Nachricht habe geben laßen können, weil alles eine

Zeit her (wie freylich gemeiniglich bey Friedenö

handlungen der Fall zu seyn pfleget) auf lauter Un-

verlaßigkeit beruhet habe. Dabey ließ er dem

Reiche jetzt noch einige Projecte und Gegenprojecte

minheilen, jedoch mit der hinzugefügten Aeuße-

rung, daß sich auch darauf noch keine Berachfchla-

güngen sicher begründen laßen würden. Aber bald

hernach wurde zu Nimwegen am s. Febr. 1679.

der Friede von den kaiserlichen Gesandten, zugleich

im Namen des gesammten Reichs, schon unter«

zeich-

mal«/ ac /e^atto«,'/ zs^/»ck^«?» 1677. 12.

Meine Litteratur deö Staatsrechts Th. l. S. 249»

S5Z-
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zeichnet, nachdem man im Frieden selbst eine aus-

drückliche Clause! eingerückt hatte, daß von Reichs

wegen kein Widerspruch und keine Verwahrung

gegen diese nur von den kaiserlichen Gesandten ge

schehene Unterschrift angenommen werden sollte.

Nichts desto weniger ward dem Reiche nur noch eis

ne Frist von acht Wochen ausbedungen, um den

Frieden zu ratisiciren. Und das alles ward nun

durch ein kaiserliches Commissionsdecret vom z.

März 1 679. dem Reiche bekannt gemacht, mit der

Entschuldigung , daß es die Zeit nicht anders errrax

gen habe, daß es aber in Zukunft nicht zur Com

sequenz gezogen werden sollte. Verschiedene Stanz

de konnten zwar ihre Unzufriedenheit darüber nicht

berge». Inzwischen mußte sich doch das Reich

am 2z. Marz 1679. zur Genchnngung des

Friedens bequemen, von dem es sich gar nicht

rühmen konnte, daß es zu dessen Schließung

mit beygewirkt hatte. Der König in Danemark

und der Churfürst von Brandenburg führten zwar

den Krieg für sich alleine noch einige Zeit fort. Sie

mußten sich aber ebenfalls bald zu besonderen Frier

densschlüssen bequemen. >

. ^ Aus allen den Friedensschlüssen , welche die

Kronen Frankreich und Schweden diesmal mit dem

Kaiser und seinen Bundesgenossen zu Stande brach.-

ten, war von dem, was in Ansehung des Teut?

schen Reichs von fortdaurendcm Erfolge war, das

wichtigste, daß die Grafschaft Burgund (kr«n-

cne-^omtö), welche der König in Spanien bis«

her als ein Zugehör des Burgundischen KreifeS

unter der Hoheit des Teutschett Reichs besessen
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hatte, jetzt gänzlich unter Französische Hoheit kam,

und also vom Teutschen Reiche abgerissen wurde.

Unter andern kam damit nicht nur die ehema- vm.

Vge Reichsstadt Oisanz , wie sie der Krone Spa

nien schon 1 65 2. als eine Landstadt überlaßen wor

den war, unter Französische Herrschaft; sondern

eine natürliche Folge davon erstreckte sich auch auf

Das iLrzbisthum, das zu Bisanz seinen Sitz

Hatte. Dieses Erzbisthum war damals, als die

Stadt Bisanz der Krone Spanien überlaßen wur

de, derselben nicht mit übertragen. Der Erzbi-

schof von Bisanz blieb vielmehr nach wie vor ein

Teutscher Reichsfürst, der ausser geistlichen Bank

im Fürstenrathe gleich nach dem Erzbischofe von

Salzburg über alle Bischöfe feinen Sitz haue.

Die Krone Spanien ließ auch gerne gefchehen, daß

seine Stimme im Gange blieb , die sie natürlicher

Weife leicht nach ihren Absichten lenken konnte.

Nun ward auch im Nimweger Frieden des Erz-

fiiftö Bisanz nicht gedacht. Es war also keine

eigentliche Cessio« desselben an Frankreich gesche

hen. Somit blieb der Name Bisanz auch im

Verzeichnisse der fürstlichen Stimmen des Reichs

fürstenraths stehen , wie er bis auf den heutigen

Tag noch in allen Protokollen des Fürstenrarhs da,

wo die Reihe an ihn käme, aufgerufen und nam

haft gemacht wird, nur freylich mit dem ewigen

Beyfatze: vscst. Auch unter Französischer Ho

heit führt der Erzbischof von Bisanz noch immer

den Titel prince <w Lsint Empire. Aber im

übrigen gibt es sich von felbsten, daß weder an

würkliche Führung dieser Stimme, noch an einige

Wirksamkeit einer fernem Verbindung mit dein

p. «nr«. d. St««tsverf. Th. n. T Reis
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Reiche, z. B. in Geldbeträgen u. d. gl. je mehr

zu deuten ist.

ix. Von dem übrigen Inhalte des Nimweger Frie

dens ist hier nur noch zu gedenken, daß die Krone

Frankreich das im Westphalischen Frieden erlangte

Besatzungsrecht in Philippsburg an Kaiser und

Reich zurückgab, und sich dagegen vom >Hause

Oesterreich Freyburg mit dem freyen Durchzuge

von Breisach bis dahin ausbedang. Auf solche

Art wurde aus Philippsburg eine Reichsfestung,

deren Grund und Boden zwar dem Bischöfe von

Speier zugehörte. Aber die Festungswerke wur

den nun ein Eigenthum des Teutschen Reichs.

Dieses hatte nun aber auch die Besatzung zu besor

gen, und die Festungswerke zu unterhalten. Zu

dem Ende wurden seitdem von Zeit zu Zeit etliche

Römermonathe bewilliget, an deren Bezahlung

jedoch gemeiniglich so viele Rückstände blieben,

daß selten die Reichsfestungöcasse hinreichte, die

nöthigen Ausgaben zu bestreiten, Oft mußten

Handwerksleute, die für die Festung als Maurer,

Zimmerleute u. s. w. gearbeitet hatten , sich unmit

telbar an die allgemeine Reichsversammlung wen

den > und um Bezahlung ihrer Rechnungen bitten.

Mit der Besatzung war die Schwierigkeit noch

größer, wenn ein jeder Reichsstand sein Contin-

gent dazu schicken sollte, und also z. B. aus Meck,

lenburg und Pommern immer etliche Soldaten bis

an die entgegengesetzte Granze des Reichs zur Ab

lösung der Philipvsburger Besatzung geschickt wer

den sollten. Provisorisch bequemten sich deswegen

die nachstgelegenen Kreise Franken und Schwaben

für die Besatzung zu sorgen ; wobey es auch seit

dem
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dem geblieben ist. Die Befehlshaber der Festung

wurden jedesmal vom kaiserlichen Hofe ernannt,

und nur der Reichsverfammlung bekannt gemacht.

(So ist die Sache fortgeführt worden , bis am l.

Nov. 1772. die Kreisbefatzung die Festung ver-

laßen hat. Der damalige Gouverneur Prinz Georg

von Hessendarmstadt that zwar einen Vorschlag,

die Festung , wenn man sie ihm und feinen Nach«

kommen erblich überlaßen wollte, auf gewisse Be,

dingungen zu übernehmen. Diefer Vorschlag kam

aber nicht zu Stande. Insonderheit widersprach

der Bischof von Speier als Landesherr, der nun.'

mehr alles in Besitz hat.)

Von der Krone Schweden bekam das Haus x.

Braunfchweig im Nimweger Frieden das Amt Te;

dinghausen und die Probstey und Vogrey Dormern

mit dem Striche iandes zwischen der Weser und

Aller, der bisher zum Herzogthum Verden gehört .

harre. An Churbrandenburg mußte Schweden

ein Stück von Pommern am rechten Ufer der Oder,

und den bisherigen Schwedischen Antheil an etli

chen Zöllen abtreten. (Der Berliner Hof behaus

ptete aber wegen des in diefem Kriege erlittenen

Schadens zu einer weit größern Entschädigung be?

rechtiget zu feyn. In diefer Rücksicht bekam die?

ses Churhaus in der Folge noch (1694. Der. l O.)

die Anwartschaft auf Ostfriesland und auf die

Grafschaft timburg in Franken , wozu jedoch erst

1715. das churfürstliche Collegium feine Einwilli

gung gab.) .

T 2 IV.
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IV.

Unmittelbare Folgen des Nimweger Friedens

1679 -'685.; insonderheit neu eingerichtete

Rcichöknegsverfassung und Association der

Kreise.

I. Widriger 'Erfolg des Nimweger Friedens , — u»r

ker ander» mit Anlegung der Französischen Reunionscam-

mern. — Ii, Confcrenz zu Frankfurt. — Ueverrumxelung

ier Reichsstadt Straßburg. — Neue Reichskriegsvcrfass

sung, — in, IV. mittelst Vertheilung eines allenfalls dop

pelt oder drevfack ins Feld zu stellenden Kriegsheeres von

40, tausend Mann auf die zehn Kreise. — v. vi. Beson

dere Verhältnisse der Kreise Churrhein , Oberrhein , Baiern

«nd Oesterreich in Ansehung dies/r ReichskriegSverfassung.

VU-t^. Anfang «nd Fortgang der Association der Kreist.

5. ^)aum konnte der ganze Nimweger Friede als ein

^ V wahrer Friede angesehen werden, weil die

Feindseligkeiten von Seiten der Krone Frankreich

nach wie vor ihren 'Fortgang behielten. Es gab

vielmehr gleich nach dem Frieden noch neue Be

schwerden über die Reunionscammern zu Brei-

fach, Metz und Bisanz, durch welche iudewig der

XIV. alle in Anspruch genommene Zugehörungen

von der iandgrasschaft Elsaß, von den vre» lothrin

gischen Bisthümer« und von der Grafschaft Bur

gund stch kurz und gut zusprechen und gleich in Be?

sitz nehmen ließ : worüber ganze tänder, Aemter

und Städte unter Französische Botmäßigkeit gesetzt

wurden, als namentlich unter andern ganz Zwey-

brücken , Saarbrücken, Veldenz, Germeröheim

«. s. w.

Eine
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Eine Konferenz, die hierüber zu Frankfurt ik.

von einer kaiserlichen Gesandtschaft und äußerer?

deutlichen Reichsdeputaticn mit einer Französischen

Gesandtschaft gehalten werden sollte , war so we

nig von einigem der Absicht gemäßen Erfolge, daß

vielmehr vor ihrer Eröffnung noch die bisherige

Reichsstadt Srraßburg am W Sept. 1 68 > . von

Französischen Truppen überrumpelt wurde. Desto

ernstlicher wurden inzwischen nunmehr die Reichs-

tagsberachschlaqungen , um sich zu einem neuen

Reichskriege mit Frankreich mit mehrerem Nach?

druck anzuschicken. In dieser Absicht ward schon

am M Aug. ,68 l. ein Reichsschluß abgefasset,

der die ganze Rnegsverfassung des Reichs auf

einen andern Fuß setzte , wie sie seitdem bis auf

den heutigen Tag geblieben ist.

Visher hatte man von der Reichsarmee weiter in.

keine Abtheilung gemacht, als wie die Reichsma:

trikel vom Jahre 1521. nach der Ordnung, wie

die Reichsstande aufeinander folgten, einem jeden

sein Contingent angewiesen hatte. Da konnte es

nun geschehen, daß z. B. Soldaten aus Mecklen

burg und Würtenberg zusammen stießen, die, weit

entfernt auf einerley Art erercirt und mit einerley

Gewehr verfehen zu feyn , einander in ihrer Sora-

che nicht einmal verstanden. Statt dessen besann

man sich endlich, daß es zweckmäßiger seyn würde,

die von jedem Reichssiande zu stellende Mann:

schaft nicht nach dem Range der Neichsstände,

sondern nach der tage ihrer tänder abzucheilen, wo-

zu die Kreisverfassung die bequemsten Mittel an

die Hand gab. Man entwarf alfo ein Verzeich?

niß, wie viel Mannschaft ein jeder Kreis hergeben '

T z soll.
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sollte, um ein Kriegsheer von 40. tausend Mann

zusammenzubringen. Das Verzeichniß durfte her?

nach nur zwey oder dreyfach erhöhet werden , wenn

man ein Krieqsheer von 8o. oder 120. tausend

Mann nöthig fände. Einem jeden Kreise überließ

man aber die Vercheilung des ganzen Kreiscontin?

gentö auf seine Mitglieder ; da dann einige größe

re Stände ganze Regimenter oder Bataillons,

Escadrons oder Compagnien mit den dazu gehöri

gen Ofsiciers zu stellen bekamen; von anderen

Ständen gaben mehrere Nachbaren zufammen nur

eine Compagnie; manchmal auch ein Reichsstand

etliche gemeine Soldaten , ein anderer einen Offi-

cier oder Unterofficier u. s. w. Jedes vollständige

Kretöcontingent ward dann doch in soviele Regi

menter, als die Zahl der Mannschaft mit sich brach

te, und jedes Regiment wieder in seine Compa

gnien vertheilet, die mit einerley Mondur und Ge

wehr versehen und nach einerley Vorschrift in

Kriegcübungen unterhalten werden konnten.

iv. Die Vertheilung der 40. taufend Mann auf

die zehn Kreist ward zu 12. taufend Mann zu

Pferde, worunter 2. taufend Dragoner feyn soll

ten , und 28. taufend zu Fuß nach folgendem Ver

hältnisse gemacht: .

Die
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Die Kreise zu Pferd zu Fuß

Churrhein - 600, S 2707.

Obersachsen IZ22. S 2707.

Oesterreich — 25 22. 5 5 «7-

Burgund — IZ2I. - 2708-

Franken —- !?8O. 1902.

Baiern — 800. ? 1494-

Schwaben — IZ2I. - 2707.

Oberrhein —. 491. , 28sZ.

Westphalen lZ2l. ^ 2708-

Niedersachsen IZ22. ^ 27?7.

Summa 1 2000. zu Pferd 28OOO.zuFuß

zusammen 40000. Mann.

Wegen der beiden Kreise Churrhein und v.

(Dberrhein wurde zugleich erinnert, daß damals

verschiedene Stände dieser Kreise ihren Antheil zu

stellen nicht vermögend gewesen wären ; daher man

diese beiden Kreise diesmal geringer angesetzt habe.

Die übrigen acht Kreise hätten aber nur für dies?

mal den daraus im Ganzen erwachsenen Abgang

übernommen, ohne daß es künftig zur Consequenz

gezogen werden solle. Inzwischen hat auch der

Bairische Rreis gleich im folgenden Jahre 1682.

behauptet, daß der Ansatz zu 800. Mann zu Pfer

de und , 494. zu Fuß seine Kräfte übersteige. An

statt also, daß das Triplum davon 2400. Mann

zu Pferde und 4482. zu Fuß betrüge, hat der

Bairische Kreis überall sich nur zu zwey Regimen, ,

tern Infanterie zusammen zu 3473. Mann verste

hen wollen , und Cavallerie gar nicht übernommen.

T 4 Von
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VI. Von allen Kreisen war der Oesterreickifche

am stärksten angesetzt, vermuthlich in Rücksicht

darauf, daß das Haus Oesterreich ohnedem ein

zahlreiches Kriegeheer unterhielt, und bey dm Krie

gen, wo nach der damaligen tage der Sachen die

Stellung eines ReichSknegsheereS in Frage kom«

men mochte, selbst am meisten interessirt war, um

den übrigen Kreisen mit einem so guten Beyspiele

vorzugehen. Doch war Böhmen in diesem Am

schlage nicht mit begriffen, weil es nicht nur zu

keinemKreise gehörte, sondern auch unter denChur-

fürsten fast nur dem Namen nach mitgerechnet

wurde, ohne sich sonst zum Reiche zu halten. (Im

Jahre 1708- ist das zwar dnrch Readmission der

Böhmischen Chur gehoben; ein Anschlag zu jenem

Volksbeytrage ist aber nicht uachgeholet worden.)

vii. Eine andere Folge der damaligen Zeitläufte in

Beziehung auf die Reichskriegsverfassung äußerte

sich darin, daß am zi. Jan. 1682. einige Ober

rheinische und Westerwaldische Reichsstande mit

dem Frankischen Kreise, wegen der Gefahr, die sie

zunächst von Französischen Feindseligkeiten zu be-

sorgen hatten, unter dem Name» einer Associa

tion ein VertheidigungSbündniß schlössen, wel

chem der Kaiser selbst bald hernach beytrat (1682.

Jun. 10.); worauf auch der Beytritt des Balti

schen Kreises (1 68Z. März 28 ), und, nach Meh

reren einzelnen Bündnissen , zuletzt ( 1 689. Febr.

14.) vom ganzen Reiche die Kriegserklärung ge

gen Frankreich erfolgte.

viil. Seitdem ist in mehr ähnlichen Fallen, wenn

es darmn galt, einen Reichskrieg mit Frankreich

, - ' ZU
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zu Stande zu bringen, jedesmal mit derAssoci«:

tion einiger vorliegenden Kreise der Anfang gemacht

worden. Man konnte alsdann in Ansehung der

associirten Kreise gemeiniglich etwas sicherer darauf

rechnen , daß sie wenigstens ihre Contingente richti?

ger ins Feld stellten. Und dann war es immer

ein guter Vorsprung, um hernach auch die noch

übrigen Reichstagsstimmen zu Beschließung eines

Reichskrieges zu gewinnen. (Nur mit den Ver,

Änderungen, die sich nach Carls des VI. Tode zw

trugen, hat auch diese Sache eine ganz andere

Wendung bekommen.)

In der damaligen tage, worin teopold jene er?

ste Association zu benutzen suchte, kam zwar noch

ein zwanzigjähriger Stillstand, den der Kai

ser am 15. Aug. 1684. mit Frankreich schloß, da

zwischen. Aber es gab doch bald wieder ganz an?

dere Catastrophen , die das alles von neuem unter

brachen-, und das Reich dennoch nicht nur in einen

neuen Krieg mit Frankreich verwickelten, sondern

auch sonst noch weitaussehende Folgen, die zum

Theil bis auf den heutigen Tag wirksam geblieben

sind, zurückliessen.

Ts V.
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V.

Abgang der Pfalzsimmerifchen Churlinie, und

deren Folgen , 685 > 697. Neuer Reichskrieg

mit Frankreich, und Ryswickischcr Friede.

1. Tod des Churfürsten Carls von der Pfalz , womit

die bisherige Simmenscbe Churlinie ein Ende nahm, —

Gegen die folgende Pfalzneuburgische Churlinie unterMte

Frankreich Ansprüche der Herzoginn von Orleans; — wor

über es zuletzt zum neuen Reichskriege mit Frankreich kam,

dem erst der Ryßwickische Friede ein Ende machte, — II,

Neue Schwierigkeit bey der Art dieser Friedenshandlun-

gen — n>. Durch den Frieden erhielt das Reich an Kehl

eine neue Reichsfestung, verlohr aber Straßburg und an

dere reunirte Orte jenseits des Rheins. — lv ix. Wegen

der an dieser Seite des Rheins in Besitz genommenen Or

te, die Frankreich zurückgeben mußte, ward im vierten Ar

tikel des Friedens eine dem evangelischen Religionsweien

sehr nachtheilige Clause! eingerückt: daß die catholische Re

ligion an solchen Orten bleiben sollte, wie sie jetzt sey; —

ganz gegen den Inhalt des sonst zum Grunde gelegte«

Westfälischen Friedens, und gegen die vermöge der Wahl-

«pitnlation darauf in Beziehung gestandene Reichsinstru-

ction. — x. Gleichwohl erfolgte die Unterschrift des Frie

dens, wiewohl nur von drey evangelischen Deputaten, —

XI. und die Ratification durch ein Reichsgutachten, »m

mit Bcyfügnng eines Postscriptes auf Verlangen der Pro

testanten. — xil. Am Reichstage kam es aber noch zu

weiteren Widersprüchen; — xm. zumal da es um 1922

Orte galt, worin der Religionszustaud unter dem Schutz

dieser Clause! verändert wurde.

^?ine der größten Catastrophen veranlaßte der

Tod des Churfürsten Carls von der Pfalz,

als des letzten von der bisherigen Pfalzsimmerischen

Knie (s 1685. May 16.). Er gab vorerst neuen

Stoff zu Irrungen mit der Krone Frankreich, weil

eine Schwester des verstorbenen Churfürsten seit

1671.
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1671. an den Herzog von Orleans vermählt war,

die nunmehr als Mobiliarerbinn ihres Bruders

mit solchen Ansprüchen zum Vorschein kam , daß

dem neuen Churfürsten Philipp Wilhelm von der

Pfalzneuburgischen Unie von dem , was die Sim-

merische Unie besessen hatte, nichts, als was eigent

lich iehn wäre, übriH gelaßen werden sollte. Di«

se Ansprüche unterstützte ludewig der XIV. mit sol-

chem Eifer, daß zuletzt ,688 , als eben noch ei

ne Irrung wegen des ErzstiftS Cölln, wozu der

Französische Hof den Bischof von Straßburg, vom

fürstlichen Hause Fürstenberg, der kaiserliche den

Bairischen Prinzen Joseph Clemens verhelfen woll

te, hinzukam, auf einmal eine mächtige Französi-

fche Armee ins Badifche , Würrenbergische und in

die Pfalz einrückte. Worüber der zwanzigjähri

ge Stillstand von selbsten ein Ende nahm , und

ein fast allgemeiner Krieg ausbrach, dem erst der

Ryöwickische Friede , 697. ein Ende machte.

Der Rvßwickifche Friede war in so weit als n.

der erste in seiner Art anzusehen, weil diesmal

nicht, wie beym Nimweger Frieden, dem Kaiser

die Friedenshandlungen für das Reich mit über

laßen wurden, fondern eine eigne außerordentliche

Reichsdeputation von 32. Reichsständen beider Re

ligionen ernannt ward, um durch ihre Subdele-

girten den Friedenshandlungen zu Ryßwick beyzu-

wohnen. Doch ereignete sich auch hier wieder ein

neuer Anstand , da die reichsständischen Subdele-

girten, die sich zu Ryßwick einfanden , zu den Con-

ferenzen mit den auswärtigen Gesandten doch, nicht

zugelaßen wurden , sondern die kaiserliche Gesandt

schaft ihnen nur, wv sie es gut fand, die nöthigen

Nach-
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Nachrichten gab, und sie um ihre Beystimmung

ansprach. (Erst 1742. ist in der Wahlcapitula-

tion verordnet worden : daß zu den Congressen mit

Gesandten auswärtiger Mächte, besonders solcher,

mit denen man im Kriege befangen gewesen, die

Reichödeputirten unweigerlich zugelaßen werden,

und die kaiserlichen Gesandten ohne deren Zuzie-

hung nichts verhandeln, noch auch die Reichöde

putirten zu vertreten unternehmen sollen ls). Es

ist aber auch seitdem diese Verordnung noch nicht

in würkliche Ausübung gekommen.)

tu. Der Friede selbst entsprach bey weitem nicht

der Erwartung, die man sich davon gemacht hatte.

Der König in Frankreich versprach zwar alles, was

er am rechten Ufer des Rheins hatte besetzen laßen,

zurückzugeben, wodurch unter andern das gesamm-

te Reich nicht nur Philippsburg zurückbekam , son

dern auch an Rehl, als einem inzwischen von

Frankreich zur Festung gemachten Orte gegen der

Straßburger Rheinbrücke über noch eine zwevre

Reichsfestung dazu bekam (die jedoch nachher

im Jahre 1754. noch eher als Philippsburg von

ihrer Besatzung, die der Schwäbische Kreis bis

dahin hergegeben hatte , verlaßen worden.) Hin

gegen die Stadt Straßburg und alles übrige, was

am linken Ufer des Rheins von Frankreich einge

nommen war, blieb in Französischen Händen.

iv Was aber vollends unerwartet war, und bis

auf den heutigen Tag nicht hat verwunden werden

können, betraf eine Veränderung des Religions

zustandes, die in einem beträchtlichen Theile von

Teutsch-

(s) Wahlcap. Art. 4. §. il.
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Teutschland durch eine Clause! veranlaßt wurde,

welche die Französischen Gesandten auf eine ganz

sonderbare Art im Frieden eingerückt haben wollten.

Nehmlich unter den Orten, welche Frankreich v.

unter dem Verwände der Reunion seit dem Nim;

weger Frieden in Besitz genommen hatte, waren

viele, wo die Franzosen katholischen Gottesdienst

eingeführt und evangelische Kirchengüter den Ca-

tholischen zugewandt hatten. Im zwanzigjährigen

Stillstande (1684. Art. 8-) wurde deswegen auf

die darüber von den Protestanten geführte Be

schwerde ausgemacht, daß im Religionezustande

alles auf den Fuß des Westphälischen Friedens ge

laßen werden sollte. Allein unter anderen Fran

zösischen Comraventionen dieses Stillstandes war

auch diese, daß die Franzosen fortfuhren , dasSi-

mulraneum an den von ihnen eingenommenen Or

ten einzuführen. Wovon daher eine der Ursachen,

warum das Reich der Krone Frankreich (1689.)

den Krieg ankündigte, mit hergenommen wurde.

Selbst in der wahlcapirulation Josephs des vi

I , die inzwischen 1 690. zu Stande kam , wurde

es dem Kaiser zur Pflicht gemacht, "ernstlich dar

an zu seyn , daß das vom Feinde im Reiche occu-

pirte, oder im kirchlichen und politischen Zustande

(in eccleiiskic^ki et Politik) geänderte zu der be

drückten Stände und Untenhanen Consolation in

den alten den Reichsfundamentalgefetzen und Frie

densschlüssen gemäßen Stand restituirt werde."

(Unter Friedensschlüssen konnten hier keine andere

als die von Münster und Osnabrück und Nimwe-

gen verstanden werden. Also war die Meynung,
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daß alles dem im Westphälischen Frieden verglich«

nen Entscheidungöziele gemäß hergestellt werden

sollte. )

vn. Darauf gieng auch der ausdrückliche Inhalt

der Instruction, dle (1697. Jan. ,5.) von ge?

samnuen Reichs wegen für die zu den Nyßwicki-

fchen Friedenshandlungen bestimmte Reichsdeputa-

tion abgefassel wurde. Die Evangelischen äußer

ten den Wunsch, daß wegen des herzustellenden

ReligionSzustandes ein auf alle besondere^tmstände

ganz genau gerichteter Artikel im Frieden einge

rückt werden möchte. Die kaiserlichen Gesandten

erklärten aber: zu den Friedenshandlungen sey nur

zu laßen, was zwischen dem Teutschen Reiche und

der Krone Frankreich zu erörtern sey, nicht aber,

was nur die innere Reichsverfassung oder einzelne

Reichsstände unter einander beträfe. Jetzt müße

man nur erst auf Wiedererlangung der von Frank

reich weggenommenen Orte und tänder bedacht

seyn. Was sich dann von Veränderungen, die

gegen den Westphälischen Frieden vorgegangen

seyen, Hervorthun möchte, würde hernach durch

Verwendung des kaiserlichen Amts herzustellen

seyn.

vm. Man begnügte sich also damit , daß überhaupt

gleich im dritten Artikel des Ryßwickischen Frie

dens 'der Westphälische und Nimwegische Friede

ausdrücklich zum Grunde gelegt wurden, mit dem

Zusatz, daß gleich nach ausgewechselten Ratifica

tionen beide letztere Friedensschlüsse sowohl in Re-

ligionö- als andern Sachen vollständig vollzogen,

und künftig genau beobachtet werden sollten, so

fern
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fern nicht eine ausdrückliche Aenderung beliebt

würde. Unmittelbar hernach hieß es nun im vier.-

ten Artikel : die von Frankreich außer Elsaß reunir-

ten Orte sollten ihren vorigen Besitzern zurückge

geben werden. Da verstand sich also von sechsten,

daß zugleich alles, was an solchen Orten gegen das

im Westphalischen Frieden verglichene Entschei-

dungsziel vorgenommen worden, nach dem Sinne

des Westphalischen Friedens hergestellt werden

müße. Daß hiervon eine Ausnahme statt finden

sollte, davon war bis auf die letzte Stunde, da

schon der ganze Friede zu Ryßwick berichtiget war,

gar keine Frage.

Man war schon damit beschäfftiget den Frie- ix.

den ins Reine zu schreiben, als am 2s Oct. 1697.

kurz vor Mitternacht der Französische Gesandte dar?

auf drang im vierten Artikel noch die Clausel bey-

zufügen: "daß die Römischcatholische Religion an

den von Frankreich zurückzugebenden Orten so blei-

ben solle, wie sie jetzt sey;" mit der hinzugefügten

Bedrohung, daß der König sonst die Friedens-

Handlungen gleich abbrechen, und gegen diejenigen,

die hierin Schwierigkeit machten , den Krieg fort

setzen würde.

So offenbar nun der Widerspruch war, worin x.

diese Clausel mit dem im Westphalischen Frieden

verglichenen Entscheidungsziele stand, und so we

nig sie also mit der. allen Reichsdepmirten vorge

schriebenen Reichsinstruction, und mit der ganzen

bisherigen Friedenshandlung bestehen konnte; so

äußerten doch die katholischen Subdelegirten , daß

sie lieber auf jede Bedingung den Frieden unter

schrei-
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schreiben , als eine weitere Fortsetzung des Krieges

veranlaßen würden, zumal da die Französischen

Gesandten wiederholt erklärten : ihres Königs Eh

re und Gewissen litte nicht davon abzugehen , daß

die Kirchen, die er aus Andacht bauen laßen, in

ihrem Wesen erhalten werden müßten. So un

terschrieben also die kaiserlichen und der katholischen

Stände Gesandten, aber von evangelischen nur die

von Würtenberg, Wetterauischen Grafen und der

Reichsstadt Frankfurt. Alle übrige evangelische

Gesandten gaben vielmehr eine von ihnen unter

schriebene Erklärung an die vermittelnden Mächte,

wie sie darum den Frieden nicht unterschreiben

könmen, weil die eingeschobene Clause! sowohl dem

Westphälischen Frieden und der Wahlcapimlation,

als der vom Reiche erhaltenen Instruction , und

selbst den bisherigen Friedenshandlungen und eig

nen kaiserlichen und Französischen Erklärungen ent

gegen sey.

xt. Inzwischen war zur Ratification des Friedens,

die auch von der Reichsversammlung zu Regens

burg geschehen sollte, nur eine Frist von sechs Wo

chen gesetzt, unter gleicher Bedrohung, sonst den

Krieg gegen diejenigen , die sich derselben widersetz?

ten, fortzuführen. Darauf wurde zwar (1697.

Nov. 26.) ein Reichsgutachten zur Ratification

abgefaßt, jedoch mit einem eignen postscripre,

worin auf eine Versicherung angetragen wurde:

daß die Catholischen gegen die protestantischen

Stände im ganzen Reiche sich dieser Clausel nie be

dienen würden , und die Clausel also nur eine Sa

che zwischen dem Reiche und der Krone Frankreich

bleiben solle, zumal da die Französische Gesandt
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schaft zu Ryßwick selbst erkläret habe, daß dieClau-

j^l nur von wenigen vom Könige selbst erbauten

nnd dotirten Kirchen zu verstehen sey.

Nichts desto weniger gab der Kaiser die Natu xiu

flcation hernach dennoch unbedingt von sich, ohne

jener Nachschrift einmal Erwehnung zu thun. Als

der darüber die Sache selbst zu Regensburg von

neuem zur Sprache kam, gab es zwischen beiden

Religionscheilen so heftige Aeusserungen, daß man

endlich rathsam fand solche beiderseits gegenseitig

zurückzunehmen, und daß doch zuletzt der ganze

Reichstag damals in Umhätigkeil hierüber geriech.

Das einzige , womit der evangelische Religions?

«heil am Ende hingehalten wurde, bestand darin,

daß man wahrscheinlich voraussehen konnte, es

würde nächstens über die Spanische Succession von

neuem zum Kriege mir Frankreich kommen, da

dann der ganze Ryßwickische Friede, und mit dem?

selben auch die Clause! des vierten Artikels von selb?

slen wegfallen würde.

Inzwischen ergab sich aus einem Verzeichnisse, xiir.

das der Französische Gesandte vonChamois (1699.)

zu Regensburg bekannt machte, daß es nicht etwa

nur um die von Frankreich dotirten Kirchen galt,

deren an der Zahl doch nur 29. waren, sondern

um ,922. Orte, deren Religionszustand unter

dem Schutz dieser Clause! verändert wurde. Man

begnügte sich jetzt nicht mit dem buchstäblichen Sinn

der Clause! : die catholische Religion an den resti?

tuirten Orten zu laßen , wie sie jetzt sey ; sondern

man zog diese letzteren Worre auf die ganze Zeit

des vorhergegangenen Krieges zurück. Wo auch

""raarsverf. Th. il. U in
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m der ganzen Zeit in einer evangelischen Kirche

nur einmal im Vorbeygehen ein catholischer Feld-

Prediger seinen Gottesdienst gehalten hatte, da

sollte dieser Gottesdienst jetzt seinen Forlgang be-

halten. '..7

VI.

Veränderter Religionszustand in der Pfalz.

Erledigung der Ansprüche der Herzoginn von

Orleans. Streit über die Churfolge in

der Pfalz 1685 -1697.

!. Ii. Unter den katholischen Landesnachfolgern in der

Pfalz ward die katholische Religion zum Nachtheil der evan

gelischen gar sehr begünstiget. — lil. Cm Vertrag, den

das Haus Brandenburg im Jahre 1705. mit Churpfalz schloß,

half zwar etwas , mußte aber doch schon sehr vieles nachge

ben, — iv. In der Folge wurden die Protestanten in der

Pfalz doch noch immer mehr verdrängt und beschweret; —

V. insonderheit da fast alle Dienste bey Hof und im Lande

nur mit Catholifchen besetzt wurden. — Vl. Andere prote

stantische Länder nahmen sowohl Pfälzer als Französische

Flüchtlinge, die nach der Wiedernifung des Edicts von

Nantes ihr Vaterland verließen, willig auf. — vil. vill.

Entscheidung der Ansprüche der Herzvginn von Orleans. —

!X. Streit über die Ordnung der Nachfolge in der Pfälzi

schen Chur. — Von nun an mehr berichtigte Begriffe von

, der Linealfvlge nach dem Rechte der Erstgebuhrt,

!. ganze Geschichte der Ryßwickischen Clause!

war desto bedenklicher, weil das ganze Chur«

fürstenthum Pfalz jetzt einen cacholischen Landes-

Herrn hatte. Es war zwar zwischen dem letzten

Ehurfürsten von der Simmerischen Knie und dem

ersten vom Hause Neuburg noch vor des erster»

Tode
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Tode (168^. Jan. 5.) ein Vertrag entworfen,

und von beiderseitigen Rächen zu Schwäbisch Hal

le (:68s. May 12.) gezeichnet worden, vermöge

dessen die Reformirten und lutherischen im lande

nach Vorschrift des Westfälischen Friedens bey

ihrer Religion geschützt , auch in iandeebedienun-

gen nicht ausgeschlossen werden sollten (t): Aber

vors erste verlohr die Pfalz fchon viele ihrer bishe

rigen protestantischen Einwohner durch die unerhör

te Grausamkeit, womit der Französische Minister

iouvois im Jan. und Febr. 1689. in dem ganzen

Striche landeS von Speier bis Oppenheim alle

Städte und Dörfer einäschern ließ. Und der Re-

ligionszustand der evangelischen Pfalzer ward her

nach von einer Regierung zur andern noch immer

bedrängter. ^ '

Der Churfürst Johann Wilhelm , der nach fei- n.

nem Vater Philipp Wilhelm (f 1690. Sept 2.)

zur Regierung gekommen war, und sich ganz von

Jesuiten lenken ließ , benutzte nicht nur die Ryß-

wickische Clause! dazu, daß die Catholischen alles,

was sie währenden Krieges den Evangelischen an

Kirchen, Pfarrhäusern, Schulen und Einkünften

genommen hatten, behielten. Sondern er gab

jetzt noch einen Befehl , daß den im Reiche einge

führten drey Religionen, wo nicht etwa vermöge

des Rnßwickischen Friedens bloß ausschließlich ca-

tholische Religionsübung behauptet werden könnte,

durchgängig der gemeine Gebrauch der Kirchen,

Freud-

(t) L.ünigs Reichsarchiv psrt. hec. (vol. 5.)

S. 734. Struvs Pfälzische Kirchenhistorie S.

687.
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Freudhöfe und Klecken verstattet werden sollte; nur

so, daß eine Religion der andern in deren Nebung

nicht hinderlich falle. Daneben übergab er alle

geistliche Güter, unter dem Anführen , daß solche

bisher übel verwaltet wären, einer so genannten

Admodiations-Commission, wozu hauptsächliche

thölische Rache geordnet wurden. Nun fieng man

an den evangelischen Geistlichen ihre Besoldungen

einzuschränken, und den cacholischen neue zuzulegen.

Das einmal eingeführte Simultaneum sollte nun

auch schon einen Rechtsgrund dazu hergeben, daß

künftig alle Einkünfte der evangelischen Kirchen-

und Schulbedienten , als ein Zugehör des Gottes,

dieustes, verhältnismäßig mit den Cacholischen ge-

thetlt werden müßten; ohne noch vieler andern

einzelnen Neuerungen wegen Feierung der catholi-

schen Feiertage, wegen Erziehung der Kinder aus

vermischten Ehen u. d. g. zu gedenken (u). Alle

diese Dinge bewogen das evangelische Corpus, un

term 28> Nov. 1698. derChurpfälzischen Gesandt

schaft zu Regensburg (v), und im Jul. 1699.

dem Churfürsten von der Pfalz selbsten durch den

im Namen des gefammten evangelifchen Religions-

cheils eigends deshalb an den Churfürsten abge

sandten Churbrandenburgischen geheimen Regie,

rungsrath, Freyherrn von Wyllich zu Boetzelaer,

dienliche Vorstellungen thun zu laßen (^). Allein

es war alles vergeblich (x). Die Vorstellungen,

wel-

Schaursths Oamml. vsm cor?, eusng.

Th. 2. S. 28S. 289.

(v) Schauroth am a. O. S. «85.

^v) Schauroth am a. O. S. 290. 297.

(x) Schauroth a«i a. S. S. 305-398.
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welche hernach das evangelische Corpus unterm

24. Der. 1700. und 2z. May 1701. in eigenen

Schreiben an den Kaiser ergehen ließ, waren eben

so fruchtlos O). Kaum machten die von Chur-

brandenburg zuletzt mit Ernst gedrohten Repressa

lien annoch einigen Eindruck.

Diesen letzteren war es zu verdanken , daß her, m

nach im Jahre 1705. zwischen den beiden Chur-

Häusern Brandenburg und Pfalz noch ein Vertrag

und eine sich darauf beziehende Churpfälzische

Religlonsdeclararion zu Stande kam, worin

noch ein und anderes zu Erhaltung des evangeli

schen Religionswesens in der Pfalz geordnet wur

de , aber auch schon viel nachtheiliges eingeräumt

werden mußte. So sollte z. B. in Oberamtöstäd-

ten , wo mehrere Kirchen waren , den Catholischen

ausschließlich eine eingeräumt werden. Wo aber

nur eine sey, sollten die Catholischen das Chor,,

die Protestanten das Schiff der Kirche haben. In

den übrigen Städten, Flecken und Dörfern sollte

sowohl in Ansehung der Kirchen als der Kirchen

güter und alles zugehörigen, wie auch in Ansehung

der Spitäler, Waisen? und Armenhauser künftig

diefe Proportion beobachtet werden, daß die Ca?

rholischen ^, die Reformirren ^ haben sollten :c.

Alle Kirchengüter und Gefälle sollten deswegen

durch eine Generaladministration von zwey catho

lischen und zwey reformirren Rächen verwaltet,

und alle Vierteljahre nach gedachter Proportion ge-

theilet werden :c. Der reformirte Kirchenrath

sollte in seinen vorigen Stand und Jurisdiction

herge-

(>) SchKursrh am a. O. S. 399 - 401.

U z
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hergestellt werden ; doch sollte das lutherische Con-

sistonum davon unabhängig bleiben und seine eigne

Administration der den lutherischen 1624. zuge

kommenen geistlichen Güter behalten lc. Uebri-

gens sollte ein jeder die Freyheit haben , eine der

drey im Reiche erlaubten Religionen öffentlich zu

bekennen, und nach Belieben sich von einer zur

andern zu begeben. In vermischten Ehen sollte

in Ansehung der Religion der Kinder und deren

Bevormundung den Eheberedungen oder in deren

Ermangelung dem Haupte der Familie nachgegan

gen werden , jedoch mit Vorbehalt der Gewissens-

freyheit der Kinder, wenn sie zu den Jahren ihrer

eignen Discretion kämen. Bey katholischen Pro-

cessionen sollten die Protestanten nicht angehalten

werden Gras zu streuen , mit dem Gewehr aufzu

warten, Fahnen oder Kreuze zu tragen. Auch

sollte man sie nicht nöthigen das Ave Maria oder

katholische Feiertage anzuläuten, noch bey der Mor

gens- Mittags- oder Abendsklocke den Huth ab

zuziehen , noch vor dem Veuerabile das Gewehr zu

prasentiren oder niederzuknieen , an katholischen

Feiertagen ihre Arbeiten einzustellen, sich der Nach

laufe oder katholischer Hebammen zu bedienen, Fast

tage mitzuhalten , der Religion halber zu emigri-

ren u. s. w. Mit den Ehesachen sollte es end

lich nach der Ehegerichtsordnung gehalten werden,

und in vermischten Fallen der Kläger dem Gerichts

stande des Beklagten nachgehen

Selbst

(2) LünigS Reichsarchiv psrt. ipec. (vol. 5.)

S. 754. Zabers Staatscanzlcy Th. lo. S. 71.

»oz., Struvo Pfälzische Kirchenhisrorie S. lllz.
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Selbst aus dem Inhalte dieses Vergleichs laßt iv.

sich abnehmen, was damals schon die Protestant

ten in der Pfalz für Beschwerden gehabt haben.

Es ist aber auch dabey seitdem noch lange nicht

geblieben (g). Durch die den Reformisten entzo?

genen und den Catholischen zugewandten Kirchen;

guter und Gefälle wurden die Mittel zum Unter;

halt der reformirten Geistlichen fo vermindert, daß

über 6o. reformirte Pfarrer- und Schuldienerstellen

eingehen mußten. Viele beträchtliche Güter wur

den den Reformirten entzogen und theils Jesuiten

oder anderen Orden überlaßen (b), theils sonst

ver?

(s) Viele Hieher gehörige besondere Umstände

enthalt ein eigentlich diesem Gegenstände gewidme

tes Buch: " Die neueste Religionsverfassung und

Reliqionsstreitigkeiten der Reformirten in der Un,

tervfalz, aus authentischen Quellen," Leipzig i?8c>.

8. (zo. Bogen). Das wesentlichste davon ist erst

kürzlich in einem "Memoriale der gesammten evan

gelisch reformirten Geistlichkeit in der Unterpfalz

vom z«. Oct. 1784." in Begleitung mit einer be

sondern lpecie tsäi (zusammen 8- Vogen in Fol.)

an das evangelische Corpus gebracht, und bey

diesem den 6. May 178Ü. dictirt worden. Aus

diesen beiden Quellen habe ich meist die hier folgen-

' ^ den besonderen Umstände genommen.

(K) So haben z. B. die Jesuiten zu Neustadt

an der Hardt die den Reformirten genommenen

Schaffnereyen Branchweiler und Winzingen de-

kommen, welche jährlich über 1149. Gulden an

Geld, 16. Fuder Wein, 228. Malter Korn, 4.

Malter Gerste, 52. Malter Spelz und 4s. Mal

ter Haber abwerfen. Das noch eintraglichere Stift

Neuburg ist den Jefuiten zu Heidelberg eingerälnnr

worden. Die Carmelitergefalle zu Weinheim hat

man den dortigen Earmelitern gegeben.

U4 .
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veräußert 0) , ohne daß jene eine Vergütung da«

für erhielten. Die Verwaltung der Kircheugürer

ward einer geistlichen Administration übergeben,

die aus zwey reformirten und zwey katholischen Rai

then bestehen sollte. Deren Anzahl ist aber bis

auf 28. Räche und gegen 70. Subalternbedienken

angewachsen, und der ganzen Administration noch

ein katholischer Präsident vorgesetzt worden , der es

in seiner Gewalt hat, seine Religionsverwandte»

mit vorcheilhaften Commissionen und Geschafften

vorzüglich zu begünstigen , und überhaupt den ca?

tholischen Rächen ein merkliches Ucberqewicht zu

verschaffen. Die Besoldungen dieser Administra;

tion sind nun selbst so hoch gestiegen, daß für die

reformirten Kirchen und Schulen desto weniger

übrig blieb (cl). Selbst Key den gemeinschaftlü

che»

O) A. B. an dcu Grafen von Leiningen, Harten-

bürg ist von dem Stifte Limburg und der Schaff-

nercy Bockenheim ein jährlich Ertmg von 50«.

Gulden an Geld, 55. Fuder Wein, 56F. Malter

Korn, 45. Malter Gerste, 145. Malter Spelz,

6s. Malter Haber als ein Chnrpfälzifches Lelm

übertragen worden. Noch im Jahre 1706. wurde

de» Reformirten das Stift Nenhausen mit beyna-

he so. tausend Fl. jährlicher Einkünfte nebst noch

einigen Schaffnereygefällen genommen , und dem

Hochssifte Worms überlaßen; ohne daß die Refor

mirten für alles das eine Vergütung erhalten

haben.

(6) Die Erhaltung der geistlichen Adininistra,

tion, welche 1706. mit 6276. Fl. bestritten wurde,

kostete im Jahre 1775. an Velde 33.358- FI. , und

«n Früchten yy6. Malter Korn, 53. Malter Ger

sie, 269. Malter Haber und 7«. Fuder Wein. Da

von haben die katholischen Mitglieder der Admini

stration 19.328. Fl., 5»r. Malter Korn, nebst der

gan
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chen Recepturen sind an statt des Verhältnisses von

H-, die reformirt seyn sollten, nur 2 z. Reformirte

gegen 26. Catholische und 8- lutherische angesetzt.

Der Kirchenrath , der sonst als eines der ersten

iandescollegien unmittelbar im Namen des Churs

fürsten die Aufsicht über das ganze Kirchen- und

Schulwesen zu führen hatte, ist von der Regierung

gleichsam zu einer Unterstelle herabgewürdiget won

den. Gewisse Convente, die endlich nach der Pfal«

zischen Kirchenverfassung selbst von den reformirte«

Pfarrern und Superintendenten oder Inspectoren

von Zeit zu Zeit gehalten werden sollten, sind zu

letzt gar verboten worden. Auf solche Art hat die

reformirte Religion , die noch im Jahre i6i8- die

wahre wandesreligion war, und vermöge des West-

phalischen Friedens eben das Jahr zum Entscheid

dungöziele ihrer Herstellung und Aufrcchchaltung

haben sollte, in manchem Betrachte kaum so viele

Freyheit behalten, als selbst der Judenschaft nicht

bestritten wird,

Jnsoru

ganzen Gersie- und Habcrdcsoldung und 45. Fu,

der 1. Ohm Wein gezogen;, also 5498. Fl., 168.

Malter Korn , 55. Malter Gerste, 266. Malter

Hader, und il. Fuder 2. Ohm Wem mehr als die

Reformirte« ; da sie doch nur zu Ken Kosten bey,

tragen, also gegen 9798.. Gulden, 2Ü9. Malter

Korn , und 22. Kuder z. Ohm Wein mehr empfan,

gen als geqeden haben. Des catkolischcn Präsi

denten Besoldung allcine belauft sich auf 5. tau«

send Gulden. Für Schreibmaterialien bekömmt

er noch besonders an Geld 40. Fl. Dennoch ist

in den Jahren 1765. bis 1780. noch eine Summe

von zl7z. Fl. an Schreibmaterialien für ihn ver>

rechnet worden.
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Insonderheit haben die Protestanten in der

Pfalz noch dadurch am meisten verlohren, daß bey-

nahe alle Bedienunqen bey Hofe und im ganzen

iande nur mit CatHolifchen befetzt worden (e).

Das alleine hat natürlicher Weife immer mehr ca-

tholifche Familien ins tand gezogen und empor ge

bracht. Durch Begünstigung vermischter Ehen

und der Kinder Erziehung in der catholifchen Reli

gion, durch begünstigte Religionsveränderungen

oder Aufnahme neuer catholifcher Bürger und Un-

terthanen, und wer weiß durch wie viel andere

Mittel hat sich auf folche Art die Anzahl der Ca

tholifchen im iande immer mehr vergrößert. Da

hingegen viele protestantische Pfälzer auswärts ihr

Glück suchen müßen, und alfo verhaltnißmaßig ab

genommen, wie jene zugenommen haben. Das

alles unter mehreren Regierungen nach einander

fortgeführet , mußte freylich dem ganzen tande eine

völlig veränderte Gestalt geben , daß es gegen die

vorigen Zeiten sich nicht mehr gleich fehen konnte.

Ein trauriger Trost mußte es für die Pfälzi

schen Protestanten seyn, wenn sie sahen, daß eben

der

(e) Einige wenige Beyspicle ausgenommen, sind

die Reformirten sowohl von allen Hofämtern und

Gerichtsstellen, als von Stadtdirectdrien und Land-

veamtenstellen ausgeschlossen. Es erstreckt sich fo

gar bis auf Dorfschulzen , Gerichtschreiber und

Pedellen, wozu man statt alter erfahrner einheimi«

scher Reformirten lieber ausländische Maurerge

sellen, Strohschneider, Schäfer und Tagelöhner

berüft, wenn sie nur katholisch sind. Ein refor-

mirter Schulz, wenn gleich der ganze Ort oder

der größte Theil desselben reformirt wäre, ist in

der Pfalz eine seltene Erscheinung. So äußert

sich obige lpeci« tsR vom Oct. 1784.
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der Monarch, dem die Pfalz im Jan. und Febr.

16L9. ihre Einäscherung, und hernach 1697. die

Clausel des Ryßwickischen Friedens zu danken hau

te , in seinem eignen Reiche durch Wiederrufung

des EdictS von Nantes Millionen ihrer Glaubens

genossen unglücklich gemacht, und großencheils zum

Wanderstabe gebracht hatte. Ein Umstand, wo

von viele Ternsche Reichsstände vortrefflichen Ge

brauch zu machen wußten , um mit diesen Franzö

sischen Flüchtlingen neue Gewerbe in ihr tand

zu bringen , da man hin und wieder selbst neue

Städte und Dörfer für sie anlegen ließ ; so daß

auch das dazu beygetragen hat, mancher Teutschen

Gegend eine andere Gestalt zu geben.

Was übrigens jene Ansprüche der Herzo vu.

ginn von Orleans anbetrifft , die zu dem Kriege,

dem der Ryßwickische Friede ein Ende machte, we

nigstens dem Namen nach den ersten Anlaß gege

ben hatten ; so waren solche allerdings in so weit

nicht ungegründet, als nach dem unter unsern fürst

lichen Häusern uralthergebrachten Successionsrech-

te eine Tochter, so lange Brüder von ihr da sind,

nichts als ihre Aussteuer begehren kann, aber wenn

mit einem Bruder, wie hier der Fall war, der

Mannsstamm einer Unie erlöscht, und das tand

einem Stammsvetter von einer andern linie zu

fällt, alsdann die Mobiliarverlaßenschaft der erlo

schenen linie der Tochter, Schwester oder andern

nächsten weiblichen Verwandtinn von eben der li-

nie zu gute kömmt (s). In solchen Fällen muß

deswegen immer eine Absonderung der Mobiliar-

verlaßenschaft von der iandessolge geschehen, so

wie

(5) Oben Tb. 1. S. 15.
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wie nach den tehnrechten ähnliche Absonderungen

des tehns vom Eigen vorzukommen pflegen. Un

ter jenem Namen wird billig in Anspruch genom

men, was von den Einkünften der Cammergüter

zur Zeit des Todesfalles erübriget, oder auch fönst

an beweglicher Habe vorhanden ist , die nicht als

ein Zugehör des tandes angesehen werden kann.

Ueber die einzelnen Gränzbestimmungen dieser Din

ge können aber desto eher streitige Fragen entstehen,

weil hier alles nicht sowohl auf ausdrücklichen Ge

setzen, als bloß auf Herkommen und Gewohnheits

rechten beruhet.

vili. Darin war allemal die Französische Forderung

übertrieben , daß dein Stammsvetter nichts als ei

gentliche tehne gelaßen, und ganze Stücke tandes

bloß deswegen, weil sie nicht lehn fondern allodiak

wären, in Anspruch genommen werden sollten; da

doch altväterliche Stammgüter mit iehngütern

nach dem Herkommen unserer fürstlichen Häufer in

Ansehung der Erbfolge gleiche Rechte haben. Ge

meiniglich wird am Ende eine gewisse Summe zur

Abfindung für die Mobiliarverlaßenfchaft in Paufch

und Bogen verglichen. DolS war auch hier das

Ende der Sache. Im Ryßwickifchen Frieden war-

diefer Sache wegen ein Compromiß auf den Kaiser

und den König in Frankreich, und allenfalls auf

den Pabst als Obmann , festgefetzt. Nach einem

zwiespältigen Ausspruch, der im Namen jener bei

den Monarchen am 26. Apr. 1701. vom Reichs

hofrath Friedrich Binder und vom Straßburgifchen

Prätor Ulrich Obrecht geschehen war, entschied ein

päbsiliches Unheil vom 17. Febr. 1702. dahin:

daß der Churfürst von der Pfalz gegen Bezahlung

zoo.
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ZVO, tausend Scudi von allen Ansprüchen zu ent-

binden sey.

Ein anderer Streit ward dem Hause Pfalzneu- Uk,

bürg anfangs selbst wegen der Nachfolge in der

Chur erregt, den der König in Frankreich eben?

falls unterstützte. Es fügte sich nehmlich , daß zu

der Zeit, als der Churfürst Carl >68s. starb, un

ter den übrigen Herren des Pfälzischen Hauses der

Pfalzgraf tevpold tudewig von Veldenz dem letzt-

verstorbenen Churfürsten noch einen Grad näher

war, als der Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neu

burg. Dieses würde ihm , wenn es bloß den ge

meinen Römifchen Rechten nachgegangen wäre,

einen unstreitigen Vorzug gegeben haben. Allein

nach dem Rechte der Erstgebuhrt gilt nur der Grund

satz: daß kein Nachgebohrner , oder wer von ei

nem Nachgebohrnen abstammt, zur Succession ge

langen kann, so lange noch ein vorher gebohrner,

oder einer, der von demselben abstammt, vorhan

den ist. Vermöge dieses Grundsatzes kömmt keine

persönlich nähere Verwandtschaft des Grades in

Betrachtung, sondern jede ältere Unie behält, so

lange jemand von ihr vorhanden ist, den Vorzug

vor der jüngern Knie. Diese tinealsuccession wur

de bey dieser Gelegenheit in verschiedenen Schriften

näher, als bisher geschehen war, ausgeführt.

Damit fcheint auch für die folgende Zeit der Skru

pel gehoben zu seyn , den man nach der goldenen

Bulle sich anfangs darüber gemacht hatte, ob un

ter drey Brüdern, wovon der älteste Churfürst ge

wesen, der zweyte aber fchon vor demselben gestor

ben war, der dritte Bruder, oder des zweyten

Sohn succediren müße? Ungeachtet es im XIV.

Jahr-
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Jahrhundert ein Paarmal anders gehalten wor

den (Z), so zweifelt doch heutiges Tages niemand

daran , daß allerdings des zweyten Bruders Sohn

vor dem dritten Bruder den Vorzug habe.

Mclerley andere Successionsfälle 168 5- 1697.

l. Abgang des Hauses Pfalzveldenz. — Ii. Mehr an

dere zusammenqestorbcne Häuser durch Abgang einzelner Li>

nien, als der Altenburgischcn und Jenaischcn im Hause Sach

sen, — l». IV. und der Güstrowischen im Hause Meck

lenburg. — Dieser letztere veranlaßt« nicht nur einen Suc-

cessivnsstreit, sondern auch einen Streit zwischen dem Kail

ser und den Niedersächsischen kreisausschreibcnden Fürsten

wegen der Erecution. — v. Vergleich zwischen Mecklen

burg-Schwerin und Strelitz über die Güstrowische Succes-

sion. — vi. Noch andere Successivnsirrungen wegen Ol

denburg und Delmenhorst. — VII. Irrungen zwischen Dä

nemark und Holsteingoktorp wegen Schleswig. — vili.

Chnrbrandeiiburgische Ansprüche auf Liegnitz, Brie« und

Wohlan, wie auch auf Jägerndorf, — und Vergleich dar

über. — ix. Abgang des Hauses Sachsen- Lauenburg, und

darauf erfolgte Succesiionsstreicigkeiten.

t^^er Pfalzgraf teopold tudewig , der anfangs

dem Churfürsten Philipp Wilhelm die Chu«

folge streitig gemacht hatte, starb hernach selbst

(1694. Sept. 29.) als der letzte von der Velden-

zischen tinie; worüber unter den übrigen Stamms:

vettern des Pfalzifchen Haufes ein solcher Succef-

sionsstreit entstand, daß erst im Jahre 17z?. ein

Vergleich dem Streite ein Ende gemacht hat.

Ueber?

(g) Oben Th. 1. S. z«.
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Ueberhaupt wurde es jetzt immer merklicher, n.

daß wegen des Rechts der Erstqebuhrt, zu dessen

Einführung die meisten Häuser sich nach und nach

bequemten, kein beträchtliches reichsständisches

Haus sich weiter in mehrere regierende Unien ver

theilte, wohl aber tänder erloschener iinien den

überlebenden desto häufiger zu gute kamen. So

waren also nicht nur im Hause Pfalz die Knien von

Simmern und Veldenz nunmehr erloschen, son

dern auch im Hause Sachsen wurde die Altenbur-

gische Knie, welche 1672. Apr. 14. erlosch, mit

der Gothaischen, und die Jenaische Knie, die

1690. Nov. 4. ausgieng, mit der von Weimar

und Eisenach vereiniget.

Auch im Hause Mecklenburg erlosch mit dem m.

letzten Herzoge Gustav Adolf von Güstrow (f

1695. Ott. 26.) dessen bisherige Knie. Darüber

entstand aber ein Succefsionsstreit zwischen dem ,

damaligen Herzoge Friedrich Wilhelm von Meck

lenburg-Schwerin, und dem Herzog Adolf Frie

drich dem ll. von Mecklenburg -Strelitz. Jener

wollte den Anfall bloß nach dem Rechte der Ersi-

gebuhrt sich alleine zueignen, letzterer hatte die

Nähe des Grades für sich , und behauptete , daß

nach dem väterlichen Testamente dieser Anfall we

nigstens gleich getheilet werden müßte. Dieser

Streit wäre bald in weit größere Unruhen ausge

brochen, da zwischen dem kaiserlichen Hofe und

den Höfen zu Stockholm und Berlin es beynahe

zum öffentlichen Bruche darüber gekommen wäre.

Der Kaiser hatte seinem Gesandten im Nieder- iv.

sächsischen Kreise, dem Grasen von Eck, aufge-

tra-
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tragen, in Gefolg eines ReichshofrathserkenntB

nisseö den Herzog von Schwerin in Besitz zu setzen.

Sowohl die Hvfe zu Stockholm und Berlin, als

das Haus Braunschweig hielten das für einen Ein

griff in das Executionörecht, das ihnen als kreis?

ausschreibenden Fürsten in Niedersachsen alleine

zukäme. Sie ließen also den Herzog Friedrich

Wilhelm mit gewaffneter Hand wieder aus dem

Besitze von Güstrow setzen. Selbst den Grafen von

Eck ließ der Schwedische Obcrsilieutenant von Klin,

kenstroem durch ein Paar Grenadiere mit Gewalt

auf einem Stuhle aus dein Schlosse zu Güstrow

heraustragen. Darüber wurde den Gesandten ge?

dachter Höfe zu Wien schon der Zutritt an Hof um

tersaget. Doch dieser Unwille ward noch dadurch

beygelegt , da durch eigene Schreiben an den Kai

ser die Tbätlichkeit damit entschuldiget wurde, daß

sie ohne Befehl der Hofe geschehen sey.

Der Snecessivnsstreit wurde hernach zwischen

den beiden Mecklenburgischen Häusern Schwerin

und Strelitz (1701. März 8-) dahin verglichen,

daß der Herzog von Strelitz sich zwar des Anspruchs

auf Güstrow begab , dagegen aber das Fürsten?

thum Ratzeburg mbft Sitz undStimme aufReichs?

und Kreistagen erhielt, wie auch den Stargardi-

schen Distrirt, und die Commenden Mirow und

Nemerow , auch fönst noch jahrlich 9000. Rchlr.

aus dem Zolle zu Boizenburg. Das Recht der

Erstgebuhrt ward aber auch bey diefer Gelegenheit

sowohl für die Schwerinifche als Strelitzische Knie

von neuem bestätiget.

Noch
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Noch einige Successionsirrungen waren in ver- vi.

schiedenen andern Häusern im Gange. Im Hau,

se Holstein war schon seit > 667. über die nachge-

laßenen tünder des damals verstorbenen letzten Gr«?

fen von Oldenburg ein Successionsstreit entstan

den. Sein legitimirter natürlicher Sohn, Anton

Günther Graf von Aldenburg, bekam zwar die

Herrschaften Knivhausen und Varel (die hernach

mit einer Enkelinn desselben an das gräfliche Haus

Bentink gekommen sind.) Die Herrschaft Jever,

die der letzte Graf von Oldenburg ebenfalls beses-

sen hatte, bekam seiner Schwester Sohn, der Fürst

Johann von Anhaltzerbst (dessen Urenkel , der je

tzige Fürst von Zerbst sie noch jetzt besitzt.) Aber

Hber Oldenburg und Delmenhorst stritt der Herzog

von Holstein -Ploen mit dem Könige in Däne,

mark und dem Hause Holstein - Gotwrp. letztere

ließen in ihrem Namen Besitz ergreifen, und berie-

fen sich theils auf eine kaiserliche Anwartschaft, theils

auf einen mit dem ietzrverstorbenen errichteten Ver

trag und auf sein Testament. Der Herzog von

Ploen bezog sich gleichfalls auf kaiserliche Anwart

schaften und übrigens auf seine nähere Verwandt- .

schaft ; hatte auch den kaiserlichen Hof auf seiner

Seite.

Das Haus Holstein -Gorrorp stand damals vn.

(1667.) mit dem Könige Friedrich dem III. vo«

Dänemark in gutem Vernehmen , da die ehema

ligen Streitigkeiten wegen Unabhängigkeit des Her

zogthums Schleswig seit 1658- verglichen waren,

worüber jetzt (1667. Ott. 12.) noch ein neuer Ver

gleich zu Glückstadt geschlossen ward. Allein der

folgende König Christian der V. nahm (1675.)

p. «nrw. d. Staarsverf. LH. II. T d«S
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das Herzogthum Schleswig selbst in Besitz , mid

fand sich auch mit Holstein - Ploen ab, um ganz

Oldenburg und Delmenhorst für sich behalten zu

können. In dem Frieden, wozu sich Danemark

nach den Nimweger Friedensschlüssen bequemen

mußte (1679. Sept. 2.), ward zwar dem Haufe

Gottorp die völlige Herstellung versprochen. Aber

im May 1684. ließ Christian der V. das Herzogs

thum Schleswig von neuem feierlich mit der Kro

ne vereinigen. Woraus nachher einer von den

Hauptgegenständen des Nordischen Krieges er

wuchs, der im Jahre 1709. zwischen Dänemark

und Schweden zum Ausbruch kam.

vm. Ein Anspruch, den der Churfürst Friedrich

Wilhelm von Brandenburg von wegen einer Erb

verbrüderung von 1537. auf die Schleichen Für-

stenthümer Äegniy, Brieg und wohlau mach

te, die der Kaiser nach Abgang des letzten Her

zogs (f 167s. Nov. 2l.) eingezogen hatte, ward

zwar am 7. May l<586. bey Gelegenheit eines da

maligen Bündnisses zwischen beiden Hosen dahin

verglichen , daß der Churfürst sowohl dieses als ei

nes noch älteren Anspruches auf das Fürstenthum

Jägerndorf, das nach der Achtserklärung des Marz.'

grafen Johann Georgs im dreyßigjährigen Kriege

eingezogen war, sich begab, dagegen aber den

Schwibusser Kreis vom Kaiser abgetreten bekam.

Jedoch in Gefolgeines Reverses, den der nachhe

rige Churfürst Friedrich als damaliger Erbprinz

schon ins Geheim ausgestellt hatte, wurde hernach

(1694. Dec. lo.) dieser Vertrag in so weit wieder

aufgehoben, daß der Kaiser den Schwibusser Kreis

für los. tausend Rrhlr. wieder zurückbekam.

(Eben
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(Eben darüber entstand hernach der Schlesische

Krieg, den Friedrich der II. 174«. anfieng, um

diese Ansprüche wieder geltend zu machen )

Endlich entstand noch ein Successionsstreit über >

Sachsen -Lauenburg, das nach Absterben des

letzten Herzogs (f 1689. Sept. 19.) der Herzog

Georg Wilhelm von Braunschweig -Zelle theils

als Kreisoberster und Sequester, theils wegen eigner

Ansprüche seines Hauses in Besitz nehmen ließ

( 1 68?. Sept. zc>.). Selten trafen wohl so vieler?

ley Ansprüche auf einerley Gegenstand zusammen,

wie hier. Das Churhaus Sachsen berief sich auf

eine Anwartschaft von 1507. und auf eine Erbvers

brüderung von 1671. Die Sächsischen Herzoge

der Ernstischen Knie machten aber dem Chur?

Hause noch den Vorzug streitig. Die Fürsten von

Anhalt traten als Stammsvettern und Erbverbrü?

derte auf; in der letzter« Eigenschaft auch die Her?

zöge von Mecklenburg. Andere Ansprüche mach«

ten noch zwen Töchter des tetzwerstorbenen , deren

eine an den Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neu?

bürg, die andere an den^ Marggrafen tudewig

Wilhelm von Baden vermählt war, und eine Her?

zoginn von Holstein Sonderburg als des letzten

Herzogs Vaters Bruders Tochter. Endlich auf

das iand Haveln machte der König in Schweden

von wegen des Herzogthums Bremen noch ganz

besondere Ansprüche, Das Haus Braunschweig

hatte des Rechts, das Henrich der töwe an die?

fem ihm entrissenen lande gehabt hatte, sich nie

begeben. Vielmehr war noch i Z69. von den Her?

zogen Wilhelm und Magnus von Braunschweig

mit dem Herzoge Erich von Sachsen ? iauenburz

X S ein
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ein neuer Vertrag geschlossen worden, daß, im

Fall der tauenburgische Mannöstamm abgehen

würde, tauenburg an das Haus Braunschweig fal

len sollte. (Mit Chursachsen ist hernach 1697.

ein Vergleich getroffen, wodurch dasselbe auch sei

ne Ansprüche an das Haus Braunschweig cedirt

Hat. Im Jahre 1 7 1 6. ist das erstemal die kaiser

liche Belehnung hierüber erfolget.)

Vlll.

Einige neue Linien im Haust Sachsen, und ver

schiedene neue Fürsten 1685-1697. > .<

1. Durch die vielen SuccefsionsMe ward die Zahl der

regierenden Häuser nach dem Rechte der Erstgebuhrt sehr

vermindert. — Rur im Hause Sachsen entstanden »vn

neuem mehrere Linien. — ll. m. Im Churhause Sachsen

gab es neue Nebenlinien zu Weissenfels, Merseburg, Zeiz—

IV. Im herzoglichen Hause bildeten sich sieben neue Linie»

zu Gotha, Cobura, Meinungen, Römhild, Eisender«, Hild«

burghausen , Saalfeld. — V. Durch kaiserliche Standeser-

höhungen wurden viele Grafen zu Fürsten gemacht. — Eis

«ige neue Fürsten gelangten auch zu Sitz und Stimme im

Fürstenrathe.

1. A^ey den vielerley Successionsfällen, welche sich

seit einiger Zeit ereignet hatten, blieben zwar

die Stimmen, welche die ausgestorbenen Häuser

oder Knien im Reichsfürstenrathe gehabt hatten,

unverändert fo, wie sie seit dem Jahre 1582. auf

dem Reichstage im Gange gewesen waren (K).

Aber die bisherige Anzahl der regierenden Hauser

nahm doch mit einem jeden solchen Falle ab ; ohne

daß

(K) Oben S. iz.
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daß nunmehr die Anzahl derselben so leicht wieder

vermehrt werden konnte , wie es ehedem , so lange

noch Theilungen üblicher, als die Erstgebuhrtöfol-

ge, waren, nicht ungewöhnlich gewesen war. Von

den größeren Häusern war nur noch das einzige

Haus Sachsen in dem Falle, daß es sich von neuem

in mehrere Knien vertheilte; und zwar in seinen

beiden Hauptstämmen sowohl der Albrechtischen

nunmehrigen Churlinie, als der Ernstischen her?-

zoglichen Knie.

In der Albrechtischen Knie des Hauses Sachsen i

hatte der Churfürst Johann Georg der I. im Jah

re 1652. ein Testament errichtet, und 165z. noch

einen Codicill hinzugefügt, worin ein nur von Rö

mischen Rechtösatzen eingenommener Rechtsgelehr

ter die Feder gejVhrt hatte. Da brauchte es frey

lich sonderbare Wendungen, wenn das Recht der

Erstgebuhrt statt finden, und doch das Succej-

sionssystem des Römischen Rechts, das jener Erb

folgsart durchaus zuwider ist, nur einigermaßen

aufrecht erhalten werden sollte. Die Einleitung

wurde also fo gemacht, daß der Churfürst zwar alle

seine Söhne (Konorabili institutionis rittilo) zu

Erben einsetzte , auch würklich ei,«m jeden nachge-

bohrnen Sohne ein gewisses Stück iandes anwies,

jedoch so , daß, wenn gleich der jüngeren Söhne

Antheil den Pflichttheil der gemeinen Rechte nicht

erreichte, noch ein Theil dem andern völlig gleich

seyn möchte, sie dennoch durch Prätensionen der

Ergänzung des Pflichttheils weder unter sich selbst

Streit erregen, noch den Churprinzen deswegen

belangen sollten, besonders in Ansehung der über

aus großen churfürstlichen Cammerschulden und

X z der
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der großen Beschwerden, womit die Churwürde

behaftet sey :c. (i>.

kl- Das Resultat dieser Verordnungen war end

lich dieses. Von vier Söhnen, die Johann Georg

der l. hinterließ (f 1656. Oct. 8.), ward der älte

ste, Johann Georg der II., der Nachfolg« in der

Chur und sämmtlichen Hauptländern dieser Albrech-

tischen tinie Aber auch die drey übrigen beka

men jeder ein Stück landes angewiesen, so daß sie

sich alle drey standesmäßig vermählen , und wieder

drey Knien formiren konnten , eine zu WeissenfelS,

die andere zu Merseburg, die dritte zu Zeiz. (Al

le diese dreyUnien sind aber auch schon in der zwey-

ten oder dritten Generation wieder erloschen, die

Zeizische Unie 1725., die Merseburgische 1738.?

die Weissenfelsische 1 746. ; daß also nunmehr in

der ganzen Albrechlischen Knie doch wieder nur der

Churfürst als alleiniger regierender Herr alle Län

der dieses Hauses unter seiner Regierung vereini

get hat.)

v- In der Ernstischen herzoglich Sächsischen tinie

hatte der vortreffliche Herzog Ernst der Fromme zu

Gotha sieben Söhne, denen er noch Key seinen Leb

zeiten die Regierung übergab, in der Meynung,

daß sie alle sieben dieselbe in Gemeinschaft fortfüh,

ren sollten. Dieses geschah jedoch nach seinem in

dessen 167s. erfolgten Tode nicht länger, als bis

ins Jahr 1680., da sie sich dergestalt abcheilren,

daß ein jeder seinen eignen Sitz bekam, auch ein

jeder sich standesmäßig vermählte. So entstanden

hier

s N Königs Rekchsarchiv ?srt. h>ec. leJ. 4.

S. i6y. u. f.
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hier auf einmal sieben regierende Herzoge zu Go

tha, Coburg, Meinungen, Römhild, Eisenberg,

Hildburghausen und Saalfeld. Jedoch die Reichs?

tagsstimmen wurden dadurch nicht vermehrt ; son,

dern da blieben für diese Unien nur die einmal im

Fürstenrathe hergebrachten Stimmen von Coburg,

Gotha und Altenburg. In den Jahren 1699.

17O7. und 17 io. giengen auch schon drey von des

Herzog Ernsts Söhnen ohne Nachkommen ab, wo?

durch deren Ancheile Coburg, Eisenberg und Röm

hild erlediget wurden. (Erst nach vielen Streitig?

keiten sind hernach durch neue Verträge insonder

heit im Jahre 1735., nachdem nicht weniger als

2«6. Reichshofrathöconclufa in diesen Sachen er

gangen waren, endlich anderweite Verlheilungen

geschehen, so, wie jetzt die vier Hauser Gotha,

Meinungen , Hildburghausen , und Coburg-Saal-

feld noch übrig sind. In jedem dieser Hauser ist

seitdem noch das Recht der Ersigebuhrt besonders

eingeführt worden; nur bis jetzt noch nicht in Mei

nungen. Zu Gotha geschah es schon 1685. vom .

Herzoge Friedrich dem 1.) (K).

An neuen Fürsten ließ es inzwischen der kai- v.

serliche Hof durch weitere Standeserhöhungen nicht

fehlen. So wurde da« bisher gräfliche Haus Für

stenberg am 12. May 1664., der Graf Johann

Adolf von Schwarzenberg den 14. Jul. 167«.,

der Graf Albrecht Ernst von Oettmgen den 14.

Ott. 1 674. , der Graf Georg Friedrich von Wal

deck den 17. Jul. l682., der Graf Eugenius Ale-

. xan-

(K) Galletti Geschichte des HerzogthumS Go

tha Th. l. S. 309.

X 4
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xander von Thurn und Taxis 1686., die Grafen

von Nassau 5 Saarbrücken, Usingen, Idstein und

Weilburg den 4. Aug. 1688. , die Grafen von

Schwarzburg- Sondershausen den z. Sept. 1697.

vom Kaiser teopold in den Fürstenstand erhoben.

Doch von allen diesen wurden nur Fürstenberg nebst

Ostfriesland den 6. Sept. 1667., hernach Schwar

zenberg und Waldeck den 22. Aug. 1674. zur

fürstlichen Stimme auf dem Reichstage eingeführt.

Selbst die schon ,654. dem Fürsten von Dietrichs

siein, aber nur Bedingungsweise, zugesicherte Ein

führung in den Reichsfürstenrath wurde erst am 4.

Oct. 1686. in würkliche Uebung gesetzt, nachdem

teopold die Dietrichsteinische Herrfchaft Trasp erst

von der bisherigen Tyrolischen tandeöhoheit freyge

sprochen hatte, damit sie für ein reichöunmittelba,

res tand gelten könnte.

IX.
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IX.

Erhebung des Hauses Hannover zur neunten

Chur 1692-1708.

I. u. Wie die Errichtung einer neuen Chur für Ha«

nover nebst der Wiedereinführung der Böhmischen Chur zu»

erst in Bewegung gekommen? — Hl. Schwierigkeiten und

Widersprüche, die sich dabev ereignet. — lv. v. Wie fols

che nach und nach gehoben, und endlich die Sacke zu Stans

de gebracht worden? — vi. unter andern mit der Versi«

cherung, daß künftig keine neue Chur ohne Einwilligung

des gesammten Reichs errichtet werden , — vi», und daß

auf den Fall , wenn nach Abgang des HauseS Baiern etwa

- vier evangelische Churfürsten feyn würden , eine katholische

überzehlige Stimme statt finde» solle.

^>atte leopold nach dem Beyspiele seiner Von !.

*<z^ fahren das Reich Mit neuen Fürsten vermehrt,

so ließ sich nach der Bahn, die unter der vorigen

Regierung mit einer achten Chur gebrochen war,

jetzt auch eine neunre Chur wohl als möglich ge?

denken. Und welches Haus Hütte gerechkern An,

spruch darauf machen können , als dasjenige , des

sen Vorfahren zwey nunmehr mit der Churwürde

begabte Herzogthümer besessen hatten, deren lange

bestrittener Verlust zwar unwiederbringlich schien,

das aber doch immer den churfürstlichen Häusern

sich unmittelbar angeschlossen, und vielfältig be

trächtliche neue Verdienste um das Teutsche Baten

land und dessen gemeinsames Oberhaupt erworben

hatte?

Schon bey Gelegenheit der Römischen Königs- n.

wähl Josephs des I. eröffnete der Kaiser den da-

X 5 mal«
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mals zu ?lugsburg versammelten Churfürsien

(1690.) den Vorschlag, für den Herzog Ernst Au

gust zu Hannover und dessen Nachkommenschaft

eine neunte Chur zu errichten ; womit zugleich der

Vorschlag in Verbindung kam , zu Erhaltung des

bisherigen Religionsverhältnisses unter den Chur

fürsien auch die Krone Äöhnien zum völligen Be

sitz der nach und nach derselben entzogen gewesenen

churfürstlichen Rechte wieder zuzulaßen.

Nach zwey Tractaten, die hierüber am 22.

März 1692. der Kaiser mit den damaligen Höftn

zu Zelle und Hannover geschlossen hatte, machte

.der Kaiser am 27. May 1692. die Sache den Chur-

fürsten förmlich kund, und ertheilte am 9. (19.)

Dec. 1692. dem Freyherrn Otto von Grote und

Christophen von Bimbach, als Bevollmächtigten

des neuen Churfürsten, die feierliche Belehnung

zu Wien. Allein nun äußerte sich selbst von Sei

ten der Churfürsten von Trier, Cölln und Pfalz,

noch mehr aber von den meisten Mitgliedern des

Reichsfürstenraths, und selbst von Seiten des Hau

ses Braunschweig Wolfenbüttel ein lauter Wider

spruch über den andern gegen diefe neue Chur. So

gar errichteten die meisten altfürstlichen Häufer

nebst einigen geistlichen Fürsten eine eigne Fürsten

verein unter dem Namen der wider die neunte Chur

correspondirenden Fürsten. Das mit darunter be

griffene Haus Würtenberg machte noch eine beson

dere Beschwerde daraus , daß dem neuen Churfür

sten auch als ein neues Erzamt das Reichserzpan-

ueramt beygelegt werden sollte, von welchem das

Haus Würtenberg behauptete, daß es schon sein

Eigenthum fey.
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Auf dem Friedenskongresse zu Ryßwick wurde iv.

die Churbraunschweigische Gesandtschaft von Sei

ten der auswärtigen Machte schon als churfürstlich

anerkannt; wie.wohl mit vielem Widerspruche der

anders gesinnten Reichsstande. Im Frieden selbst

geschah der Sache keine Meldung. Als hernach

dem Churfürsten Ernst August (f 1698. Jan. 28.)

sein ältester Sohn Georg tudewig folgte, und

durch seinen Gesandten von Huldenberg zu Wien

wieder die Belehnung mit der Churwürde erhielt,

auch endlich die Churfürsten von Trier , Cölln und

Pfalz^ von ihrem Widerspruche abließen ; ward hin

gegen der Widerspruch der Fürsten desto stärker.

Sie erneuerten nicht nur zu Goslar am 5. Febr.

1 ihre Verein gegen die neunte Chur, sondern

sie schlössen zu Nürnberg am 19. Jul. 1700. so

gar einen förmlichen Bund, um ein gemeinschaft

liches Heer von 24. oder bcnöthigten Falls 48. tau.-

send Mann dagegen ins Feld zu stellen.

Auf der andern Seite gab es der Sache ein v

nicht geringes neues Gewicht, als eine Parlaments-

acte zu tondon am 12. Jun. 1721. die Englische

Thronfolge für des Churfürsten Ernst Augusts

Wittwe Sophia, (deren Mutter eine Tochter Kö

nig Jacobs des I. , des unglücklichen Churfürsten

von der Pfalz Friederichs des V. Gemahlinn ge?

wefen war, ) und deren evangelische Nachkommen?

schaft vom Haufe Hannover festfetzte, und am 2 5 Ott.

170s. durch eine abermalige Parlamentsatte von

neuem bestätiget wurde. Auch verglich sich bald dar?

auf der Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-

Wolfenbüttel mit dem neuen Churhause. Und als

serner am 29. Apr. 1706. derCburfürst von Baiern
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in die Acht erkläret ward , Churpfalz hingegen im

Inn. 1708. darauf wieder in seine ehemalige fünf

te Stelle unter den Churfürsten hinaufrückte, auch

das Erztruchseßamt sich wieder zueignete ; fo ward

endlich durch ein Reichsgutachten vom zo. Jun.

1708- sowohl die würkliche Einführung der neue»

Chur Braunschweig, als die Readmiffion der Kro

ne Böhmen bewilliget, auch bald darauf am 7.

Sepi. 1708- würklich vollzogen. Worauf auch

das Erzschatzmeisieramt am 2. Apr. 1710. an Chur,

braunschweig verliehen wurde.

Nur die Erklärung hatte der Kaiser schon in ei,

uem am 21. Jul. 17O6. an das Reich erlaßenen

Commissionsdecrete von sich gegeben: daß "künf,

tighin neue und mehrere Churwürden ohne des ge

dämmten Reichs Einwilligung nicht eingeführt,

und solches dem künftigen Reichsabschiede in Kraft

eines Reichögrnndgesetzes einverleibt werden sollte."

Nächsidem hatte man von Seiten des catholi-

schen Religionscheils noch diese besondere Betrach

tung angestellt, daß zwar vorjetzt durch die mit der

Einführung der Braunschweigischen Chur zu glei

cher Zeit bewirkte Böhmische Readmiffion das bis

herige Verhältnis) der beiden Religionen unter den

Churfürsten aufrecht erhalten bliebe. Man stellte

sich aber schon zum voraus den möglichen Fall vor,

daß, wenn einmal das Haus Pfalzneuburg ab-

gienge, von derZweybrückischen oder anderen noch

übrigen Pfälzifchen Knien über kurz oder lang wie

der ein protestantischer Churfürst in der Pfalz feyn

könnte. Wenn alsdann etwa das Haus Baiern,

wie damals, in der Acht feyn sollte, oder wenn
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nach Abgang des Wilhelm - Bairischen Manns-

stamms das Haus Pfalz alsdann alleine im Besitz

der Chur seyn würde ; so würden von achl Chur-

surften vier cacholifthe, und vier Protestanten seyn.

Das wäre nun zwar weiter nichts gewesen, als ein

glückliches Gleichgewicht der beiden Religionen,

wie es zur Zeit des Religionsfriedens 1555. be

reits würklich gewesen war, und Teutschland sich

ruhig und wohl dabey befunden hatte. Allein da;

mit solche Umstände nicht wieder eintreten möch

ten, ward Key dieser Gelegenheit zum voraus be

dungen, und im Reichögutachten vom zo. Im,.

1708. mit eingerückt: daß auf den Fall, wenn aus

dem Hause Pfalz kein catholifcher Nachfolger an

der Pfälzischen Chur mehr übrig, fondern selbige

an einen Augsburgischen Confessionsverwandten ge

fallen seyn sollte, und dann die Hannoverische Chur

noch stände, alsdann der versitzende catholische

Churfürst noch eine überzehlige Stimme führen soll

te. (Dieser Fall würde noch immer möglich ge,

blieben seyn, wenn nicht in der Folge auch die Her

ren von der Zweybrückischen und Birkenfeldifchen

Knie, auf welche die Succession in der Chur Pfalz

noch fallen könnte, sich von der evangelischen zur

katholischen Religion gewandt hätten.)
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x.

Religionsverhältniß der Reichsstände und ihrer

Stimmen; insonderheit wenn evangelische

Reichsstände catholisch geworden.

l. Viele bisher vorgegangene und noch weiter erfolgte

Neligionsveränderuugen einzelner Reichsstände gaben erheb

lichen Stoff zu nenen Betrachtungen; — wovon deswegen

hier ein chronologisches Verzeichniß von Xl.1. solchen Fällen

eingerückt wird. — Ii Verschiedenheit dieser Fälle in Ver«

gleichnnq mir den Religivnsveränderungeu des XVI, Iah«

Hunderts, und in Ansehung ihrer Umstände und Folgen.—

in. IV. D«S catholisch gewordene Saus Pfalzneuburg tonn«

te zum Bcyspiele dienen, wie vortheilbaft es war, nachge«

bohrne Herren mit Pfründen und Stiftern zu versorgen,

die vermöge des geistlichen Vorbehaltes nur in katholische»

Händen seyn konnten; — V. aber auch, was Länder, die

bisher evangelisch gewesen waren, von catbolisch gewordene»

Landesherren oder von Nachfolgern von dieser Religion zu

erwarten hatten, — VI. und zu wessen wahrem VortKeile

das alle« abzweckte. — Vii. Auch in Ansehung der Reichs«

tagsftimme schien seit dem Anfange der Religionstrennuvg

eiu jeder Reichsstand sich zu seinen Glaubensgenosse» gehal

ten zu haben. — Vlii, Es schien also auch billig daß ein

catholisch gewordener Landesherr, oder ein katholischer Lon-

desnackfolger , dessen Land bisher evangelisch gewesen, sich

nun wieder zum katholischen ReligionStheile halten konnte. —

IX. X. Allein in jenen Fällen waren Herr und Land einer-

ley Religion gewesen; jetzt sollte bloß auf die Person des

Landesherrn gesehen werden; — xi. da doch auf die Län,

der billig mit zu sehen ist ; — xii. zumal da jetzt nicht

mehr Reichsstände in Person , sondern nur durch Gesandte»

in reichsständischen Versammlungen zu erscheinen pflegen. —

Xiil. Nur bey vermischten Reichsstädten wie Augsburg, und

Ländern, wie Osnabrück, kann eine abwechselnde Religions

eigenschaft reichsständischer Stimmen statt finden ; aber nicht

bey NeligionSveräuderungen , die bloß ein Landesherr für

seine Person vornimmt. — XIV. Bey Curiatstimmen wur,

de auf den größten Theil der Mitglieder gesehen, — XV.

so daß die Prälaten und Schwäbischen Grafen für catho

lisch, die Wetterauischen , Fränkische» und Westphälischen

Grafen für evangelisch gerechnet wurden. — xvi. xvik.

Noch eine besondere Frage entstand über das Oberrheinische

Kreis,
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Kreisdirectorium, ob jetzt in diesem vermischten Areise bei

de ausschreibende Fürsten Worms und Pfalz catholisch seyn

könnten? — xviii- xxi. Als endlich der Chukfürst von

Sachsen catholisch wurde, stellte er eine Religionsversiche-

rung aus, daß weder im Lande, noch in reichsständische»

Versammlungen deshalb eine Veränderung vorgehen sollte

xxil. Mit dem Ausgange des xvn. Jahrhunderts ward

endlich auch die bisherige Verschiedenheit des CalenderS der

beiden Religionstheile gehoben.

H^eber das Religionsverhälmiß der Temschen l.

Reichsstände laßen sich überhaupt nach dem,

was von den Zeiten des Westphälischen Friedens

her wahrzunehmen gewesen, hier noch einige wich

tige historische Bemerkungen machen. Zu deren

Uebersichr wird es vielleicht nicht ohne Nutzen seyn,

wenn ich erst ein chronologisches Verzeichniß ein

rücke, was für Religionsveränderungen in unseren

fürstlichen und gräflichen Häusern mittelst Ueber-

ganges von der evangelischen zur katholischen Reli

gion seit dem Anfange des XVII. Jahrhunderts

vorgegangen sind. Ich bezeichne, so weit ich es

habe ausfündig machen können, gleich anfangs das

Jahr, da jede Religionsveränderung geschehen ist,

hernach nur den Namen, das Alter und andere

etwa hier in Betrachtung kommende Umstände,

die einem jeden von selbsten Stoff zum Nachden

ken geben können. Zu mehrerer Bequemlichkeit

füge ich gleich hinzu, wo eines jeden Familienums

stände in den Hübnerischen genealogischen Tabellen

noch näher nachgesehen werden können.

ver--
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Versuch eines chronologischen Verzeichnisses

der in reichsständischen Häusern im XVII. und

XVIII. Jahrhundert vorgegangenen Reli-

gionsveränderungen. ^

^ >«

I. 1614. Wolfgang Wilhelm von Pfalzneuburg

geb. «578. (alt z6.) -Z- 165z. Gem. iSiz. Magd. v.

Baiern (Hübner Tab. 140.) Sein Sohn Philipp Wils

Helm (geb. 16 15.) ward gleich in der katholischen Reli

gion erzogen, 1642. mit einer Polnischen Prinzessinn

vermahlt, und ward iSzz. regierender Pfalzgraf vsn

Neuburg und l685. Ehurfürst in der Pfalz.

II. 16.. Johann der jüngere, Graf zu Nassau-

Siegen, geb. 1533-, alt . . . verm. 1618. mit einer

Tochter des Fürsten vonLigne, diente den KronenFrank

reich und Spanien, -j- iüz8. Seine ebenbürtige uub

rechtmäßige Nachkommenschaft endigte sich mit feinem

Enkel Wilhelm Hvacinth -j- 174z. (Hübn. Tab. 257^

III. l6 . . Bruno der III. Graf von Mansfeld,

aM 1576., alt . . ., verm. s) mit einer Spanifchen

Dame, b) r6z6. mit einer Grafinn von Törring.

-j- 1644. Sein Sohn wurde in Fürstenstand erhoben.

(Hübn. Tab. 346.) ,

IV. 1629. Johann Ludewig Graf zu ttassau«

.Hadamar, geb. izy«. , alt 39. in Fürsienstand erho

ben lS . . -j- 1653> Seine Linie erlosch mit feinem En

kel Franz Alexander -j- l?ir. (Hübn. Tab. 260.)

V. 16.. Julius Henrich Herzog von Sachsen,

L.auenburg geb. 1586. hatte mit einer Prinzessinn von

Brandenburg einen Sohn, der evangelisch blieb, ab»

1666. unbeerbt abgieng. Er vermählte sich hernach

mit einer verwittweten Gräfinn von Colowrat, gebohr-

ner Freyinn von Lobkowitz, und zeugte in dieser Ehe

einen Sohn Julius Franz , geb. 1641., der in der ka

tholischen Religion erzogen, und iü68> mit einer Prin«

zessinn von Sulzbach vermählt wurde, aber 1689. als
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der letzte Herzog von Sachsen-Lauenburg «ur mitHin

terlaßung etlicher Töchter starb. (Hülm. Tab. rzz.)

VI. z6zo. Franz Carl Prinz von Sachsen-S.auen-

kuirg geb. ISY4» (alt zö.) des vorigen Bruder -j- iöö?.

unbeerbt. (Hübn. Tab. 153 )

VII. 16 . . Rudolf Maximilian noch ein Prinz

von Sachsen -ö.auenburg ein Bruder der beiden vori

gen, geb. I595>^i647> unvermählt. (Hübn. Tab. 15z.) ,

VIII. l6zi. Johann Diederich Graf von LL-

«?enstein - N?ertheim zu Rockefort, geb. 1584. alt 47.

Seine Gemahlin« war eine Grafinn von der Mark,

verm. 1610. -j- 1626. Von ihm stammt das jetzige fürst«

liche Haus Löwenstein ab. (Hübn. Tab. z6y.)

IX. 16 . . Alexander Henrich Prinz von Hol«

stein - Sunderburg , geb. 1608., kam in kaiserliche

Kriegsdienste ^- 1667. In der Ehe mit eines Hofpredis

gers Heshus Tochter zeugte er zwey Söhne, die als

Domherren zu Breslau und Olmütz gestorben sind.

<Hüvn. Tab. sso.)

X. 16 . . Christian Ändert, ein Sohn des Prin,

ze» Georg Ariberts von Anhalt-Dessau auö dessen

ungleicher Ehe mit einer Fräulein von Krosigk, geb. . . .

erhielt den Titel Graf von Varingen, und gieng in kai«

serliche Kriegsdienste -j- 1677. unvermählt. (Hübn.

Tab. zzö.)

'XI. 1636. Friedrich Prinz von Hessendarme

stadt, geb. l6i6., alt 20., ward 165z. Cardinal,

1673- Bischof zu Breslau -j- 1682. (Hübn. Tab. sll.)

XII. i6z r. Johann Friedrich Herzog von Braun«

schweig - Lüneburg zu Hannover geb. 1625. alt 26.,

verm. 1667. mit einer katholischen Prinzessinn von der

Pfalz, -j- 1679. hinterließ zwey Töchter, wovon eine

1699. an den Kaiser Joseph vermählt wurde. (Hübn,

Tab. 191.)

PLnrw.d.Sraauverf.Td.11. P XUl.
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xm. 1652. Ernst Landgraf zu Hessen - Rhein«

fels, geb. 162z., alt 29. -j- i6yz. Seine Söhne wur«

den hernach in der katholischen Religion erzogen, und

stifteten zwey Linien zu Rotenburg und Wanfried, die

katholisch geblieben sind. (Hübn. Tab. zls.)

XIV. 1655 Christian August von Pfalz-Sulz«

dach geb. 1622. (alt zz.) 5 1708., war schon seit 1649.

mit einer Gräfinn von Nassau-Siegen vermählt, «ein

Sohn Theodor geb. 1659. ward gleich in der catholi»

schen Religion erzogen, und 169z. mit einer Prinzessin»

von Hessen - Notenburg vermählt. (Hübn. Tab. 141.)

XV. .... Eduard ein Bruder des CKurfürsie«

Carl LudewigS von derpfalz geb. 1625. -j-i66z. Gem.

1Ü45. eine T. des Herzogs von Nevers in Frankreich;

hinterließ nur drey Töchter. (Hübn. Tab. 139.)

XVI. r66z. Oct. 29. Christian Ludewig Herzog

zu Mecklenburg-Schwerin, geb. 1623. alt 4«.,

verm. 1663. Nov. mit Jsabelle von MontmorancyBou«

teville. -j- 1692. unbeerbt. (Hübn. Tab. 195.)

XVII. 16 . . Georg Christian Prinz von Hessen,

Homburg , geb. 1626., war in Spanischen und Fran

zosischen Diensten -j- 1677. unbeerbt. (Hübn. Tab. 212.)

XVIII. 1667. Ludewig Gustav Graf von Hohen,

lohe- Schillingsfürst geb. 1634., alt 33. -j- 1697.

Seine Nachkommen sind noch jetzt Fürsten zu Hohenlo

he- Schillingsfürst. (Hübn. Tab. 6so.)

XIX. 16 . . Christian Graf von Hohenlohe«

Bartenstein, geb. 1627., alt . . . verm. 1658. mit

einer Grasinn von Hatzfeld, -j- 1675. Von ihm kömmt

noch jetzt das fürstliche Haus Hohenlohe, Bartenstein.

(Hübn. Tab. 599-)

XX. 16 . . Albrecht Prinz von Sachsen -weis«

senfels geb. 1659. alt . . . verm. 1687. mit einer Gr«,

finn von Lbwenstein. -j- 1692. hinterließ nur eine Toch

ter. (Hübn. Tab. 169.)

« ^ > XXI»
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> XXI. I6?z. Joachim Ernst Prinz von Holstein,

Plön zu Rethwisch, geb. 1637. «lt z6., vcrm. 1677.:

mit einer Marquise von Westerloo. -j- 170«, zu Madrid.

Sein einziger «ohn Johann Ernst Ferdinand starb 1729.

unbeerbt. (Hübn. Tab. 226.)

XXII. 16 . . Georg Prinz von Hessendarm«

ftadr geb. 1669. , alt ... , ward Viccroy in Catalo,

nien -i- 1705- unbeerbt. (Hübn. Tab. zi,.)

XXIII. 16 . . Henrich Prinz von Hessendarm- ,

ftadr, geb. 1674., kam in kaiserliche Dienst«, starb

unvermählt. (Hübn. Tab. 2 ll.) . . '

XXIV. 1692. Arnold Moritz Wilhelm Graf von

Bentheim zu Bentheim , geb. 1663 , alt 29. Seine

Nachkommenschaft blühet noch jetzt. (Hübn. Tab. 423.5

XXV. 169z. Philipp Prinz von Hessendarme

stadt, geb. 1671., alt 22., verm. 1693. mit einer Toch,.

ter des Duc ä'ttsvrö , ward kaiserlicher Gouverneur

Mantua -j- 1714. hinterließ zwey Söhne. (Hübn.

Tab. 2li.)

XXVI. 16 . . Ernst August Prinz von Holstein-

Sundervurg zu Augustusburg geb. 1660. alt . . .

bekam ein Canonicat zu Cölln 1695. , ward aber wie-,

der evangelisch -j> 17z 1. unbeerbt. (Hübn. Tab. 22 l.)

XXVII. 1696. Gustav Samuel Leopold nachge,

vohrner Prinz von Pfalz - Zweybrücken geb. 1670.!

(alt 26.), verm. 1707. mit einer Prinzessinn von Pfalz«

Veldenz, (geschieden 172z ), ward 1718- Herzog in

Aweybrücken, -j- 1731. ohne Kinder. (Hübn. Tab. 91.)

- XXVIII. 7697. May 28. Friedrich August Chur,

fürst von Sachsen, geb. 1670. alt 27. , ward den 27.

Iun. 1697. König in Polen. (Hübn. Tab. 168.). Er

ließ seinen Sohn noch in der evangelischen Religion er

ziehen, bis derselbe 1712. erst ins Geheim catholisch

wurde, und 1717. diese Religionsveränderung bekannt

machte.

Bs xxix.
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XXIX. 1697. Friedrich Prinz von Hessendarm«

siadt, gcb. 1677., alt 20., ward Domherr zu B, ö,

lau und Cölln, General in Russischen Diensten -j- 17a«.

unvermahlt. (Hübn. Tab. zll.)

XXX. 17 . . Friedrich Wilhelm Prinz von Hob

stein -Beck, geb. 1682., alt. .., verm. 1708. mit

der Tochter eineö Bairischen Generals Grafen von San«

free, mard kaiserlicher Generai 5 l?i9> hinterließ nur

Töchter. (Hübn. Tab. 222.)

xxxl. 171s. Anton Ulrich Herzog zu Braun«

schweig Wolfenbüttel geb. lözz., alt 77. -j- 1714.

Seine Söhne blieben evangelisch. (Hübn. Tab. 19s.)

xxxn. 1712. Nov. 27. (insgeheim , ,717. Oet.

ir. öffentlich) Friedrich August Churprinz von Sach

sen geb. 1696. alt 16. , verm. 1719. mit einer Tochter

des Kaiser Josephs, 1733. Churfürst von Sachsen und

König in Polen -j- 176z. (Hübn. Tab. lS8.) Seine

Söhne und Töchter wurde« gleich katholisch erzogen.

XXXIU. 1712. Ort. 28. Carl Alexander Prinz

von würtenberg, geb. 1684., alt 28. , verm. 1727.

mit einer Prinzessinn von Thum und Taxis, ward I7ZZ.

Oet. zr. regierender Herzog -j- 1757. März 12., hinter«

ließ drey Söhne. (Hübn. Tab. 20z.)

XXXlV. 17 . . Leopold Prinz von Holstein«

Wiesenburg, geb. 1674. alt..., verm. 1713. mit

einer Prinzessinn von Lichtenstei» ^ 1744. hinterließ nur

Töchter. (Hübn. Tab. 223.)

XXXV. 1716. Moritz Adolf Prinz von Sachsen«

Feiz geb. 1702. alt 14., 1718. Domherr zu Cölln, l?zr.

Bischof zu Königgrätz und 1733. zuLeutmeritz. (Hübn.

Tab. 171.)

XXxVl. ,717. Apr. 18. Moritz Wilhelm Her«

zog von Sachsen -Zeiz, Administrator des Stifts

Naumburg, geb. 1664. alt 5z. ward wieder Lutherisch

1718. Oct. lö. ^ 1718. Nov. 14. hinterließ nur eine

Tochter. (Hübn. Tab. 171.)

XXXVIl.
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XXXVII. 172z. Carl Ludewig Prinz von Hob

fiein-Beck, geb. >6yo. , alt zz. , verm. 1730. mit ei

ner ErSfinn Orselskä. -j- 1774. Sein Sohn Carl Frie,

brich starb vor ihm 1772.

XXXVIII. 1727. Joseph Prinz von Sachsen,

.Hildburghausen geb. 1702. (alt 25.) verm. 1727. mit

einer verwittweren Gräsinn von Althann, gebohrner Für»

stinn von Pignatelli, unbeerbt. (Hübn. Tab. lvz.)

XXXIX. 1746. Dec.». Friedrich Prinz von Pfalz,

Zwevbrücken, geb. 1724. alt 22., verm. 1746. Febr.

6. mit einer Prinzessinn von Pfalz-Sulzbach ^ 1767.

Aug. 15. Seine Söhne, wovon der Erstgebohrne seit

1775- regierender Herzog in Iweybrücken ist, wurden

catholisch erzogen.

XI.. 1749. (insgeheim, öffentlich 1754.) Friedrich

Erbprinz von Hessencassel geb. 1720. , alt 29. seit

1760. regierender Landgraf -j- 17L5. Oct. zi. Seine

Prinzen blieben reformirt.

Xl.1. 1753. Febr. 12. Christian der IV. regieren»

der Herzog voy Zweybrücken geb. 1722. alt z6.

^ 1775. unvermählt.

Xl.Il. 1769. Aug. 15. Wilhelm Prinz von Pfalz-

Virkenfeld geb. 1752. alt 17. verm. 1780. mit einer

Prinzessinn von Iweybrücken.

 

Wenn von allen diesen Religionsveränderunz

gen die genaueren Geschichtsumstände, ihre

wahren Bewegungsgründe, die dabey gebrauchten

Mittelspersonen, u. s. w. an Tag kommen sollten,

möchte sich zwischen selbigen und denen , die im

XVI. Jahrhunderte vorgefallen waren , wohl eine

betrachtenswürdige Vergleichung anstellen laßen.

P z Bey
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Ben vielen läßt sich schon aus den darauf erfolgten

oder vorhergegangenen Vermahlungen, oder an

deren erhaltenen oder doch gehofften politischen

Vortheilen manches abnehmen. Auch sind sie

freylich nicht alle von gleichem Erfolge gewesen;

insonderheit wenn es nur nachgebohrne oder ahge-

lebte und unbeerbt gebliebene Herren betroffen,

oder wenn die Kinder doch noch in der vorigen Re,

ligion erzogen worden und derselben treu geblieben

-sind. Wie oft hat sichs aber auch schon gefügt,

daß nachgebohrne Herren, die vielleicht zur Zeit

ihrer Religioneveränderung noch in keine große Be

trachtung kamen, in der Folge regierende Herren

geworden sind , oder doch schon die Hoffnung dazu

auf ihre Nachkommen vererbt haben? Wie oft ist

schon zum voraus dadurch vorgebauet worden, daß

auf künftige Fälle die Succession wieder an katho

lische Herren fallen müßen? Und was macht es

nicht schon für einen betrachtlichen Theil von

Teutschland aus, worin jetzt der Religionszustand

ganz anders aussieht, als in dem Jahre 1624.,

das nach der Absicht des Westphalischen Friedens

hierin zur allgemeinen und ewigen Richtschnur die

nen sollte?

Was die Vorrheile betrifft , die mit den hier

beschriebenen Religionsveränderungen gemeiniglich

verbunden gewesen sind , darf man nur gleich den

ersten Fall vom Haufe Pfalzneuburg zum Benspie

le nehmen, um nur den einzigen Umstand ins iicht

zu stellen, was der Vorzug, in Pfründen und

Stiftern für Töchter und jüngere Herren des Hau

ses eine reichliche Versorgung zu sinden, und selbst

Fürstcnthümer und Churfürstenthümer mit Herren

vom
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vom Hause zu besetzen , nach dem im Westphälir

schen Frieden bestätigten geistlichen Vorbehalte, auf

solche Religionsveränderungen für einen Prei«

setzen konnte.

, Hatte bisher vom Wittelsbachischen Stamme iv.

nur das Haus Baiern den Vortheil gehabt, daß

seit , 5 8 Z - das Erzstift und Churfirstenrhum Cölln

immer mit nachgebohrnen Bairischen Prinzen b«

setzt war, (wie es damit auch noch bis ins Jahr

176«. seinen Fortgang behalten hat,) und daß

überdas oft noch mehr andere geistliche Fürstenthü?

mer, als Hildesheim, Paderborn, Freisingen,

Regensburg, Münster, Osnabrück, und tüttich,

in eben derselben oder anderer Bairischer Prinzen

Händen waren ; so erlebten nunmehr auch die bei?

den Brüder Johann Wilhelm und Carl Philipp,

die aus dem Hause Pfalzneuburg auch in der Chur

Pfalz auf einander folgten, daß von ihren jünge?

ren Brüdern einer Bischof zu Augsburg , ein an?

derer Teutfchmeister und Bifchof zu Worms und

tüttich, und ein dritter erst ebenfalls Bifchof zu

Worms und Teutfchmeister , hernach Churfürst zu

Trier nnd endlich Churfürst zu Mainz wurde (I);

ohne

(l) Nehmlich von Philipp Willems acht er

wachsenen Söhnen waren fünf dem geistliche»

Stande gewidmet. Einer davon starb zwar im

^ 24. Jahre, und einer (Carl Philipp, der hernach '

' noch Churfürst in der Pfalz wurde,) legte in seinem

27. Jahre den geistlichen Stand nieder. Won den

übrigen wurde aber schon 168z. Franz Ludewig

Bischof zu Breslau, 1685. Ludewig Anton Teutsch-

meister , 1690. Alexander Sigismund Bischof zu

Augsburg 1737.), iSyl. Ludewig Anton Co,

D 4 ' adju-
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ohne zu gedenken , daß der Vater aller dieser Her?

ren, der Pfalzgraf und nachherige Churfürst Phi,

lipp Wilhelm, auch schon im Jahre 1676. den

Kaiser Leopold zum Tochtermann bekam, die ihn

zum Großvater vom nachherigen Kaiser Carl dem

Vi. machte (m).

. Eben dieses Beyspiel kann aber auch nach dem,

was oben schon vorgekommen ist, zur Belehrung

dienen, was eine bloß persönliche Religionsverün?

dernng eines Teutschen Fürsten oder die Vererbung

eines evangelischen Landes an einen cacholischen

Herrn im lande für Veränderungen in dessen bis?

hengem Rcligionszustande machen kann. Nicht

selten wird schon derjenige, der die Religion zuerst

verändert, einen Proselyteneifer blicken laßen.

Wenn es aber auch dein vielleicht noch Ueberwin-

dung kostet, so werden doch Söhne und Enkel, die

sichon in den Grundsätzen der neu angenommenen

Religion erzogen , und vielleicht von eifrigdevoten

Müttern doppelt angefeuert sind, schon weniger

Nachsicht haben. Die Pfälzische Geschichte dien«

wenigstens auch davon zum Beyspieke, daß mit je,

dem Jahre , da eine neue Regierung anfieng , als

adjuror zu Mainz und 1694. Bischof zu Worms

und Lüttich s-Z- 1694. May 4.), 1694. Franz L«

dewig Bischof zu Worms nnd Teutschmeister und

7710. Churfürst zu Trier, 1729. Churfürst zu^

Mainz (-j- l 73S-) '

fm) Eleonvra Magdalena von Pfalzneilburg,

Philipp Wilhelms Tochter, ward 1676. des Kaiser

Leopolds dritte GemaKlinn, und 168Z. die Mutter

Carls des VI. Sie stark als verwittwete Kaise,

rinn 1720. ' .
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1690, und 1716., die Religionsbedrückungen zu/

nahmen.

Wie sehr auf solche Art der Religionszustand v6

eines ganzen tandes schon mit etlichen Generatio

nen gänzlich umgekehrt werden könne, zeigt freylich

eben das Beyspiel. Forscht man aber noch tiefer

nach, wer am Ende eigentlich Vortheil davon hat;

so zeigte sich allerdings ein nicht geringer Vortheil

H«r diejenigen , deren Absicht auf nichts geringeres,

als auf Beherrschung der ganzen Welt gerichtet

war, und die dazu den Grundsatz, daß außer der

Kirche kein Heil zu finden, das Heil der Kirche

aber über alles zu setzen sey , nach ihrer Absicht

wohl zu benutzen wußten. Aber ob die Aufnahme

des Landes , ob das wahre Wohl des Fürsten d«>

bey gewann? das war eine andere Frage. Eine

genaue Berechnung der Auswanderungen aus der

Pfalz würde hier vielleicht den besten Aufschluß ge

ben können.

Doch ein Umstand kam nun noch in Bewach- v»,

tung,der in unsern Reichsgrundgesetzen bisher noch

nicht bestimmt worden war , und in Ansehung des

sen das bisherige Herkommen auf einer großen

Mißdeutung zu beruhen schien. Nehmlich vo«

Anfang der Religionötrennung war es zwar gesche

hen, daß, sobald sich ein Reichssiand zur evange

lischen Religion bekannte , derselbe auf der Reichs-

versammlung oder in anderen reichsstandischen Zu

sammenkünften, in Fällen, wo beide Religions-

theile sich trennten und jeder unter sich besondere

Berachschlagungen anstellte, sich nicht mehr zum

katholischen, sondern zum evangelischen Religions-

Y 5 theile
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theile hielt. Wie es also in unserer Reichsverfas

sung dahin kam , daß von einer jeden Reichstags?

stimme die Frage aufgeworfen werden konnte, zu

welchem Religionötheile sie zu rechnen sey ; so schien

diese Religionseigenschaft einer jeden Stimme sich

nach derjenigen Religion zu richten, wozu sich der

Reichsstand, der sie zu führen hatte, für feine Per

son bekannte. Diese Bestimmung schien auch de?

sto natürlicher zu seyn , als man ehedem gewohnt

war, daß Reichsstände selbst persönlich in ihren

Versammlungen erschienen, und ihre Stimmen

nach ihren eignen Einsichten und Entschließungen

ablegten. Daher das Sitz? und Stimmrecht ei?

neö jeden Reichsstandes mehr auf feiner Person als

auf dem lande zu haften schien; wie man dann

ehedem auch nicht sowohl nach der Zahl der tänder,

als nach der Zahl der erscheinenden Personen die

Stimmen zehlte. Solchemnach schien es anfangs

ein ganz richtiger Grundsatz zu seyn, daß aufeben

die Art, wie ehedem die Stimmen evangelifcher

Fürsten und Churfürsten, sobald dieselben sich zur

Augsburgischen Confefsion bekannten , für evange

lisch gehalten waren, so jetzt auch die Reichstags?

stimme eines wieder cacholisch gewordenen Reichs?

standes zur catholischen Seite gerechnet werde»

müßte.

So schien also niemand einen Zweifel dabey zu

haben, daß von 1614. an der Pfalzgraf Wolfgang

Wilhelm von Neuburg, da er für feine Person ca?

tholisch geworden mar, auf Reichs ? und KreiSver?

sammlungen nicht mehr zu den evangelischen, son

dern zu den catholischen Ständen gezehlt werden

könnte. Als daher auf dem Reichstage 1 654. zur
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'Visitation des Cammergerichts ein Schema von

fünf Classen jeder von 12. katholischen und 12.

evangelischen Reichsständen, die sich nach einander

ablösen sollten, verfertiget wurde; trug man kein

Bedenken in der zweyten Classe Pfalzneuburg auf

Her cacholischen Seite mit anzusetzen. Und als

eben das Schema im Jahre ,666. nochmals

in Beratschlagung kam, zu einer Zeit, da der

«Herzog Christian tudewig von Mecklenburg katho

lisch war , wies man auch diesem seinen Platz nicht

mehr auf der evangelischen , sondern auf der ka

tholischen Seite an (n). Ja als endlich 1685.

das Haus Pfalzneuburg auch in Besitz des Chur-

fürstenrhums kam , und zugleich die von Her bishe

rigen reformirten Knie im Reichsfürstenrath beses

senen Stimmen Pfalzlautern und Pfalzsimmern zu

führen bekam ; hielt sich das neue Churhauö mit

allen diesen Stimmen nicht mehr zum evangelischen,

sondern zum katholischen Religionscheile.

) , . >

Wenn man aber in allem dem der Sache etwas ix.

tiefer auf den Grund gehet; fo zeigt sich bald zwi

schen jenen Religionsveränderungen, wie sie in den

ersten Zeiten der Reformation geschahen, und den

neueren Rücktritten zur katholischen Religion ein

sehr wesentlicher Unterschied. In jenen Fällen

war es nicht bloß die Person des iandesherrn , die

ihre Religion verändert hatte, sondern gemeinig

lich hatten sich schon im ganzen tande veränderte

Gesinnungen in der Religion hervorgethan, die

nur dadurch , daß der Landesherr denselben seinen

Beyfall gab, zum völligen Ausbruche kamen. Also

waren

(n) pachner von Eggensiorf Rcichsschlüsse

Th. 1. S. i»z.
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waren da Herren und 4and zusammen einerley Re

ligion; Beide verlangten nicht mehr zum katholi

schen Religionscheile gerechnet zu werden. Jetzt

kamen die Falle ganz anders. Die tänder wäre»

und blieben evangelisch, wünschten wenigstens nichts

sehnlicher, als in ihrer bisherigen Religion unbe?

drängt gelaßen zu werden. Bloß die Person des

tandesherrn gteng zur katholischen Religion über.

Sollte deswegen nun das ganze tand aufhören der

evangelischen Religion zugechan zu seyn ?

^ Freylich gab es jetzt ieute, die eine solche Spra

che führten, daß die Unterchanen schuldig seyen,

den Weg zur Seligkeit, den ihnen ihr Landesherr

vovzeichnete, mit zu gehen («). Oder man warf

such wohl die Frage auf: ob es billig sey nach der

Religion des Bauern oder des iandeöherrn die Re-

ligionseigenschaft des tandes zu beurtheilen ? Aber

wer nur mit kaltem Blute darüber nachzudenken

vermag , der stelle sich nur in Gedanken den Fall

vor: wie wenn dein Landesherr ein Mahomedaner,

ein Naturalist, ein Quäker, Menonist oder was

dir sonst noch etwa für ein widriger Religionsname

ein-

(0) So kam z. B. in einem graflich Schwarzen»

bergischen Memorials im Aug. 1647. folgende Stel,

le vor: — "Und ist unwidersprechlich, dag ei-

„nem jeden Stande — frey und bevorsiehe, seine

„von Gott ihm anvertraute Unterthanen ohne ei,

„niges Absehen — auf eben dem Wege, in wel«

„chem er vor seine selbsteigne Person die Seligkeit

„zu erlangen getrauet , zu leiten und zu fuhren ;

„zumal sich nichts mehr geziemet, als daß der Uns

„terthan seiner Obrigkeit und seinem Herrn folge,

„und seine Religion amplectire." Meiern West«

phjl. Friedenshand!. TH.5. S.Z46.
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einfällt, zu werden beliebte, und dich und dieDei,

«igen nu« zu eben der Religion nöthigen wollte !

Doch sollte nicht etwa der Umstand , daß un? ».

fere Reichstagsstimmen einem ieden Reichsstande

für seine Person gebühren, wenigstens in Ansehung'

dieser Stimmen der Sache eine andere Gestalt ge-

ben? ^ Auch da ist klar, daß ein Teutscher

Reichsfürst dennoch eigentlich nur von wegen sei

nes tandes sein Sitz - und Stimmrecht auszuüben

hat. Bloße Personalisten kennt unsere walM

Reichsverfassung nicht. Nach der ursprünglich

harmonischen Verfassung unsere Temschen Reichs

und dessen besonderer Staaten war es auch nichts

ungewöhnliches, daß Fürsten erst in ihren Ländern

tandtag hielten , und dann erst auf dem Reichs?

tage ihres Landes Interesse besorgten. Haben nun

gleich in neueren Zeiten die meisten tandschafte»

nicht mehr solchen Einfluß in die Reichötagsstim-

men behalten; so wird doch schwerlich ein Fürst

oder ein fürstliches Ministerium behaupten wollen,

daß eine fürstliche ReichötagSstimme in dem Ver

stände persönlich sey, daß in deren Ausübung nicht

sowohl auf das wahre Beste des tandes, als auf

die bloß persönliche Convenienz des Fürsten Rück

sicht zu nehmen sey. Gesetzt also , daß nun auf

dem Reichstage oder in einer andern reichsständi-

schen Versammlung eine Frage vorkömmt,, wo

evangelische iänder ein anderes Interesse haben, als

katholische tänder; soll da die auf dem evangelifchen

!ande haftende Stimme bloß deswegen, weil der

iandesherr für seine Person jetzt cachvlisch ist, viel

mehr das cacholische, als evangelische Interesse be

fördern helfen ! Das wäre doch sonderbar !

Aber
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.! Aber noch eins: In vorigen Zeiten war nicht

ungewöhnlich , daß Fürsten in Person dem Reichs?

tage beywohnten ; da würde es freylich Anstoß ge

funden haben, einen catholischen Fürsten einer Ver

sammlung beywohnen zu laßen, worm nur evange

lische Stände zu ihrer besonderen Berathschlagung

sich von den katholischen getrennet hätten. Das

mag eine Hauptursache mitgewesen seyn, warum

der evangelische Religionötheil einen katholisch ge

wordenen Marggrafen von Baden oder Pfalzgra

fen von Neuburg auch nicht mehr zu seinen Be-

rathschlagungen verlangt haben mag. Allein da

jetzt unser Reichstag aus lauter Gesandten besteht,

auch sonst nicht leicht ein weltlicher Reichsstand

mehr irgend einiger reichöstandischen Versammlung

persönlich beywohnt; so bekömmt jetzt die ganze

Sache eine durchaus veränderte Gestalt, da es

jetzt nur auf die Frage ankömmt : ob nicht von ei

nem evangelischen tande, dessen Landesherr nur

für seine Person katholisch ist, noch durch einen

evangelischen Gesandten die darauf haftende Reichs

tagsstimme in der bisherigen Religionseigenschaft

fortgeführt werden könne?

Von einer Reichsstadt, die vermischter Reli

gion ist, wie z. B. Augsburg, läßt sich noch der

Fall gedenken, daß sie durch zweyerley Gesandten

von lbeiderley Religion allenfalls abwechselnd ihre

Stimme führen laßen kann. So ist es auch der

Sache ganz gemäß, daß, da vermöge des West-

phältfchen Friedens im Hochstifte Osnabrück ab

wechselnd ein katholischer und evangelischer Bischof

an der Regierung ist, auch davon abwechselnd bald

ein katholischer, bald ein evangelischer Gesandter



iO) Religionsveränderungcn. 551

die Stimme führet, so wie das tand selbst sich in

vermischtem Religionszustande befindet. Aber für

ein tand, das ganz evangelisch ist und bleibt, des

sen tandesherr aber bloß für seine Person sich zu«

catholtschen Religion bekennt , an statt des bishe

rigen evangelischen Gesandten, nun einen katholi

schen zu halten, und, wenn dann vielleicht wieder

ein evangelischer Nachfolger kömmt, erst dann wie

der einen evangelischen; das kann nach richtigen

Grundsätzen wohl nicht vertheidiget werden. -

Eine besondere Frage konnte endlich noch inxiv.

Ansehung der Curiarftlmmen im Reichsfürsten-

rache in Betrachmng kommen. Da konnte sichs

allerdings fügen , daß z. B. unter den Schwäbi

schen Grafen ein Graf von Oellingen und ein Be

sitzer der Herrschaft Justingen Protestanten waren ; >

daß man aber dennoch das Schwäbische Grafen-

collegwm im Ganzen genommen für catholifch gel«

ten ließ, weil der ungleich größere Theil der Schwä

bischen Grafen doch catholisch war. Das hatte

eine völlig analogische Bestimmung des Westphä- >

tischen Friedens zum Grunde, da der Bairische

Kreis in Vertheilung der Cammergerichts- Präsen

tationen für pur catholisch gerechnet wurde, unge

achtet einige evangelische Stünde Mitglieder des

Kreises waren, und da auf gleiche Art der Friede

solche Reichsstädte , worin die von der Stadt ab

Hangende Religionsübung evangelisch ist, für pur

evangelisch erklärte, wenn gleich einige katholische

Einwohner und Stifter oder Klöster darin wären.

So stand also nichts im Wege, daß nicht auch xv.

das Westphälische Grafencollegium für pur evange-

. lisch
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lisch angesehen werden konnte, wenn gleich einie

ge «acholische Mitglieder darunter waren. Am

wenigsten konnte eö jemanden einfallen daran zu

zweiften, daß nicht das Fränkische Grafencollegium

evangelisch war, wenn auch gleich ein und andere

Fränkische Grafen catholisch geworden waren, oder

«in evangelisches tand einen catholischen iandesfol-

ger bekommen hatte. So war und blieb wenig

stens die Praxis am Reichstage, daß von den sechs

Curiatstimmen im Reichsfürstenrathe die drey

Stimmen der Schwäbischen und Rheinischen Prä

laten und der Schwäbischen Grafen für catholisch,

und die Stimmen der Wetterauischen, Fränkischen

und Westphälischen Grafen für evangelisch gehal

ten wurden.

«vi. Mit dem allem mochte es inzwischen bisher ge,

halten worden seyn, wie es wollte , — jetzt gab

es endlich zwey neue Auftritte , wo man «nfieng

der Sache noch näher auf den Grund zu kommen.

xvn. Einmal äußerte sich jetzt noch eine Folge der

Pfalzneuburgischen Religionsveränderung, da der

Oberrheinische Rreis , als ein Kreis vermisch

ter Religion , bisher auch ein vermischtes Kreisdi-

rectorium von beiden Religionen gehabt hatte,

nehmlich den Bischof von Worms, als den geist

lichen und katholischen, und Pfalzsimmern, als

den weltlichen und evangelischen kreisausschreiben-

den Fürsten. Sollte jetzt Pfalzneuburg auch von

wegen Pfalzsimmern für catholisch gelten, und die

Oberrheinischen Kreisfachen durch catholische Mini?

ster und Gesandten besorgen laßen ; so war, ganz

gegen die bisherige Verfassung, in einem vermisch?

ten



io) Religionsveranderungen. 55z

«n Kreise ein zweyfaches beiderseitig cacholisches

Kreisdireetorium. Dabey konnte man sich um so

Lveniger beruhigen, je häufiger Fälle zu erwarten

waren, da beide kreisausschreibende Fürsten Exe-

cutionsaufträge von den höchsten Reichsgerichten

erhalten würden, die vermöge des Westfälischen

Friedens nicht anders als durch Commijsarien von

gleicher Anzahl beider Religionen vollzogen werden

sollten. Bey einem Kreistage 1695. ward deswe-

gen darauf angetragen, an statt des Pfälzischen

Hofes ein anderes evangelisches Kreisdirectorium

zu ernennen. Da solches aber nicht geschah,

trennte sich Hessencasssl darüber ganz vom Oberrhei

nischen Kreise, weil es nicht anders, als unter der

Bedingung der ReligionsgleichHett unter den kreis-

ausschreibenden Fürsten, an der Verfassung dieses

an sich vermischten Kreises sich gebunden hielt (p).

Der andere Auftritt war noch von grvßererxviu.

Wichtigkeit. Unter den Competenten zur Pol

nischen Königswahl nach dem Tode Johanns des

III. (f 1696.JUN. 17.) meldete sich auch derChur-

fürst Friedrich August von Sachsen, und erreich

te, nachdem er sich zur katholischen Religion be

kannt hatte, im Jahre l 697. seine Absicht. Sei

nen Chursachsischen tandständen und Unterchcmen

gab er indessen am 27. Jul. (6. Aug.) 1697. eine

Neli,

(?) Wie das Haus Hessencassel hernach im Oct.

1733. dem Oberrheinischen Kreise zwar wieder bey«

getreten, allein 1741. sich auch wiederum davon

getrennet, bis endlich im Jan. 1764. von neuem

dessen Beytritt erfolget, beschreibt Moser von der

Teutschen Kreiöverfassung S. 44 - 50.

p. «ncv. d. Sea«k«verf. rh. ll. ^ A
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Religionsversicherung, daß der Religionszustand

im iande unverändert bleiben sollte (q). Lr er,

klärte sich : seine ReligionSveränderung sey eine

bloß persönliche Sache. , ( Sein Churprinz blieb

vorerst evangelisch.) Alle Religions- und Kirchen,

fachen sollten künftig von seinem nächsten evangeli-

scheu Stammsvetter, dem Herzoge von Sachsen,

Weissenfelö, und durch das evangelische Geheime?

rathöcollegium , ' behandelt werden. (Darüber

ward auch zwischen dem nunmehrigen Könige Au

gust dem II. und dem Herzoge von Weissenfelö am

i. und s. Febr. 1700. ein förmlicher Receß er,

richtet.)

X«. Unter diesen Umständen entstand die Frage: ob

nunmehr auch Chursachsen mit seiner Reichstags,

stimme vom evangelischen Religionstheile zum ca,

tholischen hinübergehen sollte? oder ob es noch fer

ner als ein Mitglied des evangelischen Religions,

«Heils angesehen werden könne? und ob das eoan,

gelische Corpus gar sein Direktorium auch nun noch

in Chursächsischen Händen laßen sollte ?

». Evangelischee SeitS besann man sich endlich,

daß Chursachsen im Staatörechtöverstande, der

persönlichen Religionsveränderung ungeachtet, eben

so gut noch ein Mitglied des evangelischen Reli,

gionStheils bleiben könne, als mancher neuer Fürst

im Staatörechtöverstande noch immer ein Mitglied

eines gräflichen Collegii blieb. Man hielt also bil,

lig für zuträglicher , in diesem Betrachte alles auf

den bisherigen Fuß zu laßen, als geschehen zu

> laßen,

(q) L.ünigS Reichsarchiv L»rt. h>ec. Th.

S. 239. <- ' «
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laßen , daß nach dem Beyspiele von Pfalzneuburg , <

auch Chursachsen ganz, zum cacholischen Religions-

«heile herübergienge. Es kam nur darauf an, daß

der König als Churfürst von Sachsen sich anheifchig

machte immer nur evangelische Minister an seinem

Hofe zu halten, und evangelische Gesandten auf den

Reichstag oder andere reichsständische Versamm

lungen zu schicken. Das alles fand endlich um fo

weniger Schwierigkeit, weil man damals sich schmei?

chelte, der Churprinz würde evangelisch bleiben,

und also doch demnächst wieder alles auf den vorü

gen Fuß zurückkommen.

Die Catholischen sahen es vielleicht selbst nicht xxi.

ungern, daß das evangelische Corpus jetzt einen

Director habe, der für feine Perfon cacholisch sey.

Doch mögen sie sich noch größere Vorcheile davon

vorgestellt haben, als der Erfolg gewahrt hat (r).

Kurz die Sache kam auf diesen Fuß zu Stande.

Und eben damit ward jetzt der Weg zu einem neuen

Herkommen gebahnt, wie künftig doch einige der

bisherigen Jnconvenienzen bey solchen Religions,

Veränderungen gehoben werden könnten.

Mit

(r) In einem Aufsatze des Wiener Hofes vom

Jahre 1759. wird wenigstens geäußert: "d«ß die

Führung des äireäorü (eusnFelici) durch Chur

sachsen — wider anfängliches Vcrhoffen , zeither

schlechten Vortheil gebracht habe;'' und noch in

einer andern Stelle: "daß das katholische Wesen

davon schlechten Vvrtheil gehabt, daß Chursachsen

und Würtenberg bey den Protestanten geblieben. "

Zabers neueEurop. Staatscanzley Th. 4. (l?6l.)

S. S5l- 2Ül.

, Z 2
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Mit dem Ausgange des XVII. Jahrhundert«

ward endlich auch der Zwist, den beide Neligions-

theile wegen der zweyerley Calender bisher gehabt

hatten, noch in der Hauptsache glücklich gehoben.

In Gefolg einer Berechnung einiger Mathemati

ker, insonderheit eines gewissen Professor Weigels

zu Jen«, faßte das evangelische Corpus zu Re«

gensburg (1699. Sept. zo.)einmüthig den Schluß:

daß mit dem Jahre 1700. in den evangelischen

Tündern und Reichsstädten ein neuer verbesserter

Calender eingeführt werden sollte, indem man gleich

nach dem »8- Febr. 1700. eilf Tage weglaßen,

und den Matthiastag gleich auf den »8- Febr. an,

setzen wollte. In so weit kam jetzt dieser Calem

der mit dem Gregorischen der Cacholischen überein.

Nur in Bestimmung des Osterfestes folgten die

Protestanten einer von der Gregorischen abweichen:

den richtigem astronomischen Berechnung. Das

hatte dann doch auch nachher noch die üble Folge,

daß zwar nicht alle Jahre, aber doch von Zeit zu

Zeit die Osterfeier der Catholischen und Protestant

ten um acht Tage von einander unterschieden war,

(bis erst 1770, auch dieser Unterschied mittelst Am

nehmung eines durchgängig gleichen Reichscalens

ders gehoben worden.)

 

XI.
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Xl.

Erhebung des Hauses Brandenburg zur könig,

lichen Würde von Preussen 1701. Ueberhaupt

jetzt merklicher Unterschied zwischen Reichsstän,

den, die Kronen tragen, und anderen.

l. Neu «richtete Krone von Preussen. — n. De«»

Einfluß in Teutschen Sacken. ^— tti. Ueberhavpt jetzt ver«

mehrte Anzahl solcher Meicksstände, die ,ugleich Könige

find. — iv. Deren Verhältnis zu anderen, die e< nicht

sind, — V. insonderheit in Ansehung der Tbronbelehnun«

gen, — vi. und des Reickstagsccremoniels. — VII. Wer«

schicdenheit des Verhältnisses , worin die Krone» selbst zur

Deutschen Reichsstandschaft stehen. — viil. Ganz besondere

Eigenschaft der in einer Person vereinigten Neichsstandschaft

und königlichen Würde von Böhmen.

^>ie Erhöhung , die dem Churfürsten von Sach-

sen mit der Polnischen Krone widerfuhr,

und mehr ahnliche Standeserhöhungen, als da

der Prinz von Oranien König in England, und

der Herzog von Hannover Churfürst geworden war,

halfen einen Entwurf befördern , den man zu Ber

lin schon seit einiger Zeit im Werke gehabt haue,

um auch dem Hause Brandenburg eine Krone zu

verschaffen, indem man das nun einmal unabhän

gige Herzogthum Preussen nur in ein Königreich

zu verwandeln brauchte. Es wurde erst durch ei

nen Tractat mit dem kaiserlichen Hofe unterbauet,

worin das Haus Brandenburg dem Hause Oester

reich einige rückständige Subsidienforderungen er

ließ, und zum Spanifchen Succefsionskriege io.

taufend Mann Hülfsvölker «erfprach, auch in

Z z Reichs?
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Reichösachen und Kaiserwahlen mit seinen Stim

men Hoffnung machte; wogegen teopold die Ver

sicherung von sich gab, den Churfürsten künftig als

König in Preussen anzuerkennen. Darauf setzte sich

Friedrich als der erste König in Preussen am 1 8 Jan.

Z7O1. zu Königsberg die Krone selbst auf, und

ward von einer Macht nach der andern (von Franks

reich erst im Uetrechter Frieden) dafür anerkannt.

Vom Teutschen Orden und vom Pabste wurden

zwar Widersprüche dagegen erhoben, aber wenig

geachtet, und in verschiedenen Schriften derbe ab-

gefertiget.

In unserer Reichsverfassung machte diese neue

Krone zwar in soweit keine Aenderung , weil das

Haus Brandenburg sowohl unter den Churfürsten

als im Reichsfürstenrathe nach wie vor seinen bis?

herigen Rang behielt, wie das an sich billig war,

aber auch sowohl dem Kaiser als dem Churfürsten

von Mainz ausdrückliche Versicherungen darüber

ausgestellt werden mußten. Ob aber überhaupt

im politischen Verhaltnisse des Berliner Hofes das

keinen Einfluß gehabt habe, daß der königliche Ti

tel den damit verbundenen Begriff einer völligen

Unabhängigkeit und Gleichheit mit allen anderen

Machten vielleicht überwiegender gemacht hat , an

statt daß der churfürstliche Titel, so lange derselbe

voranstand , an sich schon eine gewisse Abhängigkeit

und Ungleichheit gegen gekrönte Häupter mit sich

führte ; das ist eine andere Frage. Um gegen an

dere gekrönte Haupter in keinem Stücke zurückzu,

bleiben, wurde gleich am Krönungstage der Preus-

sitche schwarze Adlersorden gestiftet; auch ward
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schon am li. Jul. 1700. die Societät der Wissen

schaften zu Berlin errichtet.

Ueberhaupt konnte es in der Folge auch für die m.

Temfche Reichsverfassung nicht anders als merk«

lich werden , daß es immer mehrere Reichsstände

gab, die Rronen trugen. Vor den Zeiten des

Westphalifchen Friedens her waren es eigentlich

nur die Häufer Holstein und Oesterreich, deren

Häupter zugleich Könige, jenes in Dänemark, die«

ses in Ungarn , waren. Durch den Westfäli

schen Frieden kam die Krone Schweden mit den

Teutfchen tändern, die sie erhielt, in den Fall zu»

gleich auf beständig selbst ein Teutfcher Reichs,

stand zu feyn. Ueberdas war feit 1654. das Haus

Zweybrücken felbst in Besitz der Krone Schweden,

(die hernach 1720. einem Herrn vom Haufe Heft

sencassel, und zuletzt 1751. dem Haufe Holstein zu

Theil wurde). Nun war auch der Churfürst von

Sachsen König in Polen, der Churfürst von Bran

denburg König in Preussen. Auch das Haus Oe

sterreich kam als König in Böhmen wieder in voll

ständigen Besitz feiner ehemaligen reicheständifchen

Vorrechte. Und man konnte fchon voraussehen,

daß ein Churfürst von Hannover würde König in

Großbritannien werden. (Wozu nachher auch

noch das Haus Savoyen kam, als es die Krone

von Sicilien, oder nachher von Sardinien bekam).

Alfs war es fchon der Mühe Werth, daß man iv.

unter anderen Abtheilungen der Teutfchen Reichs,

stände jetzt auch diefe machen konnte, daß Reichs

stände , die Kronen trügen, von anderen zu un-

ttrfcheiden wären. Es blieb zwar billig dabey, daß

Z 4 man
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man in allen diesen Fällen die Person des Königs

und die des Teutschen Reichöstandes von einander

unterschied'« nachdem Geschaffte in dieser oder je«

ner Eigenschaft vor waren. Auf dem Reichstage

oder bey anderen reichsständischen Versammlungen

behielten daher auch Reichsstände, die zugleich Kö

nige waren , ihre Plätze ungeändert. Im Nn

men des Kaisers konnten nach wie vor gerichtliche

Ausfertigungen auch an des Königs Majestät als

ChuriHrsten oder Herzogs in . . . tiebden erlaßen

werden. Inzwischen wo politische Rücksichten oft

doch unvermeidlich waren, oder das Persönliche

selbst sich nicht trenn?« ließ, da zeigten sich doch bald

erhebliche Solgen der persönlichen Einheit eines um

abhangigen Königes und zugleich Teutschen Reichs,

ftaudes.

v> So war z. B. bey den Thronbelehnungen Teut«

scher Fürsten und Churfürsten bisher gewöhnlich«

daß der Gesandte, der die Belehnung vom Kaiser

emvfieng, sowohl schriftlich als in der Rede, die er

auf den Knieen vor dem kaiserliche« Throne hielt,

eine Entschuldigung einfließen ließ , daß sein Herr

nicht ftlbst sich dem Kaiser zu Füßen geworfen hätt

te. Gekrönte Häupter stetigen jetzt an das für um

schicklich zu halten, daß ihre Abwesenheit auf folchs

Art entschuldiget werden sollte , da sichs von selb?

ften verstände, daß ihnen unter keinerley Umstän- ,

den eine Kniebeugung vor irgend einem andern

Throne zugemuthet werden könnte. Zuletzt env

stand gar die Frage, ob sie auch nur ihren Ge?

sandten dergleichen zugeben könnten, ohne ihrer

Würde Abbruch zu thun. Sollte das aber den

königlichen Gesandten nachgesehen werden, was

war
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war dann von Churfursten, die kömgliche Ehren,

bezeigungen verlangen, — und was dann ferner

von altfürstlichen Häusern, die denftlben in allem

nachzueifern fuchrn, zu erwarten? Kurz, wahr,

scheinüch hat das alles feinen Einfluß darauf ge?

habt, daß verfchiedene Gattungen von Thronbe,

lehnungen nunmehr fchon feit geraumer Zeit in<

Stecken gerachen zu feyn scheinen.

Im Reichstagöceremoniel sind die Gesandten vl.

der nicht königlichen Stände desto aufmerksamer

darauf gewefen, keine Neuerung aufkommen zu

laßen, z.B. nicht zuzugeben, daß königliche Ge

sandten, deren Principalen zugleich Reichsstände

sind, vor solchen, die im Fürstenrathe den Rang

über sie haben, vom Principalcommissarien eher

zur Tafel gezogen oder fönst distinguirt werden.

Ein königlich Sardinifcher Gesandter, Graf von

Mirabelli, der vor einigen Jahren dazu bestimmt

war, die in vielen Jahren nicht besetzt gewefene

Stimme von Savoyen wieder zu führen, gieng

daher lieber, ohne feine Vollmacht zu übergeben ,

zurück, als daß er gegen fo viele fürstliche Gefand-

ten, die im Fürstenrathe vor ihm zu votiren hat-

ten, auch in Ceremonielfachen zurückstehen sollte.

In Anfehung der Churfursten ist noch erst 1764.

eine besondere Stelle in die Wahlcapitulation ein,

gerückt worden: daß zwifchen den Churfursten un

ter einander nirgendwo ein Unterschied imCeremo-

nielle eingeführt werden folle («)> Wobey man

ohne Zweifel auf solche Churfursten, die zugleich

Kronen tragen, Rücksicht genommen hat.

Uebrv

(z) Wahlcap. (1764.) Art. 3- §- sk.

3 5
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Vll. Uebrigens ist freylich auch noch ein großer Utk

terschied, ob einem Teutschen Reichsstande nur ein

Wahlreich zu Theil wird, worin bey jedem Todes:

falle wieder ein anderer König gewehlet werden

kann, (wie auf solche Art doch nur zwey Churfür-

sten von Sachsen nach einander Könige in Polen

gewesen sind, jetzt also Chursachsen nicht mehr zu

den Reichsständen , die Kronen tragen , gehöret ; )

oder ob auch sonst nur zufällige Umstände einem

Teutschen fürstlichen Hause auf einige Zeit eine aus

wärtige Krone zuwege gebracht haben, wie der

Fall der Häuser Zweybrücken und Hessen in Anse

hung der Krone Schweden gewesen; oder ob es

endlich eine erbliche immer fortwährende Verbin

dung ist , die einem Teutschen Hause auch für die

Zukunft den Besitz der Krone sichert, wie die Um

stände mit Dänemark, Ungarn, Großbritannien,

Preussen, und Sardinien sind. Dennoch ist auch

davon der in feiner Art einzige Fall unterschieden,

daß ein jeder König in Schweden, als Besitzer

, von Pommern , zugleich von selbsten ein Teutscher

Reichestand ist , und also unsere Reichsstandschaft

mit einer auswärtigen Krone in unzertrennlicher

Verbindung stehet. ^

viil. Noch sonderbarer ist es endlich , daß ein König

in Böhmen, als König, zugleich ein Teutscher

Reichsstand ist. Da nach der jetzigen Verfassung

«on ganz Europa fönst ein König, als König be,

«achtet, nicht anders als unabhängig seyn kann,

und da hingegen von der Eigenschaft eines Reichs

standes der Begriff einer Abhängigkeit von dem

Reiche, worin er Reichsstand ist, sich nicht tren,

nen läßt; fo scheint es beynahe einen Widerspruch

i«
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Zn sich zu fassen, daß Böhmen einen König haben,

und eben dieser König auch von wegen Böhmen

ein Teutscher Reichsstand seyn solle. - Aber von

älteren Zeiten her, da das Völkerrecht des miw

lern Zeitalters nicht für widersprechend hielt, daß

Könige den Kaiser über sich haben könnten, ließ

sich das ganz gut in Harmonie bringen. Und so

ist nichts gewisser, als dieses von selbigen Zeiten

her beybehaltene und erst 1708. völlig hergestellte

Ueberbleibsel , daß der Besitzer von Böhmen Kö

nig und Churfürst in einer Person und in einerley

Eigenschaft zugleich ist, (In so weit läßt sich nun

auch nicht wohl von der völligen Unabhängigkeit an?

derer gekrönten Häupter auf eine völlig gleich« Un

abhängigkeit der Krone Böhmen schließen, wie

zwar ein am 2. May 1769. von der Kaiserinn

Köuiginn Maria Theresia an die Churböhmische

Comitialgesandtschaft erlaßenes Reskript die Aeusse-

rung enthielt: "daß die Krone Böhmen kraft der

ihr ursprünglich und eigenthümlich zustehenden Ma-

iestätsrechte keinen Richter erkenne, mithin nieman

den, wer es auch sey, eine Rechtfertigung abzul«

gen habe") (t>

, (x) Meine Rechtsfalle B. «. Th. 4- S. 934- §.

zzo., S. 94Y- §.Z8i-
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XII.

Neue Kriege in Norden und Süden; und de«

ren Einfluß in die Teutsche Neichsverfassung

> 1700.' i7Qs.

?. A«ey neue Kriege, der Nordische Krieg, »nd der

Spanische Succcssionskrieg. — Nur in den letzter» wurd«

das Teutsche Reich mit verwickelt. — Ii. Aber auch de«

Nordische Krieg zog sich zu Zeiten auf Teutschen Bode»;—

wobey das Recht der Bündnisse mit auswärtigen Mächte»

selbst eine Ausnahme vom Landfrieden zu machen schien. —

III. Mit dem Spanischen Successionskriege kam die Associ««

tton der Kreise wieder in Bewegung , — IV. wie auch ei»

Vorschlag die Reichscontingente auch in Friedenszeiten bestän

dig zu unterhalten, — der jedoch nicht völlig zu Stand«

kam.

1. 5^je kurze Ruhe , die Europa «ach dem Ryß,

wickischen Frieden , und nach dem Frieden,

der (1699. Jan. 26.) zu Carlowitz mit den Tür?

ken geschlossen wurde, zu genießen hatte, war kaum

zu rechnen, als im Jahre 1700. schon wieder ein

weitaussehender Nordischer Rrieg ausbrach, und

bald darauf auch der Spanische Successions?

fäll eintrat, der de« südlichen Theil von Europa

in gleiche Kriegsunruhen verwickelte. An diesem

letztern Kriege sah sich auch das Teutsche Reich im

Ganzen Theil zu nehmen genöthiget. Das ge

schah zwar beym Nordischen Kriege nicht; aber

auch dieser erstreckte sich doch mehr als einmal auf

Teutschen Boden, zumal da die kriegführenden

Könige von Dänemark, Polen und Schweden zu-

gleich Teutsche Reichsstände waren, und auf jeder

Seile
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Seite auch andere Reichsstände zu Bundesgenossen

hatten.

Eben das gab Anlaß, daß der Nordische Krieg K

ein traurigbelehrendes BeyspieZ einer neuen Uns

Vollkommenheit in der Teutschen Reichsverfassung

blicken ließ> Vermöge des Westphälischen Frie

dens hatte jeder Reichsstand das Recht der Bünd

nisse, Krieges und Friedens ; aber vermöge des

Landfriedens , der schon älter als der Westphalische

Friede > und in diesem von neuem befestiget war,

sollte kein Reichsständ Ves andern tand mit Krieg

überziehen. Allein wie wenn nun Dänemark Chur-

sachsen , Schweden hingegen den Herzog von

Braunschweig ? Zelle zu Bundesgenossen hatte?

und wie wenn nun die Kriegsläufre zwischen Dä

nemark und Schweden sich so fügten, daß Chur-

sächsische Kriegsvölker als Dänische Bundesgenossen

gegen Braunschweig . Zellische als Schwedische

Hülfsvölker zu fechten kamen, oder jene gar ins

Zellische feindlich einbrachen? Da waren freylich

Chursachsen und Braunschweig - Zelle nicht die ei

gentlich kriegführenden Theile; aber sie verübten

doch alle Gattungen von Feilchseligkeiten gegen ein

ander, ohne daß von einer Klage auf tandfriedens-

bruch die Frage war. So fchien beynahe der Äand-

friede eine allgemeine Ausnahme zu bekommen,

wenn zwey auswärtige Mächte mit einander Krieg

führten, und jede diesen oder jenen Teutschen

Reichsstand zum Bundesgenossen hatte ; wo nicht

gar endlich auch umgekehrt, wenn einzelne Reichs

stände unter sich in MißHelligkeiten geriethen, und

auswärtige Mächte als Bundesgenossen dieses oder

jenen Theils zu den Waffen griffen, (wie z. B. in



z66 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

den Oesterr^ichischen Successionsansprüchen vo«

1740. an das Haus Baiern auf solche Art von

der Krone Frankreich unterstützt wurde.)

. Sonst war während der Zeit, als die beide«

großen Kriege in Norden und Süden in vollein

Gangewaren, von eigentlichen reichsgrundqesetz«

liehen Veränderungen in der Teutschen Reichsvers

fassung wohl nicht viel zu erwarten. Nur die

Spanische Successionssache veranlaßte vorerst vor,

läufig wieder eine Erneuerung der Association der

preise; erst zu Heidenheim den 2z. Nov. 1700.,

wo Franken auf6Ooo., Schwaben auf82OO. Mann

sich zu rüsten versprach; hernach zu Heilbronn,

wo am zi. Aug. 1701. auch Churrhein, Baiern

und Oberrhein beytraten, wiewohl nur auf den

Fuß eines VercheidigungsbundeS und mit beybe-

haltener Neutralität; aber endlich zu Röcklingen

im März 1702., da zwar der Bairische Kreis

zurückblieb, aber die übrigen vier Kreise Franken,

Schwaben, Churrhein und Oberrhein mit dem

Oesterreichischen Kreise nicht nur von neuem eine

Association schlössen, sondern auch bald darauf dem

großen Bunde, den inzwischen der Kaiser !eopold

mit beiden Seemächten und anderen Reichsständen

geschlossen hatte, beytraten. Worauf auch noch

der Westphälische Kreis Hinzuram, und endlich

am za. Sept. 1702. das ganze Reich den Krieg

gegen Frankreich beschloß.

Bey den Berathschlagungen über diesen neuen

Reichskrieg kam in Vorschlag, daß sämmtliche

Reichsstände von dem im Jahre 1681. auf die

zehn Kreise vertheilten Kriegsheere von 4s. tau

send
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send Mann im Kriege das Triplum ins Feld sieb

len, und künftig auch in Friedenszeiten beständig

das Duplum auf den Beinen halten sollten. Die?

fem Vorschlage hat zwar der Kaiser, was die be?

stündige Unterhaltung des Kriegghxeres in Frie

denszeiten betrifft, durch seine versagte Genehmi

gung die völlige Wirksamkeit entzogen. Doch hat

ein jeder Reichsstand für sich immer freye Hände

behalten, auch in Friedenszeiten ein stehendes Heer

zu unterhalten , und ein und andere Kreise haben

ihre Kreisverfassung auch in Friedenszeiten hernach

auf Simpla gesetzt; wie auf solche Art z. Ä

in Franken und Schwaben diese Kreiscomingente

bestandig auf den Beinen sind.

 

XIII.



z68 IX. Leop. u. Joseph I. I657-I7II.

Xlll.

Kurze Regierung Josephs des I. 1705: 171 1.,

und deren Merkwürdigkeiten für die Teutsche

Reichsverfassung.

i-Vll. Irrungen mit dem pöbstlichen Stuhle über b«S

kaiserliche Recht der ersten Bitte und dessen Ausübung ohne

ein päbffliches Indult dazu abzuwarten. — vm. Acktseri

klärung der Cburfürsten von Cölln und Baicrn, und des

« Herzogs von Mantua. — IX. Neue Berathschlagungen

über die beständige Wablcapitulation. — Berichtigung des

Eingangs «nd Schlusses derselben, und der Artikel von

Achtserklärungen und Römischen Hönigswahlen, — X. Ver«

Wandelung der Herrschaft Mindelhein in ein Reichsfürsten?

thum zum Vortheile des Herzogs von Marlborough. —

XI. Ändere neue Fürsten, so aber vergeblich um Sitz und

Stimme sich bemuhten; — denn auf solchen Fall melde

ten sich jetzt auch alte Fürsten um Vermehrung ihrer Stim«

men, — nud i» der Wahlcapitulatiou ward Sie Sache

noch mehr, «ls zuvor, eingeschränkt.

1. 5^ie glorreiche aber nur kurze Regierung Jos

sephs des I. zeichnete sich Key dem ununter

brochenen Fortgange der beiden damaligen großen

Kriege für die Teutfche Reichöverfassung haupt

sächlich dadurch aus, daß es mit dem päbstlichen

Stuhle zu Weiterungen kam , dergleichen man seit

Jahrhunderten kaum mehr zu erwarten gewohnt

war.

n. Von jenen Zeiten her, da die Päbste ange

fangen hatten, zu Domherrenstellen und anderen

Pfründen Empfehlungen an Bischöfe und Capitel

zu ertheilen, die bald in förmliche Vergebungen

solcher Stellen verwandelt wurden, hatte endlich

auch
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auch der kaiserliche Hof den Weg eingeschlagen,

Kandidaten zu solchen Stellen mit ihrer Empfeh«

lung zu unterstützen. Es scheint, man hat in Aus,

fertigung solcher Empfehlungen gleich anfangs die

höfliche Wendung gebraucht: der Kaiser hoffe, das

Stift werde ihm diese seine erste ZZirc nicht ab,

schlageNi Davon hat die Sache ohne Zweifel den

Namen der ersten Bitte bekommen. Doch ist bald

ein Recht der ersten Bitte daraus geworden.

Denn wenn die Stifter Schwierigkeit machen

wollten, einen kaiserlichen precisren (so nannte

man seitdem diese empfohlne Competenten,) anzu«

nehmen ; fo drohete der Kaiser auf die Tempora«

lien (d. i. die Güter und Einkünfte) des Stifts

Exemtion verhängen zu laßen. So wurde es schon

vom Xlll. Jahrhunderle herein vollkommenes kai?

serliches Recht, das in einem jeden Stifte von j«

dem Kaiser einmal ausgeübet werden konnte.

So wie dieses Recht entstanden war , hatte die ,

päbstliche Gewalt damit gar nichts zu schaffen.

Den Päbsten hatten es die Kaiser nicht zu verdau«

ken ; sie übten es aus eigner einmal durch Herkom

men zum Recht gewordener Gewalt aus. Eine

päbstliche Verleihung war auch dabey so wenig nö«

chig, als bey Patronatpfründen, deren Vergebung

sich der Stifter einer Kirche oder eines Stifts vor«

behalten hat; wie auch der Kaiser auf solche Art

einige so genannte Königspfründen in etlichen

Domstiftern, z. B. zu Worms und Speier, zu

vergeben hat.

Unter dem Kaiser Friedrich dem III. , der über« !

Haupt um die Freyheit der Teutschen Kirche sich

p. «nnv. d. Sra»rsverf LH. il. A « WS«
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wenig verdient gemacht hat, war es das erstemal

geschehen, daß der Pabst, nebst dem geweihten Hut

und Degen und anderen Segnungen , die ein jede«

Kaiser gegen die feierliche Bekanntmachung seines

Regierungsantritts vom Pabste zu bekommen

pflegt, dem Kaiser auch ein Indult zur Ausübung

des Rechts der ersten Bitte zufertigen ließ ; wel

ches seitdem bey jeder neuen kaiserlichen Regierung

wiederholet worden.

Joseph der I. fand nicht nöthig, ein solches

»abstliches Indult erst abzuwarten, sondern er,

nannte bald nach feinem Regierungsantritt einen

Herrn von Raesfeld zum Precisten für das Dom-

ftift Hildesheim (1705. Jun. 19.). Das Dom,

eapitel erhielt dagegen erst vom päbstlichen Bot

schafter zu Cölln, hernach vom Pabste felbst Ver

botschreiben, den Precisten nicht anzunehmen, weil

der Pabst dem Kaiser noch kein Indult zu Aus,

Mung des Rechts der ersten Bitte ercheilt habe.

Clemens der XI. war ohnedem schon in der

Spanifchen Successionssache so partheyisch gegen

das Haus Oesterreich und für das Französische Jw

teresse gewesen, daß Joseph endlich nöthig fand,

chn durch ernstlichere Mittel auf andere Gedanken

zu bringen. Im Jahre 1708. ließ Joseph einen

Theil feines Heeres in das päbftliche Gebiet ein,

rücken, und Comacchio besetzen. Nun drohte Cle,

mens gar mit geistlichen und weltlichen Waffen.

"Steh ab, schrieb er an Joseph, von deinen Un

ternehmungen ; oder wir werden unfere väterliche

Huld zurücknehmen, und mit dem Kirchenbanne,

oder, wenn es nöthig ist, auch mit den Waffen»

gegen
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gegen dich als einen empörerischen Sohn verfah

ren. Wenn du dich nicht schämest, die Kirche

und Gott selbst anzugreifen, und von der altväter

lichen Frömmigkeit deines Haufes, insonderheit des

dem Römischen Stuhle so zugechan gewesenen Kai

ser Leopolds abzuweichen , so wird eben der Gott,

der Reiche gibt , sie auch zerstöhren " (u). Allein

die Zeiten, da Bannflüche noch Kaiser zittern ma

chen konnten, waren vorbey. Der Pabst mußte

sich zum Frieden und zu einem ganz andern Betra

gen bequeme«. . Z

Ueberhaupt wäre jetzt für das katholische vir.

Teutschland vielleicht ein erwünschter Zeitpuncl ge,

niesen , um seine Kirchenfreyheir gegen die Grund

satze der Römischen Curialisten auf einen bessere«

Fuß zu fetzen , wenn Joseph länger gelebt hätte,

und — keine Jesuiten gewesen waren. Doch die

se bessere Aussichten schienen nur für Joseph den

zweyten aufgehoben zu feyn.

Weil die Churfursten von Cölln und Vaiern viu.

mit der Krone Frankreich , nachdem gegen diefelbe

schon der Reichskrieg beschlossen war, gegen das

Haus Oesterreich gemeine Sache gemacht hatten;

so wurden nicht nur die Gesandten dieser beiden

Churfürsten schon unter Leopolden ( > 704. Aug.

28. und Sept. 4.) vom Reichstage weggeschafft;

sondern, nachdem auch das Kriegsglück ganz

Baiern unter kaiserliche Administration gebracht

hatte, wurden alle Anstalten gemacht beide Chur

fürsten

(u) Zabers Staatscanzley Th. iz. S. 6z6. ^

Aas
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fürsten in die Acht zu erklären. Unter Joseph dem

I. erfolgte dazu die Einwilligung der Churfürsten

(l7OZ. Nov. 27.), und darauf die Achrserklä-

rung felbst (1706. Apr. 29.). Ein gleiches Schick,

sal erfuhr der Herzog Carl der IV. von Manrua,

den ebenfalls wegen feiner Anhänglichkeit an Frank

reich schon Leopold der Felonie fchuldtg erkannt hat

te, und nunmehr Jofeph der l. am zo.Jun. 17O8.

w die Acht erklärte.

, . .'i ' . >. ,

vr. Ueber diefe Achtserklärungen regte sich der

Reichsfürstenrath wieder, das dann endlich veran-

laßte, daß im Jahre 1709. die Unterhandlungen

über die beständige wahlcapirularion auf dem

Reichstage wieder vorgenommen wurden. Sowohl

über den bisher bestrittenen Eingang und Schluß

derfelben als über die zwey wichtigen Puncte we

gen der Achtserklärungen und Römifchen Königs-

wählen kam jetzt endlich ein Vergleich zu Stande,

wie ich den Inhalt desselben fchon oben angeführt ha

be (v) und beide letzte Puncte seitdem in allen fol

genden Wahlcapitulationen wiederholt worden

sind l».

X. Noch ehe die Achtserklärung wider den Chur,

fürsten von Batern ergangen war, hatte der Kai

ser den Herzog von Marlborough, der sich als Be,

fehlshaber der Englischen Armee so große Verdien,

sie

(v) S. von Achtserklärungen oben S. rrz. , von

der Wcchlcapitulation S. 119. , von der Römischen ,

- , Königswahl S. lsr.

O) WaKlcap. Art. z. F. i r. von der Römischen

Königswahl; Art. zo. §. z. 4. 5. von der AchtS-

erklärung.
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sie erworben hätte, schon am 14. Nov. 1705. in

den Reichöfürstenstand erhoben ; und von den Tün

dern, deren das Haus Baiern vermöge der Acht

Verlustig erklärt werden sollte, ward ihm zugleich

zur thäklichön Belohnung seiner Dienste die Herr

schaft Mittdelheim als ein Reichsfürstenthum

zugedacht, unter welchem Namen er auch schob

am 22. Nov. 1705. mit einer eignen Stimme im

.Reichsfürstenrache eingeführt wurde, (wiewohl das

Hilles hernach mit dem Badischen Frieden wieder

ein Ende ge«ommen.)

Bey dieser Gelegenheit meldeten sich wieder:

verschiedene andere neue Fürsten um ebenmaßige

Stimmen im Fürstenrathe zu bekommen, als na

mentlich die Fürsten von Oettingen, Schwarz-

bürg, tichtenstein, Nassau-Saarbrücken und Bam

berg, die auch insgesammt des Kaisers Empfeh

lung dazu erlangten. Allein nun drangen auf sol

chen Fall auch verschiedene alte Fürsten auf Ver

mehrung ihrer fürstlichen Stimmen, als nament

lich das Churhaus Sachsen wegen der tandgraf-

schaft Thüringen, der Marggrafschaft Meissen und

der Burggraffchaften Magdeburg und Meissen, der

Bischof zu Münster wegen der Burggrafschaft

Stromberg , der Herzog von Würtenberg wegen

des Herzogthums Teck, die Herzoge von Sachsen-

Zeiz und Merseburg wegen der Stifter Naumburg

und Merseburg, der Herzog von Sachsen-WeisseNL

fels wegen des Fürstenthums Querfurt, derPfalz-

graf von Sulzbach , der Herzog von Braunfchweig

wegen Blankenburg, und der König in Preussen

wegen Mörö. Darüber blieben nicht nur jene

neu.fürstliche Stimmen zurück, sondern es ward

Aa z auch
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auch in den folgenden Wahlcapimlationen eine in

der beständigen Wahlcapimlation verglichene Stelle

eingerückt, welche Key jeder Einführung einer neuen

Stimme noch mehr Schwierigkeiten machte (x);

so daß unter der ganzen folgenden Regiemng Carl«

des Vl. nur noch das einzige Haus Uchtenstein die.'

sen Zweck erreichte. i '

>>!
>

'

.
-

, / ' . . .' »

(x) In der Wahlcapitnlation (k?li.) Art. r.

g. 5. wird der Kaiser verbindlich «macht "keine

Fürsten, Grafen und Herren in fürstlichen oder

gräflichen Colleqien aufzunekmen, sie haben sich

dann vorher mit einem unmittelbaren Fürsienrhu»

nie , Grafschaft «der Herrschaft gnugsam qualifi«

, „, <irt, und mit einem standeswürdigen Reichs«»-

schlage (»Zä, 1742.: weshalb in c«m!tü« das nöthi«

ge fordersamst reguliren,) in einen gewissen Kreis

«inqelaßen und verbunden, und über solches alles

. neben dem cburfürstlichen auch dasjenige Collegiu«

«nd ( die ) Bank , darin sie aufgenommen werde»

sollen, in die Admissio» ordentlich gewilliget."

Zehn-
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Zehntes Buch.

Der neueren Zeiten siebenter Abschnitt

vom

Kaiser Tarl dem VI.

1711 — 1740.

Ende des Spanischen Successionskrieges mit

dem Badischen Frieden , und fernere Geschichte

der Ryßwickischen Clausel.

1. Umschlag in der Spanischen Successtonssache, d« d«k

Englische Ministerium verändert wurde, und zwey Todes

fälle des Dauphins und des Kaiser Josephs derselben eine

andere Gestalt gaben- — 11. So wurde Carl der Vi. zwar

Kaiser ; aber zwischen England und Frankreich wurden schon

geheime Friedensbedingungen berichtiget. — M. Prälimi

narien zu London gezeichnet, — Friedensschlüsse zu Uetrecht.—

iv. Kaiser und Reick nahmen daran keinen Theil. — V.

Der Kaiser schloß aber einseitig zu Rastatt, — VI. und

mit Vollmacht des Reicks zn Bade». — vil - lx. Nur

wegen der Nvßwickischen Clausel gab es neue Irrungen, d«

man schon 1711. Schwierigkeit machte, die Ausnahme deS

Nvßwickischen Friedens von den 1690. benannten Friedens

schlüssen zuzugestehen, — X. und zu Uetrecht die Sache

nicht gerührt war. — Xl. Die evangelischen Reichsstände

wiederholten deswegen ihren Widerspruch dagegen bep Ge

nehmigung des Badischen Friedens, — xn. aber ohne deu

gewünschten Erfolg, — bis erst 17Z4. die Herstellung deS

Vorigen Justandes zugesaget wurde.

glücklich der Fortgang des Spanischen i.

Successionskrieges unter der siegreichen

Regierung Josephs des I. war; ss groß war auf

Aa 4 ein
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einmal der Umschlag der ganzen Sache, als bey

der Königinn Anna die Herzoginn von Marlborough

ihre bisherige Gunst verlohr, und das Englische

Ministerium an statt der bisherigen Whigs mit

Torys besetzt wurde, und als ferner die zwey To

desfälle des damaligen Dauphins und des Kaiser

Josephs , die in wenig Tagen nach einander erfolg

ten (>7i>. Apr. 14. 17.), den bisherigen Besorg

nissen wegen der Spanischen Succession , nachdem

sie dem Hause Bourbon oder dem Hause Oester

reich zu Theil werden möchte, eine sehr veränderte

Gestalt gaben. Wenn ein jüngerer Enkel tude-

wigs des XIV. jetzt König in Spanien wurde, fiel

wenigstens die Besorgniß weg, daß künftig eine

väterliche Gewalt des Französischen Monarchen auf

die Spanische Monarchie Einfluß haben könnte.

Hingegen in Ansehung des Hauses Oesterreich ver

größerte sich die Besorgniß, wenn nunmehr in der

Person Carls des VI. die ganze Spanische Macht

mit der übrigen Macht des Hauses Oesterreich ver,

einiger werden sollte.

K Diese politische Betrachtungen hinderten zwar

nicht, daß Carl der VI. einmüthig zum Raiser

«rwehlet wurde. Allein in der Spanischen Suc-

cessionssache konnte iudewig der XI V. jetzt ganz

andere Bedingungen erwarten, als wozu er weni

ge Jahre vorher, sogar mit angebotener Zurück

gabe der Stadt Straßburg, die Hönde geboten

hatte. Jetzt wurde erst durch geheime Lriedens-

bandlungen zwischen Großbritannien und Frank

reich ausgemacht, daß ludewigS des XIV. Enkel,

Philipp der V. , die Spanische Monarchie behal

ten, Carl aber die Spanischen Niederlande, nebst

dm
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den in Italien schon von ihm besetzten tändern, ,

Neapel, Sardinien, Mailand, und das Haus

Savoyen Sicilien haben sollte; wogegen der Krone

England Gibraltar, Minorca und beträchtliche

Stücke tandes in America ausbedungen wurden.

Auf diese Bedingungen wurden erst zu tondon m.

am 8. Oct. ,711. die Präliminarien gezeichnet,

und auf einem hernach zu Uetrechc im Jan. 1 71 2.

eröffneten Congresse nach und nach lauter einzelne

Friedensschlüsse errichtet. Unter andern mußte

tudewig der XI V. nunmehr auch die festgestellte

protestantische Thronfolge in Großbritannien, und

die neue Preussische Krone anerkennen. Auch be-

kam der König in Preussen zur Vergütung der

Oranischen Verlaßenschaft, die er der Krone Frank?

reich überließ, das Oberquartier von Geldern, wie

es ehedem die Krone Spanien als einen Theil der

Niederlande besessen hatte In den Frieden zwi

schen Großbritannien und Frankreich wurden auch

die Hansestädte, so wie in den Frieden zwischen

Frankreich und den vereinigten Niederlanden na-

mentlich die Städte Bremen und Emden mit ein?

geschlossen. Für die Teutschen Sachen war nur

zu bedauern , daß das Englische Ministerium nicht

auch die Abschaffung der Ryßwickischen Clause! in

den Traktaten mit Frankreich gleich zur Bedingung

gemacht hatte.

Ueber diese Clause! war es auf dem Reichst«? iv.

ge schon im Jahre 1709. wieder zur Sprache ge

kommen , als auf Veranlaßung des Kaisers vor

läufig beschlossen ward, wenn es zum Friedenskon

gresse käme, denselben mit einer Reichsdeputation,

Aas aber
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aber nur von sechs Personen, zu beschicken. I«

doch auf die Bedingungen, die zu Uetrecht zum

Grunde gelegt wurden, wollte Carl der VI. zum

Frieden sich nicht bequemen. Kaiser und Reich

nahmen also an allen den Friedenshandlungen, die

zu Uerrechr vorgenommen wurden, keinen Theil.

v. Allein im Kriege machte jetzt die Französische

Armee unter dem Marschall von Villars gegen die

kaiserliche und Reichsarmee unter dem Prinzen Eu?

gen von Savoyen desto größere Fortschritte, da

noch in dem Feldzuge des Jahres 171z. tandau

und Freyburg von den Franzosen erobert wurden.

In diesen Umstanden bekamen beide gedachte höch

ste Befehlshaber der gegenseitigen Kriegsheere von

ihren Höfen den Auftrag zu Rastadr Conferenzen

zu hallen , wo unter dem Namen der Friedensprä

liminarien am 4. März 1 714. schon alle Friedens-

puncre berichtiget wurden. Carl der VI. mußte

sich also doch mit dem , was ihm zu Uetrecht zu

gedacht war, begnügen. Frankreich mußte dem

Hause Oesterreich Breisach und Freyburg, und dem

Reiche Kehl zurückgeben, auch die neunte Chur

anerkennen. Aber auch den beiden Churfürsten

von Cölln und Baiern ward ihre völlige Herstellung

ausbedungen; dem letztern mit dem Zusätze, daß

die Krone Frankreich nicht zuwider seyn wollte,

wenn das Haus Baiern einige Vertauschung seiner

Staaten gut finden sollte.

vi. Da das alles ohne Zuthun des Reichs verhau,

delt und geschlossen war, entschuldigte sich der Kai?

ser mit den Kriegsläuften , daß die Umstände nicht

zugelaßen hätten, mit dem Reiche erst Berathschla,

gung
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gnng darüber zu pflegen. Nun sollte aber uoch

zu Vaden im Erga.u ein förmlicher Friedenöcon-

greß angestellt werden, um die Präliminarien in

einen entscheidenden Friedenstractat zu verwandeln.

Da stellte jetzt der Kaiser den Ständen heim, ob

sZe nun noch diesen CongreH mit der im Jahre 170?.

beschlossenen Reichsdeputation beschicken , oder ihn

- und seine Gesandtschaft zur völligen Schließung

des Friedens bevollmächtigen wollten. In der

Sache selbst war keine Aenderung mehr zu hoffen.

Also beschloß da« Reich diesmal das letztere. So

wurde also der Friede zu Baden am 7. Sept.

1714. völlig nach der Rastädlischen Abrede geschlos

sen, und demnächst von der Reichsversammlung

auch so, wie es beym Nimweger und Ryßwickt-

schen Frieden geschehen war, ratisicirt.

Nur bey diesen Berachschlagungen über die vik

Genehmigung des Badischen Friedens kam nun

die unholde Ryßwickische Clause! von neuem zur

Sprache. Bey den abgebrochenen Reichstags

handlungen vom Jahre 1697., und bey den Be

rachschlagungen, in deren Gefolg im Jahre ,702.

der Reichskrieg gegen Frankreich beschlossen ward,

hatte man sich geschmeichelt, daß Frankreich zu ei

nem ganz andern Frieden , als der Ryßwickische

war, oder doch wenigstens leicht zu Abstellung der

darin enthaltenen widrigen Clause! würde genöthi-

get werden können. Es eröffnete sich aber schon

eine ungünstige Aussicht, als unter den Churfür-

sten bey der Wahl Carls des VI. , wie sie auf die

hier einschlagende Stelle der Wahlcapitulation ka

men, sich sehr ungleiche Gesinnungen über de«

Werth dieser Clause! hervorthaten.

Man
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n. Man hatte nehmlich, wie oben (S. ?<SI.)

vorgekommen ist , im Jahre 1 690. in der Wahl-

capimlation Josephs des I. für bekannt angenom

men, daß in einem mit Frankreich zu schließenden

Frieden alles, was in den von dieser Krone zu

rückzugebenden Orten sowohl in geistlichen als welt

lichen Sachen geändert sey , in den Stand wieder

hergestellt werden müße, wie es den Reichsgrund,'

gesehen und Friedensschlüssen gemäß sey ; da dann

unter diesen Friedensschlüssen damals 169c). der

Ryßwickische von 1 697. offenbar nicht mit verstan

den seyn konnte , sondern dieser Ausdruck nur auf

den Westphalischen und Nimwegischen Frieden zw

rückwies. Nun hatte zwar in der Zwischenzeit zwi

schen der Wahl Josephs des l. und Carls des Vl.

der Ryßwickische Friede die Zahl der bisherigen

Friedensschlüsse vermehret. Allein zur Zeit der

letztern Wahl war eben sowohl als zur Zeit der er,

stern das Ternsche Reich mit der Krone Frankreich

im Kr«ge begriffen. Nach der ganzen tage der

Sache war also nichts natürlicher, als daß bey

buchstäblicher Wiederholung jener Stelle der Wahl,

capitulanon vom Jahre l 69«. die Bemerkung ge

macht werden mußte, daß unter den damals ange

führten Friedensschlüssen der erst nachher hinzuge

kommene Ryßwickische Friede nicht mit gemey-

net sey.

c. Diese Bemerkung hielten die evangelischen

Churfürsten für desto nöthiger und billiger, als auf

der einen Seite der ganze evangelische Religions-

theil den Ryßwickische« Frieden eben deswegen

nicht für vollgültig anerkannte , weil die in dessen

viertem Artikel eingeschobene Clause! mit den vori

gen
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gen Friedensschlüssen, die doch beym Ryßwicki-

schen zum Grunde liegen sollten, nicht bestehen

konnte; auf der andern Seite aber auch der catho-

tische ReligionStheil sowohl als der kaiserliche Hof

wegen Entkräftung jener Clause! sich immer nur

darauf bezogen hatten, daß das eine mit der Kro-

ne Frankreich auszumachende Sache sey; so jedoch

jetzt im Jahre i?l ,. , da das Reich wieder Krieg

mit Frankreich hatte, jene Bemerkung, welche

die Churfürsten und den neu zu erwehlenden Kaiser

unter sich angieng, . nicht zurückhalten konnte.

Nichts desto weniger konnte in der Wahlcavitula-

tion Carls des VI. weiter nichts erlanget werden,

als die Einschaltung einer Parenthese bey demWor«,

te: Friedensschlüsse, daß " darunter doch die Augs?

burgische Confessionsverwandten den Ryßwickischen

Frieden nicht verstanden haben wollten , die Catho-

tischen aber sothane Reservation an ihren Ort aus,

gestellt seyn ließen " (v). ( Diese Parenthese ist

seitdem bis auf den heutigen Tag in der Wahle«-

pitulation beybehalten worden.)

Wäre das Englische Ministerium von der wah- x.

ren Beschaffenheit dieser Sache gehörig unterrich

tet gewesen; so hätte es demselben bey den Frie

densunterhandlungen mit der Krone Frankreich vor

und auf dem Uetrechter Congresse nicht schwer fal

len können, eine Friedensbedingung daraus zu

machen, daß die dem vierten Artikel des Ryßwicki

schen Friedens angehängte Clause! aufgehoben und

für unkräftig erkläret werden sollte. Da aber die

se Gelegenheit einmal versäumet war, so ließ sich

von dem, was zu Rastadt und Baden vorgieng,

wohl

(y) Wahlcap. Art. 4. §. 1?.
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wohl viel weniger erwarten, daß der kaiserliche Hof

in seinen Friedenshandlungen mit Frankreich diese

Saite berühren würde.

xi. Den evangelischen Reichsständen blieb also

nichts übrig , als daß ihr gesammtes Corpus den

gemeinsamen Schluß faßte, an dem Badischen

Frieden, sofern er dem Westphälischen in Anse

hung des Religionszustandes entgegen sey, keinen

Ancheil zu nehmen. Dem zufolge verlangten sie,

daß dieser ihr Schluß dem Reichsgutachten über

die Genehmigung des Badischen Friedens einver-

leibt, oder doch vermittelst einer besonderen Nach?

schrift so, wie es bey dem Gutachten über die Ge

nehmigung des Ryßwickischen Friedens selber ge

schehen war, hinzugefüget werde. Sie konnten

aber diesmal weiter nichts bewirken , als daß der

Mainzische Directorialgesandte bey Uebergebung

des Reichsgutachtens an den Principalcommissa-

rien Mündliche Anzeige davon that.

»i. Nun geschahen zwar noch einige Vorstellungen

von Seiten des Großbritannischen Hofes an den

Französischen. Allein dieser ließ es bey allgemei

nen Versicherungen bewenden, daß der König nichts

verlange, was dem Westphälischen Frieden zuwi

der sey, und daß übrigens die Fragen vom Reli-

gionözustande der von Frankreich auf Teutschem

Boden zurückgegebenen Orte nur auf dem Reichs

tage zwischen Kaifer und Ständen zu erörtern feyn

würde. So geschah jetzt immer vom Französischen

Hofe eine Zurückweisung an den kaiserlichen , und

von diesem wieder an jenen. Die Sache selbst

blieb aber, wie sie war. ( Also ein neuer Zank,

apfel
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«pfel für beide Religionötheile über den Werth des

Badischen Friedens, sofern in demselben die Ryß-

wickische Clause! nicht abgestellt worden war ; bis

endlich am 26. Febr. 1734. ein Reichsgutachten

von neuem die "Abrede und den Schluß enthielt,

daß alles in den alten den im Reichsgutachten vom

14. Febr. 1689. enthaltenen Friedensschlüssen ge-

mäßen Stand in bester Treu und Glauben («pri>

Käs) hergestellt werden solle. " (Diese neue

Abrede schloß offenbar den Ryßwickischen Frieden

von den zur Herstellung des ehemaligen Zustandes

anzunehmenden Richtschnuren aus. Von der Zeit

an hat daher der evangelische Religionstheil es vol

lends als eine nunmehr Vertragsweise ausgemachte

Sache angenommen, daß der Ryßwickische Frie

de, soviel die Clause! in dessen viertem Artikel an

betrifft, unter beiden Religionötheilen im Reiche

als eine verbindliche Vorschrift schlechterdings nicht

angesehen werden könne.)
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Ii.

Neue Religionsbeschwerden nach dem Badischen

Frieden, bis zu einem darüber im Werk gewe

senen Vertrage im Jahre 172s.

l. Mit dem Badischen Frieden schien die bisherige Un

gewißheit, worin man wegen der Ryßwickischen Clav sel noch

bis dahin seyn mußte, aufzuhören, — il. also der Mukh

zu Schriften und Unternehmungen gegen die Protestanten

von neuem zu wachsen; — ul. insonderheit in der Pfnlz,

wo jetzt den Reformirten ihr Carechismus und die heilige

Geistkirche zu Heidelberg genommen wurde. — iv. Durch

gegenseitige Repressalien ward zwar der Churfürst von der

Pfalz davon zurückgebracht; — aber ein kaiserliches Com-

misstonsdecret veranlagte ein standhaftes Vorstellnngsschrei-

den des gesammten evangelischen Reliqionstheils. — v.

Die Besorgniß eines Reliaionskrieges ward noch durch eine

vom Hause Hannover vermittelte Convention geHoden, —

vermöge deren vorerst alles auf den Fuß des Bübischen Frie

dens hergestellt, und dann weiter auf die Zeiten der vori

gen Friedensschlüsse und Entscheidungsziele zurücrgeganqe»

werden sollte, — Vl, Allein die Vollziehung dieser Eon«

«ention unterblieb, und benahm ihr damit ihren Bestand. —

Vll. Sehr widerrechtlich hat man nachher das Jahr 1714.

für ein neues Cntscheidungsziel ausgeben wollen.

i. A^iS auf den Badischen Frieden war die catho-

lische Geistlichkeit an den Orten, wo der

Bestand oder Unbestand der Ryßwickischen Clav?

sel einen Einfluß haben konnte , noch immer in ei

niger Ungewißheit gewesen , die sie noch zu einiger

Zurückhaltung bewogen haben mochte. Aber nach

dem nun auch der Badische Friede, ohne jene Claw

sel aufzuheben, geschlossen worden war, schien alle

weitere Bedenklichkeit aufzuhören, um nun noch

weiter« Fortschritte machen zu können.
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Verschiedene jesuitische und andere Schrif n.

ren hatten es jetzt gar kein Hehl mehr , daß man

fich durch nichts hindern laßen dürfe , den Prote

stanten, und zuerst vorzüglich den Reformirten

«lles in Weg zu legen, um soviel möglich ^and und

ieute unter den Gehorsam der Römischen Kirche

(und die damit verbundene Herrschaft der Jesui

ren) zurückzubringen. Auf Beschwerde der evan

gelischen Stände über eine solche Schmähschrift,

die ein erst kürzlich zur catholischen Religion über

getretener Rudolf Martin Meelführer 1714. her- ,

ausgegeben hatte, ergieng zwar am >8> Jul. 17, 5.

eine eigne kaiserliche Verordnung, die beiden Re-

ligionscheilen alles Schimpfen, Schmähen und

lästern in Schriften und sonst von neuem verbie

ten sollte. Allein der Erfolg entsprach nichk der

Hoffnung, die man sich davon gemacht , hatte.

Zwey Jesuiten, Usleber (?) und Huth, beide in

der

(2) Der Jesuit Paul Usleber war Professor

des canonischen Rechts zu Heidelberg, und Kielt

am z«. Aug. 1715. eine Disputation unter der

Aufschrift: Vetus öl moäerns ecclelise Ziscipling.

Hier berief er sich auf alle jemals wider jede so

genannte Ketzer gemachte intolerante Gesetze, ver-

möge deren sie für infam geachtet, aller Ehren-

stellen beraubt, selbst mit Lcbensstrafen belegt wer

den müßten, und kein Rechtgläubiger mit ihnen

Umgang oder gar Freundschaft halten dürfte. Das

alles brachte er namentlich auf die Reformirten in

Anwendung. Und dann sagt er : "Setzt mir nicht

Rcichoabschiede und Reichsgesctze entgegen; die

können allenfalls in nothwendigen Bedürfnissen ei

ne Gemeinschaft mit Ketzern für erlaubt erklären;

aber über die Granzen der Notwendigkeit bis zu

vertraulichen seelengefährlichen Freundschaften kön-

p. «nr«. d. Sr««rsrerf. Th. Ii. B b nen
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der Pfalz, und nachher noch ein gewisser Weisliw

ger, waren insonderheit geschäfftig, nach wie vor

gegen die Protestanten in den heftigsten Ausdrücken

zu schreiben («). Es blieb aber nicht beym Schrei?

ben.

nen sie jenen göttlichen Gesetzen keinen Abbruch

thun. " Schauroths Samml. vom corp. eusn^.

Th. z. S. 779>

(a) Noch im Jahre 1722. u. f. erschienen Schrift

ten unter folgenden Titeln : " Friß Bogel oder

stirb; Schöne Raritäten , schöne Spielwerk , schö,

ne Murmelthier; Bucephalus das Fastnachtsroß :c."

Unter andern wurde in cincr solcher Schriften ge«

äußert: "Die Lutheraner und Reformirten würden

im Reiche gleichsam ohne Bürgerrecht nur tolerirt,

wie man an manchen Orten Huren und Juden,

nur um größere Uebel dadurch zu verhüten , und

weil man sie noch zur Zeit nicht völlig ausrotten

und vertilgen könnte, duldete." Und doch waren

diese Schriften mit vvrgedruckter Erlaubniß der

Oberen , namentlich der bischöflich Speierischen

und AugSburgischen Vicariate, gedruckt. Schau-

roth am a. O. S. 158. Wider das Buch: Friß

Vogel oder stirb , dessen Verfasser Joh. Nie. weis«

linger zwar kein Jefuit war , aber sich gänzlich

der Polemik gewidmet hatte, ergieng zwar 1735.

ein Reichshofrathsconclufum ; eö erschien aber doch

nachher auch wieder in neuen Auflagen. Schau

roth am a. O. S. 100r,, Moser von der Teut»

schen Religionsverfassung S. 515. Noch in einem

174?. zu Straßbnrg gedruckten Buche unter dem

Titel : ^rmamentsrium catnollcum persnticzuse

bibiiotnecse , quse »Kerustur ^Xr^entorsti in com.

inencla «rciini« Klelitenlis 8. losnnis ttieratol^mi.

tsni, erlaubte sich eben dieser Weislinqer geqc»

protestantische Prediger und Schriftsteller solche

Ausdrücke, als Canaille, Bestie, Spitzbuben,

Bärenhäuter, elender Halunk, ehrlose galgenma-

ßige Schelme, unsinnige Narren, atheoloqiftbe

Batsch'
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den. Fast kein Dorf, kein Flecken, keine Stadt

behielt in der Pfalz den bisherigen Gottesdienst

unverändert; Fast kein Wonach vergieng, ohne

daß neue Religionsbeschrverden vorkamen.

Manche Gemeinden waren kaum im Stande ihre

Klagen gehöriger Orten anzubringen.

Zuletzt kam die Reihe gar an die bisherige in.

Ehurpfälzifche Residenz und Hauptstadt Heidel

berg, wo der Churfürst im Sept. 1719 den Re?

formirten ihre Hauptkirche , worin bisher nur das

Simultaneum eingeführt war, endlich ganz weg?

nehmen ließ, nachdem er vorher fchon in eben dem

Jahre (1719. Apr. 24.) den Heidelbergischen re?

formirten Catechismus hatte verbieten laßen. Hier?

über kam es endlich , da der Churfürst keinen güt

lichen Vorstellungen Gehör gab , von Seiten eini

ger evangelischen Höfe zu Repressalien, indem Chur-

braunschweig ('7-9. Nov. 4. die katholische Kir

che zu Zelle, ingleichen Churbrandenburg (1719.

Mov. 28 ) den Dom zu Minden und (Der. ?.)

das Kloster Hamersleben im Halberstädtischen ver

schließen ließ.

Das war nun zwar von der Wirkung, daß der iv.

Churfürst von der Pfalz (172«. Apr. ,6.) dem

reformirten Kirchenrarhe zu Heidelberg die Schlüs-

. ftl

Batschduben, Nachrichtermäßige Galgenvögel :c.

Luther» selbst nannte er einen Generälsauhund zc.

Und in der vorgesetzten Erlaubniß der Oberen zum

Druck ward doch dezeuget, daß man nichts den

guten Sitten zuwiderlaufendes darin gefunden

habe.

Bb 2
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sel zur Kirche wieder schicken , und den Heidelbe«?

gischen Catechismuö (,72c). May 16.) wieder frey

geben ließ; zugleich verlegte er aber auch seine Rs,

sidenz jetzt von Heidelberg nach Manheim. In

zwischen erließ der Kaiser am 12. Apr. 172«. über

die bisher von dem evangelischen Religionsrheile

geschehenen Schritte ein Commisstonsdecrer, wo

durch sich das gesammte evangelische Corpus genö,

thiget fand , in einem sehr nachdrücklichen Vor,

siellungsschreiben an den Kaiser (1720. Nov. >6.)

seine Grundsätze und Gerechtsame ausführlich zu

«ertheidigen.

v. Es fehlte nicht viel, daß es nicht zum Au«,

bruche eines förmlichen Religionskrieges gekommen

wäre, wenn nicht Georg der I. noch eine Art von

Convention vermittelt hatte, vermöge deren am

14. Nov. 1720. eine kaiserliche Verordnung er-

gieng, daß der Churfürst vorerst alle seit dem Ba

dischen Frieden vorgenommene Religionsbeschwer.'

den in den vorigen Stand herstellen sollte. Her-

nach war die Meynung, mit Erörterung und Her

stellung der Beschwerden, die seit dem Ryßwicki,

schen Frieden vorgekommen waren, und so weiter

bis auf die Zeit des Nimweger und endlich des

Westphülischen Friedens zurückzugehen. — Ein

' Entwurf, der in fo weit ganz der Sache gemäß zu

seyn schien , da bey der großen Menge der Reli-

gionsbeschwerden , wie sie sich überhaupt gehäuft

hatten, eher zu hoffen war, nach solcher rückgän,

gigen Ordnung der Zeit in eine gewisse Ordnung

damit zu kommen, als wenn man das ganze Chaos

auf einmal ohne weitere Abtheilung angreifen

wollte. Doch ward ausdrücklich ausbedungen,

daß
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daß die Abstellung der seit dem Badischen Frieden

vorgefallenen Beschwerden unmittelbar nach dieser

Abrede in vier Monathen vollzogen werden, sonst

aber diese ganze nur provisorisch geschlossene Com

vention ihre Kraft verliehren sollte.

Nun ergieng zwar unterm i.Febr. 1721. vom vi.

Chursürsten von der Pfalz ein Befehl an alle Ober-

ümrer im lande, obiger kaiserlicher Verordnung

Folge zu leisten. Auch wurden verschiedene Park

tionsanzeigen von Seiten ' des Chursürsten nach

Wien erlaßen. Allein felbst zu Wien erkannte

man sie ( 1 722. Aug. 22.) für unzulänglich. Und

ein Churbraunschweigischer Rath von Reck, den

das evangelische Corpus an den Churpfälzischen Hof

abgeschickt hatte, war vielmehr ein Augenzeuge des

Gegentheils ; ohne daß alles das die Sachen an?

Vers zu lenken vermochte. .

Jene wohlgemeint vermittelte provisorische Ab? vu

rede hat inzwischen nachher die ganz widrige Miß?

deutung erleiden müßen, als ob das evangelische

Corpus sich nunmehr begnügen müßte, wenn die

Religionsbeschwerden in der Pfalz und anderen

dortigen Gegenden überall nur auf den Zustand des

Badischen Friedens vom Jahre 17 14. zurückge

stellt würden ; gleich als hätte man damit die im

Westphälischen Frieden festgesetzte Emscheidungs?

jähre 16, 8- und ,624. verlaßen, und statt deren

ein ganz neues Entscheidungsziel vom Jahre 17 14.

annehmen wollen. Eine solche Abweichung von

den einmal so theuer erfochtenen Entscheidung«;«-

len des Westphälischen Friedens war gewiß weder

d«n evangelischen Religionstheile, noch der vermit-

Bb z . teln-



Z9« X. Carl der Vl. 1711-174«.

telnden Krone Großbritannien in den Sinn ge

kommen. Indem man vorerst auf das Jahr 17 ,4.,

hernach auf das Jahr '697., dann auf , 679. und

endlich auf 1648- zurückgehen wollte, war ja da.-

Mit keine Verzichtleistung auf die vermöge des

Westphalischm Friedens für bestandig zum Grunde

liegende Richtschnur der darin verglichenen Em-

fcheidungsziele enthalten. Die ganze Convention

war ohnedem nur provisorisch Da vollends das

darin enthaltene Versprechen in den vorgeschriebe,

nen vier Monachen nicht erfüllet war, halte die

ganze Convention ihre Kraft verlohren. Und doch

sollte jetzt in felbigen Gegenden nicht mehr auf die

Etttscheidungsjahre 1618- und 1624., fondern nur

auf das Jahr 1714. geklaget werden können? —

Das wäre nichts anders, als alle vor 1714. den

Protestanten zugefügte Religionsbeschwerden billi,

gen, und auf ewig ihrem Schicksale überlaßen!

Dahin gieng gewiß die. Absicht jener Convention

nicht. Es wird aber noch immer von den meisten

katholischen Schriftstellern auf den Fuß genommen.
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UI, , ^

Mißhelligkeiten über einige Fälle , da das evaw

gelische Corpus auf dem Reichstage in partes

gegangen 1712.-1727.

l. Vier Fälle , worin auf dem Reichstage beide Reils

gionstheile ungleicher Meynung waren, gaben zu neuen

Streitigkeiten Anlaß. — n. Diese vier Falle betrafen »)

die Rcligionsgleichheit einer Reichsdeputation , welche die

Toggenburger Sache in der Schweiz vermitteln sollte;, —

in. K) eine von der Reichsstadt Cölln begehrte Moderation

xhrer Reichsanlagen ; — iv. c) daS Crzstallmeisteramt , s>

dem Hause Hannover aufgedrungen werden sollte; — v.

<>) die Vollziehung eines ReichsdeputationsurtheilS, vermö

ge dessen Churpfalz die Herrschaft Awingcnberg an eine evan-

gelische adeliche Familie zurückgeben sollte, wowider Chur

pfalz einen Recurs an den Reichstag genommen hatte. —

^i-Vlll. In diesen Fällen wollten die Catholischen behaup

ten , eS müßte eine Religionssache sevn , wenn man !>i p»r-

res gehen wollte. — lx. Ferner wollte man behaupten, eS

konnte nicht anders geschehen, als wenn alle evangelische

Weichsstande ganz einmüthig wären; — x. da doch sonst

ein jedes reichsstckndisches Corpus nach Mehrheit der Stim

men Schlüsse fasset, — xi. x>i. und hier nicht wie bey

den Reichsgerichten eine Ausnahme vorgeschrieben ist. —

xui. Selbst als zwey Partheyen sind beide Ncligionstheile

zu betrachten, wenn gleich nicht immer alle Stände von eis

«er Religion ganz einmüthig zusammenhalten. — xiv.

Sonst würde dieses Hülfsmittel der Protestanten gegen die

Mehrheit der catholischen Stimmen bald vereitelt werden. —

XV. xvi. Es ist auch nicht nöthig, allezeit schon vor Able

gung der einzelnen Stimmen Hie Gesammterklärung von

sich zu geben, — wenn es nur vor Abfassung des Schlus

ses geschieht. — Xvn-Xix. Die Wirkung der Trennung

eines Religionstheils besteht darin , daß der andere mir der

Mehrheit der Stimmen nicht zu des erstem Nacktheil et,

was durchsetzen kann ; — XX. wobey nickt nur das evan

gelische Corpus seine Erhaltung , sondern in der That die

Ruhe von ganz Teutschland gewinnt. — XXI. Von Sei-

' ten der Catholischen ist in der Generalmajors -Sacke 1672.

«lleS obige auch schon so gehalten worden. — xxn. Eine

Bd 4 merk
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merkwürdige Schrift , wozu sich das ganze evangelische Cor

pus bekannt, hat das alles in Helles Licht gesetzt..

i. lA^o verschiedene Gesinnungen der beiden Reli-

^»-' gionscheile äußerten sich noch bey mehreren

Gelegenheiten über eine der wichtigsten Stellen des

Wcstphälischen Friedens, wo derselbe verordnet

hatte, daß, so oft die beiden Religionstheile auf

reichsständischen Versammlungen sich trennten,

nichts als gütliche Vergleichung^aber kein Schluß

nach Mehrheit der Stimmen statt finden sollte (K).

Unter Carl dem Vl. ereigneten sich vier Fälle, wo

es hierüber zwischen beiden Religionötheilen zu gro

ßen Streitigkeiten kam.

u. Im Jahre 1712. war in der Schweiz zwischen

dem Abte zu St. Gallen und der ToggenburcM

Landschaft ein schon seit dem Anfange des Jahr

hunderts entstandener Streit in öffentlichen Krieg

ausgebrochen, worin fünf catholische Cantons dem

Abte, zwey evangelische den Toggenburgern bey,

standen. In dieser Angelegenheit kam das Reich

in den Fall, die Vermittelung zu übernehmen,

die durch einige deputirte Stände besorgt werden

sollte. Wie die Deputirten ernannt werden soll?

ten, wollte man deren mehrere von katholischer,

als von evangelischer Religion ernennen, und dar.-

, über mittelst Mehrheit der Stimmen einen Schluß

fassen. Die Evangelischen beriefen sich dawider

auf die klare Vorschrift des Westphälischen Frie

dens , daß alle Reichsdevutirte jedesmal in völli

ger

(K) Osnabr. Fr. Art. 5. §. 5s. Oben S. 7».

u. f.
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ger Gleichheit beider Religionen ernannt werden

sollten. Von katholischer Seite wollte man das

nur auf Deputationen, denen einheimische Ge

schähe im Reiche aufgetragen wären, einschrän

ken ; Andere, die zu auswärtigen Geschäfften aus

serhalb des Teutschen Reichs bestimmt wären, soll

ten daran nicht gebunden seyn. Hier blieb den

Protestanten nichts übrig, als zu Hemmung der

ihnen nachtheiligen Mehrheit der Stimmen ihre

davon abgehende Meynung gesammter Hand zu

erklären, oder nach dem im Westphälischen Frie

den gebrauchten Ausdrucke in partes zu gehen

(171 2. Aug. 22.).

Eben das geschah am 15. Jan. 1717., alsul.

man durch Mehrheit der Stimmen der Reichsstadt

Cölln eine Moderarion ihrer Anlage in der

Reichsmatrikel angedeihen laßen wollte; da der

evangelische Religionscheil dafür hielt, daß ihr

darin nicht zu willfahren sey , weil sie durch Be

drückung ihrer evangelischen Einwohner an dem

von ihr angeführten Verfall der Nahrung selbst

Schuld sey.

Eine ähnliche Gelegenheit ereignete sich ferner lv.

im Jahre 1719., als es im Werke war, für das

Haus Hannover ein neues Erzamt ausfünoig zu

machen, weil nach dem Badischen. Frieden Chur-

baiern das Erztruchseßamt zurücknahm, und Chur-

pfalz jetzt das Erzschatzmeisteramt sich wieder zu

eignen wollte. Unter mehreren Vorschlagen kam

insonderheit das Grzstallmeisteramr in vorzügliche

Betrachtung. Jedoch Chursachsen widersetzte sich

dagegen, weil das Marschallamt (wie selbst die

Bb 5 - Ety-
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Etymologie des Worts anzeige, da Mare, Märe,

ein Pferd, so wie Schalk einen Knecht oder Bs,

dienten bedeute,) schon alles in sich fasse, was zum

Stallineisieramte gerechnet werden könnte. Ein

widerfprochenes Erzamt verlangte nun auch Churr

braunschweig nicht. Gleichwohl wollten die Di-

rectorialgesandten in beiden höheren Collegien die

Sache zum Vortrage und durch die Mehrheit der

Stimmen zum Schlüsse bringen. Um solchen Di-

rectorialnnßbräucb n einmal vorzubeugen, machte

sich der evangelische Religionötheil gefaßt, in par»

tes zu gehen. Doch kam es diesmal damit nicht

zur Würklichkeit, weil der Vortrag der Sache dem

noch unterblieb.

v. Am weitesten kam es hingegen mit Ausübung

dieses Rechts im Ott. 1727. in einer Sache, wo

es darauf ankam: ob die Herrschaft Zwingenberg

am Necker einer evangelischen Familie, welche

währenden dreyßigjahrigen Krieges ihres Besitzes

entsetzt worden war, vermöge der Amnestie des

Mestphälischen Friedens von einem katholischen

Besitzer, welchen Churpfalz seitdem damit belehnt

hatte, zurückgegeben werden sollte? Jene evange?

lische Familie, Göler von Ravensburg , hatte im

Jahre 1651. von der damals zur Restitution von

wegen der Amnestie niedergesetzt gewesenen Reichs.'

deputation ein günstiges rechtskraftiges Nrtheil. er

langet. Auf dessen Vollziehung hatte auch der

Reichshofrath im Jahre 1726. schon erkannt, und

Carl der VI. hatte selbst die Executionsbefehle an

Würtenberg als ausschreibenden Fürsten des

Schwabischen Kreises, worin Zwingenberg lag,

bereits unterschrieben. Dawider hatte aber Chur
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pfalz, um den catholischen Besitzer, Grafen von

Wieser, im Besitz zu erhalten, den RecurS an den

Reichstag genommen. Weil selbst vom kaiserli?

chen Hofe nicht zu vermuthen war, daß derselbe

«nir den Stimmen des Hauses Oesterreich über die?

sen Recure sich beyfallig erklaren würde ; fo hatte

inan anfangs nicht geglaubt, daß in dieser Sache

«ine Mehrheit der Stimmen zum Nachtheile der

protestantischen Parrhey zu besorgen seyn würde.

Ale aber in beiden höheren Collegien die Sache

zum Vortrage kam, fielen wider Vermuthen alle

katholische Stimmen doch für den Grafen von Wie«

ser aus. Also beriefen auch hier in der folgenden

Session, wie man das Conclufum nach den meh

reren Stimmen machen wollte, die evangelischen

Reichsstande sich darauf, daß ihr gesammres Cor

pus anderer Meynung sey , und einen solchen

Schluß nach der Mehrheit der Stimmen nicht zu

geben könne.

In allen diesen vier Fällen wollte man catholi- v

scher SeitS noch Zweifel erregen, ob die Mehrheit der

Stimmen durch den Abgang eines Religionslheils

von der Meynung des andern gehemmet werden

könne, da in allen den Fallen von keiner eigentli

chen Reltgionssache die Frage fey. Allein die

Stelle des Westvhalischen Friedens, die hier zum

Grunde liegt, ist, wie ich oben S. 78. u. f. in

Zergliederung des Friedens schon bemerklich ge

macht habe, sowohl nach ihrer Veranlaßung als

selbst ihrem buchstäblichen Inhalte nach ganz un-

widersprechlich klar so gefasset, daß nicht nur in Re

ligionssachen , sondern auch in allen und jeden an

deren Geschähen, wo sammtliche Reicheflände
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nicht als ein Corpus angesehen werden können, wie

auch so oft beide Religionscheile zweyerley Mey--

nungen gegen einander behaupten, die Mehrheit

der Stimmen nicht entscheiden sollte. Dieser Aus?

spruch, daß die mehreren Stimmen nicht entscheid

den sollten, gieng offenbar auf dreyerley Gegen

stande, wovon Religionssachen nur den ersten,

Sachen, worin Stände nicht als ein Corpus an?

zusehen, den zweyten, und die Verschiedenheit der

Meynungen beider Religionscheile den dritten aus

machten. Diesen dritten Gegenstand aber nur auf

den ersten einzuschränken würde eben so wenig mit

einer gesunden togik bestehen können, als wenn

man den Satz: Wer Geld, Verstand und Tu

gend hat, ist glücklich, so mißdeuten wollte, daß

niemand tugendhaft seyn könne, wer nicht Geld

habe. Denn mit nicht größerem Rechte läßt sich

aus jener Stelle des Friedens behaupten, daß man

nicht anders als in Religionssachen in partes ge

hen könne (c).

In

(c) Noch einleuchtender ist vielleicht folgende

Parodie von dieser Slrt der Auslegung :

In csmtZs relißloni5 Im Regen

«mnibusque »Iii« ne^o- und Key allem andern

tii8, vbi statu? rsmqusm schlechten Wetter , wenn

vnum corpu« conliäer». die Sonne nicht scheint,

n neezueunt,

vt «ism cstkolic« et wie auch so oft wir Luft

^. C. ltstibu« in äu»s haben zu spielen oder zu

xsrte8 euntibu«, tanzen,

s«is smicsbllis com- halten wir Gesellschaft

poiiti« lite« 6irimst, n«n und gehen nicht spatzie-

»ttents votorum plursli- ren.

t>te.
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In katholischen Schriften wurde unter andern vii.

««geführt, das Wörtchen: wie auch, welches

obigen dritten Gegenstand von den beiden vorher

gehenden so augenscheinlich unterscheidet, habe in

den Westphälischen Friedenshandlungen in einem

Aufsatze des Schwedischen Gesandten Salvius ge-

fehlet , und sey nur durch ein Versehen der kaiser

lichen Gesandtschaft hernach zugelaßen worden.

Allein gesetzt auch in einem Schwedischen Aufsatze

wäre einmal dieser Schreibfehler vorgegangen, so

ergab doch die ganze Geschichte der Veranlaßung

dieser Stelle und aller übrigen darüber erfolgten

Unterhandlungen zur Gnüge, daß die Worte, wie

sie im Frieden selbst gefasstt sind, dem wahren Gei

ste der Sache völlig gemäß sind. Es würde aber

ohnedem viel zu weit führen, wenn eine Verord

nung des Westphälischen Friedens damit entkräftet

werden könnte, daß man sich nur auf Schreibfeh

ler, die in Unterhandlungen vorgegangen, oder

auf Versehen dieser oder jener Gesandtschaft beru

fen dürfte. Gnug hier ist Sinn und Geist des

Gesetzes in völliger Uebereinstimmung.

Wie weit würde man mit dieser ganzen so theucr vm.

erworbenen Verordnung des Westphälischen Frie

dens gekommen seyn, wenn nicht anders als in

Religionssachen Gebrauch davon gemacht werden

könnte? Was zu Religionssachen im engsten Ver

stände gerechnet werden kann , kömmt ohnedem so

leicht

Lr«o Folglich

non fs, «tt ire In ps» dürfen wir nicht spielen

t« oder tanzen,

mli in c»uiZ« rellKi«» alö im Regenwetter?
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leicht in reichöständischen Versammlungen nicht vor.

Doch würde auch da noch oft Streit gnug gewe

sen seyn, was eigentlich dazu gehöre oder nicht.

Aber wie viele politische Gegenstände gibt es nicht,

wo die Religion nahen oder entfernten Einfluß hat ?

Und da war es nach dem Verhältnisse, worin in

Teutschland beide Religionstheile gegen einander

stehen , gar wohl der Mühe werth dafür zu sorgen,

daß nie ein Theil den andern durch bloße Mehr.'

heit der Stimmen überwiegen sollte. Obige Zwtn-

genbergische Sache kann allein schon zum Beyspiele

dienen, was der evangelische Religion scheil i»

Teutschland zu erwarten haben würde, wenn die

Mehrheit der Stimmen auf katholischer Seite Hins

reichen sollte, eine zum Vortheile einer evangeli

schen Parthey entschiedene Rechtssache damit zum

Vortheile der katholischen Gegenparthey umzu?

lenken.

«. Bey der Zwingenbergischen Sache wurde auch

das noch gerüget, daß nicht alle evangelische

Reichsstände einstimmig gewesen wären. Denn

etliche hatten sich, auf Ansuchen des ChurvfalzK

schen Hofes und in solchen Fällen nicht ungewöhn

liches Anerbieten einer gelegentlich gegenseitigen

Unterstützung, bewegen laßen, für denselben Keys

fällig zu stimmen. Da entstand also die Frage:

ob derjenige Religionstheil, der in partes gehe«

wolle , auf feiner Seite nothwendig völlig einmüs

thige Stimmen haben müße ? > , -

x. Nun ist hier offenbar der Fall, da voraus ge

setzt wird, daß das gesammte Corpus der Stände

sich in zwey Theile, wie sie der Religion nach ver

schie-
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schieden sind, abtheilet, und ein jeder Theil vom

andern abgesondert als ein eignes Corpus darüber

zu berathschlagen und zu beschließen hat , ob es in

parte8 gehen wolle oder nicht? Da tritt aber die

bey allen und jeden reichsstandischen Versamm

lungen nach der Temschen Verfassung unstreitig

obwaltende Regel ein: daß ein jedes Corpus und

Collegium für sich durch Mehrheit der Stimmen

Schlüsse machen kann. Wenn irgendwo einmal

ganz einmüthige Stimmen für nöthig gehalten wer?

den, fo ist das eine solche Ausnahme von der Res

gel , die nicht anders als vermöge einer ausdrückli

chen Vorschrift behauptet werden kann, wie z. B.

die Wahlcapitulation da, wo sie zu Ertheilung

eines neuen Zolles die Einwilligung der Churfür

sten erfordert, ausdrücklich dabey die Vorschrift

gibt, daß diese Einwilligung von allen Churfürsten

ganz einstimmig geschehen müße, so daß die erman

gelnde Beystimmung eines einzigen Churfürsten die

ganze Sache heben kann. Eine solche Vorschrift

ist aber in dieser Stelle des Westphalischen Frie

dens nicht vorhanden. Es heißt nicht: wenn ein

Religionscheil ganz einmürhig vom andern ab-

geht, sondern überhaupt, wenn beide Religions-

theile von einander abgehen , soll nichts als gütli

che Vergleichung diese Zwistigkeit heben.

In einer qndern ähnlichen Stelle (ä) verord, xi.

net der Westphälische Friede, daß auch bey Reichs-

gerichtet, die Mehrheit der Stimmen nicht entschei

den solle, wenn die Mitglieder beider Religionen

nicht gleicher Meynung sind. Da setzt er aber

aus-

(ä) OSnabr. Friede Art. 5. §.55» Obcn S.

lc>8. ». f.
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ausdrücklich hinzu : Wenn auch nur eine Stimme

den Stimmen der andern Religionsverwandren

beyträte, sollte doch die Mehrheit der Stimmen

entscheidend seyn. So gut diese Ausnahme in die.'

ser Stelle hinzugefügt werden konnte; so gewiß

würde es auch in jener Stelle geschehen seyn, wenn

es auch da die Meynung gehabt hätte, eine völlige

Einmüthigkeit der Stimmen auf Seiten des vom

andern abgegangenen Religionstheils zu erfordern.

xn. Wenn ein Gesetz über einerley Gegenstand

zwey ähnliche Vorschriften gibt, aber in einer

Stelle ohne alle Einschränkung, in der andern mit

einer gewissen Einschränkung ; so ist den Regeln ei

ner gesunden Auslegungskunst nichts gemäßer, als

daß die Einschränkung nur da gilt, wo sie beyge-

fügt ist ; nicht für den Fall , wo das Gesetz ohne

Einschränkung spricht. Diese Regel der Ausle-

gungskunst kann vollends gar nicht bezweifelt wer

den, wenn zwischen zwey Fällen, die der Gesetz,

geber vor Augen gehabt hat, ein solcher Unterschied

wahrzunehmen ist, daß sich ein hinlänglicher Grund

angeben läßt, warum in dem einen Falle eine Ver

ordnung mit, im andern ohne Einschränkung ge

macht ist. So verhalt sich hier die Sache, da

bey Reichsgerichten entweder eine völlige Gleich

heit der Personen von beiderlei) Religionen voraus

gesetzt wurde, wie bey den Senaten am Cammer-

gerichte, oder doch ein geringerer Unterschied, wie

im vollen Rache des Cammergerichts, und eine

geringe Anzahl Personen, von deren Uebereinstim-

mung die Frage war. Da ließ sich begreifen, daß

man z. B. unter drey oder vier Mitgliedern eines

Senats am Cammerge^ichte, oder auch unter sechs

evan-
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evangelischen Reichshofrächen mit gutem Bedachte

«ine Einmürhigkeit, der Stimmen erforderte, wenn

die Mehrheit der Stimmen von Seiten des

ganzen Reichsgerichts unkräftig machen sollten.

Aber unter vierzig und mehr Stimmen , die z. B.

im Reichöfürstenrathe zum evangelischen ReligionS

theile gehören, eine völlige Einmürhigkeit zu er,

fordern, das wollte weit mehr sagen. Da geschah

es also wieder mit gutem Bedachte, daß bey der

Trennung beider ReligisnStHeile in reichsständi-

schen Versammlungen diese Einschränkung nicht

Hinzugefügt wurde.

Man berief sich zwar von catholischer Seite xi«.

noch darauf, daß das Wort partes hier foviel als

zwey parcheyen bedeute, und also voraussetze,

daß beide ReligionStheile als zwey Partheyen, auf

der einen Seite alle catholische, auf der ander»

alle evangelische Stünde, gegen einander ständen,

und jeder Theil seine eigne Meynung behauptete.

Das kann man in so weit zugeben, daß eine jede

Parkhey vollständig zur Beratschlagung schreitet,

und davon keines ihrer Mitglieder ausschließt.

Allein daß in dieser Beratschlagung selbst nicht die

Mehrheit der Stimmen gelten , sondern eine völli

ge Einmüthigkeit nöthig seyn sollte, daß also auch

nur eine oder andere Mitglieder dieser Versamm

lung den Schluß der ganzen. Versammlung ent

kräften könnten, und daß man alsdann nicht mehr

sagen dürfte , daß beide ReligionStheile als zwey

Partheyen gegen einander ständen ; das läßt sich

mit Grunde nicht behaupten. Oder man müßte

auch behaupten wollen, daß z. B. der Bairische .

und der Schwäbische Kreis, indem sie darüber ,

p. «nnv. d. Sraaksver5 LH. ll. C c strit-
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stritten, ob die Abtey Kaisersheim zu diesem od«

jenem Kreise gehörte, nicht als zwey Partheyen an,

zusehen gewesen seyn würden, wenn nicht alle

Stimmen eines jeden Kreises darüber völlig einer-

ley Sinnes gewesen wären. Oder, was noch nä

her hier passet, sollten unsere beide Religionstheile

auch da nicht als zwey Partheyen anzusehen gen»

sen seyn, da die Protestanten unter Carl dem V.

im Schmalkaldischen Bunde, und unter Ferdinand

dem II. in der Union vereiniget waren, ungeachtet

auch da in beiden Bündnissen nicht alle evangeli-

sche Reichsstände ganz vollständig waren, da im

ersten z. B. Herzog Moritz von Sachsen, im an-

.. dern das Haus Hessendarmstadt fehlte?

xiv. Soviel ist gewiß, daß, wenn den Evangeli

schen gegen die überwiegende Mehrheit der katholi

schen Stimmen das im Westphälischen Frieden für

sie ausgemachte Rettungsmittel nur alsdann zu

statten kommen sollte, wenn sie auf ihrer Seite

völlig einmüthige Stimmen Hütten, vielleicht fei

ten ein Fall zu erwarten feyn möchte, da nicht leicht

eine oder andere Stimme von der andern Seite zu

gewinnen seyn würde, um das ganze Rettungs-

mittel kraftlos zu machen. In der That ist aber

auch ein reichsständisches Corpus oder Collegium,

wenn es einmal nach seiner hergebrachten Verfas

sung einen Schluß .gefasset hat, nicht verbunden,

irgend einem Dritten davon Rede und Antwort zu

geben, ob der Schluß durch einmüthige oder nur

durch die mehreren Stimmen so gefaßt sey. Nicht

einmal legale Notitz darf einem Dritten davon zuge

standen werden. Gnug, wenn im Namen eines

ganzen Religionscheils dessen gefammte Meynung

«uf
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auf eine der Verfassung gemäße Art zu rechter Zeit

erkläret wird , um einem nach Mehrheit der Stim

men zu fassenden Schlüsse vorzubeugen.

Selbst alsdann, wenn auch fchon in einem der xv.

reichsstündischen Collegien einzelne Stimmen abge

legt sind, wie der Fall in der Zwingenbergifchen

Sache war, behält dennoch ein jeder Religions-

theil , fo lange der Schluß mit Einstimmung der

ganzen Versammlung noch nicht würklich gefasset

ist, die Freyheit in besondere Beratschlagung dar-

über zu treten , und nach Befinden alsdann noch

das Protocoll offen zu behalten, um feine gemein?

same Meynung zu erklären, und damit noch die

Abfassung des collegialifchen Schlusses zu hindern.

Wie in jeder collegialifchen Beratschlagung ein

jeder feine Stimme noch bis zu Abfassung des

Schlusses durch neue Zufätze erläutern oder gar ab

ändern kann , fo ist eben das auch einem jeden R»

ligionötheile in Ansehung feiner Gefammtftimme

unbenommen. Und wenn auch einzelne Stände

vorher anders gestimmet haben, kann man jetzt

nicht anders annehmen , als daß sie ihre vorherige

Meynung nunmehr geändert Haben , und jener Ge-

sammterklürung ihres Religionscheils allenfalls

stillfchweigend beytreten.

Ein jeder Religionstheil wird sich zwar, wenn xvl.

er die Umstände vorher fehen kann, gerne fchon

zum voraus auf feine Gefammterkläruug gefaßt

halten , ehe es noch zur Ablegung der Stimmen in

reichsstandifchen Versammlungen kömmt. Wenn

aber die Umstände fo sind, wie in der Zwingender- .

gifchen Sache, da man zum voraus keine widrige

Cc » Mehr-
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Mehrheit der'Stimmen vermuthete; so würde es

hart seyn, dadurch den Gebrauch eines Rechts be-

schränken zu wollen, dessen Art und Weise im Ge.

brauche das Gesetz selbst gar nicht eingeschränkt hnt.

xvil. Was sollte aber nnn endlich für eine N>irkung

von einer solchen Gessmmterklärung und davon ab?

Hangender Trennung beider Religionscheile erwar

tet werden? Davon können obige vier Fälle wie

der das beste Beyspiel abgeben. Nehmlich wie

bey einer jeden reichsständischen Beratschlagung

eine Frage aufgestellt wird , ob dieses oder jenes

geschehen solle , oder nicht? so war- hier z. B. die

Frage: ob in der Toggenburger Sache Reichsde-

putirre in ungleicher Anzahl beider Religionen er

nannt werden sollten ? ob der Reichsstadt Cölln

eine Moderation In der Reichsnlatrikel angedeihen

sollte ? ob das Erzstallmeisteramt dein Hause Han

nover aufgedrungen werden sollte? ob das Erkennt-

niß der Reichsdeputation und des RRchshofrachs

tn der Zwingenbergischen Sache entkräftet werden

sollte , oder nicht? Alk diese Fragen wollte der ca-

rholische ReligionStheil mit der für sich habenden

Mehrheit der Stimmen bejahend entschieden ha,

be», «nd «lso durchsetzen, wa« seinem Interesse

und seiner Gesinnung gemäß schien. Der evange-

. lische ReligionStheil erklärte sich dagegen anderer

Meynung, . Run fiel das Durchsetzen mit de«

Mehrheit der Stimmen weg. Es blieb nichts

übrig, als sich zu vergleichen. Oder wenn man

sich nicht vergleichen konnte , blieb alles , wie es

war, und geschah also das nicht, was man mit

. der Mehrheit der Stimmen durchzusetzen gedacht

hatte.



z) lus eunrZi in partes' I7Z2. ,727. 4O5

Freylich läßt sich das von einer nicht allzugün-xvlil.

skigen Seite vorstellen, daß auf solche Art eine

mindere Anzahl Stimmen die mehreren unkräftig

machen, und vielleicht einmal diese oder jene gute

Anstalten hintertreiben könne. Allein man ver?

Hesse nur nicht das wahre Verhältniß der beiden

ReligionStheile im Ganzen, das sich doch nicht

bloß nach der Anzahl Stimmen abmessen läßt, sons

dern billig auch noch nach anderen Maßstäben der

Macht und Große zu schätzen ist. Da wird sich ^

bald die anscheinende Ungleichheit entfernen, wenn

auch gleich die bloße Anzahl der Stimmen auf der

einen Seite ein Uebergewicht zu haben scheint.

Mehr nach Gewicht als nach der bloßen Anzahl

beurcheilet, wird es nicht viel anders seyn, als

wenn die Stimmen selbst auf beiden Seiten in

gleicher Anzahl ständen. Wie wenn z. B. vom

iOo. Stimmen im Fürstenrathe ohne Rücksicht

auf die Religion 50. einer Meynung waren, und

50. einer andern ! Da würde doch auch kein?

Schluß gefasset werden können. Eben so mag

Man sich auch den Fall der Trennung beider Reli-

gionötheile vorstellen. , > '

Zudem ist ein großer Unterschied , ob unter xix.

zwey Theilen , die sonst mit einander in ziemlichem

Gleichgewichte stehen, einem gestaltet wird, ge

gen den andern etwas durchzusetzen, oder ge

gen das, was der andere gern durchsetzen möchte,

es nur dahin zu bringen, daß es nicht durchgesetzt,

werden kann , sondern beym Alten gelaßen werden'

muß. Das letztere kann höchstens nur den Nach

theil haben, einmal etwas gutes zurückzuhalten,

(wiewohl das in der Sache, wovon hier die Rede

Ccz ist,
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ist , wohl noch nicht der Fall gewesen ist). Aber

was will das sagen gegen die Abhängigkeit, worin

der eine Theil unter den andern gerathen würde,

wenn dieser die Mehrheit der Stimmen auf seiner

Seite hat, und damit durchsehen könnte, was er

wollte? Kurz es ist hier bey weitem nicht eine solche

Anomalie, oder Unheildrohende Unregelmäßigkeit,

wie sie von vielen vorgestellt wird.

Nach der iage , worin sich Teutschland würk,

lich nun einmal findet , ist dieses Mittel der Mehr

heit der Stimmen auszuweichen für die Prote

stanten offenbar ihr einziges Rettungsmittel. Ohne

zu ihrem Untergange über kurz oder lang den Weg

zu bahnen , können sie sich diefts Rettungsmittel

nicht nehmen noch beschränken laßen. Alle aus

wärtige Mächte, denen es nicht gleichgültig ist, ob

Teutschland seine bisherige Verfassung behalte oder

nicht, können auch nicht gleichgültig dabey seyn,

wenn einem so beträchtlichen TlMe des Teutschen

Reichs dieses Rettungsmittel benommen oder be

schränket werden sollte. Selbst von Seiten des

- katholischen Religionötheils beruhet es gewiß auf

unrichtigen Vorstellungen, die zum Theil durch

den ehemaligen jesuitischen Unterricht «erbreitet und

unterhalten worden , wenn man diese Sache in ei

nem so ungünstigen lichte betrachtet hat, Beide

Religionscheile können nicht glücklicher leben, als

wenn sie in brüderlicher Einigkeit einander bey

dem laßen, was ein jeder hat, und insonderheit

eine so cheuer erworbene Vorschrift des Westphäli-

schen Friedens als 'ein wahres Kleinod für di« Ru

he von Teutschland in Ehren halten.

Einen
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Einen sonderbaren Umstand darf ich endlich xxi.

bey allem dem, was ich bisher angeführt habe,

nicht noch unbemerkt laßen. So gefährlich viele

den Gebrauch dieses Rechts haben vorstellen wob

len , da alle Augenblicke die besten Anstalten vom

evangelischen ReligionStheile rückgängig gemacht

werden könnten; so offenbar zeigt die Geschichte

schon darin die Mäßigung und Vorsicht, womit

der evangelische ReligionStheil zu diesem Mittel

schreitet, da seit dem Westfälischen Frieden bis

auf das Jahr 1712. kein namhafter Fall von der

Art vorgekommen war. Wohl aber war es son

derbar gnug, daß in dem Vorfalle, den ich oben

<S. 284.) von der ReichStagöberachschlagung des

Jahres 1 672. über die Besetzung einiger General?

-majorsstellen erwehnt habe, der catholische Reli

gionStheil selbst zuerst die Bahn gebrochen hat, wie

diese Stelle des Westphälischen Friedens zu benutzen -

sey. Auch da war von keiner Religionssache die

Rede ; auch da waren auf der katholischen Seite

nicht völlig einmüthige Stimmen ; auch da waren

die einzelnen Stimmen schon im Reichsprotocolle,

als das catholische Corpus noch in besondere Be-

rathschlagung trat, und hernach seine Gesammter?

klarung abgab; auch>da ward damit die Abfassung

des Schlusses, der sonst nach der Mehrheit der

Stimmen statt gefunden hätte, noch rückgängig ge

macht; auch da blieb nichts anders übrig, als sich

zu vergleichen; oder die Stellen hatten ganz unbe

setzt bleiben müßen. Was aber damals dem ka

tholischen ReligionStheile Recht war, muß auch

billig dem evangelischen für Recht gelten, So

spricht zugleich ein neuer Rechtegrund einer gegew

C c 4 seiti-
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seitigen Observanz, als der besten Auskegerinn aller

Gesetze, obigen Behauptungen das Wort.

Eine merkwürdige Schrift , die unter dem me

taphorischen Titel : Anker der Freyheit, bey Gele-

genheit der Cvllnischen Moderationssache im Jahre

1717. von einigen evangelischen Comitialgesandten

abgefasiet, aber erst bey Gelegenheit der Erzftall.-

meisteramtSsache 17x9. bekannt gemacht, und her

nach dem Vorstellungsschretben, welches das evan:

gelische Corpus 1720. an den Kaiser erließ, Hegge?

Mget war, hat die hier einschlagenden Sätze mit

Nachdruck und Gründlichkeit vercheidiget, und bey

einer Anfechtung, die sich dagegen hervorzuthun

schien, die Ehre gehabt, daß der gesammte evam

gelische Religionötheil sich selbst zum Verfasser und

Gewährsmann dieser Schrift bekannt hat (e).

0) Meine Litterarur des Staatsrechts Th. z.

S. 250.

IV.
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IV.

Schicksale des Cammergerichts unter Leopold

und Carl dem VI.

!. il. Die Verordnungen , die der WesiphZlische Friede

- und jüngste Reichsabscbied vom Cammergerichtc gemacht hat«

ten, konnten wegen Abgangs der Cammcrzicler nicht zur

Vollziehung kommen. — Iii. IV. Uederdics mußte das

Eammcrqericht wegen Einäscherung der Pfalz von Speier

nach Wetzlar flüchten. — v. vi. Hier entstand vollends ein

Justitium, das eine ausserordentliche Visitation zuwege brach

te. — vil. vm. Auf deren Bericht kam es in Gang so

wohl die Zahl der Assessoren, als ihre Besoldung zu ver

mehren. — IX. X. Um 25. Assessoren mit 4000. Gulden

besolden zu können, wurden die Cammerzieler von 2. zu 7.

erhöhet. — xi. Darunter waren aber viele ungangbare

Pssten, — XII. nnd vom Berliner Hofe wurden die Cam

merzieler nur auf den alten Fuß fortgezahlt. — Xiil. Als»

konnten würklich nur 17. Assessoren seyn, — woraus ei»

neues Ucvcl der Svllicitatur entstand. — xiv. Mehrere

PräsMirte schössen also immer über, und mußten warten,

bis erst von neuem Steilen leer würden. — xv. Unter

den 25. Assessoren sollten ohnedem zwcy neue von Böhmen

- - und Hannover mit begriffen senn. — xvi. Dagegen hatte

es aber auch noch Schwierigkeit mit den WestphZlischen

Äreispräsentationeu — xvi>. und mit der abwechselnde»

Präsentation der evangelischen Kreise. — Welches «lleS

erst 17K2. erlediget ist.

A^och eine zwiespältige Meynung der beiden Re- r.

ligionscheile äußerte sich über die Gerichtbar-

keit der höchsten Reichsgerichte in geistlichen Sa-

chen der Protestanten. Doch ehe ich da«on rede,

muß ich hier erst einschalten, was inzwischen die

Reichsgerichte selbst, insonderheit das Cammerge,

richr , für Schicksale betroffen haben»

. ,. Cc s Die
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n. !- Die Absicht des Westphälischen Friedens und

des jüngsten Reichsabschiedes, dieses höchste Reichs

gericht recht in Aufnahme zu bringen, war bey

weitem nicht in ihre Erfüllung gegangen. Der

Abgang an Cammerzielern war Ursache, daß an

statt 5 o. kaum »9. Beysitzer am Cammergerichte

unterhalten werden konnten. Die Visitation , die

schon im Nov. 1654. eröffnet werden sollte, und

seitdem etlichemal wieder in Anregung kam , kenn-"

te eben so wenig zu Stande gebracht werden. Al

so fehlte es schon an Vollziehung dessen, was zum

Besten dieses Reichsgerichts schon lange durch

Reichsgesetze vorgeschrieben war.

Aber nun kam noch unglücklicher Weise hinzu,

daß das Cammergericht, wie es nunmehr schon

seinen verjährten beständigen Aufenthalt zu Speier

hatte , nicht nur überhaupt durch die Französischen

Kriegsunruhen vor und nach dem Nimweger Frje?

den manches Ungemach mit zu empfinden hatte.

Sondern in der schrecklichen Verwüstung, die im

Jan. 1689. durch Vollziehung der Mordbrenner!«

schen Befehle in der Pfalz und der ganzen Gegend

geschah, ward auch Speier nicht verschonet. Auch

die sämmtlichen Mitglieder des Cammergerichts

mußten also geschehen laßen, daß ihre Häuser,

Bücher und Acten im Rauche aufgiengen. Die

meisten mußten , wie sie giengen und standen , nur

auf ihre perfönliche Rettung bedacht seyn. Einige

Fässer mit Acten wurden von den Franzosen selbst

Noch nach Straßburg gerettet; (vielleicht in der

Hoffnung, wichtige ReichsstaatSsachen darin zu fin

den, die dann freylich in der Folge nicht eintraf;

doch noch zum Glücke für manche Partheyen , die
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seitdem noch Mittel und Wege gefunden haben,

ihre Acten von Straßburg aus zurückzubekommen.)

Die unglücklichen Flüchtlinge fanden kaum ei? iv.

nen Ort, wo sie sich wieder fammlen konnten.

Endlich beschloß ein Reichsgutachten vom 28.

Sept, 1689., daß das Cammergericht , in die

Reichsstadt weylar verlegt werden sollte, wo Hers

nach am z i. Jan. 1691. die erste Session, aber,

wie leicht zu erachten , von einer geringen Anzahl

Beysitzer gehalten wurde.

Eine andere Art von Unglück traf jetzt das v.

Cammergericht, da der Geist der Zwietracht un

ter seinen Mitgliedern überhand nahm. Die bei

den damaligen Präsidenten , ein Freyherr von In

gelheim und ein Graf von Solms - Zaubach, wur

den uneins über die Aufnahme eines von Chur-

baiern prasentirten Beysitzers, welchem auf Be

trieb des Freyherrn von Ingelheim ein anderer,

den der Kaiser präsentirt hatte, vorgezogen wurde.

Hierüber kam es auch von Seiten einiger Assesso

ren zu anzüglichen Reden und Schriften ; weswe

gen der Freyherr von Ingelheim mit Mehrheit der

Stimmen am 16. Jan. >7«z. die Suspension ei«:

nes gewissen Assessors von Pyrk zuwege brachte.

Nun gerieth fo gar das ganze Gericht in Still

stand, da die wider einander aufgebrachten Mit

glieder desselben nicht mehr mit einander zu Rache

gehen wollten.

So fah sich endlich das Reich genöthiget, (un- Vi.

abhangig von dem, was schon im jüngsten Reiche^

abschiede beschlossen war, aber noch immer ausge

setzt



412 X. Carl der VI. 1711-1740.

setzt blieb, ) eine ganz außerordentliche Visitation

zu veranstalten , und dazu auch eine ganz außeror

dentliche Reichsdeputation zu ernennen. Beschloß

sen ward diese Visitation schon am is. Ott. 17O4.

Aber zu Stande kam sie erst im Ott. 1707. Sie

hatte erst lange mit Untersuchung der Mängel des

Gerichts zu thun. Erst am 28. Jan. 171 1. konn

te das Gericht, das inzwischen bis auf 6. Beysitzer

ausgestorben war, von neuem eröffnet werden.

Erst am 1 8- Dec. 171z. nahm diese Visitation mit

einem förmlichen Visitationsabschiede ihr Ende,

der zwar ein und andere nützliche Verordnungen

enthielt, aber im Ganzen doch nicht der Hoffnung

entsprach , die man sich davon gemacht haue.

vu. I« dem Berichte, den diese Visitation hernach

an Kaiser und Reich erließ, trug sie hauptsachlich

darauf an, daß man die Anzahl der Assessoren

«ermehren, und zugleich ihre Besoldung, um

mit mehreren, Anstände leben zu können , an statt

der bisherigen zwey tausend Gulden auf vier tau

send Gulden erhöhen möchte. Auf solche Art kenn?

ke man auch eher hoffen, daß es an tüchtigen und

würdigen Männern nicht fehlen würde , die sich z«

den Assessorsstellen ferner präsentiren ließen.

vm. Eine solche Erhöhung der Besoldung erforderte

aber auch eine beträchtliche Erhöhung der bisheri

gen Cammerzieler. Wenn vollends die im West-

xhälischen Frieden vorgeschriebene Anzahl von 50.

Assessoren hatte unterhalten werden sollen; würde

deren Besoldung alleine jährlich 2c>o. tausend Gul

den erfordert haben. Einen solchen jährlichen Bey,

trag hielt man für unmöglich. Man hoffte alfs

sich
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sich begnügen zu können, wenn auch nur 2?. Asses?

soren als die Hälfte der im Westvhälifchen Frieden

beschlossenen Anzahl angenommen würden.

Um die Sache in mehreren Betrieb zu Krim ix.

gett schickte das Cammergericht selbst ein Paar Ast

sessoren nach Wien und Regensburg. Darauf er

folgte vorerst am 24. May 171 9. ein günstiges

kaiserliches Commissionedecret , und am i s..Dec.

Z719. ein beyfalligeS Reichsgmachten, welches

am z. Nov. 172«. auch der Kaiser genehmigte.

Damit kam es nun so weit, daß würklich 2 s. Ast

sessoren, jeder mit 4000. Gulden Besoldung , an-

gestellt werden sollten. Woneben der Cammerrich

ter jährlich l i^zz. Rthlr. zc>. Kreuzer, und zwey

Präsidenten, jeder jährlich z 6s 6. Rthlr. zu erwar

ten hatten (5); ohne was noch an andere Perso

nen des Gerichts von Reichs wegen zu bezahlen

war. Zusammen betrug das 9' 1 .069. Rthlr, 70.

Kreuzer, die jährlich herbeygeschafft werden muß

ten, wenn das Cammergericht 2s. Beysitzer ha

ben sollte.

Um das zu bewirken, wurden nun die bisher x.

rigen Cammerzieler von 2. auf 7/ erhöhet. Das

heißt, wer bisher halbjährlich 200. Fl, bezahlet hat

te, sollte künftig 7OO. Fl. bezahlen. So sollten

nach

(5) In einem Commissionsdecrete vom z. Nov.

1720. ließ der Kaiser auf Erhöhung der Besoldun

gen des Cammerrichters und der Präsidenten an

tragen. Es ward aber im Reichsgutachten vom

8. Nov. 1726. abgelehnt, "weil der diesmal aus,

gefundene tunäus lurroAstoriu« dazu nicht erkleck»

lich fey. " Samml. der R. A. Th. 4. S. 248.

und zör.
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nach dieser erhöhten Cammergenchtö-Matrikel jähr?

lich 1OZ.6OO. Rthlr. z. Kreuzer herauskommen;

wozu unter andern ein jeder Churfürst halbjährlich

mit 8l l. Rthlr. 5 8^ Kreuzer angesetzt ward.

i> Allein es zeigte sich in den jährlich angesetzten

Beyträgen bald ein Abgang von ,0.484. Rthlr.

z z.Kreuzern an ungangbaren Posten, von denen

man .voraussehen konnte, daß sie nie in Gang z«

bringen seyn würden. Daneben meldeten sich so?

viele Reichöstände mit dringenden Moderationsge-

suchen , daß an solchen , die bey Kaiser und Reich

damit würklich Gehör fanden , jährlich noch

20.848- Rthlr. so. Kr. abgiengen. Wie man al

so 17z 2. noch einmal nachrechnete, und die Cam

mergerichts. Matrikel von neuem ins Reine brach

te; kamen an statt obiger ic>z.6OO. Rchlr. z. Kr.,

nur 78-077- Rthlr. 6s. Kreuzer jährlich zu erwar

tende Beyträge heraus.

' '
,

°

Aber auch unter diesen waren noch die Anschlä

ge des Hnuses Brandenburg nach dem neuen Fuße

mitgerechnet ; an statt daß der König in Preussen

für alle seine Tentsche tänder nur auf den alten Fuß

2. statt 7. zu bezahlen fortfuhr , weil er überall zu

dieser Erhöhung der Matrikel feine Einwilligung

nicht mit gegeben hatte, und sich darauf bezog,

daß es noch nicht ausgemacht fey, ob in Steuer

fachen die Mehrheit der Stimmen gelte ? Auch

sonst blieben noch foviel andere beträchtliche und

schwer beyzutreibende Rückstände , daß jährlich in

würklicher Zahlung kaum 70. tausend Rthlr. bey-

sammen kamen, und in manchen Jahren noch weit

weniger.
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Von 7O. tausend Rthlrn. konnte man aber xm.

nicht mehr als 17. Assessoren besolden. Denn für

diese Anzahl mit Inbegriff der übrigen Besoldun

gen ward jährlich eine Summe von 69.989. Rthlrn.

7O. Kr. erfordert. Also waren, des Reichsschlus

ses von 1719. und 1720. ungeachtet, doch immer

nur 17. Assessoren. — Eine Key weitem der Ar

beit nicht gewachsene Anzahl. Denn wenn man

auch ein Jahr ins andere auf einen jeden Assessor

jährlich >O. Relationen zu Endurcheilen rechnete,

womit jährlich 170. Sachen abgethan werden konn

ten; fo kamen Hoch jahrlich meist 2za. bis 25c?.

Sachen von neuem in Gang, ohne was noch von

einer unübersehlichen Menge älterer bisher liegen

gebliebener Sachen von neuem betrieben wurde.

Also konnte man gewiß darauf rechnen , daß von

den 2zc?. bis 250. neuen Sachen 50. bis 70. nie

zum Urtheile kommen würden. Desto angstlicher

bemühte sich jetzt ein jeder, dem doch daran gele

gen war, ein Unheil zu bekommen, allenfalls Him

mel und Erde zu bewegen, um diesen Zweck zu er

reichen. Daraus erwuchs ein neues Uebel. Wer

nicht sollicirirre , d. i. wer nicht alles in der Welt

anwandte, um es dahin zu bringen, daß seine

Sache vor andern vorgenommen werden möchte,

der durfte nie hoffen ein Urtheil zu erhalten. Was

waren aber da nicht für Künste zu erwarten, wo,

durch eine jede Parkhey ihre Solliciratur vor an

dern eindringender ju machen suchte ? (ß)

Um

(Z) In einer im Jahre 1736. von sZmmtlichen

Procuraroren am Cammerqexichte übergebenen Vor,

siellung beschwerten sich dieselben, daß die heilsa

me JWtz durch solche Personen, welche auf die

Cam:
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XIV. Um aber wieder auf die Anzahl der Assesso

ren zurückzukommen, so waren deren zwar wnrk-

lich nur 17. im Besitze ihres Amtes und im Ge

nüsse ihrer Besoldung. Aber die Präseittationen

konnten doch immer ihren Gang fortgehen. Denn

so oft ein Assessor abgieng , ward an seiner Stelle

von eben dem Hofe oder Kreise gleich ein anderer

präsentirt und zur Proberelation und zum Examen

zugelaßen. Waren aber nun von eben der Reli

gion schon ältere Präsentitte vorhanden , wie jetzt

beständig der Fall war ; so rückte derjenige , der

zuerst seine Präsentation am Cammergerichte über

reicht hatte, wenn er tüchtig befunden ward, in

Besitz der erledigten Stelle. Der neue Präsentir-

te mußte aber so lange zurückstehen , bis kein älte

rer Prasentirter von seiner Religion mehr vor ihm

war, und er alsdann zum würklichen Genüsse sei

ner Stelle berufen wurde. — Eine neue Unbe

quemlichkeit, da mancher erst io. is. und mehr

Jahre nach abgelegter Proberelation an die Reihe

kam, als würklicher Assessor einzurücken; mancher

deswegen sich besann, eine Präsentation anzuneh

men, oder auch nachher, wenn seine Umstände sich

inzwischen anderswo gebessert hatten, den erhalte?

«en Ruf verbat. ^

. Bey

Eammergerichtsordnung nicht verpflichtet seyen,

gleichsam negotiirt werde, und daß solche Leute

allerley verbotene Mittel und Wege suchten «.

"Dergleichen thun — (fuhren sie fort,) der Jü-

„dinn Bräunchen Sohn, Mardochai, nebst noch

„vielen anderen, als hiesigen SriftScsnonici«, Je,

„suiten, Franciscanern , ^eäici», Frauenzimmer

. „von allerley Wtande, Christinnen und Jüdin-

„nen :c." Meine Vorlesung von der Sollikira«

tur zc. (Gotting. 176». 4.) S. iz.
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Ben der Anzahl der Präsenrationen thatxv.

sich «her noch eine Schwierigkeit hervor. Nneer

den fünfzig Präfentationen , die der Westphälifche

Friede begründet hatte, waren 14. churfürstliche,

folglich nach der im Reichsgutachten 1719. anger

nommenen Halbimng derfelben, nur sieben chur?

fürstliche Präfentationen. Das churfürstliche Col'

legiuin hatte aber inzwifchen 1728- an Churböhl

men und Churbraunfchweig zwey neue Mitglieder

bekommen, die man von Ausübung des Vorrechts,

vermöge dessen ein jeder Churfürst ein eignes Prä-

fentationSrecht hat, auf keine Weife ausschließen

konnte. Und doch ließ sich das einmal zwischen

beiden Religionstheilen verglichene Verhältnis) der

Präfentationen nicht wohl anders beybehalten, als

daß man die Anzahl 50. gerade auf die Hälfte,

mithin auf 25. fetzte. Aber nun doch noch 2. neue

dazu? — Hier half sich das Reichsgutachten kurz

und gut durch , indem es ein vor allemal verordner

te: Die Anzahl der Assessoren sollte auf die Hälfte

derer, die im Westvhälifchen Frieden bestimmt wäi

ren, also auf 2?., gefetzt werden. Das war nun

freylich mathematisch schwer zu vereinigen, daß sS.

zur Hälfte, mit Inbegriff noch 2. anderer, doch

nur 25. ausmachen sollten; wie sich in der That

die Worte des Reichsgutachtens in folgende unr

auflösbare Zifern fetzen ließen : 50:252 — 25?

Allein der Knote löfete sich so auf, daß zwar 27.

Prafemirte feyn konnten, aber nur 2 s. würkliche

Assessoren, da immer nur ein catholifcher und ei»

evangelischer Präfentirter überfchießen dürften, um

gleich einrücken zü können , wenn sich eine. Stelle

von eben der Religion erledigte, auf welche dann

der neue Präfentirte wieder eine andere Vacan; ab?

p.«Nt«. i>.Sk«ak»verf. TH.Il. D d war?
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matten müßte, (wie jetzt würklich diese Einrich

tung seit dem Jahre 1782. am Cammergerichte im

, Gange ist.).

xvl. Damals waren aber auch noch die Präsenta

tionen des Westphälischen Kreises ungangbar, weil

seit dem Jülich und Bergischen Successionsstreite

auch hierüber Irrungen entstanden waren, die

noch nicht hatten verglichen werden können (K).

Also konnten gegen jene zwey neue churfürstliche

Präsentationen diese zwey Kreispräsentationen vor

erst in Abrechnung gebracht werden.

xvii. Ja es blieb noch eine Präsentation ungangbar,

die man zu Ergänzung der evangelischen Stellen im

Westphälischen Frieden abwechselnd theils den bei?

den Kreisen Ober? und Niedersachsen, theils den

evangelischen Ständen der vier vermischten Kreise

Schwaben, Franken , Oberrhein und Westphalen

zugetheilt hatte. Nach der Absicht des Westphäli

schen Friedens konnte das zwar keine Schwierigkeit

machen, da der Friede zwey Präsentationen auf

diese Art vercheilt hatte, eine unter zwey, die an

dere unter vier Kreisen. Allein da jetzt das Sche

ma des Westphälischen Friedens halbirt werden

sollte ; so schien daraus zu folgen , daß die beiden

Sächsischen Kreise jetzt nur eine halbe, und die

vier vermischten Kreise ebenfalls nur eine halbe As-

sessoröstelle zu vergeben haben sollten. Nun hätte

man zwar aus diesen zwey halben Stellen eine gan

ze zusammenschmelzen , und das verschiedene Ver-

hältniß.der prasentirenden Kreise dadurch retten kön

nen, daß man die Sächsischen Kreise zweymal prä-

senti-

(K) Oben S. «79.
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sentiren ließe , wenn an die vermischten Kreise die

Reihe nur einmal käme, (wie es endlich auf solche

Art auch am 2z. Jul. 1777. verglichen worden

ist.) Allein damals hielt man es nicht für thun-

lich, diese Sache ins Reine zu bringen; fand es

auch vermurhlich weniger dringend, weil ohnedem

der Mangel an Gelds hinderte, daß die Anzahl

der 25. Assessoren doch nicht vollständig unterhat?

ten werden konnte. Ob da nun ein Präsentirter

mehr oder weniger überschösse, schien weniger von

Belange zu seyn. Also waren würklich immer nur

24. Präsentationen im Gang , und von diesen nur

17. würkliche Assessoren, 7. jedesmal überschießen

de Präsentirte; (bis erst in unseren Tagen ein

neuer Reichsschluß 1775. wieder eine Aenderung

gemacht hat, die mit dem i. Jun. 1782. zur völ

ligen Vollziehung gediehen ist.)

Dd A
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v.

Verhandlungen über die Frage von der Gericht-

barkeit der höchsten Reichsgerichte in evangeli,

schen geMichen Sachen.

l-lll. Auf Vetanlaßung «ines abgesetzte« evangelische»

Predigers zu Wetzlar kam es Key der Visitation des Cam

mergerichts zur Sprache : ob in protestantischen geistlichen

Sachen die Gerichtbarkeit des Cammergerichts gegründet

sev ? — iv. v. Somöhl det Religionsfriede als der West,

Phälifche Friede hat die geistliche Gerichtbarkeit, wie sie bis

dahin war, über die Protestanten aufgehoben, ohne eine

neue Art der geistlichen Gerichtbarkeit an deren Stelle z«

setzen. — vl. Der Westvhälische Friede hat namentlich die

ganze geistliche Gerichtbarkeit mit allen ihren Gattungen «der

die Protestanten aufgehoben. — Vll. Damit fiel auch der

Anstand weg , de» man nach dem Meligivnsftieden noch we

gen der protestantischen Ehesachen gemacht hatte, — deren

Annehmung dem Cammergerichte doch schon 1570. verboten

ward. — vili x. Dabey hat es nun der Westphälische Frie,

de gelaßen, — und w«S von Ehesachen gilt, gilt auch von

anderen Gegenständen der geistlichen Gerichtbarkeit. — Xl.

Ueverhaupt erfordert auch hier die völlige Gleichheit beider

Meligionstheile , daß gegen Evangelische und Catholische bey

Reichsgerichten einerlev Verhältmß statt finde. — xil.

Daß evangelische Reichsstände in ihren geistlichen Sache»

keinen höheren Richter haben, macht nach der Teutsche»

Verfassung keine so große Anomalie. — xiil. Unsere Reichs«

stände werden auch in anderen Fällen in ihren eignen S«<

che« oft von ihren eignen Gerichten gerichtet, — zumal

mit gestatteter Perschickung der Acten. — xiv. Auch vo»

Appellationen sind sie überhaupt häufig beftevet. — XV.

Nichtigkeitsklagen können zwar in peinlichen Sachen statt

finden, wenn gleich nicht darin appellirt werden kann. —

XVI xviil. Allein das setzt doch voraus, daß der Beklagte

unter de» Reichsgerichten Kehe. — So wenig aber das

bey katholischen Bischöfen in ihren geistlichen Sachen der

Fall ist, so wenig auch bey protestantischen Reichsständen. —

XlX-XXli. Ohne allen Grund wird dem entgegengesetzt,

Haß die evanaelischen Reichsstände ihre geistliche Gerichkbar-

Zeit vermöge ihrer Landeshoheit ausübten. — xxm. Selbst

auf die Förmlichkeit eigner Conststorien kömmt es nicht an,

sondern auf die eigentliche Natur und Beschaffenheit der

^ ^ . «eist«
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geistliche» Sache an sich. — XXIV. Bep Cathvkischen tfi

es noch übler, daß nicht einmal der Landesherr helfen kann,

wenn seine Unterkhanen von geistliche« Gerichten bedrangt

werden, — XXV. Wollten die Protestanken auch nur in

VlichtiakeitsMen den Weg an die Reichsgerichte gestatten,

würde doch selbst die Gränze zwischen Nichtigkeit und ande,

ren Beschwerden mit Sicherheit schwer zu bestimmen seyn

xxvi. Das evangelische Corpus hat deswegen mit Recht -

hierüber Schlüsse gcfasset. — xxvn. Gelbst der Meichshvft

rath hat diese Gründe in vorigen Zeiten nicht verkannt. —

xxviil. Die Protestanten würden allemal Wgemein hierbey

verliehren; die Reichswohlfahrt würde aber Vicht dabtp g»

Winnen.

H^ey der Cammergerichtsvisitation kam noch kurz l.

vor ihrem Beschlüsse eine Sache vor, die

zu Erörterungen Anlaß gab , worin seitdem mehr?

malen beide Religionstheile ganz entgegengesetzte

Meynnngen behauptet haben, und noch jetzt nicht

einverstanden sind.

Ein evangelischer Prediger zu Wetzlar, Na-n.

mens Hellmund , der wider die Vorschrift seiner

Oberen Privatbetstunden gehalten hatte, und da?

von nicht abstehen wollte , war deswegen abgesetzt

worden; hatte sich aber dawider mit einer Nich

tigkeitsklage an das Cammergericht gewandt, das

auch die Sache angenommen hatte. Hierüber ver

einigten sich die evangelischen Visitatoren am 1 9.

Dec. l?l z. eines Schlusses, daß dem Cammer-

qerichre in evangelischen geistlichen Sachen

5eine Gerichrbarkeit, auch nicht unter dem Ver

wände begangener Nichtigkeiten, zu gestatten sey;

womit sich hernach am 14. Febr. 171?. das ge-

sammte Corpus der evangelischen Reichsstände ein

verstanden erkläret hat.

Dd z Ueber
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ll. Ueber diesen Vorfall, dergleichen es seitdem

an beiden Reichsgerichten mehrere gegeben hat,

kam es zu dreyerlen Contestationen ; erstlich über

die Frage von der reichögerichtlichen Gerichtbarkeit

in evangelischen geistlichen Sachen überhaupt ; her.-

nach insonderheit über die Frage, ob nicht wenig-'

stenö in Nichtigkeitsklagen sie zu gestatten sey ? und

endlich , was ein nur vom evangelischen Religions-

theile gefaßter Schluß in Ansehung der Reichsge

richte für rechtliche Wirkung haben könne?

^ - Was den ersten Punct anbetrifft, behauptete

.man evangelischer Seitö, daß der Westphalische

Friede eben sowohl, und noch vollständiger, als

der Religionsfriede isss., alle geistliche Ge

richtbarkeit, wie sie bisher gewesen, über die

evangelischen Reichsstande und ihre Unterchanen

aufgehoben, aber keine andere an deren Stelle

angeordnet habe ; wie deswegen oben beym Reli

gionsfrieden schon vorgekommen ist, daß hierin der

evangelische Religionstheil völlig seiner natürlichen

Freyheit überlaßen worden (i).

Auch der westphälische Friede hatte dem

Cammergerichte keine neue Art von Gerichtbarkeit

übertragen, wie doch hatte geschehen müßen, wenn

es berechtiget seyn sollte, eine ursprünglich nicht ge

habte Gerichtbarkeit nun erst auszuüben. Man

konnte also unwiderleglich behaupten: Eine Ge

richtbarkeit, die dem Cammergerichte weder bey

seiner ersten Errichtung, noch seitdem von Kaiser

und Reichswegen verliehen worden , kann es auch

letzt nicht ausüben. Das ist aber offenbar der Fall

mit

(i) Oben Th. r. S. 416 ,420.
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mit der geistlichen Girichtbarkeit überhaupt sowohl

in Ansehung der Evangelischen als Cacholischen.

Von Seiten der letzteren hat nach ihren hierarchi«

schen Grundsätzen einem weltlichen Gerichte, ohne

selbst ein Sacrilegium zu begehen , keine geistliche

Gerichtbarkeit zugestanden werden können (K).

Ohne Einwilligung der Evangelischen konnte auch

diesen keine neue reichsgerichtliche Gerichtbarkeit

aufgedrungen werden. Sie hatten aber große Ur

sache, ihre Einwilligung nicht dazu zu geben, weil

sonst doch immer catholische Richter in ihren geist?

lichcn Sachen geblieben seyn würden , wovon das

Gegentheil eine der hauptsächlichsten Verordnun

gen war, die sie im Religionsfrieden und West?

phalischen Frieden bewirket hatten.

Unter diesen beiden Friedensschlüssen war in vr.

Ansehung dessen , was sie von Aufhebung der geist?

lichen Gerichtbarkeit verordneten, doch noch ein

merklicher Unterschied. Im Religionsfrieden is5s,

war diese Aufhebung namentlich nur auf "der

Augsburgifchen Confession Religion, Glauben,

Bestellung der Ministerien, Kirchengebrauche,

Ordnungen und Ceremonien" eingeschränkt. In

anderen Sachen und Fallen sollte die geistliche Ge«

richtbarkeit der Bischöfe oder anderer Prälaten so,

wie es an jedem Orte hergebracht sey , noch ferner

ausgeübt werden (t). Vermöge dieser Clause!

wollten die cacholischen Bischöfe die Gerichtbarkeit

in protestantischen Ehesachen noch für sich behaup?

ten, weil unter denen Fällen , worin die geistliche

Gerichts

(K) Strude rechtl. Beb. Th. 2. S. zz.

(I) Oben Th.l. S. 415. > >

Dd 4 ., ^ ^ .
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Gerichtbarkeit in Ansehung der Protestanten auf

gehoben seyn sollte, Ehesachen nicht mit benannt

waren. Wie aber die Protestanten darin, daß sie

noch in irgendeiner Sache der geistlichen Gericht

barkeit katholischer Bischöfe unterworfen seyn soll«

ten, unmöglich nachgeben konnten ; so bewirkten sie

endlich im Westphälischen Frieden die noch weit be

stimmter und allgemeiner gefaßte Stelle, daß alles

Dioeeesanrecht und die ganze geistliche Gericht-

darkeic mit allen ihren Gattungen, ohne ir

gend eine Act Sachen davon auszunehmen , über

die evangelischen Stände aufgehoben feyn sollte (m).

^vu. In der Zwischenzeit, ehe dieser Ausspruch des

Westphälischen Friedens erfolgte, und da man doch

wohl schon lange vorher fehen konnte , daß die Bi«

schüfe mit ihrer Anmaßung einer Gerichtbarkeit i»

protestantischen Ehesachen nicht durchkomme»

wurden, mag man vielleicht am Cammergerichte

auf die Gedanken gekommen seyn, ob nicht diese

Sachen an das Cammergericht gezogen werden

könnten. Vorerst ließ deswegen dieses höchste

Reichsgericht im Jahre ,568, das als eine zweifel

hafte Rechtsfrage an Kaiser und Reich gelangen :

Wer in Ehesachen unmittelbarer Augsburgischen

Confefsionsverwandten kompetenter Richter sey? (n)

Wie hernach die bald darauf erfolgte Visitation-

1570. dennoch wahrnahm, "daß Ehefachen am

„Cammergerichte würklich angenommen würden,

„da doch in solchen Fällen des Cammergerichts Ju,

,.«S-

(m) Oben S. 70.

(n) OubZum «mersle rz6g. Harpprechts

Staatsarchiv des Cammergerichts Th. z. im Bor,

berichte §. zy. S. «7.
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„Jurisdiction nicht fundiret sey so gab sie dem

selben die ausdrückliche Weisung: "solche oder

„auch andere Sachen, so dahin nicht gehörig,

„nicht anzunehmen. " (o) Darauf ward auch ins

Concept der Cammergerichtsordnung i6iz. die

Steile eingerückt: "Man will auch Cammerrichter

„und Beysitzern hiermit befohlen haben, Ehesachen

„oder auch andere, so an unser Cammergericht nicht

„gehörig, keinesweges anzunehmen." (p)

Hier sind zwar nur Ehesachen überhaupt be-vm.

«annt, ohne besonders bemerklich zu machen , daß

von Ehesachen der Protestanten die Rede sey. Als

lein in catholischen Ehesachen hätte das Cammer

gericht es sich gewiß nicht einfallen laßen , einen

Eingriff in die geistliche Gerichtbarkeit zu wagen.

Also war wohl nichts gewisser, als daß hier eigens

lich die Absicht nur auf protestantische Ehesachen

gerichtet war; ungeachtet der Sah allerdings mit

Recht ganz allgemein gefaßt werden konnte, daß

überall Ehesachen nicht an das Cammergericht ge-

hörten.

Nun ist diese Stelle seitdem weder im West- ix.

phänischen Frieden noch in irgend einem andern

Reichsgesetze aufgehoben worden. Folglich hat sie

noch jetzt unstreitig ihre völlige Rechtskraft. Daß

aber von der gesetzgebenden Gewalt dem Cammer;

gerichte eingeschärft wurde, keine Ehesachen (we

der

(0) Visirations - Memorial !S?s. §. 7. im corp.

Zur. csm. (Franks. 1724.) S. zoz. Z04.

(?) Eoncevt der C. G- O. Th. z. Bt. l. §.z.

Dd 5
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der von protestantischen noch (acholischen Partheyen)

anzunehmen ; davon war kein anderer Grund , als

dieser, weil Ehesachen nach der Teutschen Verfas

sung zur geistlichen Gerichtbarkeit gehören, dem

Cammergerichte aber gar keine geistliche Gericht?

barkeit zustehet.

X- Ob diese geistliche Gerichtbarkeit wenigstens in

Ehesachen der Protestanten vermöge obiger Stelle

des Religionsfriedens noch von den Bischöfen in

Anspruch genommen werden könne, oder nicht?

das konnte freylich in den Jahren 1568- und 1570.

noch als problematisch angesehen werden; die ge

setzgebende Gewalt konnte also das damals noch an

seinen Ort gestellt seyn laßen. Gnug dem Cam

mergerichte konnte man es nicht zugestehen, weder

in Ehesachen noch sonst eine geistliche Gerichtbar?

keit sich aus eigner Gewalt anzumaßen. Nun ist

aber auch jenes , daß den Bischöfen keine Gericht

barkeit in protestantischen Ehesachen gebühret, durch

, den Westphälischen Frieden entschieden ; dem Cam-

mergerichre aber noch immer kein neuer Auftrag

geschehen. Also kann auch noch jetzt das Cam

mergericht diese Art von Gerichtbarkeit nicht be

haupten, wie überhaupt keinem Gerichte gebühret,'

sich eine weitere Gerichtbarkeit anzumaßen, als die

ihm gesetzmäßig von der höchsten Gewalt anver

trauet ist. ,

xi. So wenig demnach weder Ehesachen katholi

scher weltlicher Reichsstände, noch Appellationen

von katholischen geistlichen Neichsständen in geistli

chen Sachen an das Cammergericht gehören ; eben

so wenig ist dieses höchste Reichsgericht berechtiget,
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Ehesachen protestantischer Neichsstände oder Ap

pellationen in geistlichen Sachen von ihren

Consistorien oder anderen Gerichten anzunehmen.

Man würde sonst selbst gegen den großen Grmld-

satz des Westphalischen Friedens von der völligen

Gleichheit beider Religionötheile anstoßen. Da,

was einem Recht ist, auch dem andern Recht seyn

soll; so kann dem Cammergerichte auch aus diesem

Grunde über evangelische Reichsstande keine Ge-

richtbarkeit zugestanden werden, die es über catho-

lische nicht hat. Daß diese an Bischöfen , Erzbi-

schüfen und dem Pabste noch andere geistliche Rich

ter über sich haben , gibt dem Cammergerichte kein

Recht, an deren Stelle sich selbst eine Gerichtbar-

keir über die Protestanten zuzueignen. Von jener

Gewalt sind die Protestanten befreyet ; keine ande

re ist an deren Stelle über sie verordnet worden.

Daß von selbsten hier keine Wiederauflebung eines

ehemaligen kaiserlichen Rechts gedacht werden kön

ne, habe ich schon oben bemerklich gemacht (cz),

da theils überhaupt dergleichen Wiederauflebung

ehemaliger Rechte von so vielen Jahrhunderten

Her ohne neue reichsgrundgesetzliche Verfügung

nach unserer Verfassung nicht zugegeben werden

kann, theils der gegenwärtige Fall, da von einer

geistlichen Gerichtbarkeit über andere Religionsver

wandten die Frage ist, damals auch nicht vorhan

den war.

Aber soll dann ein evangelischer Reichssiand xn.

für seine Person in Ehesachen, oder anderen zur

geistlichen Gerichtbarkeit gehörigen Sachen gar kei

nen Richter haben? Und soll denjenigen, über die

et

(q) Oben Th. 1. S. 419.
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er selbst die geistliche Gerichtbarkeit ausübt, wenn

sie sich beschwert halten, keine Zuflucht weiter zu

einer höhern Instanz zu gute kommen ? — Wird

das nicht eine unerträgliche Anomalie , ein Uebel-

stand und ein Widerspruch in der ganzen Teutschen

Verfassung seyn? — So scheinbar gefahrlich das

dem ersten Anblick nach ausgeht, so wenig hat das

alles im Grunde zu bedeuten.

Es geschieht iu mehreren Fällen nicht selten,

daß unsere Reichsstände in ihren eignen Sa

chen, wenn sie ihrer Cammergüter und Regalien

wegen mir ihren eignen Unterthanen in Rechtsstreit

gerathen, sich den Aussprüchen ihrer eignen Ge-

richte, die in solcher Absicht ihrer sonst dem tan-

desHerrn geleisteten Pflichten entlaßen werden, uw

terwersen. Eben so pflegen evangelische Reichs-

stände, wenn nicht etwa von beiden Theilen ein

Compromiß auf ein drittes Consistorium oder

RechtScollegium beliebet wird, sich ihren eignen

Consistorien in ihren persönlichen geistlichen Sache»

zu unterwerfen ; wobey desto weniger zu erinnern

ist, da ein jeder Theil am Ende allenfalls umVer-

schickung der Acten an auswärtige unpartheyifche

Rechtsgelehrten, oder auch an eine theologische

und juristische Facultät zugleich bitten kann.

Daß aber von Aussprüchen evangelischer

Reichsstände in geistlichen Sachen ihrer Untertha

nen keine Appellation an die Reichsgerichte statt

sindet , ist Key weitem nicht der einzige Fall in sei

ner Art. Eben das ist der Fall mit allen reichs

ständischen Erkenntnissen in peinlichen Sachen.

Und wie viele Reichsstände sind nicht auch in bloß



5) K.Gerichtb.in evang. geistl.Sach. 429

bürgerlichen Sachen von aller Appellation an die

Reichsgerichte befreyet? (r) Hat nun damit den

noch die bisherige Reichsverfassung bestehen kön

nen, so wird dieselbe auch darunter nicht leiden,

wenn gleich von protestantischen Consistorien so we-

nig als von bischöflichen oder anderen catholischen

geistlichen Gerichten Appellationen an die Reichs,

gerichte zugelaßen worden.

Aber wie wenn nun vollends über Nichtigkeit xv.

ren Klage geführt wird? (wie eben in obiger

Rechtssache der Fall war, daß der Pfarrer Hell?

nmnd klagte, es feyen Nullitäten in seiner Sache

begangen worden.) Da scheint eine große Analo

gie aus anderen Reichsgesetzen einzutreten. Wenn

gleich in peinlichen Sachen keine Appellation an die

Reichsgerichte zugelaßen wird ; so ist doch diesen

nicht verwehrt, auch in peinlichen Sachen, wenn

sich jemand beschweret, daß null und nichtig mit

ihm verfahren sey, Nullitätsklagen anzunehmen («).

Also scheint das auch in protestantischen geistlichen

Sachen nicht unrecht zu seyn; zumal da es im Ge-

gentheile hart zu seyn scheint, irgend jemanden,

der sich über ein null und nichtiges Verfahren zu

beschweren hat, ungehört und Hülflos zu laßen. '

Allein man muß wohl bemerken , daß unsere xvi.

evangelische Reichsstände, sofern sie die geistliche

Gerichtbarkeit über ihre Unterrhanen ausüben, völ

lig in" eben der tage sind , wie catholische geistliche

Reichs-

(r) Oben S. 222.

(«) Cammergerichtsordnung 1555- Th. 2. Tit.

28. §. 5 / Csncept der C. G. O. Th. 2. Tit. zr.

§. 14.
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Reichsstände, sofern sie in ihren Dioecesen ihre geist

liche Gerichtbarkeit ausüben. Gerade so, wie ein

Teutscher Bischof zweyerley Personen vorstellt, eine

als Bischof und eine als Reichsfürst , und so, wie

er nur in dieser letztern , nicht auch in jener erstern

Eigenschaft den höchsten Reichsgerichten unterwor

fen ist, so verhält sichs auch mit unseren evange

lischen Reichsstanden. Den Reichsgerichten sind

dieselben nicht weiter, als wie es auch ein jeder ka

tholischer weltlicher Reichsstand ist, unterworfen.

Wo diefe Unterwürfigkeit bey katholischen geistli

chen Reichsständen aufhört; da hört sie auch bey

den evangelifchen Reichsständen auf; nehmlich in

allen Fällen, wo diefe in Anfehung ihrer Untec-

thanen die Rechte aueübt, die ein cacholifcher Teut

scher Bifchof in seiner Dioeces auszuüben hat.

xvil- Kann nun von diesem auch keine Nullitätskla

ge bey Reichsgerichten angenommen werden; so

gilt eben das auch nicht bey jenen. Und zwar

warum nimmt man am Cammergerichte kleine Kla

ge an , wenn ein katholischer Kirchen - oder Schul

bedienter von seinen geistlichen Oberen abgesetzt ist,

und über Nullitäten klagt? — Gewiß bloß dar

um, weil ein geistlicher Fürst in diesem Betrachte

nicht unter den Reichsgerichten stehet. — Das

ist aber eben auch der Fall bey evangelischen Für

sten, wenn sie die geistliche Gerichtbarkeit in ihren

banden ausüben. Gefetzt also auch, daß würklich

einem untergeordneten Geistlichen oder sonst einem

Unterthanen in geistlichen Sachen mit nichtigem

Verfahren unrecht geschähe; so gehet das die

Reichsgerichte in Ansehung der Prorestanten eben

so wenig an , als wenn dergleichen unter Catholi-
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schen vorgeht, oder als wenn z. B. über ein Ver

fahren im Schleswigischen, das gar nicht zum

Reiche gehöret, Nichtigkeitsbeschwerden geführet

werden.

Aber — fährt man fort, — hier ist doch alle xvin.

«nal ein Reichsstand, über den Beschwerde geführt

wird , der als Reichsstand doch immer der kaiser

lichen Gerichtbarkeit unterworfen ist. — Antwort:

So ist auch ein Bischof von Bamberg, Würz

burg u. s. w. ein Teutscher Reichsstand ; und von

seinen geistlichen Gerichten dürfen doch die Reichs

gerichte keine Nullitätsklagen annehmen ; fo auch >

nicht von einem evangelischen Reichsstande, sofern

er die geistliche Gerichtbarkeit ausübt.

Dagegen hat man nun endlich zwar noch dar- xix,

auf sich bezogen, daß ein jeder Reichsstand doch

mit dem, was er von wegen seiner Landeshoheit

ausübe , der kaiserlichen Gerichtbarkeit unterworfen

sey, und daß evangelifche Reichsstände ihre geist

liche Gerichtbarkeit doch immer eigentlich vermöge

ihrer Landeshoheit ausübten ; wie wenigstens viele

protestantische Schriftsteller behaupteten, auch mehr

malen von evangelischen Reichsstanden selbst in ih

ren Urkunden und Gesetzen oder Staatsschriften be

hauptet worden fey. Allein diese Behauptung ist,

wo und von wem sie auch geschehen feyn mag, im

Grunde immer irrig (k).

Landeshoheit ist nach der Teutschen Reichöver- xx.

fassung in ganz Teutschland einerley. Geistliche

und weltliche Fürsten , katholische und evangelische

Reichs-

(t) Oben Th. i. S. 418-
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Reichsstände, große oder kleine, Churfürsten oder

Grafen, haben alle einerley Landeshoheit. I»

keinem Reichsgesetze ist einem evangelischen Reichs,

stände eine, größere oder mehr umfassende Landes

hoheit beygelegt worden, als wie sie ein jeder ka

tholischer weltlicher Reichsstand hat. Darunter ist

aber sicher keine geistliche Gerichtbarkeit begriffen.

Diese wird auch von den geistlichen catholischen Für

sten nicht vermöge ihrer Landeshoheit ausgeübt;

und eben so wenig von evangelischen Reichöstanden.

xxi. Was diese von dieser Art Rechte ausüben, das

hat ein jeder Reichsstand mit guter Bewilligung

seiner Unterthanen und mit solchen Bestimmungen,

wie man es in jedem lande oder Gebiete den Um

standen und der Verfassung gemäß befunden, recht

mäßig erlangt und hergebracht. Damit hat

freylich ein evangelischer Reichsstand mehr Rechte

erlanget, als die ein catholischer weltlicher Reichs-

stand in Uebung hat; er kann auch solche Rechte

als Hoheitsrechte ansehen, sosern sie jetzt keinem

iandsassen und Unterthanen gestattet werden. Al

lein er übt sie doch nicht vermöge seiner Landesho

heit aus , sondern vermöge ausdrücklicher oder still

schweigender Uebereinkunft mit seinen Untertha

nen, zu deren Möglichkeit der Religionsfriede eben

damit den Weg gebahnt hat, da er der geistlichen

Gewalt, wie sie vorher war, in Ansehung der

Protestanten ein Ende gemacht hat, ohne eine an

dere Gewalt an ihre Stelle zu setzen, sondern so,

daß ein jeder evangelischer Reichsstand mit seinen

Unterthanen hierin nunmehr der natürlichen Frey

heil überlaßen ward.

Ein
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Ein ähnliches Beyspiel kann nach unserer xxii.

Reichsverfassung das Recht der Zölle abgeben. Ei

nen Zoll kann kein Reichsstand vermöge seiner Lan

deshoheit anlegen, sondern es wird eine besondere

kaiserliche Concession mit Einwilligung der Thür?

surften dazu erfordert. Gleichwohl haben die mei

sten Reichsstande Zölle. Und wer einen Zoll hat,

skeht ihn als ein Hohcitsrecht an, das freylich or

dentlicher Weise keinem iandsassen zugestanden

wird. Darum kann man doch nicht sagen, daß

das Zollrecht den Reichsständen vermöge der Lan

deshoheit zukomme. Ungefähr eben so laßt sich

davon die Anwendung in ihrer Art auf die geistli

che Gerichtbarkeit der evangelischen Reichsstände

machen.

In den meisten evangelischen iändern sind zurxxur.

Ausübung der geistlichen Gerichtbarkeit und ande

rer geistlichen Hoheitsrechte eigne Conslstorlen an

geordnet , die theils aus geistlichen lheils aus welt

lichen Rächen zu bestehen pflegen. Alsdann fällt

selbst äußerlich der Unterschied eben in die Au

gen, wie in katholischen geistlichen Ländern die Vir«?

riate von Regierungen und StaatSministerien unterr

schieden, und nur letztere, nicht jene den Reichsge

richten unterworfen sind. Aber wo auch in ein

oder anderem lande, und insonderheit vorzüglich

in manchen Reichsstädten, Feine eigne Consistorien

angeordnet sind, sondern die ordentliche iandes-

oder Stadt-Obrigkeit diese Sachen mit versieht;

da bleibt doch die Namr der Sachen immer eben

dieselbe. So wenig es aufHörer eine lehnssache

zu seyn , wenn gleich heutiges Tages an den mei

sten reichsständischen Höfen die Regierungen die

p. «m». d. Sraarev«f. LH. il. E e tehnS«
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tehnssachen mit zu besorgen haben; so wenig ist

? die Natur der geistlichen Gerichtbarkeit an der Art

und Weise, wie sie nach eines jeden Landes Ver

fassung durch Consistorien oder sonst ausgeübt wird,

gebunden, sondern die Art und Eigenschaft der

Sache selbst muß es ausweisen, ob es nach der

Temschen Verfassung ein Gegenstand der geistliche»

oder weltlichen Gerichtbarkeit fey. In jenem Falle

^ist auch die ordentliche Obrigkeit einer evangelischen

Reichsstadt, sosern sie geistliche Sachen verhan«

delt, so wenig als ein Bischof von Bamberg und

Würzburg in eben dem Betrachte den Reichsge

richten unterworfen.

xxiv. Will man auch bey dem Gesichtspunkte stehen

bleiben, woraus die (Sache von Seiten Kaisers und

Reichs betrachtet werden kann ; so ist in der Thal

bey dieser Einrichtung der evangelischen Kirchenver

fassung noch weniger , als bey der catholischen zu

erinnern. Wenn in einer geistlichen Sache, die

einen catholischen weltlichen Reichsstand oder dessen

Unterthanen betrifft, derselbe vom Dioecefangerich,

te sich beschwert halt; so kann weder der Kaiser,

«och der weltliche Reichsstand Rath schaffen. Selbst

geistliche Reichsstande müßen sich beruhigen , wenn

von vabstlichen Nuntiaturen oder unmittelbar von

Rom aus Erkenntnisse erfolgen, die ihnen oder ih

ren Unterthanen beschwerlich vorkommen. Ein

evangelischer Reichsstand hat doch den Vortheil,

daß er über die gesetzmäßige Rechtspflege in Com

Morien, oder wo sonst die geistliche Gerichtbarkeit

«ach der Verfassung eines jeden tandeö ausgeübet

wird, ein wachsames Auge haben kann. Hat nun,

wie billig , ein jeder Reichsstand die Vermuthung

für



5) K.Gerichtb. in evang. geistl-Sach. 455

für sich, daß ihm das Wohl seiner Unterchanen

nicht gleichgültig sey, so wird er schon dafür sott

gen, die Consistorien so zu besetzen und in solcher

Ordnung zu halten, daß die Rechtspflege auch in

geistlichen Sachen ihren gehörigen Gang gehet,

und daß allenfalls auch solchen Parkheyen , die sich

für beschwert halten, es nicht an Rechtsmitteln

fehle, um noch mittelst anderweiter Verschickung

der Acten oder auch unmittelbar beym tandeoherrn ^

und bey dessen Ministern Gehör zu finden.

Ueberall ist also bey weitem kein solch Unheil xxv.

zu besorgen, wie es dem ersten Ansehen nach scheint,

wenn gleich keine Nullitätsklagen so wenig in evan

gelischen als katholischen geistlichen Sachen bey

Reichsgerichten statt finden. Auf der andern Sei

te würde hingegen kaum ein Ende abzusehen seyn,

wenn auch nur zwischen Appellationen und lTlnlli-

tären eine richtige Granzlinie gezogen werden sollte.

Aus verschiedenen Beyspielen hat man bisher schon

die Erfahrung machen können, daß einem Advo

katen so schwer nicht fällt, einen Appellationslibell

in eine Nichtigkeitsklage zu verwandeln (u). Viele

ande-

(u) So appellirte im Jahre 1747. ein evangeli

scher Prediger, Doctor Glasener, zu Hildeöheim,

den daö dortige evangelische Consistorium in Gefolg

eines von der theologischen und juristischen Facul«

tat zu Leipzig eingeholten Urtheils wegen Wider

setzlichkeit gegen seme Oberen abgesetzt hatte, an

' den Reichshofrath, und im Jahre 1754. ein zu

Hamburg abgesetzter Conrectsr an das Cammerge«

richr. Beide Appellationen wurden aber bey den

Reichsgerichten als Nullitätsklagen eingeführt.

Wegen der erster« Sache erließ das evangelische

Corpus am 4. Apr. 1750. ein besonderes Vor«

Ee z stel
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andere Umstände machen es aber doppelt bedenklich,

wenn die Abhängigkeit, worin Kirchen? und

Schuldiener doch billig unter ihren Oberen gehal

ten werden, und das nöthige Ansehen, so für letz

tere dazu gehöret, durch einen freyen Zutritt solcher

Personen zu den höchsten Reichsgerichten alle Au

genblicke unterbrochen werden sollte.

Zcxvi, Das alles mag also selbst zur historischen Recht

fertigung dienen, daß es gewiß nicht ohne Grund

war, wenn in der oben erwehnten Hellmundischen

Sache von den evangelischen Visitatoren und .her

nach vom gesammten evangelischen ReligionStheile

für Recht erkannt wurde , daß die Erörterung die

ses Falles., als einer evangelischen geistlichen Sa-

che, an das Cammergericht nicht gehöre. — Aber

Mennes nun endlich noch auf diese Frage ankömmt:

ob und was ein solcher Schluß des evangelischen

Religionstheils in Ansehung des Cammergerichts

für eine rechtliche Wirkung haben könne ? so ergibt

sich freylich von selbsten, daß das Corpus der evan?

gelischen Stände für sich alleine dem Cammerge

richte und dessen Beysitzern keine Gesetze vorschrei

ben könne. Allein davon ist auch hier die Frage

nicht. Es gilt nur darum , was nach der wahren

Reichsverfassung dafür zu halten sey, wenn etwas

in Frage kömmt, worüber die beiden ReligionS

theile unterschiedener Meynung sind. Da in die?

sem

steUunasschreiben an den Kaiser. Schauroths

Samml. vom corp. euanF. Th. r. S. 706. Bon

der andern Sache, worin das Eammergericht end,

lich den Conrector selbst abwies , finden sich nähere

Nachrichten in meinen Rechtöfallen B. r. Th. 1.

S. 57l'SZ«>
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fem Falle nach dem klaren Buchstaben des West,

phalischen Friedens nichts entscheiden kann, als

allein gütliche Vergleichung ; so ist davon eine na-

kürliche Folge , daß die Sache so lange auf sich bes

ruhen muß , bis diese Vergleichung erfolget. In

solchen Fallen kann also bis dahin auch bey Reichs

gerichten das Gegentheil nicht durchgesetzt werden ;

sonst würde diese ganze Vorschrift des Westfäli

schen Friedens durch widrige Aussprüche der Reichs-

«erichte leicht vereitelt werden können. Gesetzt

demnach, wie es freylich wohl zu erwarten ist, daß

die catholischen Cammergerichtöbeysitzer eine solche

Frage, wie hier von der Gerichtbarkeit in geistli

chen Sachen der Protestanten , bejahend behaupten

wollen; so läßt sich mit eben dem Rechte erwar

ten, daß die evangelischen Beysitzer den Werth der

vom gesammten evangelischen ReligionStheile ge

schehenen Erklärung der gegentheiligen Mcynung

ebenfalls nicht verkennen werden, um zur Durch

setzung jener Meynung die Hand nicht zu bieten.

Und in diesem Betragen werden sie sich nichts zu

Schulden kommen laßen, was der Teulschen Reichs

verfassung nicht gemäß wäre. Im Gegentheile

würden sie vielmehr der theuren Pflicht , womit sie

auf den Westfälischen Friedet? als eines der hei

ligsten Reichsgrundgesetze verpflichtet sind, entge

gen handeln.

Eben das gilt deswegen eben so gut auch vonxxvn.

- den evangelischen Reichshofräthen als von den evam

gelifchen Cammergerichtöbeysitzern. Da der erste-

ren Anzahl gegen ihre catholische College« noch in

ungleicherem Verhaltnisse stehet, als am Cammer

gerichte ^ so haben sie doppelt Ursache , nicht in

Ee z solche
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1

solche Dinge mit einzugehen, die mit der wahren

Reichsverfassung nicht bestehen können. Selbst

ein Reichshofrachsgutachten hat die Richtigkeit

der Grundsatze, worauf es hier ankömmt, nicht

verkennen können (v).

xxviii. Die Sache ist aber desto erheblicher,' da die '

Protestanten zu viel dabey verliehren, wenn sie

hierin nachgeben sollten. Und was würde dann

doch auf der andern Seite der catholifche Religion«?

theil am Ende damit gewinnen , wenn die Reichs-

gerichte, die den unbestritten dahin gehörigen Rechts

sachen nicht einmal gewachsen sind , nun doch noch

aus allen protestantischen Ländern und Reichsstäd

ten bald mit Ehesachen, bald mit Klagen suspew

dirter oder abgesetzter Pfarrer und Schulmeister u.

s. w. belästigst werden sollten?

(v) Sammlung von Reichshofrachsgutachten

Th. z. (Frs. 1754. 8.) S. zo6. u. f.

VI.
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vi.

Weitere Folgen des Nordischen und Spanischen

Succefsionskrieges. Errichtung der pragmati

schen Sanctivn, und deren Einfluß auf die

öffentlichen Angelegenheiten.

l. II. Folgen des Nordischen Krieges. — Hessische

Thronfolge in Schweden. — Hl. Bremen und Werde»

kömmt an das Hans Hannover, — Stettin an Preussen—

Schleswig behält der König in Dänemark. — IV. Zur völ«

ligcn Bevlcgung der Spanischen Successionssache wird einem

Spanischen Prinzen die Anwartschaft auf Toscona , Parma

und Piacenz« enhcilt, — wozu das Teutsche Reich seine

erbetene Einwilligung gibt. — v. gum Vortheile seiner

weiblichen Nachkommen errichtet Carl der vi. seine pragma,

tische Sanktion, — VI. und läßt seines Bruders Josephs

Töchter Verzicht leisten ; — VII. bewirkt auch die Garan

tie derselben von Spanien, Großbritannien, Dänemark und

dem Teutsche» Reiche ; — Vlil, geräth jedoch über die Pol

nische Königswahl in einen neuen Krieg mit Frankreich, —

ix. bis endlich in den mit die-ser Krone geschlossenen Präli

minarien anch die Französische Garantie thener erkauft wird. —

X. Auf eben den Fuß erfolgt auch ein förmlicher Friedens

schluß, — dessen Genehmigung zwar vom Reiche begehret,

«der durch deS Kaisers Tod unterbrochen wird. — XI. D«

Aufhebung der R,ßwickischen Clausel war inzwischen schon

bevm Anfange deS Krieges auf dem Reichstage verabredet

und beschlossen.

AAährend der Zeit, daß die bisher beschriebenen i.

Reichssachen und Streitigkeiten beider Re-

ligionscheile unter der Regierung Kaiser Carls

des VI. in Bewegung waren, hatten die großen

Angelegenheiten sowohl des Nordischen Krieges, als

der Spanischen Successionssache, woran so viele

Europäische Mächte Theil nahmen, auch noch vers

Ee 4 schie
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schiedene nicht bloß vorübergehende Einflüsse auf

unsere Teutsche Reichsverfassung.

. Mit der großen Revolution, .die sich im Nor

dischen Ixriege mit dem Todesfälle Carls des Xlf.

ereignete, war vorerst unmittelbar die Folge ver

bunden, daß die Zweybrückifche tinie, die mit

Carl dem Xll. ein Ende nahm, aufhörte in die

Zahl der gekrönten Reichsstande zu gehören, da

die Krone Schweden jetzt feiner Schwester und

deren Gemahls dem damaligen Erbprinzen von Hes

sencassel zu Theil wurde, der erst i?zc>. als Kand?

graf zur Regierung kam, und nunmehr fo lange er

lebte, die Ehre eines gekrönten Reichsstandes dem

Hause Hessen zubrachte O). »

Unter den Friedensschlüssen, welche die Krone

Schweden hernach einzugehen genöthiget wurde,

waren einige, die auf den Zustand von Teutschland

einen bleibenden Einfluß hatten; als insonderheit

daß Churbraunschweig die Herzogrhumer Vre/

men und Verden behielt, und die Stadt Stet

tin mit dem ganzen Striche tandeö zwischen der

Oder und Peene, nebst den Städten Damm und

Golnau, und den Inseln Wollin und Usedom,

dem Könige in Preussen abgetreten wurde. Auch

bedang sich die Krone Danemark von der Krone

Schweden aus, die Stadt Wismar nie wieder zu

befestigen, und jene Krone im Besitze des herzog

lichen Amheils von Schleswig nicht zu beunruhi

gen,

(v) Oden S.ZZ9.
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gen, noch desfalls dem Haufe Holsteingonorp Hül-

fe 'zu leisten.

' Bey den sonderbaren Wendungen, welche die lv.

Spanische Succcssionssäche noch nach demBa,-

dischen Frieden nahm, war das erste, so dasTeutt

sche Reich mit in Bewegung setzte, die von dem?

selben erforderte Genehmigung der Quadrupel«!«

lianz vom 2. Aug. 1718-, in sofern als darin eine

Anwartschaft auf Toskana, Parma und Pia?

cenza verabredet war , um, damit den Ansprüchen

abzuhelfen, welche die Königinn Elisabeth von

Spanien (gebohrne Prinzessin« von Parma vom

Hause Farnese) von neuem rege gemacht hatte,

um ihrem Sohne, dem Don Carlos, einen Sitz in

Italien zu verschaffen. Das Teutsche Reich hat

te um so weniger Ursache mit der begehrten Ein-

willigung zu sothaner Anwartschaft Schwierigkeit

zu machen, als eben damit im Angesichre von ganz

Europa von nettem anerkannt wurde, daß diese

Jtalianische Staaten noch unter der Hoheit des

Teutschen Reichs begriffen waren; wovon sonst

wenige Kennzeichen mehr beyzubringen gewesen

seyn möchten.

Von allem , was sonst sowohl, in die Spani- v.

sche Successionssache als fast in alle übrige große

Angelegenheiten selbiger Zeit mit verflochten ward,

lag Carl dem Vl. nichts mehr am Herzen , als die

pragmatische Sancrion, die er am 15,. Apr.

171z. wegen der künftigen Erbfolgsordnung in seu

nen tandern und Staaten gemacht hatte. Als der

einzige vom Mannsstamm des ganzen Haufes Oe?

Ee 5 Ker«
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sierreich konnte er auf den Fall, wenn er Nach?

kommenfchaft hinterließe, sich als ein neues Haupt

des ganzen Hauses ansehen. Damals waren cmH

noch keine ^eibeserben von ihm vorhanden, die

etwa aus älteren Gesetzen oder Herkommen des

Hauses schon ein gewisses Recht in Ansehung der

Ordnung der Erbfolge zu ihrem Vortheile hätten

behaupten können. Nichts konnte ihn also hin

dern, so, wie es seine Absicht war, und in HM

dachter Sanktion würklich geschah, die Verord

nung für feine Nachkommen zu machen, daß nicht

nur unter feinem Mannsstamme, fondern auch

im Fall derselbe ermangeln oder erlöschen würde,

auch unter seinen weiblichen Nachkommen das

Recht der Erstgebuhrt aufs vollkommenste beob>

achtet werden sollte. Nur der einzige Umstand

schien noch einigem Zweifel unterworfen zu feyn,

ob diefe feine pragmatische Sanction auch auf den

Fall, wenn er keine Söhne, fondern nur Töchter

. hinterließe, feinen weiblichen Seitenverwandten,

nehmlich feines Bruders Töchtern, und anderen

weiblichen Nachkommen feiner Vorfahren, eben fo?

wohl als feinen eignen Nachkommen in Ansehung

der künftigen Erbfolge Ziel, und Maß fetzen

könnte ?

^- Diefe Angelegenheit wurde für den Kaiser mit

jedem Jahre wichtiger, da feine Gemahlinn Eli,

fabeth Christine (eine gebohrne Prinzessinn von

Braunfchweig - Blankenburg , mit der er feit dem

Jahre 1708- vermahlet war,) am iz. Apr. 1716.

ihm zwar einen Sohn gebahr, der jedoch fchon

am 4. Nov. in eben dem Jahre wieder mit Tode

abgieng,
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abgieng, seitdem aber nur noch drey Töchter (17 17.

Maria Theresia, 1718- Maria Anna, und (x)

172s. Maria Amalia) erfolgten. Von seinem

ültern Bruder, dem Kaiser Joseph, waren aber

auch zwey Töchter vorhanden, Maria Joseph«,

die 1719. an den damaligen Churprinzen von

Sachsen, nachherigen König August den III. von

Polen, und Maria Amalia, die 1722. an den

damaligen Churprinzen Carl Albrecht von Baiern,

nachherigen Kaiser Carl den VII., vermählet war.

Da schien es schon eine bedenkliche Frage zu seyn,

ob auf den Fall, wenn mit Carl dem VI. der Oe

sterreichische Mannsstamm erlöschen würde, in der

Ordnung der Erbfolge nach dem Rechte der Erst-

gebührt eine Tochter Carls des VI. , als des letz

ten Besitzers, oder ein? Tochter Josephe , als des

vorher verstorbenen erstgebobrnen Bruders, den

Vorzug behaupten könne. Carl der VI. unterließ

deswegen nicht Key den Vermahlungen dieser Io-

sephischen Prinzessinnen ihre verzichte nach

seinem Entwürfe einrichten zu laßen. Er konnte

jedoch weder dabey völlig gesichert seyn, noch für

andere Ansprüche, die noch von anderen weiblichen

Nachkommen der vorigen Herren des Hauses ge

macht werden könnten.

Allen

(x) AIS Carl der VI. im Sept. 172z. Nebst sei

ner Gemahlinn zu Prag die BöKmische Krone ein--

pfieng , ward eine Münze geschlagen mit der Um«

schrift: "Gott begleite die Böhmische Krone mit

einem erzherzoglichen söhne." Der Wunsch gieng

«der nicht in seine Erfüllung.
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vis. Allen Besorgnissen glaubte der Kaiser nicht bes

ser vorbeugen zu können, als wenn er seine präg,

matische Sanction vorerst von einer jeden Land

schaft seiner verschiedenen Erbstaaten verbindlich

anerkennen ließ, und dann sowohl vom gesamm-

ten Teutschen Reiche als den wichtigsten Europäi

schen Machten eine förmliche Garantie derselben

bewirkte. Da ihm für diese seine Herzensangele

genheit beynahe kein Opfer zu groß schien ; so be

wirkte er die Garantie von der Krone Spanien, für

deren rechtmäßigen Besitzer er nunmehr Philipp

den V. in einem unmittelbar mit demselben geschlos

senen Friedens? und Freundschafts - Tracrate an

erkannte (1725. Apr. ZO.); ferner vom Könige

Georg dem II. von Großbritannien gegen nachge

gebene Aufhebung der Ostendischen Compagnie,

wovon sonst Carl der VI. auch schon große Aus

sichten zur Aufnahme der Handlung in den Oester«

reichischen Niederlanden gehabt hatte (17z l. Mär;

16.); und vom gesammten Teutschen Reiche durch

ein Reichsgutachten vom 11. Jan. 1732.; wie

auch in eben diesem Jahre noch vom Könige Chri

stian dem VI. von Dänemark in einem Defensiv

bunde , den derselbe mit dem kaiserlichen und Ruf«

fischen Hose schloß.

vili. Der größte Anstand schien noch übrig zu seyn,

da die beiden Höfe zu München und Dresden ge

gen das Reichsgutachten .Widerspruch erhoben,

und zu besorgen war , daß der Französische Hof sie

unterstützen möchte. Doch der Tod des Königs

Augusts des II. von Polen (f 173z. Febr. l.) gab

vorerst Anlaß, daß sein Sohn und Nachfolger in

der
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der Chur, als Gemahl der ältern Josephischen

Prinzessinn, von seinem Widerspruche abstehen

mußte, um den Beystand der Höfe zu Wien und

Petersburg bey der neuen polnischen Röntge?

wähl nicht zu verliehren. In dieser Wahl ge

wann nun auch August der III. über Stanislaus

leqcinsky, den Carl der XI l. schon August dem

II. entgegengesetzt hatte, die Oberhand. Allein

eben das mußte tudewig dem XV. , der inzwischen

Stanislaus Tochtermann geworden war, zum

Verwände dienen, mit Carl dein VI. zubrechen;

«voraus sogar ein neuer Reichskrieg mit Frankreich

erwuchs, bis durch eine besondere Art geheimer

Unterhandlungen am z.Oct. 17z 5. ganz unerwar

tete Präliminarien zu Stande kamen.

Vermöge dieser Präliminarien blieb zwar«.

August der i II. König in Polen, aber Stanislaus

behielt ebenfalls den königlichen Titel von Polen

auf seine Lebenszeit, und zur Entschädigung für

seine Person sollte er das Herzogthum Lothringen

haben, das jedoch nach seinem Tode der Krone

Frankreich einverleibt werden sollte. Der Herzog

Franz Stephan von Lothringen , der schon damals

zum Gemahle der Erzherzoginn Maria Theresia be

stimmt war, sollte für sein Herzogthum das Groß

herzogthum Toscana von Don Carlos, und dieser

dafür Neapel und Sicilien vom Kaiser Carl dem

VI. bekommen. Der Kaiser erhielt hingegen nur

Parma und Piacenza , und , woran ihm am mei

sten gelegen war, nunmehr auch die Französische

Garantie der pragmatischen Sanktion.

Auf
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Auf diese Präliminarien erfolgte in einem

Reichsgutachten vom >8- May 17z«. nicht allein

die Genehmigung derselben, sondern auch eine Voll

macht des Reichs an den Kaiser, auf eben dis

Bedingungen den völligen Frieden zu schließen.

So wurden am 18. Nov. 1738- die Prälimina

rien zu Wien in einen förmlichen Friedens rr<v

ccac verwandelt. Dessen Genehmigung wurde

zwar ebenfalls durch ein kaiserliches Commissions«

beeret vom 6. März 1740. vom Reiche begeh

ret (v). Solche ist aber nicht erfolget, weil der

Kaiser inzwischen mit Tode abgieng, und dar,

über die ganze tage der Sache eine andere Wen

dung nahm, oder doch zu nehmen schien.

Xl. In so weit war also dieser Friede selbst gewi/-

- ser maßen einzig in seiner Art. Wenigstens konnte

er in Ansehung der Art und Weise, wie nach ei

nem Kriege, woran das Reich Theil genommen

hatte, dessen Einwilligung zu den Friedenshand

lungen nach Vorschrift des Westphalischen Frie

dens zugezogen werden sollte, wiederum nicht zum

Beyspiele dienen. Auch war bey solchen Umstan

den wohl zu erwarten, daß in dieser Art Frie

denshandlungen, die bloß zwischen dem kaiserli

chen Hofe und der Krone Frankreich vorgegangen

waren, die Abschaffung der Ryßwickischen Clau

se! nicht zur Sprache gekommen war Jedoch

in Ansehung der beiden Religionötheile unter ein

ander war es gnug, daß das Reichsgutachten

vom

(v) pachner von Eggenstorf ReichSschlüsse Th.

4. S. 610.
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vom 26. Febr. I7Z4 , worin der Krieg gegen

die Krone Frankreich beschlossen ward, zugleich ei

ne solche Abrede enthielt, welche für eine ver

tragsmäßige gegenseitige Abstellung gedachter

Clausel gelten konnte, damit sie wenigstens in An

sehung der Reichsstände unter sich, ohne Rück,

ficht auf die Krone Frankreich, nicht mehr als

eine verbindliche Richtschnur angesehen werden

durfte (?).

(2) Oben S. zsz.

VII.
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vil.

Einige Reichsgesetzgebungen über Handwerks.-

mißbräuche und das Münzwesen. Beschluß

dieser kaiserlichen Regierung.

!. Seit dem'Westphälischcn Frieden waren Rcicksgeseß,

gedungen immer seltener geworden. — >l. Jctzr kam eS

doch noch zu einem Rcichsschluß zu 'Abstellung der Hand?

wcrksmißbränche. — ui lieber das Münzweien hatte man

zu spät angefangen zweckmäßige Einrichtungen zu treffen. —

IV. Denn erst 15ZY. batte man eine Reichsmsinzordnung

errichtet, — V. da schon so vielerlei, Münzsorten im Gan«

ge waren, — Vl. daß nebst Gulden und Kreuzern doch

noch Thaler und Groschen gestattet werden mußten. —

Vli. Die Vorschriften der Neichsgeselze vom innern GeHalle

der Münzen wurden auch nicht befolget — vi». Einige

Rcichsstände errichteten deswegen vertragsmäßig erst den

Finnischen, hernach den Leipziger Fuß, — ix. mit beson

derer Bestimmung einiger Goldmünzen. — X. Im Reiche

kam aber der 24. Guldenfuß auf. — XI. Jetzt machte ein

Reichsgutachren den Leipziger Fuß zum Reichsmünzfuße. —

Allein der Tod des Kaisers unterbrach auch dieses Ge

schafft. — xii. Beschluß dieser kaiserlichen Regierung mit

einem Commissionsdccrcte wegen eines PreuMchen Einbruchs

ins Lütlichische.

!. Beschlüsse der Regierung des Kaiser Carls

^) des VI. verdient noch bemerklich gemacht zu

werden, wie von Reichsgeserzgebungen, die

sonst in Gegenständen, welche in die Regierung

der besonderen Teutschen Staaten einschlagen, seit

dem Westphalischen Frieden immer seltener wur

den, um diese Zeit doch noch ein Paar erhebliche

Bsyspiele vorkamen.

Eine
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Sine solche Gesetzgebung wurde durch einen n.

zu Tlugsburg im Jahre 1721. vorgefallenen Auf

stand der Schuhknechte veranlaßt. Weil unter

den Handwerksgesellen noch viele NAßbräu-

che , wahrzunehmen waren, die durch landesherr

liche Verordnungen einzelner Reichestände sich

nicht heben ließen ; so kam es hierüber im Jahre

1 7 z 1 . zu einer weitläuftigen ReichStagsberath-

schlagung und einem förmlichen Reichsfchlusse, der

durch ein kaiserliches Edict ins Reich bekannt ge

macht wurde. Dadurch ward vielen bisherigen

Mißbrauchen mit gutem Nutzen abgeholfen ; wie

wohl dennoch die Vollziehung des Reichsschlusses

nicht überall gleich gut von statten gieng (»),

auch sonst noch verschiedenes übrig blieb, das

noch immer eine Abstellung bedurft hatte.

Ein anderer Gegenstand von diefer Art be-ni.

traf das Münzwesen. Da konnte man zwar

nach richtigen Grundsätzen unsers Staatsrechts

behaupten, daß das Recht zu münzen eigentlich

nicht von selbsten in der Landeshoheit begriffen

sey, sondern nur solchen Reichsständen zustehe,

die es vermöge besonderer kaiserlicher gesetzmäßi

ger Verleihung oder sonst rechtmäßig hergebracht

haben (K). Auch war in Reichsgesetzen schon

die sehr zweckmäßige Verfügung enthalten, daß

in einem jeden Kreise drey oder vier Münzstädre

, bestimmt

(») Jac. Gottl. Sieber von den Schwierigkei

ten in den Reichsstädten des Reichsgeselz vom >6.

Aug. 1731. wegen der Mißbräuche bey den Zünf

ten zu vollziehen, Gosl. u. Lpz. 1771. 8.

(b) Wahlcap. (1663. und !?>i-) Art. y. §. 7. ^

p lknt«. d. Sraattvers Th. ll. F f
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bestimmt seyn sollten, wo ein jeder Reichsstand

durch Münzbediente unter Aufsicht des Kreises

seine Münzen prägen laßen sollte (c); nur mit

Ausnahme solcher Reichsstande, die in ihren lan

den eigne Bergwerke haben, denen vorbehalten

bliebe soviel Gold oder Silber, als daselbst ge

wonnen würde , auf ihren besonderen Münzwerk

städten, ausmünzen zu laßen (ci). Ueber alles

das sollten aber jede benachbarte Kreise fleißige

nachbarliche Correspondenz unterhalten, und we

nigstens jährlich einmal eigne Münzprobationöta-

ge anstellen, um darüber zu wachen, daß keine

Mißbräuche im Münzwesen vorgiengen, auf die

man schon lange den Verlust des Münzregals,

und noch in der Wahlcapitulation Carls des VI.

die Suspension von Sitz und Stimme auf dem

Reichstage zur Strafe gesetzt hatte.,

- Allein der erste Grundfehler war, daß die

Kaiser in älteren Zeiten mit Münzprivilegien zu

freygebig gewesen waren ; so daß wenige Reichs-

stän-

(e) Solche Münzstädte sollten seyn: in Fra»,

ken Würzburg , Schwabach, Nürnberg, Wert-

heim; in Baiem München , Salzburg, Regens,

bürg; in Schwaben Stutgard, Baden, Augs«

bürg, Tettnang; im Oberrheinischen Kreise Ful

da, Darmstadt, Hanau, Frankfurt; in Weftph«-

Kn Münster, Eleve, Düsseldorf, Paderborn, Lüt,

tich, Osnabrück, Minden, Cölln, Aachen, Dort«

mund; in Obcrsachsen Leipzig , Berlin, Stettin,

Saalfeld; in Niedersachsen Magdeburg, Bre

men, Br.wnschweig, Lübeck. Moser von Reichs«

tagsgeschLfften S. 142z. , von der Kreisverfassung

... S. 74«-

(6) R. A. 1570. §. iZz.. R. A. IZ71. §. 27-,

Wahlcap. (löyo.) Art. 9. S. 2.
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fiände sind, die nicht das Recht der Münze würk-

lich hätten. Dann aber ist nicht nur auf vorbe-

fchriebene heilsame Verfügungen nie mit der gehö

rigen Strenge gehalten worden; sondery noch ein

anderer Grundfehler lag darin, daß nicht eher,

als im Jahre 1559- eine allgemeine Reichsmünz-

ordnung zu Stande gebracht werden konnte.

Bis dahin mangelte es also ganz an einer gs- v.

setzmäßigen Bestimmung eines gewissen Münz

fußes. Folglich ließ ein jeder Reichsstand in sol

chem Verhaltnisse zwischen Güte und Gewicht,

wie es ihm gut dünkte, münzen; so daß vielleicht

im übrigen ganzen Europa nicht so vielerlei) Gat

tungen von Münze waren, als in Teutschland al

leine. Noch jetzt sind nach den verschiedenen Ge

genden von Teutschland gänge und gäbe Namen

von Silbermünzen Thaler, Gulden, Mark, Kopf

stücke , Sieben und zwanziger, Siebenzehnter,

gute Groschen, Mariengroschen, Batzen, Dop

pelbatzen, Kreuzer, Sechser, Dreyer, Mattier,

Petermännchen, Fettmännchen, Schillinge, Gro

te, Blafferte, Blamüser, Weißpfennige, Albus,

Stüber, u. s. w.

Die Reichsmünzordnung 1559. wollte zwar vi,

alles nach Gulden und Rreuzer, deren <5o. ei

nen Gulden ausmachen, berechnet wissen. Al

lein gegen diesen durch Mehrheit der Stimmen

bewirkten Reichsschluß widersprachen gleich da

mals die Sachsischen Stände, welchen auf dem

Reichstage 1566. soviel nachgegeben ward, daß

es einem jeden Reichsstande frey stehen sdllte, auf

den Fuß von Gulden und Kreuzern oder von

F f 2 Tha-
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Thalern und Groschen, deren 24. auf einen Tha-

ler gehen , das Silbergeld ausmünzen zu laßen.

vu. Was aber ferner hauptsachlich den innern Ge

halt der Silbermünzen anbetrifft, so sollte nach

der Münzordnung 1559. die Mark Silbers in

groben Sorten zu io. Gulden iz^ Kreuzer aus

gemünzt werden, oder, wie es nach und nach

erhöhet wurde, 1596. auf 12. Fl. z6. Kr.,

162z. auf iz. Fl. zo. Kr., 1665. auf 14. Fl.

24. Kr. Allein, wenn Reichsstände, die eigne

Bergwerke hatten , nach diesen Vorschriften münz?

ten, so ließen andere diese Münze einwechseln

und in viel geringhaltigere Scheidemünze umprä

gen; waren aber immer auf dem Reichstage mit

der Mehrheit der Stimmen dagegen, daß nicht

gestattet werden sollte, aus einer Mark Silber

mehrere Gulden auszumünzen, und also auch in

den groben Sorten soviel Zusatz mehr anzubringen.

vlii. Das bewog endlich die Häuser Sachsen, Bran

denburg und Braunschweig, die vorzüglich eigne

Bergwerke hatten, unter sich vertragsweise sich

eines gewissen Münzfußes zu vereinbaren , welches

1667. im Kloster Zinna bey Magdeburg, und

wiederum 1690. zu Leipzig geschah. Nach jenem

Finnischen Fuße sollte die Mark Silbers zu i s.

Fl. 45. Kr., nach dem Leipziger Fuße endlich

zu 1 8. Fl. oder 1 2. Thaler ausgemünzt werden, so

daß die Güte des Silbers zu Leipzig zu 14. ioth

4. Grane bestimmt ward, d. i. daß in Silbermün

zen, die zusammen 16. toth an Gewicht haben,

1 4/5 toth fein Silber und 1 ^ loch Kupfer oder

anderer Zusatz seyn sollten.
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An Golde sollten nach dem leipziger Fuße nur ix.

zweyerley Sorten ausgemünzt werden, Ducaren

zu 4. Gulden und Goldgulden zu z. Gulden. Von

Ducaten sollten 67. Stück auf die Mark gehen,

und 2z. Carat 8- Grane fein halten; von Gold-

gülden 72. Stück auf die Mark, 18. Carat i o.

Grane fein Gold, z. Carat 8- Gran fein Silber

und 1. Carat 6. Grane Kupfer. (Diese letztere

Art Goldmünze in einfachen , doppelten und vier

fachen Goldgulden hat nur Georg der II. in feinen

Teutschen landen prägen laßen.)

Dem leipziger Fuße blieben obgedachte Häu-x.

ser und einige andere Stände, die in beiden Säch

sischen Kreisen demselben beytraten, getreu; wo«

nach sich insonderheit auch der Handel auf den Mes

sen zu'leipzig, Naumburg, Frankfurt an der

Oder und Braunfchweig richtete. In den übri

gen Gegenden des Reichs ward aber soviel schlech

ter gemünzt, daß die Mark Silber zu 24. Gul

den ausgebracht wurde, und ein Ducate 5. Fl.

galt; und darnach richtete sich hauptsächlich der

Handel auf der Messe zu Frankfurt am Main.

Um diefe Ungleichheit im Teutschen Münzwe- xi.

sen zu heben , ward endlich durch ein Reichsguc-

achren vom io. Sept. 1738- der leipziger Münz

fuß in Ansehung der Goldmünze und groben Sil

bersorten zum Reichsmünzfuß angenommen. We

gen geringerer Silberforten follte noch ein beson

derer Reichsschluß gefasset werden. Darüber

gieng aber Carl der VI. mit Tode ab. Und die

ganze Sache konnte in der würklichen Praxi, doch

nicht zur Vollziehung gelangen.

Das
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»> Das letzte Commissionsdecret, so unter die

ser kaiserlichen Regierung am 1 1 . Oct. 1 740. an

das Reich erlaßen wurde, betraf eine Streitig-

. keit des Berliner Hofes mit dem Bischöfe von

iüttich wegen der Hoheit über die im t,üttichischeil

gelegene Herrschaft Herstall, welche dem Hause

Brandenburg aus der Oranischen Verlaßenschaft

zugefallen war. Der König Friedrich der II.,

der am z i. May 1740. zur Regierung gekommen

war, hatte im Sept. 1740. 1200. Grenadiere

und 20O. Dragoner ins tüttichische einrücken

laßen. Der Bischof klagte deshalb über tand-

friedenöbruch , und erhielt ein kaiserliches Abmaß:

nungsschreiben. "Weil aber diese Begebenheit

von einer Natur sey, daß sie aus mehreren Be

trachtungen das ganze Reich mit anzutreffen ge

achtet werden müße," so, hieß es in obigem

Commissionsdecrete, "habe der Kaiser nach wn

Beyspiele seiner Vorfahren und ohne Abbruch sei

nes oberstrichterlichen Amtes nicht anstehen wol

len, sich zugleich bey den Standen des Reichs,

der Sache ungemeiner Wichtigkeit nach, Raths

zu erholen, und ein nach des Vaterlandes Wohl

fahrt und dessen Grundgesetzen ausgemessenes

standhaftes Gutachten von ihnen abzufordern" (e).

Die Sache selbst ward hernach (1741.) vergli

chen, und die Herrfchaft dein Hochstifte tüttich

kauflich überlaßen (s).

(e) pachner von Eggenstorf Reichsschlüsse Th.

4. S. 689.

(k) Büschings Erdbeschreibung Th. Z- (Aufl.



 





 



 



 



 


